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Herzlichkeit  
leben und  
erleben.

Was unterscheidet heute eine 
unabhängige regionale Filialbank 
von einer internationalen Groß- oder 
Tochterbank? Es ist die persönliche 
Beziehung mit den Kunden vor Ort.  
Denn nur durch die Verbundenheit 
mit und den Wurzeln in der Region 
wird individuelle Betreuung und 
Serviceleistung leb- und erlebbar.

Genau dieser Gedanke der herzlichen 
Beziehung zwischen Menschen steht 
im Mittelpunkt unserer Geschäfts-
philosophie. Deshalb legen wir großen 
Wert auf persönliche Beziehungen 
und schaffen dadurch in Verbindung 
mit einer ausgezeichneten Beratungs-, 
Service- und Produktqualität ein 

wertstiftendes Netzwerk, um gemeinsam 
die Herausforderungen der Zukunft zu 
bewältigen. 

Um das zu unterstreichen und vor allem 
sichtbar nach auß en zu tragen, haben 
wir im letzten Jahr unser Design und 
Erscheinungsbild ganz nach diesen 
Gesichtspunkten aus ge richtet. Das 
beginnt bei unserem neuen Logo, setzt 
sich fort über das Produktportfolio und 
die Tonalität der Ansprache bis hin zum 
neuen Design unserer Filialen.

Wir sind unseren Traditionen und Werten 
treu geblieben. Genau deshalb war es uns 
wichtig, ein starkes Zeichen zu setzen.
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Unser neuer Markenstil

Unsere  
neue Marke 
setzt Zeichen.
Die Marke spiegelt unseren 
Charakter und unsere Haltung 
wider. Wir setzen mit der neuen 
Position ierung und Gestaltung  
ein wichtiges Zeichen nach außen 
und innen. Für Kunden, Partner 
und Mitarbeiter.
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Unser neuer Markenstil

Unsere Marken werte.  
Wer wir sind.

herzlich 
Wir sorgen für zwischen mensch liche 
Nähe und inter agieren auf Augenhöhe: 
besonders wert schätzend und empathisch.

zukunftsorientiert 
Wir sind neugierig, erkennen zu uns 
passende Trends früh zeitig und nutzen 
diese vorausschauend, ohne den Blick auf 
das Wesen tliche zu verlieren.

exzellent 
Wir machen nur das, was wir wirk lich 
können, dafür besser als der Wettbewerb 
und übertreffen die Erwartungen unseres 
Gegenübers.

regional verbunden 
Wir zeigen mit Stolz, woher wir kommen, 
arbeiten regions  über greif end zusammen 
und leisten vor Ort einen spürbaren 
Beitrag.

beziehungsstark 
Wir entwickeln Mitarbeiter, Kunden und 
Partner zu echten Fans und bauen ein 
wertstiftendes Netzwerk auf.

verantwortungsbewusst 
Wir sind Aushängeschild und Multi-
plikator gesellschaftlicher Ver ant wortung, 
arbeiten für und invest ieren in ein 
gesundes und lang fristiges Wachstum.

regional  
verbunden 

beziehungs
stark

zukunfts 
orientiert 

herzlich 

exzellent

verantwortungsbewusst 
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regional verbunden

verantwortungsbewusst

Herzliches  
Rot

Zukunfts
orientiertes
Violett

beziehungs stark

exzellent

herzlich

zukunftsorientiert

Unser neues CI
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Unser neues CI

Das ist  
unser neuer 
Markenstil.
Weiche Formen, freundliche 
Farben, herzliches Rot.

Herzlichkeit und Nähe spiegeln sich 
auch in unserer neuen Bildsprache wider. 
Wir zeigen die Menschen, die Region, 
die Welt, in der wir zu Hause sind. 
Genauso herzlich wie wir die Beziehung 
zu unseren Kunden gestalten, wollen wir 
unser Bild nach außen darstellen. 

Das betrifft den gesamten neuen 
Markenstil. Ein warmes herzliches Rot 
wird durch ein zukunftsorientiertes Violett 
kontrastiert. Es dominieren weiche runde 
Formen. Dieses warme und freundliche 
Gesamtbild wird durch die Typografie 
und das neu gestaltete Firmenlogo 
unterstützt. 

Wasser

Landschaft Wind Wurzeln

Puls
Berge

Verbindung
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Erfolgszahlen in Mio. EUR 2018 2019 2020 

Zinsüberschuss 129,7 135,8 135,6 

Risikovorsorgen -18,3 -18,6 -25,0 

Provisionsüberschuss 55,5 58,2 64,3 

Verwaltungsaufwand -114,6 -121,0 -123,2 

Jahresüberschuss vor Steuern 87,0 103,1 84,9 

Jahresüberschuss nach Steuern 77,4 92,9 74,8 

Bilanzzahlen in Mio. EUR       

Bilanzsumme 8.434,9 8.857,6 9.856,5 

Forderungen an Kunden nach Risikovorsorgen 5.918,0 6.288,1 6.570,0 

Primäreinlagen 6.218,2 6.668,3 7.399,3 

• hiervon Spareinlagen 1.429,4 1.413,5 1.401,7 

• hiervon verbriefte Verbindlichkeiten inklusive Nachrangkapital 750,7 854,4 857,0 

Eigenkapital 1.210,7 1.301,5 1.362,7 

Betreute Kundengelder 14.518,4 18.548,0 18.958,5 

• hiervon Depotvolumen 8.300,2 11.879,7 11.559,2 

Eigenmittel nach CRR in Mio. EUR       

Total Risk Exposure Amount 5.283,1 5.449,6 5.664,1 

Eigenmittel 779,2 881,4 916,1 

• hiervon hartes Kernkapital (CET1) 593,7 629,6 669,3 

• hiervon Kernkapital (CET1 und AT1) 645,2 690,8 725,2 

Kernkapitalquote (in %) 12,2 12,7 12,8 

Gesamtkapitalquote (in %) 14,8 16,2 16,2 

Unternehmenskennzahlen       

Return on Equity nach Steuern 6,8 7,4 5,6 

Return on Assets nach Steuern 1,0 1,1 0,8 

Cost-Income-Ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 50,3 50,7 53,9 

Risk-Earnings-Ratio (Kreditrisiko/Zinsüberschuss) 10,5 10,2 18,5 

Non-performing Loan-Quote (NPL-Quote) 3,3 2,4 1,7 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 110,2 112,4 117,2 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 137,7 151,8 158,1 

Leverage Ratio 7,5 7,8 8,0 

Ressourcen       

Durchschnittlicher Mitarbeiterstand 932 962 963 

Anzahl der Geschäftsstellen 63 63 64 

Die BKS Bank-Aktie       

Anzahl Stamm-Stückaktien (ISIN AT0000624705) 41.142.900 41.142.900 41.142.900 

Anzahl Stamm-Stückaktien-Umtausch (ISIN AT0000A2HQD1) –  –  1.800.000 

Anzahl Vorzugs-Stückaktien (ISIN AT0000624739) 1.800.000 1.800.000 – 

Höchstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 19,8/-/18,2 17,2/-/17,0 16,0/13,6/15,0 

Tiefstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,5/-/16,9 15,0/-/13,4 11,3/11,8/10,3 

Schlusskurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,8/-/17,0 16,0/-/14,3 12,5/13,6/- 

Marktkapitalisierung in Mio. EUR zum 31.12. 721,8 684,0 538,8 

Dividende pro Aktie in EUR 0,23 0,12 0,121)  

Kurs-Gewinn-Verhältnis Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie 9,2/-/9,3 7,4/-/6,7 7,3/7,9/- 
    

1) Vorschlag an die 82. ordentliche Hauptversammlung der BKS Bank AG am 17. Mai 2021. 

 

Dreijahresvergleich 
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Herausforderungen aktiv anzunehmen 
zeichnet uns aus und hat uns auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Er-
folgskurs gehalten. Daher ist es uns auch 
in diesem besonderen Geschäftsjahr ge-
lungen, viele unserer strategischen Mei-
lensteine zu erreichen und ein respek-
tables Ergebnis zu erwirtschaften.  

So haben wir mit BKS Bank Connect eine 
digitale Bank in der Bank auf den Markt 
gebracht. Mit ihr sprechen wir gezielt digi-
talaffine Kunden an, die Bankprodukte 
online abschließen und dennoch unsere 
Beratungsexpertise nutzen wollen. 
BKS Bank Connect ist eine wesentliche 
Ergänzung zu unserem Filialnetz. Die 
BKS Bank ist und bleibt eine Filialbank, die 
ihren Kunden exzellente Beratung und ein 
innovatives, digitales Angebot bietet, und 
so investieren wir auch weiter in den Aus-
bau unseres Filialnetzes. 2020 eröffneten 
wir eine neue Stelle in Zagreb. Damit be-
treiben wir mit 1.133 Mitarbeitern 64 Filia-
len in Österreich, Slowenien, Kroatien und 
der Slowakei. 

Nachhaltigste Bank Österreichs 
Sie kennen unser Haus als verantwor-
tungsbewusste Bank und als Branchen-
leader in Sachen Nachhaltigkeit. Wir 
freuen uns, im Berichtsjahr über die  
erfolgreiche EMAS-Rezertifizierung und 
über die Zertifizierung als Green Brand 
berichten zu können. Green Brand ist eine 
EU-Gewährleistungsmarke, die nur verant-
wortungsbewusst wirtschaftende Unter-
nehmen tragen dürfen. Kurz vor Jahres-
ende wurden wir vom Magazin „Der 
Börsianer“ bereits zum zweiten Mal in 
Folge zur „Nachhaltigsten Bank Öster-
reichs“ gekürt. In Kroatien wurde uns in 
der Kategorie Klein- und Mittelbetriebe  
der Staatspreis für familienfreundliche 
Unternehmen verliehen. Dies sind nur  
einige Beispiele für Auszeichnungen,  
über die wir uns sehr freuen und die für 
uns Auftrag für die Zukunft sind. 

Um diesen Wettbewerbsvorsprung dauer-
haft sichern zu können, haben wir im Be-
richtsjahr unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
unter dem Motto „Verantwortungsbe-
wusst in eine lebenswerte Zukunft“ neu 
ausgerichtet. Der Green Deal und der EU-
Aktionsplan zur Finanzierung nachhalti-
gen Wachstums geben den Weg in eine 
klimaneutrale Wirtschaft vor. Als Bank 
können wir Finanzströme in ökonomisch 
und ökologisch sinnvolle Projekte lenken. 
So konnten wir 2020 das Volumen unserer 
nachhaltigen Produkte von 400 Mio. EUR 
auf 580 Mio. EUR ausbauen. Damit erwirt-
schaften wir bereits 5,9% der Bilanz-
summe mit nachhaltigen Finanzierungs- 
und Veranlagungsprodukten. Unser Ziel ist 
es, diesen Anteil bis 2025 auf 15% zu stei-
gern. Wir haben im Berichtsjahr erneut ei-
nen Green und Social Bond aufgelegt und 
erstmals ein nachhaltiges Konto auf den 
Markt gebracht. Das Natur & Zukunft-
Konto leistet einen Beitrag zur Auffors-
tung von Schutzwäldern und zur Hintan-
haltung des Klimawandels.  

Beziehungsstark 
Verantwortungsbewusstsein war 2020 al-
lerdings nicht nur in Sachen Umwelt- und 
Klimaschutz gefragt, sondern auch im 
Umgang miteinander. COVID-19 hat unse-
ren Geschäftsalltag stark geprägt. Wir ha-
ben viele Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit unserer Kunden und Mitarbei-
ter gesetzt. Beispielhaft genannt seien un-
sere eigene Teststraße, die Infektions-
schutzscheiben für unsere Kundenzonen 
und unser digitales Angebot, mit dem alle 
Bankgeschäfte sicher von zu Hause aus 
erledigt werden können. Die BKS Bank  
war in Zeiten wie diesen ein wichtiger 
Partner für die Wirtschaft. Unsere Filialen 
waren stets geöffnet. Per Videokonferenz 
und Telefon haben wir unzählige Beratun-
gen zu den Hilfsmaßnahmen der EU und 
der Regierung sowie zur Investitionsprä-
mie geführt und Überbrückungskredite  

Sehr geehrte  
Damen und Herren, 
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im Ausmaß von rund 160,4 Mio. EUR 
und 4.178 Stundungen gewährt. Wir 
hoffen, dass die Bekämpfung der 
Pandemie in den nächsten Monaten 
gelingt und damit wieder Normalität in 
den Alltag zurückkehrt. 

Bilanzsumme deutlich erhöht 
Erfreulicherweise können wir trotz aller 
Herausforderungen zur Entwicklung unse-
rer wichtigsten Bilanzzahlen Positives be-
richten: Unsere Bilanzsumme kletterte im 
Berichtsjahr deutlich über die 9-Milliar-
den-Euro-Schwelle und betrug zum Jah-
resende 9,9 Mrd. EUR. Die Primäreinlagen 
erzielten ein Rekordniveau von 7,4 Mrd. 
EUR und auch beim Kreditvolumen kön-
nen wir auf ein erfreuliches Wachstum 
von 4,4% auf 6,7 Mrd. EUR zurückblicken. 

Jahresüberschuss rückläufig 
Wie bei der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage nicht anders zu erwarten, blieb der 
Jahresüberschuss von 74,8 Mio. EUR unter 
dem Rekordergebnis von 2019. Dies ist vor 
allem auf die Negativzinspolitik der EZB 
zurückzuführen, aber auch auf das rück-
läufige at Equity-Ergebnis. Sehr zufrieden-
stellend entwickelte sich das operative 
Dienstleistungsgeschäft und hier vor al-
lem das Wertpapiergeschäft. 

Wie Ihnen als Aktionärin oder Aktionär 
bekannt ist, beschäftigt uns nach wie vor 
ein wenig erfreuliches Thema, nämlich die 
von der UniCredit Bank Austria AG und 
einem ihrer Tochterunternehmen ange-
strengten Gerichtsverfahren. Diese betref-
fen neben der BKS Bank auch die Ober-
bank AG und die Bank für Tirol und Vor-
arlberg AG. Mittlerweile gibt es zahlreiche 
Entscheidungen zu Gunsten der 3 Banken 
Gruppe.  

Darunter auch Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofs, der sowohl bei 
der BKS Bank als auch bei der BTV dem 
Versuch der UniCredit, eine Sonder-
prüfung bis zurück ins Jahr 1994 ge-
richtlich zu erzwingen, eine endgültige 
Absage erteilt hat.  

Wir hoffen, dass die Niederlagenserie vor 
Gericht die Vorstände des UniCredit Kon-
zerns in Wien und Mailand zum Nach-
denken anregt. Die bislang vorliegenden 
Urteile bekräftigen, dass wir stets korrekt 
gehandelt haben und die von UniCredit 
vorgebrachten Argumente rechtlich nicht 
haltbar sind. Wir sind juristisch sehr gut 
beraten und möchten uns auf das kon-
zentrieren, was derzeit wichtig ist: Unseren 
Kunden zu helfen, so gut wie möglich 
durch die COVID-19-Krise zu kommen. 

Abschließend gilt mein herzlicher Dank 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihren unermüdlichen Einsatz in einem 
besonders fordernden Jahr. Unseren Kun-
dinnen und Kunden für ihre Treue und 
das Vertrauen in die BKS Bank. Und 
Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 
für Ihr Investment und Ihre Verbundenheit 
mit der BKS Bank. 

 

Herzlichst 
 

 
Mag. Dr. Herta Stockbauer 
Vorstandsvorsitzende 
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Als Filialbank mit regionalen 
Wurzeln setzen wir stark auf 
die persönliche Beziehung zu 
unseren Kunden. Herzlichkeit 
und Nähe prägen unseren 
neuen Markenstil.

Mag. Dr. Herta Stockbauer
Vorstandsvorsitzende
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Die BKS Bank bekennt sich zu den 
Grundsätzen guter und verantwortungs-
voller Unternehmensführung, die im  
Österreichischen Corporate Governance 
Kodex (ÖCGK) verankert sind. Darüber 
hinaus verpflichten wir uns, unsere  
soziale, gesellschaftliche und ökologi-
sche Verantwortung gegenüber unseren 
Aktionären, Kunden, Mitarbeitern und 
der Öffentlichkeit wahrzunehmen. In un-
serer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir 
die Prinzipien unserer verantwortungs-
bewussten Geschäftspolitik festgelegt. 

Österreichischer Corporate  
Governance Kodex (ÖCGK) 
Der ÖCGK stellt ein selbstverpflichtendes 
Regelwerk für österreichische börsenotierte 
Unternehmen dar, welches das österreichi-
sche Aktien-, Börse- und Kapitalmarktrecht 
um Regeln für eine gute Unternehmens-
führung ergänzt. Der ÖCGK verfolgt das 
Ziel, eine verantwortungsvolle, auf langfris-
tige Wertschöpfung ausgerichtete Unter-
nehmensführung und -kontrolle sicherzu-
stellen. Mit dem ÖCGK soll erreicht werden, 
dass für alle Stakeholder – Aktionäre, Ge-
schäftspartner, Kunden, Mitarbeiter – eine 
hohe Transparenz geschaffen wird. 

Wesentliche Grundsätze wie die Gleichbe-
handlung aller Aktionäre, Transparenz, die 
Unabhängigkeit der Aufsichtsräte, ein offe-
ner Dialog zwischen Aufsichtsrat und Vor-
stand, die Vermeidung von Interessenkon-
flikten sowie die Kontrolle durch 
Aufsichtsrat und Abschlussprüfer sollen 
das Vertrauen der Investoren und Kunden 
in das Unternehmen und in den Finanz-
platz Österreich stärken. 

Die Standards für verantwortungsbewusste 
Unternehmensführung werden in drei Ka-
tegorien eingeteilt: In L-Regeln („Legal Re-
quirements“) – sie basieren auf zwingen-
den Rechtsvorschriften. In C-Regeln 
(„Comply or Explain“) – hier sind zulässige 
Abweichungen zu begründen. Darüber hin-
aus beinhaltet der Kodex noch R-Regeln 

(„Recommendations“) mit reinem Empfeh-
lungscharakter. Werden R-Regeln nicht ein-
gehalten, braucht das weder offengelegt 
noch begründet zu werden. Sonderregelun-
gen für Banken und Versicherungen blei-
ben vom Kodex unberührt. Der Kodex er-
fordert jedoch nicht die Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

Bekenntnis zum ÖCGK 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates und des 
Vorstandes der BKS Bank bekennen sich 
ausdrücklich und umfassend zu den im 
ÖCGK dargelegten Grundsätzen und Zie-
len. Der Aufsichtsrat hat sein Bekenntnis 
zum ÖCGK in der Aufsichtsratssitzung am 
29. Mai 2020 erneuert. 

Im Berichtsjahr hat die BKS Bank den L-
Regeln entsprochen, bei einigen C-Regeln 
gab es Abweichungen, die sich aus der in-
dividuellen Situation der BKS Bank AG 
und der 3 Banken Gruppe ergaben. In der 
nachfolgenden Tabelle werden die Abwei-
chungen zu den C-Regeln 2 und 45 erklärt 
und begründet. Entsprechend der Fußnote 
12 zu L-Regel 60 unterbleiben in diesem 
Corporate Governance Bericht die Anga-
ben zu den Gesamtbezügen der einzelnen 
Vorstandsmitglieder und zu den Grundsät-
zen der Vergütungspolitik. Diese Angaben 
können dem separat publizierten Vergü-
tungsbericht entnommen werden. 

Der ÖCGK, die Leitlinien für die Unabhän-
gigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrates, 
der Corporate Governance Bericht der 
BKS Bank sowie die Satzung der 
BKS Bank sind auf www.bks.at/investor-
relations/corporate-governance abrufbar.  

Der gegenständliche Bericht beschreibt 
die Corporate Governance-Strukturen und 
-Prozesse, die in der BKS Bank verankert 
sind. Der Bericht wurde nach § 243c und 
§ 267b Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
erstellt und entspricht den Vorgaben des 
Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-
rungsgesetzes (NaDiVeG).   

Corporate Governance in der BKS Bank 
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Der Aufbau des Berichtes orientiert sich 
an den Vorgaben des Anhangs 2a des 
ÖCGK. Weitere ÖCGK-relevante Themen-
bereiche, wie Aktionärsstruktur und 
Hauptversammlung, Unternehmenskom-
munikation und Informationsweitergabe, 
werden im Konzernlagebericht, im Kapitel 
Investor Relations sowie in den Notes 
zum Konzernabschluss beschrieben. 

Externe Evaluierung gemäß C-Regel 62 
Die C-Regel 62 des ÖCGK sieht vor, die 
Einhaltung der C-Regeln regelmäßig,  
mindestens alle drei Jahre, extern  

evaluieren zu lassen. Im Berichtsjahr hat 
die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
die Einhaltung der C-Regeln mit Aus-
nahme der Regeln 77 bis 83 auf Basis des 
Corporate Governance Berichtes aus dem 
Geschäftsjahr 2019 geprüft. Die externe 
Prüfung ergab, dass die BKS Bank den 
Anforderungen des ÖCGK vollumfänglich 
nachgekommen ist. Das Ergebnis der Prü-
fung wurde in der 2. Sitzung des Prü-
fungsausschusses im September 2020 
behandelt und danach dem Aufsichtsrat 
zur Kenntnis gebracht. 

 
 

Begründung der BKS Bank zur Abweichung von C-Regeln 
Regel 2 C („one share – one vote“) 
Die BKS Bank hatte aufgrund eines Beschlusses im Jahr 1991 neben Stamm- auch 
stimmrechtslose Vorzugs-Stückaktien ausgegeben, die für die Aktionäre aufgrund der be-
vorzugten Dividendenberechtigung eine interessante Veranlagungsalternative darstellten. 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 wurde die Wandlung der Vor-
zugsaktien in Stammaktien beschlossen. Dieser Beschluss wurde in der am 09. Juni 
2020 abgehaltenen Versammlung der Vorzugsaktionäre mit der erforderlichen Drei-Vier-
tel-Mehrheit der vertretenen Vorzugsaktionäre bestätigt. Die Eintragung der Wandlung ins 
Firmenbuch erfolgte am 31. Oktober 2020. Seit der Wandlung gibt es nur noch BKS Bank 
Stammaktien. Die von der BKS Bank emittierten Stamm-Stückaktien sind jeweils nur mit 
einem Stimmrecht ausgestattet. Kein Aktionär verfügt über ein überproportionales 
Stimmrecht. Damit entspricht die BKS Bank seit 31. Oktober 2020 der Regel 2 C des 
ÖCGK und wird diese Regel daher künftig nicht mehr erläutern. 
Regel 45 C 
Aufgrund der gewachsenen Aktionärsstruktur wurden Repräsentanten der größten Aktio-
näre in den Aufsichtsrat gewählt. Da es sich bei den Hauptaktionären auch um Banken 
handelt, nehmen deren Vertreter auch Organmandate in anderen, mit der BKS Bank in 
Wettbewerb stehenden Kreditinstituten wahr. Diese haben sich in einer individuellen Er-
klärung als unabhängig deklariert. 

 
 
Die Regeln des Corporate Governance 
Kodex gelten für alle Gesellschaften im 
BKS Bank Konzern. Alle Konzerngesell-
schaften sind in das Berichtswesen des 
BKS Bank Konzerns eingebunden. Dar-
über hinaus berichten die Geschäftsleiter 
dieser Tochtergesellschaften regelmäßig 
an ihre Aufsichtsräte bzw. an den Vor-
stand der Muttergesellschaft.  

Sie sind in die Risiko- und Compliance-
Management-Systeme der BKS Bank 
Gruppe umfassend eingebunden.  

Die Vergütungsprinzipien der vom Auf-
sichtsrat der BKS Bank AG genehmigten 
Vergütungsrichtlinie gelten auch für diese 
Führungskräfte.  
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Über die Entwicklung wesentlicher, opera-
tiv tätiger Tochtergesellschaften wird regel-
mäßig an den Aufsichtsrat des Mutterun-
ternehmens berichtet.  
 
Die Europäischen Aufsichtsbehörden EBA 
und ESMA veröffentlichten im September 
2017 Leitlinien zur Bewertung der Eignung 
von Mitgliedern des Leitungsorgans und 
Inhabern einer Schlüsselfunktion (ESMA 
71-99-598 EBA/GL/2017/12) sowie Leitli-
nien zur internen Governance (EBA/GL/ 
2017/11). Der österreichische Gesetzgeber 
hat die Vorgaben der beiden Leitlinien im 
Bankwesengesetz konkretisiert und im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht. Es wurde 
allen Bestimmungen im Berichtsjahr ent-
sprochen. 

Die Bestimmungen der zweiten EU-Aktio-
närsrechte-Richtlinie sind seit 03. Septem-
ber 2020 vollständig in Kraft und in Öster-
reich umgesetzt und bewirken unter 
anderem folgende Neuerungen: 

Börsenotierte Aktiengesellschaften wie die 
BKS Bank dürfen von Intermediären, zum 
Beispiel Verwahrstellen, bei denen Aktien 

der Gesellschaft für bestimmte Aktionäre 
lagern, die Identifizierung ihrer Aktionäre 
verlangen, die mehr als 0,5% an Aktien  
oder Stimmrechten halten. Damit soll eine 
direkte Kommunikation zwischen der Ge-
sellschaft und ihren Aktionären erleichtert 
werden, um etwa über Hauptversamm-
lungstermine oder andere Gesellschafter-
ereignisse zu informieren. 

Geschäfte von börsenotierten Aktienge-
sellschaften mit ihr nahestehenden Perso-
nen, sogenannte „related parties transac-
tions“, müssen vom Aufsichtsrat vorab 
genehmigt werden, wenn der Wert des 
Geschäftes 5% der Bilanzsumme über-
steigt. Sie müssen zudem auf der Inter-
netseite der Gesellschaft veröffentlicht 
werden, wenn ihr Wert 10% der Bilanz-
summe übersteigt.  

Im Rahmen der Tätigkeit als Vermögens-
verwalter muss eine börsenotierte Aktien-
gesellschaft die Mitwirkungspolitik, die sie 
verfolgt, auf ihrer Webseite bekannt ma-
chen oder begründen, warum sie keine 
solche Mitwirkungspolitik veröffentlicht. 
 

Informationen zum ÖCGK und zur BKS Bank im Internet 
 Adressen im Internet 

Österreichischer Corporate Governance Kodex www.corporate-governance.at 
BKS Bank-Aktie  www.bks.at/investor-relations/die-bks-bank-aktie 
Aktionärsstruktur www.bks.at/investor-relations/aktionaersstruktur 
Unternehmenskalender www.bks.at/investor-relations/unternehmenskalender 
Hauptversammlung www.bks.at/investor-relations  
Corporate Governance 
• Entsprechenserklärung der BKS Bank AG 
• Leitlinien für die Unabhängigkeit 
• Bericht der BKS Bank zum Österreichischen 
 Corporate Governance Kodex 
• Veröffentlichungen gemäß § 65a BWG 
 betreffend Corporate Governance & Vergütung 
• Satzung der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/corporate-governance 

Geschäfts-, Finanz- und 
Nachhaltigkeitsberichte der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Informationen gemäß 
Offenlegungsverordnung 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Pressemitteilungen der BKS Bank www.bks.at/news-presse 
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Arbeitsweise des Vorstandes 
Der Vorstand leitet eigenverantwortlich 
den BKS Bank Konzern unter Wahrung 
der Interessen der Aktionäre, Mitarbeiter, 
Kunden und der Öffentlichkeit. Er führt die 
Geschäfte auf Basis der Gesetze, der Sat-
zung sowie der Geschäftsordnung. Der 
Vorstand erarbeitet die strategische Aus-
richtung des Instituts, legt die Unterneh-
mensziele fest und stimmt die Unterneh-
mensstrategie mit dem Aufsichtsrat ab. Er 
trifft geeignete Vorkehrungen, um sicher-
zustellen, dass alle relevanten Gesetzes-
bestimmungen eingehalten werden, und 
gewährleistet ein effizientes Risikoma-
nagement und Risikocontrolling. 

Das für ein Ressort zuständige Vor-
standsmitglied trägt die unmittelbare Ver-
antwortung für diesen Aufgabenbereich. 
Die anderen Mitglieder bleiben aber je-
weils umfassend über das Gesamtunter-
nehmen unterrichtet und legen dem Ge-
samtvorstand grundlegende Entschei-
dungen zur Beschlussfassung vor. Im ei-
genen Aufgabengebiet sind die Vor-
standsmitglieder in das Tagesgeschäft ein-
gebunden und über die Geschäfts-
situation und bedeutende Transaktionen 
unterrichtet. In den regelmäßig stattfin-
denden Vorstandssitzungen werden un-
ternehmensrelevante Vorkommnisse, stra-
tegische Fragen und zu treffende 
Maßnahmen besprochen, die durch das 
Vorstandsmitglied in seinem Wirkungsbe-
reich oder vom Gesamtvorstand umge-
setzt werden. 

Die Beschlussfassung im Vorstand erfolgt 
in der Regel einstimmig. Für Vertragsun-
terzeichnungen und risikorelevante interne 
Genehmigungen gilt das Vier-Augen-Prin-
zip. Ein umfassendes internes Berichtswe-
sen begleitet die sorgfältige Vorbereitung 
von Vorstandsentscheidungen. 

Mitglieder des Vorstandes  
Dem Vorstand der BKS Bank gehörten im 
Berichtsjahr als gemeinschaftlich verant-
wortliches Organ drei Personen an. Die 
Verantwortungsbereiche der Vorstände 
sind auf Seite 23 angeführt. 

Dr. Herta Stockbauer 
Vorsitzende des Vorstandes, geb. 1960 
Datum der Erstbestellung: 01. Juli 2004 
Ende der Funktionsperiode: 30. Juni 2024 

Dr. Herta Stockbauer studierte an der 
Wirtschaftsuniversität Wien Handelswis-
senschaften und war danach als Universi-
tätsassistentin und Lehrbeauftragte am 
Institut für Wirtschaftswissenschaften der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt tätig. 
1992 trat sie in die BKS Bank ein und ar-
beitete im Firmenkunden- und Wertpa-
piergeschäft, bevor sie in die Abteilung 
Controlling und Rechnungswesen wech-
selte. 1996 wurde sie zur Abteilungsleiterin 
bestellt, 2004 zum Mitglied des Vorstan-
des und im März 2014 zur Vorsitzenden 
des Vorstandes ernannt. 

Mandate bei in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der 

Oberbank AG, bis 25. November 2020 
Vorsitzende des Aufsichtsrates 

• Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für 
Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 
bis 10. Juni 2020 stellvertretende  
Vorsitzende  

Mandate in anderen inländischen Gesell-
schaften, die nicht in den Konzernab-
schluss einbezogen sind: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Österrei-

chischen Post Aktiengesellschaft bis  
17. Juni 2020 

• Mitglied des Aufsichtsrates der Oester-
reichischen Kontrollbank Aktiengesell-
schaft 

• Mitglied des Aufsichtsrates der Einlagen-
sicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 

Vorstand und Aufsichtsrat 
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Weitere Funktionen: 
• Mitglied des Vorstandes des Verbandes 

österreichischer Banken und Bankiers 
• Vorstandsmitglied der Vereinigung Ös-

terreichischer Industrieller für Kärnten 
• Vorstandsmitglied der Österreichischen 

Bankwissenschaftlichen Gesellschaft 
• Spartenobfrau der Sparte Bank und  

Versicherung der Wirtschaftskammer 
Kärnten 

• Vizepräsidentin von respACT – austrian 
business council for sustainable devel-
opment 

• Honorarkonsulin von Schweden  

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA 
Mitglied des Vorstandes, geb. 1959 
Datum der Erstbestellung:  
01. September 2010 
Ende der Funktionsperiode:  
31. August 2023 

Nach dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre war Mag. Kraßnitzer für den 
Börsenkurier journalistisch tätig und ab-
solvierte diverse Praktika bei Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungskanzleien. 
Seit 1987 ist er in der BKS Bank tätig. Ab 
1992 leitete er die interne Revision der 
Bank und schloss 2006 die Ausbildung 
zum Certified Internal Auditor, CIA©, des 
Institute of Internal Auditors, USA, ab. 

Mandate bei in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen: 
• Vorsitzender des Aufsichtsrates der 

BKS-leasing Croatia d.o.o. 

Mandate in anderen inländischen Gesell-
schaften, die nicht in den Konzernab-
schluss einbezogen sind: 
• Mitglied des Fachbeirates der 3 Banken 

IT GmbH 

Weitere Funktionen: 
• Präsident der Volkswirtschaftlichen Ge-

sellschaft Kärnten 

Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes, geb. 1971 
Datum der Erstbestellung:  
01. September 2018 
Ende der Funktionsperiode:  
31. August 2021 

Mag. Alexander Novak wurde 1971 in Bad 
Eisenkappel geboren. Er studierte Han-
delswissenschaften an der Wirtschafts-
universität Wien. Nach dem Studium war 
er zunächst in der Steuerberatung und im 
internationalen Rohstoffhandel tätig, be-
vor er seine Laufbahn im Jahr 2000 als 
Mitarbeiter des Rechnungswesens und 
Controlling in der BKS Bank begann. Seit 
2004 wirkte er am Aufbau der Direktion 
Slowenien mit. Er leitete die Direktion von 
deren Gründung bis zu seiner Bestellung 
zum Vorstand im Jahr 2018. 

Mandate bei in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der  

BKS-leasing Croatia d.o.o. 
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Verantwortungsbereiche des Vorstandes 
 

 

 

Die Anzahl und die Art sämtlicher zusätzli-
cher Mandate der Mitglieder des Vorstan-
des stehen im Einklang mit den in der C-
Regel 26 des ÖCGK festgelegten Richtlinien 
und den Bestimmungen des § 28a BWG. 

Arbeitsweise des Aufsichtsrates 
Der Aufsichtsrat verfolgt das Ziel, seiner 
Überwachungs- und Beratungsfunktion 
durch fachliche Qualifikation, Diversität 
und persönliche Kompetenz seiner Mit-
glieder optimal gerecht zu werden. 

Dem Aufsichtsrat der BKS Bank gehören 
zehn Kapitalvertreter und vier vom Be-
triebsrat entsandte Mitglieder an. Er berät 

und überwacht den Vorstand. Die Sachar-
beit findet sowohl im Plenum als auch in 
einzelnen Ausschüssen statt. Der Auf-
sichtsrat entscheidet autonom über die 
Bestellung des Vorstandes sowie die 
Etablierung eines Vorstandsvorsitzenden 
und erarbeitet gemeinsam mit dem Vor-
stand die langfristige Nachfolgeplanung. 
Er überwacht die Geschäftsführung ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben, 
der Satzung und der Geschäftsordnung. 

Er erörtert mit dem Vorstand die Umset-
zung strategischer Planungen und Vorha-
ben und entscheidet über die ihm zuge-
wiesenen unternehmensrelevanten 
Angelegenheiten. 
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Der Aufsichtsrat kann überdies jederzeit 
selbst umfassende Prüfungshandlungen 
vornehmen oder durch Sachverständige 
durchführen lassen. Er befasst sich insbe-
sondere mit der Prüfung des Jahresab-
schlusses der BKS Bank AG und des 
BKS Bank Konzerns nach internationalen 
Prüfungsgrundsätzen (ISAs) und ist somit 
auch mittelbar in die Entscheidung für ei-
nen Vorschlag an die Hauptversammlung 
über die Dividendenausschüttung einbezo-
gen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist für die 
Organisation des Aufsichtsrates, die Sit-
zungsvorbereitungen und die Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand verantwortlich. Zu-
dem leitet er die Hauptversammlungen der 
BKS Bank. 

Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer-
vertreter gleichen grundsätzlich jenen der 
Kapitalvertreter. Dies gilt insbesondere für 
die Informations- und Überwachungs-
rechte, die Sorgfaltspflicht, die Pflicht zur 
Verschwiegenheit und eine allfällige Haf-
tung bei Pflichtverletzungen. Bei persönli-
chen Interessenkonflikten haben sich die 
Arbeitnehmervertreter – wie auch die Kapi-
talvertreter – der Stimme zu enthalten. Im 
Berichtsjahr hat kein Aufsichtsratsmitglied 
einen Interessenkonflikt im Sinne der C-Re-
gel 46 des ÖCGK offengelegt. Bezüglich ei-
nes Mitgliedes des Aufsichtsrates hat die 
Finanzmarktaufsicht am 28. Mai 2020 mit-
geteilt, dass sie vom Vorliegen eines Inte-
ressenkonfliktes ausgehe. Dieses Aufsichts-
ratsmitglied wurde in der Hauptversamm-
lung am 29. Mai 2020 nicht wiedergewählt, 
sodass dieser Interessenkonflikt ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr bestanden hat.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrates 
der BKS Bank AG 
Ehrenpräsident  
Dkfm. Dr. Hermann Bell 
Herr Dkfm. Dr. Hermann Bell wurde in der 
Sitzung des Aufsichtsrates vom 15. Mai 
2014 zum Ehrenpräsidenten auf Lebens-
zeit gewählt. 

Kapitalvertreter 
Mag. Hannes Bogner 
unabhängig*, geb. 1959 
erstmals gewählt: 29. Mai 2020,  
bestellt bis zur 82. ordentlichen  
Hauptversammlung (2021) 

AR-Mandate bzw. vergleichbare  
Funktionen bei in- und ausländischen  
börsenotierten Gesellschaften: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für 

Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 
seit 10. Juni 2020 

• Mitglied des Aufsichtsrates der 
Oberbank AG seit 20. Mai 2020 

• Mitglied des Aufsichtsrates der  
PALFINGER AG  

Gerhard Burtscher 
Vorsitzender, unabhängig*, geb. 1967 
erstmals gewählt: 19. Mai 2016,  
bestellt bis zur 82. ordentlichen  
Hauptversammlung (2021)  

AR-Mandate bzw. vergleichbare  
Funktionen bei in- und ausländischen  
börsenotierten Gesellschaften: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der 

Oberbank AG 

Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch  
unabhängig*, geb. 1970 
erstmals gewählt: 15. Mai 2012,  
bestellt bis zur 83. ordentlichen  
Hauptversammlung (2022)  

  

* Im Sinne der Leitlinien für die Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrates auf Seite 27. 
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Dr. Franz Gasselsberger, MBA 
Stellvertreter des Vorsitzenden  
bis 29. Mai 2020,  
unabhängig*, geb. 1959 
erstmals gewählt: 19. April 2002,  
bestellt bis zur 85. ordentlichen  
Hauptversammlung (2024)  

AR-Mandate bzw. vergleichbare Funktio-
nen bei in- und ausländischen börseno-
tierten Gesellschaften: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für 

Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 
bis 10. Juni 2020 Vorsitzender 

• Mitglied des Aufsichtsrates der Lenzing 
Aktiengesellschaft 

• Mitglied des Aufsichtsrates der  
voestalpine AG 

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst  
unabhängig*, geb. 1972 
erstmals gewählt: 09. Mai 2017, bestellt bis 
zur 81. ordentlichen Hauptversammlung 
(2020); aus dem Aufsichtsrat  
ausgeschieden 

AR-Mandate bzw. vergleichbare  
Funktionen bei in- und ausländischen  
börsenotierten Gesellschaften: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für 

Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 
bis 10. Juni 2020 

• Mitglied des Aufsichtsrates der 
Oberbank AG bis 20. Mai 2020 

Dr. Reinhard Iro  
unabhängig*, geb. 1949 
erstmals gewählt: 26. April 2000, bestellt 
bis zur 84. ordentlichen Hauptversamm-
lung (2023)  

AR-Mandate bzw. vergleichbare  
Funktionen bei in- und ausländischen  
börsenotierten Gesellschaften: 
• Vorsitzender des Aufsichtsrates der SW-

Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 
seit 16. Oktober 2020, davor Mitglied des 
Aufsichtsrates 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, 
LL.M. 
unabhängig*, geb. 1966 
erstmals gewählt: 29. Mai 2020,  
bestellt bis zur 86. ordentlichen  
Hauptversammlung (2025) 

Univ.-Prof. Dipl.-Inf.  
Dr. Stefanie Lindstaedt  
unabhängig*, geb. 1968 
erstmals gewählt: 09. Mai 2018,  
bestellt bis zur 84. ordentlichen  
Hauptversammlung (2023) 

Dkfm. Dr. Heimo Penker 
unabhängig*, geb. 1947 
erstmals gewählt: 15. Mai 2014,  
bestellt bis zur 85. ordentlichen  
Hauptversammlung (2024) 

Karl Samstag 
unabhängig*, geb. 1944 
erstmals gewählt: 19. April 2002,  
bestellt bis zur 82. ordentlichen  
Hauptversammlung (2021); Mandat  
zurückgelegt mit 29. Mai 2020 

AR-Mandate bzw. vergleichbare Funktio-
nen bei in- und ausländischen börseno-
tierten Gesellschaften: 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für 

Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 
bis 10. Juni 2020 

• Mitglied des Aufsichtsrates der 
Oberbank AG bis 20. Mai 2020 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik  
Stellvertreterin des Vorsitzenden  
ab 29. Mai 2020, 
unabhängig*, geb. 1967 
erstmals gewählt: 15. Mai 2014,  
bestellt bis zur 83. ordentlichen  
Hauptversammlung (2022) 

Mag. Klaus Wallner  
unabhängig*, geb. 1966 
erstmals gewählt: 20. Mai 2015,  
bestellt bis zur 86. ordentlichen  
Hauptversammlung (2025) 
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Vom Betriebsrat entsandte 
Arbeitnehmervertreter  
Sandro Colazzo, geb. 1979,  
erstmals entsandt: 13. Mai 2020 

Mag. Maximilian Medwed, geb. 1963, 
erstmals entsandt: 01. Dezember 2012  

Herta Pobaschnig, geb. 1960,  
erstmals entsandt: 01. Juni 2007 

Hanspeter Traar, geb. 1956,  
erstmals entsandt: 01. Jänner 2003; 
Mandat zurückgelegt mit 14. April 2020  

Mag. Ulrike Zambelli, geb. 1972,  
erstmals entsandt: 15. Juni 2015 

Die Anzahl und die Art sämtlicher zusätz-
licher Mandate entsprechen bei allen Mit-
gliedern des Aufsichtsrates den Mandats-
beschränkungen gemäß § 28a Abs. 5 
BWG. 

Vertreter der Aufsichtsbehörde  
Wolfgang Eder, MA, geb. 1964, 
Datum der Erstbestellung:  
01. September 2017 

Dietmar Klanatsky, MA,  
geb. 1971, 
Datum der Erstbestellung:  
01. Jänner 2018 

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates 
Im Sinne der C-Regel 53 des Corporate 
Governance Kodex sollte die Mehrheit der 
Mitglieder des Aufsichtsrates unabhängig 
sein. Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unab-
hängig anzusehen, wenn es in keiner ge-
schäftlichen oder persönlichen Beziehung 
zur BKS Bank oder deren Vorstand steht, 
die einen materiellen Interessenkonflikt be-
gründet und daher geeignet wäre, das Ver-
halten des Mitglieds zu beeinflussen. 

Die von der Hauptversammlung gewähl-
ten Mitglieder des Aufsichtsrates haben 
sich jeweils auf Basis nachstehender Leit-
linien in einer individuellen Erklärung als 
unabhängig deklariert. Zudem waren im 
Geschäftsjahr 2020 – mit Ausnahme von 
Dr. Franz Gasselsberger, Gerhard Burt-
scher, Karl Samstag und Mag. Gregor Hof-
stätter-Pobst – keine Organmitglieder von 
Anteilseignern mit einer Beteiligung von 
mehr als 10% im Aufsichtsrat vertreten. 

Die BKS Bank unterhält außerhalb ihrer 
gewöhnlichen Banktätigkeit keine Ge-
schäftsbeziehungen zu verbundenen Un-
ternehmen oder Personen, einschließlich 
der Mitglieder des Aufsichtsrates, die deren 
Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. 

Der Aufsichtsrat hat nachstehende Krite-
rien für die Beurteilung der Unabhängigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds festgelegt: 
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Leitlinien des Aufsichtsrates der BKS Bank zur Unabhängigkeit 
 
Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen drei Jahren nicht Mitglied des Vorstan-
des oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der 
BKS Bank gewesen sein. Eine vorangehende Vorstandstätigkeit führt vor allem dann nicht 
zur Qualifikation als nicht unabhängig, wenn nach Vorliegen aller Umstände im Sinne des 
§ 87 Abs. 2 AktG keine Zweifel an der unabhängigen Ausübung des Mandats bestehen. 
Das Aufsichtsratsmitglied soll kein Geschäftsverhältnis zur BKS Bank oder zu einem ihrer 
Tochterunternehmen in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang unter-
halten oder im letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit 
Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Inte-
resse hat. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel  
48 führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig. Der Abschluss bzw. das 
Bestehen von banküblichen Verträgen mit der Gesellschaft beeinträchtigen die Unabhän-
gigkeit nicht. 
Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der BKS Bank 
oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen sein. 
Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein, in 
der ein Vorstandsmitglied der BKS Bank Aufsichtsratsmitglied ist, es sei denn, eine Gesell-
schaft ist mit der anderen konzernmäßig verbunden oder an ihr unternehmerisch beteiligt. 
Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkter Nachkomme, Ehe-
gatte, Lebensgefährte, Elternteil, Onkel, Tante, Geschwister, Nichte, Neffe) eines Vorstands-
mitgliedes oder von Personen sein, die sich in einer in den vorstehenden Punkten be-
schriebenen Position befinden. 
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Um für die Zukunft fit und 
krisenfest zu sein, ist es 
manchmal wichtiger, mit 
seinen Über zeugungen und 
Traditionen voranzugehen, 
statt dem Zeitgeist 
hinterherzulaufen.

Mag. Dieter Kraßnitzer
Vorstandsmitglied
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Zusätzlich zu den Unabhängigkeitskrite-
rien im Sinne dieser Leitlinie sieht das 
BWG weitere, teilweise restriktivere Unab-
hängigkeitskriterien für die Kapitalvertreter 
in einzelnen Ausschüssen des Aufsichts-
rates vor. Diese Unabhängigkeitskriterien 
sind bei den Beschreibungen der jeweili-
gen Ausschüsse angeführt. Dem Gesamt-
aufsichtsrat müssen zumindest zwei Kapi-
talvertreter angehören, welche die 
Unabhängigkeitskriterien gemäß § 28a 
Abs. 5a Z 2 BWG vollumfänglich erfüllen. 
Der Gesamtaufsichtsrat erfüllt diese Be-
stimmung vollumfänglich. 

Ausschüsse des Aufsichtsrates und 
deren Entscheidungsbefugnisse 
Der Aufsichtsrat kommt seinen Aufgaben 
in der Regel im Plenum nach, delegiert 
aber einzelne Sachthemen an sieben 
fachlich qualifizierte Ausschüsse. Die Ein-
richtung dieser Ausschüsse und deren 
Entscheidungsbefugnisse sind in der Ge-
schäftsordnung für den Aufsichtsrat fest-
gelegt. Die Nominierung von Ausschuss-
mitgliedern aus dem Kreis der Betriebsräte 
erfolgt entsprechend den Bestimmungen 
des Arbeitsverfassungsgesetzes. Der Aus-
schussvorsitzende berichtet regelmäßig an 
das Plenum des Aufsichtsrates über die 
Arbeit des jeweiligen Ausschusses. 

Die Arbeit in den Ausschüssen ist breit 
gestreut und nach den Kompetenzen und 
Erfahrungen der Mitglieder ausgerichtet. 

Prüfungsausschuss 
Zu den wesentlichen Aufgaben des Prü-
fungsausschusses zählen gemäß § 63a 
Abs. 4 BWG die Prüfung des Jahresab-
schlusses und die Vorbereitung seiner 
Feststellung, die Prüfung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichtes, 
die Prüfung des Vorschlags für die Ge-
winnverteilung, des Lageberichts und des 
Corporate Governance Berichts. Darüber 
hinaus überwacht der Prüfungsausschuss 
die Rechnungslegungsprozesse, prüft die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
(IKS), des internen Revisionssystems und 

des Risikomanagementsystems. Dem Prü-
fungsausschuss obliegt zudem die Über-
wachung der Abschlussprüfung und der 
Konzernabschlussprüfung. Er bereitet den 
Vorschlag für die Auswahl des Abschluss-
prüfers vor und überwacht die Unabhän-
gigkeit des Abschlussprüfers, insbeson-
dere ob die Unabhängigkeitskriterien 
gemäß § 63a Abs. 4 BWG erfüllt sind. 

Arbeitsausschuss 
Der Arbeitsausschuss trifft seine Entschei-
dungen in der Regel in Form von Umlauf-
beschlüssen zu Themen, die aufgrund  
ihrer Dringlichkeit weder dem Plenum 
noch dem Kreditausschuss zugewiesen 
werden. Dieses Gremium wird bei Bedarf 
einberufen und steht in engem Kontakt 
mit dem Vorstand. Die an ihn herangetra-
genen Anträge und die Abstimmungser-
gebnisse werden dem Gesamtaufsichtsrat 
nachträglich zur Kenntnis gebracht. Der 
Arbeitsausschuss ist kein gesetzlich nor-
mierter Ausschuss. 

Risikoausschuss 
Zu den wesentlichen Aufgaben des Risiko-
ausschusses zählen gemäß § 39d BWG die 
Beratung der Geschäftsleitung hinsichtlich 
der aktuellen und zukünftigen Risikobereit-
schaft und der Risikostrategie des Kreditin-
stitutes sowie die Überwachung der Umset-
zung dieser Risikostrategie. Darüber hinaus 
überprüft der Risikoausschuss, ob die Preis-
gestaltung das Geschäftsmodell und die  
Risikostrategie des Kreditinstituts angemes-
sen berücksichtigt. Die Mitglieder des Risi-
koausschusses erfüllen die Unabhängig-
keitskriterien gemäß § 39d Abs. 3 BWG. 

Kreditausschuss  
Der Kreditausschuss entscheidet über 
Neueinräumungen und Verlängerungen 
von Kredit-, Leasing- und Garantiegeschäf-
ten ab einer gewissen Obligohöhe und ist 
kein gesetzlich normierter Ausschuss. 

Nominierungsausschuss 
Der Nominierungsausschuss unterbreitet 
dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Beset-
zung frei werdender Mandate im Vorstand 
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und Aufsichtsrat und beschäftigt sich mit 
der Nachfolgeplanung. Darüber hinaus 
befasst sich der Nominierungsausschuss 
mit Fragen der Diversität und überprüft die 
Fit & Properness der Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder. Er evaluiert auch die 
Grundsätze der Geschäftsleitung für die 
Auswahl und Bestellung der Personen der 
oberen Führungsebene. Für die Mitglieder 
dieses Ausschusses gibt es keine gesetz-
lich normierten Unabhängigkeitskriterien. 

Vergütungsausschuss 
Der Vergütungsausschuss befasst sich mit 
dem Inhalt von Anstellungsverträgen von 
Mitgliedern des Vorstandes und überwacht 
die Vergütungspolitik, die angewandten 
Praktiken sowie die vergütungsbezogenen 
Anreize gemäß § 39b BWG und der dazu-
gehörigen Anlage. Er diskutiert und regt 
Änderungen der Richtlinien über die Vergü-
tungspolitik in der BKS Bank und der Kre-
ditinstitutsgruppe an und legt diese dem 
Aufsichtsrat zur Genehmigung vor. Sämtli-
che Mitglieder des Vergütungsausschusses 
erfüllen die Unabhängigkeitskriterien ge-
mäß § 39c Abs. 4 BWG. 

Rechtsausschuss 
Aufgrund der seit Mitte März 2019 andau-
ernden und mittlerweile gerichtsanhängigen 
Streitigkeiten mit den beiden Minderheitsak-
tionären UniCredit Bank Austria AG und 
CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. hat 
der Aufsichtsrat einen eigenen Ausschuss 
eingerichtet. Der Aufgabenbereich des 
Rechtsausschusses lautet: „Auseinander-
setzung mit der UniCredit-Gruppe und der 
Generali 3Banken Holding AG samt allen 
damit zusammenhängenden Verfahren“ 
und umfasst sämtliche damit zusammen-
hängende Aufgaben des Aufsichtsrats ein-
schließlich der Beauftragung externer 
Dienstleister, insbesondere Rechtsvertreter, 
die Vertretung der Gesellschaft durch den 
Aufsichtsrat nach außen, die Abgabe allen-
falls erforderlicher Stellungnahmen des Auf-
sichtsrats in gerichtlichen oder behördlichen 
Verfahren sowie auch die Entscheidungs-
kompetenz in diesen Angelegenheiten (Be-
schlusskompetenz), soweit nicht eine zwin-
gende Kompetenz des Gesamtaufsichtsrats 
besteht. Der Vorsitzende des Rechtsaus-
schusses berichtet dem Plenum des Auf-
sichtsrates regelmäßig über die Arbeit dieses 
Ausschusses, der kein gesetzlich normierter 
Ausschuss ist. 

Vom Aufsichtsrat eingerichtete Ausschüsse 

Name 
Prüfungs-

ausschuss 
Arbeits-

ausschuss 
Risiko-

ausschuss 

Nominie-
rungs-

ausschuss 
Vergütungs
-ausschuss 

Kredit-
ausschuss 

Rechts-
ausschuss 

Gerhard Burtscher, Vorsitzender         
Mag. Hannes Bogner              
Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch            
Dr. Franz Gasselsberger, MBA           
Dr. Reinhard Iro           
Dkfm. Dr. Heimo Penker           
Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik            
Mag. Klaus Wallner             
Mag. Maximilian Medwed           
Mag. Ulrike Zambelli          
Herta Pobaschnig           
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Sitzungen und Tätigkeitsschwerpunkte 
des Aufsichtsrates  
Im Geschäftsjahr 2020 fanden fünf Auf-
sichtsratssitzungen statt. Bei jeder Auf-
sichtsratssitzung berichteten die Vor-
standsmitglieder über die aktuelle 
Entwicklung der Finanz-, Ertrags- und  
Vermögenslage und über die Risikolage 
der BKS Bank und ihrer Tochtergesell-
schaften. Darüber hinaus wurden in jeder 
Sitzung aktuelle aufsichtsrechtliche  
Vorgaben und deren Auswirkungen auf 
die BKS Bank behandelt. Der Vorstand  
erörterte ausführlich die Geschäftsstrate-
gie und legte sämtliche zustimmungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig 
dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vor.  

Die erste ordentliche Sitzung des Auf-
sichtsrates der BKS Bank fand am 
25. März 2020 statt. Der Aufsichtsrat 
prüfte den Jahresabschluss und Lagebe-
richt der BKS Bank AG, den Konzernab-
schluss und Konzernlagebericht sowie 
den Corporate Governance Bericht für 
das Jahr 2019. Mit den Vertretern des Ab-
schlussprüfers KPMG Austria GmbH wur-
den die Prüfberichte eingehend bespro-
chen. Entsprechend der Empfehlung des 
Prüfungsausschusses wurden der Jahres-
abschluss und der Lagebericht zum 
31. Dezember 2019 vom Aufsichtsrat fest-
gestellt und der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 
2019 sowie der Vorschlag für die Gewinn-
verteilung 2019 gebilligt.  

Der Vorsitzende des Arbeits-, Nominie-
rungs-, Rechts-, Prüfungs- und des Ver-
gütungsausschusses berichtete über we-
sentliche Themen aus den Ausschüssen.  

Der Aufsichtsrat ist dem Vorschlag des 
Vergütungsausschusses hinsichtlich der 
Änderung der Richtlinie über die Vergü-
tungspolitik in der BKS Bank AG und der 
Kreditinstitutsgruppe sowie einer Neufas-
sung der Vergütungsrichtlinie für Vorstand 
und Aufsichtsrat gemäß geändertem AktG 
gefolgt.  

Erstmals wurde in dieser Sitzung ausführ-
lich über die COVID-19-Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 
und zur Hintanhaltung und Steuerung von 
Kreditrisiken berichtet. Auch in allen fol-
genden Sitzungen wurde ausführlich über 
die Auswirkungen der Pandemie auf die 
BKS Bank berichtet.  

Am 06. Mai 2020 fand eine außerordent-
liche Sitzung des Aufsichtsrates statt. Der 
Aufsichtsrat befasste sich mit der notwen-
dig gewordenen Anpassung des Be-
schlussvorschlages über die Verwendung 
des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 
2019 gemäß den Vorgaben der EZB und 
FMA zur Gewinnverwendung 2019. 

Die zweite ordentliche Aufsichtsratssit-
zung fand im Anschluss an die 81. or-
dentliche Hauptversammlung am 29. Mai 
2020 statt. In dieser Sitzung befasste sich 
der Aufsichtsrat mit der Wahl des Präsidi-
ums sowie mit der personellen Besetzung 
der Ausschüsse. Die aktuelle personelle 
Zusammensetzung der Ausschüsse des 
Aufsichtsrates ist auf Seite 31 dargestellt. 
Darüber hinaus wurde über die wirtschaft-
liche Entwicklung und die Entwicklung der 
Risikolage im ersten Quartal berichtet. Fer-
ner nahm der Bericht aus der am Vortag 
abgehaltenen Rechtsausschuss-Sitzung 
entsprechenden Raum ein. 

Die dritte ordentliche Sitzung fand am 
11. September 2020 statt. Der Vorstand 
berichtete über den Geschäftsverlauf im 
ersten Halbjahr, präsentierte die Vorschau 
auf das Gesamtjahr 2020 und erstattete 
den Risikobericht. Danach erfolgten aus-
führliche Berichte aus dem Prüfungsaus-
schuss.  

Des Weiteren wurde der überarbeitete und 
an die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an-
gepasste Sanierungsplan gebilligt und der 
Vorschlag zur Änderung der Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrates genehmigt, 
die aufgrund von Änderungen im Nomi-
nierungsausschuss und Vergütungsaus-
schuss notwendig geworden waren.  
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Außerdem vereinbarten sowohl die Kapi-
tal- als auch die Arbeitnehmervertreter, 
auf ein Widerspruchsrecht bei der Zusam-
menrechnung der Mindestanteile zur Er-
füllung der 30%-Quote für Frauen und 
Männer im Aufsichtsrat zu verzichten. 
Schließlich berichtete der Vorstand über 
verschiedene Auszeichnungen, die die 
BKS Bank erhalten hatte, unter anderem 
die EU-„Green Brand“-Zertifizierung, für 
eine besondere ökonomische Nachhaltig-
keit. 

In der vierten ordentlichen Sitzung des 
Aufsichtsrates am 02. Dezember 2020 
wurde dem Aufsichtsrat die Vorschau für 
2020 präsentiert und das Ertrags-, Kosten- 
und Investitionsbudget 2021 sowie der 
Emissionsplan für 2021 beschlossen. Das 
Plenum befasste sich darüber hinaus mit 
dem jährlichen Bericht zu Großkrediten ge-
mäß § 28b BWG. Entsprechender Raum 
wurde der Strategie für die Jahre 2021-2023 
gewidmet. Über Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses wurde Herr Mag. Niko-
laus Juhasz mit Wirkung ab 01. Juli 2021 
einstimmig als weiteres Vorstandsmitglied 
der BKS Bank bestellt. 

Allen Sitzungen des Jahres 2020 war wie 
bereits ausgeführt gemein, dass über die 
COVID-19-Pandemie und die in der 
BKS Bank getroffenen Maßnahmen aus-
führlich diskutiert worden ist. Aufgrund der 
diesbezüglichen Sicherheitserwägungen ha-
ben die Sitzungen des Aufsichtsrates über-
wiegend als Videokonferenz stattgefunden. 
Dies stand im Einklang mit der aufgrund 
der Pandemie geschaffenen Rechtslage, 
nämlich des Gesellschaftsrechtlichen CO-
VID-19-Gesetzes und der dazu ergangenen 
Verordnung. Auch die FMA hat diesem Vor-
gehen aus aufsichtsrechtlichen Gesichts-
punkten zugestimmt. 

Sitzungen und Tätigkeitsschwerpunkte 
der Ausschüsse  
Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss tagte im Berichts-
jahr zweimal. In der ersten Sitzung am 
25. März 2020 wurden der Konzernab-
schluss samt Konzernlagebericht 2019, 
der Jahresabschluss samt Lagebericht 
2019, der Bericht des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates und der Vorschlag zur Ge-
winnverteilung, der Corporate Governance 
Bericht sowie der Risikobericht eingehend 
geprüft. Des Weiteren wurde beschlossen, 
dem Aufsichtsrat und somit in weiterer 
Folge der 81. ordentlichen Hauptversamm-
lung vorzuschlagen, die KPMG Austria 
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft, Klagenfurt, mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der 
BKS Bank AG und des Konzernabschlus-
ses 2021 zu beauftragen. Außerdem wurde 
beschlossen, als Abschlussprüfer für die 
EU-Zweigstelle in der Slowakei für das 
Jahr 2021 die KPMG Slovensko spol. s r.o. 
in Abstimmung mit dem Gesamtauf-
sichtsrat der Hauptversammlung vorzu-
schlagen. Entsprechender Raum wurde 
zudem der Vorbereitung der Ausschrei-
bung für die Wahl des Abschlussprüfers 
und Konzernabschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2022 gewidmet. 

In der zweiten Sitzung am 11. September 
2020 wurde der vom Vorstand gestellte 
Antrag für etwaige erlaubte Nicht-Prü-
fungsleistungen des Abschlussprüfers ge-
nehmigt. Über die tatsächlich erbrachten 
Nicht-Prüfungsleistungen wird dem Prü-
fungsausschuss zweimal jährlich berichtet.  

Gemäß § 63a Abs. 4 Z. 1 und 2 BWG er-
stattete der Vorstand ausführliche Be-
richte zur Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses und der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des inter-
nen Revisionssystems sowie des Risiko-
managementsystems.  



Corporate Governance Bericht 

34 

Der Vorstand berichtete über den Stand 
des Auswahlverfahrens des Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2022. An 
beiden Sitzungen nahmen Vertreter des 
Abschlussprüfers KPMG Austria GmbH 
zu den für die Abschlussprüfer relevanten 
Tagesordnungspunkten als sachverstän-
dige Auskunftspersonen teil. 

Arbeitsausschuss 
Der Arbeitsausschuss fasste im Berichts-
jahr drei Beschlüsse im Umlaufweg. 

Risikoausschuss 
In der Sitzung vom 02. Dezember 2020 
befasste sich das Gremium mit der Risi-
kolage der BKS Bank und den im § 39 
Abs. 2b BWG angeführten bankgeschäftli-
chen und bankbetrieblichen Risiken. Die 
Ausschussmitglieder setzten sich einge-
hend mit dem Risikomanagement und der 
ausgearbeiteten Risikostrategie auseinan-
der. Dabei stellten sie fest, dass die einge-
setzten Verfahren zur Risikosteuerung wir-
ken, angemessen sind und die Über-
wachung der Risikoentwicklung ordnungs-
gemäß erfolgt.  

Zudem stellte der Risikoausschuss fest, 
dass das Vergütungssystem der BKS Bank 
keine Anreize schafft, die die Risiko-, Kapi-
tal-, Liquiditäts- oder Gewinnsituation der 
BKS Bank negativ beeinflussen. 

Kreditausschuss 
Der Kreditausschuss fasste seine Be-
schlüsse im Berichtsjahr aufgrund der 
Notwendigkeit zeitnaher Entscheidungen 
im Umlaufweg und behandelte 66 Kredit-
anträge. Über diese wurde in den jeweils 
folgenden Sitzungen des Plenums aus-
führlich berichtet. 

Nominierungsausschuss  
In seiner ersten Sitzung am 24. März 2020 
führte der Nominierungsausschuss die Fit 
& Proper-Evaluierung für alle Mitglieder 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
sowie des jeweiligen Organs in seiner Ge-
samtheit durch.  

Damit verbunden war auch eine Evaluie-
rung des Vorliegens wesentlicher Interes-
senkonflikte auf Ebene des Aufsichtsrates.  

Bezüglich eines Aufsichtsratsmitgliedes 
wurde ein relevanter Interessenkonflikt fest-
gestellt. Der Nominierungsausschuss hat 
beschlossen, dieses Mitglied dem Plenum 
des Aufsichtsrates nicht zur Nominierung 
für die Wiederwahl bei der Hauptversamm-
lung im Mai 2020 vorzuschlagen.  

Stattdessen wurde festgelegt, dem Plenum 
die Nominierung zur Wiederwahl von 
Herrn Mag. Klaus Wallner und die Nomi-
nierung zur Neuwahl von Frau Univ.-Prof. 
Dr. Susanne Kalss vorzuschlagen. 

In seiner zweiten Sitzung am 06. Mai 
2020 befasste sich der Ausschuss mit der 
Nominierung eines neuen Aufsichtsrats-
mitgliedes. Herr KR Karl Samstag hatte zu-
vor die Zurücklegung seines Mandates mit 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung 
2020 mitgeteilt. Der Nominierungsaus-
schuss hat schließlich entschieden, dem 
Plenum die Nominierung von Herrn Mag. 
Hannes Bogner vorzuschlagen. 

In seiner dritten Sitzung am 24. November 
fasste der Ausschuss den Beschluss, dem 
Plenum des Aufsichtsrates Herrn Mag.  
Nikolaus Juhasz als weiteres Mitglied des 
Vorstandes der BKS Bank vorzuschlagen. 
Dem Beschluss waren intensive Beratun-
gen, die Einholung externer Referenzen 
und die Beiziehung eines renommierten 
Beratungsunternehmens vorangegangen. 
Dieser Auswahlprozess hat Herrn Mag. 
Juhasz klar als den bestgeeigneten Kandi-
daten ausgewiesen. 

Vergütungsausschuss 
In der Sitzung am 24. März 2020 befassten 
sich die Ausschussmitglieder mit der Prü-
fung der Grundsätze der Vergütungspolitik 
und deren Umsetzung. Zu diesem Zweck 
stand unter anderem auch der Leiter der 
Risikomanagementfunktion den Aus-
schussmitgliedern beratend zur Seite. 
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Der Vergütungsausschuss beschloss ein-
stimmig die Anpassungen der Vergü-
tungsrichtlinie der BKS Bank AG und der 
Kreditinstitutsgruppe und schlug dem Ge-
samtaufsichtsrat die Genehmigung vor.  

Die Mitglieder des Vergütungsausschus-
ses beschäftigten sich darüber hinaus mit 
den Vergütungen des höheren Manage-
ments, des höheren Risikomanagements, 
der Compliance-Funktionen, der Verant-
wortlichen in Kontrollfunktionen und der 
Risikokäufer. Der Vergütungsausschuss 
gelangte zur Überzeugung, dass die fixen 
und variablen Bezüge der betroffenen Per-
sonen keine fehlleitenden Anreize bieten 
und dass die gewährten Bezüge im Ein-
klang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
stehen.  

Weiters beschloss der Vergütungsaus-
schuss die Auszahlung von jeweils einem 
Fünftel der rückgestellten variablen Vergü-
tung für den Vorstand für die Jahre 2014 
bis 2018 sowie eine Anpassung der Vor-
standsbezüge. 

Rechtsausschuss 
Der Rechtsausschuss trat im Jahr 2020 
zu insgesamt sechs Sitzungen zusammen. 
Gegenstand der Sitzungen waren jeweils 
die Auseinandersetzung mit dem aktuel-
len Stand in jenen Verfahren, die von den 
Minderheitsaktionären UniCredit Bank 
Austria AG und CABO Beteiligungsgesell-
schaft m.b.H. angestrengt worden waren.  

Es ging somit um die Anfechtungsverfah-
ren betreffend die in den Hauptversamm-
lungen der Jahre 2019 und 2020 gefass-
ten Beschlüsse, um das ebenfalls von 
den genannten Minderheitsaktionären 
veranlasste Sonderprüfungsverfahren ge-
mäß § 130ff AktG und ferner um das im 
März 2020 eingeleitete Verfahren vor der 
Übernahmekommission gemäß § 33 
Übernahmegesetz. Weiters wurden auch 
die damit in Zusammenhang stehenden 
behördlichen Anfragen besprochen. 

Selbstevaluierung gemäß C-Regel 36 
Der Aufsichtsrat führte im Berichtsjahr ge-
mäß der C-Regel 36 des ÖCGK eine 
Selbstevaluierung seiner Tätigkeit durch. In 
der Sitzung am 25. März 2020 beschäf-
tigte er sich mit der Effizienz seiner Tätig-
keit, insbesondere mit seiner Organisation 
und Arbeitsweise. Er beschloss, die beste-
hende Organisation und die als effizient 
und effektiv bewertete Arbeitsweise beizu-
behalten. 
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Vergütungen an den Vorstand 
Der Aufsichtsrat stellt die Grundsätze für 
die Vergütung des Vorstandes auf. Diese 
„Vergütungspolitik“ bildet den verbindli-
chen Rahmen, innerhalb dessen die  
Vergütung der Vorstandsmitglieder liegen 
muss. Für die Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder wird ebenso eine Vergü-
tungspolitik erstellt.  

Die Vergütungspolitik ist der Hauptver-
sammlung mindestens in jedem vierten 
Geschäftsjahr und bei jeder wesentlichen 
Änderung zur Beschlussfassung  
vorzulegen.  

Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Vergü-
tungspolitik entsprechend der gesetzli-
chen Regelung erstmals der Hauptver-
sammlung zur Abstimmung vorgelegt.  
Die Hauptversammlung hat der Vergü-
tungspolitik zugestimmt.  

Die Vergütungspolitik ist auf www.bks.at 
unter » Über uns » Investor Relations » 
Hauptversammlung 2020 abrufbar. 

Vergütungsbericht 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat erstel-
len weiters einen der Hauptversammlung 
vorzulegenden Vergütungsbericht. Dieser 
bietet einen umfassenden Überblick über 
die im Lauf des Geschäftsjahres 2020 
den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern 
des Vorstands im Rahmen der Vergü-
tungspolitik gewährten oder geschuldeten 
Vergütungen und Vorteile. 

Der Vergütungsbericht betreffend das Ge-
schäftsjahr 2020 wird gemäß den Bestim-
mungen des Aktienrechts-Änderungsge-
setzes 2019 der Hauptversammlung im 
Mai 2021 vorgelegt werden. 

 

Vergütungen an Mitarbeiter  
im höheren Management 
Auch für die erfolgsabhängigen Bezüge 
der Abteilungsleiter der Zentrale, der Leiter 
der in- und ausländischen Direktionen 
und der Geschäftsführer der vollkonsoli-
dierten in- und ausländischen Gesell-
schaften sind Grundsätze der Vergü-
tungspolitik und Vergütungspraxis gemäß 
§ 39b BWG festgelegt. Die für den Markt 
verantwortlichen Mitarbeiter im höheren 
Management sind als Risikokäufer einge-
stuft. Der Anteil der variablen Vergütung 
an der Gesamtvergütung ist mit 25% des 
Fixbezuges oder dem absoluten Betrag 
von EUR 30.000,- begrenzt. Das Entloh-
nungssystem bietet daher keine Anreize 
zur Übernahme unangemessen hoher  
Risiken. Der Vergütungsausschuss evalu-
iert regelmäßig die variablen Zuwendun-
gen und die Einhaltung der Vergütungsre-
geln. Die Mitarbeiter im höheren Mana-
gement unterliegen den Fit & Proper-Be 
stimmungen der BKS Bank. 

D & O-Versicherung 
Die BKS Bank hat für die Mitglieder des 
Vorstandes, des Aufsichtsrates, für Mitar-
beiter der zweiten Führungsebene und für 
Prokuristen sowie für Geschäftsführer von 
Tochtergesellschaften eine Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung  
(Directors and Officers-Versicherung) ab-
geschlossen und deren Kosten übernom-
men. 

Vergütungen an den Bankprüfer  
Die 80. ordentliche Hauptversammlung 
betraute die KPMG Austria GmbH Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft, Klagenfurt, am 08. Mai 2019 
mit der Abschlussprüfung der Geschäfts-
gebarung der BKS Bank AG und ihres 
Konzerns für das Geschäftsjahr 2020.  

Vergütung 
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Der Bankprüfer präsentierte dem Auf-
sichtsrat eine nach Leistungskategorien 
gegliederte Aufstellung zu den im voran-
gegangenen Geschäftsjahr erhaltenen  
Gesamteinnahmen sowie eine Vorschau 
auf die zu erwartenden Prüfungskosten 
für das Geschäftsjahr 2021. Die KPMG 
Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft, Klagenfurt, 
unterrichtete den Aufsichtsrat auch über 
die Einbeziehung in ein Qualitätssiche-
rungssystem und erklärte sich schlüssig  

für unbefangen und bestätigte das Nicht-
vorliegen von Ausschließungsgründen. 

Das Abschlussprüfungsrechts-Ände-
rungsgesetz 2016 (APRÄG 2016) sieht 
eine strikte Trennung zwischen Prüfungs-
leistungen und Nicht-Prüfungsleistungen, 
die vom Abschlussprüfer erbracht werden 
dürfen, vor. Der Prüfungsausschuss ge-
nehmigte das Budget für erlaubte Nicht-
Prüfungsleistungen und kontrollierte die 
Einhaltung der Budgetgrenze. 

 

Angaben zu Vergütungen an den Bankprüfer 
in Tsd. EUR 2019 2020 

Honorare für Pflichtprüfungen für Einzel- und 
Konzernabschluss 559 538 

Honorare für sonstige Bestätigungsleistungen 116 44 

Honorare für wirtschaftliche Beratung 
inklusive steuerlicher Beratung 85 97 

Summe 760 679 
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Die Personalpolitik der BKS Bank ist  
darauf ausgerichtet, allen Mitarbeitern 
gleiche Chancen und Rechte zu bieten 
und jede Form von Diskriminierung zu 
vermeiden. Wir achten bei der Auswahl 
der Mitarbeiter, aber auch bei der Zu-
sammensetzung des Vorstandes, der  
Besetzung von Führungspositionen und 
bei den Vorschlägen zur Wahl von Auf-
sichtsräten auf die fachliche und persön-
liche Qualifikation der Bewerber und  
auf Aspekte der Diversität. 

Chancengleichheit und Individualität 
von Anfang an 
Zu unserem Selbstverständnis zählt, dass 
wir allen Mitarbeitern die Chance bieten, 
sich in ihrer Tätigkeit zu entfalten und 
bestmöglich weiterzuentwickeln. Jeder 
Form der Benachteiligung oder Diskrimi-
nierung treten wir entschieden entgegen. 
In der Personalauswahl entscheiden wir 
uns stets für den Mitarbeiter, der die bes-
ten Voraussetzungen mitbringt, unabhän-
gig von Geschlecht, Alter und soziokultu-
rellem Hintergrund. Bei der Besetzung von 
Führungspositionen stehen allen Mitarbei-
tern dieselben Karrierechancen offen.  

Wir haben uns vorgenommen, Spitzenpo-
sitionen im Management und Führungs-
positionen vorrangig mit Mitarbeitern aus 
den eigenen Reihen zu besetzen, und ha-
ben dafür auch eine Zielquote festgelegt. 
Damit wir diese erreichen, gibt es eine 
Reihe von Förder- und Entwicklungspro-
grammen. Interessierte können sich ei-
genverantwortlich zu diesen Förder- und 
Entwicklungsprogrammen bewerben, eine 
Nominierung durch Führungskräfte ist 
nicht erforderlich. Damit stellen wir Chan-
cengleichheit sicher.  

Darüber hinaus haben wir uns bereits vor 
Jahren einen Code of Conduct auferlegt, 
in dem wir unsere Haltung zu Chancen-
gleichheit, Gleichbehandlung und Diversi-
tät darlegen. 

Um den Anforderungen steigender Diver-
sität in der BKS Bank Rechnung zu tragen, 
wurde im Berichtsjahr eine Diversity- 
Beauftragte ernannt. Sie stellt die Weiter-
entwicklung des Diversitätsmanagements 
nach internationalen Standards sicher.  

Kriterien für die Auswahl von Vorstand 
und Aufsichtsräten 
Bei den Vorschlägen an die Hauptver-
sammlung zur Besetzung frei werdender 
Mandate achten der Nominierungsaus-
schuss wie auch der gesamte Aufsichtsrat 
auf die angemessene Vertretung beider 
Geschlechter, die Internationalität, die Al-
tersstruktur sowie auf den Bildungs- und 
Berufshintergrund potentieller Bewerber. 
Die Kriterien für die Auswahl von Vor-
standsmitgliedern und Aufsichtsräten sind 
in der Fit & Proper-Policy der BKS Bank 
festgeschrieben. 

Für die Auswahl von Mitgliedern des Vor-
standes und des Aufsichtsrates sind eine 
entsprechende theoretische Ausbildung, 
praktische Kenntnisse sowie eine mehr-
jährige Führungserfahrung erforderlich. 
Darüber hinaus setzt die Eignung als Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied voraus, 
dass persönliche Qualifikationen wie Auf-
richtigkeit und Unvoreingenommenheit, 
persönliche Zuverlässigkeit, guter Ruf und 
die Kriterien ordnungsgemäßer Gover-
nance erfüllt sind. 

Die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat der 
BKS Bank sind hochqualifizierte Bank- 
und Wirtschaftsexperten mit einschlägi-
gen Erfahrungen in strategischen Fragen 
und verfügen über ausgezeichnete Kennt-
nisse im Rechnungslegungs- und Finan-
zierungsbereich sowie im Bereich der  
Digitalisierung. 

Alle Vorstandsmitglieder und die Mehrzahl 
der Aufsichtsratsmitglieder haben einen 
Universitätsabschluss und sind oder waren 
in führenden Positionen im Bank- und Ver-
sicherungsgeschäft und der Industrie tätig.  

Diversitätskonzept  
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Drei Aufsichtsratsmitglieder lehren und 
forschen an Universitäten und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen.  

Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
sind langjährige Mitarbeiter und profunde 
Kenner der BKS Bank. 

Die Vorstandsmitglieder und die Kapital-
vertreter im Aufsichtsrat verfügen über 
breite Führungserfahrung in national und 
international tätigen Unternehmen oder 
Forschungseinrichtungen. Mit den Beson-
derheiten, die sich entweder durch unter-
schiedliche kulturelle Gepflogenheiten  
oder durch andere Rechtssysteme erge-
ben, sind sie bestens vertraut. Die Vor-
standsmitglieder und Aufsichtsräte zeich-
nen sich durch gute Fremdsprachen-
kenntnisse aus. 

Das Alter spielt bei der Beurteilung der 
Eignung von potentiellen Kandidaten in-
sofern eine wesentliche Rolle, als eine 
ausgewogene Altersverteilung für die Be-
urteilung von Sachfragen und aus Nach-
folgegründen relevant ist.  

Wir wollen niemanden aufgrund eines be-
stimmten Alters diskriminieren, achten 
aber auf einen Altersmix, der auch der 
Verteilung in der arbeitenden Bevölkerung 
bzw. in den jeweiligen Berufspositionen 
entspricht. Demgemäß liegt das Alter der 
Kapitalvertreter im Aufsichtsrat zwischen 
50 und 73 Jahren, die Vorstandsmitglieder 
sind zwischen 49 und 61 Jahre alt. 

 

Mitarbeiter nach Nationen 
Personen 2019 2020 

Österreich 810 807 

Slowenien 154 159 

Kroatien 90 92 

Slowakei 46 46 

Deutschland 12 11 

Italien 5 7 

Ungarn 4 3 

Bosnien/Herzegowina 5 5 

Kanada 1 1 

Bulgarien 1 1 

Georgien 0 1 
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Qualifizierte Frauen für verantwortungs-
volle Aufgaben zu gewinnen, liegt uns 
besonders am Herzen.  

Zum Jahresende 2020 waren 33,2%  
unserer Führungskräfte Frauen (in der 
BKS Bank AG: 31,3%, jeweils ohne Vor-
stand, 2019: BKS Bank Konzern 31,6%, 
BKS Bank AG: 31,3%). Wir freuen uns, 
dass wir uns damit unserem Zielwert von 
35%, den wir bis Ende 2022 erreichen 
wollen, einen kräftigen Schritt näherge-
kommen sind. Besonders positiv zu be-
richten ist, dass auch der Anteil an Frauen 
in der Abteilungsleiter- und Geschäftsfüh-
rerebene weiter ausgebaut werden konnte. 

Einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung des 
Anteils weiblicher Führungskräfte leistet 
unser Frauenkarriereprogramm „Frauen. 
Perspektiven.Zukunft“. Im Berichtsjahr 
wurden erneut 16 Teilnehmerinnen nomi-
niert, der Lehrgang selbst wird am Interna-
tionalen Frauentag 2021 starten. Bislang 
nahmen 56 Mitarbeiterinnen aus Öster-
reich und Slowenien am Programm teil. 
Mehrere von ihnen konnten eine Füh-
rungsposition erreichen, zwei Absolventin-
nen wurden im Berichtsjahr zu Abtei-
lungsleiterinnen ernannt.  

Bei Karriereüberlegungen spielt die Verein-
barkeit von Beruf und Familie eine ent-
scheidende Rolle. Die BKS Bank unter-
stützt ihre Mitarbeiter mit vielfältigen 
Angeboten, um die Balance zwischen  
Beruf und Familie gut bewerkstelligen zu 
können. Flexible Arbeitszeitmodelle, eine 
umfassende Aus- und Weiterbildung, eine 
Kleinkinderbetreuung, Unterstützung bei 
der Ferienbetreuung sowie eine aktive Be-
fürwortung der Väterkarenz sind nur ein 
paar Beispiele, für die auch entspre-
chende finanzielle Mittel aufgewendet 
wurden. Diese Initiativen wurden vom 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend 2010, 2013, 2016 und 2019 
mit dem Zertifikat des Audit „berufundfa-
milie“ gewürdigt.  

In Slowenien trägt die BKS Bank das ent-
sprechende landesspezifische Zertifikat 
seit 2015. In Kroatien sind wir seit 2017 mit 
dem „MAMFORCE©-Standard“ als fami-
lienfreundliches Unternehmen ausge-
zeichnet. 

Dem Grundsatz „gleiche Arbeit, gleiches 
Entgelt“ (Equal Pay) folgend, setzen wir 
alles daran, die Gehaltsunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern weiter zu ver-
kleinern. Die Einkommensschere ergibt 
sich vor allem daraus, dass deutlich mehr 
Frauen als Männer einer Teilzeitbeschäfti-
gung nachgehen und dadurch in der be-
ruflichen Entwicklung einen flacheren Kar-
riereverlauf aufweisen.  

Erfreulicherweise ist es uns gelungen, den 
Gender-Pay-Gap seit 2016 in Österreich 
von 19,23% auf 16,42% zu verringern. Un-
ser Ziel ist eine weitere Reduktion auf 12% 
bis 2025. Daher ermöglichen wir die Über-
nahme von Führungspositionen bei einer 
Teilzeitbeschäftigung und wollen Maßnah-
men setzen, damit Vollzeitbeschäftigung 
auch für Mitarbeiterinnen mit Kindern 
leichter möglich ist.  

Wir wollen auch ältere Mitarbeiterinnen 
ermutigen, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln und so Chancen auf eine weitere 
Verbesserung ihrer Einkommenssituation 
wahrzunehmen. Daher zeigen wir ihnen 
bewusst Karrierepfade auf und informie-
ren über die negativen finanziellen Aus-
wirkungen von langen Teilzeitbeschäfti-
gungen. 

Der Nominierungsausschuss hat 2014 
eine Zielquote für das unterrepräsentierte 
Geschlecht in der Geschäftsleitung und 
im Aufsichtsrat von 30% festgelegt. Die 
Mitglieder des Nominierungsausschusses 
überwachen die Einhaltung der Zielquote 
und überprüfen die Wirksamkeit festgeleg-
ter Maßnahmen zur Frauenförderung. 

Maßnahmen zur Frauenförderung 
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Im Jahr 2020 waren 40% der Kapitalver-
treter und die Hälfte der Arbeitnehmerver-
treter Frauen im Aufsichtsrat, das ent-
spricht einer Gesamtquote von 43%. Mit 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik wurde im  

Berichtsjahr erstmals eine Frau zur stell-
vertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt. Der Anteil der Frauen im Vor-
stand betrug zum Jahresultimo 33%. 

 

Frauen in Führungspositionen (BKS Bank Konzern) 

Stichtag 31.12.2020 
Anzahl 
Frauen Quote 

Anzahl 
Männer Quote 

Vorstand 1 33% 2 67% 

Aufsichtsrat (Kapitalvertreter) 4 40% 6 60% 

Aufsichtsrat (Belegschaftsvertreter) 2 50% 2 50% 

Sonstige Führungspositionen 63 33% 127 67% 
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Compliance ist neben dem Risikomanage-
ment und dem internen Kontrollsystem 
die dritte Säule der Unternehmensüber-
wachung. Oberstes Ziel ist es, Gesetzes- 
und Regelverstöße zu verhindern und den 
BKS Bank Konzern, seine Mitarbeiter, Lei-
ter und Organe wie auch Eigentümer vor 
dem Eintritt von Compliance-Risiken zu 
schützen. Zu diesem Zweck ist ein Com-
pliance-Management-System im 
BKS Bank Konzern implementiert.  

Wir nehmen die umfassenden Compli-
ance-Pflichten sehr ernst. Von unseren 
Führungskräften und Mitarbeitern erwar-
ten wir, dass sie sich im täglichen Tun an 

Gesetze, Regularien und interne Regel-
werke halten und sich dabei von unseren 
Unternehmenswerten leiten lassen. Dabei 
kommt dem Wert „Integrität“ eine ent-
scheidende Rolle zu: Integrität sichert das 
Vertrauen der Kunden, Aktionäre, Mitar-
beiter und Geschäftspartner in unser 
Haus und damit den langfristigen Erfolg. 
Zur Sicherstellung eines rechts-, regel- 
und ethikkonformen Verhaltens haben wir 
ein Compliance-Management-System ge-
schaffen, das auf den drei Elementen „Er-
kennen“, „Vorbeugen“ und „Handeln“ ba-
siert. Dem Thema „Vorbeugen“ widmen 
wir mit gezielten Kommunikations- und 
Schulungsmaßnahmen besonderes Au-
genmerk. 

Compliance-Management-System der BKS Bank 
 

 

 
 

Neue Mitarbeiter werden unmittelbar nach 
Dienstbeginn über Compliance-Agenden 
geschult. In weiterer Folge absolvieren alle 
Mitarbeiter mindestens im 3-Jahres-
Rhythmus verpflichtende Compliance- 
Seminare. Darüber hinaus müssen regel-
mäßig E-Learnings absolviert werden. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf der strikten 
Einhaltung des Know-your-Customer-

Prinzips. Dieses umfasst u. a. die Feststel-
lung und Dokumentation der Identität des 
Kunden und seiner wirtschaftlichen Eigen-
tümer sowie der Herkunft der Vermögens-
werte, die im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung oder der Transaktion eingesetzt 
werden. Ferner wird auch der Zweck der 
durchgeführten Transaktionen risikobasiert 
hinterfragt. 

Compliance-Management-System 
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Die umfangreichen Compliance-Agenden 
umfassen vor allem folgende Kern-Com-
pliance-Gebiete: Geldwäschereiprävention, 
Prävention von Terrorismusfinanzierung, 
Einhaltung von Finanzsanktionen, Kapital-
markt- und Wertpapiercompliance, An-
tikorruption sowie BWG-Compliance ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben.  

Die Geldwäschereibeauftragte und ihr 
Team befassen sich mit umfangreichen 
Maßnahmen zur Verhinderung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung 
und zur Einhaltung von Finanzsanktionen. 
Zusätzlich obliegt es diesem Team, ein 
funktionierendes System zur Fraudpräven-
tion zu etablieren und weiterzuentwickeln.  

Ein laufend aktualisiertes, umfassendes 
Risiko-Assessment zeigt auf, welche mög-
lichen Risiken von Geldwäscherei und Ter-
rorismusfinanzierung sich im Geschäfts-
betrieb verwirklichen könnten. Es bildet 
die Grundlage für ein engmaschiges Netz 
von technischen und organisatorischen 
Gegenmaßnahmen, die den Missbrauch 
der BKS Bank zu Zwecken der Geldwä-
scherei- und Terrorismusfinanzierung ver-
hindern sollen. 

Im Januar 2020 sind die Novellen zum Fi-
nanzmarkt-Geldwäschegesetz und zum 
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz 
in Kraft getreten, mit welchen zahlreiche 
Bestimmungen der 5. EU-Geldwäsche-
richtlinie umgesetzt wurden. Diese Rege-
lungen wurden in der BKS Bank ord-
nungsgemäß implementiert.  

Ein weit über die gesetzlichen Mindestan-
forderungen hinausgehender Kriterienka-
talog legt zusätzliche Voraussetzungen für 
das Eingehen und Aufrechterhalten einer 
Geschäftsbeziehung fest. Der Katalog gilt 
ebenso für Eigengeschäfte der BKS Bank. 
Demnach distanzieren wir uns von allen 
Unternehmen und Personen, die internati-
onal anerkannte Prinzipien wie die UN 
Menschenrechtsdeklaration oder die ILO 
Declaration missachten oder verpöntes 

Gedankengut verbreiten. Der Katalog bein-
haltet auch zahlreiche andere Kriterien, die 
zur Ablehnung einer Geschäftsbeziehung 
führen, wie zum Beispiel Pornographie 
und Prostitution, Kinderarbeit, Produktion 
von Atomenergie, Handel mit Edelsteinen 
und Konfliktmineralien oder mit geschütz-
ten Tieren. 

Der WAG-Compliance-Beauftragte küm-
mert sich mit seinem Team „Kapitalmarkt-
compliance“ um jene Compliance-The-
men, die die BKS Bank als börsenotiertes 
Unternehmen und als Dienstleister für 
Finanzinstrumente zu beachten hat. Dazu 
zählen insbesondere die Erstellung von 
Compliance-Regelwerken, die Entwicklung 
und Durchführung von Kommunikations- 
und Schulungsmaßnahmen, die Einrich-
tung von Systemen zur Prävention und 
Bekämpfung von Insiderhandel und 
Marktmanipulation sowie die regelmäßige 
Bewertung von Compliance-Risiken. Pro-
zesse und Regelwerke betreffend Antikor-
ruption ergänzen diesen Aufgabenbereich. 

MiFID II samt ihren umfangreichen Be-
gleitnormen stellte weiterhin eine Heraus-
forderung dar. Die besondere Dichte an 
Rechtsakten und verschiedenen Formen 
von Soft-law machen die Handhabung 
dieser Bestimmungen besonders aufwän-
dig. Dass gesetzlich angeordneten Forma-
lismen jeweils ein Nutzen für Kunden  
oder Marktteilnehmer gegenübersteht,  
ist nicht immer klar ersichtlich. 

In der BKS Bank wurde ferner ein BWG-
Compliance-Beauftragter bestellt. Dieser 
sorgt mit einem Team von Spezialisten im 
Rahmen der Regulatory-Compliance da-
für, dass in den gesetzlich vorgegebenen 
Bereichen von der BKS Bank einzuhal-
tende Bestimmungen laufend überwacht, 
gesetzliche Änderungen erkannt und ge-
gebenenfalls Umsetzungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. 

Die im Bereich der BWG-Compliance täti-
gen Mitarbeiter waren aufgrund der zahl-
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reichen rechtlichen Neuerungen im Ge-
schäftsjahr 2020 gefordert, den Überblick 
über diese Normen zu wahren und ein 
System zu betreiben, das das Risiko,  
gegen diese Bestimmungen zu verstoßen, 
so weit wie möglich reduziert. 

Diese Beauftragten treffen eine Reihe von 
Aufsichts-, Kontroll-, Melde-, Berichts- 
und Informationspflichten. Demgegen- 
über verfügen sie über umfangreiche  
Weisungs-, Informations- und Untersu-
chungsbefugnisse. Ein unabhängiges  
Reporting an den Vorstand, den Auf-
sichtsrat, an die Finanzmarktaufsicht so-
wie gegebenenfalls an staatliche Stellen 
ist eingerichtet. In den ausländischen  
Niederlassungen und Tochtergesellschaf-
ten bestehen ebenso Compliance- 
Management-Systeme. 

Directors‘ Dealings 
Die BKS Bank ist zur Veröffentlichung von 
Directors‘ Dealings-Meldungen verpflich-
tet. Die Mitglieder des Vorstandes hielten 
zum Börsenultimo 2020 auf ihren bei der 
BKS Bank geführten Wertpapierdepots ins-
gesamt 7.522 Stamm-Stückaktien; auf Auf-
sichtsratsmitglieder entfielen 9.424 
Stamm-Stückaktien. In Summe entsprach 
dies einem Anteil von rund 0,04% der 
ausgegebenen Aktien. Käufe und Verkäufe 
durch Mitglieder des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates sowie durch eng verbun-
dene Personen werden gemäß der EU-
Marktmissbrauchsverordnung der Finanz-
marktaufsicht (FMA) gemeldet, europaweit 
durch Nachrichtenagenturen veröffentlicht 
und auf der Internetseite der BKS Bank of-
fengelegt. Dies erfolgt, sofern der Wert der 
jeweiligen Geschäfte auf eigene Rechnung 
im Kalenderjahr insgesamt jeweils EUR 
5.000,- erreicht oder übersteigt. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr gab es keine  
Directors‘ Dealings-Meldungen. 

 
Compliance- und AML-Informationen zur BKS Bank im Internet 
 Adressen im Internet 

Firmenbuchauszug 
AML-Declaration 
Bankkonzession 
USA Patriot Act Certification 
Wolfsberg Questionnaire of BKS Bank AG 
W-8BEN-E, W-8IMY 
Directors‘ Dealings-Meldungen 

www.bks.at/investor-relations/compliance-informationen 
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Die KPMG Austria GmbH führte die  
Beurteilung der Funktionsfähigkeit des 
BKS Bank-Risikomanagements gemäß 
der C-Regel 83 des ÖCGK durch. Dabei 
orientierte sich der Abschlussprüfer an 
dem vom Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commis-
sion (COSO) veröffentlichten Rahmen-
werk für ein unternehmensweites Risiko-
management. 

Der Abschlussprüfer beurteilte u. a. die 
Risikopolitik, die Risikostrategie sowie die 
Organisation des Risikomanagements. Die 
Vorgehensweise im Rahmen der Identifika-
tion, Analyse und Bewertung von Risiken 
wurde ebenso beleuchtet wie die Maßnah-
men zur Risikosteuerung. Des Weiteren 
wurden die Risikoüberwachung und das 
Berichtswesen über das Risikomanage-
ment eingehend geprüft. Der Abschluss-
prüfer legte seinen Bericht über die Funkti-
onsfähigkeit des Risikomanagements dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates vor. 

In der Sitzung des Prüfungsausschusses 
am 11. September 2020 wurde das Ergeb-
nis der Prüfung gemäß der C-Regel 83 
des ÖCGK für das Jahr 2020 erörtert und 
in Übereinstimmung mit den Vorgaben 
des § 63a Abs. 4 BWG das Risikoma-
nagement und dessen aktuelle Weiterent-
wicklungen ausführlich behandelt. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende berichtete dem 
Gesamtaufsichtsrat, dass die Prüfung 
nach der C-Regel 83 zu keinen Beanstan-
dungen führte und die BKS Bank über ein 
funktionierendes Risikomanagementsys-
tem verfügt. In der zweiten Sitzung des 
Prüfungsausschusses wurden in Überein-
stimmung mit den Vorgaben des § 63a 
Abs. 4 BWG das Risikomanagement und 
dessen aktuelle Weiterentwicklungen aus-
führlich behandelt.  

In der Sitzung des Risikoausschusses am 
02. Dezember 2020 wurden die Ziele und 
die Umsetzung der Maßnahmen der Risi-
kostrategie erörtert. Das Risikomanage-
ment der BKS Bank wird im Geschäftsbe-
richt 2020 ab Seite 187 detailliert 
beschrieben. 

Die BKS Bank verfügt in Erfüllung der  
C-Regel 18 des ÖCGK bzw. gemäß § 42 
BWG über eine interne Revision, deren 
Tätigkeit sich an einem vom Vorstand  
genehmigten und mit dem Prüfungsaus-
schuss bzw. dem Plenum des Aufsichts-
rates abgestimmten Revisionsplan orien-
tiert. Die interne Revision bewertet die 
Risiken sämtlicher Unternehmensaktivitä-
ten und operativer Prozesse, identifiziert 
Effizienzsteigerungspotentiale und über-
wacht die Einhaltung gesetzlicher Bestim-
mungen und interner Richtlinien. 

Ein weiteres zentrales Element unserer 
Unternehmensüberwachung stellt das 
interne Kontrollsystem (IKS) dar. Das 
IKS ist risikobasiert aufgebaut und um-
fasst eine Vielzahl an Kontrollmaßnahmen, 
die eine effiziente und korrekte Arbeits-
weise unterstützen. Das Kernstück bildet 
eine Risiko-Kontrollmatrix, in der die 
Kontrollen mit den identifizierten und 
bewerteten Risiken je Geschäfts- und 
Supportprozess verknüpft werden. 
Zusätzlich überprüfen wir regelmäßig die 
Qualität der Kontrollen anhand eines 
Reifegradmodells. Der Aufbau und die 
Verantwortlichkeiten im IKS sind klar 
geregelt. IKS-Koordinatoren entwickeln 
das interne Kontrollsystem laufend 
weiter und berichten regelmäßig an den 
Vorstand. Dadurch verbessern wir fort-
laufend die Unternehmensüberwachung 
und stellen sicher, dass Vermögenswerte 
gesichert und die Wirtschaftlichkeit 
erhöht werden. 

Unabhängige Beurteilung  
der Funktionsfähigkeit des 
Risikomanagements 
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Als börsenotiertes Unternehmen erstellt 
die BKS Bank AG den Konzernabschluss 
und den im Halbjahresfinanzbericht ent-
haltenen verkürzten Konzernzwischenbe-
richt nach den International Financial  
Reporting Standards (IFRS), wie sie von 
der EU übernommen worden sind. Die 
Jahresfinanzberichte veröffentlichen wir 
spätestens vier Monate, Halbjahresfinanz-
berichte und Zwischenberichte spätestens 
drei Monate nach Ende der Berichtsperi-
ode. Die genannten Berichte halten wir je-
denfalls zehn Jahre lang öffentlich zu-
gänglich, dabei nützen wir das Issuer 
Information Center der Oesterreichischen 
Kontrollbank AG (OeKB) als amtlich be-
stelltes System für die zentrale Speiche-
rung vorgeschriebener Informationen.  
Auf der BKS Bank-Webseite werden die  
Finanzberichte in deutscher und engli-
scher Sprache publiziert. 

Die Rechnungslegung des BKS Bank Kon-
zerns vermittelt ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz-, Risiko- und Ertragslage. 
Die Gesellschaft legt im Konzernlagebe-
richt eine angemessene Analyse des Ge-
schäftsverlaufes vor und beschreibt darin 
wesentliche finanzielle Risiken und Unge-
wissheiten, denen das Unternehmen aus-
gesetzt ist.  

Die wichtigsten Merkmale des internen 
Kontrollsystems und des Risikomanage-
mentsystems im Hinblick auf den Rech-
nungslegungsprozess werden ebenfalls 
dargelegt. Über den verantwortungsvollen 
Umgang des Unternehmens mit den un-
terschiedlichen Risikoarten informieren wir 
in den Notes. Wir veröffentlichen einen 
gesonderten Nachhaltigkeitsbericht, der 
die Anforderungen der nichtfinanziellen 
Erklärung beinhaltet. 

Der Einzelabschluss der BKS Bank AG 
wird gemäß den Vorschriften des Unter-
nehmensgesetzbuches (UGB) aufgestellt. 
Konzern- und Einzelabschluss werden von 
der Gesellschaft erstellt, von dem in der 
Hauptversammlung gewählten Abschluss-
prüfer geprüft und vom Aufsichtsrat gebil-
ligt bzw. festgestellt. 

In den Finanzberichten und im Internet 
wird der Unternehmenskalender für das 
laufende bzw. jeweils nächste Jahr publi-
ziert. Wir veröffentlichen Insider-Informati-
onen unverzüglich auf unserer Internet-
seite und belassen diese jedenfalls fünf 
Jahre online. 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vorstandsvorsitzende 

 

 

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA                      Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes                             Mitglied des Vorstandes 

 

Rechnungslegung und Publizität 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
das abgelaufene Geschäftsjahr war, wie 
wohl die gesamte Welt, von einem domi-
nierenden Thema beherrscht. Beginnen 
möchte ich meinen Bericht aber nicht mit 
der Pandemie, sondern mit einer Auswahl 
der hervorragenden Leistungen im Jahr 
2020, die die BKS Bank vorweisen kann. 

Die BKS Bank hat mit ihrem neuen Mar-
kenauftritt ein erfrischtes und verjüngtes 
Gesicht bekommen. Mit der Festlegung 
auf die neuen Markenkernwerte – herzlich, 
exzellent, regional verbunden, zukunfts-
orientiert, beziehungsstark, verantwor-
tungsbewusst – beschreibt die BKS Bank, 
was sie ist und was sie bleiben möchte: 
Die herzliche Bank für eine lebenswerte 
Zukunft. 

Dass der BKS Bank vor allem die Zukunft 
am Herzen liegt, beweisen die zahlreichen 
Auszeichnungen, die die BKS Bank im 
Jahr 2020 erhalten hat: Die „Green 
Brand“-Zertifizierung, eine EU-Gewährleis-
tungsmarke, welche die BKS Bank 2020 
erhalten hat, dürfen Unternehmen mit ei-
ner besonders hohen ökologischen  

Nachhaltigkeit tragen. Die BKS Bank-
Stammaktie wurde im Juni 2020 erneut in 
den Nachhaltigkeitsindex VÖNIX an der 
Wiener Börse aufgenommen.  

Das Eco Management and Audit Scheme 
(EMAS) zählt zu den verbreitetsten und 
anspruchsvollsten Umweltmanagement-
systemen in Europa – im Jahr 2020 hat 
die Quality Austria der BKS Bank diese 
Zertifizierung erneut zuerkannt.  

Diese Auszeichnungen sind Anerkennun-
gen, die stolz machen. Sie stellen aber 
gleichzeitig die Verpflichtung dar, die  
hohen Standards der BKS Bank auch  
in Zukunft zu pflegen. 

Gemeinsam mit allen Mitarbeitern und 
Führungskräften hat der Vorstand unser 
Haus durch ein bewegtes Jahr gesteuert. 
Vor dem Hintergrund der Pandemie und 
der damit einhergehenden Wirtschafts-
krise ist es beeindruckend, welches Jah-
resergebnis dennoch erreicht werden 
konnte. Vor allem das Ergebnis der opera-
tiven Geschäftstätigkeit bestärkt mich in 
meiner Überzeugung, dass die BKS Bank 

Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden 
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krisensicher aufgestellt ist und zuversicht-
lich in die kommenden Geschäftsjahre  
blicken darf.  

Auch die Rückmeldungen von Kunden, 
Mitarbeitern und Stakeholdern, die meine 
Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat 
und ich selbst erhalten haben, zeigen, 
dass das Vertrauen, das die BKS Bank ih-
ren Partnern auch in schwierigen Zeiten 
entgegenbringt, zu einer hohen Wert-
schätzung führt und die gemeinsamen 
Beziehungen stärkt. 

Wenig erfreulich ist dagegen, dass das 
Verhältnis zu den beiden zur UniCredit-
Gruppe gehörenden Minderheitsaktionä-
ren weiterhin getrübt ist. Durch die An-
fechtung gültig gefasster Mehrheitsbe-
schlüsse der ordentlichen Hauptver-
sammlungen der Jahre 2019 und 2020 
vor Gericht und das Anstrengen weiterer 
Verfahren sind der BKS Bank hohe Kosten 
entstanden, die letztlich unseren Aktionä-
ren, Mitarbeitern und Kunden zum Nach-
teil gereichen.  

Der Oberste Gerichtshof hat mittlerweile 
erfreulicherweise entschieden, dass der 
Antrag auf eine gerichtliche Sonderprü-
fung betreffend Geschäftsjahre zurück bis 
1994 von der UniCredit-Gruppe zu Un-
recht gestellt worden ist, und hat diesen 
endgültig abgelehnt. Diese Entscheidung 
bestärkt die BKS Bank in ihrer Auffassung, 
stets eine korrekte Geschäftspolitik gelebt 
zu haben. Dennoch verschließen wir un-
sere Türen nicht für seriöse Gespräche, 
um eine für alle Seiten tragbare Lösung 
zur Beendigung der noch verbleibenden 
Auseinandersetzungen mit der UniCredit-
Gruppe zu suchen. 

Intensive Abstimmung zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand 
Der Aufsichtsrat überwachte den Vor-
stand und unterstützte diesen bei der Lei-
tung der BKS Bank und der Konzernunter-
nehmen. Es wurden fünf Sitzungen 
abgehalten, in denen die Mitglieder des 
Aufsichtsrates die wirtschaftliche Lage 

einschließlich der Risikolage und des Risi-
komanagements, aber auch die strategi-
sche Weiterentwicklung und sonstige 
bankrelevante Ereignisse gemeinsam mit 
dem Vorstand erörtert haben. Bedingt 
durch die Pandemie wurden diese Sitzun-
gen entsprechend den gesetzlichen und 
behördlichen Vorgaben überwiegend als 
virtuelle Versammlungen abgehalten. 

Der Aufsichtsrat wurde zeitnah und um-
fassend anhand von schriftlichen und 
mündlichen Berichten vom Vorstand in-
formiert. Ich stand regelmäßig im Kontakt 
mit der Vorsitzenden des Vorstandes und 
habe mit ihr unter anderem Geschäftsent-
wicklung, Risikomanagement und Strate-
gie erörtert und analysiert. Der Aufsichts-
rat war somit in alle für die BKS Bank 
bedeutenden Entscheidungen eingebun-
den. Er konnte so die ihm nach Gesetz, 
Satzung und den Vorgaben des Österrei-
chischen Corporate Governance Kodex 
obliegenden Aufgaben wahrnehmen. Der 
Aufsichtsrat hat sich von der Rechtmäßig-
keit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsge-
mäßheit der Geschäftsführung überzeugt. 

Der Aufsichtsrat bündelt seine Kompetenz 
in sieben Ausschüssen. Auf Seite 33 ff. in 
diesem Bericht wird über die Schwer-
punkte der Ausschusstätigkeiten ausführ-
lich berichtet. Die Zusammensetzung und 
Unabhängigkeit des Aufsichtsrates, die 
Kriterien für dessen Unabhängigkeit, seine 
Arbeitsweise und seine Entscheidungsbe-
fugnisse werden ausführlich ab den Sei-
ten 23 ff. erläutert. Ich schließe mich in 
meinem Bericht diesen Darlegungen voll-
inhaltlich an. 

Personellen Veränderungen im 
Aufsichtsrat 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im 
Aufsichtsrat mehrere personelle Verände-
rungen. Herr KR Karl Samstag hat mit 
Ende der Hauptversammlung nach sieb-
zehnjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat sein 
Mandat zurückgelegt. Ich danke Herrn KR 
Samstag herzlich dafür, dass er der 
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BKS Bank über so viele Jahre seine pro-
funde Erfahrung im Bank-Management 
und seine fachliche Expertise zur Verfü-
gung gestellt hat. Ich wünsche ihm alles 
nur erdenklich Gute für die Zukunft. Mit 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung 
endete nach dreijähriger Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat auch das Mandat von 
Herrn Mag. Gregor Hofstätter-Pobst.  

Es freut mich besonders, dass wir nach 
dem Ausscheiden der beiden genannten 
Mitglieder die neuen Mitglieder des Auf-
sichtsrates, Frau Univ.-Prof. Dr. Susanne 
Kalss und Herrn Mag. Hannes Bogner, 
willkommen heißen durften. Sie sind von 
der Hauptversammlung mit großer Mehr-
heit gewählt worden. Frau Univ.-Prof. 
Susanne Kalss ist eine der anerkanntes-
ten Gesellschaftsrechtsprofessorinnen in 
Österreich und ihre Kommentare zum Ak-
tiengesetz und zum Privatstiftungsrecht 
sind bestens bekannt und geschätzt. Herr 
Mag. Hannes Bogner erwarb nach dem 
Studium der Politikwissenschaft und Pub-
lizistik sowie der Betriebswirtschaftslehre 
1988 die Berufsbefugnis als Steuerberater 
und 1993 die Berufsbefugnis als beeideter 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Herr 
Mag. Bogner hatte bis zum Jahr 2016 ver-
schiedene Vorstandsfunktionen inne und 
ist derzeit auch Aufsichtsratsmitglied in 
weiteren in Österreich börsenotierten Un-
ternehmen. Einstimmig wiedergewählt 
wurde Herr Mag. Klaus Wallner. 

Aufgrund seiner bevorstehenden Pensio-
nierung legte Herr Hanspeter Traar als ei-
ner der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat sein Mandat mit 20. April 2020 
zurück. Mit 13. Mai 2020 wurde Herr 
Sandro Colazzo neu in den Aufsichtsrat 
entsandt. 

Die neu- und wiedergewählten Aufsichts-
ratsmitglieder haben sich als unabhängig 
deklariert. Die entsprechenden Erklärun-
gen gemäß § 87 Abs. 2 AktG wurden ab-
gegeben. Der Nominierungsausschuss hat 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
die Qualifikation der Kandidaten überprüft.  

In der im Anschluss an die 81. Hauptver-
sammlung abgehaltenen Plenarsitzung 
des Aufsichtsrates wurde ich als Vorsit-
zender bestätigt. Als meine Stellvertreterin 
wurde Frau Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine  
Urnik gewählt. Die Mitglieder der sieben 
Ausschüsse wurden ebenfalls in dieser 
Sitzung bestellt. 

Diversität 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
40% der Kapitalvertreter und die Hälfte 
der Arbeitnehmervertreter Frauen, das 
entspricht einer Gesamtquote von 43%. 
Die im Aktiengesetz normierte 30%-
Quote für Frauen und Männer im Auf-
sichtsrat wird sowohl bei den Kapitalver-
tretern als auch bei den gemäß § 110 Ar-
bVG entsandten Arbeitnehmervertretern 
erfüllt. Ich möchte an dieser Stelle beto-
nen, dass der Nominierungsausschuss 
bei seinen Vorschlägen zur Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates darauf achtet, 
allen Aspekten der Diversität wie Alter, 
Geschlecht, Bildung und Bildungshinter-
grund sowie Internationalität zu entspre-
chen. Die Kapitalvertreter des Aufsichtsra-
tes sind erfahrene Führungspersönlich-
keiten aus der Finanz- und IT-Branche, 
der Industrie sowie von Universitäten. Sie 
gestalten mit Sorgfalt und unternehmeri-
schem Weitblick die Geschicke der 
BKS Bank mit. Kein Mitglied des Auf-
sichtsrates hat an mehr als der Hälfte der 
Aufsichtsratssitzungen nicht teilgenom-
men. Die Anwesenheitsrate aller Auf-
sichtsräte in den Aufsichtsratssitzungen 
betrug rund 90%.  

Abschlussprüfung 
Die Buchführung, der Jahresabschluss 
und Lagebericht 2020 der BKS Bank AG 
wurden von der KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft, Zweigniederlassung 
Klagenfurt, geprüft. Die Prüfung hat den 
gesetzlichen Vorschriften entsprochen 
und zu keinen Einwendungen geführt. Der 
Abschlussprüfer bescheinigte dies ohne 
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Einwand in einem uneingeschränkten  
Bestätigungsvermerk. 

Für die Jahresabschlussprüfung 2020 
wurden folgende Sachverhalte als Key  
Audit Matters identifiziert und das Risiko 
daraus sowie die Vorgehensweise bei der 
Prüfung dazu detailliert im Prüfungsurteil 
festgehalten: 

• Werthaltigkeit der Forderungen an  
Kunden 

• Bewertung von at Equity bilanzierten 
Unternehmen 

• Rechtsstreitigkeiten der 3-Banken-
Gruppe mit der UniCredit Bank Austria 
AG und der CABO Beteiligungsgesell-
schaft m.b.H. 

Für die Ausschüttung einer Dividende auf 
die BKS Bank Aktie für das Geschäftsjahr 
2020 sind heuer besondere aufsichts-
rechtliche Vorgaben zu beachten: Die 
FMA hat anknüpfend an eine Empfehlung 
der ESMA vorgegeben, dass ein Dividen-
denvorschlag der FMA zur Kenntnis zu 
bringen ist.  

Die BKS Bank wird der Hauptversamm-
lung vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2020 eine Dividende in Höhe 
von 0,12 EUR je Aktie auszuschütten,  
6,0 Mio. EUR der Gewinnrücklage zuzu-
führen und den verbleibenden Rest auf 
neue Rechnung vorzutragen. 

Der nach IFRS erstellte Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2020 sowie der mit 
den österreichischen unternehmensrecht-
lichen Vorschriften in Einklang stehende 
Konzernlagebericht wurden ebenfalls von 
der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 
Zweigniederlassung Klagenfurt, geprüft. 
Allen gesetzlichen Vorschriften wurde  
entsprochen und auch diese Prüfung 
führte zu keinen Einwendungen. Nach 
Überzeugung der Bankprüfer vermittelt der 
Konzernabschluss ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens- und Finanzlage  

des BKS Bank Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie der Ertragslage und der  
Zahlungsströme des vom 01. Jänner bis 
31. Dezember 2020 währenden Geschäfts-
jahres.  

Die Abschlussprüfer bestätigten, dass der 
Konzernlagebericht mit dem Konzernab-
schluss im Einklang steht, sodass die Vo-
raussetzungen für die Befreiung von der 
Verpflichtung zur Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses nach österreichischem 
Recht erfüllt sind. Sämtliche Unterlagen 
der Abschlussprüfung, der Gewinnvertei-
lungsvorschlag und die Prüfberichte des 
Abschlussprüfers wurden vom Prüfungs-
ausschuss eingehend geprüft und dem 
Aufsichtsrat vorgelegt.  

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergeb-
nis der Prüfung an, erklärte sich mit dem 
vom Vorstand vorgelegten Jahresab-
schluss samt Lagebericht einverstanden 
und stellte den Jahresabschluss 2020 der 
Gesellschaft somit gemäß § 96 Abs. 4 
Aktiengesetz fest. Der Konzernabschluss, 
der Konzernlagebericht, der jährliche Risi-
kobericht, der nichtfinanzielle Bericht und 
der Corporate Governance Bericht wurden 
vom Aufsichtsrat ebenfalls geprüft und 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Im Namen des Aufsichtsrates danke ich 
dem Vorstand, den Führungskräften und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der BKS Bank für ihr persönliches Engage-
ment. Besonders bedanken möchte ich 
mich auch bei den Kunden und Aktionä-
ren, die der BKS Bank großes Vertrauen 
entgegenbringen. 

 
Klagenfurt am Wörthersee, im März 2021 

Gerhard Burtscher  
Aufsichtsratsvorsitzender 
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Regionale Verbundenheit und 
Beziehungsstärke 
Diese Markenkernwerte der BKS Bank  
waren im schwierigen Jahr 2020 von be-
sonderer Bedeutung: Die Auswirkungen 
von Pandemie und „Lockdown“ haben 
viele unserer Kunden nicht nur wirtschaft-
lich getroffen, sondern auch zahlreiche 
wertvolle persönliche Begegnungen ver-
hindert. Stattdessen haben digitale Kon-
takte stark zugenommen, ob als telefoni-
scher Kundentermin, als Videokonferenz 
mit Stakeholdern oder als Vertragsab-
schluss über unsere Internet-Portale. Trotz 
der „sozialen Distanz“ digitaler Medien 
konnten wir die guten Beziehungen zu 
unseren Kunden und Stakeholdern weiter 
vertiefen. Wir sind überzeugt, dass gerade 
unsere regionale Nähe zu unseren Kun-
den ein wesentlicher Grund dafür war, 
dass dies gelungen ist. 

Umwandlung der Vorzugsaktien 
Seit 1991 hatte die BKS Bank neben den 
bereits 1986 an der Wiener Börse einge-
führten Stammaktien auch Vorzugsaktien 
ausgegeben. Beide Aktien notierten im 
Segment Standard Market Auction. Jede 
Aktie entspricht einem gleich hohen Anteil 
am gezeichneten Kapital. Das nominelle 
Grundkapital beträgt 85.885.800,- EUR. 
Bis 31. Oktober 2020 war das Grundkapi-
tal in 41.142.900 Stamm-Stückaktien und 
1.800.000 Vorzugs-Stückaktien unterteilt. 

In der Hauptversammlung am 29. Mai 
2020 und der Versammlung der Vorzugs-
aktionäre am 09. Juni 2020 wurde der Be-
schluss gefasst, die Vorzugs-Stückaktien 
in Stamm-Stückaktien umzuwandeln.  

Nach Vorliegen der dazu erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen erfolgte 
schließlich am 31. Oktober die Eintragung 
dieser Umwandlung im Firmenbuch, so-
dass seit diesem Tag das unveränderte 
nominelle Grundkapital in 42.942.900 
Stamm-Stückaktien unterteilt ist.  

Damit ist auch die C-Regel 2 („one share 
– one vote“) des Österreichischen Corpo-
rate Governance Codex vollständig erfüllt. 

Die umgewandelten Vorzugs-Stückaktien 
wurden noch bis 19. Januar 2021 unter ei-
ner gesonderten ISIN AT0000A2HQD1 als 
„BKS Bank Stammaktie aus Umtausch“ ge-
führt. Seit 19. Januar 2021 sind alle Aktien 
der schon bisher für die Stammaktien gel-
tenden ISIN AT0000624705 zugeordnet. 

Der Jahres-Schlusskurs der BKS Bank 
Stamm-Stückaktie betrug am 30.12.2020 
EUR 12,5, jener der BKS Bank Stammaktie 
aus Umtausch EUR 13,6. 

Dividende 
Die Europäische Zentralbank hat im Licht 
der COVID-19-Pandemie am 27. März 
2020 die Empfehlung ECB/2020/19 zu 
Dividendenausschüttungen und Anteils-
rückkäufen während der COVID-19-Pan-
demie abgegeben. Die Österreichische  
Finanzmarktaufsicht ist dieser Empfehlung 
gefolgt und hat am selben Tag in einem 
an alle von ihr direkt beaufsichtigten Kre-
ditinstitute gerichteten Schreiben „nach-
drücklich empfohlen“, keine Dividenden-
ausschüttungen zu beschließen und keine 
unverbindlichen oder verbindlichen Divi-
dendenzusagen für die Geschäftsjahre 
2019 und 2020 abzugeben.  

Diese behördlichen Veröffentlichungen 
wurden von der BKS Bank genau analy-
siert. Neben ihrem empfehlenden Charak-
ter waren bei der Entscheidung über die 
Erstellung des Dividendenvorschlags auch 
die von den Aktionären der BKS Bank  
beschlossene Satzung und die gesell-
schaftsrechtlichen Vorgaben zu beachten. 

Die zu diesem Zeitpunkt gültige Satzung 
der BKS Bank sah vor, dass Vorzugsaktio-
näre eine Mindestdividende von 6% des 
anteiligen Betrages am Grundkapital er-
halten, welche jedenfalls auszuschütten 
ist, soweit sie im Bilanzgewinn gedeckt ist.  

Investor Relations 
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Unter Berücksichtigung dieser Satzungs-
vorgabe lautete der Gewinnverteilungs-
vorschlag:  

„a) auf jede dividendenberechtigte stimm-
rechtslose Vorzugs-Stückaktie die Min-
destdividende von EUR 0,12 und 

b) unter den aufschiebenden Bedingun-
gen, dass  

(i) die Empfehlung der Europäischen 
Zentralbank zur Unterlassung diskretionä-
rer Dividendenausschüttungen (Empfeh-
lung der Europäischen Zentralbank vom 
27. März 2020 zu Dividendenausschüttun-
gen während der COVID-19-Pandemie 
und zur Aufhebung der Empfehlung 
EZB/2020/1 [EZB/2020/19] 2020/C 102 
I/01) am 31.12.2020 oder früher für die 
BKS Bank AG nicht mehr aufrecht ist und 
(ii) zum Zeitpunkt des Eintritts der vorste-
henden aufschiebenden Bedingung kein 
gesetzlich zwingendes Ausschüttungsver-
bot besteht, auf jede dividendenberech-
tigte Stamm-Stückaktie eine Dividende 
von EUR 0,12 auszuschütten, einen Betrag 
von EUR 216.000,- auf neue Rechnung 
vorzutragen und den Betrag von EUR 
5.769.572,09 einer freien Gewinnrücklage 
zuzuweisen. 

Weiters haben Vorstand und Aufsichtsrat 
folgendes vorgeschlagen, als Zahltag für die  

Mindestdividende gemäß lit. a) den 
05. Juni 2020 und für die Dividende ge-
mäß lit. b) den 20. Bankwerktag nach Ein-
tritt beider aufschiebenden Bedingungen 
festzusetzen. Werden die Vorzugsaktien in 
Stammaktien umgewandelt, ist die Zah-
lung der Vorzugsdividende gemäß lit a) 
auf Dividendenansprüche aus dem Bi-
lanzgewinn des Geschäftsjahres 2019, die 
auf diese neuen Stammaktien entfallen, 
anzurechnen.“ 

Die Hauptversammlung hat diesem Vor-
schlag zugestimmt.  

Auf die Vorzugs-Stückaktien wurde  
daher eine Dividende von EUR 0,12  
ausgeschüttet.  

Im Dezember 2020 hat die EZB eine neue, 
anderslautende Empfehlung (EZB/2020 
/62) erlassen, welche die frühere Empfeh-
lung aufhebt. Damit war die erste Bedin-
gung des Dividendenbeschlusses, näm-
lich die Aufhebung der EZB-Empfehlung, 
erfüllt. Da auch kein gesetzlich zwingen-
des Ausschüttungsverbot bestand, waren 
damit beide aufschiebenden Bedingungen 
für die Auszahlung der Dividende auf die 
Stamm-Stückaktien eingetreten. Am 18. 
Januar 2021 wurde auf die BKS Bank 
Stamm-Stückaktien eine Dividende von 
EUR 0,12 ausgeschüttet. 

 

Dividendenentwicklung der BKS Bank-Aktien 
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Marktkapitalisierung der BKS Bank 
 

 

 
 

Informationen zur Aktionärsstruktur der 
BKS Bank finden sich unter anderem im 
Konzernlagebericht auf der Seite 82 ff.  
sowie auf unserer Website www.bks.at » 
Investor Relations » Aktionärsstruktur. 

Hauptversammlungen im Jahr 2020 
Im Geschäftsjahr 2020 fand am 29. Mai 
die ordentliche Hauptversammlung statt. 
Da in dieser unter anderem die Satzungs-
änderung beschlossen wurde, dass sämt-
liche bestehenden Vorzugsaktien durch 
Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 
AktG in Stammaktien umgewandelt wer-
den, wurde am 09. Juni zusätzlich eine 
Versammlung ausschließlich der Vorzugs-
aktionäre abgehalten. In dieser stimmten 
die anwesenden Vorzugsaktionäre der 
Satzungsänderung einstimmig zu. 

Beide Versammlungen wurden zum 
Schutz der Teilnehmer entsprechend den 
Vorgaben des Gesellschaftsrechtlichen 
COVID-19-Gesetzes und der dazu ergan-
genen Verordnung als virtuelle Hauptver-
sammlungen abgehalten. Bei diesen 
wurde jeweils die gesamte Hauptver-
sammlung als Livestream im Internet 
übertragen. Der Livestream war für jeder-
mann zugänglich. Die Ausübung der 
Rechte der Aktionäre in den Hauptver-
sammlungen erfolgte durch besondere 
Stimmrechtsvertreter. Dies waren vier von 
der BKS Bank unabhängige Personen, die 

von der BKS Bank festgelegt worden sind. 
Die Kosten der besonderen Stimmrechts-
vertreter hatte die BKS Bank zu tragen. 

Die FMA hat der virtuellen Abhaltung von 
Hauptversammlungen auf Basis der 
genannten gesetzlichen Regelungen 
zugestimmt. 

Laufende Verfahren 
Die UniCredit Bank Austria AG und CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. hatten als 
Minderheitsaktionäre beim Landesgericht 
Klagenfurt im Juni 2019 einen Antrag auf 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers gemäß § 130 Abs. 2 AktG eingebracht. 
In diesem Verfahren begehrten die Antrag-
steller eine Sonderprüfung im Zusammen-
hang mit Kapitalerhöhungen der Emitten-
tin zwischen 1994 und 2018. Der Antrag 
wurde vom Landesgericht Klagenfurt in 
erster Instanz und vom Oberlandesgericht 
Graz in zweiter Instanz abgewiesen. Mit 
Beschluss vom November 2020 hat der 
OGH den Revisionsrekurs der Antragstel-
lerinnen zurückgewiesen. Damit ist der 
Antrag von UniCredit Bank Austria AG 
und CABO Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H., einen gerichtlichen Sonderprüfer 
zu bestellen, endgültig abgelehnt worden. 
Der OGH verwies insbesondere darauf, 
dass es den Antragstellern nicht gelungen 
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sei, eine Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung aufzuzeigen, und dass alle Aus-
künfte ordnungsgemäß erteilt wurden.  

Dieselben Minderheitsaktionäre haben im 
Juni 2019 eine Klage auf Anfechtung von 
Beschlüssen der Hauptversammlung vom 
08. Mai 2019 unter anderem wegen der 
Ablehnung der Durchführung einer Son-
derprüfung eingebracht. Das Anfech-
tungsverfahren wurde nach einer Verfah-
rensunterbrechung fortgesetzt. 

Im Juni 2020 wurde von denselben Min-
derheitsaktionären eine Klage auf Anfech-
tung von Beschlüssen der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 
beim Landesgericht Klagenfurt einge-
bracht. Angefochten werden die beschlos-
sene Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes und die (Nicht-)Entlastung 
einzelner Mitglieder des Aufsichtsrates  
sowie die Ablehnung der Durchführung 
von verschiedenen Sonderprüfungen. 
Begehrt werden ferner die positive Be-
schlussfeststellung der Nichtentlastung 
der Mitglieder des Vorstandes und einzel-
ner Mitglieder des Aufsichtsrates, der Ent-
lastung eines Aufsichtsratsmitglieds sowie 
die positive Beschlussfeststellung über die 
Durchführung der oben genannten Son-
derprüfungen. Das Anfechtungsverfahren 
ist unterbrochen, der Akt wurde der Über-
nahmekommission vorgelegt.  

Weiters wurde im März 2020 auf Antrag 
der genannten Minderheitsaktionäre die 
Einleitung eines Verfahrens gemäß § 33 
ÜbG vor der Übernahmekommission be-
schlossen. Gegenstand der Untersuchung 
in diesem Nachprüfungsverfahren ist die 
Vorfrage zu den obengenannten Anfech-
tungsverfahren, ob eine Verletzung der 
Angebotspflicht, insbesondere gemäß 
§ 22a Z 3 oder § 22 Abs. 4 ÜbG, durch die 
BKS Bank und die mit ihr verbundenen 
Rechtsträger vorliegt. Ebenso wurde auf 
Antrag der genannten Minderheitsaktio-
näre die Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens gemäß § 33 ÜbG betreffend 
die Oberbank und die Bank für Tirol und 

Vorarlberg beschlossen. Die Übernahme-
kommission hat diese Verfahren mitei-
nander verbunden und eine mündliche 
Verhandlung durchgeführt. Die Entschei-
dung steht noch aus. Angesichts der Ver-
bindungen zwischen den Mitgliedern der  
3 Banken Gruppe kann sich eine Verlet-
zung der Angebotspflicht einer der drei 
Banken auch auf die beiden anderen 
Banken auswirken.  

Der Vorstand geht nach sorgfältiger Prü-
fung unter Beiziehung externer Experten 
davon aus, dass die von den genannten 
Minderheitsaktionären erhobenen Vor-
würfe haltlos sind. Der bisherige Verfah-
rensverlauf und die ergangenen Entschei-
dungen, insbesondere die Ablehnung der 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers durch den OGH, bestärken die 
BKS Bank in dieser Sichtweise.   

Investor Relations-Kommunikation 
In der Finanzkommunikation legen wir bei 
Pressekonferenzen und im Berichtswesen 
besonderen Wert auf Best Practices für 
Transparenz und faire Information aller 
Marktteilnehmer. 

Unsere Internetseite www.bks.at, Rubrik » 
Über uns » Investor Relations bietet um-
fangreiche Unternehmensinformationen 
und stellt einen laufenden Informations-
fluss sicher. Pressemitteilungen veröffent-
lichen wir auf der Internetseite der 
BKS Bank unter der Rubrik » Über uns » 
News & Presse. 

Seit 2012 erstellen wir jährlich einen 
Nachhaltigkeitsbericht, der nach den Vor-
gaben der Global Reporting Initiative 
(GRI) erstellt wird und den Anforderun-
gen des Nachhaltigkeits- und Diversitäts-
verbesserungsgesetzes (NaDiVeG) ent-
spricht. Wir berichten darin detailliert über 
unsere Nachhaltigkeitsstrategie sowie 
über die zahlreichen Aktivitäten in den 
Bereichen Strategie und Governance,  
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Mitarbeiter, Produkte und Innovation, Ge-
sellschaft und Soziales, Umwelt und Kli-
maschutz.  

Den Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröf-
fentlichen wir zeitgleich mit diesem Ge-
schäftsbericht auf unserer Internetseite 
www.bks.at » Über uns » Investor Relati-
ons » Berichte und Veröffentlichungen. 

 

Unternehmenskalender 2021 
Datum Inhalt der Mitteilung 

31.03.2021 Pressekonferenz zum Jahresabschluss 2020 

31.03.2021 Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses 2020 im Internet und im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung 

17.05.2021 82. ordentliche Hauptversammlung 

19.05.2021 Dividenden-Ex-Tag 

20.05.2021 Record Date 

21.05.2021 Dividenden-Zahl-Tag 

28.05.2021 Zwischenbericht zum 31. März 2021 

27.08.2021 Halbjahresfinanzbericht 2021 

26.11.2021 Zwischenbericht zum 30. September 2021 
  

Investor Relations-Ansprechpartner 
Mag. Herbert Titze 
Leiter Investor Relations 
E-Mail: investor.relations@bks.at 
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Unsere Wurzeln liegen im Süden Öster-
reichs, in Kärnten. Dort haben wir vor 
knapp 100 Jahren begonnen, Kärntner 
Betriebe bei ihren unternehmerischen 
Vorhaben zu unterstützen. Ein verlässli-
cher Partner für die regionale Wirtschaft 
sind wir bis heute geblieben. Die Anzahl 
der Regionen, in denen wir tätig sind, hat 
sich allerdings seit den Gründungstagen 
stetig vergrößert. Wir sind stolz darauf, 
heute in fünf Ländern mit insgesamt 
64 Filialen vertreten zu sein. Wir bieten 
1.133 Mitarbeitern einen attraktiven und  
sicheren Arbeitsplatz. 

Das Angebot an Produkten und Dienst-
leistungen hat sich im Laufe der Zeit kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Damit haben 
wir auch neue Kundensegmente ange-
sprochen. In den 1960er Jahren begann 
die Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit 
auf das Privatkundengeschäft. Die inter-
nationale Expansion in benachbarte Län-
der erfolgte in den späten 1990er Jahren. 
Wir freuen uns, dass mehr als 192.400 
Privat- und Firmenkunden zum Kunden-
kreis der BKS Bank gehören. Seit 1986 no-
tieren die BKS Stamm-Stückaktien an der 
Wiener Börse. 

Unsere Kunden 
Im Firmenkundengeschäft setzen wir vor 
allem auf die Ansprache von Industriebe-
trieben, Gewerbekunden, gemeinnützigen 
Wohnbaugesellschaften, Wohnbauträgern, 
Gemeinden und öffentlichen Institutionen 
sowie Freiberuflern. Unser Beratungs- und 
Produktangebot umfasst klassische Bank-
produkte wie Betriebsmittel-, Investitions- 
und Exportfinanzierungen und die Förder-
beratung. Darüber hinaus bieten wir Zah-
lungsverkehrsprodukte inklusive E-Com-
merce-Lösungen sowie Konto- und 
Kartendienstleistungen. In den letzten 
Jahren haben wir auch beständig unser 
digitales Angebot für Firmenkunden erwei-
tert, zuletzt im wichtigen Geschäftsfeld 
Leasing. Abgerundet wird das umfangrei-
che Produktangebot durch das Einlagen-
geschäft sowie Produkte zur Veranlagung 

von Liquiditätsüberschüssen und zum 
Vermögensaufbau. Wir betreuen rund 
25.100 Firmenkunden.  

Zum Segment Privatkunden zählen Ange-
stellte, Beamte und Zugehörige zur Be-
rufsgruppe der Heilberufe. Unser Ange-
botsspektrum für Privatkunden wächst 
kontinuierlich – vor allem im digitalen Be-
reich. Sämtliche Bankdienstleistungen des 
täglichen Lebens können mittlerweile digi-
tal abgeschlossen werden. Dazu gehören 
beispielsweise Konten, Wohnkredite, Kon-
sumkredite, Leasingverträge oder Fonds-
sparpläne. Eine Kernkompetenz im Privat-
kundengeschäft bleibt die exzellente 
Beratungsqualität unserer Kundenbe-
treuer. Auch Kunden, die ausschließlich 
digital mit uns Geschäfte abwickeln wol-
len, haben die Möglichkeit, einen Bera-
tungsexperten hinzuzuziehen. Wir  
betreuen rund 167.300 Privatkunden. 

Weitere Details zum Firmen- und Privat-
kundengeschäft finden Sie im Segment-
bericht auf Seite 108 ff.  

Unser Marktgebiet 
Österreich ist unser dominierendes Markt-
gebiet und umfasst die Regionen Kärnten, 
Steiermark, Wien, Niederösterreich und 
Burgenland. Neben Österreich sind wir in 
Slowenien, Kroatien und der Slowakischen 
Republik mit Bankfilialen und Leasingge-
sellschaften vertreten. In Italien halten wir 
eine BKS Bank Repräsentanz und betrei-
ben die Gesellschaft BCS Fiduciaria Srl. 

Unsere Partner 
Wir sind wechselseitig an der Oberbank 
AG und an der Bank für Tirol und Vorarl-
berg AG beteiligt. Diese gegenseitigen Be-
teiligungen sichern unsere Unabhängig-
keit, gemeinsame Beteiligungsgesell-
schaften bieten Synergieeffekte. Unsere 
langjährigen Partnerschaften mit der Bau-
sparkasse Wüstenrot und der Generali 
Versicherung ergänzen unser Ange-
botsspektrum. 

Über uns 
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Als die herzliche Bank mit regionaler Ver-
bundenheit sorgen wir dafür, dass es un-
seren Kunden gut geht. Wir bieten ihnen 
ausgezeichnete Beratungs-, Service- und 
Produktqualität sowie ein wertstiftendes 
Netzwerk. So gestalten wir gemeinsam 
eine langfristig lebenswerte Zukunft. 

Unsere Mission 
Unsere tiefen regionalen Wurzeln geben 
uns Stabilität und lassen uns in unseren 
Regionen gesund wachsen. 

Wir verstehen uns als Geschäftsbank, die 
unabhängig und selbständig in ihren Ent-
scheidungen ist. 

Unsere Zugehörigkeit zur 3 Banken 
Gruppe und die gleichberechtigte Zusam-
menarbeit innerhalb des Verbundes 
geben uns die Kraft einer Großbank. 

Wir gehen einen selbstbestimmten Weg. 
Wir arbeiten uns Schritt für Schritt unter die 
zehn wichtigsten Banken Österreichs vor. 

Wir gehen Risiken nur dann ein, wenn wir 
sie auch aus eigener Kraft bewältigen 
können. Dadurch bleiben wir unabhängig 
und eigenständig. 

Wir verstehen die individuellen Bedürf-
nisse unserer Kunden besser. Als 
Topadresse für anspruchsvolle Kunden 
schaffen wir es hervorragend, Beratungs-
exzellenz mit zeitgemäßen digitalen 
Lösungen zu verbinden. 

Nachhaltig leben bedeutet für uns, Ver-
antwortung für unsere Region und unsere 
Zukunft zu übernehmen. 

Unsere Mitarbeiter handeln eigenverant-
wortlich und qualitätsbewusst. Wir bieten 
ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und 
herausfordernde Perspektiven. Wir inves-
tieren in ihre Ausbildung und fördern die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 

Wir bieten Aktionären eine langfristige 
Wertsteigerung und eine angemessene 
jährliche Verzinsung. Damit sind wir at-
traktiv für Investoren und stärken so un-
sere Eigenmittelausstattung. 

Unsere Werte 
herzlich Wir sorgen für zwischenmensch-
liche Nähe und interagieren auf Augen-
höhe: besonders wertschätzend und 
empathisch. 

beziehungsstark Wir entwickeln Mitarbei-
ter, Kunden und Partner zu echten Fans 
und bauen ein wertstiftendes Netzwerk auf. 

zukunftsorientiert Wir sind neugierig, 
erkennen zu uns passende Trends früh-
zeitig und nutzen diese vorausschauend, 
ohne den Blick auf das Wesentliche zu 
verlieren. 

verantwortungsbewusst Wir sind Aus-
hängeschild und Multiplikator gesell-
schaftlicher Verantwortung, arbeiten für 
und investieren in ein gesundes und lang-
fristiges Wachstum. 

exzellent Wir machen nur das, was wir 
wirklich können, dafür besser als der 
Wettbewerb und übertreffen die Erwartun-
gen unseres Gegenübers. 

regional verbunden Wir zeigen mit Stolz, 
woher wir kommen, arbeiten regionsüber-
greifend zusammen und leisten vor Ort 
einen spürbaren Beitrag. 

 

  

  

Wofür wir stehen 



Unternehmensstrategie

1

192.400
Kunden

BKS Bank Connect
3.250 BizzNet-User

46.000 MyNet-User

74,8 Mio. EUR
Jahres- 

überschuss
nach Steuern

Cost-Income-Ratio

53,9 %

Unternehmensstrategie

Ertrag und Kosten | 
Performance

Worauf 
wir stolz 
sind
Für die Erreichung unserer Ziele 
haben wir ein Strategiegebäude 
entwickelt. Die drei strategischen 
Eckpfeiler Eigenkapital, Ertrag und 
Kosten sowie Eigenverantwortung 
wurden als die tragenden Säulen 
unseres zukünftigen Erfolges 
definiert. Effizienzsteigerungen, 
Ertragsoptimierungen und neue 
Geschäftsfelder sollen uns auch in 
Zukunft auf dem Erfolgspfad halten, 
wobei der digitalen Transformation 
eine Schlüsselrolle zukommen wird. 

Unsere auf nachhaltiges Wachstum 
ausgerichtete Unternehmens-
strategie hat sich auch im Krisenjahr 
2020 bewährt. Wir erzielen stabile 
Ergebnisse, verfügen über eine 
gute Eigenmittelausstattung und 
gewinnen neue Kunden. Wir zählen 
zu den Branchenbesten in Sachen 
Nachhaltigkeit. Darauf sind wir 
besonders stolz: 

Kreditwachstum

Auszeichnungen

4,4 %

64



4,7 %

Fluktuationsrate

4,3 %
Budgeteinsparung  

dank Kostendisziplin

Eigen-
verantwortung

Verantwortungs- 
bewusste  

Führungskräfte 
Unsere Führungskräfte  

übernehmen Verantwortung  
und agieren selbständig  

und professionell.

Eigenkapital Risiko

158,1 %
Die aufsichtsrechtliche 

Mindestquote von 100 %  
ist übererfüllt.

Liquidity  
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Risk-Earnings Ratio

18,5
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Solide Kapitaldecke

1.363 Mio. EUR
Konzern- 

eigenkapital

Volumen  
nachhaltiger Produkte

Mio. EUR

0

250

500

750

2020

580

2018

190

2019

400

Qualität und Nachhaltigkeit

Kundenzufriedenheit
92 % der Privatkunden und  

84 % der Firmenkunden in der 
Direktion Slowenien vergaben 

die Bestnoten 1 und 2.

8,0 %

Leverage Ratio
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Gesamtkapital
quote 

16,2 %

2,4
3,3

Kernkapital
quote

12,8 %

Verwaltungsaufwand
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Zukunftsorientiert und 
verantwortungsbewusst ins Jahr 2024 
Die Herausforderungen, die wir in den 
nächsten Jahren zu meistern haben,  
werden durch die gegenwärtige Gesund-
heits- und Wirtschaftskrise zwar größer, 
sie bleiben aber dennoch bewältigbar. 
Wenn wir auf unsere knapp 100-jährige 
Firmengeschichte zurückblicken, sehen 
wir, dass wir schon oft mit Krisen konfron-
tiert waren. Allein im letzten Jahrzehnt gab 
es mehrere große Krisen wie beispiels-
weise die Finanz- oder die Eurokrise, die 
uns viel abverlangt haben. Als verantwor-
tungsbewusstes Finanzinstitut ist es uns 
immer gelungen, manövrierfähig zu blei-
ben und auch schwierige Zeiten unbe-
schadet zu überstehen.  

Das Umfeld, in dem Banken agieren, war 
schon vor dem Krisenjahr 2020 sehr an-
spruchsvoll. Die Finanzbranche ist hoch 
kompetitiv, neue Marktplayer wie FinTechs 
oder Technologiegiganten drängen in den 
Markt und rittern um die Gunst der Kun-
den. Der Preiskampf ist unerbittlich und 
dementsprechend hoch ist der Druck auf 
die Margen. Die Ertragskraft der Banken 
leidet unter der anhaltenden Tiefzins-
phase und seit Längerem sind wir mit 
dem Phänomen „Negativzinsen“ konfron-
tiert. Auf der Kostenseite schlagen sich 
die vielen Regulierungsvorgaben als 
enorme Belastung zu Buche und die vo-
ranschreitende Digitalisierung erfordert In-
vestitionen in Millionenhöhe. Das traditio-
nelle Bankgeschäft ist außerdem von einer 
nachhaltigen Veränderung des Kunden-
verhaltens geprägt, dass sich darin zeigt, 
dass viele Bankgeschäfte in den Online-
Bereich verlagert werden und der Filialbe-
such als wichtiger Kontaktpunkt massiv 
an Bedeutung verliert.  

Das beschriebene Umfeld mag auf den 
ersten Blick wenig erbaulich wirken. Aller-
dings eröffnet es auch neue Chancen 
und Geschäftsmöglichkeiten.  

Wir sehen in der konsequenten Strategie-
arbeit einen wichtigen Schlüssel, um die 
beschriebenen Herausforderungen zu 
meistern bzw. um Krisen erfolgreich zu 
managen. In der BKS Bank ist ein ausge-
reifter Strategieprozess etabliert, der es er-
möglicht, den Blick stets nach vorne ge-
richtet zu halten. Das gesamte Führungs-
team setzt sich regelmäßig intensiv mit 
verschiedenen Optionen auseinander und 
leitet daraus strategische Handlungsfelder 
ab. Um diese konsequent zu bearbeiten, 
werden geeignete Maßnahmen entwickelt, 
die zügig umgesetzt werden. Den Erfolg 
dieser Vorgehensweise messen wir an-
hand definierter Kennzahlen, die wir regel-
mäßig beobachten. Das versetzt uns in 
die günstige Lage, dass wir auf sich rasch 
ändernde Situationen unmittelbar reagie-
ren können. Eine vermeintlich unsichere 
oder gar bedrohliche Zukunft bleibt 
dadurch gestaltbar.  

In der BKS Bank setzen wir unsere auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Wachs-
tumsstrategie konsequent fort. In der Um-
setzung der strategischen Ausrichtung 
messen wir den beiden Themen „Perfor-
mance und Transformation“ große Be-
deutung zu.  

Die rasanten Entwicklungen im technolo-
gischen Bereich verändern die Spielregeln 
und die Erwartungen unserer Kunden 
nachhaltig. Sämtliche Unternehmensbe-
reiche sind davon betroffen, sodass wir 
gefordert sind, Produkte und Dienstleis-
tungen, Prozesse und Geschwindigkeiten 
sowie Fähigkeiten neu zu bewerten und 
weiterzuentwickeln. Eine der Aufgaben 
wird auch sein, unsere Kunden und Mitar-
beiter bei der Bewältigung der digitalen 
Transformation zu unterstützen und zu 
begleiten. Parallel dazu steigt der Ergeb-
nisdruck und damit auch die Anforderun-
gen an Effizienz und Performance. 
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Unsere wesentlichen strategischen Ziele 
 

 

 
 

Strategische Handlungsfelder 
Zur Erreichung der gesetzten Unterneh-
mensziele haben wir im Einklang mit dem 
BKS Bank-Strategiegebäude strategische 
Handlungsfelder definiert, die wir in den 
kommenden Jahren konsequent bearbei-
ten werden.  

Marke erlebbar machen 
Ein Thema, dem wir uns schon seit eini-
ger Zeit widmen und das auch im Fokus 
dieses Geschäftsberichtes steht, ist exzel-
lentes Markenmanagement. Wir leben in 
einer Überflussgesellschaft, in der das 
Waren- und Dienstleistungsangebot un-
überschaubar und vielerorts austauschbar 
geworden ist. Das überfordert Kunden bei 
ihren Kaufentscheidungen.  

In dieser Situation können Marken eine 
willkommene Entlastung sein, da sie 

durch ihre Identifikations- und Differenzie-
rungsfunktion für Orientierung, Vertrauen 
und Komplexitätsreduktion sorgen. Vor 
allem im Finanzwesen sind Orientierung 
und Vertrauen hohe Güter.  

Erfolgreiche Marken vermitteln ihre 
Bedeutung an jedem Kontaktpunkt und 
schaffen es so, in den Köpfen der Kunden 
ein positives und unverwechselbares Bild 
zu erzeugen.  

Die BKS Bank ist eine solche starke 
Marke, die durch dauerhaft erbrachte 
exzellente Leistungen glaubwürdig ist und 
die sich im Vergleich zum Wettbewerb 
durch ihre Werte wie herzlich, beziehungs-
stark oder zukunftsorientiert deutlich 
differenziert. Damit wir erfolgreich bleiben, 
ist es erforderlich, dass wir bei sämtlichen 
Markenkontaktpunkten ein einheitliches 
und positives Markenerlebnis vermitteln. 
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Und dafür wiederum braucht es 
engagierte Mitarbeiter, die im Einklang mit 
der Markenstrategie ein markenkonformes 
Verhalten an den Tag legen. Denn erfolg-
reiche Marken entwickeln sich immer von 
innen nach außen.  

In der BKS Bank arbeiten engagierte 
Menschen, die mit viel Herzblut und 
Freude daran beteiligt sind, für unsere 
Kunden, Geschäftspartner und Aktionäre 
ein verlässlicher Partner zu sein.  

Wir werden in den nächsten Jahren 
weitere Kommunikations- und Trainings-
schwerpunkte im Bereich Markenexzellenz 
setzen, damit alle Führungskräfte und 
Mitarbeiter die Identität der BKS Bank 
Marke verinnerlichen. Wohlwissend, dass 
erfolgreiche Markenführung immer einem 
Marathon gleicht, sind wir bereit, diese 
zukunftsentscheidenden Investitionen zu 
tätigen. Denn eines ist bewiesen: Starke 
Marken schaffen nachhaltige Werte.  

Organisches Wachstum erzielen  
Wir wollen Schritt für Schritt aus eigener 
Kraft wachsen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, arbeiten wir konsequent daran, in 
allen Regionen neue Kunden zu gewinnen 
und sie von uns und unserem umfangrei-
chen Leistungsangebot zu überzeugen.  

Dort, wo wir noch gute Marktchancen se-
hen, scheuen wir auch nicht davor zurück, 
weitere Filialstandorte zu eröffnen. Für un-
sere Auslandsmärkte sehen wir noch viel 
Potential für weiteres Wachstum, da sich 
diese in den letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt haben.  

In Kroatien haben wir jüngst unser Filial-
netz in der Hauptstadt Zagreb erweitert, 
weitere Standorte in anderen kroatischen 
Regionen sind in Überlegung. Konkrete 
Pläne existieren bereits für den Marktein-
tritt in Serbien, die wir im Berichtsjahr we-
gen der COVID-19-Pandemie zurückgestellt 
haben, aber im aktuellen Geschäftsjahr 
wieder aufnehmen werden. In Serbien wer-
den wir eine Leasinggesellschaft gründen.  

Die Direktion Slowenien entwickelt sich 
unter allen Auslandsmärkten am erfolg-
reichsten. Dort sind wir in den vergange-
nen drei Jahren durch gezielte Zukäufe im 
Wertpapiergeschäft kräftig gewachsen, so-
dass wir im Bereich der Wertpapierdienst-
leistungen die klare Nr.-1-Position halten. 
Diese Marktstellung wollen wir durch ver-
stärkte Vertriebsaktivitäten im Cross- und 
Up-Selling-Bereich weiter festigen.  

In Österreich zählt der Großraum Wien 
und die Steiermark zu unseren Hoff-
nungsmärkten. In diesen Regionen wer-
den wir unsere Präsenz verstärken. Vor al-
lem in Wien konnten wir als kompetente 
Alternative zu den Großbanken gut reüs-
sieren. Die Akquisition neuer Kunden ge-
lingt insbesondere im Firmenkundenbe-
reich sehr gut, im Privatkundengeschäft 
läuft die Akquisition zurückhaltender. 
Durch die Schaffung von BKS Bank 
Connect, der digitalen Bank in der Bank, 
sowie durch eine geplante Offensive im 
Retailbereich erwarten wir auch in diesem 
Segment kräftige Zuwächse.  

Digitale Transformation voranbringen 
Die COVID-19-Pandemie bescherte der  
voranschreitenden Digitalisierung einen 
unglaublichen Schub. Binnen kürzester 
Zeit wechselten Millionen Menschen ins 
Homeoffice, persönliche Kontakte wurden 
in die digitale Welt verlagert und die welt-
weiten Lockdowns befeuerten den On-
line-Handel. Dieser plötzliche Umstieg auf 
„remote“ stellte Unternehmen und Men-
schen gleichermaßen vor große Heraus-
forderungen. Unternehmen, die bereits 
2020 auf die großen Chancen der Digitali-
sierung gesetzt haben, waren eindeutig im 
Vorteil.  

Die BKS Bank ist ein solches Unter-
nehmen. Wir haben schon vor vielen 
Jahren begonnen, uns intensiv mit der 
digitalen Transformation zu beschäftigen. 
Stand am Anfang die Entwicklung unserer 
Kundenportale und App-Lösungen im 
Vordergrund, folgte rasch die Erkenntnis, 
dass der digitale Wandel umfassender zu 
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betrachten ist. Ausgehend von den Kun-
denbedürfnissen haben wir unsere Digita-
lisierungsstrategie laufend erweitert und 
Baustein um Baustein hinzugefügt. Mit 
dem Ergebnis, dass wir heute über eine 
digitale Schlagkraft verfügen, die unsere 
Kunden begeistert.  

Die digitale Transformation der gesamten 
Organisation ist nach wie vor am Laufen. 
Ein Ende ist nicht in Sicht, auch wenn wir 
wichtige Meilensteine, wie die Gründung 
von BKS Bank Connect, erreicht haben. 
Das Projektportfolio zur Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie ist prall gefüllt.  

In den kommenden Monaten konzentrie-
ren wir uns unter anderem auf die Ent-
wicklung neuer Produkte und Dienstleis-
tungen im Firmenkundengeschäft. Aber 
auch im Privatkundengeschäft werden wir 
weitere nützliche digitale Lösungen lancie-
ren. Die digitalen Fähigkeiten unserer Mit-
arbeiter auszubauen, bleibt ebenfalls auf 
der Agenda. Mit praxistauglichen Trai-
nings- und Schulungsmaßnahmen und 
der Einführung von neuen nutzerfreundli-
chen IT-Systemen schaffen wir auch in 
diesem Bereich attraktive Angebote.  

Nachhaltig handeln 
Wir zählen zu den Branchenbesten in  
Sachen Nachhaltigkeit, und das mit gu-
tem Grund: Schon seit vielen Jahren wid-
men wir uns mit viel Engagement dem 
Thema Nachhaltigkeit und haben Nach-
haltigkeit in unserer Unternehmensstrate-
gie verankert. Lange bevor Nachhaltigkeit 
zu einem drängenden Thema in der Politik 
geworden ist, haben wir uns mit Fragen 
zum Umwelt- und Klimaschutz auseinan-
dergesetzt und „grüne“ Veranlagungs-  
oder Finanzierungsprodukte ins Angebot 
aufgenommen.  

Um die hohe Bedeutung von Corporate 
Social Responsibility in unserem Haus zu 
unterstreichen, haben wir seit langem eine 
eigene Nachhaltigkeitsstrategie implemen-
tiert, die wir regelmäßig adaptieren, zuletzt 
im abgelaufenen Geschäftsjahr. Seit klar 

ist, dass die größte Herausforderung für 
uns Menschen der Klimawandel sein wird, 
haben viele Regierungen, Unternehmen 
und Organisationen reagiert und das 
Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda  
gesetzt.  

Der Green Deal der Europäischen Union 
und der EU-Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums sind wichtige 
Entwicklungen, die wir begrüßen und die 
unseren eingeschlagenen Weg bestätigen. 
Denn eines ist auch klar: Im Kampf gegen 
den Klimawandel nehmen Banken über 
das Finanzierungs- und Veranlagungsge-
schäft eine Schlüsselrolle ein.  

Wir erstellen einen eigenen Nachhaltig-
keitsbericht, der gemeinsam mit diesem 
Geschäftsbericht am 31. März 2021 auf 
unserer Internetseite veröffentlicht wird. 
Wir laden Sie herzlich ein, den Nachhal-
tigkeitsbericht 2020 zu lesen. Dieser Be-
richt ist die Visitenkarte zur Darstellung 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie, unserer 
Nachhaltigkeitsziele und -aktivitäten und 
gibt einen profunden Einblick in unsere 
gelebte Verantwortung gegenüber unseren 
Stakeholdern.  

Performance steigern 
Als nachhaltig ausgerichtete Bank ist es 
uns ein großes Bedürfnis, langfristig zu 
denken und alles daranzusetzen, zu-
kunftsfit und erfolgreich zu bleiben. Die 
Ertragssituation der Banken ist durch 
mehrere Faktoren, die wir eingangs bereits 
skizziert haben, unter großem Druck.  
Es gilt, auf der Ertragsseite neue Ertrags-
quellen zu erschließen und auf der Auf-
wandsseite weitere Effizienzsteigerungen 
aufzuspüren.  

Im Prozessmanagement orten wir noch 
Potential für Kosteneinsparungen. Viele 
Prozesse wurden in den vergangenen Jah-
ren bereits durchleuchtet, optimiert und 
digitalisiert. Dennoch gibt es noch ein 
paar wenige, dafür aber hochkomplexe 
Prozesse, die von den Chancen der Digi-
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talisierung bisher noch unzureichend pro-
fitieren konnten. Solche Prozesse – wie 
etwa den Firmenkundenkreditprozess – 
wollen wir in den Fokus der kommenden 
Digitalisierungsprojekte stellen. Auch die 
Verteilung der Vertriebskapazitäten und 
die Filialorganisation bleiben weiterhin auf 
dem Prüfstand.  

Hierarchien verschlanken, administrative 
Tätigkeiten reduzieren und Abläufe auto-
matisieren, um mehr Zeit für den aktiven 
Verkauf zu haben, lauten die zentralen 
Forderungen. Mit dem Start des zentral 
gesteuerten Service Desk sind wir in der 
Verfolgung dieses Ziels schon einen  
guten Schritt vorangekommen.   

Eigenkapital stärken 
Eine starke Eigenkapitalausstattung garan-
tiert zukünftiges Wachstum und erhöht 
unsere Resilienz. Die Kapital- und Eigen-
mittelquoten der BKS Bank befinden sich 
auf einem guten Niveau und übertreffen 
die aufsichtsrechtlichen Vorgaben deut-
lich. Dennoch liegt es uns am Herzen, die 
Kapitalquoten, insbesondere die harte 
Kernkapitalquote, weiter zu stärken. Dabei 
verfolgen wir im Wesentlichen drei Stoß-
richtungen: Erstens werden wir weiter da-
ran arbeiten, profitabel zu sein, um Ge-
winne thesaurieren zu können. Zweitens 
werden wir das Emissionsgeschäft forcie-
ren und verstärkt Emissionen emittieren, 
die den Eigenmitteln zurechenbar sind, 
und drittens werden wir die Bemessungs-
grundlage für die Berechnung der auf-
sichtsrechtlichen Eigenmittel weiter opti-
mieren. Auch weitere Kapitalerhöhungen 
gehören zum Spektrum der eigenmittel-
stärkenden Maßnahmen.  

Unsere Erfolge im Jahr 2020 
Auch wenn 2020 ein sehr anspruchsvol-
les Jahr war und viele Bereiche zum Still-
stand gezwungen wurden, haben wir un-
ermüdlich an der Umsetzung der Unter-
nehmensstrategie gearbeitet. Wir haben 
auf der strategischen Agenda nur wenige 
Anpassungen vorgenommen, wichtige 

strategische Vorhaben wie beispielsweise 
Digitalisierungsprojekte wurden unbeirrt 
fortgesetzt.  

Neuer Markenstil konzernweit ausgerollt  
Im Berichtsjahr haben wir die neu defi-
nierte Markenstrategie in einen emotiona-
len und ausdrucksstarken Markenstil 
übersetzt, der die Bedeutung der 
BKS Bank Marke zum Ausdruck bringt. 
Frei nach dem Motto: „Es muss von Her-
zen kommen, was auf Herzen wirken soll“ 
wurde das Farbspektrum, die Schrift und 
das BKS Bank-Logo neu designt. Dabei 
war es uns wichtig, den bisherigen Mar-
kenstil selbstähnlich weiterzuentwickeln, 
damit die BKS Bank für ihre Stakeholder 
erkennbar bleibt.  

Kernelemente des neuen Markenstils sind 
die beiden Farben „herzliches“ Rot und 
„zukunftsorientiertes“ Violett sowie die 
neue BKS Bank-Welle, die die Begriffe 
Herzschlag, Puls, Verbindung und Berge 
symbolisieren soll.  

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden 
wichtige Kommunikationsmittel wie die in- 
und ausländischen Internetseiten, Ge-
schäftspapier oder die Werbelinie umge-
stellt. Im Einklang mit unserem Marken-
kernwert „verantwortungsbewusst“ haben 
wir uns entschlossen, auf eine Schlagum-
stellung zu verzichten und den neuen 
Markenstil sukzessive auszurollen. Einige 
Bereiche wie die Kundenportale im In- 
und Ausland sowie einige Apps werden 
im Laufe der nächsten Monate noch an-
gepasst. 

BKS Bank Connect erfolgreich gestartet 
Im Sommer 2020 ging BKS Bank Connect 
– die digitale Bank in der Bank – in Be-
trieb. Mit BKS Bank Connect sprechen wir 
neue, digitalaffine Kundengruppen an. 
Sämtliche Bankprodukte – von Konto und 
Karte über Wohnraumfinanzierung oder 
KFZ-Leasing bis hin zu Fondssparplänen 
– können digital abgeschlossen werden. 
Der wesentliche Unterschied zu reinen 
Online-Banken ist jedoch, dass BKS Bank 
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Connect-Kunden auch das umfassende 
Know-how unserer Experten in Anspruch 
nehmen können. Denn auch bei digitalen 
Geschäftsbeziehungen setzen wir auf eine 
persönliche Betreuung.  

Mit dem Launch von BKS Bank Connect 
haben wir einen weiteren wichtigen 
Meilenstein in der Umsetzung unserer 
Digitalisierungsstrategie erreicht und eine 
wertvolle Ergänzung zum stationären 
Filialnetz geschaffen. Wir werden auch in 
Zukunft keine reine Online-Bank werden. 
Wir sind und bleiben eine Filialbank, die 
ihren Kunden exzellente Beratung in 
Kombination mit einem innovativen 
digitalen Angebot bietet.  

Innovationskraft eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt 
Unseren Markenkernwert „zukunftsorien-
tiert“ haben wir im Jahr 2020 gleich mit 
mehreren innovativen Produkteinführun-
gen gestärkt und Kunden und die Öffent-
lichkeit beeindruckt. Wesentliche Treiber 
unserer Innovationskraft sind die beiden 
wichtigen Themen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit.  

Innovativ I: Digitales Angebot für 
Firmen- und Privatkunden erweitert 
Der Trend zu digitalen Bankgeschäften 
hält unvermindert an und wurde durch die 
Corona-Pandemie noch verstärkt. Die ver-
gangenen Monate haben uns eindrucks-
voll vor Augen geführt, wie wichtig es war, 
lange vor 2020 auf die großen Chancen 
der Digitalisierung zu setzen. Unterneh-
men, die das frühzeitig erkannt haben, 
waren klar im Vorteil. So auch die 
BKS Bank.  

Während der Lockdowns waren unsere 
Kunden durchgehend in der Lage, Bank-
geschäfte des täglichen Lebens digital ab-
zuwickeln. Auf diesen Errungenschaften 
haben wir uns nicht ausgeruht, sondern 
unbeirrt daran gearbeitet, weitere Bank-
produkte zu digitalisieren. Dabei haben wir 
nicht nur das Angebot für unsere Privat-

kunden im Blick, sondern auch das unse-
rer Firmenkunden. Speziell für diese Ziel-
gruppe haben wir mit KFZ-Leasing online 
ein attraktives Online-Produkt geschaffen, 
bei dem KFZ-Leasing-Verträge vollständig 
digital abgeschlossen werden können.  

Für Privatkunden haben wir die digitale 
Produktpalette im Bereich Veranlagungen 
erweitert und die Möglichkeit geschaffen, 
Fondssparpläne online einzurichten.  

Innovativ II: Natur & Zukunft-Konto 
erfolgreich gelauncht  
Im Privatkundensegment entwickelt sich 
Nachhaltigkeit zu einem Megatrend. Auch 
in diesem Bereich haben wir als BKS Bank 
früh die Chancen erkannt und Nachhaltig-
keit zum fixen Bestandteil unserer Unter-
nehmensstrategie gemacht. Vor allem war 
es immer unser Anspruch, Nachhaltigkeit 
in unserem Kerngeschäft zu verankern.  

Nachdem wir im Bereich der Finanzierun-
gen und Veranlagungen schon entspre-
chende Angebote hatten, wurde im Be-
richtsjahr das Kontoangebot um ein 
grünes Konto erweitert.  

Mit dem „Natur & Zukunft-Konto“ wird zur 
Aufforstung heimischer Wälder beigetra-
gen, denen beim Klimaschutz eine beson-
dere Rolle zukommt. Die Idee, ein Bank-
produkt in Verbindung mit der Aufforstung 
von Wäldern zu bringen, wurde im Rah-
men unserer Nachwuchsführungskräf-
teausbildung von einem engagierten Mit-
arbeiterteam geboren.  

Für jedes „BKS Natur & Zukunft-Konto“ 
wird zumindest ein Baum gepflanzt. Bei 
der Wahl der Bäume wird besonders da-
rauf geachtet, dass die Biodiversität 
stimmt und keine Monokultur entsteht. 
Wälder kompensieren CO2-Emissionen 
und leisten so einen wichtigen Beitrag ge-
gen die globale Erwärmung. Als Kooperati-
onspartner für die Aufforstung wurde die 
Landwirtschaftskammer Kärnten gewon-
nen, deren Expertise wertvolle Impulse für 
das Projekt lieferte.  
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Konkret wurden im Herbst in einem durch 
Feuer zerstörten Schutzwald in Bad Eisen-
kappel/Železna Kapla bereits 4.680 
Bäume gepflanzt. 

Innovativ III: Filialkonzept 
weiterentwickelt 
„Filiale der Zukunft“ ist der Name unseres 
Filialkonzepts, welches wir seit einigen 
Jahren erfolgreich verfolgen. Als Antwort 
auf rückläufige Besucherfrequenzen ha-
ben wir die Filiale als wichtigen Kontakt-
punkt zu unseren Kunden neu designt. 
Den klassischen Bankschalter haben wir 
durch ein einladendes Empfangspult er-
setzt, das mehr an den Empfangsbereich 
von Hotels erinnert als an klassische 
Bankfilialen.  

Wir haben nicht nur das Interieur der Fili-
ale verändert, sondern auch die Abläufe 
an das digitale Zeitalter angepasst. Bei-
spielsweise werden Kundenunterschriften 
nunmehr elektronisch über moderne U-
Pads eingeholt, Bargeldtransaktionen wer-
den mittels „White Card“ im SB-Bereich 
durchgeführt.  

Neben technischen Verbesserungen war 
es auch ein Ziel, die Organisation des 
Servicebereiches effizienter zu gestalten. 
Mit September 2020 nahm das Service 
Desk-Team in der Pilotregion Kärnten 
seine Arbeit auf. Sämtliche Service-Mitar-
beiter werden von einer zentralen Steue-
rungseinheit den jeweiligen Filialen zuge-
teilt. Die Service Desk-Mitarbeiter sind 
erste Ansprechpartner für unsere Kunden 
und sind für einen herzlichen und freund-
lichen Empfang verantwortlich. Durch die 
Re-Organisation des Servicebereiches 
bleibt den Kundenbetreuern vor Ort deut-
lich mehr Zeit für Vertriebsaktivitäten und 
die Personalplanung wird effizienter und 
ressourcenschonender.  

Mit dem Service Desk-Team verfolgen wir 
auch die Absicht, die Weiterentwicklung 
zum hybriden Vertrieb schneller voranzu-
bringen. In den kommenden Monaten 

werden die Service-Mitarbeiter der Direkti-
onen Wien-Niederösterreich-Burgenland 
und der Steiermark ebenfalls in das Team 
Service Desk integriert.  

Projekt zur Umsetzung des EU-
Aktionsplans zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums voll im Gange 
Große Auswirkungen auf die zukünftige 
Unternehmenspolitik von Banken hat der 
EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhal-
tigen Wachstums. Dieser betrifft nahezu 
unser gesamtes Kerngeschäft. Um allen 
Anforderungen gerecht zu werden, haben 
wir bereits 2019 ein umfangreiches Um-
setzungsprojekt gestartet.  

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir 
Faktoren zur Beurteilung von Nachhaltig-
keitsrisiken erarbeitet, die künftig in das 
Rating miteinfließen werden. Wir haben 
uns auch damit beschäftigt, welchen 
Nachhaltigkeitsrisiken Immobiliensicher-
heiten ausgesetzt sein könnten. Weiters 
wurde geprüft, ob von uns bislang als 
nachhaltig betrachtete Finanzierungen in 
Zukunft der Taxonomie entsprechen wer-
den. Die Adaption der Kriterien inklusive 
der Abbildung in unseren IT-Systemen 
wird 2021 erfolgen.  

Damit unsere Mitarbeiter über die neuen 
Anforderungen gut informiert sind, wurde 
ein Schulungsprogramm konzipiert, das 
mit Jahresanfang 2021 gestartet ist. Unsere 
Kunden informieren wir regelmäßig in Ver-
anstaltungen über den EU-Aktionsplan 
und dessen mögliche Auswirkungen.  

BKS Bank: eine ausgezeichnete Bank  
Wir freuen uns, dass wir im Geschäftsjahr 
2020 wieder eine Reihe von Zertifizierun-
gen erfolgreich abgeschlossen bzw. wich-
tige Branchen-Auszeichnungen erhalten 
haben.  

Seit dem letzten Jahr sind wir als „Green 
Brand“ zertifiziert, eine EU-Gewährleis-
tungsmarke, welche an besonders ökolo-
gische und nachhaltige Unternehmen ver-
geben wird. Ausschlaggebend für die 
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erfolgreiche Zertifizierung waren beispiels-
weise die kontinuierliche Senkung des 
Carbon Footprints und unser nachhaltiges 
Produktspektrum. Das Besondere an der 
Zertifizierung zur Green Brand ist, dass 
man dafür nominiert werden muss. Eine 
zusätzliche Ehre – wie wir finden – und 
die uns besonders stolz macht.  

Bereits zum fünften Mal in Folge wird die 
BKS Bank-Stammaktie 2020/21 im Nach-
haltigkeitsindex VÖNIX gelistet. Damit 
zählt die BKS Bank zu den besten Unter-
nehmen Österreichs in Sachen Nachhal-
tigkeit.  

Kurz vor Weihnachten erreichte uns die 
nächste erfreuliche Nachricht: Zum zwei-
ten Mal in Folge wurden wir vom Magazin 
„Der Börsianer“ zur „Nachhaltigsten 
Bank“ Österreichs ausgezeichnet. 
Begründet wurde die Nominierung unter 
anderem mit der Einführung des Natur & 
Zukunft-Konto und mit den laufenden 
Emissionen von Green und Social Bonds.  

Großen Zuspruch für unsere hohe Bera-
tungsqualität erhalten wir auch von exter-
nen Institutionen, die regelmäßig die Bera-
tungs- und Serviceleistungen von Banken 
untersuchen.  

Bereits zum dritten Mal wurden wir von 
der Österreichischen Gesellschaft für Ver-
braucherstudien (ÖGVS) und dem Maga-
zin „trend“ zur Bank mit der besten Bera-
tung bei Immobilienfinanzierungen 
gekürt. Auch beim FMVÖ-Recommen-
der-Award, der an österreichische Banken 
und Versicherungen mit besonders hoher 
Kundenorientierung vergeben wird, haben 
wir eine Auszeichnung für unsere „hervor-
ragende Kundenorientierung“ erhalten.  

Eine besondere Ehre wurde uns auch in 
Kroatien zuteil. Das Amt für Demographie 
und Jugend verlieh uns den Staatspreis 
„Familienfreundlichstes Unternehmen“ 
in der Kategorie Klein- und Mittelbe-
triebe. Auch MAMFORCE© kürte uns zum 
familienfreundlichsten KMU Kroatiens.  

Diese Auszeichnungen erfüllen uns mit 
großem Stolz und sind eine wertvolle 
Bestätigung für unser vielfältiges 
Engagement. 
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Globale Lockdowns bremsten die 
wirtschaftliche Entwicklung  
Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie führten im vierten Quartal 2020 
erneut zu einem Einbruch der Weltwirt-
schaft. Fast alle Länder sind von der Pan-
demie betroffen, sodass die OECD im De-
zember die Wachstumsprognose für die 
globale Wirtschaftsleistung nach unten 
revidierte.  

Die US-amerikanische Wirtschaft ist im 
Jahr 2020 wegen der Corona-Krise in his-
torischem Ausmaß eingebrochen und 
schrumpfte – auf das Gesamtjahr gese-
hen – um 3,5%. Als einzige große Volks-
wirtschaft verbuchte die Volksrepublik 
China im vergangenen Jahr ein Wachs-
tum in Höhe von 2,3%. Das Land hat 
rigorose Maßnahmen im Kampf gegen 
das Corona-Virus gesetzt. Bereits ab dem 
zweiten Quartal ist die chinesische Wirt-
schaft auf den Wachstumspfad zurück-
gekehrt, wenn auch in einem deutlich ge-
ringeren Ausmaß.   

In der Eurozone haben die Lockdown-
Maßnahmen im ersten Halbjahr und  
gegen Ende des Jahres 2020 ihre Spuren 
hinterlassen. Nach der deutlichen Erho-
lung im dritten Quartal mussten die meis-
ten Volkswirtschaften im vierten Quartal 
wieder eine Schrumpfung der Wirtschafts-
leistung hinnehmen, wobei der Einbruch 
nicht mehr so deutlich wie im zweiten 
Quartal ausfiel. In der gesamten Eurozone 
lag der Rückgang des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) im vierten Quartal bei -0,7%. 
Auf das Gesamtjahr 2020 berechnet, 
dürfte das BIP in der Eurozone aller Vo-
raussicht nach um 6,8% gesunken sein. 
Deutschland, ein Land, das ebenfalls im 
November viele Wirtschaftsbereiche 
schloss, kam vorerst mit einem blauen 
Auge davon. Nach dem starken Auf-
schwung im dritten Quartal stagnierte die 
Volkswirtschaft von Oktober bis Dezem-
ber. Spanien verzeichnete im vierten 
Quartal ein leichtes Wachstum in Höhe  

von 0,4%, während Frankreichs Wirt-
schaftsleistung um 1,4% zurückging.  

In Österreich fiel der BIP-Rückgang im 
vierten Quartal massiver aus und betrug 
4,3%. Als eine sehr stark vom Tourismus 
abhängige Volkswirtschaft litt Österreich 
besonders stark an den gesetzten 
Corona-Maßnahmen. Hotels und Gastro-
nomie sind seit Monaten geschlossen. 
Laut dem Österreichischen Wirtschafts-
forschungsinstitut (WIFO) sank die öster-
reichische Wertschöpfung in den Berei-
chen Handel, Beherbergung, Gastronomie 
und Verkehr in den letzten drei Monaten 
2020 im Vergleich zum Vorquartal um 
19,7%. Bei den sonstigen Dienstleistun-
gen, zu denen auch der Kunst- und Kul-
turbereich zählt, fiel der Einbruch mit 
25,2% noch dramatischer aus. Besser lief 
es für die Industrie und die Bauwirtschaft. 
Im Schlussquartal 2020 wurde hier ein 
kleines Wachstum von 1,0% erzielt.  

Notenbanken bleiben expansiv 
Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt 
auch weiterhin für günstige Finanzie-
rungsbedingungen für die Realwirtschaft. 
Das Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme (PEPP) wurde im Dezember 
2020 um weitere 500 Milliarden Euro auf-
gestockt und läuft mit einem Volumen 
von nun 1,85 Billionen Euro bis mindes-
tens Ende März 2022. Der Leitzins wurde 
in den letzten Monaten nicht angepasst 
und lag zum 31. Dezember 2020 weiterhin 
bei 0%, der Einlagenzins bei -0,5%. Auch 
in den USA gab es keine Änderung der 
Zinspolitik. Der Leitzins steht bei einer 
Spanne von 0 bis 0,25%. Zur Stabilisie-
rung der Wirtschaft sollen auch die Wert-
papierkäufe von monatlich 120 Milliarden 
USD beibehalten werden. Ein Zurückfüh-
ren der Bilanzsumme der US-Notenbank, 
im Fachjargon „Tapering“ genannt, wird 
frühestens nach einer überstandenen 
Corona-Krise im Jahr 2022 erfolgen  
können.  

Wirtschaftliches Umfeld 
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Kapitalmärkte sahen ein Jahr  
voller Höhen und Tiefen 
Das Jahr 2020 begann voller Euphorie. 
Der Abschwung aus 2019 lag hinter uns, 
Wachstumsprognosen wurden angeho-
ben, Stimmungsindikatoren ließen positiv 
in die Zukunft blicken. Im Handelskrieg 
USA gegen China schien eine Einigung in 
Aussicht. Mit den ersten COVID-19-Fällen 
außerhalb Chinas änderte sich das welt-
weite Kapitalmarktumfeld drastisch. 
Globale Lockdowns und der folgende 
konjunkturelle Einbruch führten dazu, 
dass die Börsen mit einem der schärfsten 
Einbrüche der Geschichte reagierten. In-
nerhalb weniger Wochen verzeichneten 
sowohl Aktien, Rohstoffe und auch Anlei-
hen deutliche Wertverluste. Die milliarden-
schweren Unterstützungsmaßnahmen der 
Regierungen und Notenbanken rund um 
den Globus stoppten Ende März den 
Ausverkauf an den Börsen und die 
Erholung bei Aktien und Anleihen mit 
höherem Risiko startete. Diese setzte sich 
mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jah-
resende 2020 fort. So erreichten einige 
Indizes wieder Rekordniveaus. In den USA 
legte der S&P 500 um 18,0% und der 
Nasdaq um 45,3% – in US-Dollar gerech-
net – zu.  

In Europa haben sich die Märkte zum 
Jahresende noch nicht ganz erholt, so-
dass einige Indizes noch leicht im Minus 
waren. Der österreichische Aktien-Index 
ATX Prime schloss das Jahr mit einem 
Minus von 10,2%.  

Euro wertete gegenüber den  
wichtigsten Währungen auf 
Der Euro wertete im vierten Quartal ge-
genüber den meisten wichtigen Leitwäh-
rungen auf. Gegenüber dem US-Dollar 
wertete der Euro von 1,172 auf 1,222 EUR 
je USD auf, ein Plus von 4,2%. Gegenüber 
dem Schweizer Franken veränderte sich 
das Verhältnis von 1,079 auf 1,081, ein Zu-
wachs von 0,2%. Das Verhältnis EUR/JPY 
stieg von 123,65 auf 126,18, was einen An-
stieg von 2,1% bedeutete. Im Vergleich 
zum britischen Pfund verlor der Euro 1,5% 
(0,907 auf 0,894 EUR je GBP). Der chine-
sische Renminbi verteuerte sich gegen-
über dem Euro um 0,3% von 7,976 auf 
8,003 EUR je CNY. Die für unser Haus 
wichtige kroatische Kuna verzeichnete 
eine geringe Abwertung in Höhe von 0,1% 
gegenüber dem Euro und notierte per 
Ende Dezember bei 7,554 HRK je EUR. 

 

Performance europäischer Aktienindizes 
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Das Geschäftsjahr war geprägt durch die 
COVID-19-Pandemie. Innerhalb weniger 
Wochen kam es zu einer gesundheit-
lichen Ausnahmesituation von internati-
onaler Tragweite. Die Folgen waren Aus-
gangsbeschränkungen, Schließungen 
ganzer Wirtschaftszweige, Wirtschafts-
einbrüche und eine „neue Normalität“. 
Um die Gesundheit der Mitarbeiter und 
Kunden zu schützen sowie den Erhalt 
der Arbeitsplätze zu sichern, ergriff die 
BKS Bank umfassende Maßnahmen. 

Ein Krisenstab steuerte die BKS Bank 
sicher durch die Pandemie. Der Krisenstab 
veröffentlichte am Beginn der Krise nahe-
zu täglich Informationen zum Umgang mit 
COVID-19 im Mitarbeiterportal und stand 
für Fragen der Mitarbeiter rund um die 
Uhr zur Verfügung.  

Neben der Einrichtung von über 200 
Homeoffice-Arbeitsplätzen wurden auch 
Ersatzquartiere bezogen. Besprechungen 
fanden ausschließlich online statt und Se-
minare wurden abgesagt bzw. als Online-
Events angeboten. Eltern von betreuungs-
pflichtigen Kindern wurden mit Sonderbe-
treuungstagen unterstützt. Im November 
eröffneten wir eine eigene Teststraße in 
der Zentrale. Sie ermöglicht eine rasche 
Reaktion bei Verdachtsfällen. Bis Jahres-
ende wurden bereits 144 Mitarbeiter ge-
testet. Erfreulicherweise blieb die Anzahl 
an COVID-19-Erkrankten unter den Mitar-
beitern in Österreich mit 39 Personen ge-
ring. Die Quarantänequote lag in Öster-
reich bei 0,34%. Lediglich Slowenien war 
mit 24 erkrankten Mitarbeitern relativ stär-
ker betroffen. Unter den Mitarbeitern gab 
es keinen Todesfall zu beklagen, wofür wir 
besonders dankbar sind.  

Während des Lockdowns hielten wir un-
sere Filialen für unsere Kunden stets  
geöffnet. Um Ansteckungen zu vermei-
den, wurden Kundenzonen mit Infektions-
schutzscheiben ausgestattet und unsere 
Kunden kostenlos mit Mund-Nasen-
Schutz versorgt.  

Kundenveranstaltungen wurden abgesagt 
bzw. online abgehalten. Unsere Finanzie-
rungs- und Förderexperten sowie die 
Marktfolgeeinheiten waren im Dauerein-
satz, um die vielen Anfragen zu Stundun-
gen, Überbrückungsfinanzierungen, zu 
möglichen Förderungen und zur Investiti-
onsförderprämie zu beantworten. Insge-
samt haben wir im Jahr 2020 rund 
160,4 Mio. EUR an Überbrückungsfinan-
zierungen gewährt, von denen zum 
31. Dezember 2020 80,9 Mio. EUR ausge-
nutzt wurden. Darüber hinaus ist ein Kre-
ditvolumen von 282,5 Mio. EUR von Stun-
dungsmaßnahmen betroffen, wobei 4.178 
Stundungen eingeräumt wurden.  

Die COVID-19-Pandemie hat zu massiven 
Veränderungen im Kundenverhalten ge-
führt. Durch Ausgangsbeschränkungen 
bzw. Vermeidung von persönlichen Kon-
taktpunkten kam es zu einer starken Re-
duktion der Kundenfrequenz in unseren 
Filialen. Auch ein deutlicher Rückgang des 
Bargeldbezuges war zu verzeichnen. Kar-
tenzahlungen bzw. kontaktloses Bezahlen 
hingegen erfuhren eine rasante Verbrei-
tung. COVID-19 beschleunigte die digitale 
Transformation immens und so erlebte 
das Online-Banking einen regelrechten 
Boom. Digitale Produkte und Services 
wurden deutlich stärker nachgefragt als 
davor. Da wir schon früh auf die Chancen 
der Digitalisierung gesetzt haben, konnten 
wir rasch auf die geänderten Kundenbe-
dürfnisse reagieren. Unsere Kunden konn-
ten ihre Bankgeschäfte uneingeschränkt 
über die gesamte Zeit hinweg durchführen.  

Trotz aller Herausforderungen ist es uns 
gelungen, die Geschäftstätigkeit aufrecht-
zuerhalten und auch unsere strategischen 
Projekte plangemäß fortzuführen. In der 
Liquiditätssteuerung kam es zu keinerlei 
Engpässen und für allfällig steigende Kre-
ditrisiken haben wir gut vorgesorgt. Wir 
sind stolz darauf, dieses Krisenjahr gut ge-
meistert zu haben.  

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
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Führungsqualität in Krisenzeiten 
besonders gefordert 
Das abgelaufene Geschäftsjahr hat ein-
drucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, ver-
antwortungsbewusste Führungskräfte zu 
haben, die in unsicheren Zeiten für Stabili-
tät und Orientierung sorgen. Unsere Füh-
rungskräfte haben in den letzten Wochen 
und Monaten bewiesen, dass sie der Her-
ausforderung „Führen auf Sicht“ gewach-
sen sind. Unser gesamtes Management-
team im In- und Ausland hat unsere Mit-
arbeiter und Kunden sicher durch die 
Krise navigiert.  

63 Frauen und 127 Männer zählen kon-
zernweit zum Führungskreis der BKS Bank. 
Der Anteil an weiblichen Führungskräften 
liegt mit 33,2% noch leicht unter unserem 
strategischen Zielwert von 35,0%, den wir 
bis Ende 2022 erreichen wollen. Damit 
das gelingt, setzen wir auf verschiedene 
Maßnahmen, um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu erleichtern. Ein wich-
tiges Instrument zur Förderung von enga-
gierten Mitarbeiterinnen ist das eigens für 
die BKS Bank entwickelte Frauenkarriere-
programm. Das Format soll Frauen ermu-
tigen, die eigene Karriere voranzutreiben. 
Weiterführende Details dazu finden Sie 
auch auf Seite 40 f. 

Verantwortungsbewusste Führungskräfte 
zu entwickeln, ist ein wichtiger Schritt, um 
die Zukunftsfähigkeit unserer Bank zu  
sichern. Wir betreiben daher eine aktive 
Nachfolgeplanung und streben danach, 
Führungs- und Schlüsselpositionen aus 
den eigenen Reihen zu besetzen. Im Be-
richtsjahr haben wir Positionen im Topma-
nagement mit Personen aus dem eigenen 
Haus besetzen können. Engagierten Mit-
arbeitern stehen – unabhängig von Alter, 
Geschlecht und soziokulturellem Hinter-
grund – umfangreiche Förder- und Ent-
wicklungsprogramme offen.  

Unsere Mitarbeiter sind unserem Unter-
nehmen gegenüber sehr loyal. Das trifft 
auch auf unsere Führungskräfte zu. Viele 
von ihnen gehören schon lange dem Füh-
rungskader an und verfügen über jahr-
zehntelange Führungserfahrung. Diese 
Kontinuität spiegelt sich auch in der Al-
terspyramide wider: 45% (Vorjahr: 47%) 
unserer Führungskräfte sind über 50 Jahre 
alt, 54% (Vorjahr: 52%) weisen ein Alter 
zwischen 30 und 49 Jahren auf. Der Ver-
gleich zum Vorjahr zeigt eine leichte Ver-
schiebung zugunsten der jüngeren Alters-
klasse.  

Personelle und organisatorische 
Veränderungen 
Im Berichtsjahr gab es in der Führungs- 
und Organisationsstruktur einige wesentli-
che Veränderungen.  

Der Aufsichtsrat trug der Expansion der 
vergangenen Jahre Rechnung und be-
schloss in der letzten Sitzung des Jahres, 
den langjährigen Leiter der Direktion Stei-
ermark, Mag. Nikolaus Juhasz, in den Vor-
stand zu berufen. Ab 01. Juli 2021 wird er 
für wesentliche Bereiche des Vertriebs in 
Österreich mit den thematisch angrenzen-
den Bedürfnisfeldern „Finanzieren und In-
vestieren“ sowie „Veranlagen und Vorsor-
gen“ zuständig sein.  

Mag. Nikolaus Juhasz begann seine Bank-
karriere 1992 in der damaligen Creditan-
stalt-Bankverein, in der er in der zentralen 
Kreditabteilung erste Führungsaufgaben 
übernommen hatte. 1999 wechselte er zur 
BKS Bank und leitete viele Jahre lang er-
folgreich das Firmenkundengeschäft in der 
BKS Bank-Direktion Villach. 2007 ereilte 
ihn der Ruf, nach Graz zu gehen, um das 
Firmenkundengeschäft der Direktion Stei-
ermark zu übernehmen. Mit fundiertem 
Know-how und großartigem Engagement 
hat er entscheidend dazu beigetragen, die 
Marktanteile in dieser Region kräftig aus-
zubauen.  

Management und Aufbauorganisation 
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In der zweiten Führungsebene gab es 
ebenfalls personelle Veränderungen.  
Der langjährige Leiter der zentralen Abtei-
lung Kreditmanagement, Mag. Michael 
Oberwalder, ist nach 38 erfolgreichen 
Berufsjahren in den Ruhestand getreten. 
Das Kreditgeschäft ist in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gewachsen und auch 
die Anforderungen an dieses sind enorm 
gestiegen. Aus diesem Grund haben wir 
die Aufgaben der Abteilung Kreditma-
nagement neu gegliedert und die beiden 
Abteilungen „Risikoanalyse und Service“ 
und „Kreditrisiko“ neu gegründet. Geführt 
werden die neuen Abteilungen von Mag. 
(FH) Sigrid Zoff und Dr. Andreas Kritzer, 
beide langjährige Mitarbeiter der BKS Bank 
und absolute Experten auf ihren Gebieten. 
Als langjährige Gruppenleiter bringen 
beide reichlich Führungserfahrung für ihre 
neuen Aufgaben mit.  

Neue Prokuristen  
Über Vorschlag des Vorstandes und mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates wurden  
• Frau Mag. (FH) Sigrid Zoff und 
• Herr Mag. (FH) Ronald Hassler  
im Geschäftsjahr 2020 zu Prokuristen  
ernannt. 

Projekt Fokus auf den  
Auslandsmärkten umgesetzt 
In unseren internationalen Marktgebieten 
haben wir die Vertriebsstruktur neu aus-
gerichtet und an die österreichische  
Organisationsstruktur angeglichen.  

Im Mittelpunkt der Neuorganisation ste-
hen die Bedürfnisse der Kunden, die nach 
den Bedürfnisfeldern Finanzieren und In-
vestieren, Veranlagen und Vorsorgen und 
Zahlen und Überweisen ausgerichtet sind. 
Damit stellen wir sicher, dass die Kunden-
bedürfnisse entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette optimal berücksichtigt 
werden.  

Die Umstrukturierung wurde in allen drei 
Auslandsdirektionen erfolgreich umge-
setzt. Dabei haben die Mitarbeiter dieses 
länderübergreifenden Projektes auch ihre 
digitalen Fähigkeiten unter Beweis stellen 
können, da sämtliche Projektsitzungen  
digital erfolgten.  

Fit & Properness 
Die BKS Bank stellt durch regelmäßige 
Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
die Eignung von Aufsichtsräten, Vor-
standsmitgliedern, Führungskräften und 
Inhabern von Schlüsselfunktionen sicher. 
Fachliche Fortbildungsmaßnahmen für 
Aufsichtsräte werden insbesondere im 
Anschluss an die Aufsichtsratssitzungen 
durchgeführt. Diese fanden im Berichts-
jahr vermehrt im digitalen Format statt. 
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Die BKS Bank-Aktien notieren im Seg-
ment Standard Market Auction der Wie-
ner Börse. Bis zum 31. Oktober 2020 war 
das Grundkapital in 41.142.900 auf Inha-
ber lautende Stamm-Stückaktien und 
1.800.000 auf Inhaber lautende Vorzugs-
Stückaktien mit jeweils einem rechneri-
schen Nominalwert von 2,- EUR je Aktie 
aufgeteilt. 

In der Hauptversammlung am 29. Mai 
2020 und der Versammlung der Vorzugs-
aktionäre am 09. Juni 2020 wurde der Be-
schluss gefasst, die Vorzugs-Stückaktien 
in Stamm-Stückaktien umzuwandeln.  

Nach Vorliegen der dazu erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen erfolgte am 
31. Oktober die Eintragung dieser Um-
wandlung im Firmenbuch, sodass seit  
diesem Tag das unveränderte nominelle 
Grundkapital in 42.942.900 Stamm-Stück-
aktien unterteilt ist. 

Genehmigtes Kapital 
Der Vorstand ist gemäß § 4 der Satzung 
der BKS Bank ermächtigt, innerhalb von 
fünf Jahren ab Eintragung der entsprech-
enden Satzungsänderung im Firmenbuch 
gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Grundkapital um bis 
zu 16.000.000,- EUR durch Ausgabe von 
bis zu 8.000.000 Stück auf Inhaber lau-
tende Stamm-Stückaktien zu erhöhen 

und den Ausgabekurs sowie die Ausgabe-
bedingungen im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Die Satzungs-
änderung wurde nach dem Beschluss der  
79. ordentlichen Hauptversammlung am 
12. Juni 2018 in das Firmenbuch eingetragen. 

Zusammensetzung des Kapitals 
Am 31. Dezember 2020 hielt die Oberbank 
AG, einschließlich des Untersyndikates mit 
der Beteiligungsverwaltung GmbH, 19,2% 
der Stimmrechte. Vor der Umwandlung 
und Bildung des Untersyndikates waren 
es 19,3%. Auf die Bank für Tirol und Vor-
arlberg Aktiengesellschaft entfielen am 
31. Dezember 2020 18,9% der Stimm-
rechte (vor der Umwandlung 19,5%).  
Die Generali 3Banken Holding AG hielt 
am Stichtag 31. Dezember 2020 7,4% der 
Stimmrechte (vor der Umwandlung 7,8%). 
Diese Investoren sind miteinander in  
einem Syndikat verbunden. Zweck der  
Syndikatsvereinbarung ist es, durch ge-
meinsame Ausübung der Stimmrechte in 
den Hauptversammlungen sowie gegen-
seitige Vorkaufsrechte der Syndikats-
partner die Unabhängigkeit der BKS Bank 
zu sichern. Der Stimmrechtsanteil aller 
Syndikatspartner, einschließlich des Un-
tersyndikats der Oberbank AG mit der Be-
teiligungsverwaltung GmbH, betrug zum 
Jahresultimo 45,5%. Der Bestand eigener 
Anteile belief sich zum 31. Dezember 2020 
auf 811.300 Stamm-Stückaktien, das ent-
sprach einer Quote von rund 1,9%. 

Aktionärsstruktur der BKS Bank AG zum 31. Dezember 2020 

 

Aktionärsstruktur 
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Basisinformationen zur BKS Bank-Aktie   2019 2020 

Anzahl Stamm-Stückaktien ISIN AT0000624705 41.142.900 41.142.900 

Anzahl Stamm-Stückaktien-Umtausch ISIN AT0000A2HQD1 - 1.800.000 

Anzahl Vorzugs-Stückaktien ISIN AT0000624739 1.800.000 - 

Höchstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 17,2/-/17,0 16,0/13,6/15,0 

Tiefstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 15,0/-/13,4 11,3/11,8/10,3 

Schlusskurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,0/-/14,3 12,5/13,6/0,0 

Marktkapitalisierung in Mio. EUR 684 538,8 

IFRS-Ergebnis pro Aktie im Umlauf in EUR 2,15 1,72 

Dividende pro Vorzugs-Stückaktie/Stamm-Stückaktie-Umtausch 0,12/- -/0,121) 

Dividende pro Stamm-Stückaktie 0,12 0,121) 

KGV Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie 7,4/-/6,7 7,3/7,9/- 

Dividendenrendite Stamm-Stückaktie 0,75 0,96 

Dividendenrendite Vorzugs-Stückaktie/Stamm-Stückaktie-Umtausch 0,84/- -/0,88 
   

1) Vorschlag an die 82. ordentliche Hauptversammlung am 17. Mai 2021 

 

Aktienrückerwerb 
Im Jahr 2019 wurde ein Aktienrückkauf-
programm erfolgreich durchgeführt. Zum 
Restbestand aus dem Aktienrückkaufpro-
gramm 2013 von insgesamt 14.000 
Stamm-Stückaktien wurden durch ein  
öffentlich bekanntgegebenes Aktienrück-
kaufprogramm börslich und außerbörslich 
insgesamt 100.000 Stück Stamm-Stück-
aktien zu einem Durchschnittskurs von 
rund 17,1 EUR je Aktie zurückgekauft. Der 
Rückkauf erfolgte im Rahmen der in der 
79. Hauptversammlung erteilten Ermächti-
gung gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG. 
Nachdem im Jahr 2019 für ein Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm bereits 17.989 Stück 
dieser Aktien verwendet worden waren, 
wurde im Jahr 2020 wiederum ein Mitar-
beiterbeteiligungsprogramm durchgeführt: 
Im Zeitraum von 01. April bis 16. April 
2020 wurden 25.343 Stück Aktien aus 
dem Aktienrückkaufprogramm 2019 zum 
Kurs von 12,4 EUR für dieses Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm verwendet. Die  
Aktien wurden unter näher definierten  
Bedingungen als Teil des Bilanzgeldes  
an Mitarbeiter ausbezahlt.  

Per Jahresende 2020 betrug der Stand der 
Stamm-Stückaktien, die dem Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm zugeordnet sind, 
70.668 Stück. 

Laufende Verfahren 
Die UniCredit Bank Austria AG und CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. hatten als 
Minderheitsaktionäre beim Landesgericht 
Klagenfurt im Juni 2019 einen Antrag auf 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers gemäß § 130 Abs. 2 AktG einge-
bracht. In diesem Verfahren begehrten die 
Antragsteller eine Sonderprüfung im Zu-
sammenhang mit Kapitalerhöhungen der 
Emittentin zwischen 1994 und 2018. Der 
Antrag wurde vom Landesgericht Kla-
genfurt in erster Instanz und vom Ober-
landesgericht Graz in zweiter Instanz ab-
gewiesen. Mit Beschluss vom November 
2020 hat der OGH den Revisionsrekurs 
der Antragstellerinnen zurückgewiesen. 
Damit ist der Antrag von UniCredit Bank 
Austria AG und CABO Beteiligungsgesell-
schaft m.b.H., einen gerichtlichen Sonder-
prüfer zu bestellen, endgültig abgelehnt 
worden.  
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Der OGH verwies insbesondere darauf, 
dass es den Antragstellern nicht gelungen 
sei, eine Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung aufzuzeigen.  

Dieselben Minderheitsaktionäre haben im 
Juni 2019 eine Klage auf Anfechtung von 
Beschlüssen der Hauptversammlung vom 
08. Mai 2019 unter anderem wegen der 
Ablehnung der Durchführung einer Son-
derprüfung eingebracht. Das Anfech-
tungsverfahren wurde nach einer Verfah-
rensunterbrechung fortgesetzt. 

Im Juni 2020 wurde von denselben Min-
derheitsaktionären eine Klage auf Anfech-
tung von Beschlüssen der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 
beim Landesgericht Klagenfurt einge-
bracht. Angefochten werden die beschlos-
sene Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes und die (Nicht-)Entlastung 
einzelner Mitglieder des Aufsichtsrates so-
wie die Ablehnung der Durchführung von 
verschiedenen Sonderprüfungen. Begehrt 
werden ferner die positive Beschlussfest-
stellung der Nichtentlastung der Mitglieder 
des Vorstandes und einzelner Mitglieder 
des Aufsichtsrates, der Entlastung eines 
Aufsichtsratsmitglieds sowie die positive 
Beschlussfeststellung über die Durchfüh-
rung der oben genannten Sonderprüfun-
gen. Das Anfechtungsverfahren ist unter-
brochen, der Akt wurde der Übernahme-
kommission vorgelegt.  

Weiters wurde im März 2020 auf Antrag 
der genannten Minderheitsaktionäre die  

Einleitung eines Verfahrens gemäß § 33 
ÜbG vor der Übernahmekommission be-
schlossen.  

Gegenstand der Untersuchung in diesem 
Nachprüfungsverfahren ist die Vorfrage zu 
den obengenannten Anfechtungsverfah-
ren, ob eine Verletzung der Angebots-
pflicht, insbesondere gemäß § 22a Z 3  
oder § 22 Abs. 4 ÜbG, durch die BKS 
Bank und die mit ihr verbundenen 
Rechtsträger vorliegt. Ebenso wurde auf 
Antrag der genannten Minderheitsaktio-
näre die Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens gemäß § 33 ÜbG betreffend 
die Oberbank und die Bank für Tirol und 
Vorarlberg beschlossen.  

Die Übernahmekommission hat diese 
Verfahren miteinander verbunden und 
eine mündliche Verhandlung durchge-
führt. Die Entscheidung steht noch aus. 
Angesichts der Verbindungen zwischen 
den Mitgliedern der 3 Banken Gruppe 
kann sich eine Verletzung der Angebots-
pflicht einer der drei Banken auch auf die 
beiden anderen Banken auswirken.  

Der Vorstand geht nach sorgfältiger Prü-
fung unter Beiziehung externer Experten 
davon aus, dass die von den genannten 
Minderheitsaktionären erhobenen Vor-
würfe haltlos sind. Der bisherige Verfah-
rensverlauf und die ergangenen Entschei-
dungen, insbesondere die Ablehnung der 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers durch den OGH, bestärken die 
BKS Bank in dieser Sichtweise.   
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Informationen zum ÖCGK und zur BKS Bank im Internet 
 Adressen im Internet 

Österreichischer Corporate Governance Kodex www.corporate-governance.at 
BKS Bank-Aktie  www.bks.at/investor-relations/die-bks-bank-aktie 
Aktionärsstruktur www.bks.at/investor-relations/aktionaersstruktur 
Unternehmenskalender www.bks.at/investor-relations/unternehmenskalender 
Hauptversammlung www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung 
Corporate Governance  
• Entsprechenserklärung der BKS Bank AG 
• Leitlinien für die Unabhängigkeit 
• Bericht der BKS Bank zum Österreichischen 

Corporate Governance Kodex 
• Veröffentlichungen gemäß § 65a BWG 

betreffend Corporate Governance & 
Vergütung 

• Satzung der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/corporate-governance 

Geschäfts-, Finanz- und 
Nachhaltigkeitsberichte der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Informationen gemäß 
Offenlegungsverordnung 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Pressemitteilungen der BKS Bank www.bks.at/news-presse 
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Die BKS Bank wurde 1922 als „Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgesellschaft  
Ehrfeld & Co“ in Klagenfurt gegründet. Seit den Gründungstagen hat sich das Markt-
gebiet stetig vergrößert. Heute umfasst der BKS Bank Konzern 64 Filialen und vier  
Leasinggesellschaften in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei sowie  
eine Repräsentanz in Italien. 

Unsere Kernregionen 

 

 

Bank Anzahl Filialen Anzahl Kunden Anzahl Mitarbeiter 

Österreich 49 130.241 719,7 
Kärnten inkl. Corporate Banking 20 78.220 544,3 

Steiermark 12 24.525 76,2 

Wien-Niederösterreich-Burgenland 17 27.496 99,3 

Auslandsmärkte 15 54.757 221,6 
Slowenien 8 48.563 129,0 

Kroatien 4 5.333 63,8 

Slowakei 3 861 28,8         
Leasinggesellschaften 

Leasing- 
Barwertvolumen Anzahl Kunden Anzahl Mitarbeiter 

BKS-Leasing GmbH 256.197 2.364 10,1 

BKS-leasing d.o.o., Ljubljana 155.559 5.691 18,9 

BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb 77.943 984 13,3 

BKS-Leasing s.r.o., Bratislava 60.098 725 13,4 
    

 
 

Märkte  
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Österreich 
Die Ursprünge der BKS Bank liegen in 
Kärnten. Viele Jahrzehnte lang waren wir 
ausschließlich am Kärntner Markt tätig. 
Die ersten Expansionsschritte unternah-
men wir 1983 mit der Gründung einer  
Filiale in Graz. Die Süd-Ost-Achse wurde 
2003 mit der Übernahme der „Die Bur-
genländische Anlage & Kreditbank AG“ 
geschlossen. Wir haben uns bevorzugt in 
Bezirksstädten mit guter Wirtschaftskraft 
angesiedelt, sodass wir über kein über- 
dimensioniertes Filialnetz verfügen.  

Slowenien 
Die internationale Expansion starteten wir 
in den 1990er Jahren im benachbarten 
Slowenien. Seither hat sich die Direktion 
Slowenien zum wichtigsten Auslands-
markt innerhalb des BKS Bank Konzerns 
entwickelt. In den vergangenen Jahren 
sind wir insbesondere durch eine erfolg-
reiche Akquisitionspolitik kräftig gewach-
sen. Im Wertpapiergeschäft haben wir die 
Marktführerschaft erlangt. Seit über 20 
Jahren betreiben wir außerdem eine  
eigene Leasinggesellschaft, die am slowe-
nischen Markt gut reüssieren konnte.  

Kroatien 
Der Markteintritt der BKS Bank in Kroatien 
erfolgte 1998 mit der Gründung einer  
Repräsentanz. Später folgte die Gründung 
der kroatischen Leasinggesellschaft, BKS-
leasing Croatia d.o.o., die seither stabil 
wächst.  

In den kroatischen Bankenmarkt sind wir 
2007 mit dem Erwerb der in Rijeka behei-
mateten Kvarner banka d.d. eingetreten. 
Seit der Übernahme haben wir das Filial-
netz um je eine Stelle in Zagreb und Split 
erweitert, 2020 erfolgte eine weitere Nie-
derlassung in Zagreb.  

Slowakei 
Seit 2007 sind wir durch die Übernahme 
einer slowakischen Leasinggesellschaft in 
der Slowakei aktiv. Die erste Banknieder-
lassung gründeten wir 2011. Sowohl die 
Bank als auch die Leasinggesellschaft 
haben ihren Sitz in Bratislava. In Banská  
Bystrica und Žilina betreiben wir zwei 
Bankfilialen und zwei Leasingstandorte.  

Sonstige Märkte 
Zu unseren Kunden zählen auch Perso-
nen, die außerhalb unserer definierten 
Auslandsmärkte leben, darunter z. B. Ita-
lien oder Deutschland. Diese Kunden wer-
den ausschließlich Cross-Border durch 
unsere österreichischen Direktionen be-
treut. In Italien betreiben wir eine Reprä-
sentanz.  

Unsere Zielgruppen 
Mit unserem vielfältigen Produkt- und 
Dienstleistungsangebot sprechen wir  
Privat- und Firmenkunden an. Im Firmen-
kundenbereich sind wir seit den Grün-
dungstagen vor allem in der Industrie und 
im Gewerbe stark vertreten. Darüber hin-
aus betreuen wir auch eine große Anzahl 
an gemeinnützigen Wohnbaugesellschaf-
ten und Wohnbauträgern. In den letzten 
Jahren arbeiten wir auch verstärkt mit Ge-
meinden und öffentlichen Institutionen 
zusammen. Auch für die attraktive Kun-
dengruppe der freien Berufe sind wir ein 
verlässlicher Bankpartner.  

Im Privatkundenbereich konzentrieren wir 
uns auf gehobene Privatkunden und auf 
Zugehörige der Berufsgruppe Heilberufe. 
Als neue Zielgruppe haben wir digitalaf-
fine Kunden in den Fokus genommen. 
Dieser Personengruppe wollen wir vor al-
lem mit BKS Bank Connect ein attraktives 
Angebot bieten.   
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In Krisen erkennen  
unsere Kunden, dass  
wir ein Institut mit  
Werten sind und nicht  
nur ein Geldinstitut.

Mag. Alexander Novak
Vorstandsmitglied
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Der maßgebende Konsolidierungskreis der 
BKS Bank enthält 15 Kredit- und Finanzin-
stitute sowie Unternehmen mit banknahen 
Hilfsdiensten, darunter die in- und auslän-
dischen Leasinggesellschaften. Die nach-
stehende Übersicht visualisiert jene Unter-
nehmen, die gemäß den internationalen 
Rechnungslegungsrichtlinien dem 
BKS Bank Konzern zuzuordnen sind. 

Verbundene und assoziierte Unternehmen 
sind in den Konzernabschluss auf Basis 
konzerneinheitlicher Wesentlichkeitsbestim-
mungen sowie quantitativer und qualitativer 
Parameter einbezogen. Wesentlichkeitskrite-
rien bilden vor allem die Bilanzsumme von 
Tochterunternehmen, das anteilige Eigenka-
pital bei assoziierten Unternehmen sowie 
die Mitarbeiteranzahl der jeweiligen Gesell-
schaft. 

 

Gesellschaften des Konsolidierungskreises 

Kredit- und Finanzinstitute 
Vollkon-

solidierung 
at Equity-

Bilanzierung 
quotale 

Konsolidierung 

BKS Bank AG, Klagenfurt      
BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt      
BKS-leasing d.o.o., Ljubljana      
BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb      
BKS-Leasing s.r.o., Bratislava      
Oberbank AG, Linz      
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck      
ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H., Linz     
Sonstige konsolidierte Unternehmen       
BKS Zentrale-Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H., Klagenfurt      
Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. & Co. KG, 
Klagenfurt      
IEV Immobilien GmbH, Klagenfurt      
BKS Service GmbH, Klagenfurt      
BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt      
BKS Hybrid beta GmbH, Klagenfurt      
BKS 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Klagenfurt      

    
 
 

Der Vollkonsolidierungskreis des BKS Bank 
Konzerns enthält neben der BKS Bank AG 
11 Kredit- und Finanzinstitute und Unter-
nehmen mit banknahen Hilfsdiensten, die 
von der BKS Bank AG beherrscht werden. 
Grundlage des vorliegenden Konzernjah-
resabschlusses sind konzerneinheitlich 
aufgestellte Einzelabschlüsse aller vollkon-
solidierten Unternehmen.  

Die Oberbank AG und Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft werden ge-
mäß IAS 28 at Equity bilanziert. Bei diesen 
Gesellschaften werden die Beteiligungs-
buchwerte dem sich ändernden Reinver-
mögen des Beteiligungsunternehmens an-
gepasst. Die BKS Bank hielt zum 
31. Dezember 2020 an der Oberbank AG 
14,21% und an der Bank für Tirol und Vor-
arlberg Aktiengesellschaft 14,67% an 
Stimmrechten und damit jeweils weniger 

Konsolidierte Unternehmen 
und Beteiligungen 
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als 20% der Stimmrechtsanteile. Die Aus-
übung der Stimmrechte wird aber durch 
Syndikatsverträge bestimmt. Diese eröffnen 
die Möglichkeit, finanz- und geschäftspoli-
tische Entscheidungen dieser Institute mit-
zubestimmen, ohne jedoch beherrschen-
den Einfluss auszuüben. 

Die ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GE-
SELLSCHAFT m.b.H. (ALGAR) wird quo-
tenkonsolidiert. Diese Beteiligung ist ge-
mäß IFRS 11 als gemeinschaftliche 
Tätigkeit einzustufen. 
 

 

Kredit- und Finanzinstitute 

BKS Bank AG 
Unternehmenszweck Kreditinstitut 

Firmensitz Klagenfurt 

Gründungsjahr 1922 

Bilanzsumme 9,2 Mrd. EUR 

Anzahl Geschäftsstellen 64 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 917,9 
  

 

BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H.  

Unternehmenszweck 
Vertrieb und Verwaltung von 

Kfz-, Mobilien- und Immobilienleasing 

Anteile am Gesellschaftskapital 99,75% direkt, 0,25% indirekt 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 40,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 1989 

Leasingvolumen 256,2 Mio. EUR 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 10,1 
  

 

BKS-leasing d.o.o. 

Unternehmenszweck 
Vertrieb und Verwaltung von 

Kfz-, Mobilien- und Immobilienleasing 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Ljubljana 

Stammkapital 260 Tsd. EUR 

Erwerbsjahr 1998 

Leasingvolumen 155,6 Mio. EUR 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 18,9 
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BKS-leasing Croatia d.o.o. 

Unternehmenszweck 
Vertrieb und Verwaltung von 

Kfz-, Mobilien- und Immobilienleasing 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Zagreb 

Stammkapital 1,2 Mio. EUR 

Gründungsjahr 2002 

Leasingvolumen 77,9 Mio. EUR 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 13,3 
  

 

BKS-Leasing s.r.o. 

Unternehmenszweck 
Vertrieb und Verwaltung von 

Kfz-, Mobilien- und Immobilienleasing 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Bratislava 

Stammkapital 15,0 Mio. EUR 

Gründungsjahr 2007 

Leasingvolumen 60,1 Mio. EUR 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 13,4 
  

 

Oberbank AG 
Unternehmenszweck Kreditinstitut 

Anteile am Gesellschaftskapital 14,21% 

Firmensitz Linz 

Gründungsjahr 1869 

Bilanzsumme 23,3 Mrd. EUR 

Anzahl Geschäftsstellen 175 

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 2.168 
  

 

Bank für Tirol und Vorarlberg AG 
Unternehmenszweck Kreditinstitut 

Anteile am Gesellschaftskapital 14,0% 

Firmensitz Innsbruck 

Gründungsjahr 1904 

Bilanzsumme 13,2 Mrd. EUR 

Anzahl Geschäftsstellen 36 

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 963 
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ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT M.B.H. 
Unternehmenszweck Absicherung von Großkreditrisiken  

Anteile am Gesellschaftskapital 25% 

Stammkapital 8,0 Mio. EUR 

Firmensitz Linz 

Gründungsjahr 1984 
  

 

Sonstige konsolidierte Unternehmen 
 

BKS Zentrale-Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. 
Unternehmenszweck Immobilienerrichtung und -verwaltung 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% indirekt 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 36,4 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 1990 
  

 

Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. & Co. KG 

Unternehmenszweck 
Erwerb, Errichtung, Vermietung und 

Verpachtung von Immobilien 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% Kommanditist1) 

Firmensitz Klagenfurt 

Kommanditeinlage 750 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 1988 
  

1) Komplementär ist die IEV Immobilien GmbH, eine 100 %-Tochter der BKS Bank AG. 

 

IEV Immobilien GmbH 
Unternehmenszweck Komplementär der IEV GmbH & Co KG 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 35,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 2007 
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BKS Hybrid Beta GmbH 
Unternehmenszweck Emission einer Hybridanleihe 

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 35,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 2009 
  

 

BKS Service GmbH 

Unternehmenszweck 
Dienstleistungs- und Servicegesellschaft 

für banknahe Tätigkeiten  

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 35,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 2011 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 50,8 
  

 

BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H. 

Unternehmenszweck 
Erwerb, Errichtung, Vermietung 

von Immobilien und Hausverwaltung  

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 40,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 1973 

Anzahl Mitarbeiter in PJ 13,8 
  

 

BKS 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Unternehmenszweck Beteiligungsgesellschaft  

Anteile am Gesellschaftskapital 100% 

Firmensitz Klagenfurt 

Stammkapital 40,0 Tsd. EUR 

Gründungsjahr 1995 
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Weitere wesentliche Beteiligungen 

Beteiligungen an Kredit- und Finanzinstituten   Anteile am Gesellschaftskapital in % 

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 15,43 

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 3,06 

BWA Beteiligungs- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft 0,89 

3-Banken Wohnbaubank AG 10,00 

3 Banken Kfz-Leasing GmbH 10,00 
  

 

Sonstige Anteile an verbundenen Unternehmen   Anteile am Gesellschaftskapital in % 

VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH 100,00 

Pekra Holding GmbH 100,00 

E 2000 Liegenschaftsverwertungs GmbH 99,0% direkt, 1,0% indirekt  
  

 

Sonstige Beteiligungen an Nichtbanken   Anteile am Gesellschaftskapital in % 

3 Banken IT GmbH 30,00 

3 Banken Versicherungsmakler Gesellschaft m.b.H. 30,00 

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 0,19 

Wiener Börse 0,38 

PSA Payment Services Austria GmbH 1,46 
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Die Bilanzsumme des BKS Bank Kon-
zerns ist zum 31. Dezember 2020 um 
1,0 Mrd. EUR auf beachtliche 9,9 Mrd. 
EUR gewachsen. Ein moderates, verant-
wortungsbewusstes Kreditwachstum  
sowie die Verdoppelung der Barreserve 
waren für den kräftigen Anstieg verant-
wortlich. Die Primäreinlagen verzeichne-
ten erneut einen signifikanten Zufluss 
an Kundengeldern. 

Aktiva 
Kreditgeschäft verlief zufriedenstellend  
Wir blicken auf ein außergewöhnliches 
Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Wirt-
schaftsschock, der durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus aus-
gelöst wurde, hat tiefe Spuren in unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft hinterlassen. 
Zahlreiche staatliche Stützungsmaßnah-
men und Hilfsprogramme wurden entwi-
ckelt, die von den Banken binnen kürzes-
ter Zeit umgesetzt wurden. Durch den 
beispiellosen Einsatz unserer Mitarbeiter 
haben wir einen wichtigen Beitrag zur  
Stabilisierung der Wirtschaft geleistet und 
unsere Kunden mit notwendigen Überbrü-
ckungsfinanzierungen und Stundungen 
unterstützt. Ab April haben wir über 4.178 
Stundungen im Kredit- und Leasingge-
schäft im In- und Ausland bearbeitet und 
Überbrückungsfinanzierungen in Höhe 
von rund 160,4 Mio. EUR eingeräumt.  

Das Geschäftsjahr 2020 war im Kreditge-
schäft aber keineswegs nur von den  

Folgen der Pandemie geprägt. Viele Unter-
nehmen setzten ihren Expansions- und 
Investitionskurs fort und so konnten wir in 
allen Regionen, in denen wir tätig sind, 
Zuwächse im Finanzierungsgeschäft 
erzielen. Rund 2,1 Mrd. EUR haben wir in 
Österreich und auf unseren Auslands-
märkten neu an Finanzierungen vergeben. 
Insgesamt beliefen sich die Forderungen 
an Kunden vor Risikovorsorgen auf 
6,7 Mrd. EUR nach 6,4 Mrd. EUR zum 
31. Dezember 2019, was ein Kreditwachs-
tum in Höhe von 4,4% bedeutete. In der 
Position Kundenforderungen sind die Kre-
ditvolumina der Konzernmutter BKS Bank 
AG und die Leasingforderungen der in- 
und ausländischen Leasinggesellschaften 
enthalten. 

Bei den Forderungen an Kreditinstituten 
erhöhte sich das Forderungsvolumen um 
41,3% auf 283,0 Mio. EUR, da wir kurzfris-
tige Liquiditätsspitzen bei Kreditinstituten 
mit erstklassigen Bonitäten veranlagt 
haben.  

Bei den Risikovorsorgen zu Kundenforde-
rungen verzeichneten wir einen modera-
ten Rückgang von 90,7 Mio. EUR auf 
87,4 Mio. EUR (-3,7%). Unser Kreditportfo-
lio zeugt von einer soliden Qualität, was 
sich in einer sehr niedrigen NPL-Quote 
von 1,7% zeigt. Im Vergleich zu anderen 
österreichischen und internationalen 
Marktteilnehmern befinden wir uns auf 
einem ausgezeichneten Niveau.  

 

Entwicklung Forderungen an Kunden 
 

Vermögens- und Finanzlage 
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Dank unseres Engagements, den Anteil 
der Forderungen in Schweizer Franken 
kontinuierlich zu senken, erreichte die 
Fremdwährungsquote zum 31. Dezember 
2020 einen erfreulichen Wert von nur 
1,5%. In der FX-Quote sind die EUR- 
Kredite an Kunden der Direktion Kroatien 
nicht enthalten.  

Leasinggeschäfte auf Kurs 
2020 war für die Leasingbranche kein ein-
faches Geschäftsjahr. Im ersten Halbjahr 
ging die Nachfrage nach Leasingfinanzie-
rungen, insbesondere im KFZ-Bereich, 
stark zurück. Im zweiten Halbjahr stabili-
sierte sich die Lage weitgehend, sodass 
wir im Leasinggeschäft über zufriedenstel-
lende Wachstumsraten berichten können.  

Zum BKS Bank Konzern zählen vier Lea-
singgesellschaften, die wir in Österreich 
und auf unseren Auslandsmärkten betrei-
ben. Der Barwert der Leasingforderungen 
der österreichischen Leasinggesellschaft, 
BKS-Leasing GmbH, ist von 233,0 Mio. EUR 
auf 256,2 Mio. EUR gewachsen. Der Zu-
wachs um 9,9% ist vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass wir besonders stark im 
Mobilien- und LKW-Leasing vertreten 
sind. Im Bereich des KFZ-Leasings haben 
wir im Berichtsjahr einen wichtigen Mei-
lenstein in der Umsetzung unserer Digita-
lisierungsstrategie erreicht. Seit Juni bieten 
wir unseren österreichischen Privat- und 
Firmenkunden die Möglichkeit, KFZ-Lea-
sing-Verträge komplett digital abzuschlie-
ßen. Das neue digitale Angebot wird von 
unseren Kunden gut angenommen.  

In Kroatien und in der Slowakei verlief das 
Leasinggeschäft noch eine Spur erfolgrei-
cher. Die kroatische Tochtergesellschaft, 
BKS-leasing Croatia d.o.o., verzeichnete  
einen Anstieg um 12,9% und erreichte ein 
Leasingbarwertvolumen in Höhe von 
77,9 Mio. EUR. Bei der BKS Leasing s.r.o. 
mit Sitz in Bratislava nahm der Barwert 
der Leasingforderungen gegenüber dem 
Vorjahr um erfreuliche 13,0% zu und be-
trug 60,1 Mio. EUR.  

In Slowenien verzeichneten wir einen 
leichten Rückgang. Das Barwertvolumen 
der Leasingforderungen betrug 
155,6 Mio. EUR. Insgesamt belief sich das 
Leasingbarwertvolumen im Konzern auf 
549,8 Mio. EUR, ein Zuwachs um 6,9% ge-
genüber dem 31. Dezember 2019. 

Der Bestand an Schuldverschreibungen 
und anderen festverzinslichen Wertpapie-
ren erhöhte sich durch Investitionen um 
3,2% auf 918,6 Mio. EUR. Bis zum 31. De-
zember 2020 haben wir Investitionen im 
Ausmaß von 66,8 Mio. EUR getätigt, die-
sen standen Tilgungen und Verkäufe in 
Höhe von 38,6 Mio. EUR gegenüber. Diese 
Position stellt eine wesentliche Säule  
unseres Liquiditätsmanagements dar. 

Die Anteile an at Equity bilanzierten Un-
ternehmen erhöhten sich im Berichtsjahr 
auf 661,5 Mio. EUR (+4,0%). Der Anstieg 
ist auf die Zuschreibung der anteiligen  
Periodenergebnisse unserer Schwester-
banken, Oberbank und Bank für Tirol und 
Vorarlberg, zurückzuführen. 

Im Eigentum der BKS Bank stehen 70  
Immobilien mit einer Gesamtfläche von 
knapp 100 Tsd. m2. Davon werden 
41,8 Tsd. m2 für den Bankbetrieb genutzt 
und 49,0 Tsd. m2 werden fremdvermietet. 
Im Immobilienmanagement verfolgen wir 
zwei Ansätze: Zum einen entwickeln wir 
Immobilien, um in Städten, in denen wir 
tätig sind, neue Wohn- und Geschäfts-
flächen zu schaffen. Beispielsweise haben 
wir in der Klagenfurter Innenstadt ein Bü-
rogebäude neu errichtet und langfristig 
vermietet. Zum anderen revitalisieren wir 
bestehende Objekte nach ökologischen 
Gesichtspunkten, um Menschen einen  
lebenswerten Wohnraum zu bieten. Aktu-
ell errichten wir das BKS-Holzquartier, 
welches wir nach ÖGNI – Österreichische 
Gesellschaft für Nachhaltige Immobilien-
wirtschaft zertifizieren lassen. Bezugsfertig 
ist das BKS-Holzquartier ab August 2021. 
Im Berichtsjahr haben wir über 2.000 m2 
saniert und den Bestand an vermietbaren 
Flächen ausgebaut. 
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Überblick über die Immobilien in Österreich   2018 2019 2020 

Zahl Immobilien 59 59 60 

Gesamtfläche verwaltete Immobilien m2 68.495 68.689 69.464 

hiervon für Bankbetrieb genutzt m2 37.561 37.908 37.122 

hiervon fremdvermietet 25.817 23.093 24.700 

Vermietungsgrad in % 92,5 88,8 89,0 

Netto-Mieterträge aus Fremdvermietung in 
Mio. EUR 2,6 2,5 2,7 

    
 

Überblick über die Immobilien im Ausland 20201) 

  Slowenien 
2019 

Slowenien 
2020 

Kroatien  
2019 

Kroatien  
2020 

Zahl Immobilien 4 8 2 2 

Gesamtfläche verwaltete 
Immobilien m2 14.460 28.707 1.724 

  
1.724  

hiervon für Bankbetrieb genutzt m2 3.144 3.182 1.499 1.499  

hiervon fremdvermietet 10.544 24.252  -   91  

Vermietungsgrad in % 94,7 95,6 87,0 92,0 

Netto-Mieterträge aus 
Fremdvermietung in Mio. EUR 1,4 2,5 0,03  -  

     
1) In der Slowakei gibt es keine Immobilien im BKS Bank-Eigentum. 

 
 

Die Barreserve, die sich aus Kassenbe-
ständen und Guthaben bei den Noten-
banken zusammensetzt, hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahreswert verdoppelt und 
erreichte einen Wert von 1,1 Mrd. EUR. 
Dieser hohe Stand ist einmalig in unserer 
Unternehmensgeschichte und ein Indika-
tor dafür, dass es insbesondere am öster-
reichischen und slowenischen Markt zu 
keinen Liquiditätsengpässen während der 
Pandemie kam. Diese Bilanzposition ist 
ein wesentlicher Teil unserer Liquiditäts-
reserve, die zum 31. Dezember 2020 ein 
Rekordniveau von insgesamt 1,9 Mrd. EUR 
erreichte.  

Der hohe Stand der Barreserve hat auch 
eine Schattenseite: Für Einlagen bei der 

Österreichischen Nationalbank (OeNB) 
sind Negativzinsen in Höhe von 0,5% zu 
entrichten, die das Zinsergebnis entspre-
chend belasten. 

Seit der Einführung des Leasingstandards 
IFRS 16 sind die Nutzungsrechte aus Miet-
verträgen als Vermögenswerte sowie die 
dazugehörigen Zahlungsverpflichtungen 
als Leasingverbindlichkeiten jeweils mit ih-
ren Barwerten in der Bilanz auszuweisen. 
Die aktivierten Nutzungsrechte werden 
unter den Sachanlagen erfasst und über 
die Laufzeit abgeschrieben. Der Buchwert 
dieser Nutzungsrechte betrug zum Be-
richtsstichtag 21,3 Mio. EUR (Vorjahr: 
22,3 Mio. EUR). 
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Passiva 
Primäreinlagen legten kräftig zu 
Bei den Primäreinlagen eilten wir erneut 
zu einem Höchststand. Zum 31. Dezember 
2020 verwalteten wir Kundengelder in 
Höhe in 7,4 Mrd. EUR. Den Rekordwert 
aus dem Vorjahr haben wir mit 
731 Mio. EUR kräftig übertroffen. 

Das Sparverhalten hat sich im Berichts-
jahr infolge der COVID-19-Pandemie ver-
ändert. Viele Kunden haben zusätzliche 
Liquiditätsreserven geschaffen, um für 
mögliche negative Auswirkungen der Krise 
besser gerüstet zu sein.  

Wir sehen diese Entwicklung insbeson-
dere bei den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden, die mit 6,5 Mrd. EUR um 12,5% 
gestiegen sind. Diese Position setzt sich 
aus Spar- sowie Sicht- und Termineinla-
gen zusammen. Bei den Spareinlagen gab 
es keine großen Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr.  

Der Stand in Höhe von 1,4 Mrd. EUR ent-
sprach dem Vorjahresniveau. Bei den 
Sicht- und Termineinlagen hingegen ver-
zeichnen wir schon seit einigen Jahren 
jährliche zweistellige Zuwachsraten. Die 
Corona-Pandemie hat diesem Trend noch 
einen zusätzlichen Schub verliehen,  
sodass wir zum 31. Dezember 2020 um 
16,8% höhere Sicht- und Termineinlagen 
(5,1 Mrd. EUR) ausweisen konnten als 
noch im Dezember 2019. Der Großteil die-
ser Gelder – nämlich rund 4,1 Mrd. EUR –
entfällt auf Sichteinlagen, die sowohl bei 
Firmen- als auch Privatkunden sehr 
beliebt sind. Firmenkunden nutzen diese 
zur Veranlagung kurzfristiger Liquiditäts-
überhänge, während es für Privatkunden 
wichtig ist, über ihr Erspartes orts- und 
zeitunabhängig auch digital verfügen zu 
können. Die Volumina auf dem Mein 
Geld-Konto steigen seit Jahren kontinuier-
lich. So auch im Berichtsjahr. Zum 31. De-
zember 2020 haben wir 450,2 Mio. EUR in 
dieser Produktsparte verwaltet.  

Entwicklung Primäreinlagen 
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Emissionsgeschäft zufrieden- 
stellend verlaufen 
Mit der Entwicklung des Emissionsge-
schäftes im Geschäftsjahr 2020 sind wir 
ebenfalls zufrieden. Vor allem bei instituti-
onellen Anlegern erwies sich die BKS 
Bank als verlässliche und kompetente 
Emittentin. Bis zum 31. Dezember 2020 
haben wir 70 Mio. EUR an Privatplatzie-
rungen begeben. Zur Stärkung des Nach-
rangkapitals haben wir im abgelaufenen 
Geschäftsjahr drei neue Nachrang-Obliga-
tionen mit unterschiedlichen Laufzeiten 
aufgelegt.  

Knapp vor Jahresende haben wir für 
Großanleger und institutionelle Anleger 
eine AT-1-Anleihe zur Zeichnung  
aufgelegt.  

Immer mehr Anleger legen Wert auf die 
ökologische und/oder soziale Wirkung  
ihrer Geldanlage. Wir freuen uns, dass wir 
im Berichtsjahr mit der Emission eines 
Social und Green Bonds diesem Kunden-
bedürfnis Rechnung tragen konnten. Der 
im Herbst emittierte Green Bond war be-
reits der vierte, den unser Haus auflegte. 
Der Emissionserlös wurde für das Projekt 
„Nachhaltige Energieversorgung und Ab-
luftreinigung“ der Hermes Schleifmittel 
Ges.m.b.H. eingesetzt. Das Emissionsvolu-
men betrug 3,0 Mio. EUR.  

Mit dem Social Bond, der ein Emissions-
volumen von 5,0 Mio. EUR aufwies, wurde 
die Sanierung und der Zubau der Mittel-
schule Edelseegasse Hartberg Rieger  
finanziert. Insgesamt erreichten die eige-
nen Emissionen inklusive Nachrangkapital 
einen Wert von 857,1 Mio. EUR.  

Der Rückgang der Rückstellungen auf 
129,4 Mio. EUR entfällt überwiegend auf 
die Veränderungen der Berechnungspara-
meter für die Pensions- und Abfertigungs-
rückstellung. Der Zinssatz reduzierte sich 
von 1,3% auf 1,0% und gleichzeitig verrin-
gerte sich auch der Gehaltstrend um 
99%-Punkte auf 2,0%.   

Die BKS Bank verzeichnete zum 31. De-
zember 2020 einen Anstieg des Konzern-
eigenkapitals um 4,7% auf 1,4 Mrd. EUR.  

Im März 2020 hatte die Finanzmarktauf-
sicht (FMA) anknüpfend an eine Empfeh-
lung der Europäischen Zentralbank die 
Empfehlung ausgesprochen, auf die Aus-
schüttung einer Dividende zu verzichten, 
soweit nicht eine rechtliche Verpflichtung 
dazu besteht.  

Die 81. ordentliche Hauptversammlung 
hat in der Folge beschlossen, auf jede di-
videndenberechtigte stimmrechtslose Vor-
zugs-Stückaktie die satzungsmäßige Min-
destdividende von EUR 0,12 auszu-
schütten. Weiters, die Ausschüttung der 
Dividende auf dividendenberechtigte 
Stamm-Stückaktien von näher festgeleg-
ten Bedingungen abhängig zu machen, 
die im Zusammenhang mit den genann-
ten Empfehlungen standen.  

Die Bedingungen für die Ausschüttung 
sind im Dezember 2020 eingetreten. Im 
Januar 2021 wurde daher auf die BKS 
Bank Stammaktien eine Dividende in 
Höhe von 0,12 EUR pro Stück, somit ins-
gesamt rund 5,0 Mio. EUR, gezahlt. Das 
gezeichnete Kapital betrug unverändert 
85,9 Mio. EUR.
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Begebene eigene Schuldverschreibungen aus 2020 
ISIN Bezeichnung Nominale in EUR 

AT0000A2CWL3 2,75% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2032/1 8.433.000,00 

AT0000A2GGE2 3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2030/2 4.289.000,00 

AT0000A2HL84 3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2030/3 9.739.000,00 

AT0000A2HL92 0,6% BKS Bank Green Bond 2020-2026/4 3.000.000,00 

AT0000A2JU08 0,8% BKS Bank Social Bond 2020-2028/5 5.000.000,00 

AT0000A2CGB7 0,7% BKS Bank Obligation 2020-2025/1/PP 50.000.000,00 

AT0000A2CPM5 0,67% BKS Bank Obligation 2020-2025/2/PP 14.500.000,00 

AT0000A2K2N9 0,7% BKS Bank Obligation 2020-2027/3/PP 5.500.000,00 

AT0000A2LJ17 BKS Bank Additional Tier 1-Anleihe 2020 700.000,00 
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Die BKS Bank hat das herausfordernde 
Geschäftsjahr 2020 mit einem respek-
tablen Ergebnis in Höhe von 74,8 Mio. 
EUR abgeschlossen. Aufgrund der allge-
meinen wirtschaftlichen Lage blieb der 
Jahresüberschuss jedoch unter dem Vor-
jahres-Rekordwert (92,9 Mio. EUR). Das 
rückläufige Ergebnis ist neben der Nega-
tivzinspolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB) auf einzelne Sondereffekte 
zurückzuführen. Dazu zählt vor allem das 
gesunkene Ergebnis aus at Equity bilan-
zierten Unternehmen. Daneben wirken 
sich auch höhere regulatorische Belas-
tungen ertragsdämpfend aus. Sehr zu-
friedenstellend verlief hingegen das 
Dienstleistungsgeschäft und hier insbe-
sondere das Wertpapiergeschäft.  

Sondereffekte belasteten das Ergebnis 
Der Konzernjahresüberschuss nach Steu-
ern belief sich zum 31. Dezember 2020 
auf 74,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vor-
jahresergebnis bedeutet das einen Rück-
gang um 19,5%. Der Rückgang resultierte 
aus mehreren ergebnisbelastenden Son-
dereffekten: Unsere at Equity bilanzierten 
Schwesterbanken – Oberbank AG und 
BTV – wiesen einen rückläufigen Perio-
denüberschuss aus. Dies hat sich in 
einem geringeren at Equity-Ergebnis in 
Höhe von 30,9 Mio. EUR niedergeschla-
gen. Negativ auf das Ergebnis hat sich im 
Geschäftsjahr 2020 auch die Insolvenz 
der Commerzialbank Mattersburg ausge-
wirkt. Ein unerwarteter Sonderbeitrag in 
Höhe von 1,4 Mio. EUR war an die Einla-
gensicherung zu entrichten und wird auch 
in den kommenden vier Jahren in dieser 
Höhe anfallen.  

Weiters haben wir angesichts der einge-
trübten wirtschaftlichen Lage die Kreditri-
sikovorsorgen erhöht. Als Vorsorgemaß-
nahme und im Einklang mit den 
Bestimmungen zu IFRS 9B5.5.1 ff. haben 

wir Regionen und Branchen, die beson-
ders von der Corona-Pandemie betroffen 
sind, einem kollektiven Stufentransfer un-
terzogen. Neben Firmenkunden, die den 
Branchen Beherbergung und Gastrono-
mie, Kunst und Unterhaltung sowie sons-
tigen Dienstleistungen zugeordnet sind, 
wurde das gesamte kroatische Firmenkun-
den-Portfolio von Stufe 1 in Stufe 2 trans-
feriert. Aus diesem kollektiven Stufen-
transfer mit einem Volumen von 
738,0 Mio. EUR resultierte eine zusätzliche 
Risikovorsorge in Höhe von 7,3 Mio. EUR. 
Dementsprechend erhöhten sich die Risi-
kovorsorgen in 2020 von 18,6 Mio. EUR 
auf 25,0 Mio. EUR. 

Zinsüberschuss vor Risikovorsorgen auf 
Vorjahresniveau  
Im Zinsgeschäft sind seit einigen Jahren 
Negativzinsen unsere Begleiter. Angesichts 
der anhaltenden COVID-19-Pandemie 
und der daraus resultierenden ungewis-
sen wirtschaftlichen Folgen gehen wir 
davon aus, dass die Leitzinsen vorerst 
weiterhin auf sehr niedrigem Niveau ver-
weilen werden. Selbst weitere Zinssenkun-
gen können nicht vollends ausgeschlos-
sen werden. Die Zinserträge beliefen sich 
zum 31. Dezember 2020 auf 141,2 Mio. EUR, 
während sich die Zinsaufwendungen mit 
29,3 Mio. EUR zu Buche schlugen. Bei den 
sonstigen Zinserträgen verzeichneten wir 
einen Rückgang um 5,2% auf 
23,6 Mio. EUR, der auf geringere Beteili-
gungserträge zurückzuführen ist. Das 
Zinsergebnis vor Risikovorsorge mit 
135,6 Mio. EUR blieb somit auf Vorjahresli-
nie. Wie bereits ausgeführt, haben wir zu-
sätzliche Kreditrisikovorsorgen wegen der 
drohenden Verschlechterung der Kredit-
qualität gebildet. Dies führte dazu, dass 
das Zinsergebnis nach Risikovorsorge von 
117,3 Mio. EUR auf 110,5 Mio. EUR zurück-
ging. 

 
 

Ertragslage 
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Wichtige Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 
in Mio. EUR 2019 2020 ± in % 

Zinsüberschuss 135,8 135,6 -0,2 

Risikovorsorge -18,6 -25,0 34,7 

Provisionsüberschuss 58,2 64,3 10,5 

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 45,9 30,9 -32,7 

Handelsergebnis 1,2 2,2 79,4 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten 3,7 4,5 23,2 

Verwaltungsaufwand -121,0 -123,2 1,8 

Jahresüberschuss vor Steuern 103,1 84,9 -17,7 

Steuern vom Einkommen und Ertrag -10,2 -10,2 -0,6 

Jahresüberschuss 92,9 74,8 -19,5 
    

 
 

Sehr zufriedenstellendes Ergebnis im 
Provisionsgeschäft erzielt 
Gemäß unserer Geschäftsstrategie liegt 
der Fokus auf Geschäftsfeldern, die kein  
Eigenkapital binden. Aus diesem Grund 
wurde auch in diesem Jahr der Ausbau 
des Dienstleistungsgeschäftes weiter  
forciert – und das mit großem Erfolg. Der 
Provisionsüberschuss konnte um erfreuli-
che 10,5% von 58,2 Mio. EUR auf 
64,3 Mio. EUR gesteigert werden.  

Kräftiger Anstieg der 
Wertpapierprovisionen 
Sehr erfolgreich entwickelte sich im Be-
richtsjahr das Wertpapiergeschäft. Zum 
31. Dezember 2020 konnte diese Ge-
schäftssparte einen Überschuss in Höhe 
von 18,6 Mio. EUR verbuchen. Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet das ein kräftiges 
Plus von 17,5% oder 2,8 Mio. EUR. Erfreuli-
che Zuwächse konnten wir erneut in Slo-
wenien erzielen. Dort sind wir – durch die 
Übernahme von rund 25.000 Kunden des 
slowenischen Wertpapierdienstleisters 
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. – 
seit März 2019 der größte Wertpapier-
dienstleister des Landes.  

Die Ertragssteigerung in dieser Geschäfts-
sparte ist im Wesentlichen auf zwei 
Faktoren zurückzuführen: Zum einen ist 
ein nachhaltiger Vermögensaufbau mit 
den derzeitigen Sparbuchzinsen wegen 
der Niedrigzinspolitik nicht mehr möglich. 
Durch die Beimischung von Fonds, Aktien 
und Anleihen sind positive Renditen mög-
lich. Viele unserer Kunden nutzten – ab-
gestimmt auf die individuelle Risikonei-
gung – diese Veranlagungsmöglichkeiten.  

Zum anderen wirkte die stark gestiegene 
Volatilität der Märkte infolge des Aus-
bruchs von COVID-19 im März 2020 auf 
zahlreiche Anleger stimulierend, sodass 
sie ihre Wertpapierdepots im Laufe des 
Jahres neu ausgerichtet haben. Dement-
sprechend hoch fielen auch die getätigten 
Transaktionen aus, die auch bevorzugt 
online getätigt wurden. Bei den Wertpa-
pieraufträgen über unser Kundenportal 
kam es im Jahr 2020 fast zu einer Ver-
dreifachung gegenüber dem Vorjahr.  
Während im Jahr 2019 rund 6.300 Auf-
träge online angenommen wurden, waren 
es im Jahr 2020 ungefähr 16.500.  
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Komponenten der Erfolgsrechnung 
 

 

 
 

Zahlungsverkehr auf Vorjahresniveau  
Das strategisch wichtige Geschäftsfeld 
Zahlungsverkehr stand stark im Einfluss 
von COVID-19. Lockdown-bedingt kam es 
zu massiven Rückgängen bei den Trans-
aktionszahlen, speziell im Firmenkunden-
bereich. Durch die Einschränkungen in der 
Reisefreiheit verzeichneten wir auch auf 
der Privatkundenseite einen Rückgang bei 
den reisetypischen Transaktionen. Nichts-
destotrotz ist es uns gelungen, den Über-
schuss aus dem Geschäft mit Zahlungs-
verkehrsprodukten und -dienstleistungen 
mit 21,4 Mio. EUR stabil zu halten. Dies 
war insbesondere durch den erfreulichen 
Zuwachs an neuen Kunden, die auf un-
sere langjährige Expertise im Bereich der 
Zahlungsdienste vertrauen, möglich. 

Digitale Bezahlmethoden gewinnen 
massiv an Bedeutung 
Social Distancing hat zu einem veränder-
ten Kundenverhalten im Zahlungsverkehr 
geführt. Bargeldumsätze sind dramatisch 
gesunken, während bargeld- und kontakt-
lose Bezahlmethoden einen regelrechten 
Boom erlebten.  

Dieser Trend setzte schon vor der Pande-
mie ein, sodass wir rechtzeitig unser An-
gebot in diesem Bereich erweitert haben. 
Wir bieten unseren Kunden alle Möglich-
keiten des smarten Bezahlens mit dem 
Smartphone oder der Smartwatch an.  

Ob mit der BKS Wallet, ApplePay, Garmin 
Pay oder bluecode – der Kunde entschei-
det selbst. Die Anzahl an Kunden, die 
diese smarten Bezahlmethoden verwen-
den, steigt konstant an. Weiters haben wir 
den steigenden Anforderungen an karten-
basierten Zahlungsinstrumenten Rech-
nung getragen. Die BKS Mastercard hat 
nicht nur ein neues Design, sondern 
wurde auch mit einer ganzen Reihe von 
neuen Features ausgestattet. Im Herbst 
haben wir die BKS Maestro-Karte abgelöst 
und durch die neue BKS Debit Mastercard 
ersetzt. Diese ermöglicht – zusätzlich zu 
den Funktionen der Maestro-Karte – auch 
das Bezahlen von Internetkäufen und 
kann auch in Wallets registriert werden, 
um Zahlungen per Smartphone oder 
Smartwatch zu tätigen.  
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Weiters wurde im Jahr 2020 das Instant 
Payment realisiert, wodurch speziell für 
Firmenkunden die Möglichkeit geschaffen 
wurde, SEPA-Zahlungen in Echtzeit zu  
erhalten oder auch auszuführen.  

Turbulentes Jahr für das Eigengeschäft 
Die internationalen Börsen präsentierten 
sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
außerordentlich volatil. Zu Beginn des 
Jahres reagierten die Börsen mit Aus-
bruch des Coronavirus weltweit mit mas-
siven Kursverlusten. Erst die milliarden-
schweren staatlichen Unterstützungs-
maßnahmen stoppten den Ausverkauf 
und läuteten die Erholung bei Aktien und 
Anleihen ein. Die Erholung setzte sich mit 
kurzen Unterbrechungen, unter anderem 
durch die US-Präsidentschaftswahl, bis 
zum Jahresende fort, sodass man von ei-
nem versöhnlichen Ausklang an den Bör-
sen sprechen kann.  

Diese Entwicklung spiegelte sich auch im 
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswer-
ten/Verbindlichkeiten wider. Dieses 
konnte im Jahresvergleich um 23,2% auf 
4,5 Mio. EUR verbessert werden, nachdem 
im ersten Quartal noch ein Minus von 
6,4 Mio. EUR zu Buche stand. Die einzel-
nen Positionen entwickelten sich wie folgt: 
Die Position „Ergebnis aus zum Fair Value 
designierten Finanzinstrumenten“ verbes-
serte sich erheblich im Vergleich zum Vor-
jahreswert. Zum 31. Dezember 2020 belief 
sich das Ergebnis auf 0,5 Mio. EUR (Vor-
jahreswert: -1,6 Mio. EUR). Im Gegensatz 
dazu entwickelte sich das „Ergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten, die erfolgs-
wirksam zum Fair Value zu bewerten sind 
(verpflichtend)“, weniger zufriedenstellend 
und erreichte einen Wert von 1,9 Mio. EUR. 
Der Rückgang in Höhe von 3,2 Mio. EUR 
ist auf geringere Erträge im Fonds-portfo-
lio zurückzuführen. Das „Ergebnis aus der 
Ausbuchung von zu fortgeführten An-
schaffungskosten bewerteten Vermögens-
werten“ verbesserte sich hingegen im Ver-
gleich zum Vorjahr und erhöhte sich zum 
31. Dezember 2020 auf 1,3 Mio. EUR. Das 

„sonstiges Ergebnis aus finanziellen Ver-
mögenswerten/Verbindlichkeiten“ fiel 
nach einem leichten Vorjahresminus mit 
0,9 Mio. EUR ebenfalls positiv aus.  

Sehr geringe Steigerung des 
Verwaltungsaufwandes 
Um die negativen Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise abfedern zu können, ist ein 
effektives Kostenmanagement unerläss-
lich. Obwohl wir seit jeher eine strikte 
Kostendisziplin verfolgen, haben wir vor 
einigen Monaten begonnen, auf die 
Kostenbremse zu steigen. Dadurch ist es 
uns gelungen, den Verwaltungsaufwand 
mit 123,2 Mio. EUR annähernd auf dem 
Vorjahresniveau zu halten. Die dominie-
rende Position im Verwaltungsaufwand 
stellt der Personalaufwand dar. Diesen 
konnten wir durch gezielte Maßnahmen 
um 2,1 Mio. EUR auf 74,6 Mio. EUR redu-
zieren. Neben dem Abbau von Zeitsalden 
und dem Verbrauch von Resturlauben 
trug die Auslagerung des Reinigungs-
dienstes zum Kostenabbau bei. Zum 
31. Dezember 2020 haben wir 963 Be-
schäftigten – in Personaljahren gerechnet 
– einen sicheren und attraktiven Arbeits-
platz geboten und den Mitarbeiterstand in 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres-
ultimos gehalten, obwohl wir eine weitere 
Filiale gegründet haben. 

Digitale Transformation erfordert  
hohe Investitionen 
Im Berichtszeitraum lagen die Sachauf-
wendungen mit 37,3 Mio. EUR deutlich 
über dem Niveau des Vorjahres. In dieser 
Position dominieren vor allem die Auf-
wendungen für die Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) und für 
unseren IT-Dienstleister 3 Banken IT 
GmbH, die von 15,7 Mio. EUR auf 
18,0 Mio. EUR gestiegen sind. Der Anstieg 
resultierte aus den Maßnahmen zur Um-
setzung unserer Digitalisierungsstrategie. 
Im Geschäftsjahr 2020 wurde die digitale 
Transformation weiter vorangetrieben und 
war einer unserer Arbeitsschwerpunkte.  
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Einen Meilenstein in der Umsetzung  
unserer Digitalisierungsstrategie stellte die 
Gründung von BKS Bank Connect dar, 
unserer digitalen Bank in der Bank. Neben 
der Einführung von smarten Zahlmetho-
den haben wir auch unser digitales Pro-
duktangebot ausgebaut, darunter die Ein-
führung von digitalen KFZ-Leasing-Ver-
trägen oder der Online-Abschluss von 
Fondssparplänen. Weiters wurde auch 
das Intranet zu einem interaktiven Mitar-
beiterportal weiterentwickelt. Die Umset-
zung dieser innovativen Produkte und Ser-
vices ist naturgemäß mit hohen Kosten 
verbunden.  

Für die Umsetzung von IT-Projekten und 
für den laufenden IKT-Betrieb der BKS 
Bank ist die 3 Banken IT GmbH mitverant-
wortlich. Die 3 Banken IT GmbH ist eine 
gemeinsame Gesellschaft von Oberbank 
AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktien-
gesellschaft und BKS Bank und hat ihren 
Firmensitz in Linz. In Klagenfurt und Inns-
bruck betreibt sie Kompetenzzentren. 

Sonstiges betriebliches Ergebnis durch 
Einlagensicherung belastet 
Das sonstige betriebliche Ergebnis wird 
vor allem durch die regulatorischen Kos-
ten belastet. Im Jahr 2020 führte insbe-
sondere die Pleite der Commerzialbank 
Mattersburg zu einem höheren Dotations-
erfordernis des Einlagensicherungsfonds, 
der von der Einlagensicherung Austria 
GmbH verwaltet wird. Das sonstige be-
triebliche Ergebnis belief sich zum 31. De-
zember 2020 auf -4,5 Mio. EUR (Vorjahr:  
-2,2 Mio. EUR). Darin enthalten sind Auf-
wendungen für den Abwicklungs- und 
Einlagensicherungsfonds in Höhe von 
3,4 Mio. EUR bzw. 4,1 Mio. EUR sowie für 
die Stabilitätsabgabe von 1,3 Mio. EUR. 

Jahresüberschuss 
Die BKS Bank erzielte per 31. Dezember 
2020 einen Konzernjahresüberschuss 
vor Steuern von 84,9 Mio. EUR nach 
103,1 Mio. EUR im Vorjahr. Nach Abzug  

der Steuern in Höhe von 10,2 Mio. EUR 
ergab sich ein Konzernjahresüberschuss 
nach Steuern in Höhe von 74,8 Mio. EUR.  

Gewinnverteilungsvorschlag 
Der ausschüttungsfähige Gewinn wird an-
hand des Jahresabschlusses der Mutter-
gesellschaft BKS Bank AG festgestellt. 
Diese erwirtschaftete im Geschäftsjahr 
vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2020 
einen Jahresüberschuss von 30,1 Mio. EUR 
nach 45,6 Mio. EUR im Vorjahr. Aus dem 
Jahresüberschuss wurden den Rücklagen 
19,3 Mio. EUR zugeführt. Unter Berück-
sichtigung eines Gewinnvortrages von 
0,3 Mio. EUR weist die BKS Bank AG ei-
nen Bilanzgewinn von 11.173.964,67 EUR 
aus. Wir werden der 82. Hauptversamm-
lung am 17. Mai 2021 vorschlagen, eine 
Dividende in Höhe von 0,12 EUR je Aktie, 
das sind 5.153.148,- EUR, auszuschütten, 
vom verbleibenden Restbetrag 
6.000.000,- der Gewinnrücklage zuzu-
schreiben und den Restbetrag auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

Rückläufige Entwicklung der 
Unternehmenskennzahlen  
Unter Berücksichtigung des Jahresüber-
schusses zeigten die wichtigsten Steue-
rungskennzahlen zum Jahresende fol-
gende Entwicklung: Der Return on Equity 
(ROE) nach Steuern verringerte sich um 
1,8%-Punkte auf 5,6%, der Return on As-
sets (ROA) nach Steuern sank auf 0,8%.  

Die Cost-Income-Ratio betrug 53,9 % und 
lag damit erfreulicherweise deutlich unter 
dem Branchendurchschnitt von 72 %. Die 
Risk-Earnings-Ratio erhöhte sich ange-
sichts der gestiegenen Risikokosten auf 
18,5%. Die NPL-Quote belief sich zum 
Jahresende 2020 auf 1,7% und lag damit 
ebenfalls deutlich besser als im Durch-
schnitt der Branche. 

Die Leverage Ratio belief sich zum 31. De-
zember 2020 auf 8,0% nach 7,8% im Vor-
jahr, während sich die Liquidity Coverage 
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Ratio (LCR-Quote) um 6,3%-Punkte auf 
158,1% verbesserte.  

Sowohl die Leverage Ratio als auch die 
LCR-Quote erfüllten die aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben mit 3,0% bzw. 100% mehr 
als deutlich.  

Damit wir die Auswirkungen der aktuellen 
wirtschaftlich angespannten Situation zu-
künftig gut stemmen können, brauchen 
wir eine starke Eigenmittelausstattung.  

Die Kernkapitalquote erreichte 12,8% und 
die Gesamtkapitalquote blieb mit 16,2% 
auf Vorjahresniveau. Das IFRS-Ergebnis 
pro Aktie betrug 1,7 EUR zum 31. Dezem-
ber 2020. 
 

Wichtige Unternehmenskennzahlen 
in % 2019 2020 ± in %-Pkte. 

ROE nach Steuern (Jahresüberschuss/Ø Eigenkapital) 7,4 5,6 -1,8 

ROA nach Steuern (Jahresüberschuss/Ø Bilanzsumme) 1,1 0,8 -0,3 

Cost-Income-Ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 50,7 53,9 3,2 

Risk-Earnings-Ratio (Kreditrisiko/Zinsüberschuss) 10,2 18,5 8,3 

NPL-Quote 2,4 1,7 -0,7 

Leverage Ratio 7,8 8,0 0,2 

Liquidity Coverage Ratio (LCR-Quote) 151,8 158,1 6,3 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 112,4 117,2 4,8 

Kernkapitalquote 12,7 12,8 0,1 

Gesamtkapitalquote 16,2 16,2 -       in % 

IFRS-Ergebnis pro Aktie im Umlauf in EUR 2,2 1,7 -22,7 
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Der Segmentbericht gliedert sich in die 
vier Segmente Firmenkunden, Privat-
kunden, Financial Markets und Sonstige. 
Innerhalb des BKS Bank Konzerns ragt 
das Firmenkundensegment als ertrags-
stärkstes Geschäftsfeld hervor – das 
blieb auch so im Krisenjahr 2020. Die 
Profitabilität des Segments Financial 
Markets ging hingegen durch Sonderef-
fekte zurück. Erfreulich war die Entwick-
lung des Privatkundengeschäftes. Wir 
verzeichneten eine signifikante Ergebnis-
verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. 

Firmenkunden 
Im Segment Firmenkunden konnten wir 
im Geschäftsjahr 2020 unsere Kunden-
anzahl um 6,9% erhöhen und betreuten 
konzernweit rund 25.100 Kunden. Zu  
unseren Kunden zählen unter anderem 
Betriebe der Industrie, des Gewerbes und 
des Handels, Freiberufler, Land- und 
Forstwirte, gemeinnützige Wohnbauträger, 
institutionelle Kunden sowie die öffentli-
che Hand. 

Das Firmenkundengeschäft hat in der 
BKS Bank die längste Tradition. Seit der 
Gründung im Jahre 1922 lag der Ge-
schäftszweck hauptsächlich auf der Be-
treuung von Firmenkunden. Auch heute 
bildet dieses Segment unsere wichtigste 
operative Geschäftseinheit. Der Großteil 
der Kredite wird von Firmenkunden in  
Anspruch genommen. 

Segmentergebnis leicht gesunken 
Das Ergebnis im Firmenkundenbereich 
zeigt im Geschäftsjahr 2020 eine leicht 
rückläufige Entwicklung. Dieser Rückgang 
ist hauptsächlich auf die Erhöhung der 
Kreditrisikovorsorgen zurückzuführen. 
Diese haben wir – bedingt durch die 
Corona-Pandemie – als Vorsichtsmaß-
nahme und im Einklang mit den gelten-
den Bestimmungen der IFRS höher  
dotiert, da wir annehmen, dass wir in den 

kommenden Monaten mit vermehrten 
Kreditausfällen konfrontiert sein werden. 
Im Berichtsjahr erhöhten sich dadurch die 
Kreditrisikovorsorgen in diesem Segment 
um 29,9% auf 24,3 Mio. EUR.  

Das operative Geschäft im Firmenkunden-
segment verlief trotz globaler Wirtschafts-
krise stabil. Beim Zinsüberschuss ver-
zeichneten wir einen leichten Zuwachs 
um 1,1% auf 106,9 Mio. EUR. Das gestie-
gene Kreditvolumen und die Konsequenz 
in unserer Konditionenpolitik spiegeln sich 
in dem guten Zinsergebnis wider. Der  
Provisionsüberschuss, die zweite bedeu-
tende Ergebnissäule, ist um 2,8 Mio. EUR 
auf 35,0 Mio. EUR gestiegen. Diese Ent-
wicklung freut uns ganz besonders, da wir 
im Firmenkundengeschäft das Dienstleis-
tungsgeschäft forcieren und die Domi-
nanz des Finanzierungsgeschäftes verrin-
gern wollen.  

Der Verwaltungsaufwand blieb mit 
51,8 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahres-
niveau. Dies zeugt von unserer strikten 
Kostendisziplin. Das sonstige betriebliche 
Ergebnis konnte verdoppelt werden und 
betrug 0,9 Mio. EUR. Insgesamt belief sich 
der Jahresüberschuss vor Steuern im Seg-
ment Firmenkunden zum 31. Dezember 
2020 auf 65,6 Mio. EUR – in Anbetracht 
der wirtschaftlichen Lage ein respektables 
Ergebnis. 

Die segmentspezifischen Steuerungs-
kennzahlen entwickelten sich wie folgt: 
Der Return on Equity nahm aufgrund der 
höheren Eigenmittelbindung und des 
leicht rückläufigen Ergebnisses von 16,7% 
auf 15,6% leicht ab. Die Cost-Income-Ra-
tio erreichte mit 36,3% erneut einen Spit-
zenwert. Die Risk-Earnings-Ratio erhöhte 
sich durch die höheren Kreditrisikovorsor-
gen von 17,7% auf 22,8%. 

  

Segmentbericht 
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Segment Firmenkunden 
in Mio. EUR 2019 2020 

Zinsüberschuss 105,8 106,9 

Risikovorsorge -18,7 -24,3 

Provisionsergebnis 32,1 35,0 

Verwaltungsaufwand -51,8 -51,8 

Sonstiges betriebliches Ergebnis 0,4 0,9 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten 0,6 -1,0 

Jahresüberschuss vor Steuern 68,4 65,6 
ROE vor Steuern 16,7% 15,6% 

Cost-Income-Ratio 37,5% 36,3% 

Risk-Earnings-Ratio 17,7% 22,8% 
   

 
 

Finanzierungsgeschäft entwickelte sich 
sehr zufriedenstellend 
Finanzieren und Investieren sind die 
wichtigsten Kundenbedürfnisse im Firmen-
kundengeschäft. Dementsprechend bieten 
wir unseren Firmenkunden, insbesondere 
im Finanzierungsgeschäft, eine breite Pro-
duktpalette. Neben Betriebsmittel-, Inves-
titions- und Exportfinanzierungen umfasst 
unser Angebot KFZ-, Mobilien- und Im-
mobilienleasinggeschäfte sowie die För-
derberatung.  

Das Berichtsjahr 2020 war unbestritten 
ein sehr herausforderndes Jahr. Der 
Corona-Pandemie geschuldet, war in der 
ersten Jahreshälfte die Nachfrage nach 
Überbrückungsfinanzierungen und Stun-
dungen außerordentlich hoch. Im Herbst 
stellte sich dann eine Verlagerung von 
Überbrückungs- hin zu Investitionsfinan-
zierungen ein. Durch die äußerst attraktive 
Förderlandschaft, die zur Stabilisierung der 
Wirtschaft sukzessive ausgebaut wurde, 
erhöhte sich die Investitionsneigung im 
Firmenkundensegment. Neuinvestitionen 
wurden vor allem in den Bereichen Nach-
haltigkeit, Digitalisierung und Ökologisie-
rung getätigt.  

Insgesamt ist die Nachfrage nach Finan-
zierungen im Geschäftsjahr 2020 trotz 
Konjunktureinbruch gestiegen. Wir ver-
zeichneten ein solides Kreditwachstum  

in Höhe von 4,3%. Von Jänner bis  
Dezember 2020 haben wir konzernweit 
1,8 Mrd. EUR an neuen Finanzierungs-
linien an Unternehmen vergeben. Der 
Stand der Kundenforderungen inklusive 
Leasingforderungen erhöhte sich von 
5,0 Mrd. EUR auf 5,2 Mrd. EUR. Das gute 
Kreditwachstum schlägt sich auch im  
Ergebnis nieder, die Provisionen im Kredit-
geschäft verzeichneten einen kräftigen 
Anstieg.  

In Slowenien sind wir neben dem Lea-
singgeschäft auch stark im Bereich der 
Kommunalfinanzierungen vertreten. Das 
aushaftende Kreditvolumen an sloweni-
sche Gemeinden betrug 80,0 Mio. EUR. 
Rund 16,5% des gesamten Finanzierungs-
volumens im Firmenkundengeschäft, wel-
ches in Slowenien vergeben wird, entfal-
len auf den Kommunalbereich. 

Starke Nachfrage nach Förderberatung 
Im Geschäftsjahr 2020 war unsere hohe 
Expertise im Förderwesen besonders stark 
gefragt. Unsere Finanzierungs- und Förder-
experten sowie die Marktfolgeeinheiten 
waren im Dauereinsatz, um die vielen 
Anfragen zu Stundungen und Überbrü-
ckungsfinanzierungen, zu möglichen För-
derungen und zur Investitionsförderprämie 
zu beantworten.  
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Die Fachabteilungen waren gefordert, 
ständig neue gesetzliche Regelungen,  
Verordnungen und Erlässe binnen kürzes-
ter Zeit zu sichten und auch systemtech-
nisch umzusetzen, um einen reibungslo-
sen Ablauf zu gewährleisten. Wir sind 
stolz darauf, dass wir innerhalb kürzester 
Zeit und unter Berücksichtigung der sich 

rasch ändernden gesetzlichen Bestim-
mungen einen wesentlichen Beitrag zur 
Stabilisierung der Wirtschaft geleistet ha-
ben. Insgesamt haben wir unseren Fir-
menkunden Überbrückungsfinanzierun-
gen in Höhe von 159,5 Mio. EUR und 
Stundungen mit einem Stundungsvolu-
men von 59,5 Mio. EUR eingeräumt. 

 
 
Forderungen an Firmenkunden 
 

 

 

Zum Corporate Banking zählen wir Groß-
kunden, die über eine Betriebsleistung 
von mehr als 75,0 Mio. EUR verfügen, in-
stitutionelle Kunden und größere Kommu-
nen. Dieses Geschäftsfeld entwickelte 
sich im Jahr 2020 ebenfalls sehr zufrie-
denstellend. Insgesamt betreuten wir im 
Corporate Banking ein Finanzierungsvolu-
men in Höhe von rund 704,9 Mio. EUR. 

Die Nachfrage nach nachhaltigen Finan-
zierungen war auch im Berichtsjahr groß. 
Als nachhaltigste Bank Österreichs zählen 
wir zu den Vorreitern und unterstützen 
unsere Kunden bei der Realisierung ökolo-
gischer Projekte. Im Geschäftsjahr 2020 
haben wir einen Green Bond und einen 
Social Bond aufgelegt und mit den Emis-
sionserlösen nachhaltige Investitionen  
finanziert.   

Im Leasinggeschäft setzen wir ebenfalls 
auf grüne Angebote. Im Berichtsjahr ha-
ben wir einen Schwerpunkt auf die Finan-
zierung von Photovoltaikanlagen, E- und 

Hybridfahrzeugen gelegt. Diese Entwick-
lung wurde durch die COVID-19-Investiti-
onsprämie begünstigt, die Unternehmen 
für Ökologisierungsmaßnahmen wie E-
Mobilität nutzten. Den Anteil von Finan-
zierungen mit einem ökologischen oder 
sozialen Verwendungszweck haben wir im 
Firmenkundensegment im Berichtsjahr 
von 137,8 Mio. EUR auf 230,6 Mio. EUR 
ausbauen können.  

Sonstige Verbindlichkeiten erneut  
kräftig gewachsen 
Wir verfügen am Markt über einen ausge-
zeichneten Ruf als verlässliche Bank und 
sind dank unserer sehr guten Bonität auch 
als Veranlagungspartner stark gefragt.  

Im Berichtsjahr verzeichneten wir bei den 
sonstigen Verbindlichkeiten im Firmen-
kundensegment einen kräftigen Anstieg 
um 16,4% auf 3,7 Mrd. EUR.  
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Durchwachsenes Ergebnis im 
Dienstleistungsgeschäft 
Wir wollen vom zinstragenden Geschäft 
unabhängiger werden und verfolgen das 
strategische Ziel, eigenmittelschonende 
Geschäftsfelder zu forcieren. Im Berichts-
jahr verzeichneten wir beim Provisions-
überschuss eine Zunahme von 8,7%, ein 
schöner Erfolg. Das Wachstum kam vor 
allem durch gestiegene Kreditprovisionen 
zustande. In den beiden wichtigen Ge-
schäftsfeldern Zahlungsverkehr und Wert-
papiergeschäft sind wir mit 12,0 Mio. EUR 
bzw. 5,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau ge-
blieben.  

Der Zahlungsverkehr hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem verlässlichen Ergeb-
nisbringer entwickelt und verzeichnete 
Jahr für Jahr stabile Zuwachsraten. Im Ge-
schäftsjahr 2020 war das erstmals an-
ders. Die Lockdowns haben temporär zu 
starken Rückgängen bei den Transakti-
onszahlen geführt, speziell im Firmenkun-
densegment.  

Erfreulich verlief hingegen die Kundenak-
quisition. Die Anzahl an Kunden, die die 
Zahlungsdienste der BKS Bank in An-
spruch genommen haben, ist gewachsen. 
Unsere Firmenkonten sind auf die Kun-
denbedürfnisse zugeschnitten und ge-
währleisten eine transparente und nach-
vollziehbare Preisgestaltung. Attraktiv für 
unsere Kunden sind auch unsere beiden 
Kundenportale BizzNet und BizzNet Plus. 
Im Berichtsjahr nutzen bereits 3.250 User 
diese modernen Banking-Lösungen.  

Eine besonders beliebte Online-Anwen-
dung im Firmenkundensegment stellt 
„Garantien online“ dar.  

Dabei können Firmenkunden In- und 
Auslandsgarantien orts- und zeitunabhän-
gig beauftragen. Die Garantiekonten mit 
allen Details werden einfach und bequem 
im Firmenkundenportal verwaltet. Im Be-
richtsjahr konnten die Nutzerquoten gut 

gesteigert werden. Im vierten Quartal wur-
den bereits ein Drittel der Garantieanträge 
online gestellt.  

Im Firmenkundengeschäft sind wir traditi-
onell stärker im Kredit- als im Veranla-
gungsgeschäft vertreten. Im Geschäftsjahr 
2020 erreichten wir beim Wertpapierge-
schäft ein Ergebnis in Höhe von 
5,4 Mio. EUR, das dem Vorjahresergebnis 
entsprach.  

Unsere hohe Beratungskompetenz konn-
ten wir auch im Versicherungsgeschäft 
wieder gut unter Beweis stellen. Für  
Firmenkunden ist vor allem die betriebli-
che Altersvorsorge ein interessantes  
Produkt. Insgesamt haben wir Vorsorge-
produkte mit einer Prämiensumme von  
31,3 Mio. EUR abgeschlossen. 

Ausblick Firmenkunden 
Unsere Stärke im Firmenkundengeschäft 
liegt in der ausgezeichneten Beratungs- 
und Handschlagqualität. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Kunden auch ein brei-
tes Angebot an innovativen und digitalen 
Produkten und Services. Diese Kombina-
tion – persönliche Nähe und digitale 
Dienstleistungen – hat sich bewährt.  

Im Firmenkundengeschäft erzielen wir zu-
friedenstellende Wachstumsraten bei der 
Akquisition neuer Kunden. Diese Entwick-
lungen wollen wir auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen. Wir konzentrieren uns 
dabei einerseits auf die Erhöhung unserer 
Präsenz in unserer Wachstumsregion 
Wien-Niederösterreich-Burgenland und in 
unseren Auslandsmärkten, andererseits 
auf die Stärkung und den Ausbau unserer 
digitalen Kompetenz.  

Wir haben mittlerweile eine breite Erfah-
rung in der Umsetzung von Digitalisie-
rungsprojekten, sodass wir in den kom-
menden Monaten und Jahren uns 
verstärkt den digitalen Bedürfnissen unse-
rer Firmenkunden zuwenden wollen. 
Schon bald werden wir in der Lage sein, 
auch Firmenkunden digital an Board zu 
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nehmen. Eng damit verbunden ist auch 
die digitale Eröffnung von Geschäftskon-
ten. Auch das werden wir in Kürze anbie-
ten können.  

Die digitale Transformation im Firmenkun-
denbereich geht aber noch weiter. Wir ha-
ben uns fest vorgenommen, den komple-
xen Kreditprozess zu digitalisieren und für 
unsere Firmenkunden digitale Kreditpro-
dukte zu schaffen. Bis Jahresende sollten 
wir hier einen entschiedenen Schritt wei-
tergekommen sein.  

Ein Thema, welchem wir uns auch mit viel 
Engagement und Herzblut widmen wer-
den, betrifft die Dekarbonisierung unseres 
Kundenkreditportfolios. Eine im Berichts-
jahr durchgeführte Analyse hat gezeigt, 
dass sich 2,7% unseres Kundenkreditport-
folios in Sektoren mit starkem bzw. sehr 
starkem CO2-Ausstoß befinden.  
Mittelfristig zielen wir auf eine deutliche 
Verschiebung in Richtung CO2-ärmere 
Sektoren ab.  

Privatkunden 
Im Segment Privatkunden betreuen wir 
Privatpersonen und Zugehörige zur Be-
rufsgruppe der Heilberufe. Im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr waren rund 167.300 
Kunden diesem Segment zugeordnet. Im 
Berichtsjahr ist die Anzahl an Privatkun-
den leicht geschrumpft. Zwar haben wir 
durch die Pleite der Commerzialbank Mat-
tersburg viele neue Kunden in der Region 
Wien-Niederösterreich-Burgenland begrü-
ßen dürfen, allerdings haben wir in Kroa-
tien und Slowenien durch eine Umstruk-
turierung im Kundenportfolio Abgänge 
hinnehmen müssen.  

Ertragskraft im Privatkunden-
segment gestärkt 
Das Privatkundengeschäft konnte im  
Geschäftsjahr 2020 mit einem erfreuli-
chen Segmentergebnis in Höhe von 
5,0 Mio. EUR abgeschlossen werden. Im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine 
Verdreifachung des Ergebnisses und das 
beste Ergebnis seit neun Jahren. Der sig-
nifikante Ergebniszuwachs wurde vor al-
lem vom Provisionsergebnis bestimmt. 
Insbesondere durch den guten Verlauf 
des Wertpapiergeschäfts konnte das Provi-
sionsergebnis um 12,7% von 25,7 Mio. EUR 
auf 28,9 Mio. EUR gesteigert werden. Posi-
tiv verlief auch die Entwicklung des Zins-
geschäfts. Wir verzeichneten einen An-
stieg des Zinsüberschusses um 4,2% auf 
28,8 Mio. EUR. An Risikovorsorgen muss-
ten lediglich 0,4 Mio. EUR eingestellt wer-
den. Der Verwaltungsaufwand in Höhe 
von 53,9 Mio. EUR erhöhte sich nur ge-
ringfügig und konnte auf Vorjahresniveau 
gehalten werden. Diese Entwicklung war 
unter anderem auch durch die personel-
len Einsparungen im Zusammenhang mit 
dem Roll-out des Service Desks möglich. 
Auch die mittlerweile zahlreichen Möglich-
keiten, Produkte und Services online ab-
zuschließen, bremsten die Kostenentwick-
lung. Das sonstige betriebliche Ergebnis 
belief sich auf 1,4 Mio. EUR. 

Die segmentspezifischen Kennzahlen zum 
31. Dezember 2020 veränderten sich auf-
grund des positiven Segmentergebnisses 
wie folgt: Der Return on Equity erreichte 
4,3%, während sich die Cost-Income-Ra-
tio auf 91,2% verbesserte. 
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Segment Privatkunden 
in Mio. EUR 2019 2020 

Zinsüberschuss 27,6 28,8 

Risikovorsorge 0,3 -0,4 

Provisionsergebnis 25,7 28,9 

Verwaltungsaufwand -53,5 -53,9 

Sonstiges betriebliches Ergebnis 1,6 1,4 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten -0,1 0,2 

Jahresüberschuss vor Steuern 1,6 5,0 
ROE vor Steuern 1,9% 4,3% 

Cost-Income-Ratio 97,3% 91,2% 

Risk-Earnings-Ratio - 1,4% 
   

 
 

Hohe Zufriedenheitswerte erreicht 
Kurz vor dem Jahresende haben wir in der 
Direktion Slowenien eine umfangreiche 
Kundenzufriedenheitsanalyse durchge-
führt. Über 1.200 Privatkunden sind unse-
rer Einladung gefolgt und haben sich an 
der Umfrage beteiligt. Die Gesamtzufrie-
denheit von 1,7 auf einer Schulnotenskala 
ist ein erfreulicher Beleg für die hohe Zu-
friedenheit der Kunden mit uns als Bank-
partner. 92% der Privatkunden vergaben 
für die Beratungskompetenz die beiden 
Bestnoten. Unsere Kunden fühlen sich in 
unseren Filialen willkommen und auch die 
Internetbanking-Anwendungen wurden 
gut bewertet. Positiv zu sehen ist auch, 
dass viele unserer Kunden bereit sind,  
uns aktiv weiterzuempfehlen.  

Erfreulicherweise wird die hohe Qualität 
der BKS Bank auch bei externen Untersu-
chungen regelmäßig gewürdigt. Bereits 
zum dritten Mal wurden wir von der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Verbrau-
cherstudien (ÖGVS) und dem Magazin 
„trend“ zur Bank mit der besten Beratung 
bei Immobilienfinanzierungen gekürt.  

Wir freuen uns über die zahlreichen posi-
tiven Rückmeldungen unserer Kunden 
und über die Auszeichnungen. Wir sehen 
diese als Ansporn, unseren Weg der Ex-
zellenz mutig fortzusetzen.  

Nachfrage nach Privatfinanzierungen 
gestiegen 
Das Finanzierungsgeschäft entwickelte 
sich im Geschäftsverlauf 2020 sehr zufrie-
denstellend. Die Nachfrage nach Finan-
zierungen für Wohnraumschaffung und 
Immobilien ist im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. Bei den Kundenforderungen an 
Privatpersonen konnten wir konzernweit 
einen erfreulichen Zuwachs von 4,7% auf 
1,5 Mrd. EUR verzeichnen.  

Im Privatkundengeschäft hat sich das 
Thema Nachhaltigkeit zum Megatrend 
entwickelt. Auch das Finanzierungsge-
schäft ist davon betroffen. Im Berichtsjahr 
haben wir den Anteil der Finanzierungen, 
die für ökologische und soziale Zwecke 
verwendet wurden, weiter ausgebaut. Ins-
gesamt haben wir 182,7 Mio. EUR an 
nachhaltigen Finanzierungen im Privat-
kundensegment vergeben. Sehr zufrieden-
stellend ist auch die Nachfrage nach dem 
2015 in Slowenien eingeführten Green 
Loan, der Investitionen in den Klimaschutz 
begünstigt. Das vergebene Kreditvolumen 
stieg im Berichtsjahr um 22,9% auf 
35,9 Mio. EUR an. 

Der Abbau der Fremdwährungskredite in 
Schweizer Franken geht ebenfalls zügig 
voran. Das Kreditvolumen in Schweizer 
Franken verringerte sich um erfreuliche 
16,5% auf 97,9 Mio. EUR. Die FX-Quote 
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(ohne EUR-Kredite an Kunden der Direk-
tion Kroatien) belief sich zum 31. Dezem-
ber 2020 auf 1,5% nach 1,9% im Jahr 
2019. 

Privatkunden veranlagen weiterhin 
überwiegend konservativ 
Trotz des tiefen Zinsniveaus, das uns  
bereits seit einigen Jahren begleitet,  
tendieren unsere Privatkunden dazu, ihr 
Erspartes in klassische Anlageformen wie 
Spar- oder Termin- und Sichteinlagen an-
zulegen. Seit einigen Jahren verzeichnen 
wir konstante Zuwächse bei den Verbind-
lichkeiten gegenüber Privatkunden. Zum 
31. Dezember 2020 sind diese um 9,3% 
auf 2,7 Mrd. EUR gewachsen. Dabei zeigt 
sich, dass Privatkunden zunehmend in 
zeit- und ortsunabhängige, digitale Anla-
geformen anlegen. Die Entwicklung der 
Volumina des Mein Geld-Kontos zeugt 
von diesem Trend. Im Berichtsjahr 2020 
wurden rund 1.300 neue Mein-Geld Kon-
ten eröffnet, und das Volumen erhöhte 
sich um 64,8 Mio. EUR auf 450,2 Mio. EUR.  

Krisenbedingt tendieren momentan viele 
Kunden dazu, ihre Sparquote zu erhöhen, 
da die Unsicherheiten in Zusammenhang 
mit der Pandemie hoch sind. Dement-
sprechend haben die Einlagen im täglich 
fälligen Bereich zugelegt und betrugen 1,2 
Mrd. EUR, ein kräftiger Anstieg um 23,5%. 
Rechnet man die Termineinlagen in Höhe 
von 284,3 Mio. EUR dazu, haben die sons-
tigen Verbindlichkeiten die Volumina auf 
den klassischen Sparbüchern überholt. 
Die Spareinlagen blieben mit 1,3 Mrd. EUR 
leicht über dem Vorjahresniveau. Die  
Attraktivität der klassischen Sparbücher 
nimmt weiter ab. So verminderte sich die 
Gesamtanzahl der Sparbücher um rund 
4.000 Stück im Jahr 2020.  

Der Bausparvertrag zählt hingegen nach 
wie vor zu den beliebteren Sparformen.  
Im Berichtsjahr haben wir 3.203 Bauspar-
verträge (Vorjahr: 3.778), als langjähriger 
Vertriebspartner von Wüstenrot, abge-
schlossen. 

 
 
Verbindlichkeiten gegenüber Privatkunden 
 

 

 

Provisionsgeschäft kräftig gewachsen 
Im Privatkundensegment verfolgen wir 
ebenfalls das Ziel, in eigenmittelschonen-
den Geschäftsfeldern zu wachsen. Mit ak-
tiv gesetzten Maßnahmen kurbeln wir das 
Dienstleistungsgeschäft an, und das mit 
Erfolg.  

Im Berichtsjahr 2020 konnten wir den 
Provisionsüberschuss um 12,7%  
steigern. Neben dem Wertpapiergeschäft 
leistet auch der Zahlungsverkehr einen 
wesentlichen Ergebnisbeitrag.  
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Volatile Börsen beflügeln das 
Wertpapiergeschäft 
Das abgelaufene Geschäftsjahr war trotz 
Corona-Pandemie für Anleger ein sehr  
erfolgreiches Jahr. Während man zu  
Beginn des Jahres steigende Börsenkurse 
beobachten konnte, kam es durch den 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie zu 
massiven Kursverlusten, die jedoch rasch 
gestoppt werden konnten. Eine Erholung 
mit steigenden Kursen setzte bis Jahres-
ende ein. Die hohe Volatilität an den Bör-
sen wurde von unseren Kunden dazu  
genutzt, ihre Wertpapierportfolien neu 
auszurichten. Das Ergebnis aus dem 
Wertpapiergeschäft hat sich daher in die-
sem Segment gegenüber 2019 um 24,9% 
von 10,6 Mio. EUR auf 13,3 Mio. EUR  
erhöht. 

An drei Standorten in Wien, Kärnten und 
in der Steiermark bieten speziell ausgebil-
dete Kundenbetreuer maßgeschneiderte 
Dienstleistungen für vermögende Privat-
kunden an. Im Berichtsjahr sind wir so-
wohl bei der Anzahl der Privat Banking-
Kunden als auch im Volumen zufrieden-
stellend gewachsen. Im Berichtsjahr 2020 
betreuten wir rund 1.700 Kunden mit einem 
Veranlagungsvolumen von 700 Mio. EUR. 
Zu unseren Kernkompetenzen im Private 
Banking zählen die Vermögensverwaltung 
und unsere Brokerage-Dienstleistungen. 

Die Vermögensverwaltung, die wir öster-
reichischen Privatkunden anbieten, hat 
sich im Berichtsjahr zufriedenstellend ent-
wickelt. Während bei den Varianten – BKS 
Portfoliostrategie und individuelle Vermö-
gensverwaltung – das Volumen im Ge-
schäftsjahr 2020 stagnierte, konnte das 
Volumen im BKS Anlagemix um rund 
50% gesteigert werden. 

Seit Mitte 2020 gibt es für unsere Kunden 
die Möglichkeit, im Kundenportal Fonds-
sparpläne selbstständig abzuschließen. 
Bis Ende des Jahres konnten bereits 80 
neue Fondssparaufträge abgeschlossen 
werden. 

Leichter Rückgang bei den 
Zahlungsverkehrsprovisionen 
Der Zahlungsverkehr gilt auch im Privat-
kundengeschäft als wichtiges strategi-
sches Geschäftsfeld. Aus diesem Grund 
investieren wir kräftig in den Ausbau un-
seres Angebotes, um mit Innovationen 
vorne dabei zu sein.  

Im Geschäftsjahr 2020 haben wir unsere 
Kunden mit der neuen BKS Mastercard 
ausgestattet. Neben dem neuen opti-
schen Design, das unseren neuen Mar-
kenstil widerspiegelt, verfügt die neue Kre-
ditkarte über eine Reihe weiterer nützlicher 
Funktionen. Weiters haben wir auch die 
BKS Maestro-Karte durch die neue BKS 
Debit Mastercard ersetzt. Neben allen 
Funktionen der Maestro-Karte können 
unsere Kunden mit der neuen Karte auch 
Einkäufe online tätigen sowie per Smart-
phone oder Smartwatch bezahlen.  

Im klassischen Kontobereich bestechen 
wir durch unser modernes und benutzer-
freundliches Kundenportal MyNet, das 
von unseren Kunden sehr gut angenom-
men wird. Zum 31. Dezember 2020 haben 
rund 46.000 User das Kundenportal My-
Net genutzt.  

Im Bereich der smarten Bezahlmethoden 
haben wir unser Angebot um ApplePay, 
und GarminPay erweitert. Somit bieten wir 
unseren Privatkunden alle Möglichkeiten 
des smarten Bezahlens mit dem Smart-
phone oder der Smartwatch an. Das Kun-
denverhalten im Zahlungsverkehr hat sich 
im abgelaufenen Jahr spürbar geändert. 
Einem deutlichen Rückgang der Bargeld-
umsätze stand ein rasanter Anstieg an 
bargeld- und kontaktlosen Transaktionen 
gegenüber. Da wir unser Angebot rechtzei-
tig erweitert haben, hat uns diese Verän-
derung, weil wohl vorbereitet, nicht negativ 
betroffen.  

Lockdown-bedingt und durch die Ein-
schränkung der Reisefreiheit kam es auch 
zu einem Rückgang der Transaktionen im 
Privatkundensegment, insbesondere bei 
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den klassischen Kreditkartenumsätzen. 
Daher verzeichneten wir beim Ergebnis 
aus dem Zahlungsverkehr einen leichten 
Rückgang von 2,7% auf 9,9 Mio. EUR.  

Nachhaltige Geldanlage gefragt 
Nachhaltigkeit nimmt auch in der Geldan-
lage bei Privatanlegern eine immer größere 
Rolle ein. Es ist unumstritten, dass sich 
nachhaltige Geldanlagen gerade zum 
Megatrend im Finanzsektor entwickeln. 
Wir haben diesen Trend bereits vor eini-
gen Jahren erkannt und fokussieren uns 
seitdem auf nachhaltige Veranlagungs-
produkte. In Österreich nehmen wir – mit 
der Emission der ersten Social und Green 
Bonds an der Wiener Börse – eine Vorrei-
terrolle auf diesem Gebiet ein.  

Für verantwortungsvolle Anleger hatten 
wir im Herbst 2020 den bereits vierten 
Green Bond aufgelegt. Weiters wurde im 
Berichtsjahr der zweite Social Bond mit 
einem Emissionsvolumen von 5,0 Mio. EUR 
platziert. Mit dem Emissionsvolumen wer-
den ausschließlich Vorhaben finanziert, 
die den allgemeinen Ausschlusskriterien 
der BKS Bank sowie den ökologischen 
und sozialen Finanzierungskat-egorien der 
internationalen Green und Social Bond 
Principles entsprechen. 

Weiters wurde im Geschäftsjahr 2020 das 
nachhaltige Produktangebot um das  
„Natur & Zukunft-Konto“ erweitert. Kun-
den, die sich für dieses Konto entschei-
den, tragen zur Aufforstung heimischer 
Wälder bei, denen beim Klimaschutz eine 
besondere Rolle zukommt. 

BKS Bank Connect am Markt eingeführt 
Der Trend zum digitalen Banking hält un-
vermindert an und wurde durch die 
Corona-Pandemie noch verstärkt. Mit der 
Gründung von BKS Bank Connect – der 
digitalen Bank in der Bank – tragen wir 
dieser Entwicklung Rechnung. Privatkun-
den werden digital an Board genommen 
und können Konten, Kredite, Sparkonten, 
Fondssparpläne und andere Services digi-
tal eröffnen und abschließen. 

BKS Bank Connect ist ein Meilenstein in 
unserer Digitalisierungsstrategie und wird 
uns wesentlich dabei unterstützen, das 
Privatkundengeschäft profitabel zu halten.  

Gute Entwicklung im 
Versicherungsgeschäft 
Als verantwortungsbewusste Bank bieten 
wir unseren Privatkunden auch eine 
umfangreiche Produktpalette aus dem 
Versicherungsbereich an. Wir treten dabei 
als Vertriebspartner für unseren langjähri-
gen Partner, die Generali Versicherung AG, 
auf. Wir vermitteln vorrangig Kapitalver-
sicherungen mit laufender Prämie, fonds-
gebundene Lebensversicherungen, auch 
auf Basis von Einmalerlägen, sowie  
Risiko- und Unfallversicherungen.  

Im Berichtsjahr waren wir mit der Entwick-
lung des Versicherungsgeschäfts mäßig 
zufrieden. Die Kapitalversicherungen leg-
ten gemessen am Prämienvolumen um 
0,7% zu, während das Prämienvolumen 
für Risikoversicherungen um 16,4% ab-
nahm. Der Vertrieb von Unfallversicherun-
gen entwickelte sich im Vergleich zum 
Vorjahr stabil. 

Ausblick Privatkunden 
Im Privatkundensegment gilt es, die Er-
tragskraft nachhaltig sicherzustellen. Das 
wollen wir mit einem Mix aus unter-
schiedlichen Maßnahmen erreichen. Ein 
Arbeitsschwerpunkt wird die Akquisition 
von neuen Privatkunden sein. Durch ver-
stärkte Marketingaktivitäten wie beispiels-
weise Google Ads-Kampagnen wollen wir 
digitalaffine Kunden gewinnen.  

Im Bereich der Digitalisierung arbeiten wir 
weiter an praktischen Lösungen, die die 
Handhabung von digitalen Bankgeschäf-
ten erleichtern. In den nächsten Monaten 
werden wir uns auch ausführlich mit un-
seren Kontomodellen beschäftigen und 
diese einer Überarbeitung unterziehen. Im 
Filialbereich gilt es weiterhin, das neue Fi-
lialkonzept umzusetzen.  
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Wir arbeiten auch daran, die exzellente 
Beratungsqualität unserer Kundenbetreuer 
durch laufende Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen weiter zu stärken. 

Financial Markets 
Im Segment Financial Markets tragen  
neben den Ergebnissen aus dem Zins-
strukturmanagement die Erträge aus dem 
Wertpapiereigenportfolio und die Beiträge 
der at Equity bilanzierten Gesellschaften 
wesentlich zum Ergebnis bei.  

Der Eigenhandel steht nicht im Fokus  
unserer Geschäftstätigkeit. 

Das Geschäftsjahr 2020 war weiterhin 
durch ein sehr niedriges Zinsniveau ge-
kennzeichnet, sodass die Erwirtschaftung 
von zusätzlichen Erträgen auf Basis der 
Fristentransformation nur eingeschränkt 
möglich war. Ertragssteigernd wirkte sich 
hingegen die Entwicklung der Finanz-
märkte aus, die zu einem Zuwachs beim 
Ergebnis aus den finanziellen Vermögens-
werten/Verbindlichkeiten führte. 

 
 
Segment Financial Markets 
in Mio. EUR 2019 2020 

Zinsüberschuss inkl. Ergebnis aus at Equity bilanzierten 
Unternehmen 44,9 26,8 

Risikovorsorge -0,1 -0,3 

Provisionsergebnis -0,3 -0,2 

Handelsergebnis 1,2 2,2 

Verwaltungsaufwand -8,4 -10,5 

Sonstiges betriebliches Ergebnis 0,2 -0,1 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten 3,2 5,4 

Jahresüberschuss vor Steuern 40,8 23,4 
ROE vor Steuern 5,6% 3,1% 

Cost-Income-Ratio 18,2% 36,3% 

Risk-Earnings-Ratio 0,2% 1,1% 
   

 
 

Rückläufiges Segmentergebnis 
Im Segment Financial Markets erzielten 
wir zum 31. Dezember 2020 einen Jahres-
überschuss vor Steuern in Höhe von 
23,4 Mio. EUR, ein Rückgang um 42,5%. 
Dieser ist im Wesentlichen auf den Zins-
überschuss, in dem auch die Erträge aus 
at Equity bilanzierten Unternehmen abge-
bildet sind, zurückzuführen. Wie bereits 
an anderen Stellen beschrieben, redu-
zierte sich das Ergebnis aus at Equity bi-
lanzierten Unternehmen um rund 32,7%.  

Im Zinsergebnis sind auch die Erträge aus 
Beteiligungen enthalten. Das Beteiligung-

sportfolio der BKS Bank ist wenig risiko-
behaftet, außerhalb der Finanzbranche 
halten wir nur wenige Beteiligungen. Wir 
überwachen die Entwicklung der operati-
ven Beteiligungen quartalsweise. Zu unse-
ren Beteiligungen zählen unter anderem 
die Österreichische Kontrollbank (OeKB), 
die 3 Banken KFZ-Leasing, die 3 Banken-
Generali Investment GmbH sowie die 
Wiener Börse.  

Im Geschäftsjahr 2020 haben wir 
insgesamt 4,5 Mio. EUR an Erträgen aus 
Beteiligungen generiert. Beispielsweise 
haben wir 1,0 Mio. EUR an Ausschüttung 
von der OeKB erhalten. Die Beteiligung an 
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der 3 Banken KFZ-Leasing im Ausmaß 
von 10,0% hat Erträge in Höhe von 
0,6 Mio. EUR eingebracht.  

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte 
sich das Exposure im Interbankenverkehr 
sehr von 200,3 Mio. EUR auf 283,0 
Mio. EUR. Durch die spektakuläre Insol-
venz der Mattersburger Commerzialbank 
ist das Interbankengeschäft zu Unrecht in 
ein ungünstiges Licht gerückt worden. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang beto-
nen, dass unsere Partner im Bankenbe-
reich über erstklassige Ratingstufen – AA 
bis A3 – verfügen. In dieser Geschäfts-
sparte haben wir schon vor Jahren ein re-
gelmäßiges Monitoring inklusive klarer Be-
richtslinien aufgebaut. Dementsprechend 
gering fielen die Dotierungen für die Risi-
kovorsorge aus. Im Berichtsjahr haben wir 
lediglich 0,3 Mio. EUR gebildet.  

Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich 
von 8,4 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR. Die 
Kostensteigerung steht insbesondere im 
Zusammenhang mit den im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erhöhten Kosten für 
Rechtsberatung (1,1 Mio. EUR) 

Im Aktiv-Passiv-Gremium steuern wir  
unter anderem auch die langfristige oder 
strukturelle Liquidität. Eine aufsichtsrecht-
liche Kennzahl, die ab 28. Juni 2021 ver-
pflichtend einzuhalten ist und die die 
langfristige Liquidationssituation abbildet, 
ist die NSFR. Um die Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) zu stärken, haben wir im 
Berichtsjahr 109,3 Mio. EUR an langfristi-
gen Anleihen emittiert. Darüber hinaus 
haben wir von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, eine sogenannte Targeted Lon-
ger-Term Refinancing Operation im Rah-
men der TLTRO III-Serie in Höhe von 
350,0 Mio. EUR durchzuführen. Die Net 
Stable Funding Ratio (NSFR) hat sich 
dadurch auf 117,2% erhöht. 

Die steuerungsrelevanten Kennzahlen 
entwickelten sich im Segment Financial 
Markets folgendermaßen:  

Der Return on Equity verringerte sich von 
5,6% auf 3,1%. Die Cost-Income-Ratio er-
höhte sich vor allem durch das gesun-
kene Zinsergebnis von 18,2% auf 36,3%. 

 
Ausblick Financial Markets 
Unser Ziel ist es, auch weiterhin ein soli-
der und verlässlicher Emittent von Wert-
papieren zu sein. Wir werden daher auch 
im laufenden Jahr eigene Emissionen be-
geben und unseren Kunden damit attrak-
tive Veranlagungsmöglichkeiten bieten. 
Die Vermeidung von Marktrisiken wird 
auch 2021 unser Investitionsverhalten be-
stimmen. Wir werden unsere konservative 
Veranlagungsstrategie beibehalten und 
unsere Investitionen vorrangig in High 
Quality Liquid Assets tätigen. Darüber hin-
aus werden wir auch unsere Zusammen-
arbeit mit unseren strategischen Partnern 
– Oberbank AG und Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft – fortsetzen. 

Sonstige 
Im Segment Sonstige sind Ertrags- und 
Aufwandspositionen und Ergebnisbeiträge 
abgebildet, die wir nicht eindeutig den an-
deren Segmenten bzw. nicht einem ein-
zelnen Unternehmensbereich zuordnen 
können. In der Segmentberechnung legen 
wir großen Wert darauf, den Geschäfts-
segmenten nur solche Ertrags- und Auf-
wandspositionen zuzuschreiben, die in 
diesem Segment erwirtschaftet bzw. von 
diesem Segment verursacht wurden. 

Das Jahresergebnis vor Steuern betrug  
-9,1 Mio. EUR nach -7,7 Mio. EUR im Vor-
jahr. Die Ergebnisverschlechterung ist vor 
allem auf die höheren regulatorischen 
Kosten zurückzuführen, darunter die Kos-
ten für den Einlagensicherungsfonds  
(4,1 Mio. EUR) sowie die Beiträge zum Ab-
wicklungsfonds (3,4 Mio. EUR). Der Ver-
waltungsaufwand verringerte sich von  
7,3 Mio. EUR auf 7,0 Mio. EUR. 
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Die Ermittlungen der Eigenmittelquote 
und der Bemessungsgrundlage erfolgen 
nach den Eigenmittelvorgaben der Capi-
tal Requirements Regulation (CRR) und 
der Capital Requirements Directive 
(CRD). Für die Berechnung des Eigen-
mittelerfordernisses für das Kreditrisiko, 
für das Marktrisiko und für das operatio-
nale Risiko kommt der Standardansatz 
zur Anwendung. 

Die BKS Bank hat zum 31. Dezember 2020 
als Ergebnis des Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP) durch die Fi-
nanzmarktaufsicht (FMA) folgende Min-
desterfordernisse ohne Kapitalpuffer als 
Prozentsatz des Total Risk Exposure 
Amount zu erfüllen: 

• 5,5% für das harte Kernkapital 
• 7,3% für das Kernkapital und 
• 9,7% für die Gesamtkapitalquote  

gesamt 

Solide Kapitalausstattung 
Das harte Kernkapital erhöhte sich um 
39,7 Mio. EUR auf 669,3 Mio. EUR, ein  
Zuwachs um 6,3%. Die harte Kernkapital-
quote legte trotz des kräftigen Bilanzsum-
menwachstums von 11,6% auf 11,8% zu. 
Das zusätzliche Kernkapital reduzierte 
sich durch Tilgungen von 61,2 Mio. EUR 
auf 55,9 Mio. EUR. Unter Einrechnung des 
Ergänzungskapitals in Höhe von 
190,9 Mio. EUR betrugen die gesamten  
Eigenmittel 916,1 Mio. EUR, ein Anstieg um 
erfreuliche 3,9%. Die Gesamtkapitalquote 
erreichte einen Wert von 16,2%. 

BKS Bank Kreditinstitutsgruppe: Eigenmittel gemäß CRR 

in Mio. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Grundkapital 83,4 85,9 

Rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände 1.134,0 1.193,6 

Abzugsposten -587,8 -610,2 

Hartes Kernkapital (CET1) 629,6 669,31) 

Harte Kernkapitalquote 11,6% 11,8%       
Hybridkapital 6,0 - 

AT1-Anleihe 55,2 55,9 

Zusätzliches Kernkapital 61,2 55,9 

Kernkapital (CET1 + AT1) 690,8 725,2 

Kernkapitalquote 12,7% 12,8%       
Ergänzungskapital 190,6 190,9 

Eigenmittel insgesamt 881,4 916,1 

Gesamtkapitalquote 16,2% 16,2%       
Total Risk Exposure Amount 5.449,6 5.664,1 

   
1) Beinhaltet das Jahresergebnis 2020. Die formelle Beschlussfassung ist noch ausständig. 

  

Konsolidierte Eigenmittel 
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Bemessungsgrundlage optimiert 
Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden 
Maßnahmen aus der CRR II vorgezogen. 
Banken erhielten die Möglichkeit, Forde-
rungen gegenüber Klein- und Mittelbetrie-
ben mit einem Unterstützungsfaktor in 
Höhe von 0,76 bzw. 0,85 anzuwenden. 
Dadurch erzielten wir eine Reduktion der 
Bemessungsgrundlage in Höhe von rund 
110,0 Mio. EUR. Da wir im Berichtsjahr ein 
gutes Kreditwachstum erzielten, ist der  
Total Risk Exposure Amount dennoch  
um 214,5 Mio. EUR auf 5,7 Mrd. EUR  
gestiegen.   

Leverage Ratio entwickelte sich positiv  
Die Leverage Ratio stellt das Verhältnis 
des Kernkapitals zum ungewichteten Ex-
posure der BKS Bank unter Einschluss  
außerbilanzieller Risikopositionen dar. Die 
Leverage Ratio belief sich zum 31. Dezem-
ber 2020 auf 8,0%. Wir erfüllen damit 
deutlich die regulatorische Mindestquote 
von 3,0%. 
 
Im Jahr 2020 gab es bei der Berechnung 
der Leverage Ratio eine wesentliche Neu-
erung. Forderungen an Zentralbanken 
können temporär von der Leverage Ratio 
ausgenommen werden.  
 

Leverage Ratio 
 

 

 

Vorgaben zur MREL-Quote erfüllt 
Die MREL-Quote steht für Minimum Re-
quirement for Own Funds and Eligible Lia-
bilities und soll sicherstellen, dass Banken 
im Falle einer Schieflage geordnet abgewi-
ckelt werden können. Die Mindestanfor-
derung an die MREL-Quote setzt sich aus 
dem Verlustabsorptionsbetrag (LAA) und 
dem Rekapitalisierungsbetrag (RCA) zu-
sammen und wird um den Aufschlag zur 
Aufrechterhaltung des Marktvertrauens 
(MCC) ergänzt. 

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der 
BKS Bank einen Mindestbetrag an Eigen-
mitteln und berücksichtigungsfähigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von 14,99% der 
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenmittel 
(Total Liabilities and Own Funds, TLOF) 
auf konsolidierter Ebene vorgeschrieben, 
ein Wert, der bis 01. Jänner 2022 zu errei-
chen ist. Die MREL-Quote wird auf mo-
natlicher Basis berechnet und an die FMA 
gemeldet. Die geforderte Mindestquote 
wurde bereits während des gesamten Jah-
res 2020 eingehalten. 
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Die Beschreibung der Ziele und Metho-
den des Risikomanagements sowie die 
Erläuterungen zu den wesentlichen Risi-
ken sind in den Notes ab Seite 187 im 
Kapitel Risikobericht dargestellt. 

Rechnungslegungsbezogenes 
internes Kontrollsystem 
Im Folgenden werden wesentliche Anga-
ben gemäß § 243a Abs. 2 UGB zum inter-
nen Kontroll- und Risikomanagementsys-
tem (IKS) in Hinblick auf den Rechnungs-
legungsprozess der BKS Bank angeführt. 

Das IKS stellt sicher, dass die Unterneh-
mensberichterstattung, insbesondere die 
Finanzberichterstattung, richtig, zuverlässig 
und vollständig ist. Wir erfüllen diese An-
forderung durch eine dokumentierte und 
transparente Organisationsstruktur, eine 
entsprechende Risikoorientierung und  
Risikoanalyse und durch Kontrollaktivitä-
ten. Zur Unterstützung einer professionel-
len Unternehmensberichterstattung wurde 
im Jahr 2020 firesys als Reportingsoft-
ware eingeführt. Mit Hilfe dieser Software 
können Zahlenänderungen bzw. -anpas-
sungen prüfungssicher durchgeführt wer-
den. Die Software unterstützt auch das 
European Single Electronic Format 
(ESEF), welches erstmals im Jahresab-
schluss für Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und Eigenkapitalveränderungs-
rechnung anzuwenden ist.  

Alle Maßnahmen des rechnungslegungs-
bezogenen IKS haben wir in einem eige-
nen Konzernhandbuch sowie in einer in-
ternen Richtlinie zur Bildung von Risiko-
vorsorgen festgeschrieben. Die Rech-
nungslegung ist ein wichtiger Bestandteil 
des konzernweiten internen Kontrollsys-
tems und wird jährlich evaluiert. 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für 
die Einrichtung und Ausgestaltung des 
Kontroll- und Risikomanagementsystems, 
welches den Anforderungen der Rech-
nungslegungsprozesse des Konzerns ent-

spricht. Das Rechnungswesen mit den da-
zugehörigen Prozessen, die Konzernkonso-
lidierung sowie das dazugehörige Risiko-
management sind in der Abteilung 
Controlling und Rechnungswesen angesie-
delt. Für die einzelnen Funktionen gibt es 
eigene Stellenbeschreibungen mit definier-
ten Kompetenz- und Verantwortungsberei-
chen. Sämtliche Verantwortlichkeiten sind 
in einer Aufgabenmatrix festgeschrieben.  

Die ausländischen Tochtergesellschaften 
unterliegen einer permanenten Überwa-
chung und die zentral verantwortlichen 
Mitarbeiter sind zumindest quartalsweise 
vor Ort, um die für die Konsolidierung not-
wendigen Daten und Informationen zu 
prüfen. Die entsprechende Ausbildung der 
Mitarbeiter wird durch interne und externe 
Seminare sichergestellt. 

Kontrollaktivitäten  
Die Risiken und Kontrollen in den Berei-
chen Finanzbuchhaltung, Anlagenwirt-
schaft, Bilanzerstellung, Steuern und 
Budgetierung wurden systematisch er-
fasst, bewertet und in einer Risiko-Kon-
trollmatrix miteinander verknüpft. Kontrol-
len, die hohe Risiken decken, stehen im 
Mittelpunkt der IKS-Berichterstattung und 
werden der Kategorie „Hauptkontrollen“ 
zugeordnet. 

Die Qualität der Hauptkontrollen wird mit-
hilfe des Reifegradmodells klassifiziert. Je 
nach Einstufung in der Risiko-Kontroll-
matrix werden den einzelnen Tätigkeiten 
bzw. Positionen bestimmte verpflichtende 
Kontrollaktivitäten zugeordnet. Dabei wer-
den verschiedene Kontrollverfahren ange-
wendet. Gemeinsam mit IT-Anwendern 
und mit externen Prüfern wurden für die 
eingesetzten IT-Systeme (z. B. SAP, GEOS 
etc.) wiederkehrende systemische Kon-
trollen implementiert. Der Prüfung unter-
liegen die Ordnungsmäßigkeit, Vollstän-
digkeit und Genauigkeit der Daten. 
Darüber hinaus werden Plausibilitätsprü-
fungen durchgeführt, Checklisten einge-
setzt sowie das Vier-Augen-Prinzip konse-
quent angewendet. 

Risikomanagement 
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Im Bereich der Finanzbuchhaltung wird 
insbesondere überprüft, ob ausgehende 
Beträge auch von den zuständigen Kom-
petenzträgern angewiesen werden und 
keine Kompetenzüberschreitungen vorlie-
gen. Zahlungen werden im Vier-Augen-
Prinzip freigegeben. Zwischen den Organi-
sationseinheiten Rechnungswesen/Bilan-
zierung und Controlling gibt es für den 
Abgleich von Daten implementierte Ab-
stimmungsprozesse. Damit wird die Kon-
sistenz von Daten für das interne Berichts-
wesen, das Meldewesen und die externe 
Berichterstattung sichergestellt. Eine we-
sentliche Kontrollmaßnahme betrifft die 
restriktive Vergabe und Überprüfung der IT-
Berechtigungen für SAP. Im Rahmen einer 
eigenen Berechtigungsverwaltung werden 
die Berechtigungen dokumentiert und die 
Vergabe von der internen Revision geprüft. 

Diese umfassenden Kontrollmaßnahmen 
werden in internen Handbüchern, Arbeits-
behelfen, Checklisten und Prozessbe-
schreibungen umfassend geregelt. 

Information und Kommunikation 
Der Vorstand wird regelmäßig und zeitge-
recht über alle Belange der Rechnungs-
legung sowie über die wirtschaftlichen 
Ergebnisse in monatlichen Berichten in-
formiert. Der Aufsichtsrat und Prüfungs-
ausschuss erhalten quartalsweise 
Berichte mit Erläuterungen zu Budget-
abweichungen und wesentlichen und 
periodischen Veränderungen. Die 
Aktionäre erhalten quartalsweise einen 
Zwischenbericht, den wir auf www.bks.at 
unter » Investor Relations » Berichte und 
Veröffentlichungen publizieren. 

 

Überwachung der Wirksamkeit 
der Maßnahmen 
Die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses erfolgt mehrstufig. Einer-
seits führen wir jährlich ein Self-Assess-
ment durch und andererseits wird im 
Rahmen des Prozessmanagements das 
rechnungslegungsbezogene IKS kritisch 
gewürdigt. Darüber hinaus erfolgen unab-
hängige Prüfungen durch die interne Revi-
sion der BKS Bank, die direkt an den Vor-
stand berichtet. Der Abteilungsleiter sowie 
die verantwortlichen Gruppenleiter üben 
im Rechnungslegungsprozess gemäß 
Funktionsbeschreibung die primäre Über-
wachungs- und Aufsichtsfunktion aus.  

Um die Zuverlässigkeit und Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungslegungsprozes-
ses sowie des dazugehörigen Berichts-
wesens zu gewährleisten, werden 
zusätzliche Überwachungsmaßnahmen 
durch die gesetzlich vorgesehenen 
Abschlussprüfer und den Prüfungs-
ausschuss wahrgenommen.  
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Die BKS Bank veröffentlicht die nicht- 
finanziellen Informationen gemäß § 243b 
UGB und gemäß § 267a UGB (Nachhal-
tigkeits- und Diversitätsverbesserungs- 
gesetz NaDiVeG) gemeinsam in einem 
separaten Nachhaltigkeitsbericht 2020. 
Dieser wird auf unserer Homepage unter 
www.bks.at/Nachhaltigkeit zur Verfügung 
gestellt. Die Informationen auf den folgen-
den Seiten stellen nur einen Auszug über 
ausgewählte Entwicklungen unserer nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren dar. 

Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie 
Die BKS Bank hat seit vielen Jahren eine 
ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie im-
plementiert. 2020 haben wir diese unter 
dem Motto „Verantwortungsbewusst in 
eine lebenswerte Zukunft“ neu ausgerich-
tet. Wichtige Eckpfeiler bei der Erstellung 
der neuen Nachhaltigkeitsstrategie bilde-
ten Stakeholderdialoge, aber natürlich 
auch die Sustainable Development Goals, 
der UN Global Compact, der Green Deal 
und der EU-Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums. Aus den Ergeb-
nissen der Stakeholderdialoge und der  
vorangegangenen Analysen haben wir 
eine neue Wesentlichkeitsmatrix abgelei-
tet, die im Nachhaltigkeitsbericht 2020 auf 
Seite 44 dargestellt und erläutert wird.  

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie gliedert 
sich in fünf Handlungsfelder: 
• Strategie und Governance 
• Mitarbeiter 
• Produkte und Innovation 
• Umwelt und Klimaschutz 
• Gesellschaft und Soziales 

Für diese haben wir bis 2025 strategische 
Nachhaltigkeitsziele festgelegt, um den  
Erfolg messbar machen zu können. Bei-
spielsweise wollen wir unseren Status als 
Branchenleader in Sachen Nachhaltigkeit 
beibehalten und weiterhin von ISS ESG 
mit dem Prime-Status geratet werden. Wir 
streben langfristig Klimaneutralität an, 
wollen den Anteil unserer nachhaltigen 

Produkte an der Bilanzsumme auf 15% 
erhöhen und ein Neukreditvolumen an 
nachhaltigen Finanzierungen von 
200 Mio. EUR pro Jahr vergeben. Der An-
teil von Frauen in Führungspositionen soll 
auf 35% gesteigert und der Gender-Pay-
Gap auf 12% reduziert werden.   

Strategie und Governance 
Im Handlungsfeld Strategie und Gover-
nance erfolgt die Steuerung unserer CSR-
Maßnahmen. Nachhaltigkeit ist aufgrund 
ihrer hohen Bedeutung im Verantwor-
tungsbereich der Vorstandsvorsitzenden 
verankert, die regelmäßig dem Aufsichtsrat 
über die Fortschritte bei der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie berichtet. 
ESG-Chancen und Risiken, darunter im 
Speziellen auch Klimarisiken, werden ein-
mal jährlich im Risk-Assessment beurteilt 
und in der Risikostrategie verankert. Zwei 
CSR-Verantwortliche entwickeln und koor-
dinieren das CSR-Programm gemeinsam 
mit den in- und ausländischen CSR-
Teams. In vierteljährlichen CSR-Jours  
fixes wird mit der Vorstandsvorsitzenden 
der Fortschritt bei der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie diskutiert und 
weitere Schritte definiert. 

Im Berichtsjahr beschäftigten wir uns in-
tensiv mit dem EU-Aktionsplan zur Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums, da die-
ser Einfluss auf unser gesamtes Kern-
geschäft hat.  

Ein wichtiger Bestandteil unserer Ge-
schäftsgrundsätze ist die Festlegung, mit 
welchen Personen, Unternehmen und In-
stitutionen unser Haus keine Geschäfts-
beziehung eingehen will. 2020 haben wir 
die bisherigen Ausschlusskriterien um Po-
sitivkriterien ergänzt. So haben wir unter 
anderem festgelegt, dass wir Geschäftsfel-
der, die besonders positiv zur Weiterent-
wicklung unserer Gesellschaft, zur Bewah-
rung unserer Umwelt, zum Klimaschutz 
oder zur Hintanhaltung des Klimawandels 
beitragen, forcieren wollen. 

Nachhaltigkeit und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren 
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Regelmäßige Stakeholderdialoge 
Stakeholder-Dialoge bilden einen wertvol-
len Baustein unserer nachhaltigen Ent-
wicklung. Im Berichtsjahr luden wir ex-
terne Experten und Mitarbeiter zu zwei 
Stakeholderworkshops. In diesen wurde 
diskutiert, welche Themen die BKS Bank 
zukünftig vorrangig in ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie verfolgen soll.  

Bei einer erstmals durchgeführten Kun-
denbefragung in Slowenien stellten uns 
unsere Kunden ein sehr gutes Zeugnis 
aus. Um ein zeitnäheres Feedback unse-
rer Kunden zu erhalten, haben wir 2020 
zusätzlich After-Sales-Befragungen einge-
führt. Dabei zeigte sich durchwegs eine 
sehr hohe Zufriedenheit unter den Teil-
nehmern. Unsere Mitarbeiter befragten wir 
unter anderem zu Diversität in der 
BKS Bank und zu den angebotenen Sozi-
alleistungen. In Kroatien führte MAM-
FORCE© als Teil der Rezertifizierung als 
familienfreundliches Unternehmen im Be-
richtsjahr eine Mitarbeiterbefragung durch. 
Erfreulicherweise sagten 74,5% der Befrag-
ten, dass sie mit der BKS Bank als  
Arbeitgeber sehr zufrieden sind.  

Mitarbeiter 
Durch kontinuierliches Wachstum stieg 
unser Personalstand auf 1.133 Beschäf-
tigte an, die aus elf verschiedenen Natio-
nen stammen. Ein respektvoller und wert-
schätzender Umgang prägt den Unter-
nehmensalltag in der BKS Bank. Unsere 
Führungskräfte geben ihren Mitarbeitern 
klare Zielvorgaben, angemessenen Hand-
lungsspielraum und ermöglichen voraus-
schauendes flexibles Agieren. Unterneh-
merisches Denken und eigenverantwort-
liches Handeln sind selbstverständlich 
und tragen wesentlich zum Erfolg unseres 
Hauses bei. 

Die Aus- und Weiterbildung spielt eine 
Schlüsselrolle in der Personalentwicklung 
der BKS Bank und steht allen Mitarbeitern 
offen. 2020 wurde rasch auf die strengen 
Social-Distancing-Vorschriften reagiert 
und viele Aus- und Weiterbildungen als  
E-Learnings oder Online-Schulungen an-
geboten. Die Förderung von Frauen ist uns 
ein besonderes Anliegen. Bis Ende 2022 
wollen wir einen Anteil von Frauen in 
Führungspositionen von 35% erreichen. 
Wir freuen uns, 2020 dazu einen weiteren 
Schritt nach vorne gemacht und den Anteil 
von 31,6% auf 33,2% gesteigert zu haben.  

Überblick über den Personalstand 

Mitarbeiter nach Personen 2018 2019 2020 

Gesamt 1.119 1.128 1.133 

• davon in Österreich 861 851 851 

• davon in Slowenien 137 150 154 

• davon in Kroatien 74 76 79 

• davon in der Slowakei 42 46 45 

• davon in Italien 4 4 4 

• davon in Ungarn 1 1 0 

• davon Frauen 619 637 641 

• davon Männer 500 491 492 

• davon Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen 27 29 25 
    

Bitte beachten Sie, dass sämtliche an anderer Stelle im Geschäftsbericht angeführten Mitarbeiterkennzahlen – sofern nicht  
besonders vermerkt – in Personaljahren (PJ) angegeben werden. Die Tabelle beinhaltet auch Mitarbeiter nicht konsolidierter  
Gesellschaften. 
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Staatspreis in Kroatien 
Neben einem adäquaten Einkommen, vie-
len Sozialleistungen und einer guten Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsrat bieten 
wir unseren Mitarbeitern zahlreiche Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. In Österreich trägt die BKS Bank 
seit 2010 das Gütezeichen des Audits  
„berufundfamilie“. Auch in Slowenien  
tragen wir die landesübliche Auszeich-
nung als familienfreundliches Unterneh-
men. In Kroatien absolvierten wir 2020 
das MAMFORCE©-Reaudit erfolgreich und 
freuten uns über zwei besondere Aus-
zeichnungen. Das Amt für Demographie 
und Jugend verlieh der BKS Bank in der 
Kategorie Klein- und Mittelbetriebe (KMU) 
den Staatspreis als familienfreundlichstes 
Unternehmen. Nur wenige Tage zuvor 
konnten wir auch von MAMFORCE© die 
Auszeichnung als familienfreundlichstes 
KMU Kroatiens entgegennehmen. 
 
Besonders im Fokus stand im Berichtsjahr 
auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter. 
Über die Maßnahmen zur COVID-19-Prä-
vention informieren wir Sie auf Seite 78 
dieses Berichts.  

Bei den Mitarbeitern beliebt sind auch die 
Maßnahmen zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung. Das Jahresprogramm 
„Durch die Bank gesund“ stand im Zei-
chen der Darmgesundheit.  

Produkte und Innovation 
Seit wir 2013 die heutige BKS Portfolio-
Strategie nachhaltig auf den Markt ge-
bracht haben, wurde das Spektrum nach-
haltiger Produkte sukzessive ausgebaut 
und umfasst nun auch Green und Social 
Bonds, nachhaltige Sparbücher, den Sil-
berkredit und Green Leasing in Österreich 
sowie einen Green Loan in Slowenien. 
Auch in anderen Anlagebausteinen, wie 
der individuellen Vermögensverwaltung 
(iVV), werden Kundengelder nachhaltig 
veranlagt.  

Die deutlich gestiegene Nachfrage nach 
unseren nachhaltigen Produkten bestärkt 
uns, diesen Kurs fortzusetzen. 2020 konn-
ten wir das Volumen der nachhaltigen Pro-
dukte um 45% auf 579,6 Mio. EUR aus-
bauen. Mittlerweile entfallen 5,9% unserer 
Bilanzsumme auf nachhaltige Produkte. 

 

Volumen nachhaltiger Produkte 
 

 

Die Aufstellung umfasst die Volumina von BKS Portfolio-Strategie nachhaltig, der emittierten Green und Social Bonds, der nach-
haltigen Investmentbausteine in den BKS Portfolio-Strategie-Varianten, des Öko-Sparbuchs, des Grünen Sparbuchs, der nachhal-
tigen Finanzierungen, des Green Loans und Green Leasings.  



Konzernlagebericht 

126 

Vorreiter bei Green und Social Bonds 
In Österreich zählt die BKS Bank zu den 
Vorreitern bei der Emission von Green und 
Social Bonds. Im Berichtsjahr legten wir 
unseren vierten Green Bond auf. Das 
Emissionsvolumen betrug 3 Mio. EUR. Mit 
dem Emissionserlös finanzierten wir das 
Projekt „Nachhaltige Energieversorgung 
und Abluftreinigung“ der Hermes Schleif-
mittel Ges.m.b.H. in Bad St. Leonhard. 
Durch den Umstieg auf eine neue Bio-
masseanlage und eine regenerative Nach-
verbrennungsanlage zur Abluftreinigung 
kann Hermes Schleifmittel den CO2-Aus-
stoß künftig um mehr als 80% pro Jahr 
senken.  

Mit dem Emissionserlös unseres zweiten 
Social Bonds finanzierten wir den Um- 
und Ausbau der Neuen Mittelschule Hart-
berg Rieger, die von 290 Schülern besucht 
wird. Die Neue Mittelschule ist eine wich-
tige Bildungseinrichtung in der Region 
Hartberg. Durch die Sanierung erreichte 
das Gebäude Niedrigenergiestatus. Die 
Schule wird mittels Biomasse beheizt und 
wurde mit einer neuen Photovoltaikanlage 
ausgestattet. Am Jahresende betrug das 
Gesamtvolumen an emittierten Green 
Bonds 13,4 Mio. EUR und die Quote klima-
bezogener Anleihen 1,62%. Das Emissions-
volumen der Social Bonds lag bei 
10,0 Mio. EUR.  

Mit der BKS Portfolio-Strategie nachhaltig 
bietet die BKS Bank ihren Kunden auch 
eine ökologisch und sozial nachhaltige 
Vermögensverwaltung an. Diese investiert 
ausschließlich in Nachhaltigkeits-, Ethik- 
und Umweltfonds. Im Jahr 2020 waren in 
die BKS Portfolio-Strategie nachhaltig 
18,9 Mio. EUR investiert.  

Nachhaltige Finanzierungen  
Auch unsere nachhaltigen Finanzierungs-
produkte waren im Berichtsjahr sehr ge-
fragt. Wir verzeichnen einen Anstieg des 
nachhaltigen Finanzierungsvolumens von 
296,4 Mio. EUR auf 413,3 Mio. EUR.  
Rund drei Viertel (315,5 Mio. EUR) dieser 
Kredite hatten einen ökologisch nachhalti-
gen Verwendungszweck. Die Entwicklung 
des Green Leasing-Barwertes in der BKS-
Leasing Gesellschaft m.b.H. wurde von der 
COVID-19-Investitionsprämie positiv  
beeinflusst, die Unternehmen unter ande-
rem für Ökologisierungsmaßnahmen nutz-
ten. Ebenso erhöhte sich das Volumen 
des in Slowenien vergebenen Green  
Loans um 23% auf 35,9 Mio. EUR. Die ge-
stiegene Nachfrage nach unseren ökologi-
schen Finanzierungsprodukten sehen wir 
als erfreulichen Beleg, dass immer mehr 
Unternehmer und Privatpersonen einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen 
und entsprechend investieren.  

 

Emissionsvolumen Green und Social Bonds 
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2020 ermittelten wir gemeinsam mit dem 
WWF Österreich auch einen ersten Richt-
wert, welche CO2-Emissionen unser Kre-
ditportfolio in Österreich verursacht, näm-
lich 461.000 t CO2-Äquivalente.  

Mit dem Silberkredit offeriert die BKS Bank 
seit 2016 einen sozial nachhaltigen Kredit. 
Der Silberkredit richtet sich an ältere Men-
schen, die aufgrund ihres Alters einen 
sehr beschränkten Zugang zum Kredit-
markt haben. Dass Bedarf am Markt ge-
geben ist, zeigt die mehr als positive Volu-
mensentwicklung dieses Produkts. 2020 
wurde ein Anstieg von 37,4 Mio. EUR auf 
43,7 Mio. EUR verzeichnet. 

Gesellschaft und Soziales 
Die BKS Bank nimmt ihre Verantwortung 
als verlässlicher Partner in der Region 
wahr. 2020 förderten wir 152 Initiativen mit 
207 Tsd. EUR, darunter die Flaggschiffe der 
Kärntner Kultur: die Tage der deutschspra-
chigen Literatur und den Carinthischen 
Sommer. Wir leisten auch einen Beitrag 
zur Restaurierung des Kalvarienbergs in 
Sachsenburg, der durch Kunstwerke von 
Lisa Huber weiter aufgewertet wurde.  
Unser größtes Sozialsponsoring ist die 
langjährige Partnerschaft mit Kärntner in 
Not, einem Verein, der seit dem Jahr 
2000 unverschuldet in Not geratene 
Kärntner unbürokratisch unterstützt. Neue 
Partnerschaften gingen wir mit dem SOS-
Kinderdorf Moosburg und der Volkshilfe 
Wien ein. 

Umwelt- und Klimaschutz 
Die BKS Bank möchte einen spürbaren 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
leisten. Daher haben wir in den vergange-
nen Jahren unser Umweltmanagement 
konsequent auf- und ausgebaut. Zur wei-
teren Professionalisierung unserer Um-
weltaktivitäten führten wir 2019 das Um-
weltmanagementsystem EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) ein. 

Dieses zählt zu den verbreitetsten und an-
spruchsvollsten Umweltmanagementsys-
temen in Europa.  

2020 absolvierten wir die erste Rezertifi-
zierung. Die Begutachtung erfolgte durch 
zwei Umweltgutachter der Quality Austria. 
Der Feedbackreport hat uns viele Stärken, 
aber auch Empfehlungen für Verbesse-
rungen aufgezeigt. Positiv hervorgehoben 
wurden unter anderem das umfangreiche 
Rechts- und Bescheidregister und die 
übersichtlichen Umweltsteckbriefe für un-
sere Standorte. Im Audit angeregt wurde, 
künftig auch das von der BKS Bank be-
triebene Restaurant Oscar und die nicht 
für den Bankbetrieb genutzten Immobilien 
in das Umweltmanagement mit einzube-
ziehen. 

Green Brand 
Die BKS Bank wurde 2020 erstmals für 
den Zertifizierungsprozess zur Green 
Brand nominiert. Green Brand ist eine EU-
Gewährleistungsmarke, die nur besonders 
ökologisch nachhaltige Unternehmen tra-
gen dürfen. Die Bewertung unseres Hau-
ses erfolgte in der Kategorie „Dienstleis-
ter“. Um den Validierungsprozess positiv 
abzuschließen, muss ein Unternehmen  
51% der möglichen Punkte erreichen. Wir 
sind stolz darauf, einen Punkteschnitt von 
78% erreicht zu haben und damit auch 
den durchschnittlich von Dienstleistungs-
betrieben erreichten Wert von 72% über-
troffen zu haben.  

Carbon Footprint deutlich gesenkt 
Die BKS Bank ermittelt seit 2012 ihren 
Carbon Footprint. Dieser betrug bei der 
Erstberechnung 2.393 t CO2-Äquivalente 
und konnte seither kontinuierlich gesenkt 
werden, so auch im Berichtsjahr auf 
865 t CO2-Äquivalente. Dieser Wert ist al-
lerdings nur bedingt mit dem Vorjahr ver-
gleichbar.  

Durch die Corona-Pandemie waren viele 
Mitarbeiter über längere Zeit im Home-
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office und es fanden auch deutlich weni-
ger Dienstreisen statt als in normalen Ge-
schäftsjahren. 

Auch beim Gesamtenergieverbrauch kön-
nen wir im Berichtsjahr über eine Reduk-
tion von 7,59 GWh auf 7,18 GWh berichten, 
davon stammen 65% aus erneuerbaren 
Energiequellen.  

Dekarbonisierung 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in Rich-
tung Klimaneutralität ist die Dekarbonisie-
rung. In der BKS Bank sehen wir dafür  
Potential im Bau, in der Mobilität und in 
unserem Kerngeschäft. Wir freuen uns, 
dass wir im Berichtsjahr die Anzahl von 
Ölheizungen weiter reduzieren konnten. 
Von 70 im Eigentum der BKS Bank ste-
henden Immobilien werden nur noch drei 
mit Öl beheizt. 2021 werden wir zwei wei-
tere Ölheizungen durch umweltfreundli-
chere Heizsysteme ersetzen, 2022 wird 
die letzte Ölheizung ausgetauscht werden. 
Weitere Informationen zu umweltfreundli-
chen Bauprojekten der BKS Bank, wie das 

BKS-Holzquartier, finden Sie im Nachhal-
tigkeitsbericht ab Seite 96. 

2020 wurde die Anzahl der Fahrzeuge in 
unserem Fuhrpark erneut um drei gesenkt. 
Unter den 68 Dienstfahrzeugen befinden 
sich 10 Hybrid- bzw. E-Fahrzeuge. Möglich 
machte dies unter anderem die deutlich 
gestiegene Zahl von Videokonferenzen. Im 
Berichtsjahr fanden über 6.400 Online-
Meetings statt – ein absoluter Rekordwert. 

Nachhaltigste Bank Österreichs 
Das Magazin „Der Börsianer“ hat uns 
Ende 2020 zum zweiten Mal in Folge als 
„Nachhaltigste Bank“ Österreichs ausge-
zeichnet. Der Börsianer begründete seine 
Entscheidung damit, dass wir unser Ange-
bot an nachhaltigen Produkten stetig er-
weitern, zuletzt mit dem Natur & Zukunft-
Konto. Darüber hinaus wurde auch unsere 
nachhaltig ausgerichtete Emissionspolitik 
mit der Begebung von Green und Social 
Bonds anerkannt.  

 

  
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

 

*  Der Indikator bezieht sich jeweils auf 2025. Wenn ein jährlich zu erreichendes Ziel angestrebt wird, wird dieses beim Indikator gesondert angemerkt. 
** Bislang erfassten wir ausschließlich in unseren Videokonferenzräumen abgehaltene Online-Meetings. Seit 2020 können wir auch die Zahl der mit Go-to-Meeting 

durchgeführten Besprechungen erfassen. Allerdings ist es uns derzeit noch nicht möglich, für Go-to-Meetings die Kilometerersparnis auszurechnen. Im Berichts-
jahr waren viele Mitarbeiter im Homeoffice, so dass nur wenige Videokonferenzen in den Videokonferenzräumen stattfanden. Dadurch ist auch die im Nachhaltig-
keitsbericht auf Seite 98 berichtete Rekordzahl von 6.446 Videokonferenzen kein Widerspruch zur gesunkenen Zahl der eingesparten Kilometer.
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*  Der Indikator bezieht sich jeweils auf 2025. Wenn ein jährlich zu erreichendes Ziel angestrebt wird, wird dieses beim Indikator gesondert angemerkt. 
** Das EFQM-Bewertungssystem wurde ab dem Jahr 2020 neu definiert und um weitere Exzellenzstufen ergänzt, die Bewertung der BKS Bank erfolgte noch nach 

dem vorher gültigen Modell.
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Konjunkturerholung in Sicht 
Mit dem Beginn der Impfungen gegen 
COVID-19 steigen die Hoffnungen auf 
eine weitgehende Rückkehr zur Normali-
tät. Allerdings wird die Durchimpfung der 
weltweiten Bevölkerung mehr Zeit benöti-
gen als ursprünglich erwartet. Die Pande-
mie wird uns somit noch einige Zeit be-
gleiten. Nichtsdestotrotz haben sich die 
weltweiten Konjunkturaussichten deutlich 
verbessert.  

In seiner jüngsten Veröffentlichung ging 
der Internationale Währungsfonds (IWF) 
im Jahr 2021 von einem weltweiten Wirt-
schaftswachstum von 5,5% aus. Während 
die Wachstumsprognosen für die USA, 
Japan und einige Schwellenländer positi-
ver ausfielen, wurde die Wachstumsprog-
nose für den Euroraum von vormals 5,2% 
auf 4,2% gesenkt. Als Grund nannte man 
die Abschwächung der Wirtschaftslage 
Ende 2020 aufgrund der unterschiedli-
chen Lockdown-Maßnahmen in einzelnen 
Ländern der Eurozone. 

Der zu erwartende globale Konjunkturauf-
schwung wird aber nicht ohne Hinder-
nisse vonstattengehen. Ein erneuter An-
stieg der COVID-19-Fallzahlen im Frühjahr 
könnte das Wachstum in den großen 
Volkswirtschaften erneut bremsen. Der 
IWF appellierte an die Regierungen und 
Zentralbanken, in ihren Bemühungen zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage 
nicht verfrüht nachzulassen.  

Die Inflation könnte in den kommenden 
Jahren vor einem Comeback stehen. Ähn-
lich wie nach der Finanzkrise 2009 ist da-
von auszugehen, dass die deutlich höhere 
Geldmenge mittelfristig zu einer höheren 
Inflation führen könnte. Allerdings ist eine 
grundsätzliche und dauerhafte Verände-
rung nicht zu erwarten. Die Angst vor  
einer Hyperinflation ist unbegründet. 

Schwierig bleibt die Lage am Arbeitsmarkt. 
Die Reduktion der Arbeitslosenzahlen gilt 
als größte Herausforderung für die Regie-
rungen rund um den Globus.  

Erst mit einer zunehmenden Erholung der 
einzelnen Wirtschaftsräume ist mit einem 
nachhaltigen Rückgang der hohen Ar-
beitslosenquoten zu rechnen.  

Aktienmärkte bleiben weiterhin 
attraktiv 
Da Geldmarktveranlagungen keinen bzw. 
sogar nur einen negativen Ertrag abwer-
fen, sind und bleiben sie auch im Jahr 
2021 unattraktiv. Positiv hingeben stehen 
die Vorzeichen für Aktieninvestments.  
Gestützt wird diese Annahme von einer 
weiterhin lockeren Politik der großen No-
tenbanken sowie der Alternativlosigkeit 
konservativer Anlageklassen. Mit Gewinn-
mitnahmen sowie Marktkorrekturen ist 
allerdings immer wieder zu rechnen.  
Investments in Anleihen sind derzeit ver-
gleichsweise teuer. Dies spiegelt sich in 
negativen Renditen von Staats- und teil-
weise auch von Unternehmensanleihen 
mit guter Bonität wider.  

BKS Bank für kommende 
Herausforderungen gut gerüstet 
Wir sind uns bewusst, dass die kommen-
den Monate nicht leicht werden. Zu den 
bekannten Herausforderungen wie Nied-
rigzinsniveau, Kostendruck oder starker 
Mitbewerb kommen nun auch die Sorgen 
um künftige Kreditausfälle hinzu. Auch 
wenn es viele staatliche Unterstützungs-
maßnahmen und Hilfspakete für die an-
geschlagene Wirtschaft gibt, wird es mit 
hoher Sicherheit zu einer Insolvenzwelle 
bei Unternehmen und zu Einkommens-
verlusten durch die hohe Arbeitslosigkeit 
kommen. Da wir in der Vergangenheit 
viele Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kreditqualität gesetzt haben und über ein 
breit gestreutes Kreditportfolio verfügen, 
rechnen wir zwar mit einem deutlichen 
Anstieg der Risikokosten, jedoch in einem 
gut bewältigbaren Ausmaß.  

Damit die Ergebnisentwicklung trotz stei-
gender Risikokosten stabil bleibt, gilt es,  

Ausblick 
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in den beiden wichtigen Ertragskompo-
nenten – Zinsüberschuss und Provisions-
geschäft – weiterhin solide zu wachsen.  

Das Zinsgeschäft ist durch die anhaltend 
niedrigen Zinsen schon seit mehreren 
Jahren belastet. Mit einer markanten 
Trendwende in der Zinspolitik kann auf-
grund der gegenwärtigen Wirtschaftssitua-
tion nicht gerechnet werden. Vielmehr 
wird von den Notenbanken signalisiert, 
dass sie an ihrer Niedrigzinspolitik festhal-
ten werden. In unseren Planrechnungen 
für 2021 gehen wir daher davon aus, dass 
wir ein ähnliches Zinsergebnis wie 2020 
erzielen werden können.    

Das größte Wachstumspotential sehen wir 
im Dienstleistungsgeschäft. Die Stärkung 
dieses vielfältigen Betätigungsfeldes liegt 
uns schon länger am Herzen. In den ver-
gangenen Jahren konnten wir in diesem 
Bereich sehr große Erfolge verbuchen. Bei-
spielsweise sind wir durch eine kluge Ak-
quisitionspolitik in Slowenien zum größten 
Wertpapierdienstleister aufgestiegen.  

Auch der Zahlungsverkehr – mit Aus-
nahme von 2020 – hat sich zu einem ver-
lässlichen und stabilen Ergebnisbringer 
entwickelt. Wir haben Jahr für Jahr Er-
tragszuwächse in beiden Kundensegmen-
ten erzielen können. An diese Erfolge wol-
len wir 2021 anknüpfen. Wir werden 
unsere Vertriebsaktivitäten verstärken und 
den Einsatz unserer Sales Experten erhö-
hen, um neue Kunden von unserem 
Know-how und unserem umfangreichen 
Produktangebot zu überzeugen.  

Für 2021 haben wir als generellen Arbeits-
schwerpunkt die Akquisition neuer Kun-
den ausgerufen. Sowohl im stationären 
Vertrieb als auch auf unseren digitalen 
Kanälen wollen wir kräftig wachsen. Mit 
BKS Bank Connect sprechen wir insbe-
sondere digital affine Privatkunden an.  

In den Wachstumsmärkten Wien-Nieder-
österreich-Burgenland sowie auf unseren 
Auslandsmärkten wollen wir unsere 

Marktanteile durch Cross- und Up-Sel-
ling-Maßnahmen weiter stärken und neue 
Kunden gewinnen.  

Digitalisierung bleibt im Fokus der 
Geschäftsstrategie 
Wir werden auch weiterhin konsequent an 
der Umsetzung unserer Strategie arbeiten, 
mit dem Ziel, Wachstum zu generieren.  
Einen wichtigen strategischen Fokus, der 
uns auch in Zukunft begleiten wird, bildet 
die digitale Transformation. Dabei fokus-
sieren wir uns nicht nur auf den Launch 
neuer digitaler Produkte und Services auf 
unseren digitalen Kanälen, sondern viel-
mehr auf die digitale Transformation des 
gesamten Unternehmens, vor allem auch 
in den internen Prozessen. Für unsere Pri-
vatkunden bieten wir bereits sämtliche 
Bankprodukte online an. In den nächsten 
Monaten werden wir das digitale Angebot 
für unsere Firmenkunden massiv erwei-
tern. Dazu zählen beispielsweise der digi-
tale Onboardingprozess, und eng damit 
verbunden, die digitale Eröffnung von Ge-
schäftskonten. Weiters wollen wir den 
Kreditprozess digitalisieren und wie für 
das KFZ-Leasing auch einen digitalen 
End-to-End-Prozess für den Abschluss 
von Mobilienleasinggeschäften schaffen.  

Die planmäßige Umsetzung unserer Stra-
tegieziele kann durch die Pandemie, mit 
den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen, durch aufsichtsrechtliche oder 
konkurrenzbedingte Änderungen beein-
trächtigt werden.  

Insgesamt auf stabilem Kurs 
Die Geschäftsentwicklung in den ersten 
Wochen des neuen Geschäftsjahres verlief 
ähnlich wie im Vorjahr. Das Kreditwachs-
tum war weiter von den Investitionsförder-
maßnahmen getrieben, die Kreditrisiken 
blieben überschaubar. Der Geschäftsalltag 
war kaum von COVID-19 beeinflusst und 
Erkrankungen blieben Einzelfälle.  
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Wir bieten unseren Mitarbeitern und de-
ren Angehörigen kostenlose Testmöglich-
keiten in unserer Unternehmenszentrale 
an, die auch in das offizielle Meldesystem 
des Bundeministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
eingemeldet werden. Die Testergebnisse 
gelten somit als offizielle "Freitest-Ergeb-
nisse". Insgesamt bleiben wir daher trotz 
Pandemie zuversichtlich, dass wir unsere 
angestrebten Wachstumsziele für 2021  
erreichen werden.  

Rechtliche Auseinandersetzungen 
werden uns auch 2021 begleiten  
Wir gehen davon aus, dass uns die Ver-
fahren, die die Minderheitsaktionärinnen 
UniCredit Bank Austria AG und CABO Be-
teiligungsgesellschaft m.b.H. gegen die 
BKS Bank führen, auch im Jahr 2021 be-
schäftigen werden. Zuletzt hat die BKS 
Bank das Sonderprüfungsverfahren vor 
dem OGH rechtskräftig gewonnen. Dies 
bestärkt uns in unserer Sichtweise, dass 
die BKS Bank sich stets rechtskonform 
verhalten hat und die von den genannten 
Minderheitsaktionärinnen erhobenen Vor-
würfe haltlos sind. 

 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vorstandsvorsitzende 

 

 

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA                       Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes                   Mitglied des Vorstandes 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
in Tsd. EUR Anhang/Notes 2019 2020 ± in % 

Zinserträge aus Anwendung der Effektivzinsmethode   140.803 141.246 0,3 

Sonstige Zinserträge und sonstige ähnliche Erträge   24.882 23.584 -5,2 

Zinsaufwendungen und sonstige ähnliche Aufwendungen   -29.843 -29.264 -1,9 

Zinsüberschuss (1) 135.842 135.566 -0,2 
Risikovorsorge (2) -18.582 -25.026 34,7 

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge   117.260 110.540 -5,7 
Provisionserträge   63.213 69.709 10,3 

Provisionsaufwendungen   -4.993 -5.363 7,4 

Provisionsüberschuss (3) 58.220 64.346 10,5 
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen (4) 45.915 30.903 -32,7 

Handelsergebnis (5) 1.244 2.231 79,4 

Verwaltungsaufwand (6) -120.956 -123.154 1,8 

Sonstige betriebliche Erträge (7) 6.856 7.939 15,8 

Sonstige betriebliche Aufwendungen (7) -9.084 -12.416 36,7 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten   3.663 4.514 23,2 
• Ergebnis aus zum Fair Value designierten 

Finanzinstrumenten (8) -1.586 457 >100 

• Ergebnis aus FV, die erfolgswirksam zum Fair Value  
zu bewerten sind (verpflichtend) (9) 5.072 1.866 -63,2 

• Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten FV (10) 540 1.326 145,7 

• Sonstiges Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten (11) -363 865 >100 

Jahresüberschuss vor Steuern   103.118 84.904 -17,7 
Steuern vom Einkommen (12) -10.211 -10.152 -0,6 

Jahresüberschuss   92.907 74.752 -19,5 
Nicht beherrschende Anteile   -2 -4 53,9 

Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen   92.905 74.748 -19,5 
     

 

 

  

Konzern-Gesamtergebnisrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020 
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Sonstiges Ergebnis 
in Tsd. EUR   2019 2020 ± in % 

Jahresüberschuss   92.907 74.752 -19,5 
Sonstiges Ergebnis   -207 -1.001 >-100 
Posten ohne Reklassifizierung in den Jahresüberschuss   -2.883 1.549 >100 
± Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste gem. IAS 19   -4.782 2.463 >100 

± Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 
gem. IAS 19   1.188 -616 >-100 

± Fair Value-Änderungen von Eigenkapitalinstrumenten, die zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden   5.720 -815 >-100 

± Latente Steuern auf Fair Value-Änderungen von 
Eigenkapitalinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert  
bewertet werden   -1.410 108 >100 

± Fair Value-Änderungen, die auf das Ausfallrisiko finanzieller 
Verbindlichkeiten zurückzuführen sind, welche erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden (designiert)   355 668 88,0 

± Latente Steuern auf Fair Value-Änderungen, die auf das Ausfallrisiko 
finanzieller Verbindlichkeiten zurückzuführen sind, welche 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden 
(designiert)   -89 -167 88,0 

± Anteil der im sonstigen Ergebnis erfassten Erträge und 
Aufwendungen von assoziierten Unternehmen, die nach der  
Equity-Methode bilanziert werden   -3.866 -91 -97,6 

Posten mit Reklassifizierung in den Jahresüberschuss   2.676 -2.550 >-100 
± Währungsumrechnungsdifferenzen   -20 -83 >-100 

± Fair Value-Änderungen von Schuldinstrumenten, die zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden   2.134 684 -67,9 

± Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts   2.134 684 -67,9 

± Umgliederungen in den Gewinn oder Verlust   - - - 

± Latente Steuern auf Fair Value-Änderungen von Schuldinstrumenten, 
die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden   -533 -171 67,9 

± Anteil der im sonstigen Ergebnis erfassten Erträge und 
Aufwendungen von assoziierten Unternehmen,  
die nach der Equity-Methode bilanziert werden   1.097 -2.980 >-100 

Gesamtergebnis   92.700 73.751 -20,4 
Nicht beherrschende Anteile   -2 -4 53,9 

Gesamtergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen   92.698 73.747 -20,4 
     

 
 

Gewinn und Dividende je Aktie   2019 2020 

Durchschnittliche Anzahl der Aktien im Umlauf1) 42.073.075 42.056.475 

Dividende je Aktie in Euro 0,12 0,12 

Gewinn je Aktie in Euro (verwässert und unverwässert) 2,15 1,72 
   

1) Mit der Anfang November 2020 abgeschlossenen Umwandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien sind nur mehr Stammaktien im Umlauf (VJ: Stamm- und 
Vorzugsaktien). 

 
In der Kennziffer „Gewinn je Aktie“ wird der Konzernjahresüberschuss der Ø Anzahl der in Umlauf befindlichen 
Stückaktien gegenübergestellt. Im Berichtszeitraum sind Gewinn je Aktie und verwässerter Gewinn je Aktie gleich 
hoch, da keine Finanzinstrumente mit Verwässerungseffekt auf die Aktien in Umlauf waren. Für die Ermittlung des 
Gewinns je Aktie wurde vom Jahresüberschuss die Kuponzahlung 2020 in Höhe von 3.396 Tsd. EUR (Vorjahr: 
3.396 Tsd. EUR) auf zusätzliche Eigenkapitalinstrumente unter Berücksichtigung des Steuereffekts abgezogen. 
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Quartalsübersicht 2020 
in Tsd. EUR Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 

Zinserträge und sonstige ähnliche Erträge 42.737 42.186 39.332 40.575 

Zinsaufwendungen und sonstige ähnliche Aufwendungen -7.829 -7.544 -6.771 -7.120 

Zinsüberschuss 34.908 34.642 32.561 33.456 
Risikovorsorge -6.251 -9.133 -6.728 -2.913 

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 28.657 25.508 25.832 30.542 
Provisionserträge 18.245 16.180 16.529 18.755 

Provisionsaufwendungen -1.315 -1.141 -1.414 -1.493 

Provisionsüberschuss 16.931 15.039 15.115 17.261 
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen -267 2.778 12.100 16.292 

Handelsergebnis 558 934 -2 740 

Verwaltungsaufwand -30.004 -30.407 -32.042 -30.700 

Sonstige betriebliche Erträge 1.573 1.587 1.996 2.783 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.121 -3.499 -1.308 -1.488 

Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten (FV) /Verbindlichkeiten -6.426 6.360 628 3.951 
• Ergebnis aus zum Fair Value designierten 

Finanzinstrumenten 264 201 -102 94 

• Ergebnis aus FV, die erfolgswirksam zum Fair Value zu 
bewerten sind (verpflichtend) -6.531 4.075 988 3.335 

• Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten FV -177 1.614 -656 545 

• Sonstiges Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 19 470 399 -23 

Jahresüberschuss vor Steuern 4.900 18.301 22.320 39.383 
Steuern vom Einkommen -2.368 -1.045 -4.240 -2.499 

Jahresüberschuss 2.532 17.256 18.080 36.884 
Nicht beherrschende Anteile -1 0 -1 -1 

Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen 2.531 17.255 18.079 36.883 
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Quartalsübersicht 2019 
in Tsd. EUR Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 

Zinserträge und sonstige ähnliche Erträge 43.383 42.034 39.137 41.131 

Zinsaufwendungen und sonstige ähnliche Aufwendungen -7.554 -7.401 -7.677 -7.211 

Zinsüberschuss 35.829 34.634 31.459 33.920 
Risikovorsorge -8.194 -4.997 -3.259 -2.132 

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 27.635 29.636 28.200 31.788 
Provisionserträge 15.225 16.250 15.936 15.802 

Provisionsaufwendungen -1.029 -1.230 -1.291 -1.442 

Provisionsüberschuss 14.196 15.020 14.645 14.360 
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 8.773 11.800 14.949 10.394 

Handelsergebnis 229 486 462 66 

Verwaltungsaufwand -29.324 -32.080 -31.255 -28.297 

Sonstige betriebliche Erträge 1.471 1.850 1.207 2.329 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.108 -720 -1.279 -978 

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten 
(FV)/Verbindlichkeiten 2.985 761 697 -781 
• Ergebnis aus zum Fair Value designierten 

Finanzinstrumenten -206 -1.100 -207 -73 

• Ergebnis aus FV, die erfolgswirksam zum Fair Value zu 
bewerten sind (verpflichtend) 3.238 909 843 82 

• Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten FV -38 856 299 -577 

• Sonstiges Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten -9 97 -238 -213 

Jahresüberschuss vor Steuern 19.857 26.753 27.628 28.880 
Steuern vom Einkommen -2.544 -1.951 -3.145 -2.571 

Jahresüberschuss 17.312 24.802 24.483 26.310 
Nicht beherrschende Anteile -2 -1 0 0 

Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen 17.311 24.801 24.483 26.310 
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Aktiva 
in Tsd. EUR Anhang/Notes 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Barreserve (13) 550.752 1.102.688 100,2 

Forderungen an Kreditinstitute (14) 200.333 283.002 41,3 

• Risikovorsorge zu Forderungen an Kreditinstitute (15) -118 -232 97,1 

Forderungen an Kunden (16) 6.378.787 6.657.343 4,4 

• Risikovorsorge zu Forderungen an Kunden (17) -90.735 -87.378 -3,7 

Handelsaktiva (18) 8.755 10.526 20,2 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (19) 890.116 918.649 3,2 

• Risikovorsorge zu Schuldverschreibungen (20) -337 -1.050 >100 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere (21) 135.878 153.426 12,9 

Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen (22) 635.931 661.538 4,0 

Immaterielle Vermögenswerte (23) 10.960 10.153 -7,4 

Sachanlagen (24) 77.842 78.240 0,5 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (25) 37.374 41.192 10,2 

Latente Steuerforderungen (26) 7.404 10.988 48,4 

Sonstige Aktiva (27) 14.654 17.391 18,7 

Summe der Aktiva   8.857.596 9.856.476 11,3 
     

 

Passiva 
in Tsd. EUR Anhang/Notes 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (28) 689.224 899.929 30,6 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (29) 5.813.967 6.542.245 12,5 

• hiervon Spareinlagen   1.413.530 1.401.674 -0,8 

• hiervon sonstige Verbindlichkeiten   4.400.437 5.140.571 16,8 

Verbriefte Verbindlichkeiten (30) 623.792 647.463 3,8 

• hiervon at Fair Value through Profit or Loss   84.237 63.429 -24,7 

Handelspassiva (31) 10.848 13.711 26,4 

Rückstellungen (32) 138.743 129.434 -6,7 

Sonstige Passiva (33) 48.913 51.440 5,2 

Nachrangkapital (34) 230.584 209.583 -9,1 

Eigenkapital   1.301.525 1.362.671 4,7 

• Konzerneigenkapital (35) 1.301.498 1.362.640 4,7 

• Nicht beherrschende Anteile   27 31 13,6 

Summe der Passiva   8.857.596 9.856.476 11,3 
     

 

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 



Konzernabschluss nach IFRS

143 

Entwicklung des Konzerneigenkapitals 2020 

in Tsd. EUR 
Gezeichnetes 

Kapital 
Kapital-

rücklagen 
Währungs-

veränderung 
Fair Value-

Rücklage 
Gewinn-

rücklagen 

Jahres-
über-

schuss 

zusätzliche 
Eigenkapital-

instr.1) Eigenkapital 

Stand 01.01.2020 85.886 241.416 -117 28.331 797.877 92.905 55.200 1.301.498 
Ausschüttung           -5.045   -5.045 
Kuponzahlungen auf 
zusätzliche Eigenkapital-
instrumente           -3.396   -3.396 

Dotierung Gewinnrücklagen        84.463 -84.463   - 

Jahresüberschuss           74.748   74.748 

Sonstiges Ergebnis     -635 -2.662 2.296     -1.001 

Kapitalerhöhung               - 

Veränderung aus at 
Equity-Bilanzierung         -4.586     -4.586 

Veränderung eigener Aktien        -260     -260 

Emission zusätzlicher 
Eigenkapitalinstrumente             700 700 

Umgliederung       352 -352     - 

Übrige Veränderungen         -17     -17 

Stand 31.12.2020 85.886 241.416 -752 26.022 879.420 74.748 55.900 1.362.640 
              

Stand der Fair Value-OCI-Rücklage (ohne Rücklage von assoziierten Unternehmen,  
die nach der Equity-Methode bilanziert werden) 20.242 

Stand der Steuerlatenz-Rücklage -5.060 
  

1) Sämtliche emittierten Additional Tier 1-Anleihen werden gemäß IAS 32 als Eigenkapital klassifiziert. 

  

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 
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Entwicklung des Konzerneigenkapitals 2019  

in Tsd. EUR 
Gezeichnetes 

Kapital 
Kapital-

rücklagen 
Währungs-

veränderung 
Fair Value-

Rücklage 
Gewinn-

rücklagen 

Jahres-
über-

schuss 

zusätzliche 
Eigenkapital-

instr.1) Eigenkapital 

Stand 01.01.2019 85.886 241.416 -335 21.338 741.475 77.417 43.500 1.210.696 
Ausschüttung           -9.677   -9.677 

Kuponzahlungen auf 
zusätzliche Eigenkapital-
instrumente           -3.396   -3.396 

Dotierung Gewinnrücklagen        64.343 -64.343   - 

Jahresüberschuss           92.905   92.905 

Sonstiges Ergebnis     218 6.993 -7.418     -207 

Kapitalerhöhung               - 

Veränderung aus at 
Equity-Bilanzierung         23     23 

Veränderung eigener Aktien        -452     -452 

Emission zusätzlicher 
Eigenkapitalinstrumente             11.700 11.700 

Übrige Veränderungen         -94     -94 

Stand 31.12.2019 85.886 241.416 -117 28.331 797.877 92.905 55.200 1.301.498 
              

Stand der Fair Value-OCI-Rücklage (ohne Rücklage von assoziierten Unternehmen,  
die nach der Equity-Methode bilanziert werden) 19.941 

Stand der Steuerlatenz-Rücklage -4.985 
  

1) Sämtliche emittierten Additional Tier 1-Anleihen werden gemäß IAS 32 als Eigenkapital klassifiziert. 

Für weitere Angaben verweisen wir auf Note (35) Konzerneigenkapital. 
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Entwicklung der Zahlungsströme 
in Tsd. EUR 2019 2020 

Jahresüberschuss nach Steuern 92.907 74.752 
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten 
und Überleitung auf den Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit     
• Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und Sachanlagen 26.517 25.518 
• Veränderung der Rückstellungen 6.700 -1.212 
• Veräußerungsgewinne und -verluste -223 -246 
• Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Positionen -3.704 -9.414 
• Gewinn/Verlustanteile an at Equity bilanzierten Unternehmen -45.915 -30.904 
Nettozinsertrag -135.842 -135.565 
Steueraufwand 10.211 10.152 
Zwischensumme -49.349 -66.919 
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile     
• Forderungen an Kreditinstitute, Kunden -409.462 -370.098 
• Handelsaktiva -710 -1.771 
• Übrige Aktiva 1.432 -1.363 
• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 198.207 933.312 
• Handelspassiva 2.486 2.863 
• Rückstellungen und Sonstige Passiva -5.428 -4.720 
Erhaltene Zinsen 159.721 158.416 
Gezahlte Zinsen -28.641 -28.013 
Erhaltene Dividenden 7.609 5.773 
Gezahlte Steuern -7.237 -11.651 
Cash Flow aus operativer Tätigkeit -131.371 615.829 
Mittelzufluss aus der Veräußerung von:     
• Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 52.350 38.566 
• Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 29.891 8.135 
• Im Eigentum befindliches Anlagevermögen 201 67 
Mittelabfluss durch Investitionen in:     
• Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere -37.519 -66.811 
• Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere -20.362 -24.929 
• Im Eigentum befindliches Anlagevermögen -20.509 -13.093 
• At Equity bilanzierte Unternehmen - -3.836 
Dividenden von at Equity bilanzierten Unternehmen 6.906 36 
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 10.958 -61.865 
Kapitalerhöhung - - 
Dividendenzahlungen -9.677 -196 
Emission zusätzlicher Eigenkapitalbestandteile 11.700 700 
Kuponzahlung zusätzlicher Eigenkapitalinstrumente -3.396 -3.396 
Rückkauf von eigenen Aktien -3.725 -3.940 
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Aktien 3.273 3.680 
Mittelzufluss aus nachrangigen Verbindlichkeiten und verbrieften Verbindlichkeiten 204.952 105.512 
Mittelabfluss aus nachrangigen Verbindlichkeiten und verbrieften Verbindlichkeiten -101.700 -102.000 
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten -2.591 -2.535 
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 98.836 -2.176 
Zahlungsmittelstand zum Ende des Vorjahres 571.963 550.752 
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -131.371 615.829 
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 10.958 -61.865 
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 98.836 -2.176 
Wechselkurseinflüsse auf den Finanzmittelbestand 366 147 
Zahlungsmittelstand zum Ende des Berichtsjahres 550.752 1.102.688 

   
 

Konzern-Geldflussrechnung 
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Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze 
I. Allgemeine Angaben 
Die BKS Bank AG mit Sitz in 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, hat als Mutterunternehmen des BKS Bank Kon-
zerns den Konzernabschluss nach den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS), die 
vom International Accounting Standards Board (IASB) veröffentlicht wurden, sowie nach den Interpretationen 
des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) in der von der EU übernommenen Fas-
sung für das Geschäftsjahr 2020 als befreienden Konzernabschluss gemäß § 59a BWG erstellt. Zusätzlich wur-
den die Anforderungen des § 245a Abs. 1 UGB erfüllt. 

Die BKS Bank wurde 1922 unter dem Namen „Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co“ in 
Klagenfurt gegründet. Jahrelange Bestrebungen, die Kommandite in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, führ-
ten 1928 zur Gründung der „Bank für Kärnten“. 1983 erfolgte der Schritt in den steirischen Markt. Die Stamm-
Stückaktien der BKS Bank AG notieren seit 1986 an der Wiener Börse und sind im Segment Standard Market 
Auction gelistet. Die seit 1991 an der Wiener Börse notierten Vorzugs-Stückaktien wurden im November 2020 in 
Stamm-Stückaktien umgewandelt. Seit 1990 ist die BKS Bank in Wien vertreten. Die Erschließung des burgenlän-
dischen und niederösterreichischen Marktes erfolgte ab 2003. Im Ausland ist das Institut auch in Slowenien, Kro-
atien, in der Slowakischen Republik und in Oberitalien tätig. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV AG) bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. Gemeinsam erreichen die 
3 Banken die Stärke einer Großbank mit der Flexibilität und der Marktnähe einer Regionalbank. 

Der Vorstand der BKS Bank AG hat den Konzernabschluss am 08. März 2021 unterzeichnet und zur Weitergabe 
an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu er-
klären, ob er den Konzernabschluss billigt. Bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gab es keinerlei Hinweise, die 
an einer Unternehmensfortführung zweifeln ließen. 

II. Auswirkungen neuer und geänderter Standards 
Die im Geschäftsjahr 2019 angewandten Rechnungslegungsmethoden wurden mit Ausnahme der überarbeiteten 
Standards und Interpretationen, deren Anwendung im Berichtsjahr Pflicht war, auch 2020 beibehalten. Auch die 
Vergleichszahlen des Vorjahres basieren auf den entsprechenden Vorgaben. Eine vorzeitige Anwendung von 
Standards, die verlautbart wurden, aber deren Anwendung im Geschäftsjahr nicht verpflichtend war, wurde nicht 
vorgenommen. 

Anzuwendende Standards/Amendments ab 01.01.2020 

Standards/Amendments 

Anzuwenden für Geschäfts-
jahre, die am oder nach 

diesem Stichtag beginnen 
Endorsement  
durch die EU 

IAS 1 - Darstellung des Abschlusses und IAS 8 - Rechnungslegungs- 
methoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 
und Fehler (Amendment) 01.01.2020 

November 
2019 

IFRS 3 - Unternehmenszusammenschlüsse (Amendment) 01.01.2020 April 2020 

IFRS 9 - Finanzinstrumente, IAS 39 - Finanzinstrumente: Ansatz und 
Bewertung und IFRS 7 - Finanzinstrumente: Angaben (Amendment) 01.01.2020 Januar 2020 

IFRS 16 - Leasingverhältnisse (Amendment) 01.06.2020 Oktober 2020 

Anpassungen der Querverweise auf das Rahmenkonzept in IFRS 
Standards (Amendment) 01.01.2020 

November 
2019 

   
 

Erläuterungen (Notes) zum  
Konzernabschluss der BKS Bank 
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IAS 1 und IAS 8 – Änderung der Definition von Wesentlichkeit 
Mit den Änderungen von IAS 1 und IAS 8 wird in den IFRS-Standards ein einheitlicher und genau umrissener 
Definitionsbegriff von Wesentlichkeit geschaffen. Diese Definition ist zukünftig nur noch in IAS 1 enthalten, in IAS 
8 ist nur mehr ein Verweis auf IAS 1 enthalten. Aus diesen Änderungen ergeben sich keine Auswirkungen für den 
BKS Bank Konzern. 

IFRS 3 – Unternehmenszusammenschlüsse 
Die Änderungen betreffen die Definition eines Geschäftsbetriebs. Sie dienen als Klarstellung, ob ein Unterneh-
menserwerb bei der Aufstellung eines Konzernabschlusses als Erwerb einer Gruppe von Vermögensgegenstän-
den oder als Erwerb eines Geschäftsbetriebs zu bilanzieren ist. Aus diesen Änderungen ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf den BKS Bank Konzern. 

IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 – Interest Rate Benchmark Reform 
Mit den Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 reagiert das IASB auf bestehende Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit der Reform von Referenzzinssätzen (sog. IBOR-Reform). Die Änderungen betreffen bestimmte 
Hedge Accounting-Vorschriften und sollen die gegenwärtige Fortführung der Bilanzierung von Sicherungsge-
schäften gewährleisten. Aus diesen Änderungen ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den BKS 
Konzernabschluss. 

IFRS 16 – COVID-19-bezogene Mietkonzessionen 
Die Änderungen an IFRS 16 stehen in direktem Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und beinhalten 
eine optionale Erleichterung für die Bilanzierung von Mietverhältnissen auf der Seite des Leasingnehmers. Bei 
Mietzugeständnissen, wie Stundung der Mietraten oder Mietnachlässen, die als direkte Folge der COVID-19- 
Pandemie gewährt werden, ist es dem Leasingnehmer erlaubt, auf die Beurteilung einer möglichen Modifikation 
gemäß IFRS 16 zu verzichten. Diese Erleichterung hinsichtlich der Bilanzierung gilt jedoch nur für solche Mietzu-
geständnisse, die am oder vor dem 30. Juni 2021 fällige Mietzahlungen reduzieren. Im BKS Bank Konzern wird 
von dieser Erleichterung kein Gebrauch gemacht. 

Verweise auf das Rahmenkonzept 
Der IASB hat Änderungen zu Verweisen auf das Rahmenkonzept in den IFRS-Standards veröffentlicht. Diese Än-
derungen gehen zurück auf die Überarbeitung des Rahmenkonzepts und betreffen folgende Standards und In-
terpretationen: IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 
22 und SIC-32. Inhaltlich werden hierdurch bestehende Verweise auf das Rahmenkonzept konkretisiert, indem 
entweder explizit auf das IASC-Rahmenkonzept von 2001 oder auf das neue IASB-Rahmenkonzept verwiesen 
wird. Aus diesen Änderungen ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen für den BKS Bank Konzern. 
 

Ab dem 01.01.2021 anzuwendende Standards/Amendments 

Standards/Amendments 

Anzuwenden für Geschäfts-
jahre, die am oder nach  

diesem Stichtag beginnen 
Endorsement  
durch die EU 

IFRS 4 - Versicherungsverträge 01.01.2021 Dezember 2020 

IFRS 9 - Finanzinstrumente, IAS 39 - Finanzinstrumente: Ansatz 
und Bewertung und IFRS 7 - Finanzinstrumente: Angaben,  
IFRS 4 - Versicherungsverträge, IFRS 16 - Leasingverhältnisse 
(Amendments) 01.01.2021 Januar 2021 

   
 

IFRS 4 – Versicherungsverträge 
Mit den Änderungen von IFRS 4 wird die bestehende Option zur verzögerten Erstanwendung von IFRS 9 auf den 
neuen Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 17 verlängert. Die Änderungen sind ab dem 01. Januar 2021 anzu-
wenden. Aus diesen Änderungen ergeben sich keine Auswirkungen auf den BKS Bank Konzern. 
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IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 – Interest Rate Benchmark Reform Phase 2 
Die mit 13. Januar 2021 in EU-Recht übernommenen Änderungen beziehen sich auf Sachverhalte, die sich auf 
die Finanzberichterstattung auswirken können, wenn ein bestehender Referenzzinssatz tatsächlich ersetzt wird. 
Die Änderungen befassen sich mit der Modifikation von finanziellen Vermögenswerten, finanziellen Verbindlich-
keiten und Leasingverbindlichkeiten, mit Vorschriften in Bezug auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 
sowie mit Angabevorschriften gemäß IFRS 7. Für Modifikationen, die als direkte Folge der IBOR-Reform erforder-
lich sind und auf einer wirtschaftlich gleichwertigen Grundlage vorgenommen werden, führt der IASB mit diesen 
Änderungen eine Erleichterung ein. Diese Modifikationen werden durch eine Aktualisierung des Effektivzinssat-
zes bilanziert, alle anderen Modifikationen werden unter Anwendung der bestehenden IFRS-Vorschriften bilan-
ziert. Dementsprechend wurde auch IFRS 4 und IFRS 16 geändert, um auch hier ähnliche Erleichterungen anwen-
den zu können. Die Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen sehen vor, dass deren 
Bilanzierung nicht allein aufgrund der IBOR-Reform eingestellt werden kann. Zusätzlich sind gemäß IFRS 7 An-
hangsangaben im Zusammenhang mit der IBOR-Reform vorzunehmen. Die Änderungen sind verpflichtend für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Januar 2021 beginnen. Aus diesen Änderungen ergeben 
sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den BKS Bank Konzern. 
 

Ab dem 01.01.2022 oder zu einem späteren Zeitpunkt anzuwendende Standards/Amendments 

Standards/Amendments 

Anzuwenden für Geschäfts-
jahre, die am oder nach 

diesem Stichtag beginnen 
Endorsement durch 

die EU 

IAS 1 - Darstellung des Abschlusses (Amendment) 01.01.2023 Ausständig 

IAS 8 - Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler 
(Amendment) 01.01.2023 Ausständig 

IAS 16 - Sachanlagen (Amendment) 01.01.2022 Ausständig 

IAS 37 - Rückstellungen (Amendment) 01.01.2022 Ausständig 

IFRS 3 - Unternehmenszusammenschlüsse (Amendment) 01.01.2022 Ausständig 

IFRS 17 - Versicherungsverträge 01.01.2023 Ausständig 

Annual Improvements 2018-2020 01.01.2022 Ausständig 
   

 

Aus den oben angeführten Standards und Amendments ergeben sich keine wesentlichen Änderungen auf den 
Konzernabschluss. 

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Allgemeines 
Der Jahresabschluss wurde in der funktionalen Währung Euro erstellt. Alle Ziffern in den nachstehenden Erläute-
rungen zum Konzernabschluss werden – sofern nicht anders angegeben – auf Tsd. EUR gerundet. Die Bilanz ist 
nach absteigender Liquidität gegliedert. Bei der Abschlusserstellung wird von der Unternehmensfortführung 
(Going Concern) ausgegangen. 

Konsolidierungskreis 
In den Konzernabschluss werden neben der BKS Bank AG 14 Unternehmen einbezogen (11 Vollkonsolidierungen, 
zwei auf Basis der at Equity-Bilanzierung und ein Unternehmen gemäß Quotenkonsolidierung). Mittels Vollkon-
solidierung werden jene Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen, die gemäß IFRS 10 „Konzernab-
schlüsse“ unter dem beherrschenden Einfluss der BKS Bank AG stehen und sofern der Einfluss auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung ist. 

Beherrschung liegt vor, wenn die BKS Bank AG schwankenden Renditen aus ihrem Engagement bei dem Unter-
nehmen ausgesetzt ist bzw. Anrechte auf diese besitzt und die Fähigkeit hat, diese Renditen mittels ihrer Verfü-
gungsgewalt über das Unternehmen zu beeinflussen. Für die Bestimmung der Wesentlichkeit werden unter an-
derem die Bilanzsumme und die Anzahl der Mitarbeiter berücksichtigt, bei assoziierten Unternehmen das 
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anteilige Eigenkapital. Die Erstkonsolidierung erfolgt gemäß IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ nach der 
Erwerbsmethode. 

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine Änderungen im Konsolidierungskreis. 

Vollkonsolidierte Gesellschaften des Konsolidierungskreises 
Folgende Gesellschaften erfüllen das Control-Konzept nach IFRS 10. Die BKS Bank AG als Mutter verfügt über 
eine Entscheidungsgewalt, mit der sie die variablen Rückflüsse steuern kann. Somit werden neben der BKS Bank 
AG folgende Unternehmen vollkonsolidiert:  
 

Vollkonsolidierte Gesellschaften des Konsolidierungskreises      

Gesellschaft Firmensitz 
Kapitalanteil 

direkt 
Kapitalanteil 

indirekt 
Datum des 

Abschlusses 

BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H. Klagenfurt 99,75% 0,25% 31.12.2020 

BKS-leasing d.o.o. Ljubljana 100,00% - 31.12.2020 

BKS-leasing Croatia d.o.o. Zagreb 100,00% - 31.12.2020 

BKS-Leasing s.r.o. Bratislava 100,00% - 31.12.2020 

IEV Immobilien GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

Immobilien Errichtungs- und Vermietungs GmbH & Co. KG Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

BKS 2000 - Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH Klagenfurt 100,00%   31.12.2020 

BKS Zentrale-Errichtungs- und Vermietungs GmbH Klagenfurt - 100,00% 31.12.2020 

BKS Hybrid beta GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

BKS Immobilien-Service GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

BKS Service GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 
     

 

At Equity bilanzierte Gesellschaften 
Folgende Gesellschaften werden als assoziierte Gesellschaften gemäß IAS 28 eingestuft, da ein maßgeblicher 
Einfluss auf die finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen dieser Unternehmen gegeben ist: 
 

At Equity bilanzierte Gesellschaften 

 
 
Zur Oberbank AG und zur BTV AG sei angemerkt, dass die BKS Bank an diesen Kreditinstituten mit 14,2% bzw. 
14,7% zwar jeweils weniger als 20% der Stimmrechtsanteile bzw. mit 14,2% bzw. 14,0% jeweils weniger als 20% 
der Kapitalanteile hält, die Ausübung der Stimmrechte aber durch Syndikatsverträge geregelt wird. Diese eröffnen 
die Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen der Institute im Rahmen der 3 Banken 
Gruppe mitzuwirken, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Aufgrund der vorliegenden Ringbeteiligung zwi-
schen BKS Bank AG, Oberbank AG und BTV AG sowie unter dem Aspekt, dass die Konzernabschlüsse in den 
Schwesterbanken parallel erstellt werden, wird für die Einbeziehung in den Konzernabschluss der BKS Bank der 
30.09.2020 als Stichtag herangezogen. Die Abschlüsse der assoziierten Unternehmen werden um die Auswir-
kungen bedeutender Geschäftsfälle oder Ereignisse zwischen dem Berichtsstichtag der assoziierten Unterneh-
men am 30.09. und dem Konzernabschlussstichtag am 31.12. angepasst. 

 

    

Gesellschaft Firmensitz 
Kapitalanteil 

direkt 
Datum des 

Abschlusses 

Oberbank AG Linz 14,2% 30.09.2020 

BTV AG Innsbruck 14,0% 30.09.2020 
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Quotal konsolidierte Gesellschaften 
Gemäß den Bestimmungen des IFRS 11 ist die Beteiligung an der ALPENLÄNDISCHE GARANTIE – GESELL-
SCHAFT m.b.H. (ALGAR) als gemeinschaftliche Tätigkeit einzustufen und daher quotal in den Konsolidierungs-
kreis einzubeziehen. 
 

Quotal konsolidierte Gesellschaften 

 
 
Sonstige, nicht in den Konsolidierungskreis einbezogene Gesellschaften 
Folgende Gesellschaften, an denen die BKS Bank eine Beteiligung von mehr als 20% hält, wurden nach den vor-
genannten Wesentlichkeitsbestimmungen aufgrund eigenen Ermessens wegen Unwesentlichkeit nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen. 
 

Sonstige, nicht in den Konsolidierungskreis einbezogene Gesellschaften      

Gesellschaft Firmensitz 
Kapitalanteil 

direkt 
Kapitalanteil 

indirekt 
Datum des 

Abschlusses 

3 Banken IT GmbH Linz 30,00% - 31.12.2020 

VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

E 2000 Liegenschaftsverwaltungs GmbH Klagenfurt 99,00% 1,00% 31.12.2020 

Pekra Holding GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 

3 Banken Versicherungsmakler Gesellschaft m.b.H. Innsbruck 30,00% - 31.12.2020 

VBG-CH Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Klagenfurt 100,00% - 31.12.2020 
     

 
 
Ergebnisse ausländischer Tochtergesellschaften und Filialen 

Ausländische Tochtergesellschaften und Filialen zum 31. Dezember 2020        

in Tsd. EUR 
Nettozins-

ertrag Betriebsertrag 
Mitarbeiter-

anzahl (in PJ) 

Jahres-
überschuss 
vor Steuern 

Steuern vom 
Einkommen 

Jahresergebnis 
nach Steuern 

Auslandsfilialen             
Filiale Slowenien (Bankfiliale) 13.441 21.555 129,0 8.133 -1.426 6.707 

Filiale Kroatien (Bankfiliale) 8.594 9.555 63,8 61 -97 -36 

Filiale Slowakei (Bankfiliale) 2.387 2.763 28,8 497 183 680 

Tochtergesellschaften             
BKS-leasing d.o.o., Ljubljana 5.491 5.874 18,9 2.288 -429 1.859 

BKS-leasing Croatia d.o.o., 
Zagreb 2.502 3.357 13,3 1.107 -200 908 

BKS-Leasing s.r.o., Bratislava 1.755 2.047 13,4 249 -55 194 
       

 

    

Gesellschaft Firmensitz 
Kapitalanteil 

direkt 
Datum des 

Abschlusses 

ALGAR Linz 25,0% 31.12.2020 
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Ausländische Tochtergesellschaften und Filialen zum 31. Dezember 2019        

in Tsd. EUR 
Nettozins-

ertrag Betriebsertrag 
Mitarbeiter-

anzahl (in PJ) 

Jahres-
überschuss 
vor Steuern 

Steuern vom 
Einkommen 

Jahresergebnis 
nach Steuern 

Auslandsfilialen             
Filiale Slowenien (Bankfiliale) 12.079 18.457 126,6 6.167 -986 5.181 

Filiale Kroatien (Bankfiliale) 9.980 10.922 59,5 4.019 -807 3.212 

Filiale Slowakei (Bankfiliale) 2.305 2.657 27,8 223 - 223 

Tochtergesellschaften             
BKS-leasing d.o.o., Ljubljana 5.097 5.577 18,7 2.466 -468 1.998 

BKS-leasing Croatia d.o.o., 
Zagreb 2.170 2.364 12,3 864 -166 698 

BKS-Leasing s.r.o., Bratislava 1.583 1.746 12,4 524 -124 400 
       

 
 
Währungsumrechnung 
Die auf Fremdwährung lautenden Aktiva und Passiva werden grundsätzlich zu den jeweiligen Marktkursen des 
Bilanzstichtags umgerechnet. Die Umrechnung der Abschlüsse der Tochterunternehmen, die nicht in Euro bilan-
zieren, erfolgt nach der Stichtagskursmethode. Innerhalb des Konzerns gibt es lediglich eine kroatische Gesell-
schaft, die den Abschluss nicht in Euro, sondern in kroatischer Kuna (HRK) erstellt. Die Vermögenswerte und 
Verpflichtungen wurden zum Stichtagskurs umgerechnet, Aufwände und Erträge mit dem Durchschnittskurs des 
betreffenden Zeitraumes. Die daraus resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden im sonstigen Ergebnis er-
fasst und als Bestandteil des Eigenkapitals angesetzt. 

Auswirkung von COVID-19 auf Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Gesetzliche Moratorien und freiwillige Stundungen  
Neben den Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit wurden von der österreichischen Regierung sowie von den 
Regierungen der Länder, in denen die BKS Bank tätig ist – Slowenien, Kroatien, Slowakei und Italien –, Maßnah-
men erlassen, um auch die negativen wirtschaftlichen Folgen aus der COVID-19-Krise einzudämmen. Dazu zäh-
len staatliche Garantieinstrumente sowie gesetzliche Kreditmoratorien, die einen wesentlichen Beitrag zur Über-
brückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe in Folge der COVID-19-Krise leisten. Neben dem gesetzlichen 
Moratorium werden in der BKS Bank Gruppe selektiv auch freiwillige Stundungen im Firmen- und Privatkunden-
bereich sowohl im Inland als auch im Ausland angeboten. Derartige Stundungen – unabhängig davon, ob öffent-
lich oder freiwillig veranlasst – erfüllen in der Regel die Kriterien einer vertraglichen Modifikation gemäß IFRS 9, da 
diese vertraglichen Anpassungen die vertraglichen Cash Flows des zugrundeliegenden finanziellen Vermögens-
wertes ändern. Dabei ist zwischen einer signifikanten und einer nicht signifikanten Vertragsänderung zu 
unterscheiden, wobei es bei einer signifikanten Vertragsänderung zu einer Ausbuchung des finanziellen Vermö-
genswertes und zu einem Ansatz eines neuen finanziellen Vermögenswertes kommt. Bei nicht signifikanten ver-
traglichen Änderungen wird der Unterschiedsbetrag aus der Vertragsanpassung als Änderungsgewinn/-verlust in 
der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Details sind dem Kapitel „Vertragsmodifikation“ zu entnehmen. 

Des Weiteren sind gesetzliche Moratorien für sich genommen nicht unbedingt als Zugeständnis des Kreditgebers 
gegenüber dem Kreditnehmer anzusehen und somit ist das gesetzliche Moratorium alleine nicht als Indikator für 
eine beeinträchtigte Bonität des Kreditnehmers zu werten. Im Oktober 2020 wurde der Anwendungszeitraum des 
gesetzlichen Moratoriums in Österreich auf zehn Monate, das ist bis 31. Jänner 2021, verlängert. Das private Mo-
ratorium, auf welches sich die österreichische Kreditwirtschaft im September 2020 geeinigt hat und welches ge-
genüber der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) notifiziert wurde, gilt rückwirkend als EBA-konformes 
Moratorium, und zwar für Stundungen, welche zwischen dem 15. März 2020 und 31. August 2020 vereinbart wur-
den. Voraussetzung ist jedoch, dass diese nur eine maximale Laufzeit von neun Monaten aufweisen und nicht 
länger als bis zum 31. März 2021 gewährt werden. 
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Staatsgarantien 
Weitere COVID-19-Maßnahmen in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei stellen Garantien zugunsten 
von Kreditinstituten für Überbrückungsfinanzierungen dar, um schnelle Liquidität für Unternehmen gewährleisten 
zu können. 
 
Staatsgarantien, die die BKS Bank in 2020 für neu ausgereichte Überbrückungskredite erhalten hat, werden als 
integraler Vertragsbestandteil angesehen und solcherart garantierte Kredite als eigenständiges Finanzinstrument 
beurteilt. Garantien reduzieren die Verlusthöhe im Falle des Ausfalls. Eine garantierte Überbrückungsfinanzierung 
ist zum Zeitpunkt der Ersterfassung grundsätzlich in Stage 1 zu erfassen, da diese Finanzierungen ausschließlich 
an wirtschaftlich gesunde Unternehmen vergeben werden.  

Expected Credit Loss 
Der Informationsstand zur COVID-19-Krise ändert sich permanent und so auch die daraus resultierenden bzw. 
voraussichtlich resultierenden wirtschaftlichen Folgen. Im 01. Quartal 2020 wurde aufgrund der Prognosen des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) eine Neubewertung der makroökonomischen Faktoren zur Berechnung 
des ECL vorgenommen. Ende Juni wurde die vom Institut für Höhere Studien (IHS) veröffentlichte Prognose für 
die Entwicklung der Wirtschaftsleistung (BIP) in Österreich sowie vergleichbare Prognosen für die Auslands-
märkte der ECL-Berechnung zugrunde gelegt. Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2020 hat die Europäische Kom-
mission eine aktuelle Zwischenprognose für die Wirtschaftsleistung (BIP) und Inflation bekannt gegeben, welche 
der ECL-Berechnung im 03. Quartal zugrunde gelegt wurde. Im November 2020 wurde von der Europäischen 
Kommission die Herbstprognose veröffentlicht. Diese Prognose beinhaltet u. a. für das Gesamtjahr 2020 in Ös-
terreich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um 7,1% und für 2021 lediglich ein Wachstum von 4, 1 %. 
Die sich daraus ergebenden Veränderungen wurden der ECL Berechnung ab November 2020 zugrunde gelegt. 

Des Weiteren hat die BKS Bank im 02. Quartal eine Analyse der Betroffenheit von Firmenkunden nach Branchen 
im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise durchgeführt. Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Bran-
chen, nämlich Beherbergung und Gastronomie, Kunst und Unterhaltung sowie Sonstige Dienstleistungen, wur-
den ab einem festgelegten Ausmaß an Betroffenheit einem kollektiven Stufentransfer unterzogen. Auf Grund der 
Mitte August ausgesprochenen Reisewarnung für Kroatien und der damit einhergehenden negativen Auswirkung 
auf die kroatische Wirtschaft wurde das gesamte kroatische Firmenkunden-Portfolio im 03. Quartal einem kol-
lektiven Stufentransfer unterzogen. Ferner haben die zahlreichen und wiederholten Reisewarnungen die BKS 
Bank dazu veranlasst, die Branche Verkehr insgesamt einem kollektiven Stufentransfer zu unterziehen. Insgesamt 
wurden somit auch am Jahresende Finanzinstrumente gemäß IFRS 9.B5.5.1 ff. aus Stufe 1 in Stufe 2 transferiert, 
auch wenn auf individueller Schuldnerebene noch kein signifikanter Anstieg im Kreditrisiko zu identifizieren war.  

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten 
Barreserve 
Dieser Posten besteht aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Zentralnotenbanken. Die Bewertung erfolgt zu 
fortgeführten Anschaffungskosten. 

Finanzinstrumente gemäß IFRS 9 
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der bei einem Vertragspartner einen finanziellen Vermögenswert und beim 
anderen Vertragspartner eine finanzielle Verbindlichkeit oder Eigenkapital begründet. Kassageschäfte werden 
zum Kassatag erfasst bzw. ausgebucht. 

Im Zugangszeitpunkt sind finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu klassifizieren. Die Erstbewertung 
erfolgt zum Fair Value, welcher in der Regel die Anschaffungskosten darstellt. Aus der Klassifizierung leitet sich 
sowohl für die Aktiv- als auch Passivseite die Folgebewertung ab. 

Gemäß IFRS 9 sind finanzielle Vermögenswerte nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt zu bewerten: 
• zu fortgeführten Anschaffungskosten 
• erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FV OCI) 
• erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FV PL) 
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Die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte erfolgt einerseits anhand des Geschäftsmodells, in welchem die 
finanziellen Vermögenswerte verwaltet werden, und andererseits anhand der Charakteristika der mit den finanziel-
len Vermögenswerten einhergehenden vertraglichen Zahlungsströme (Zahlungsstrombedingung – SPPI-Kriterium). 

Die Überprüfung, ob es sich bei den vertraglichen Cash Flows nur um Zins- und Tilgungszahlungen handelt und 
somit das SPPI-Kriterium erfüllt ist, erfolgt in der BKS Bank anhand eines Benchmarktests. Bei jedem Neuvertrag 
bzw. bei sämtlichen Vertragsänderungen wird überprüft, ob der Vertrag Bestandteile („Covenants“) enthält, die 
gegen das SPPI-Kriterium verstoßen (qualitativer Benchmarktest). Die Überprüfung des SPPI-Kriteriums bei Neu-
verträgen mit inkongruenten Zinskomponenten erfolgt in der BKS Bank mit Hilfe eines quantitativen Benchmark-
tests. Bei einer inkongruenten Zinskomponente stimmt die Laufzeit des Referenzzinssatzes nicht mit der Frequenz 
der Zinsanpassung zusammen. Dies führt per se jedoch noch nicht zu einer Nicht-Erfüllung des SPPI-Kriteriums. 

Anhand des quantitativen Benchmarktests werden im Zugangszeitpunkt die vertraglichen Zahlungsströme des zu 
klassifizierenden Finanzinstruments mit den Zahlungsströmen eines sogenannten Benchmark-Instruments ver-
glichen. Die Konditionen des Benchmark-Instruments entsprechen mit Ausnahme der inkongruenten Zinskom-
ponente denen des zu klassifizierenden Finanzinstruments. Ergibt sich aus diesem Vergleich eine wesentliche 
Abweichung der Zahlungsströme (> 10%), ist das geforderte SPPI-Kriterium nicht erfüllt, und das Finanzinstru-
ment wird erfolgswirksam zum Fair Value bewertet. 

Finanzinstrumente bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 
Eine Klassifizierung zu fortgeführten Anschaffungskosten setzt voraus, dass der finanzielle Vermögenswert in 
einem Geschäftsmodell gehalten wird, dessen Zielsetzung darin besteht, die finanziellen Vermögenswerte zu 
halten und die vertraglichen Cash Flows zu vereinnahmen. Des Weiteren verlangt das SPPI-Kriterium, dass die 
vertraglichen Zahlungsströme nur aus Zins- und Tilgungszahlungen bestehen. Eine Folgebewertung zu fortge-
führten Anschaffungskosten kommt für Fremdkapitalinstrumente zur Anwendung. In der BKS Bank werden in 
dieser Bewertungsklasse Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden sowie Schuldverschreibungen 
ausgewiesen. Wertminderungen werden gemäß IFRS 9 als Risikovorsorge erfasst. Agien und Disagien werden 
unter Anwendung der Effektivzinsmethode auf die Laufzeit verteilt und erfolgswirksam erfasst. 

Finanzinstrumente bewertet erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FV OCI) 
Ein finanzieller Vermögenswert wird als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FV 
OCI) klassifiziert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der finanzielle Vermögenswert wird in einem Ge-
schäftsmodell gehalten, dessen Zielsetzung darin besteht, die vertraglichen Cash Flows zu vereinnahmen oder 
den finanziellen Vermögenswert zu veräußern. Das SPPI-Kriterium verlangt auch hier, dass bei finanziellen Ver-
mögenswerten der Bewertungsklasse FV OCI (verpflichtend) die vertraglichen Zahlungsströme nur aus Zins- und 
Tilgungszahlungen bestehen. Eine erfolgsneutrale Folgebewertung im sonstigen Ergebnis (OCI) kommt demnach 
für Fremdkapitalinstrumente in Betracht. Für die Bewertung wird grundsätzlich der Börsenkurs herangezogen. 
Ist ein solcher nicht vorhanden, wird die Barwertmethode angewendet. Fair Value-Änderungen dieser Instru-
mente werden GuV-neutral im sonstigen Ergebnis erfasst. Erst bei Abgang des finanziellen Vermögenswerts wird 
der kumulierte, im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinn oder Verlust ergebniswirksam umgebucht (FV OCI mit 
Recycling). In der BKS Bank werden in dieser Kategorie Schuldverschreibungen ausgewiesen. 

Eigenkapitalinstrumente sind in der Regel gemäß IFRS 9 zum Fair Value through Profit or Loss (FV PL) zu be-
werten, da diese das SPPI-Kriterium nicht erfüllen. Beim erstmaligen Ansatz kann ein Unternehmen jedoch ein 
unwiderrufliches Wahlrecht ausüben, um Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumen-
ten, die nicht dem Handelsbestand zugeordnet werden, im sonstigen Ergebnis auszuweisen („Fair Value-OCI-
Option“). In der BKS Bank wird von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und eine Designation von Eigenkapi-
talinstrumenten (Aktien und Anteilsrechten) zum Fair Value through Other Comprehensive Income ohne Recyc-
ling (FV OCI ohne Recycling) durchgeführt. Ist ein Börsenkurs nicht vorhanden, wird insbesondere die Discoun-
ted-Cash-Flow-Methode zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes verwendet. Für Eigenkapitalinstrumente, 
die aufgrund der Ausübung der Fair Value-OCI-Option der Bewertungsklasse FV OCI (designiert) zugeordnet 
wurden, sind die sich über die Laufzeit ergebenden Fair Value-Änderungen im sonstigen Ergebnis (OCI) zu er-
fassen. Bei einer Veräußerung des Eigenkapitalinstruments darf der kumulierte im sonstigen Ergebnis erfasste 
Gewinn oder Verlust nicht in die GuV umgebucht werden (kein Recycling), eine Umbuchung in einen anderen 
Eigenkapitalposten ist zulässig. 
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Finanzinstrumente bewertet erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FV PL) 
Finanzielle Vermögenswerte, die nicht einem der oben genannten Geschäftsmodelle zuzuordnen sind oder das 
SPPI-Kriterium nicht erfüllen, werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Da Derivate das SPPI-
Kriterium grundsätzlich nicht erfüllen, erfolgt ein verpflichtender Ausweis dieser Instrumente in der Bewertungs-
klasse erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FV PL verpflichtend). In der Bilanz werden diese in der Posi-
tion Handelsaktiva/Handelspassiva ausgewiesen. Die Bewertungsergebnisse aus der Bilanzposition Handelsak-
tiva/Handelspassiva werden in der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsergebnis gezeigt, der Zinsaufwand 
für die Refinanzierung der Handelsaktiva wird im Zinsergebnis ausgewiesen. Neben Derivaten werden in der BKS 
Bank auch Kredite und Schuldverschreibungen, die das SPPI-Kriterium nicht erfüllen, sowie Eigenkapitalinstru-
mente, bei denen die Fair Value-OCI-Option nicht ausgeübt wird, in dieser Bewertungsklasse ausgewiesen. 

Ungeachtet dessen besteht nach IFRS 9 das Wahlrecht, einen finanziellen Vermögenswert beim erstmaligen An-
satz unwiderruflich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu designieren (Fair Value-Option). Eine sol-
che Designation setzt jedoch voraus, dass hierdurch Bewertungs- und Ansatzinkongruenzen beseitigt oder signi-
fikant verringert werden. 

In der BKS Bank kommt für Kredite und Schuldverschreibungen die Fair Value-Option vereinzelt zum Einsatz. Die 
designierten Instrumente werden in der Bewertungsklasse FV PL designiert ausgewiesen. Die Auswahl der Positi-
onen erfolgt durch das Aktiv-Passiv-Management-Komitee (APM). Diese Positionen werden erfolgswirksam mit 
dem Marktwert bewertet (Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit und zugehöriges Derivat). Das Bewertungsergebnis 
findet in der Position Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten (FV)/Verbindlichkeiten in der Unterposition 
Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung seinen Nie-
derschlag. 

Die Darstellung von Bilanzposition, Bewertungsmaßstab und Kategorie gemäß IFRS 9 für die Aktivseite lässt sich 
für die BKS Bank wie folgt zusammenfassen: 
 

Aktiva   
Fair 

Value 

fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten Sonstige Kategorie 

Barreserve    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

Forderungen an Kreditinstitute    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

Forderungen an Kunden    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

   - FV PL designiert (Fair Value-Option) 

   - FV PL verpflichtend 

Handelsaktiva    - FV PL verpflichtend 

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 

   - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

   - FV OCI verpflichtend (mit Recycling) 

   - FV PL designiert (Fair Value-Option) 

   - FV PL verpflichtend 

Anteilsrechte und andere nicht 
verzinsliche Wertpapiere 

   - FV OCI designiert (ohne Recycling) 

   - FV PL verpflichtend 
     

 
 
Gemäß IFRS 9 sind finanzielle Verbindlichkeiten nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt zu bewerten: 
• zu fortgeführten Anschaffungskosten 
• erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FV PL) 

Eine erfolgswirksame Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgt bei finanziellen Verbindlichkeiten des Han-
delsbestands (Held-for-Trading). In der Bilanzposition Handelspassiva werden in der BKS Bank negative Markt-
werte aus Derivaten ausgewiesen. Des Weiteren gehören dieser Bewertungskategorie finanzielle Verbindlichkeiten 
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an, die beim erstmaligen Ansatz unwiderruflich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet desig-
niert wurden (Fair Value-Option). Die Angaben zur Fair Value-Option auf der Aktivseite gelten analog für die 
Passivseite. Gewinne oder Verluste aus der Veränderung des Credit Spreads für eigene Verbindlichkeiten, die er-
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind (designiert), werden im sonstigen Ergebnis (OCI) 
gezeigt. 
 

Passiva   
Fair 

Value 

fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten Sonstige Kategorie 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 

Verbriefte Verbindlichkeiten    - zu fortgeführten Anschaffungskosten      - FV PL designiert (Fair Value-Option) 

Handelspassiva    - FV PL verpflichtend 

Nachrangkapital    - zu fortgeführten Anschaffungskosten 
     

 
 

Risikovorsorge für Finanzinstrumente gemäß IFRS 9 
Risikovorsorgen werden in der BKS Bank für Forderungen an Kreditinstitute und Kunden, für Schuldtitel, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten oder ergebnisneutral zum beizulegenden Zeitwert (FV OCI verpflichtend) be-
wertet werden, sowie für Kreditzusagen und Finanzgarantien gebildet. Das gemäß IFRS 9 zum Einsatz kommende 
Wertberichtigungsmodell ist ein Expected-Credit-Loss-Modell, welches auch für erwartete zukünftige Verluste 
Risikovorsorgen vorsieht. 

Die Höhe der zu bildenden Risikovorsorge ist dabei von der Veränderung des Ausfallsrisikos eines Finanzinstru-
ments nach dessen Zugang abhängig. IFRS 9 unterscheidet auf Basis dieses Verfahrens drei unterschiedliche 
Stufen, wobei sich in Abhängigkeit von der Zuordnung des Finanzinstrumentes in eine dieser Stufen die Höhe 
der Risikovorsorgen ergibt. 

• Stufe 1: Für Finanzinstrumente der Stufe 1 erfolgt die Bildung einer Risikovorsorge in Höhe des 12-Months Ex-
pected Credit Loss (ECL). Der 12-Months Expected Credit Loss entspricht den erwarteten Kreditverlusten, die 
bei einem Finanzinstrument innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussstichtag entstehen könnten. Jedes 
Finanzinstrument ist bei Zugang grundsätzlich der Stufe 1 zuzuordnen, wobei zu jedem Abschlussstichtag diese 
Zuordnung zu überprüfen ist. 

• Stufe 2: Für Finanzinstrumente der Stufe 2 erfolgt die Bildung eines Lifetime Expected Credit Loss (Lifetime 
ECL), welcher den erwarteten Verlusten bezogen auf die Restlaufzeit des Finanzinstruments entspricht. 

• Stufe 3: Für Finanzinstrumente der Stufe 3 wird für signifikante Forderungen die Risikovorsorge nach der Dis-
counted-Cash-Flow-Methode bzw. für nicht signifikante Forderungen nach pauschalen Kriterien (Basis bildet 
die nicht durch Sicherheiten gedeckte Risikoposition) ermittelt. 
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Eine Änderung der Zuordnung von Stufe 1 in Stufe 2 erfolgt, sobald eine signifikante Erhöhung des Ausfallsrisi-
kos eingetreten ist. Die Zuordnung erfolgt auf Basis eines automatisierten Stageassessments, dem verschiedene 
Faktoren zugrunde liegen. Es werden sowohl quantitative Kriterien (Ratingverschlechterung) als auch qualitative 
Kriterien (30-Tage-Überfälligkeit, Warnhinweise) für die Entscheidung über einen Stufentransfer verwendet. Die 
BKS Bank nimmt das Wahlrecht hinsichtlich der Low Credit Risk Exemption im Stageassessment in Anspruch. So 
werden Finanzinstrumente, die ein niedriges Kreditrisiko aufweisen, mit dem 12-Monats-ECL bewertet. Ein niedri-
ges Kreditrisiko ist nach unserer Einschätzung in den Ratingklassen von AA bis 1b gegeben. 

Eine Zuordnung zu Stufe 3 erfolgt, wenn das Finanzinstrument eine beeinträchtigte Bonität (Rating in den Aus-
fallsklassen 5a bis 5c) aufweist (credit impaired). Wird zum Bilanzstichtag bei einem Finanzinstrument ein ob-
jektiver Hinweis auf Wertminderung festgestellt, wird es der Stufe 3 zugeordnet. 
 

Kriterien für die Stagezuordnung  
Kriterium Stage 

Erstmalige Erfassung des Vertrages 1 

30 Tage überfällig 2 

90 Tage überfällig 3 

Fremdwährungskredit 2 

Rating entspricht Investmentgrade (Ratingklassen AA bis 1b) 1 

Kein Initial Risk Rating feststellbar 2 

Kein aktuelles Rating 2 

Verschlechterung der Bonität aus Investmentgrade um mehr als 3 Ratingstufen 2 

Verschlechterung der Bonität aus guten Ratings um mehr als 2 Ratingstufen 2 

Verschlechterung der Bonität aus mittleren und schlechteren Ratingstufen um bzw.  
mehr als 1 Ratingstufe 2 

Nachsicht im Lebendgeschäft 2 

Non-performing Loans 3 
  

 
 
Finanzinstrumente, die sich zum jeweiligen Bilanzstichtag in Stage 2 befinden und keinen Hinweis auf eine signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos seit Zugang mehr aufweisen, können wieder in Stage 1 zurücktransferiert werden. 

 
Die ECL-Ermittlung erfolgt unter Berücksichtigung von Forward-looking Informationen. 
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Wesentliche Parameter des ECL-Modells für Stage 1 und Stage 2   
Parameter im ECL-Modell Erklärung 

Exposure at Default (EAD) Die Kredithöhe im Zeitpunkt des Kreditausfalls (EAD) ist die Summe der 
zukünftigen vertraglich vereinbarten Cash Flows. Außerbilanzmäßige 
Geschäfte wie Haftungen und nicht ausgenützte Kreditlinien von 
Kunden werden unter Berücksichtigung eines CCFs in einen EAD 
umgerechnet. 

Probability of Default (PD) Die Ausfallswahrscheinlichkeit wird je Kunde auf Basis statistischer 
Schätzverfahren ermittelt und folgt dem Life-Time-Konzept. So fließt bei 
der Ermittlung der zukünftigen Ausfallswahrscheinlichkeiten auch die 
Einschätzung über die zukünftigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in Form einer Point-in-Time-Kalibrierung in die PD 
mit ein. Es werden für jedes Segment spezifische Migrationsmatrizen im 
ECL-Modell unterlegt. 

Forward-looking Information (FLI) Die Forward-looking Informationen fließen über den jeweiligen 
makroökonomischen Ausblick gewichtet nach den Zielmärkten der BKS 
Bank unter Anwendung eines linearen Regressionsverfahrens in die 
angepasste bedingte Ausfallswahrscheinlichkeit mit ein. Es werden für 
jedes Segment spezifische Verlustquoten herangezogen. 

Loss given Default (LGD) Der LGD kennzeichnet die relative Verlusthöhe zum Zeitpunkt des 
Kreditausfalls. Die Verlustquote bemisst sich am unbesicherten Teil des  
EADs, welcher im Fall der Uneinbringlichkeit des Forderungswertes 
abzuschreiben ist. Die LGD wird aus den Kundenportfolien der BKS 
Bank ermittelt und folgt wie die Ausfallswahrscheinlichkeit dem Life-
Time-Konzept. 

Diskontsatz (D) Die Diskontierung erfolgt auf Basis des effektiven Zinssatzes. 

(Unbedingte) marginale (m) PD Diese wird aus der Point-in-time PD abgeleitet und gibt die jährliche 
Veränderung der Lifetime PD an. 

  
 
 
Bei der Berechnung des ECL in Stage 1 und 2 werden das EAD, die PD und die LGD auf die vertraglich verein-
barte Laufzeit hin modifiziert und diskontiert (D). Die Berechnung lässt sich wie folgt darstellen (m = marginal): 

 

Der potentielle Verlust aus der offenen Risikoposition wird in der Verlustquote (LGD) ausgedrückt. Informationen 
zu den Kreditsicherheiten, zum Ausfallsrisiko ohne Berücksichtigung von gehaltenen Sicherheiten und eine Be-
schreibung der gehaltenen Sicherheiten sowie quantitative Angaben werden im Risikobericht dargelegt. 

Der Expected Credit Loss wird auf Basis mehrerer Szenarien berechnet. Die BKS Bank wendet drei Szenarien an. 
Das Ausgangsszenario bildet das Basisszenario. Darüber hinaus werden jeweils ein Auf- und ein Abschwung-
Szenario der Berechnung des ECL zugrunde gelegt. Die Zusammenführung der Szenarien erfolgt über Gewich-
tungsfaktoren. Durch die Gewichtung wird ein risikoadäquater, erwartungstreuer und wahrscheinlichkeitsgewich-
teter Expected Credit Loss ermittelt, der dem Charakter nach weder einen Best-Case noch einen Worst-Case 
oder einen Most-likely-Case darstellt. Bei der Berechnung des Expected Credit Loss (ECL) werden nicht nur his-
torische Informationen, sondern auch prognostizierte makroökonomische Einflussfaktoren in der Ausfallswahr-
scheinlichkeit (PD) berücksichtigt. Die BKS Bank verwendet folgende Faktoren als Indikation zur Zukunftsprog-
nose: Bruttoinlandsprodukt, Inflationsrate, Quote der Arbeitslosigkeit, Leistungsbilanzsaldo und Zinsrate.  

Zur Bestimmung der durchschnittlichen Zahlungen aus finanziellen Vermögenswerten nach dem Ausfallereignis 
werden Verlustquoten eingesetzt. Die LGDs werden wie die PD je Segment separat berechnet. Die Segmentie-
rung der Portfolien erfolgt in Privatkunden, Firmenkunden, Banken und Staaten. 

Während der Berichtsperiode wurden keine Änderungen von Schätzverfahren oder von signifikanten Annahmen 
vorgenommen. 
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In Stufe 3 wird für signifikante Forderungen, die eine Obligohöhe von 1,5 Mio. EUR überschreiten, die Risikovor-
sorge nach der Discounted-Cash-Flow-Methode ermittelt. Die Wertminderung ergibt sich hier als Differenz zwi-
schen dem Buchwert der Forderung und dem Barwert der künftig erwarteten Zahlungsströme aus der Forderung 
und den zu verwertenden Sicherheiten. Liegen objektive Hinweise zur Bildung von Wertberichtigungen in Stufe 3 
vor und ist das Obligo nicht signifikant (Obligo < 1,5 Mio. EUR), so werden die Kunden einem eigenen Portfolio 
für Firmenkunden bzw. Privatkunden zugeordnet und nach pauschalen Kriterien wertberichtigt. Der pEWB-Be-
rechnung liegt folgende Formel zugrunde: pEWB = Unterdeckung x pEWB-Faktor. 

Die Erfassung der Risikovorsorgen erfolgt ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ausweis der 
gebildeten Risikovorsorgen erfolgt offen als Kürzungsbetrag auf der Aktivseite der Bilanz (Wertberichtigungs-
konto). Für FV OCI-bewertete finanzielle Vermögenswerte wird die bonitätsbedingte Wertminderung im Gewinn 
oder Verlust erfasst. Die für Kreditzusagen und Finanzgarantien gebildete Risikovorsorge wird unter den Rückstel-
lungen ausgewiesen. 

Abschreibungspolitik 
Kriterien für die Ausbuchung bzw. Abschreibung von Forderungsbeträgen sind deren Uneinbringlichkeit sowie die 
endgültige Verwertung der mit den Forderungen einhergehenden Sicherheiten. Grundsätzlich werden keine finan-
ziellen Vermögenswerte ausgebucht, die einer Vollstreckungsmaßnahme unterliegen. Eine Forderungsausbu-
chung wird dann vorgenommen, wenn eine Forderung auf Basis eines Exekutionstitels zwei Jahre erfolglos be-
trieben wurde, mindestens zwei Mal erfolglos exekutiert wurde, mit Geldeingängen auf die Restforderung nicht 
mehr zu rechnen ist oder die Beschaffung eines Titels nicht mehr möglich ist. Ausgebuchte Forderungen, die 
nicht mit einer Liberierung von der Restschuld verbunden sind, werden an Dritte (z. B. Inkassobüro) zur Eintrei-
bung der Forderung übergeben. 

Vertragsmodifikation 
In der BKS Bank kann es im Kreditgeschäft zu Vertragsanpassungen bei bestehenden Finanzierungen kommen. 
Dies geschieht einerseits aufgrund sich ändernder Marktgegebenheiten oder andererseits aufgrund von Zah-
lungsschwierigkeiten des Kreditnehmers. Dabei wird zwischen einer signifikanten und einer nicht signifikanten 
Vertragsänderung unterschieden. In der BKS Bank kann es u. a. im Falle eines Produktwechsels, eines Inhaber-
wechsels, eines Währungswechsels, einer Aufstockung oder Prolongation zu einer wesentlichen Vertragsmodifi-
kation kommen. Diese führt zu einer Ausbuchung des finanziellen Vermögenswerts vor Vertragsanpassung und 
einer Einbuchung des modifizierten finanziellen Vermögenswerts im Zugangszeitpunkt. Die sich daraus erge-
bende Differenz wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als Ergebnis aus der Ausbuchung ausgewiesen. 

Ist die Vertragsanpassung jedoch nicht wesentlich, d. h., es kommt zu keiner Ein- bzw. Ausbuchung, wird der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem Bruttobuchwert vor Vertragsanpassung und dem Bruttobuchwert nach Ver-
tragsanpassung als Änderungsgewinn/-verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 
Unternehmen, an denen die BKS Bank mehr als 20% der Anteile hält, die aber nicht beherrscht werden, werden 
at Equity bilanziert. Weiters werden die Beteiligungen an Oberbank AG und BTV AG at Equity bilanziert, obwohl 
das Beteiligungsausmaß an der Oberbank AG und der BTV AG unter 20% liegt. Es liegen Syndikatsverträge vor, 
die die Möglichkeit eröffnen, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen der Institute im Rahmen 
der 3 Banken Gruppe mitzuwirken, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Wenn objektive Hinweise („trigge-
ring events“) für eine Wertminderung bei einem at Equity bilanzierten Beteiligungsansatz vorliegen, wird auf Ba-
sis geschätzter künftiger Cash Flows, die vom assoziierten Unternehmen voraussichtlich erwirtschaftet werden, 
ein Nutzungswert ermittelt. Der Barwert (Value in use) wird auf Grundlage eines Equity Method/Dividend-Dis-
count-Modells ermittelt. Im Berichtszeitraum gab es keinen Wertberichtigungsbedarf in dieser Kategorie. 

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 
In dieser Position werden zur Drittvermietung bestimmte Immobilien ausgewiesen, die mit den fortgeführten An-
schaffungskosten bewertet werden (Cost Method). Für die Immobilien, die als Finanzinvestitionen gehalten wer-
den, wird in den Notes der im Wesentlichen durch Schätzungen beeideter Gutachter ermittelte Marktwert offen-
gelegt. Die Abschreibungssätze bewegen sich in einer Bandbreite von 1,5% bis 2,5%. Die Abschreibung erfolgt 
direkt linear. 
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Sachanlagen 
Die Sachanlagen bestehen aus Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Sachanlagen, die hauptsächlich Betriebs- 
und Geschäftsausstattung beinhalten, und aus den Nutzungsrechten aus Leasingverhältnissen. Die Bewertung 
der Sachanlagen erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die planmäßigen Abschreibun-
gen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt und bewegen sich im folgenden Rahmen: 
• Unbewegliche Anlagegüter 1,5% bis 2,5% (d. h. 66,7 bis 40 Jahre) 
• Betriebs- und Geschäftsausstattung 10% bis 20% (d. h. 10 bis 5 Jahre) 

Für Nutzungsrechte aus Liegenschaften erfolgt eine planmäßige Abschreibung über die Vertragslaufzeit der Lea-
singverhältnisse. Außerordentliche Wertminderungen werden durch eine außerplanmäßige Abschreibung berück-
sichtigt, welche in der GuV-Rechnung unter der Position Verwaltungsaufwand erfasst wird. Bei Wegfall erfolgt 
eine Zuschreibung auf den fortgeschriebenen Wert. Im Berichtszeitraum gab es keine außerplanmäßigen Ab-
schreibungen bzw. Zuschreibungen. 

Zuwendungen der öffentlichen Hand 
Zuwendungen der öffentlichen Hand werden nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit besteht, dass die 
damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Die Erfassung von Zuwendungen 
der öffentlichen Hand hat planmäßig erfolgswirksam im Verlauf derjenigen Perioden zu erfolgen, in denen die BKS 
Bank die entsprechenden Aufwendungen, welche die Zuwendungen der öffentlichen Hand kompensieren sollen, 
als Aufwendungen ansetzt. Entsprechend werden Zuwendungen für abschreibungsfähige Vermögenswerte über 
die Perioden erfolgswirksam erfasst, in denen die Abschreibung auf diese Vermögenswerte angesetzt wird.  

Ebenfalls als eine Zuwendung der öffentlichen Hand wird der Vorteil eines öffentlichen Darlehens, dessen Zins-
satz unter dem Marktzins liegt, behandelt. Der daraus resultierende Zinsvorteil ist gemäß IAS 20 als Differenzbe-
trag zwischen der erhaltenen Zahlung und dem nach IFRS 9 ermittelten Buchwert (beizulegender Zeitwert) des 
Darlehens zu bilanzieren.  

Immaterielle Vermögenswerte 
Die immateriellen Vermögenswerte sind allesamt erworben und haben eine begrenzte Nutzungsdauer. Im We-
sentlichen setzt sich diese Position aus erworbenen Kundenstöcken und aus Software zusammen. Die planmä-
ßigen Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Der Abschreibungs-
satz beträgt bei Software in der Regel 25% (d. h. vier Jahre), bei den erworbenen Kundenstöcken wurde nach 
eingehender Analyse ein Abschreibungssatz von 10% (d. h. 10 Jahre) ermittelt. 

Leasing 
Das im BKS Bank Konzern als Leasinggeber befindliche Leasingvermögen ist im Wesentlichen dem Finanzie-
rungsleasing (Chancen und Risiken liegen beim Leasingnehmer, IFRS 16) zuzurechnen. Die Leasinggegenstände 
werden unter den Forderungen in Höhe der Barwerte der vereinbarten Zahlungen unter Berücksichtigung von 
vorhandenen Restwerten ausgewiesen. 

Für Verträge, bei denen die Gesellschaften des BKS Bank Konzerns als Leasingnehmer auftreten, wird ein Nut-
zungsrecht und eine entsprechende Leasingverbindlichkeit erfasst. Der erstmalige Ansatz der Leasingverbindlich-
keit erfolgt zum Barwert der über die Laufzeit des Leasingverhältnisses zu leistenden und zum Zeitpunkt des 
Leasingbeginns noch nicht gezahlten Leasingzahlungen. Diese Zahlungen werden mit dem dem Leasingverhält-
nis zugrundeliegenden Zinssatz diskontiert. Ist dieser Zinssatz nicht bestimmbar, wird ein Grenzfremdkapitalzins-
satz herangezogen. Die Folgebewertung der Leasingverbindlichkeit erfolgt durch Erhöhung des Buchwerts um die 
Verzinsung der Leasingverbindlichkeit (effektivzinskonstant) und durch Reduzierung des Buchwerts um gezahlte 
Leasingraten. Das Nutzungsrecht entspricht im Rahmen der erstmaligen Bewertung der Leasingverbindlichkeit. 
Zusätzlich sind zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes bereits geleistete Leasingzahlungen sowie anfängliche 
direkte Kosten zu berücksichtigen. Die Folgebewertung der Nutzungsrechte erfolgt zu Anschaffungskosten abzüg-
lich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen. Leasingverbindlichkeiten werden unter den Sonstigen 
Passiva ausgewiesen, Nutzungsrechte unter den Sachanlagen. 
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Sonstige Aktiva bzw. sonstige Passiva 
In den sonstigen Aktiva bzw. Passiva werden Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte bzw. 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Des weiteren erfolgt 
der Ausweis der Leasingverbindlichkeiten unter den sonstigen Passiva, hinsichtlich der Bewertung wird auf den 
Abschnitt Leasing verwiesen. 

Verbriefte Verbindlichkeiten 
Als verbriefte Verbindlichkeiten werden im Umlauf befindliche Schuldverschreibungen, Obligationen und andere 
verbriefte Verbindlichkeiten ausgewiesen (eigene Emissionen). In der Regel werden verbriefte Verbindlichkeiten 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Auf Basis von Entscheidungen des Aktiv-Passiv-Management-
Komitees wird bei verbrieften Verbindlichkeiten jedoch auch die Fair Value-Option ausgeübt und eine Bewertung 
zum Fair Value vorgenommen. 

Nachrangkapital 
Nachrangiges Kapital oder nachrangige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die vertragsgemäß im Falle der 
Liquidation oder des Konkurses der BKS Bank erst nach den Forderungen anderer Gläubiger befriedigt werden. In 
der Regel wird das Nachrangkapital zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

Latente Steuerforderungen und latente Steuerverbindlichkeiten 
Der Ausweis und die Berechnung von Ertragsteuern erfolgen gemäß IAS 12. Die Berechnung aktiver und passiver 
latenter Steuern erfolgt bei jedem Steuersubjekt mit jenen Steuersätzen, die nach geltenden Gesetzen in dem 
Besteuerungszeitraum angewendet werden, in dem sich die Steuerlatenz umkehrt. Die latenten Steuern berech-
nen sich aus dem Unterschied von Wertansätzen eines Vermögenswertes oder einer Verpflichtung, wobei dem 
steuerlichen Wertansatz der IFRS-Buchwert gegenübergestellt wird. Hieraus resultieren in der Zukunft voraus-
sichtlich Steuerbelastungs- oder Steuerentlastungseffekte. 

Rückstellungen 
Rückstellungen werden gemäß IAS 37 dann ausgewiesen, wenn aus einem Ereignis der Vergangenheit eine ge-
genwärtige Verpflichtung gegenüber Dritten entstanden ist, die wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen 
führen wird und deren Höhe verlässlich schätzbar ist. Rückstellungen werden in der BKS Bank hauptsächlich für 
Pensionen und ähnliche personalbezogene Verpflichtungen (IAS 19), für Steuern sowie für Zinsen von Stu-
fenzinsprodukten gebildet. Die Rückstellung für Sterbegelder wurde ebenfalls nach den IFRS-Grundsätzen des 
IAS 19 berechnet. Für die versicherungsmathematische Berechnung der Sozialkapitalrückstellung wurde die im 
August 2018 veröffentlichte Sterbetafel AVÖ 2018-P verwendet. 

Eigenkapital 
Das Eigenkapital besteht aus dem eingezahlten und aus dem erwirtschafteten Kapital (Gewinnrücklage, Fair Va-
lue-Rücklage, Währungsveränderung, Periodenergebnis). Die BKS Bank ist bestrebt, ihr Eigenkapital durch The-
saurierung von erwirtschafteten Gewinnen nachhaltig zu stärken. In den Jahren 2015 und 2017-2020 wurden Ad-
ditional Tier 1-Anleihen begeben. Diese Anleihen sind gemäß IAS 32 als Eigenkapital zu klassifizieren. 
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Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
Zinsüberschuss 
Im Zinsüberschuss werden die Zinserträge aus dem Kreditgeschäft, aus Wertpapieren im Eigenbestand, aus Be-
teiligungen in Form von Dividendenzahlungen, aus Leasingforderungen sowie aus als Finanzinvestition gehalte-
nen Immobilien erfasst und durch Zinsaufwendungen für Einlagen von Kreditinstituten und Kunden, für verbriefte 
Verbindlichkeiten und für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien vermindert. Zinserträge und -aufwendungen 
werden periodengerecht abgegrenzt. Durch das historisch tiefe Zinsniveau kam es zu negativen Zinserträgen, die 
gemäß IFRIC Interpretations Committee (IC) in einem „angemessenen Aufwandsposten“ auszuweisen sind. 
Demnach werden negative Zinserträge als Zinsaufwand ausgewiesen. Dies gilt analog für positive Zinsaufwen-
dungen, diese werden als Zinserträge erfasst. 

Risikovorsorgen 
In dieser Position werden Aufwendungen und Erträge aus der Bildung und Auflösung von Risikovorsorgen in 
Höhe des 12-Months Expected Credit Loss (Stufe 1) oder des Lifetime Expected Credit Loss (Stufe 2 und Stufe 
3) ausgewiesen. Die Bildung erfolgt für Finanzinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten oder ergeb-
nisneutral zum beizulegenden Zeitwert (FV OCI verpflichtend) bewertet werden, sowie für Kreditzusagen und Fi-
nanzgarantien. Details siehe auch unter Note (2). 

Provisionsüberschuss 
Im Provisionsüberschuss werden alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Dienstleistungen entstehen, periodengerecht dargestellt. Bei Provisionen für Dienstleistungen, die über einen be-
stimmten Zeitraum erbracht werden, erfolgt die Vereinnahmung über den entsprechenden Zeitraum. Darin ent-
halten sind Provisionen aus dem Kreditgeschäft. Handelt es sich jedoch um Provisionen für transaktionsbezo-
gene Leistungen, werden diese erst bei vollständiger Leistungserbringung vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt 
es sich dabei um Provisionen aus dem Zahlungsverkehr und Wertpapiergeschäft.  

Verwaltungsaufwand 
Im Verwaltungsaufwand werden Personalaufwendungen, Sachaufwendungen sowie Abschreibungen erfasst und 
periodengerecht abgegrenzt. 

Handelsergebnis 
In dieser Position werden Erträge und Aufwendungen aus dem Eigenhandel sowie aus dem Derivativgeschäft 
ausgewiesen. Positionen des Handelsbuches wurden marked to market bewertet. Bewertungsgewinne und -ver-
luste sind ebenfalls im Handelsergebnis erfasst. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 
In diesem Posten werden Gebühren, Abgaben, Schadensfälle, Schadensvergütungen, Erlöse aus Realitätenver-
käufen und ähnliche Positionen erfasst und periodengerecht abgegrenzt. 

Sonstiges Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 
In dieser Position wird neben dem Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten auch das Er-
gebnis aus finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen, die erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten sind. 
Dies umfasst Nettogewinne oder -verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die nicht die Fair Value-OCI-Option 
ausgeübt wurde, sowie aus finanziellen Vermögenswerten, deren vertragliche Zahlungsströme nicht ausschließ-
lich Zins- und Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. Des Weiteren werden in dieser 
Position Gewinne und Verluste aus dem Abgang von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziel-
len Vermögenswerten ausgewiesen. Dies beinhaltet Direktabschreibungen und nachträgliche Eingänge bereits 
ausgebuchter Forderungen. Modifikationsgewinne oder -verluste aus Änderungen von Vertragskonditionen, die 
nicht zu einem Abgang des Vermögenswerts führen, sowie das Ergebnis aus der Ausbuchung von finanziellen 
Vermögenswerten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FV OCI) bewertet wer-
den, werden im sonstigen Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen. 
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Ermessensentscheidungen und Schätzungen 
Für die Bilanzierung nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards sind für einige Bilanzpositionen 
Schätzungen und Annahmen erforderlich. Die Schätzungen und Annahmen basieren auf historischen Erfahrun-
gen, Planungen, Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse, die nach heutigem Ermessen wahrscheinlich 
sind. Annahmen, die den Schätzungen zugrunde liegen, werden regelmäßig überprüft. Potentielle Unsicherheiten, 
mit denen Schätzungen behaftet sein können, erfordern in künftigen Perioden unter Umständen Anpassungen 
des Buchwertes von Vermögenswerten und Schulden. Vor allem die aktuell weltweit herrschende COVID-19-Pan-
demie erhöht diese Unsicherheiten. Die weitere Entwicklung dieser Pandemie sowie auch die in den einzelnen 
Ländern getroffenen Maßnahmen können einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des BKS Bank Konzerns haben. Insbesondere die Werthaltigkeit von finanziellen Vermögenswerten könnte 
in Zukunft davon negativ beeinflusst werden. Für die Erstellung des Jahresabschluss 2020 wurden sämtliche ab-
schätzbaren Auswirkungen berücksichtigt. Details zur Berechnung der Risikovorsorge im Zusammenhang mit 
COVID-19 sind dem Kapitel „Auswirkung von COVID-19 auf Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ zu ent-
nehmen.  

Des Weiteren ist die BKS Bank in den Märkten Österreich, Kroatien, Slowenien, Oberitalien und in der Slowaki-
schen Republik mit Niederlassungen und einer Repräsentanz vertreten. In Bereichen, in denen Ermessensent-
scheidungen, Annahmen und Schätzungen ausgeübt werden, wird das konjunkturelle Umfeld der genannten 
Märkte genau analysiert und in die Entscheidungsfindung einbezogen. Wesentliche Ermessensentscheidungen, 
Annahmen und Schätzungen werden in folgenden Bereichen ausgeübt: 

Laufende Verfahren  
Die beiden Minderheitsaktionäre UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben im 
Juni 2019 eine Klage auf Anfechtung von Beschlüssen der Hauptversammlung vom 08. Mai 2019 unter anderem 
wegen der Ablehnung der Durchführung einer Sonderprüfung eingebracht. Das Anfechtungsverfahren wurde 
nach einer Verfahrensunterbrechung fortgesetzt. 

Im Juni 2020 wurde von denselben Minderheitsaktionären eine Klage auf Anfechtung von Beschlüssen der or-
dentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 beim Landesgericht Klagenfurt eingebracht. Angefochten wer-
den die beschlossene Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und die (Nicht-)Entlastung einzelner Mitglieder 
des Aufsichtsrates sowie die Ablehnung der Durchführung von verschiedenen Sonderprüfungen. Begehrt werden 
ferner die positive Beschlussfeststellung der Nichtentlastung der Mitglieder des Vorstandes und einzelner Mitglie-
der des Aufsichtsrates, der Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds sowie die positive Beschlussfeststellung über 
die Durchführung der oben genannten Sonderprüfungen. Das Anfechtungsverfahren ist unterbrochen, der Akt 
wurde der Übernahmekommission vorgelegt.  

Weiters wurde im März 2020 auf Antrag der genannten Minderheitsaktionäre die Einleitung eines Verfahrens ge-
mäß § 33 ÜbG vor der Übernahmekommission beschlossen. Gegenstand der Untersuchung in diesem Nachprü-
fungsverfahren ist die Vorfrage zu den obengenannten Anfechtungsverfahren, ob eine Verletzung der Angebots-
pflicht, insbesondere gemäß § 22a Z 3 oder § 22 Abs. 4 ÜbG, durch die BKS Bank und die mit ihr verbundenen 
Rechtsträger vorliegt. Ebenso wurde auf Antrag der genannten Minderheitsaktionäre die Einleitung eines Nach-
prüfungsverfahrens gemäß § 33 ÜbG betreffend die Oberbank und die Bank für Tirol und Vorarlberg beschlos-
sen. Die Übernahmekommission hat diese Verfahren miteinander verbunden und eine mündliche Verhandlung 
durchgeführt. Die Entscheidung steht noch aus. Angesichts der Verbindungen zwischen den Mitgliedern der 3 
Banken Gruppe kann sich eine Verletzung der Angebotspflicht einer der drei Banken auch auf die beiden ande-
ren Banken auswirken.  

Der Vorstand geht nach sorgfältiger Prüfung unter Beiziehung externer Experten davon aus, dass die von den 
genannten Minderheitsaktionären erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Der bisherige Verfahrensverlauf und die er-
gangenen Entscheidungen, insbesondere die Ablehnung der Bestellung eines gerichtlichen Sonderprüfers durch 
den OGH im November 2020, bestärken die BKS Bank in dieser Sichtweise.  

Relevante bilanzielle Auswirkungen der genannten Verfahren sind nicht erkennbar. 
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Werthaltigkeit finanzieller Vermögenswerte – Risikovorsorge 
Die Identifikation eines Wertminderungsereignisses und die Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs beinhaltet 
wesentliche Schätzunsicherheiten und Ermessensspielräume, die sich durch die wirtschaftliche Lage und Ent-
wicklung des Kreditnehmers ergeben und die Auswirkungen auf die Höhe und den Zeitpunkt erwarteter zukünfti-
ger Zahlungsströme mit sich bringen. Die nach statistischen Methoden gebildete Risikovorsorge für Kredite, wo 
noch keine Wertminderung identifiziert wurde, basieren auf Modellen und Parametern wie Ausfallswahrschein-
lichkeit, Verlustquote und Szenarien hinsichtlich der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes. Sie beinhalten 
daher ebenfalls Ermessensentscheidungen und Schätzunsicherheiten. Des Weiteren wird bei finanziellen Vermö-
genswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, zu jedem Bilanzstichtag untersucht,  
ob es objektive Anhaltspunkte für eine eventuelle Wertminderung gibt. Dazu bedarf es einer Schätzung der 
Höhe und der Zeitpunkte künftiger Zahlungsströme.  
 

Sensitivitätsanalyse 
Sensitivitätsszenario 
in Tsd. EUR Erläuterung 2019 2020 

Stageing: 
negatives Szenario 

Finanzinstrumente der Bonitätsstufe "Investmentgrade" 
wandern von Stage 1 zu Stage 2. Damit erfolgt ein 
Wechsel aus der 12-Monatsbetrachtung hin zum Life-
Time-Konzept. -16.808 -20.434 

Stageing: 
positives Szenario 

Finanzinstrumente, die aufgrund einer historischen 
Bonitätsverschlechterung in Stage 2 eingestuft wurden, 
wandern von Stage 2 in Stage 1. Das entspricht dem 
Wechsel aus dem Life-Time-Konzept hin zum 12-
Months Expected Credit Loss. 3.718 6.543 

Makroökonomische 
Einschätzung: negatives 
Szenario 

Die Gewichtungsfaktoren hinsichtlich der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung verschlechtern sich und das 
Worst-Case-Szenario wird um 5% höher gewichtet, das 
Best-Case-Szenario um 5% geringer. -2.494 -2.852 

Makroökonomische 
Einschätzung: positives 
Szenario 

Die Gewichtungsfaktoren hinsichtlich der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Zielmärkte verbessern 
sich und das Best-Case-Szenario wird um 5% höher 
gewichtet, das Worst-Case-Szenario um 5% geringer. 2.494 2.852 

Makroökonomische 
Einschätzung: negatives 
Szenario 

Die Gewichtungsfaktoren hinsichtlich der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung verschlechtern sich und das 
Worst-Case-Szenario wird um 5% höher gewichtet, das 
Normal-Szenario um 5% geringer. -1.960 -1.960 

Makroökonomische 
Einschätzung: positives 
Szenario 

Die Gewichtungsfaktoren hinsichtlich der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Zielmärkte verbessern 
sich und das Best-Case-Szenario wird um 5% höher 
gewichtet, das Normal-Szenario um 5% geringer. 534 892 

Ausfallswahrscheinlichkeit: 
negatives Szenario 

Die Ausfallswahrscheinlichkeit in der Migrationsmatrix 
steigt um den Faktor 1,1. -3.215 -3.806 

Ausfallswahrscheinlichkeit: 
positives Szenario 

Die Ausfallswahrscheinlichkeit in der Migrationsmatrix 
sinkt um den Divisor 1,1. 2.922 3.460 

    
 
 
Die Änderung der Zuordnung von Stufe 1 in Stufe 2 erfolgt, sobald eine signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos 
eintritt. Die Beurteilung einer solchen Erhöhung unterliegt Ermessensentscheidungen. 

Ermittlung des Fair Values von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 
Unter dem Fair Value versteht man jenen Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilneh-
mern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes bzw. für die Übertragung einer Schuld 
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gezahlt werden würde. IFRS 13 regelt standardübergreifend die Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes für finan-
zielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, für die eine Bewertung zum Fair Value vorgeschrieben oder gestat-
tet ist, sowie Angaben, die über die Bemessung des Fair Values verlangt werden. 

Gemäß IFRS 13 werden die Fair Values von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in drei Katego-
rien eingeteilt: 
• Level 1: Liegt ein aktiver Markt vor, so kann der Fair Value am besten durch notierte Preise am Hauptmarkt bzw. 

dem vorteilhaftesten Markt – sofern es keinen Hauptmarkt gibt – ermittelt werden. 
• Level 2: Liegt keine Börsenotierung für ein Finanzinstrument vor, so wird der Fair Value über die am Markt ver-

fügbaren Inputfaktoren ermittelt. In der BKS Bank werden hauptsächlich Zinskurven und Wechselkurse als In-
putfaktoren herangezogen. 

• Level 3: Bei Finanzinstrumenten dieser Kategorie liegen keine Inputfaktoren vor, die mittelbar oder unmittelbar 
beobachtbar sind. Hier werden je nach Finanzinstrument geeignete allgemein anerkannte Bewertungsverfahren 
herangezogen. 

Umgliederungen erfolgen grundsätzlich zum Ende einer Berichtsperiode. 

Beurteilung Zahlungsstrombedingung (SPPI-Kriterium) 
Die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte erfolgt einerseits anhand des Geschäftsmodells und andererseits 
anhand der Charakteristika der mit den finanziellen Vermögenswerten einhergehenden vertraglichen Zahlungs-
ströme (Zahlungsstrombedingung – SPPI-Kriterium). Diese Beurteilung unterliegt Ermessensentscheidungen. 

Ausübung der Fair Value-Option 
Über die Ausübung der Fair Value-Option, das heißt die Designierung von Vermögenswerten und Verbindlichkei-
ten zum Fair Value, wird im APM-Gremium entschieden. Die Fair Value-Option dient der Vermeidung von Bewer-
tungsinkongruenzen bei der Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die miteinander verbunden 
sind. 

Werthaltigkeit von Anteilen von at Equity bilanzierten Unternehmen 
Die Überprüfung eines möglichen Impairments erfolgt auf Basis eines Nutzungswerts, der auf Grundlage eines 
Equity Method/Dividend-Discount-Modells ermittelt wird. Eine Erhöhung der Marktrisikoprämie um 0,5 % führt 
zu einer Reduktion des Nutzungswerts von 5,2 %. Eine Senkung der Marktrisikoprämie um 0,5 % erhöht den 
Nutzungswert um 5,9 %. 

Rückstellungen für Sozialkapital 
Zur Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen, Abfertigungen, Jubiläums- und Sterbegelder sind Schätzungen 
hinsichtlich des Diskontierungssatzes, der Gehaltsentwicklungen, der Karrieredynamik sowie des Pensionsan-
trittsalters erforderlich. Vor allem dem Diskontierungssatz kommt eine bedeutende Rolle zu, da eine Änderung 
des Zinssatzes eine wesentliche Auswirkung auf die Höhe der Rückstellung hat. Nähere Erläuterungen sind der 
Note 32 zu entnehmen. 

Sonstige Rückstellungen 
Das Ausmaß der sonstigen Rückstellungen wird auf Basis von Erfahrungswerten und Expertenschätzungen 
eruiert. 
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Details zur Konzerngeldflussrechnung 
Der in der Konzerngeldflussrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelbestand entspricht der Barreserve.  

Die dem Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit zugeordneten Finanzverbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt: 

2020 01.01. Mittelabfluss Mittelzufluss 

Nicht zahlungs-
wirksame Zinsab-

grenzung und sonstige 
Veränderungen 31.12. 

Nachrangige Verbindlichkeiten und 
verbriefte Verbindlichkeiten 854.377 -102.000 105.512 -842 857.047 
• Verbriefte Verbindlichkeiten 623.792 -51.000 75.706 -1.035 647.463 

• Nachrangkapital 230.584 -51.000 29.806 193 209.583 

Leasingverbindlichkeiten 22.398 -2.535 - 1.725 21.588 
      

 

2019 01.01. Mittelabfluss Mittelzufluss 

Nicht zahlungs-
wirksame Zinsab-

grenzung und sonstige 
Veränderungen 31.12. 

Nachrangige Verbindlichkeiten und 
verbriefte Verbindlichkeiten 750.719 -101.700 204.952 405 854.377 
• Verbriefte Verbindlichkeiten 571.052 -81.700 134.143 297 623.792 

• Nachrangkapital 179.667 -20.000 70.809 109 230.584 

Leasingverbindlichkeiten 27.665 -2.591 - -2.676 22.398 
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Details zur Gewinn- und Verlustrechnung  

(1) Zinsüberschuss 
in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Kreditgeschäfte bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 118.876 121.720 2,4 

Festverzinsliche Wertpapiere bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 13.202 12.501 -5,3 

Festverzinsliche Wertpapiere FV OCI 529 618 16,9 

Positive Zinsaufwendungen1) 8.196 6.407 -21,8 

Zinserträge aus der Anwendung der Effektivzinsmethode gesamt 140.803 141.246 0,3 
Kreditgeschäfte bewertet zum Fair Value 2.740 2.016 -26,4 

Festverzinsliche Wertpapiere at Fair Value through Profit or Loss 451 452 0,3 

Leasingforderungen 11.088 12.095 9,1 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 7.609 5.773 -24,1 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.995 3.247 8,4 

Sonstige Zinserträge und sonstige ähnliche Erträge gesamt 24.882 23.584 -5,2 
Zinserträge gesamt 165.685 164.830 -0,5         
Zinsaufwendungen und sonstige ähnliche Aufwendungen für:       
Einlagen von Kreditinstituten und Kunden 5.831 4.444 -23,8 

Verbriefte Verbindlichkeiten 17.955 18.771 4,5 

Negative Zinserträge1) 5.140 5.089 -1,0 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 685 796 16,3 

Leasingverbindlichkeiten 232 164 -29,2 

Zinsaufwendungen und sonstige ähnliche Aufwendungen gesamt 29.843 29.264 -1,9 
Zinsüberschuss 135.842 135.566 -0,2 

    
1) Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen/-erträge, die aufgrund des historisch tiefen Zinsniveaus positiv/negativ sind. 

 
 

(2) Risikovorsorge 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Finanzinstrumente bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten       
• Zuweisung (+)/Auflösung (-) von Risikovorsorgen (netto) 18.945 23.986 26,6 

Finanzinstrumente bewertet at Fair Value OCI       
• Zuweisung (+)/Auflösung (-) von Risikovorsorgen (netto) 9 19 >100 

Kreditzusagen und Finanzgarantien       
• Zuweisung (+)/Auflösung (-) von Rückstellungen (netto) -372 1.020 >100 

Risikovorsorge 18.582 25.026 34,7 
    

 
 
Bei der Berechnung des Expected Credit Loss führte der kollektive Stufentransfer von Krediten an Unternehmen 
in Branchen, die von der COVID-19-Pandemie stark betroffen sind, und des gesamten kroatischen Firmenkun-
den-Portfolios zu einer zusätzlichen Dotation von Risikovorsorgen in Höhe von 7,3 Mio. EUR. Das entsprechende 
Volumen betrug 738 Mio. EUR. 

Für Leasingforderungen ist in den Risikovorsorgen eine Zuführung von Risikovorsorgen in Höhe von 2,4 Mio. EUR 
enthalten (Vorjahr: Zuführung 1,4 Mio. EUR). 
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(3) Provisionsüberschuss 
in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Provisionserträge:       
Zahlungsverkehr 23.937 23.980 - 

Wertpapiergeschäft 17.643 20.553 16,5 

Kreditgeschäft 17.799 21.520 20,9 

Devisengeschäft 2.571 2.479 -3,6 

Sonstige Dienstleistungen 1.263 1.177 -6,8 

Provisionserträge gesamt 63.213 69.709 10,3 
Provisionsaufwendungen:       
Zahlungsverkehr 2.443 2.558 4,7 

Wertpapiergeschäft 1.803 1.940 7,6 

Kreditgeschäft 490 683 39,6 

Devisengeschäft 197 136 -31,1 

Sonstige Dienstleistungen 60 46 -24,0 

Provisionsaufwendungen gesamt 4.993 5.363 7,4 
Provisionsüberschuss 58.220 64.346 10,5 

    
 
 

(4) Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 45.915 30.903 -32,7 

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 45.915 30.903 -32,7 
    

 
 

(5) Handelsergebnis 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Kursbezogene Geschäfte -22 -34 57,0 

Zins- und währungsbezogene Geschäfte 1.266 2.265 79,0 

Handelsergebnis 1.244 2.231 79,4 
    

 
 

(6) Verwaltungsaufwand 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Personalaufwand 76.687 74.551 -2,8 

• Löhne und Gehälter 56.650 54.732 -3,4 

• Sozialabgaben 13.322 13.365 0,3 

• Aufwendungen für Altersversorgung 4.255 4.073 -4,3 

• Sonstiger Sozialaufwand 2.460 2.380 -3,2 

Sachaufwand 33.533 37.271 11,1 

Abschreibungen 10.736 11.332 5,5 

Verwaltungsaufwand 120.956 123.154 1,8 
    

 
 
In den Aufwendungen für die Altersversorgung sind beitragsorientierte Zahlungen an eine Pensionskasse in 
Höhe von 1,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR) enthalten.  
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(7) Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen 
in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Sonstiger betrieblicher Ertrag 6.856 7.939 15,8 

Sonstiger betrieblicher Aufwand -9.084 -12.416 36,7 

Saldo sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen -2.228 -4.477 >100 
    

 
 
Die wesentlichsten sonstigen betrieblichen Erträge betreffen nicht zinsbezogene Leasingerträge in Höhe von 
1,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR), Provisionserträge aus dem Versicherungsgeschäft in Höhe von 1,4 Mio. EUR 
(Vorjahr: 1,4 Mio. EUR) sowie Mieterträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR). 

In den Aufwendungen sind u. a. die Stabilitätsabgabe in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR), die Bei-
träge zum Abwicklungsfonds in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR) und die Beiträge für den Einlagen-
sicherungsfonds in Höhe von 4,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,2 Mio. EUR) enthalten. 

 
 

(8) Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Ergebnis aus der Fair Value-Option -1.586 457 >100 

Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten -1.586 457 >100 
    

 
Fixzinskredite an Kunden in Höhe von 75,7 Mio. EUR (Vorjahr: 79,1 Mio. EUR), Anleihen aus dem Aktivbestand in 
Höhe von 21,2 Mio. EUR (Vorjahr: 21,6 Mio. EUR) sowie eigene Emissionen in Höhe von 63,4 Mio. EUR (Vorjahr: 
84,2 Mio. EUR) wurden durch Zinsswaps im Rahmen der Fair Value-Option abgesichert. Das Ergebnis aus der 
Fair Value-Option spiegelt im Wesentlichen jene Wertanpassung wider, welche nicht auf Änderungen im Mark-
trisiko, sondern auf das Kontrahenten- und Bonitätsrisiko zurückzuführen ist. 

 
 

(9) Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten (FV), die erfolgswirksam  
zum Fair Value zu bewerten sind (verpflichtend) 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Ergebnis aus Bewertung 4.752 1.806 -62,0 

Ergebnis aus Veräußerung 320 60 -81,2 

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum Fair 
Value zu bewerten sind (verpflichtend) 5.072 1.866 -63,2 
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(10) Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten  
Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten (FV) 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Forderungen Kreditinstitute - - - 

• davon Gewinn - - - 

• davon Verlust - - - 

Forderungen Kunden 540 1.028 90,5 

• davon Gewinn 1.887 2.804 48,6 

• davon Verlust -1.348 -1.776 31,8 

Schuldverschreibungen - 298 - 

• davon Gewinn - 298 - 

• davon Verlust - - - 

Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten  
Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten 540 1.326 >100 

    
 
 

(11) Sonstiges Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Änderungsgewinne/-verluste -306 905 >100 

• aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten FV -306 905 >100 

• aus FV at Fair Value through OCI - - - 

• aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Verpflichtungen - - - 

Ergebnis aus der Ausbuchung -58 -40 -30,4 

• von FV at Fair Value through OCI -58 -40 -30,4 

• von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Verbindlichkeiten - - - 

Sonstiges Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten -363 865 >100 
    

 
 
Die fortgeführten Anschaffungskosten vor Vertragsänderung belaufen sich auf 109,1 Mio. EUR (Vorjahr: 
53,8 Mio. EUR). Aus den Vertragsänderungen resultiert ein Änderungsgewinn in Höhe von 0,9 Mio. EUR (Vorjahr:  
-0,3 Mio. EUR). 

 
 

(12) Steuern vom Einkommen 

in Tsd. EUR 2019 2020 ± in % 

Laufende Steuern -12.128 -14.580 20,2 

Latente Steuern 1.917 4.428 >-100 

Steuern vom Einkommen -10.211 -10.152 -0,6 
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Überleitungstabelle 
in Tsd. EUR 2019 2020 

Jahresüberschuss vor Steuern 103.118 84.904 

Anzuwendender Steuersatz 25% 25% 

Errechneter Steueraufwand 25.780 21.226 

Auswirkung abweichender Steuersätze -861 -683 

Steuerminderungen     
• aus steuerfreien Beteiligungserträgen -2.007 -1.443 

• Effekt des Anteils an at Equity bilanzierten Unternehmen -11.479 -7.726 

• aus sonstigen steuerfreien Erträgen -36 -2 

• aus sonstigen Wertanpassungen -892 -969 

Steuermehrungen     
• aufgrund nichtabzugsfähiger Aufwendungen 449 500 

• aus sonstigen steuerlichen Auswirkungen 39 -152 

Aperiodischer Steueraufwand/-ertrag -782 -598 

Ertragsteueraufwand der Periode 10.211 10.152 
Effektiver Steuersatz 9,9% 12,0% 

   
 

Details zur Bilanz 

(13) Barreserve 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Kassenbestand 88.253 87.584 -0,8 

Guthaben bei Zentralnotenbanken 462.499 1.015.104 119,5 

Barreserve 550.752 1.102.688 100,2 
    

 
 

(14) Forderungen an Kreditinstitute 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Forderungen an inländische Kreditinstitute 93.585 46.992 -49,8 

Forderungen an ausländische Kreditinstitute 106.748 236.010 121,1 

Forderungen an Kreditinstitute 200.333 283.002 41,3 
    

 

Forderungen an Kreditinstitute nach Restlaufzeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

täglich fällig 29.004 85.682 195,4 

bis 3 Monate 52.346 52.082 -0,5 

über 3 Monate bis 1 Jahr 97.797 145.238 48,5 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 21.185 - -100,0 

über 5 Jahre - - - 

Forderungen an Kreditinstitute nach Restlaufzeiten 200.333 283.002 41,3 
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(15) Risikovorsorge zu Forderungen an Kreditinstitute 
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 105 13 - 118 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 135 1 - 136 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Zuweisung/Auflösung -5 1 - -4 

• Abgang aufgrund von Verwendung - - - - 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 10 -13 - -3 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 - - - - 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 - - - - 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -1 32 - 31 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 - - - - 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 - - - - 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -44 -2 - -46 

Stand am Ende der Berichtsperiode 200 32 - 232 
     

 
 
Die Bruttobuchwerte haben sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt verändert: 

Bruttobuchwerte zu Forderungen an Kreditinstitute 
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 193.572 6.761 – 200.333 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 223.495 113 – 223.608 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Erhöhung/Verminderung der Forderung -43.424 219 – -43.205 

• Abgang aufgrund von Verwendung – – – – 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 4.040 -7.613 – -3.573 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 – – – – 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 – – – – 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -1.060 4.574 – 3.514 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 – – – – 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 – – – – 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -97.460 -215 – -97.675 

Stand am Ende der Berichtsperiode 279.163 3.839 – 283.002 
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(16) Forderungen an Kunden 

(16.1) Forderungen an Kunden – Kundengruppe 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Firmenkunden 4.978.964 5.191.145 4,3 

Privatkunden 1.399.823 1.466.199 4,7 

Forderungen an Kunden nach Kundengruppen 6.378.787 6.657.343 4,4 
    

(16.2) Forderungen an Kunden – Bewertungskategorie 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

FV bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 6.241.353 6.524.963 4,5 

FV at Fair Value through Profit or Loss (designiert) 79.078 75.650 -4,3 

FV at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 58.356 56.730 -2,8 

Forderungen an Kunden nach Bewertungskategorien 6.378.787 6.657.343 4,4 
    

 
In der Position Forderungen an Kunden sind Forderungen aus Leasinggeschäften in Höhe von 531,1 Mio. EUR  
(Vorjahr: 498,4 Mio. EUR) enthalten. Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen Sale-and-lease-back-Transaktionen. 

Forderungen an Kunden nach Restlaufzeiten 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

täglich fällig 207.939 204.240 -1,8 

bis 3 Monate 1.098.030 987.759 -10,0 

über 3 Monate bis 1 Jahr 641.015 576.167 -10,1 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 1.031.316 1.156.012 12,1 

über 5 Jahre 3.400.487 3.733.166 9,8 

Forderungen an Kunden nach Restlaufzeiten 6.378.787 6.657.343 4,4 
    

Finance-Lease-Forderungen nach Restlaufzeiten - IFRS 16 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

weniger als ein Jahr 157.082 158.626 

ein bis zwei Jahre 127.581 124.212 

zwei bis drei Jahre 92.081 100.255 

drei bis vier Jahre 61.107 70.438 

vier bis fünf Jahre 51.347 40.309 

mehr als fünf Jahre 42.457 69.275 

Gesamtbetrag der nicht diskontierten Leasingforderungen 531.656 563.115 
nicht realisierter Finanzertrag 33.297 31.983 

Nettoinvestition in das Leasingverhältnis 498.359 531.132 
   

 
 
Zum 31.12.2020 bestehen keine nicht garantierten Restwerte. 

Leasingforderungen sind im Wesentlichen in den Laufzeitbändern > 1 Jahr enthalten. 
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(17) Risikovorsorge zu Forderungen an Kunden 
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 15.111 11.252 64.371 90.734 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 4.405 4.180 - 8.585 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Zuweisung/Auflösung 748 -1.663 -2.682 -3.597 

• Abgang aufgrund von Verwendung - - -16.715 -16.715 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 245 -1.980 - -1.735 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 1 - -22 -21 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 - 119 -241 -122 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -2.470 12.746 - 10.276 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 -77 - 3.709 3.632 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 - -504 3.876 3.372 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -3.698 -773 -2.560 -7.031 

Stand am Ende der Berichtsperiode 14.265 23.377 49.736 87.378 
     

 
 
In der Risikovorsorge zu Forderungen sind Wertberichtigungen von Leasingforderungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR 
(Vorjahr: 4,6 Mio. EUR) enthalten. 

 
Die Bruttobuchwerte haben sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt verändert: 

Bruttobuchwerte zu Forderungen an Kunden 
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 5.471.075 598.853 171.425 6.241.353 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 1.093.285 300.719 - 1.394.004 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Erhöhung/Verminderung der Forderung -263.520 -31.058 -9.770 -304.348 

• Abgang aufgrund von Verwendung/Direktabschreibung - - -18.490 -18.490 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 88.375 -91.594 - -3.219 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 52 - -88 -36 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 - 2.980 -4.559 -1.579 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -794.735 738.563 - -56.172 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 -17.472 - 16.805 -667 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 - -21.672 14.176 -7.496 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -611.887 -74.928 -31.572 -718.387 

Stand am Ende der Berichtsperiode 4.965.173 1.421.863 137.927 6.524.963 
     

 
 



Konzernabschluss nach IFRS 

174 

(18) Handelsaktiva 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Positive Marktwerte aus derivativen Produkten 8.755 10.526 20,2 

• Währungsbezogene Geschäfte 1.515 3.610 >100 

• Zinsbezogene Geschäfte - - - 

• Absicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit Fair Value-Option 7.240 6.917 -4,5 

Handelsaktiva 8.755 10.526 20,2 
    

 
 

(19) Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

FV bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 797.761 829.190 3,9 

FV at Fair Value through Profit or Loss (designiert) 21.586 21.152 -2,0 

FV at Fair Value OCI 70.720 68.263 -3,5 

FV at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 50 44 -11,4 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 890.116 918.649 3,2 
    

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere nach Restlaufzeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

bis 3 Monate 16.860 7.845 -53,5 

über 3 Monate bis 1 Jahr 16.909 69.229 >100 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 376.715 450.420 19,6 

über 5 Jahre 479.632 391.155 -18,4 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere  
nach Restlaufzeiten 890.116 918.649 3,2 

    
 
 

(20) Risikovorsorge zu Schuldverschreibungen 

in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 337 - - 337 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 146 - - 146 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Zuweisung/Auflösung 22 - - 22 

• Abgang aufgrund von Verwendung - - - - 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 - - - - 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 - - - - 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 - - - - 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -51 630 - 579 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 - - - - 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 - - - - 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -34 - - -34 

Stand am Ende der Berichtsperiode 420 630 - 1.050 
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Die Bruttobuchwerte haben sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt verändert: 

Bruttobuchwerte zu Schuldverschreibungen 
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 2020 

Stand am Beginn der Berichtsperiode 797.761 - - 797.761 

Zugänge aufgrund von Neugeschäft 66.811 - - 66.811 

Veränderung innerhalb der Stufe         
• Erhöhung/Verminderung der Forderung 44 - - 44 

• Abgang aufgrund von Verwendung/Direktabschreibung - - - - 

Stufentransfer:         
• Verringerung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 2 in Stufe 1 - - - - 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 1 - - - - 

- Transfer von Stufe 3 in Stufe 2 - - - - 

• Erhöhung aufgrund von Ausfallrisiko         
- Transfer von Stufe 1 in Stufe 2 -39.012 39.002 - -10 

- Transfer von Stufe 1 in Stufe 3 - - - - 

- Transfer von Stufe 2 in Stufe 3 - - - - 

Abgang aufgrund von Rückzahlung -35.416 - - -35.416 

Stand am Ende der Berichtsperiode 790.188 39.002 - 829.190 
     

 
 

(21) Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

FV at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 43.687 56.734 29,9 

FV at Fair Value OCI 92.190 96.693 4,9 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 135.878 153.426 12,9 
    

 
In der Bewertungskategorie at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) werden die Investmentfondsan-
teile im Eigenportfolio ausgewiesen. 
 
 

(22) Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Oberbank AG 407.340 418.759 2,8 

Bank für Tirol und Vorarlberg AG 228.591 242.779 6,2 

Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 635.931 661.538 4,0 
    

 
 

(23) Immaterielle Vermögenswerte 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Immaterielle Vermögenswerte 10.960 10.153 -7,4 

Immaterielle Vermögenswerte 10.960 10.153 -7,4 
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(24) Sachanlagen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Grund 8.777 8.252 -6,0 

Gebäude 37.764 36.517 -3,3 

Sonstige Sachanlagen 9.031 12.126 34,3 

Nutzungsrechte für gemietete Immobilien 22.269 21.345 -4,1 

Sachanlagen 77.842 78.240 0,5 
    

 
Die ausgewiesenen Nutzungsrechte beziehen sich überwiegend auf Mietverträge für Filialen und Büroräumlich-
keiten im In- und Ausland. Die Abschreibung der aktivierten Nutzungsrechte betrug im Geschäftsjahr 2020 
2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR). Darüber hinaus wurde ein Zinsaufwand von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 
0,2 Mio. EUR) für Leasingverbindlichkeiten erfasst. Im Geschäftsjahr 2020 gab es 0,9 Mio. EUR an Zugängen bei 
den Nutzungsrechten. Die gesamten Zahlungsmittelabflüsse aus Leasingverhältnissen umfassten 2,7 Mio. EUR 
(Vorjahr: 2,8 Mio. EUR). 
 
 

(25) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Grund 7.978 8.506 6,6 

Gebäude 29.396 32.686 11,2 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 37.374 41.192 10,2 
    

 
 
Die Marktwerte der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien betrugen zum 31.12.2020 insgesamt 
63,0 Mio. EUR (Vorjahr: 59,0 Mio. EUR). Die Mieterträge betrugen im Berichtsjahr 3,2 Mio. EUR (Vorjahr: 
3,0 Mio. EUR). Die mit der Erzielung der Mieteinnahmen in Zusammenhang stehenden Aufwendungen betrugen 
0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR). 
 

Im Eigentum befindliche Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien 2020 
in Tsd. EUR Sachanlagen Vermögenswerte1) Immobilien2) Summe 

Anschaffungskosten zum 01.01.2020 140.286 23.737 61.554 225.578 
Zugang 7.213 1.708 4.173 13.093 

Abgang 575 6 9 591 

Währungsveränderung -1 -1 - -2 

Umgliederung -1.101 - 1.101 - 

Anschaffungskosten zum 31.12.2020 145.823 25.438 66.818 238.079 
Abschreibung kumuliert 88.929 15.284 25.626 129.839 

Buchwert zum 31.12.2020 56.894 10.154 41.192 108.240 
Buchwert zum 31.12.2019 55.572 10.960 37.374 103.907 

Abschreibung 2020 4.868  2.548  1.266  8.683 
     

1) immaterielle Vermögenswerte 
2) als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
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Im Eigentum befindliche Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien 2019 
in Tsd. EUR Sachanlagen Vermögenswerte1) Immobilien2) Summe 

Anschaffungskosten zum 01.01.2019 132.588 15.444 58.485 206.517 
Zugang 6.577 9.156 4.776 20.509 

Abgang 339 863 247 1.449 

Währungsveränderung - - - - 

Umgliederung 1.460 - -1.460 - 

Anschaffungskosten zum 31.12.2019 140.286 23.737 61.554 225.578 
Abschreibung kumuliert 84.714 12.777 24.180 121.671 

Buchwert zum 31.12.2019 55.572 10.960 37.374 103.907 
Buchwert zum 31.12.2018 53.336 3.859 34.530 91.725 

Abschreibung 2019 4.918  2.124  973  8.015 
      

1) immaterielle Vermögenswerte 
2) als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

 
 

(26) Latente Steuerforderungen und latente Steuerschulden 2020 

in Tsd. EUR 
Stand 

31.12.2019 
Stand 

31.12.2020 

Latente 
Steuer-

forderungen 

Latente 
Steuer-

rückstellung 

Forderungen an Kunden 4.150 2.569 2.685 117 

Risikovorsorgen 3.387 10.226 10.226 - 

Handelsaktiva/Handelspassiva 172 219 1.785 1.566 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere -1.447 

-1.589 - 1.589 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere -9.943 -10.230 - 10.230 

Sachanlagen -5.446 -4.719 25 4.744 

Sonstige Aktiva/Passiva 5.311 4.548 4.548 - 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.363 2.041 2.041 - 

Rückstellungen/Sozialkapital 9.069 8.136 8.136 - 

Eigenkapital - Emission -212 -213 - 213 

Steueransprüche (-schulden) vor Verrechnung 7.404 10.988 29.446 18.458 
Verrechnung der Steuern - - -18.458 -18.458 

Latente Steueransprüche/-schulden netto - - 10.988 - 
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Latente Steuerforderungen und latente Steuerschulden 2019 

in Tsd. EUR 
Stand 

31.12.2018 
Stand 

31.12.2019 

Latente 
Steuer-

forderungen 

Latente 
Steuer-

rückstellung 

Forderungen an Kunden 3.859 4.150 4.150 – 

Risikovorsorgen 2.300 3.387 3.387 – 

Handelsaktiva/Handelspassiva -104 172 1.794 1.622 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere -967 -1.447 – 1.447 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere -8.474 -9.943 – 9.943 

Sachanlagen -660 -5.446 – 5.446 

Sonstige Aktiva/Passiva 601 5.311 5.311 – 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.334 2.363 2.363 – 

Rückstellungen/Sozialkapital 7.682 9.069 9.069 – 

Eigenkapital - Emission -208 -212 – 212 

Steueransprüche (-schulden) vor Verrechnung 6.363 7.404 26.074 18.670 
Verrechnung der Steuern – – -18.670 -18.670 

Latente Steueransprüche/-schulden netto – – 7.404 – 
     

 
 
Aktive und passive Steuerlatenzen wurden gemäß IAS 12.71 saldiert. 

Die aktive latente Steuerabgrenzung ist im Wesentlichen auf die Risikovorsorge gemäß IFRS 9, auf Derivate des 
Bankbuches mit negativen Marktwerten, auf die Inanspruchnahme der Fair Value-Option auf eigene Schuldver-
schreibungen, auf die Abgrenzung der Up-front fees in den Kundenforderungen sowie auf die von der steuerli-
chen Berechnung abweichende Bewertung des Sozialkapitals nach IAS 19 zurückzuführen. Der Betrag der im Be-
richtsjahr gemäß IAS 19 direkt im Eigenkapital verrechneten latenten Steuern betrug -0,6 Mio. EUR (Vorjahr: 
1,2 Mio. EUR). 

Die passive latente Steuerabgrenzung ist überwiegend auf die Bewertung der Finanzanlagen zum Fair Value, auf 
die Anwendung der Effektivzinsmethode bei zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Wertpapierbestän-
den, auf positive Marktwerte bei Wertpapieren, die der Fair Value-Option gewidmet sind, sowie auf Derivate des 
Bankbuches mit positiven Marktwerten zurückzuführen. 

Aus der Anwendung von IFRS 16 ergeben sich sowohl aktive als auch passive latente Steuerabgrenzungen, die 
sich fast zur Gänze aufheben. 

Die Vorschaurechnungen für die kommenden drei Jahre zeigen, dass ausreichend zu versteuernde Einkommen 
vorliegen werden, um die latenten Steueransprüche auch verwerten zu können.  
 
 

(27) Sonstige Aktiva 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Sonstige Vermögenswerte 9.905 13.235 33,6 

Rechnungsabgrenzungsposten 4.748 4.156 -12,5 

Sonstige Aktiva 14.654 17.391 18,7 
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(28) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten 611.321 799.242 30,7 

Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditinstituten 77.903 100.688 29,2 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 689.224 899.929 30,6 
    

 
 
Die BKS Bank hat mit einem Volumen von 350 Mio. EUR am TLTRO III-Programm (Targeted Longer-Term Refi-
nancing Operations) der Europäischen Zentralbank (EZB) teilgenommen. Dieses Tenderprogramm stellt den 
Banken längerfristige Finanzierungen zu günstigen Konditionen zur Verfügung, wobei die Verzinsung für die ein-
zelnen Banken davon abhängt, inwieweit in den relevanten Referenzperioden die Kreditvergabeziele erreicht wur-
den. Nach den Anpassungen des Tenderprogramms als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 
gilt für die Verzinsungsperioden bis Juni 2022 immer ein Abschlag von 0,5 %. Dieser Abschlag gilt auch dann, 
wenn die Kreditvergabeziele in den relevanten Referenzperioden nicht erreicht werden. Aus Sicht der BKS Bank ist 
dieser Zinssatz jedoch aktuell auch durch Refinanzierungsmöglichkeiten am Markt gegeben. Da dieser Zinssatz 
zusätzlich auch an keinerlei Bedingungen geknüpft ist, handelt es sich aus Sicht der BKS Bank nicht um eine 
Zuwendung der öffentlichen Hand gemäß IAS 20.  

Des Weiteren beinhaltet dieses Tenderprogramm die Möglichkeit, einen Zinssatz von -1,0% zu erhalten, wenn ein 
bestimmtes Kreditwachstum erreicht wird. Dieser zusätzliche Effekt von -0,5% stellt aus Sicht der BKS Bank eine 
Zuwendung der öffentlichen Hand gemäß IAS 20 dar, da ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zu den aktuellen 
Refinanzierungsmöglichkeiten am Markt gegeben ist. Da jedoch erst am Ende der ersten Referenzperiode 
(31.03.2021) mit Sicherheit feststeht, ob die Kreditvergabeziele auch tatsächlich erreicht werden, wird der Vorteil 
aus der vom Markt abweichenden Refinanzierung zum 31.12.2020 nicht gemäß IAS 20 bilanziert. Zum 31.12.2020 
wurde jedoch der in jedem Fall zustehende Zinseffekt von 0,5% abgegrenzt und führte entsprechend zu einer 
erfolgswirksamen Erfassung eines Zinsertrags in Höhe von 0,9 Mio. EUR. 
 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Restlaufzeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

täglich fällig 61.883 148.786 >100 

bis 3 Monate 121.906 166.093 36,2 

über 3 Monate bis 1 Jahr 225.200 145.202 -35,5 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 233.405 404.341 73,2 

über 5 Jahre 46.830 35.507 -24,2 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Restlaufzeiten 689.224 899.929 30,6 
    

 
 

(29) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Spareinlagen 1.413.530 1.401.674 -0,8 
• Firmenkunden 172.047 151.156 -12,1 

• Privatkunden 1.241.483 1.250.518 0,7 

Sonstige Verbindlichkeiten 4.400.437 5.140.571 16,8 
• Firmenkunden 3.150.069 3.667.120 16,4 

• Privatkunden 1.250.368 1.473.451 17,8 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5.813.967 6.542.245 12,5 
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Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nach Restlaufzeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

täglich fällig 4.289.263 5.047.621 17,7 

bis 3 Monate 258.840 138.033 -46,7 

über 3 Monate bis 1 Jahr 703.261 701.682 -0,2 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 506.258 607.510 20,0 

über 5 Jahre 56.344 47.398 -15,9 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nach Restlaufzeiten 5.813.967 6.542.245 12,5 
    

 
 

(30) Verbriefte Verbindlichkeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Begebene Schuldverschreibungen 552.404 592.585 7,3 

Andere verbriefte Verbindlichkeiten 71.388 54.878 -23,1 

Verbriefte Verbindlichkeiten 623.792 647.463 3,8 
    

 
 
In den verbrieften Verbindlichkeiten sind begebene Schuldverschreibungen in Höhe von 63,4 Mio. EUR (Vorjahr: 
84,2 Mio. EUR) enthalten, die zum Fair Value bewertet werden (Zuordnung Fair Value-Option). Der Buchwert der 
zum Fair Value bewerteten verbrieften Verbindlichkeiten liegt um 9,0 Mio. EUR (Vorjahr: 10,3 Mio. EUR) über dem 
Rückzahlungsbetrag. 
 

Verbriefte Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

bis 3 Monate 10.615 20.813 96,1 

über 3 Monate bis 1 Jahr 45.356 68.926 52,0 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 248.122 257.189 3,7 

über 5 Jahre 319.699 300.535 -6,0 

Verbriefte Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten 623.792 647.463 3,8 
    

 
 

(31) Handelspassiva 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Negative Marktwerte aus derivativen Produkten 10.848 13.711 26,4 

• Währungsbezogene Geschäfte 3.077 5.667 84,2 

• Zinsbezogene Geschäfte - - - 

• Absicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit Fair Value-Option 7.771 8.044 3,5 

Handelspassiva 10.848 13.711 26,4 
    

 
 

(32) Rückstellungen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 75.604 68.885 -8,9 

Steuerrückstellungen (Laufende Steuern) 3.622 5.914 63,3 

Rückstellung für Garantien und Rahmen 1.773 2.794 57,5 

Sonstige Rückstellungen 57.744 51.842 -10,2 

Rückstellungen 138.743 129.434 -6,7 
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In den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind Abfertigungsrückstellungen in Höhe von 
24,5 Mio. EUR (Vorjahr: 27,3 Mio. EUR), Pensionsrückstellungen in Höhe von 37,7 Mio. EUR (Vorjahr: 
41,2 Mio. EUR) sowie Jubiläumsrückstellungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR (Vorjahr: 7,1 Mio. EUR) enthalten. In den 
sonstigen Rückstellungen ist eine Rückstellung in Höhe von 37,8 Mio. EUR (Vorjahr: 40,7 Mio. EUR) enthalten, die 
aus der Quotenkonsolidierung der ALGAR resultiert. Weitere wesentliche Rückstellungen betreffen Rückstellun-
gen für Sterbequartale in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR) sowie Rückstellungen für Remuneratio-
nen in Höhe von 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,8 Mio. EUR). 

Abfertigungsrückstellung 
Für österreichische BKS Bank-Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 01. Jänner 2003 begann, besteht nach 
den Bestimmungen des Angestelltengesetzes bzw. Abfertigungsgesetzes ein Anspruch auf Abfertigung, sofern 
entsprechende Beendigungsgründe vorliegen. Des Weiteren ergibt sich aus dem Kollektivvertrag für Banken und 
Bankiers für Personen mit einem Dienstverhältnis von mehr als 5 Jahren grundsätzlich ein Anspruch auf zwei 
zusätzliche Monatsentgelte im Fall einer vom Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigung. Diese zusätzlichen Mo-
natsentgelte sind nicht durch die Beiträge aus der Mitarbeitervorsorgekasse gedeckt. 

Pensionsrückstellung 
Die Grundlage der Pensionsverpflichtung bildet der Kollektivvertrag für die Neuregelung des Pensionsrechtes in 
der Fassung vom 23.12.1996. Die Leistungen der Pensionszusagen umfassen im Wesentlichen die Alterspension, 
die Berufsunfähigkeitspension und die Witwen/r- und Waisenpension. Im Geschäftsjahr 2000 erfolgte die Über-
tragung bestehender Leistungszusagen an die VBV-Pensionskasse AG als Rechtsnachfolgerin der BVP-Pensi-
onskassen AG. Leistungspflichten der BKS Bank ergeben sich aus bereits flüssigen Pensionen für ehemalige Mit-
arbeiter oder deren Hinterbliebene sowie aus der Berufsunfähigkeitspension für noch aktive Dienstnehmer. 
 

Versicherungsmathematische Annahmen 
in % 31.12.2019 31.12.2020 

Finanzielle Annahmen     
Zinssatz 1,30% 1,00% 

Gehaltstrend aktive Mitarbeiter 2,99% 2,00% 

Pensionsdynamik 2,00% 1,50% 

Karrieredynamik 0,25% 0,25% 

Demographische Annahmen     
Pensionsantrittsalter 65 Jahre 65 Jahre 

Sterbetafel AVÖ 2018 AVÖ 2018 
   

 

Der Zinssatz wurde gemäß IAS 19.83 auf Basis von Renditen für erstrangige, festverzinsliche Industrieanleihen 
ermittelt. Wie auch im Vorjahr wurde auf die von Mercer (Austria) GmbH veröffentlichte Tabelle zugegriffen. 
 

Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Rückstellung zum 01.01. 72.702 75.603 4,0 

+ Zinsaufwand 1.846 243 -86,8 

+ Dienstzeitaufwand 1.468 1.702 15,9 

- Zahlungen im Berichtsjahr -5.195 -6.200 19,3 

± versicherungsmathematische Gewinne/Verluste1) 4.782 -2.463 >-100 

Rückstellung zum 31.12. 75.603 68.885 -8,9 
    

1) auf Basis veränderter finanzieller Annahmen 

 



Konzernabschluss nach IFRS 

182 

Entwicklung der Rückstellungen 

in Tsd. EUR 
Gesamt 
2019 

Pensionen und 
ähnliche 

Verpflichtungen 
Steuern und 

sonstige 
Gesamt 
2020 ± in % 

Rückstellung zum 01.01. 134.485 75.603 63.139 138.743 3,2 

± Währungsbedingte Veränderungen -     - - 

+ Zuführung 14.837 2.231 9.628 11.859 -20,1 

- Inanspruchnahme -7.225 -2.737 -5.929 -8.666 19,9 

- Auflösung -3.355 -6.212 -6.289 -12.501 >100 

Rückstellung zum 31.12. 138.743 68.885 60.549 129.434 -6,7 
      

 
 

Sensitivitätsanalyse für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Sensitivitätsanalyse der DBO/Barwert der Verpflichtungen 
in Tsd. EUR 

Abfertigungen 
31.12.2019 

Pensionen 
31.12.2019 

Abfertigungen 
31.12.2020 

Pensionen 
31.12.2020 

Diskontierungszinssatz +0,5% -1.058 -2.092 -994 -1.837 

Diskontierungszinssatz -0,5% 1.124 2.302 956 2.015 

Gehaltssteigerung +0,5% 1.097 175 939 135 

Gehaltssteigerung -0,5% -1.044 -167 -987 -130 

Rentensteigerung +0,5% - 1.894 - 1.664 

Rentensteigerung -0,5% - -1.765 - -1.555 

Anstieg der Lebenserwartung um rd. 1 Jahr - 2.674 - 2.458 
     

 
 
Die Sensitivitätsanalyse zeigt den Einfluss, den eine Parameteränderung der maßgeblichen versicherungsmathe-
matischen Annahmen auf die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung per 31.12.2020 hätte. 
 

Fälligkeitsanalyse 

Cash Flows in Tsd. EUR 
Abfertigungen 
31.12.2020 

Pensionen 
31.12.2020 

Erwartete Zahlungen 2021 2.105 2.856 

Erwartete Zahlungen 2022 990 2.666 

Erwartete Zahlungen 2023 1.552 2.475 

Erwartete Zahlungen 2024 3.182 2.282 

Erwartete Zahlungen 2025 2.112 2.096 

Summe der erwarteten Zahlungen 2021-2025 9.941 12.375 
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit 8,11 10,41 

   
 
 
Die Fälligkeitsanalyse zeigt die vom Aktuar berechneten zu erwartenden Zahlungen aus der Abfertigungs- und 
Pensionsrückstellung für die kommenden fünf Geschäftsjahre. Die Zahlungen im Geschäftsjahr 2020 beliefen 
sich auf 5,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR). 
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(33) Sonstige Passiva 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Sonstige Verbindlichkeiten 21.854 24.984 14,3 

Rechnungsabgrenzungsposten 4.661 4.868 4,5 

Leasingverbindlichkeiten 22.398 21.588 -3,6 

Sonstige Passiva 48.913 51.440 5,2 
    

 
 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind unter anderem Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt enthalten. 
Die gemäß IFRS 16 ausgewiesenen Leasingverbindlichkeiten stammen überwiegend aus Mietverträgen von Filia-
len und Büroräumlichkeiten und sind wie folgt fällig: 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

bis 1 Jahr 2.454 2.662 8,5 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 9.214 9.386 1,9 

über 5 Jahre 10.730 9.540 -11,1 

Leasingverbindlichkeiten 22.398 21.588 -3,6 
    

 
 

(34) Nachrangkapital 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Ergänzungskapital 210.584 209.583 -0,5 

Hybridkapital 20.000 - - 

Nachrangkapital 230.584 209.583 -9,1 
    

 
 
Das Nachrangkapital wird inklusive der angelaufenen Stückzinsen ausgewiesen. Der Nominalwert beträgt 
206,5 Mio. EUR (Vorjahr: 227,7 Mio. EUR). 
 

Nachrangkapital nach Restlaufzeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

bis 3 Monate 3.035 3.211 5,8 

über 3 Monate bis 1 Jahr 31.000 2.350 -92,4 

über 1 Jahr bis 5 Jahre 42.331 59.983 41,7 

über 5 Jahre 154.218 144.039 -6,6 

Nachrangkapital nach Restlaufzeiten 230.584 209.583 -9,1 
    

 
 
Im Geschäftsjahr 2021 werden Ergänzungskapitalemissionen in Höhe von 2,4 Mio. EUR fällig (Vorjahr: 
31,0 Mio. EUR).  
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Details zum Nachrangkapital (Nominalwerte) 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 Gesamtlaufzeit 

Variable Ergänzungskapital-Obligation 2006-2021/PP 2.350 2.350 15 Jahre 

Stufenzins-Ergänzungskapital-Obligation 2008-2020/4 15.000 - 12 Jahre 

Stufenzins-Ergänzungskapital-Obligation 2010-2020/2 16.000 - 10 Jahre 

6% Hybridanleihe der BKS Hybrid beta GmbH 2010 20.000 - unbegrenzt 

5% Nachrangige Obligation 2014-2023/2 20.000 20.000 9 Jahre 

4% Nachrangige Obligation 2015-2025/2 20.000 20.000 10 Jahre 

2 3/4% Nachrangige Obligation 2016-2024/2 20.000 20.000 8 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2017-2027/4 20.000 20.000 10 Jahre 

3,43% Nachrangige Obligation 2018-2028/3/PP 13.000 13.000 10 Jahre 

2 1/4% Nachrangige Obligation 2018-2026/3 17.287 17.287 8 Jahre 

4,54% Nachrangige Obligation 2019-2034/2/PP 8.000 8.000 15 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2019-2029/3 20.000 20.000 10 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2019-2030/4 20.000 20.000 11 Jahre 

3,85% Nachrangige Obligation 2019-2034/4/PP 3.400 3.400 15 Jahre 

3 1/8% Nachrangige Obligation 2019-2031/5 12.655 20.000 11,5 Jahre 

2 3/4% Nachrangige Obligation 2020-2032/1 - 8.433 12 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2020-2030/2 - 4.289 10 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2020-2030/3 - 9.739 10 Jahre 

Summe Nachrangkapital 227.692 206.498   
    

 
 
Die Aufwendungen für nachrangige Verbindlichkeiten betrugen im Geschäftsjahr 8,3 Mio. EUR (Vorjahr: 
7,5 Mio. EUR). 
 
 

(35) Konzerneigenkapital 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Gezeichnetes Kapital 85.886 85.886 - 

• Aktienkapital 85.886 85.886 - 

Kapitalrücklagen 241.416 241.416 - 

Gewinnrücklagen und Sonstige Rücklagen 919.023 979.469 6,6 

Zusätzliche Eigenkapitalinstrumente (AT 1-Anleihe) 55.200 55.900 1,3 

Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen 1.301.525 1.362.671 4,7 
Nicht beherrschende Anteile -27 -31 13,6 

Konzerneigenkapital 1.301.498 1.362.640 4,7 
    

 

Das Aktienkapital setzte sich im Vorjahr aus 41.142.900 stimmberechtigten Stamm-Stückaktien und 1.800.000 
stimmrechtslosen Vorzugs-Stückaktien zusammen. Mit der Anfang November 2020 abgeschlossenen Umwand-
lung aller Vorzugsaktien in Stammaktien im Verhältnis 1:1 setzt sich das Grundkapital nunmehr aus 42.942.900 
stimmberechtigten Stamm-Stückaktien zusammen. Der Nennwert je Aktie beträgt 2,0 EUR. Die Kapitalrücklagen 
enthalten Agiobeträge aus der Ausgabe von Aktien. Die Gewinnrücklagen und Sonstige Rücklagen beinhalten im 
Wesentlichen thesaurierte Gewinne.  

Die zusätzlichen Eigenkapitalinstrumente betreffen die in den Jahren 2015 (Nominale 23,4 Mio. EUR), 2017 (No-
minale 12,8 Mio. EUR), 2018 (Nominale 7,3 Mio. EUR),2019 (Nominale 11,7 Mio. EUR) und 2020 (Nominale 
0,7 Mio. EUR) emittierten Additional Tier 1-Anleihen, die gemäß IAS 32 als Eigenkapital zu klassifizieren sind. Die 
gemäß § 57 (5) BWG zu bildende Haftrücklage in Höhe von 86,3 Mio. EUR (Vorjahr: 84,5 Mio. EUR) ist in den 
Gewinnrücklagen enthalten. 
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Nicht beherrschende Anteile sind in der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung des BKS Bank Konzerns 
von untergeordneter Bedeutung (2020: 30,5 Tsd. EUR; Vorjahr: 26,9 Tsd. EUR). Diese resultieren aus der Nicht-
einbeziehung einer unwesentlichen Tochtergesellschaft. 

Mit Veröffentlichung der Empfehlung der Europäischen Zentralbank am 15. Dezember 2020 wurde die bisherige 
Empfehlung EZB/2020/1 betreffend Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen der Europäischen 
Zentralbank aufgehoben. Da auch kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestand, sind damit die auf-
schiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Dividende für jede dividendenberechtigte 
Stamm-Stückaktie der BKS Bank AG in Höhe von EUR 0,12 für das Geschäftsjahr 2019 am 15. Dezember 2020 
erfüllt gewesen. Die Auszahlung der Dividende erfolgte im Jänner 2021. 

 

Im Umlauf befindliche Aktien 2020 

Anzahl Aktien 
Stamm-

Stückaktien 
Vorzugs-

Stückaktien 

Stand 01.01.2020 40.432.275 1.635.302 
Veränderung eigene Aktien -24.086 17.441 

Umwandlung 1.652.743 -1.652.743 

Stand 31.12.2020 42.060.932 - 
Eigene Aktien im Bestand 881.968 - 
Ausgegebene Aktien 42.942.900 - 

   
 
 

Im Umlauf befindliche Aktien 2019 

Anzahl Aktien 
Stamm-

Stückaktien 
Vorzugs-

Stückaktien 

Stand 01.01.2019 40.468.228 1.624.510 
Veränderung eigene Aktien -35.953 10.792 

Stand 31.12.2019 40.432.275 1.635.302 
Eigene Aktien im Bestand 710.625 164.698 
Ausgegebene Aktien 41.142.900 1.800.000 

   
 
 
Das sonstige Ergebnis in den Gewinnrücklagen ist auf die Veränderung folgender Rücklagen zurückzuführen: 
   2019 2020      

in Tsd. EUR 

Neubewertung aus 
leistungsorientierten 
Versorgungsplänen 

Rücklage 
für eigenes 
Kreditrisiko 

Neubewertung aus 
leistungsorientierten 
Versorgungsplänen 

Rücklage für 
eigenes 

Kreditrisiko 

Stand 01.01. -23.329 -42 -31.013 224 
Sonstiges Ergebnis -7.684 266 1.794 501 

• Veränderung aus der Neubewertung gem. IAS 19 -3.594 - 1.846 - 

• Veränderung der Rücklage für eigenes 
Kreditrisiko - 266 - 501 

• Veränderung aus at Equity bilanzierten 
Unternehmen (IAS 19) -4.090 - -52 - 

Umgliederung - - - -22 

Stand 31.12. -31.013 224 -29.219 704 
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Kapitalmanagement 

(36) Eigenmittel 
Das Kapitalmanagement der BKS Bank umfasst zwei gleichwertige Verfahren, nämlich die Steuerung der auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Mindestkapitalquoten und die in-
terne Steuerung im Rahmen des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). 

Das Ziel ist es, zu jeder Zeit die aufsichtsrechtlichen Mindestquoten gemäß CRR zu erfüllen sowie im Rahmen 
des ICAAP ein ausreichendes Maß an Risikodeckungsmasse vorzuhalten. Das Hauptaugenmerk des Kapitalma-
nagements liegt auf der Limitierung und Kontrolle der durch die Bank eingegangenen Risiken im Sinne der Ge-
samtbankrisikosteuerung. 

Zur Erfüllung der Ziele wird im Managementinformationsprozess der Grad der Limitausnützung aller Risiken 
überprüft und darüber berichtet. Kerngrößen der Analyse und Steuerung im Rahmen des Kapitalmanagements 
sind die Eigenmittelquote, die Kernkapitalquote, der Ausnützungsgrad der Risikodeckungsmasse, aber auch die 
Leverage Ratio. 

Die Ermittlungen der Eigenmittelquote und der Bemessungsgrundlage erfolgen nach den Eigenmittelvorgaben 
der Capital Requirements Regulation (CRR) und der Capital Requirements Directive (CRD). Für die Berechnung 
des Eigenmittelerfordernisses für das Kreditrisiko, für das Marktrisiko und für das operationale Risiko kommt der 
Standardansatz zur Anwendung. 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden Maßnahmen aus der CRR III vorgezogen. Banken erhielten die Möglichkeit, 
Forderungen gegenüber Klein- und Mittelbetrieben mit einem Unterstützungsfaktor in Höhe von 0,76 bzw. 0,85 anzu-
wenden. Daraus resultiert eine Verminderung des Total Risk Exposure Amount in Höhe von 110,0 Mio. EUR. 
 

BKS Bank Kreditinstitutsgruppe: Eigenmittel gemäß CRR 
in Mio. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Grundkapital 83,4 85,9 

Rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände 1.134,0 1.193,6 

Abzugsposten -587,8 -610,2 

Hartes Kernkapital (CET1) 629,6 669,31) 
Harte Kernkapitalquote 11,6% 11,8% 

Hybridkapital 6,0 0,0 

AT1-Anleihe 55,2 55,9 
Zusätzliches Kernkapital 61,2 55,9 
Kernkapital (CET1 + AT1) 690,8 725,2 

Kernkapitalquote 12,7% 12,8% 

Ergänzungskapital 190,6 190,9 

Eigenmittel insgesamt 881,4 916,1 

Gesamtkapitalquote 16,2% 16,2% 

Total Risk Exposure Amount 5.449,6 5.664,1 
   

1.) Beinhaltet das Jahresergebnis 2020. Die formelle Beschlussfassung ist noch ausständig. 

 
 
Als Ergebnis des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat 
die BKS Bank zum 31. Dezember 2020 folgende Mindesterfordernisse ohne Kapitalerhaltungspuffer als Prozent-
satz des Total Risk Exposure Amount zu erfüllen: für das harte Kernkapital 5,5% und für die Gesamtkapitalquote 
gesamt 9,7%. Die Kapitalquoten per Ende Dezember 2020 lagen über diesen Anforderungen.  
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Risikobericht 

(37) Risikopolitik und Risikostrategie 
Unser geschäftspolitisches Credo ist die Sicherung der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit durch Ergebnisstei-
gerungen im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Ein wesentliches Merkmal unserer Geschäftstätig-
keit ist die gezielte Übernahme von Risiken mit der Direktive, alle relevanten Risiken, die sich aus dem Bankge-
schäft und dem Bankbetrieb ergeben, frühzeitig zu erkennen und durch eine wirksame Risikosteuerung aktiv zu 
managen und zu begrenzen. Alle Einzelrisiken werden dazu erfasst, bewertet und analysiert. Das verfügbare Ka-
pital wird möglichst effizient unter Berücksichtigung mittel- und langfristiger strategischer Ziele eingesetzt und die 
Risiko-/Ertragsrelation ständig optimiert.  

In der BKS Bank ist eine solide und institutsweite Risikokultur auf Grundlage eines umfassenden Verständnisses 
unserer Risiken etabliert, die auf den Werten der BKS Bank gründet. Die Risikokultur wird auf oberster Ebene 
durch das Leitbild und die Risikostrategie der BKS Bank beschrieben und bildet ab, wie Führungskräfte und Mitar-
beiter im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Risiken umgehen sollen.  

ICAAP 
Gemäß den Bestimmungen der §§ 39 und 39a BWG haben Banken über wirksame Pläne und Verfahren zu ver-
fügen, um die Höhe, die Zusammensetzung und die Verteilung des Kapitals, welches zur quantitativen und quali-
tativen Absicherung aller wesentlichen bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken zur Verfügung steht, zu 
ermitteln. Darauf aufbauend haben sie Kapital in erforderlichem Ausmaß zu halten. Diese Verfahren werden im 
ICAAP zusammengefasst und in der BKS Bank im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung quantifiziert. 

ILAAP  
Der ILAAP ist das von der BKS Bank gemäß § 39 Abs. 3 BWG einzurichtende Verfahren zur Ermittlung, Messung, 
Steuerung und Überwachung der Liquidität. Er umfasst die Systeme und Methoden zur Messung und Steuerung 
von Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken. Die BKS Bank misst und überwacht die Einhaltung ihrer Liquiditätsziele 
im Rahmen zeitnaher und umfassender Risikoberichte. 

BASAG 
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) fordern die 
Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen für Banken. Der Sanierungsplan der BKS Bank wurde 2020 
aktualisiert und vom Vorstand und Aufsichtsrat genehmigt. Der Sanierungsplan soll sicherstellen, dass die BKS 
Bank im Krisenfall über umsetzbare Optionen verfügt, um die Kapital- und Liquiditätserfordernisse auch bei einer 
negativen wirtschaftlichen Entwicklung jederzeit erfüllen zu können. Weiters wurde durch die österreichische Fi-
nanzmarktaufsicht der Abwicklungsplan für die BKS Bank aktualisiert. Im Rahmen der Abwicklungsplanung 
wurde die Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL) in Form 
eine Quote festgelegt. Im Jahr 2020 wurde erstmals durch die BKS Bank das Bail-in-Playbook erstellt. Hierbei 
handelt es sich um eine vorausschauende Beschreibung der Vorgehensweisen und Prozesse für das Abwick-
lungsinstrument der Gläubigerbeteiligung, den sogenannten Bail-in, für den Fall einer Abwicklung des Institutes 
aufgrund von existentiellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.  
 
 

(38) Struktur und Organisation des Risikomanagements 
Die Risikostrategie der BKS Bank ist von einem konservativen Umgang mit den bankgeschäftlichen und -betrieb-
lichen Risiken geprägt. Diese werden durch ein umfassendes System von Risikoprinzipien, Risikomess- und 
Überwachungsverfahren sowie durch entsprechende Organisationsstrukturen kontrolliert und gesteuert. Die 
zentrale Verantwortung für das Risikomanagement liegt bei einem vom Markt unabhängigen Vorstandsmitglied. 

Die Risikostrategie wird jährlich überarbeitet, vom Vorstand beschlossen und im Aufsichtsrat von den Mitgliedern 
des Risikoausschusses diskutiert und evaluiert. Der Vorstand entscheidet über die Grundsätze des Risikomana-
gements, die Limite für alle relevanten Risiken sowie die Verfahren zur Überwachung und Steuerung der Risiken. 
Die Überarbeitung der Risikostrategie war 2020 naturgemäß sehr von den potentiellen Auswirkungen der Pande-
mie geprägt.  
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Das Risikocontrolling ist gemäß § 39 Abs. 5 BWG als zentrale und vom operativen Geschäft unabhängige Einheit 
in der BKS Bank für die Identifikation, Messung und Analyse von Risiken verantwortlich. Diese berichtet regelmä-
ßig an den Vorstand sowie an die risikoverantwortlichen operativen Einheiten und beurteilt die aktuelle Risikosi-
tuation unter Berücksichtigung der entsprechenden Risikolimite und der Risikotragfähigkeit. Als unabhängige In-
stanz beurteilt sie, ob sich alle Risiken innerhalb der vom Vorstand beschlossenen Limite bewegen. 

Das Risikocontrolling ist darüber hinaus für die Entwicklung und Implementierung der Methoden der Risikomes-
sung, für die laufende Weiterentwicklung und Verfeinerung der Steuerungsinstrumente sowie für die Weiterent-
wicklung und Wartung der Risikostrategie und weiterer Regelwerke zuständig. Bei der jährlichen Überarbeitung 
der Risikostrategie wird in der BKS Bank eine Risikoinventur vorgenommen. Die Identifikation von Risiken und die 
Einschätzung der Risikoausprägung erfolgt auf Basis einer Risikoanalyse durch das ICAAP-Gremium. 

Die in der Risikostrategie abgebildeten Limit- und Zielvorgaben werden jährlich evaluiert und gegebenenfalls ge-
ändert. Als unabhängige interne Instanz überprüft die interne Revision der BKS Bank sämtliche Betriebs- und 
Geschäftsabläufe, die Angemessenheit und Wirksamkeit der vom Risikomanagement und Risikocontrolling ge-
setzten Maßnahmen sowie die internen Kontrollsysteme. 

Zur Gesamtbankrisikosteuerung sind eine Reihe von Gremien installiert. Sie gewährleisten eine umfassende Be-
handlung der einzelnen Risikoarten durch das breit gefächerte Know-how, das die einzelnen Gremiumsmitglieder 
in den Steuerungsprozess einbringen. 
 

Risikogremien 
 

  

 

ICAAP-Gremium 
Das ICAAP-Gremium tagt vierteljährlich und erörtert die Risikotragfähigkeit anhand des ökonomischen Kapital-
bedarfs und der zur Verfügung stehenden Risikodeckungsmasse. 

Aktiv-Passiv-Management-Gremium 
Das Aktiv-Passiv-Management-Gremium tagt monatlich, analysiert und steuert die Bilanzstruktur in Hinblick auf 
das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch, das Aktienkurs- und das Liquiditätsrisiko. Das Gremium nimmt in diesem 
Zusammenhang auch wesentliche Aufgaben der Fundingplanung, des Funds-Transfer-Pricing und der Steuerung 
von Konzentrationsrisiken wahr. 

Gremium zum operationalen Risiko 
Die Sitzungen des OR-Gremiums finden vierteljährlich statt. Die Mitglieder des OR-Gremiums analysieren die 
aufgetretenen Schadensfälle, unterstützen die Risk-Taking-Units und die Geschäftsführung bei der aktiven Steue-
rung des operationalen Risikos, überwachen getroffene Maßnahmen und entwickeln das OR-Risikomanage-
mentsystem weiter. 
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Kreditrisiko-Jour fixe 
In den wöchentlich anberaumten Jours fixes zum Kreditrisiko werden primär Fragestellungen erörtert, die sich 
aus dem Tagesgeschäft im Zusammenhang mit der Kreditvergabe, der Prolongation und sonstigen aktuellen The-
men aus dem Firmen- und Privatkundengeschäft ergeben. Neben den wöchentlich stattfindenden Jours fixes 
tagt quartalsweise ein erweitertes Kreditrisikogremium. Dieses steuert das Kreditrisiko auf Portfolioebene, treibt 
die laufende Weiterentwicklung des Kreditrisikomanagements voran und ermöglicht den effektiven Einsatz von 
Steuerungsinstrumenten. 

Das Jahr 2020 war geprägt durch die COVID-19-Pandemie, auf die das Risikomanagement unmittelbar und um-
fassend reagierte. So wurden Maßnahmen zur Früherkennung von Kreditrisiken und zur zeitnahen Überwachung 
der Liquiditätssituation bereits frühzeitig in 2020 gesetzt. Ein internes COVID-19-Reporting wurde implementiert. 

Folgende tourliche Berichte mit COVID-Bezug wurden eingeführt: 
• Wöchentliches NPL-Monitoring 
• Wöchentliches Monitoring von Stundungen und Überbrückungsfinanzierungen im Zusammenhang  

mit COVID-19 
• Monitoring von Überziehungen gem. Art. 178 CRR 
• Wöchentliche Berechnung und Überwachung der Entwicklung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
• Analyse der Vulnerabilität einzelner Branchen im Firmenkundengeschäft 

Das Reporting zur Überwachung von COVID-19-Auswirkungen auf die Risikolage der BKS Bank wurde erfolgreich 
in kürzester Zeit implementiert und wird aktuell weiter durchgeführt. 
 
 

(39) Interne Kapitalausstattung und Risikotragfähigkeit (ICAAP) 
Die Risikotragfähigkeitsanalyse anhand des internen Kapitaladäquanzverfahrens (ICAAP) ist ein essentieller Be-
standteil der Gesamtbankrisikosteuerung der BKS Bank. Die Beurteilung der Angemessenheit der internen Kapi-
talausstattung erfolgt quartalsweise. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die BKS Bank jederzeit über ausreichende 
Risikodeckungsmassen verfügt, um eingegangene Risiken auch im unerwarteten Fall tragen zu können. Daher 
werden alle identifizierten und quantifizierten unerwarteten Risiken zu einem Gesamtbankrisiko aggregiert. 

Die einzelnen Positionen der Risikodeckungsmasse werden nach ihrer Verwertbarkeit gereiht, wobei vor allem die 
Liquidierbarkeit und Publizitätswirkung mitberücksichtigt werden. Im Absicherungsziel „Going Concern“ werden 
das Risikopotential, die Risikotragfähigkeit und die daraus abgeleiteten Limite so aufeinander abgestimmt, dass 
die Bank in der Lage ist, einen negativen Belastungsfall zu verkraften und die geordnete Geschäftstätigkeit fortzu-
setzen. Das Absicherungsziel des Liquidationsansatzes spiegelt die aufsichtsrechtliche Sichtweise wider und 
dient dem Schutz der Gläubiger. 

In der BKS Bank werden die unerwarteten Verluste im Liquidationsansatz für einen Betrachtungszeitraum von 
einem Jahr mit einer Aussagesicherheit von 99,9% ermittelt. Zum 31. Dezember 2020 wurde ein ökonomischer 
Kapitalbedarf von 516,8 Mio. EUR nach 529,6 Mio. EUR im Vorjahr ermittelt. Die korrespondierende Deckungs-
masse belief sich auf 1.449,7 Mio. EUR nach 1.397,3 Mio. EUR zum Jahresultimo 2019. 
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Risikotragfähigkeitsrechnung nach dem Liquidationsansatz 
 

  

 

Verteilung der Risiken im Liquidationsansatz 
in % 2019 2020 

1 Kreditrisiko 63,5 65,1 

2 Zinsänderungsrisiko im Bankbuch1) 16,6 11,9 

3 Aktienkursrisiko1) 1,5 3,8 

4 Risiko aus Fremdwährungspositionen1) 0,4 0,4 

5 Credit Spread-Risiko 6,0 7,1 

6 Operationales Risiko und IKT-Risiko 4,9 5,3 

7 Liquiditätsrisiko 0,9 – 

8 Makroökonomisches Risiko 3,6 3,5 

9 Sonstige Risiken 2,6 2,7 
   

1) Diversifikationseffekte abgezogen 

 
 
Der ökonomische Kapitalbedarf für das Kreditrisiko verursachte – wie auch im Vorjahr – die größte Risikokapital-
bindung innerhalb der Kreditinstitutsgruppe. Kreditrisiken sind für 65,1 % (2019: 63,5%) des gesamten Verlustpo-
tentials verantwortlich. 

Mit Beginn 2020 haben wir das Projekt ICAAP-Neu – Neukonzeptionierung und Implementierung der neuen du-
alen Risikotragfähigkeitsperspektiven begonnen. Ziel war die Implementierung der neuen dualen Risikotragfähig-
keitsrechnung mit Bezug auf die aufsichtsrechtliche Erwartungshaltung zum ICAAP für LSI der FMA laut Schrei-
ben vom 17. Dezember 2018 in Verbindung mit dem Leitfaden der EZB für den bankinternen Prozess zur Sicher-
stellung einer angemessenen Kapitalausstattung (ICAAP) vom November 2018. Das extern begleitete Projekt ist 
im Wesentlichen abgeschlossen. Aktuell befinden wir uns in der Übergangsphase und bearbeiten  
folgende Punkte.  
• Implementierung des ICAAPs nach der normativen Perspektive einschließlich Stresskonzept 
• Implementierung des ICAAPs nach der ökonomischen Perspektive einschließlich Stresskonzept 
• Überarbeitung des Risk Appetite Frameworks und Integration in der Risikostrategie 
• Anpassung der Governance-Dokumente 

Die Ablöse der bisherigen ökonomischen Sichtweise erfolgt im ersten Quartal 2021. 
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(40) Stresstests in der Gesamtbankrisikosteuerung 
Wir führen quartalsweise Stresstests durch, um die Risikotragfähigkeit der Kreditinstitutsgruppe bei potentiellen 
negativen Ereignissen zu evaluieren. Die daraus resultierenden quantitativen Auswirkungen werden in Hinblick 
auf die Risikotragfähigkeit analysiert. Stresstests liefern ergänzende Informationen zu den Value-at-Risk-Analy-
sen und zeigen potentielle zusätzliche Verlustpotentiale auf. Die Resultate der verschiedenen Szenarien werden 
dem Vorstand und den Risikosteuerungseinheiten vierteljährlich berichtet. 
 
 

(41) Kreditrisiko 
Wir verstehen unter Kreditrisiko die Gefahr eines teilweisen oder vollständigen Ausfalls vertraglich vereinbarter 
Zahlungen bei Kreditgeschäften. Das kann in der Bonität des Geschäftspartners oder mittelbar über den Sitz des 
Geschäftspartners im Länderrisiko begründet sein. Das Kreditrisiko stellt mit Abstand die wichtigste Risikokatego-
rie für die BKS Bank dar. Die Überwachung und Analyse erfolgt auf Ebene von Produkten, Einzelkunden, Grup-
pen verbundener Kunden und auf Portfoliobasis. 

Steuerung der Kreditrisiken 
Die Steuerung des Kreditrisikos basiert auf dem Grundsatz, dass die Kreditvergabe ausschließlich nach dem 
Know-your-Customer-Prinzip erfolgt. Kredite werden demnach erst nach eingehender Personen- und Bonitäts-
prüfung und – sofern risikorelevant – immer nach dem Vier-Augen-Prinzip (Markt und Marktfolge) vergeben. Das 
Erfordernis von Sicherheiten ergibt sich nach Ratingstufe und nach Produkt. Die materiellen Wertansätze für Si-
cherheiten orientieren sich an in der Vergangenheit erzielten durchschnittlichen Verwertungserlösen. Immobilien-
sicherheiten werden von vom Vergabeprozess unabhängigen Experten aus dem Bereich Kreditmanagement be-
wertet und regelmäßig überprüft. Für das Kreditgeschäft in Märkten außerhalb Österreichs gelten spezielle 
Richtlinien, die auf die jeweiligen Besonderheiten des Landes, insbesondere das wirtschaftliche Umfeld und das 
höhere Verwertungsrisiko von Sicherheiten, abgestimmt sind. 

Die Abteilung Kreditmanagement hat die Verantwortung für die Risikoanalyse und -steuerung auf Einzelkunden-
basis. Auf Portfolioebene steuert der erweiterte Kreditrisiko-Jour fixe auf Basis von Berichten des Risikocontrol-
lings. Wesentliche Ziele im Zusammenhang mit der Übernahme von neuen Risikopositionen betreffen die Ra-
tingstruktur, wonach Neugeschäft nur bis zu bestimmten Ratingstufen und mit ausreichenden Sicherheiten 
anzustreben ist. 

Kreditrisikokonzentrationen werden auf Portfolioebene gesteuert, wobei eine ausgewogene Größenverteilung der 
Kreditobligos angestrebt wird und Limits für die Regionen- und Branchenverteilung sowie den Fremdwährungs-
anteil festgesetzt werden. Die ALGAR, an der die BKS Bank mit 25% beteiligt ist, dient der Absicherung von Groß-
krediten. 

Das Beteiligungsrisiko umfasst das Dividendenausfalls-, Abwertungs- und Veräußerungsverlustrisiko sowie das 
Risiko, dass stille Reserven aufgrund negativer wirtschaftlicher Entwicklungen jener Unternehmen, an denen die 
BKS Bank Beteiligungen hält, reduziert werden. Das Eingehen von Beteiligungen steht nicht im strategischen Fo-
kus der BKS Bank. Bei verbundenen Unternehmen wird der Fokus auf strategische Partner in den Sektoren Kre-
dit- und Finanzinstitute sowie auf Unternehmen, die banknahe Hilfsdienste erbringen, gelegt. 

  



Konzernabschluss nach IFRS 

192 

Kreditrisikosteuerung 
 

  

 

Zur Steuerung und Kontrolle des ökonomischen Einzelrisikos werden jährlich Budgets für Tochtergesellschaften 
sowie Budgets und Vorschaurechnungen über zu erwartende Beteiligungserträge erstellt. Monatliche Berichte 
über operativ tätige Tochtergesellschaften sind ein integraler Bestandteil des Konzernreportings. 

Die im gegenständlichen Bericht enthaltenen quantitativen Angaben gemäß IFRS 7.31 bis 7.42 basieren auf dem 
internen Berichtswesen zur Gesamtbankrisikosteuerung. 

Die interne Risikosteuerung erfolgt auf Portfolioebene und umfasst folgende Risikopositionen: 

 

(41.1) Kreditrisikovolumen gemäß interner Risikosteuerung 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Kundenforderungen 6.804.265 7.184.620 

Zugesagte Kreditrahmen1) 162.111 207.504 

Bankenforderungen 214.936 300.881 

Wertpapiere und Fonds 874.020 920.068 

Beteiligungen 724.068 752.771 

Kreditrisikovolumen 8.779.400 9.365.845 
   

1) auf Basis des intern ermittelten Ziehungsverhaltens 
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(41.2) Überleitung der IFRS-Positionen auf interne Kreditrisikopositionen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Kundenforderungen Konzern gemäß Note (16.1) 6.378.787 6.657.343 

+ Eventualverbindlichkeiten gemäß Note (63) 467.093 567.947 

+ Corporate Bonds 63.837 67.138 

+ Sonstige Positionen und Derivatgeschäft -14.419 43.218 

- Kundenforderungen gemäß Note (63) mit Hausbankhaftung -91.034 -151.027 

Kundenforderungen laut interner Risikosteuerung 6.804.265 7.184.620 
Sonstige Kreditrisiken gemäß Note (63) 1.324.057 1.693.658 

Zugesagte Kreditrahmen auf Basis des intern ermittelten Ziehungsverhaltens 162.111 207.504 
Forderungen an Kreditinstitute gemäß Note (14) 200.333 283.002 

+ Derivatgeschäfte mit Banken 14.603 17.879 

Bankenforderungen laut interner Risikosteuerung 214.936 300.881 
+ Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere gemäß Note (19) 890.116 918.649 

- Corporate Bonds/Sonstiges (Umgliederung zu Kundenforderungen) -63.837 -60.774 

+ Fonds aus der Position Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 
gemäß Note (21) 43.687 56.734 

+ Aktien aus der Position Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 
gemäß Note (21) 4.053 5.460 

Wertpapiere und Fonds laut interner Risikosteuerung 874.020 920.068 
Beteiligungen aus der Position Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche 
Wertpapiere gemäß Note (21) 88.137 91.233 

+ Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen gemäß Note (22) 635.931 661.538 

Beteiligungen laut interner Risikosteuerung 724.068 752.771 

Kreditrisikovolumen gemäß ICAAP 8.779.400 9.365.845 
   

 
 
Bonitätseinstufung im Kreditrisiko 
Ein umfassendes Ratingsystem bildet die wesentliche Säule der Risikobeurteilung und ist die Grundlage für das 
Risikomanagement innerhalb des BKS Bank Konzerns. Die bankinternen Ratingmodelle werden jährlich validiert. 
 

Ratingstufen 
AA Erstklassige beste Bonität 

A1 Erstklassige hervorragende Bonität 

1a Erstklassige Bonität 

1b Sehr gute Bonität 

2a Gute Bonität 

2b Noch gute Bonität 

3a Akzeptable Bonität 

3b Noch akzeptable Bonität 

4a Mangelhafte Bonität 

4b Schlechte Bonität 

5a Ausfall im Fortbetrieb 

5b Ausfall – Notleidend 

5c Ausfall – Uneinbringlich 
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(41.3) Kreditqualität nach Forderungsklassen 2020 
        

Risikopositionen nach Rating 
in Tsd. EUR AA-A1 1a-1b 2a-2b 3a-3b 4a-4b 5a-5c  ohne Rating 

Kundenforderungen 79.718 1.715.997 2.654.575 2.214.603 380.818 138.513 396 

Zugesagte Kreditrahmen 13.958 60.523 76.049 50.772 5.425 748 29 

Bankenforderungen 220.784 39.588 36.661 3.845 4 – – 

Wertpapiere und Fonds 740.636 139.418 35.420 4.550 44 – – 

Beteiligungen 723.658 25.198 2.482 – – – 1.433 

Gesamt 1.778.755 1.980.723 2.805.187 2.273.770 386.291 139.261 1.859 
        

 
 

Kreditqualität nach Forderungsklassen 2019         
Risikopositionen nach Rating 
in Tsd. EUR AA-A1 1a-1b 2a-2b 3a-3b 4a-4b 5a-5c ohne Rating 

Kundenforderungen 57.122 1.712.863 2.505.442 2.066.875 286.915 173.019 2.029 

Zugesagte Kreditrahmen 6.997 45.021 62.778 44.712 1.827 759 16 

Bankenforderungen 116.228 88.325 4.848 5.537 – – – 

Wertpapiere und Fonds 740.058 116.264 13.402 4.247 50 – – 

Beteiligungen 697.379 16.801 8.193 164 – – 1.532 

Gesamt 1.617.784 1.979.273 2.594.662 2.121.535 288.792 173.778 3.576 
        

 
 
In der BKS Bank gelten Forderungen als ausgefallen, wenn sie seit mehr als 90 Tagen in Verzug sind, sofern der 
überfällige Forderungswert 1,0% des vereinbarten Rahmens und mindestens 100,- Euro beträgt. Ein Ausfall liegt 
auch vor, wenn davon auszugehen ist, dass der Schuldner seinen Kreditverpflichtungen gegenüber dem Kreditin-
stitut nicht in voller Höhe nachkommen wird. Dies wird angenommen, wenn eines der nachstehenden Kriterien 
zutrifft: 
• Neubildung einer Einzelwertberichtigung 
• Restrukturierung des Kreditengagements verbunden mit einer Verschlechterung der Forderungsqualität 
• Einleitung von Betreibungsmaßnahmen wegen Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit, Betrug oder aus  

sonstigen Gründen 
• Abdeckung der Forderung nur mit Verlust für die BKS Bank möglich 
• Forderungsverkauf mit bedeutendem, bonitätsbedingtem Verlust für die BKS Bank 
• Insolvenz des Schuldners 
• aus sonstigen Gründen uneinbringliche Kreditengagements 

Darüber hinaus treten ab 01.01.2021 die Bestimmungen der EBA/GL2016/07 Leitlinie zur Anwendung der Aus-
fallsdefinition in Kraft, die weitere Hinweise für die Unwahrscheinlichkeit des Begleichens von Verbindlichkeiten 
(„unlikeliness to pay“) enthalten.  

Die Quote der Non-performing Loans betrug zum Jahresende 1,7% (2019: 2,4%). Grundlage für die Berechnung 
bildeten die Non-performing Loans in den Kategorien 5a – 5c des BKS Bank-Ratingsystems (Ausfallsklassen) 
und die bilanziellen Forderungen gegenüber Staaten, Zentralbanken, Kreditinstituten und Kunden. Die Bedeckung 
des Verlustpotentials notleidender Kredite wird mit der Coverage Ratio abgebildet. Die Coverage Ratio I ist die 
Relation von gebildeten Risikovorsorgen zur gesamten Risikoposition und betrug 37,2% zum 31. Dezember 2020 
(2019: 37,2%). Zusätzlich verwenden wir als interne Steuerungsgröße die Coverage Ratio III, bei der auch interne 
Sicherheiten in die Berechnung einbezogen werden. Diese belief sich zum Jahresultimo auf 88,7% (2019: 88,2%). 
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(41.4) Als „foreborne“ klassifizierte Volumina 2020 
in Tsd. EUR Firmenkunden Privatkunden Gesamt 

Performing Exposure 52.297 21.724 74.021 

• hiervon Zugeständnisse bei Raten 40.749 20.954 61.703 

• hiervon Refinanzierung 11.548 770 12.318 

Non-performing Exposures 27.277 8.945 36.222 

• hiervon Zugeständnisse bei Raten 24.484 8.083 32.567 

• hiervon Refinanzierung 2.793 862 3.655 

Gesamt 79.574 30.669 110.243 
    

 
 

Als „foreborne“ klassifizierte Volumina 2019 
in Tsd. EUR Firmenkunden Privatkunden Gesamt 

Performing Exposure 26.592 1.188 27.780 

• hiervon Zugeständnisse bei Raten 17.287 895 18.182 

• hiervon Refinanzierung 9.305 293 9.598 

Non-performing Exposures 48.715 2.519 51.234 

• hiervon Zugeständnisse bei Raten 47.389 1.963 49.352 

• hiervon Refinanzierung 1.326 556 1.882 

Gesamt 75.307 3.707 79.014 
    

 
 
Für die Steuerung von Problemengagements ist der Begriff „Forbearance“ bzw. „Nachsicht“ wesentlich. Unter die-
sem Begriff sind all jene vertraglichen Neuregelungen zu verstehen, die notwendig sind, weil der Kreditnehmer in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Finanzielle Schwierigkeiten sind gegeben, wenn die Rückführbarkeit auf 
Basis realistischer Laufzeiten aus Cash Flows bzw. aus dem Ergebnis der Kreditfähigkeitsprüfung nicht gesichert 
ist. Diese Geschäftsfälle unterliegen gemäß CRR einer besonderen Kennzeichnungspflicht. Solche Nachsicht-
maßnahmen sind beispielsweise: 

• Verlängerung der Kreditlaufzeit 
• Zugeständnisse in Bezug auf die ursprünglich vereinbarten Raten 
• Zugeständnisse in Bezug auf die Kreditkonditionen 
• gänzliche Neugestaltung des Kreditengagements (Restrukturierung) 

Neben den EBA/GL/2018/06 über das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen haben wir 
bei der Einstufung von Forbearance-Fällen im Berichtsjahr den Anforderungen der EBA/GL/2020/02 zu gesetzli-
chen Moratorien und Moratorien ohne Gesetzesform Rechnung getragen. 
 
 

(41.5) Kreditrisikovolumen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise 
Durch COVID-19 wurden im Geschäftsjahr 2020 eine Reihe von Nachsichtmaßnahmen ausgelöst sowie Stun-
dungen und Überbrückungsfinanzierungen gewährt. In der nachfolgenden Tabelle werden die entsprechenden 
Kreditvolumina, die von diesen Maßnahmen betroffen waren, nach Branchen gegliedert angeführt. 
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in Tsd. EUR 

Kredite und 
Darlehen mit 

EBA-
konformen 
Moratorien 

Sonstige 
Kredite und 

Darlehen mit 
COVID-19-

verursachten 
Forbearance-
Maßnahmen 

Neu gewährte 
Kredite und 

Darlehen mit 
staatlichen 

Garantien im 
Zusammen-

hang mit 
COVID-19 

Erhaltene 
öffentliche 

Garantien im 
Zusammen-

hang mit 
COVID-19 

Privatkunden 62.228 381 – – 

Grundstücks- und Wohnungswesen 147.968 13.573 87 80 

Bau 46.825 1.409 4.986 4.596 

Herstellung von Waren 41.725 – 20.307 20.135 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 31.651 189 20.215 19.429 

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen 25.719 2.518 6.302 6.023 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 23.413 505 12.251 12.251 

Verkehr und Lagerei 52.066 – 1.796 1.649 

Beherbergung und Gastronomie 65.873 8.646 7.233 6.717 

Gesundheits- und Sozialwesen 47.639 – 842 809 

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen 24.243 209 3.121 3.066 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung – – – – 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 4.528 5 273 273 

Energieversorgung 1.626 – 210 210 

Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden 6.904 – – – 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 10.361 – 533 499 

Information und Kommunikation 11.010 – 1.857 1.691 

Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung und 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen 2.256 – 100 100 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 7.358 182 413 405 

Erziehung und Unterricht 1.900 12 358 358 

Gesamt 615.293 27.629 80.884 78.291 
     

 
 
Von den im Geschäftsjahr 2020 aufgrund von COVID-19 gestundeten Krediten werden in der folgenden Tabelle 
die Kreditvolumina der noch aktiven Moratorien und die Restlaufzeit der Stundungsmaßnahmen dargestellt. 

 

in Tsd. EUR 
Buchwert 

Kredite 

hievon 
Kredite mit 

aktiven 
Moratorien  

<= 3 
Monate 

> 3 Monate 
<= 6 

Monate 

> 6 Monate 
<= 9 

Monate 

> 9 Monate 
<= 12 

Monate 

> 12 
Monate <= 
18 Monate 

> 18 
Monate 

Kredite und Darlehen mit 
EBA-konformen 
Moratorien 615.293 254.871 191.678 43.889 17.002 1.716 – 586 

Sonstige Kredite und 
Darlehen mit COVID-19-
verursachten Forbear-
ance-Maßnahmen 27.629 27.629 16.229 6.458 3.462 1.480 – – 

Gesamt 642.922 282.500 207.907 50.347 20.464 3.196 – 586 
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(41.6) Buchwerte nach Ratingstufen und Stages/On-Balance 2020   Buchwerte Wertberichtigungen            
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt 

AA 847.942 1.423 – 849.366 155 6 – 161 

A1 75.901 – – 75.901 32 – – 32 

1a 867.430 89.440 – 956.870 302 455 – 757 

1b 740.464 42.819 – 783.283 734 229 – 964 

2a 1.028.682 82.025 – 1.110.707 2.200 931 – 3.132 

2b 1.041.503 273.094 – 1.314.597 3.474 2.898 – 6.372 

3a 952.504 326.553 – 1.279.057 4.007 4.714 – 8.720 

3b 380.871 380.274 – 761.145 2.324 6.096 – 8.420 

4a 67.150 188.593 – 255.743 552 5.873 – 6.425 

4b 31.440 80.434 – 111.873 1.072 2.834 – 3.905 

5a – 5c – – 137.927 137.927 – – 49.736 49.736 

OR 638 49 – 687 33 4 – 37 

Gesamt 6.034.525 1.464.703 137.927 7.637.155 14.886 24.040 49.736 88.661 
         

 
 

Buchwerte nach Ratingstufen und Stages/On-Balance 2019   Buchwerte Wertberichtigungen            
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt 

AA 710.475 – – 710.475 129 – – 129 

A1 96.241 – – 96.241 32 – – 32 

1a 848.121 41.661 – 889.782 207 195 – 402 

1b 865.597 25.720 – 891.317 764 214 – 978 

2a 1.076.259 19.091 – 1.095.350 1.738 296 – 2.034 

2b 1.101.527 50.817 – 1.152.344 2.758 866 – 3.624 

3a 1.038.873 135.714 – 1.174.587 2.954 1.927 – 4.881 

3b 560.580 199.759 – 760.339 3.149 3.545 – 6.694 

4a 92.543 87.904 – 180.447 550 2.129 – 2.679 

4b 48.040 44.499 – 92.539 1.157 2.074 – 3.231 

5a – 5c – – 171.425 171.425 – – 64.371 64.371 

OR 24.152 449 – 24.601 2.115 19 – 2.134 

Gesamt 6.462.408 605.614 171.425 7.239.447 15.553 11.265 64.371 91.189 
         

 
 
Die BKS Bank hat im zweiten Quartal 2020 eine Analyse der Betroffenheit von Firmenkunden nach Branchen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise durchgeführt. Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Bran-
chen, nämlich Beherbergung und Gastronomie, Kunst und Unterhaltung sowie Sonstige Dienstleistungen, wur-
den ab einem festgelegten Ausmaß an Betroffenheit einem kollektiven Stufentransfer unterzogen. Auf Grund der 
Mitte August ausgesprochenen Reisewarnung für Kroatien und der damit einhergehenden negativen Auswirkung 
auf die kroatische Wirtschaft wurde das gesamte kroatische Firmenkunden-Portfolio im dritten Quartal einem 
kollektiven Stufentransfer unterzogen. Auch haben die aktuell gültigen Reisewarnungen die BKS Bank dazu ver-
anlasst, die Branche Verkehr insgesamt einem kollektiven Stufentransfer zu unterziehen.  

Insgesamt wurden somit gemäß IFRS 9.B5.5.1 ff. Finanzinstrumente aus Stufe 1 in Stufe 2 transferiert, auch wenn 
auf individueller Schuldnerebene noch kein signifikanter Anstieg im Kreditrisiko zu identifizieren war. Aus diesem 
kollektiven Stufentransfer mit einem Volumen von 738 Mio. EUR resultiert eine zusätzliche Risikovorsorge in 
Höhe von 7,3 Mio. EUR. 
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(41.7) Buchwerte nach Ratingstufen und Stages/Off-Balance 2020   Buchwerte Rückstellungen            
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt 

AA 26.941 292 – 27.233 1 – – 1 

A1 1.706 – – 1.706 1 – – 1 

1a 221.656 13.267 – 234.923 39 7 - 46 

1b 261.250 10.802 – 272.052 57 6 - 63 

2a 450.650 26.723 – 477.372 186 45 - 231 

2b 379.390 68.932 – 448.321 223 68 - 291 

3a 344.669 73.322 – 417.991 476 192 - 668 

3b 166.805 116.700 – 283.505 662 328 - 990 

4a 17.972 52.280 – 70.252 43 215 - 258 

4b 8.468 18.043 – 26.511 25 88 - 113 

5a – 5c – – 1.627 1.627 - - 131 131 

OR 86 26 – 111 1 - - 1 

Gesamt 1.879.592 380.385 1.627 2.261.604 1.714 949 131 2.794 
         

 
 

Buchwerte nach Ratingstufen und Stages/Off-Balance 2019   Buchwerte Rückstellungen            
in Tsd. EUR Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt 

AA 3.473 – – 3.473 – – – – 

A1 143 – – 143 – – – – 

1a 150.495 1.023 – 151.518 31 10 – 41 

1b 270.981 234 – 271.215 38 5 – 43 

2a 522.352 48.497 – 570.849 147 29 – 176 

2b 296.065 28.048 – 324.113 135 44 – 179 

3a 301.501 47.422 – 348.923 205 142 – 347 

3b 91.835 69.583 – 161.418 115 446 – 561 

4a 10.457 30.984 – 41.441 22 91 – 113 

4b 3.315 5.336 – 8.651 25 62 – 87 

5a – 5c – – 2.817 2.817 – – 226 226 

OR 138 22 – 160 1 – – 1 

Gesamt 1.650.755 231.149 2.817 1.884.721 719 829 226 1.774 
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(41.8) Kreditsicherheiten 20201) 

in Tsd. EUR 

Kreditrisiko-
volumen/ 

max. Aus-
fallsrisiko 

Sicherheiten 
gesamt 

hiervon 
finanzielle 

Sicherheiten 

hiervon 
persönliche 

Sicherheiten 

hiervon 
Immobilien-
sicherheiten 

hiervon 
sonstige 

Risiko-
position2) 

Kundenforderungen 7.184.620 4.524.614 106.961 227.483 3.343.685 846.485 2.660.006 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(designiert) 75.650 39.128 – 19.329 19.799 – 36.521 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(verpflichtend) 56.730 39.651 518 1.260 36.253 1.620 17.079 

Zugesagte Kreditrahmen 207.504 – – – – – 207.504 

Bankenforderungen 300.881 6.139 3.067 – – 3.072 294.743 

Wertpapiere und Fonds 920.068 147.342 – 69.666 – 77.676 772.726 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(designiert) 21.152 – – – – – 21.152 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(verpflichtend) 56.734 – – – – – 56.734 

• hiervon at Fair Value OCI 3.836 – – – – – 3.836 

Beteiligungen 752.771 – – – – – 752.771 

• hiervon at Fair Value OCI 91.233 – – – – – 91.233 

• hiervon Anteile an at 
Equity bilanzierten 
Unternehmen 661.538 – – – – – 661.538 

Gesamt 9.365.845 4.678.094 110.027 297.148 3.343.685 927.233 4.687.751 
        

1) Belehnwerte der gemäß interner Vorschriften bewerteten Kreditsicherheiten 
2) Exposure abzüglich Sicherheiten 
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Kreditsicherheiten 20191) 

in Tsd. EUR 

Kreditrisiko-
volumen/ 

max. Aus-
fallsrisiko 

Sicherheiten 
gesamt 

hiervon 
finanzielle 

Sicherheiten 

hiervon 
persönliche 

Sicherheiten 

hiervon 
Immobilien-
sicherheiten 

hiervon 
sonstige 

Risiko-
position2) 

Kundenforderungen 6.804.265 4.188.318 131.603 139.779 3.085.233 831.703 2.615.947 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(designiert) 79.078 43.368 – 19.609 23.760 – 35.710 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(verpflichtend) 58.356 48.181 681 9 41.966 5.525 10.175 

Zugesagte Kreditrahmen 162.111 – – – – – 162.111 

Bankenforderungen 214.936 – – – – – 214.936 

Wertpapiere und Fonds 874.020 145.168 – 80.231 – 64.937 728.852 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(designiert) 21.588 – – – – – 21.588 

• hiervon at Fair Value 
through Profit or Loss 
(verpflichtend) 43.687 – – – – – 43.687 

• hiervon at Fair Value OCI 4.053 – – – – – 4.053 

Beteiligungen 724.068 – – – – – 724.068 

• hiervon at Fair Value OCI 88.137 – – – – – 88.137 

• hiervon Anteile an at 
Equity bilanzierten 
Unternehmen 635.931 – – – – – 635.931 

Gesamt 8.779.400 4.333.486 131.603 220.010 3.085.233 896.640 4.445.913 
         

1) Belehnwerte der gemäß interner Vorschriften bewerteten Kreditsicherheiten 
2) Exposure abzüglich Sicherheiten 
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(41.9) Kundenforderungen nach Branchen   2019 2020      
Branchenklassifizierung nach ÖNACE (Statistik Austria) in Tsd. EUR in % in Tsd. EUR in % 

Privatkunden 1.239.302 18,2  1.287.356 17,9  

Grundstücks- und Wohnungswesen 1.345.474 19,8  1.378.862 19,2  

Bau 740.963 10,9  757.444 10,5  

Herstellung von Waren 765.241 11,2  878.682 12,2  

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 564.414 8,3  521.956 7,3  

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 349.758 5,1  399.331 5,6  

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen 385.250 5,7  424.172 5,9  

Verkehr und Lagerei 235.912 3,5  256.608 3,6  

Beherbergung und Gastronomie 200.784 3,0  224.809 3,1  

Gesundheits- und Sozialwesen 239.521 3,5  257.302 3,6  

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 136.979 2,0  162.783 2,3  

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 174.679 2,6  155.186 2,2  

Energieversorgung 87.817 1,3  76.120 1,1  

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 98.880 1,5  136.850 1,9  

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 29.395 0,4  34.245 0,5  

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 51.835 0,8  53.350 0,7  

Information und Kommunikation 57.181 0,8  60.079 0,8  

Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung und 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen 56.722 0,8  58.116 0,8  

Kunst, Unterhaltung und Erholung 23.098 0,3  39.493 0,5  

Erziehung und Unterricht 21.058 0,3  21.877 0,3  

Gesamt 6.804.265 100,0  7.184.620 100,0  
     

 
 

(41.10) Kundenforderungen in Fremdwährungen nach Ländern und wesentlichen Währungen 2020 

in Tsd. EUR EUR1) CHF USD JPY Gesamt 

Österreich – 92.062 29 1.139 93.230 

Slowenien – 3.155 – – 3.155 

Kroatien 493.189 310 39 – 493.538 

Ungarn 6.782 – – – 6.782 

Schweiz 22.883 183 – – 23.066 

Sonstige 12.031 2.192 – – 14.223 

Gesamt 534.885 97.902 68 1.139 633.994 
      

1) Euro-Kredite an Kunden aus Nicht-Euro-Staaten 

Kundenforderungen in Fremdwährungen nach Ländern und wesentlichen Währungen 2019 
in Tsd. EUR EUR1) CHF USD JPY Gesamt 

Österreich – 110.125 2.996 1.605 114.725 

Slowenien – 3.999 – – 3.999 

Kroatien 452.885 304 – – 453.190 

Ungarn 8.310 – – 690 9.000 

Schweiz 25.010 206 – – 25.216 

Sonstige 13.457 2.120 1 – 15.578 

Gesamt 499.662 116.754 2.997 2.295 621.708 
      

1) Euro-Kredite an Kunden aus Nicht-Euro-Staaten 
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(41.11)  Kundenforderungen nach Ländern 2020 

in Tsd. EUR Forderungen1) überfällig2) 
Einzelwert-

berichtigung3) 

Sicherheiten für 
überfällige 

Forderungen 

Österreich 5.230.204 84.977 26.676 46.790 

Slowenien 917.763 20.093 7.756 11.976 

Kroatien 560.036 20.749 9.070 10.351 

Ungarn 20.931 2.970 1.374 1.510 

Slowakische Republik 197.581 9.637 2.968 5.346 

Italien 9.166 30 13 15 

Deutschland 183.123 36 2 34 

Sonstige 65.816 20 2 17 

Gesamt 7.184.620 138.513 47.861 76.040 
     

1) Siehe Tabelle Kreditrisikovolumen gemäß interner Risikosteuerung (Note 41.1) 
2) überfällig gemäß Ausfallsdefinition der BKS Bank 
3) Stage 3 Risikovorsorge 

Bei allen Finanzinstrumenten, die in den Ausfallsklassen bilanziert werden (Rating 5a, 5b oder 5c), wird für den 
besicherten Teil keine Wertberichtigung gebildet. 
 

Kundenforderungen nach Ländern 2019 

in Tsd. EUR Forderungen1) überfällig2) 
Einzelwert-

berichtigung3) 

Sicherheiten für 
überfällige 

Forderungen 

Österreich 4.934.820 85.560 31.141 45.097 

Slowenien 913.973 47.115 15.775 28.150 

Kroatien 524.539 24.091 12.033 14.120 

Ungarn 20.909 3.899 1.830 1.949 

Slowakische Republik 164.417 10.802 3.525 6.806 

Italien 10.628 1.452 32 1.111 

Deutschland 173.144 40 6 33 

Sonstige 61.835 60 29 22 

Gesamt 6.804.265 173.019 64.371 97.288 
     

1) Risikovolumen gemäß interner Risikosteuerung 
2) überfällig gemäß Ausfallsdefinition der BKS Bank 
3) Stage 3 Risikovorsorge 

 



Konzernabschluss nach IFRS

203 

(41.12) Wertpapiere und Fonds nach Sitz der Emittenten 
in Tsd. EUR Anschaffungskosten Buchwert nach IFRS1)      
Regionen 2019 2020 2019 2020 

Österreich 369.874 411.659 372.033 418.518 

Deutschland 99.407 91.281 105.179 93.289 

Belgien 34.727 34.675 35.067 35.095 

Finnland 15.137 14.941 15.144 15.130 

Frankreich 41.544 41.967 41.789 42.145 

Griechenland – – 50 44 

Irland 26.085 25.890 26.403 26.396 

Kroatien 10.122 10.000 10.239 10.225 

Litauen 3.052 6.000 3.036 6.046 

Luxemburg 114.484 116.412 117.559 120.098 

Niederlande 14.946 14.946 14.997 15.003 

Norwegen 25.869 39.747 31.332 40.517 

Polen 5.083 5.000 5.092 5.082 

Portugal 10.141 15.000 10.185 15.221 

Slowakische Republik 24.782 29.800 25.308 30.328 

Slowenien 9.812 14.795 9.959 14.975 

Spanien 29.955 19.773 30.168 20.045 

Schweden 20.000 9.996 20.481 10.288 

USA – 1.573 – 1.624 

Gesamt 855.020 903.456 874.020 920.068 
     

1.) inklusive Stückzinsen  

Auf Positionen im Wertpapierportfolio gab es in den Jahren 2019 und 2020 keine Impairments. 
 
 

(42) Beteiligungsrisiko 
 

Beteiligungspositionen 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Börsenotierte Kreditinstitute 635.931 661.538 

Nicht börsenotierte Kreditinstitute 17.098 18.549 

Sonstige, nicht börsenotierte Beteiligungen 71.039 72.684 

Gesamt 724.068 752.771 
   

 
 

(43) Zinsänderungsrisiko 
Als Zinsänderungsrisiko bezeichnet man die Gefahr von negativen Wertveränderungen zinssensitiver Positionen 
oder des Zinsergebnisses. 

Unterschiedliche Laufzeiten und Zinsanpassungsperioden aktiv- und passivseitig können zu Zinsänderungsrisi-
ken führen, die grundsätzlich durch eine Kombination bilanzieller und außerbilanzieller Geschäfte abgesichert 
werden können. Die BKS Bank geht keine übermäßigen Fristentransformationen ein. Laufzeitarbitrage mit 
wesentlichen offenen Zinspositionen zur Generierung von Erträgen nach dem „Riding the Yield-Curve“-Ansatz 
stehen daher nicht im Fokus unserer Aktivitäten. 
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Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos und die entsprechende Limitsetzung basieren auf einer Kombination 
von Kennzahlen und Methoden wie Value-at-Risk (VAR), Modified Duration, Volumensgrößen, Szenarioanalysen 
gemäß den Regelungen zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch (IRRBB) aus ökonomischer Sicht 
sowie der NII-Perspektive und Stresstests zum ökonomischen Kapital. Das Management des Zinsänderungsrisi-
kos im Bankbuch liegt im Zuständigkeitsbereich des Aktiv-Passiv-Managements. Die Steuerung des Zinsände-
rungsrisikos im Handelsbuch liegt im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Treasury und Financial Institutions. Die 
Risikokontrolle erfolgt durch das Risikocontrolling. 
 

Steuerung Zinsänderungsrisiko 
 

  

 

Die BKS Bank verfolgt eine konservative Zinsrisikostrategie und geht grundsätzlich keine wesentlichen spekulati-
ven Derivativgeschäfte ein. Derivative Geschäfte werden in der BKS Bank weitestgehend zur Absicherung von 
Marktrisiken eingegangen, wobei ausschließlich Instrumente verwendet werden, deren Merkmale und damit ver-
bundene Risiken bekannt sind und für die Erfahrungswerte vorliegen. Die zentralen Zinssteuerungsinstrumente in 
der BKS Bank sind Zinsswaps. 

 

(43.1) Aufsichtsrechtliches Zinsänderungsrisiko in % der Eigenmittel 
Währung 31.12.2019 31.12.2020 

EUR 2,46% 1,43% 

CHF 0,25% 0,26% 

USD -0,03% -0,02% 

JPY – – 

Sonstige – – 

Gesamt 2,68% 1,67% 
   

 
 

(43.2) Barwertschwankungen bei Zinsshift von 200 Basispunkten 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

EUR 21.576 13.088 

CHF 2.235 2.384 

USD -221 -176 

JPY – – 

Sonstige – – 

Gesamt 23.590 15.297 
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(43.3) Zinsbindungsgaps EUR und Fremdwährungen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

< 1 Monat 278.803 -138.660 

1 bis 3 Monate 317.612 539.628 

3 bis 6 Monate 552.899 686.701 

6 bis 12 Monate -1.626.335 -1.760.056 

1 bis 2 Jahre 149.219 99.162 

2 bis 3 Jahre 246.738 -23.551 

3 bis 4 Jahre -402.712 -203.576 

4 bis 5 Jahre 80.313 -132.984 

> 5 Jahre 425.876 398.550 
   

 
Positive Werte in den Zinsbindungsgaps stellen einen Aktivüberhang, negative Werte einen Passivüberhang des 
Volumens, welches in den entsprechenden Laufzeitbändern zur Zinsanpassung gelangt, dar. 

 

(43.4) Value-at-Risk-Werte Zinsänderungsrisiko1) 

in Tsd. EUR 2019 2020 

Minimalwerte 25.030 15.917 

Maximalwerte 30.890 24.831 

Durchschnittswerte 26.696 20.820 

Wert zum Jahresende 30.890 20.462 
   

1) inklusive Credit Spread-Risiken 

 
Der Value-at-Risk für das Zinsänderungsrisiko wird anhand der historischen Simulation auf Basis der in den letz-
ten 1.000 Tagen beobachteten Marktpreisveränderungen mit einer Haltedauer von 90 Tagen und einem Kon-
fidenzniveau von 95% berechnet. 

 
 
(44) Credit Spread-Risiko 
Das Credit Spread-Risiko stellt die bonitäts- und/oder risikoprämieninduzierten Änderungen der Marktpreise des 
zinsbezogenen Wertpapierportfolios dar. Die BKS Bank quantifiziert das Credit Spread-Risiko für das Anleihen-
portfolio im Bankbuch. Die BKS Bank Gruppe verfolgt grundsätzlich eine konservative Strategie zur Vermeidung 
von Credit Spread-Risiken.  

Die Steuerung des Credit Spread-Risikos erfolgt monatlich im APM-Gremium. Die Risikokontrolle erfolgt durch 
das Risikocontrolling. 

 
 
(45) Aktienkursrisiko 
Das Aktienkursrisiko umfasst das Risiko von Kursänderungen, die sich aus dem Zusammenwirken von Angebot 
und Nachfrage ergeben. Aktienveranlagungen im Eigenportfolio erfolgen vornehmlich in deutschen und österrei-
chischen Börsetiteln mit hoher Liquidität. Das Aktienkursrisiko wird monatlich als Value-at-Risk auf Basis der his-
torischen Simulation quantifiziert. 

Die Steuerung des Aktienkursrisikos im Bankbuch erfolgt durch das APM-Gremium. Der Eigenhandel mit Aktien 
war im Berichtsjahr ausgesetzt. Langfristige Investments in Aktien- und Substanzwerten im Bankbuch tätigen wir 
grundsätzlich auf Fondsbasis, in Einzeltitel wird nur in untergeordnetem Umfang investiert. Die Risikokontrolle 
erfolgt durch das Risikocontrolling. 
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Steuerung Aktienkursrisiko 
 

  

 

Value-at-Risk-Werte Aktienkursrisiko 
in Tsd. EUR 2019 2020 

Minimalwerte 2.351 2.845 

Maximalwerte 3.104 3.771 

Durchschnittswerte 2.834 3.183 

Wert zum Jahresende 2.351 3.771 
   

 
Der dargestellte Value-at-Risk für das Aktienkursrisiko wird anhand der historischen Simulation auf Basis der in 
den letzten 1.000 Tagen beobachteten Marktpreisveränderungen mit einer Haltedauer von 90 Tagen und einem 
Konfidenzniveau von 95% berechnet. 
 
 

(46) Risiken aus Fremdwährungspositionen 
Diese resultieren aus dem Eingehen von aktiv- oder passivseitigen Fremdwährungspositionen, die nicht durch 
eine gegengleiche Position oder ein Derivativgeschäft geschlossen werden. Eine ungünstige Wechselkursentwick-
lung kann somit zu Verlusten führen. Zur Überprüfung des Fremdwährungsrisikos werden täglich Auswertungen 
zu offenen Devisenpositionen erstellt und mit den entsprechenden Limiten verglichen. Währungsrisiken werden 
in der BKS Bank traditionell nur in geringem Ausmaß eingegangen, da die Erwirtschaftung von Erträgen aus offe-
nen Devisenpositionen nicht im Fokus unserer Geschäftspolitik steht. Das Management der Devisenpositionen 
obliegt der Abteilung Treasury und Financial Institutions. Die Überwachung von Devisenpositionen erfolgt durch 
das Risikocontrolling. 
 

Value-at-Risk-Werte aus Fremdwährungspositionen 

in Tsd. EUR 2019 2020 

Minimalwerte 437 170 

Maximalwerte 731 559 

Durchschnittswerte 595 386 

Wert zum Jahresende 699 559 
   

 
Der dargestellte Value-at-Risk aus Fremdwährungspositionen wird anhand der historischen Simulation auf Basis 
der in den letzten 1.000 Tagen beobachteten Marktpreisveränderungen mit einer Haltedauer von 90 Tagen und 
einem Konfidenzniveau von 95% berechnet. 
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(46.1) Wechselkursrisiko – Offene Devisenposition 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

HRK -1.429 -2.259 

USD 42 3.959 

GBP 78 -3.025 

JPY 18 21 

CHF 2.194 1.735 
   

 
 

(47) Liquiditätsrisiko und Liquiditätsrisikomanagement (ILAAP) 
Mit dem Liquiditätsrisiko wird die Gefahr, aktuellen oder zukünftigen Zahlungsverpflichtungen möglicherweise 
nicht vollständig oder nicht zeitgerecht nachkommen zu können, assoziiert. Dazu zählt auch das Risiko, dass Re-
finanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktsätzen aufgenommen (Refinanzierungsrisiko) und dass Aktiva nur mit 
Abschlägen zu den Marktpreisen liquidiert werden können (Marktliquidationsrisiko). 

 

Liquiditätsrisikosteuerung 

 

 
 
Grundsätze des Liquiditätsmanagements 
Der ILAAP ist grundlegender Bestandteil des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses 
(SREP) und soll eine angemessene Liquidität und ein wirksames Liquiditätsrisikomanagement sicherstellen. Zur 
Steuerung des Liquiditätsrisikos bestehen in der BKS Bank klar definierte Grundsätze, welche in der Risikostrate-
gie und dem ILAAP-Rahmenwerk verankert sind. 

Essentiell für das Liquiditätsmanagement ist die Diversifikation des Refinanzierungsprofils nach Anlegerkatego-
rien, Produkten und Laufzeiten. Die Steuerung der Konditionenpolitik im Kundengeschäft erfolgt unter anderem 
auf Basis der Risikomanagementverordnung und der ihr zugrundeliegenden EBA-Guidelines.  

Im Rahmen eines sophistizierten Funds-Transfer-Pricing werden jene Kosten ermittelt, die bei der Refinanzierung 
von Finanzprodukten entstehen. Diese werden in der Produktkalkulation und der Profit-Center-Rechnung allo-
ziert. Intraday erfolgt das Liquiditätsmanagement durch die Steuerung der täglichen Ein- und Auszahlungen. Ba-
sis hierfür sind Informationen über liquiditätswirksame Transaktionen. Dazu zählen die Dispositionen des Zah-
lungsverkehrs sowie Vorabinformationen aus dem Vertrieb über anstehende Kundengeschäfte, aus dem 
Wertpapier-Backoffice über Zahlungsflüsse aus eigenen Emissionen und aus dem Treasury über Wertpapier- 
und Geldmarkttransaktionen. Liquiditätsspitzen werden über Geldaufnahmen oder -veranlagungen bei der OeNB 
oder im Interbankenmarkt ausgeglichen. Das Intraday-Liquiditätsmanagement erfolgt auf Basis vorgegebener Li-
mite, deren Ausnutzung täglich ermittelt, analysiert und berichtet wird. 
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Die Steuerung der mittel- und längerfristigen Liquidität sowie des Liquiditätspuffers erfolgt durch das Aktiv-Pas-
siv-Management-Komitee. Die Gruppe Risikocontrolling ist zuständig für die Liquiditätsrisikokontrolle, um die Ein-
haltung der festgelegten Grundsätze, Verfahren und Limite sicherzustellen.  
Die Berichterstattung erfolgt auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und quartalsweiser Basis. Werden außerge-
wöhnliche Entwicklungen festgestellt oder bestimmte Vorwarnstufen/Limite erreicht, erfolgt eine entsprechende 
Ad-hoc-Berichterstattung an den Vorstand. 

Die BKS Bank verfügt über ein umfangreiches Limitsystem (Limit je Laufzeitband, Time-to-Wall-Limit), welches 
einen raschen Überblick über die aktuelle Situation gibt. Ergänzt werden die Analysen um Stresstests, die wir in 
marktweite Szenarien, institutsspezifische Szenarien und kombinierte Stressszenarien einteilen. 

Die Refinanzierung erfolgt vornehmlich auf Eurobasis. Bei den Fremdwährungen liegt das Hauptaugenmerk auf 
der Absicherung der Refinanzierung von Krediten in Schweizer Franken über mittelfristige bis langfristige Kapital-
marktswaps. 

Kennzahlen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos   2019 2020 

Einlagenkonzentration 0,38 0,38 

Loan-Deposit-Ratio (LDR) 91,2% 85,7% 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 151,8% 158,1% 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 112,4% 117,2% 
   

 
 

(47.1) Refinanzierungsfähige Sicherheiten 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

bei der OeNB hinterlegte Wertpapiere 736.658 750.414 

bei Clearstream hinterlegte Wertpapiere 47.081 47.279 

bei Euroclear hinterlegte Wertpapiere 71.854 89.053 

an die OeNB zedierte Kreditforderungen 336.629 410.014 

an die Slowenische Nationalbank zedierte Kreditforderungen 41.396 39.732 

Summe EZB-refinanzierungsfähige Sicherheiten 1.233.618 1.336.492 
abzüglich Tendersperre OeNB -297.863 -349.057 

abzüglich EUREX Repo -3.148 -3.173 

Summe freie ESZB-refinanzierungsfähige Sicherheiten 932.607 984.262 
Barmittel 88.005 85.329 

OeNB-Guthaben 376.717 929.705 

Liquiditätspuffer 1.397.329 1.999.296 
sonstige Wertpapiere 50.918 55.259 

Counterbalancing Capacity 1.448.247 2.054.555 
   

 
 

(47.2) Entwicklung der Refinanzierungsstrukturen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Spareinlagen 1.413.530 1.401.674 

Sonstige Kundeneinlagen 4.400.437 5.140.571 

Verbriefte Verbindlichkeiten 623.792 647.463 

Nachrangkapital 230.584 209.583 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 689.224 899.929 
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(47.3) Derivative und nicht-derivative Verbindlichkeiten auf Cash Flow-Basis 2020 

in Tsd. EUR Buchwerte 
Vertragliche 

Cash Flows1) < 1 Monat 
1 Monat bis 

1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 

Nicht-derivative 
Verbindlichkeiten 8.299.220 8.372.603 442.573 2.823.460 1.336.805 3.769.765 
• Einlagen von Kreditinstituten 899.929 893.277 263.352 217.622 376.881 35.422 

• Einlagen von Kunden 6.542.245 6.529.187 162.050 2.526.240 587.581 3.253.316 

• Verbriefte Verbindlichkeiten 647.463 691.861 17.171 70.192 287.868 316.630 

• Nachrangige 
Verbindlichkeiten 209.583 258.279 – 9.406 84.476 164.397 

Derivative Verbindlichkeiten 13.711 6.273 2.106 1.989 1.460 718 
• Derivate im Bankbuch 13.711 6.273 2.106 1.989 1.460 718 

Gesamt 8.312.931 8.378.876 444.679 2.825.449 1.338.265 3.770.482 
       

1) nicht abgezinst 

 

Derivative und nicht-derivative Verbindlichkeiten auf Cash Flow-Basis 2019 

in Tsd. EUR Buchwerte 
Vertragliche 

Cash Flows1) < 1 Monat 
1 Monat bis 

1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 

Nicht-derivative 
Verbindlichkeiten 7.357.567 7.463.082 913.028 2.758.542 932.203 2.859.309 
• Einlagen von Kreditinstituten 689.224 699.927 177.548 281.159 192.751 48.469 

• Einlagen von Kunden 5.813.967 5.811.358 733.661 2.358.585 406.145 2.312.967 

• Verbriefte Verbindlichkeiten 623.792 673.607 1.819 59.454 268.265 344.068 

• Nachrangige 
Verbindlichkeiten 230.584 278.190 – 59.343 65.042 153.804 

Derivative Verbindlichkeiten 10.848 3.841 294 1.785 1.190 572 
• Derivate im Bankbuch 10.848 3.841 294 1.785 1.190 572 

Gesamt 7.368.415 7.466.923 913.322 2.760.327 933.393 2.859.880 
       

1) nicht abgezinst 

 
 

(48) Operationales Risiko und IKT-Risiken nach Ereigniskategorien 
Mit dem Begriff operationales Risiko assoziieren wir die Gefahr von Verlusten, die infolge unangemessener oder 
nicht funktionaler interner Verfahren, durch Personen- und Systemfehler oder durch externe Einflussfaktoren her-
vorgerufen werden können. Weitere Risikoarten, welche eng mit dem operationalen Risiko zusammenhängen, 
sind Reputationsrisiken, Verhaltensrisiken, Modellrisiken sowie Informations- und Kommunikationstechnologie-
Risiken (IKT-Risiken). 

Alle drei Jahre findet ein Risk-Assessment statt. Dabei werden konzernweit über 100 Führungskräfte zu ihrer Risi-
koeinschätzung aus dem Bereich des operationalen Risikos befragt. 

Operationale Risiken werden in der BKS Bank AG und allen in- und ausländischen Tochtergesellschaften durch 
ein angemessenes und laufend weiterentwickeltes internes Kontrollsystem begrenzt. Dieses umfasst eine Viel-
zahl von organisatorischen Maßnahmen, welche von einer zweckentsprechenden Funktionstrennung in Abwick-
lungsprozessen (Trennung Markt und Marktfolge, Vier-Augen-Prinzip) über umfangreiche interne Regelwerke und 
regelmäßige Kontrollen bis hin zu Notfallplänen und Self-Auditing-Systemen reichen. 

Informations- und Kommunikationstechnologie-Risiken (IKT-Risiken) begegnen wir durch ein professionelles IT-
Security-Management in unserer gemeinsam mit den Schwesterbanken gehaltenen 3 Banken IT GmbH und 
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durch umfangreiche Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen, wobei auch für ein professionelles Busi-
ness Continuity-Management gesorgt wird. Regelmäßig überprüft die interne Revision die Angemessenheit dieser 
Vorkehrungen. 

Sämtliche Unternehmensprozesse stehen mit der Informations- und Kommunikationstechnologie in Verbindung, 
weshalb der IKT-Governance große Bedeutung zukommt. Unter IKT-Governance werden Grundsätze, Verfahren 
und Maßnahmen zusammengefasst, die sicherstellen, dass die IKT-Strategie die Geschäftsstrategie unterstützt 
und dass mit Hilfe der eingesetzten Hard- und Software die Geschäftsziele abgedeckt, Ressourcen verantwor-
tungsvoll eingesetzt und Risiken angemessen überwacht werden. 

Zur ganzheitlichen Steuerung der operationalen Risiken auf Gesamtbankebene besteht ein OR-Gremium, das 
vierteljährlich tagt. Das Risikocontrolling ist für die Messung und die Definition des Rahmenwerkes für operatio-
nale Risiken zuständig, während die Verantwortung für die Umsetzung risikominimierender Maßnahmen bei den 
Risk-Taking-Units liegt. 
 

Operationales Risiko und IKT-Risiken 
 

  

 
Als Basis für die aufsichtsrechtliche Unterlegung des operationalen Risikos wurde wie in den Vorjahren der Stan-
dardansatz angewandt. Das regulatorische Eigenmittelerfordernis betrug im Berichtsjahr 28,9 Mio. EUR (Vorjahr: 
26,2 Mio. EUR). Diesem stand eine effektive Schadenssumme, unter Berücksichtigung von Schadensrückvergü-
tungen, von -0,5 Mio. EUR (2019: 1,9 Mio. EUR) gegenüber. Der negative Wert resultiert aus der Auflösung von 
Rückstellungen aus den Vorjahren. 

Operationales Risiko und IKT-Risiken nach Ereigniskategorien 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Betrug 67 104 

Beschäftigungspraxis und Arbeitsplatzsicherheit 68 408 

Kunden, Produkte, Geschäftspraxis 1.453 -1.324 

Sachschäden 27 15 

Systemfehler 10 7 

Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement 315 299 
   

 
Durch COVID-19 sind in der BKS Bank im Jahr 2020 operationelle Schäden in der Höhe von 143 Tsd. EUR identi-
fiziert worden. Die BKS Bank quantifiziert Risiken und Verluste der Pandemie auf Basis des EBA-Berichtes über 
die Umsetzung ausgewählter COVID-19-Richtlinien. Dabei werden Aufwände, die nach dem 30. Jänner 2020 an-
gefallen sind und die zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit dienten, als operatio-
nale Risiken erfasst. Dazu zählen insbesondere Aufwände für die Anschaffung von Schutzvorrichtungen für Mit-
arbeiter und Kunden, die Erstausstattungen mit Masken und Desinfektionsmitteln und bestimmte IKT-Kosten. 



Konzernabschluss nach IFRS

211 

(49) Makroökonomisches Risiko 
Das makroökonomische Risiko beschreibt die Gefahr von negativen gesamtwirtschaftlichen Veränderungen und 
daraus resultierenden Risiken, welche sich für die BKS Bank ergeben könnten. Die Entwicklung der volkswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen wird laufend anhand eines Sets von Kennzahlen überprüft, in den Gremien 
diskutiert und in unseren Risikomodellen abgebildet. Die makroökonomischen Risiken und deren Einfluss auf 
das Kreditrisiko werden wegen der Pandemie als hoch eingeschätzt. Zur Steuerung und Kontrolle der Risiken ha-
ben wir 2020 engmaschige Kontrollen in Form von kontinuierlich angepassten Szenarioanalysen und Ausfalls-
vorlaufindikatoren im Risikomanagement eingeführt. 

 
 

(50) Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung zeigt die Gefahr einer hohen Verschuldung, welche eine negative 
Auswirkung auf den Geschäftsbetrieb der BKS Bank haben könnte. Neben einer allenfalls erforderlichen Anpas-
sung des Geschäftsplans könnten auch Refinanzierungsengpässe auftreten, welche die Veräußerung von Aktiva 
in einer Notlage erforderlich machen und somit zu Verlusten oder Bewertungsanpassungen der verbleibenden 
Aktiva führen könnten. 

Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung wird mit der Verschuldungsquote (Leverage Ratio) gemessen. Die 
Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapitalmessgröße (Kernkapital) und der Gesamtrisikopositions-
messgröße und betrug zum Jahresultimo 8,0% (Vorjahr: 7,8%). Somit liegt die Leverage Ratio deutlich über der 
aufsichtsrechtlich vorgegebenen Mindestquote von 3%. 

 
 

(51) ESG-Risiken 
ESG- bzw. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, welche tatsächlich oder potenziell erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können.  
 
Die BKS Bank hat demnach ESG- bzw. Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden und aktiv zu steuern. Die Steuerung 
von Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt innerhalb der Steuerung der einzelnen Risikoarten der BKS Bank. Die risikopoli-
tischen Grundsätze zur Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken und im Speziellen von klimabezogenen Risiken be-
ziehen sich auf die unterschiedlichen Steuerungsebenen und Risikokategorien in der BKS Bank.  
 
 

(52) Sonstige Risiken 
Weitere Risikoarten, welche in der BKS Bank derzeit als nicht wesentlich eingestuft werden, werden in der Katego-
rie sonstige Risiken zusammengefasst. Diese umfassen: 
• Risiken aus neuartigen Geschäften und wesentlichen strukturellen Änderungen 
• Reputationsrisiken 
• Restwertrisiken im Leasinggeschäft 
• Risiken von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
• Risiken aus dem Geschäftsmodell der Bank 
• Systemische Risiken und Risiken aus der Finanzierung von Schattenbanken 
• Eigenkapitalrisiken 
• Verhaltensrisiken 
• Modellrisiken aus der Anwendung von Modellen zur Quantifizierung von Marktpreis- und Kreditrisiken 
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Ergänzende Angaben 

(53) Fair Values 
Finanzielle Vermögenswerte und Schulden, die zum Fair Value bewertet werden 

31.12.2020 

in Tsd. EUR 
Level 1 

"Marktwert" 

Level 2 
"Marktwert 
basierend" 

Level 3 
"Interne 

Bewertungs-
methode" 

Fair Value 
total 

Aktiva         
Forderungen an Kunden         
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) - - 56.730 56.730 

• at Fair Value through Profit or Loss (designiert) - - 75.650 75.650 

Handelsaktiva (Derivate) - 10.527 - 10.527 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere - - -   
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 44 - - 44 

• at Fair Value through Profit or Loss (designiert) 21.152 - - 21.152 

• at Fair Value OCI 67.245 - 1.018 68.263 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere - - -   
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 56.734 - - 56.734 

• at Fair Value OCI 5.460 3.841 87.392 96.693 

Passiva - - -   
Verbriefte Verbindlichkeiten - at Fair Value through Profit or 
Loss (designiert) - - 63.429 63.429 

Handelspassiva - 13.711 - 13.711 
     

 
Im Berichtsjahr gab es keine Umgliederungen zwischen den einzelnen Levels. 

31.12.2019 

in Tsd. EUR 
Level 1 

"Marktwert" 

Level 2 
"Marktwert 
basierend" 

Level 3 
"Interne 

Bewertungs-
methode" 

Fair Value 
total 

Aktiva         
Forderungen an Kunden         
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) - - 58.356 58.356 

• at Fair Value through Profit or Loss (designiert) - - 79.078 79.078 

Handelsaktiva (Derivate) - 8.755 - 8.755 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere        
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 50 - - 50 

• at Fair Value through Profit or Loss (designiert) 21.586 - - 21.586 

• at Fair Value OCI 69.701 - 1.018 70.720 

Anteilsrechte und andere nicht verzinsliche Wertpapiere         
• at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 43.687 - - 43.687 

• at Fair Value OCI 4.053 4.094 84.042 92.190 

Passiva         
Verbriefte Verbindlichkeiten - at Fair Value through Profit or 
Loss (designiert) - - 84.237 84.237 

Handelspassiva - 10.848 - 10.848 
     

 
Im Vorjahr gab es zwischen den einzelnen Levels keine Umgliederungen. 
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Level 3: Bewegungen der zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Schulden 2020 

in Tsd. EUR 

Forderungen 
an Kunden at 

Fair Value 
through Profit 

or Loss 
(designiert) 

Forderungen 
an Kunden at 

Fair Value 
through Profit 

or Loss 
(verpflichtend) 

Schuldver-
schreibungen 

und andere 
fest-

verzinsliche 
Wertpapiere at 
Fair Value OCI 

Anteilsrechte 
und andere 

nicht verzins-
liche Wert-

papiere at Fair 
Value OCI 

Verbriefte 
Verbind-

lichkeiten at 
Fair Value 

through Profit 
or Loss 

Stand zum 01.01.2020 79.078 58.356 1.018 84.042 84.237 

GuV-Rechnung1) 977 301     -140 

Umgliederungen           
Sonstiges Ergebnis       -12 -668 

Käufe/Zugänge   12.743   3.400   
Verkäufe/Tilgungen -4.405 -14.670   -38 -20.000 

Stand zum 31.12.2020 75.650 56.730 1.018 87.392 63.429 
      

1) über die GuV geführte Bewertungsänderungen; Ausweis in der Position Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten und in der Position Ergebnis 
aus FV, die erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten sind (verpflichtend) 

 

Level 3: Bewegungen der zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Schulden 2019 

in Tsd. EUR 

Forderungen 
an Kunden at 

Fair Value 
through Profit 

or Loss 
(designiert) 

Forderungen 
an Kunden at 

Fair Value 
through Profit 

or Loss 
(verpflichtend) 

Schuldver-
schreibungen 

und andere 
fest-

verzinsliche 
Wertpapiere at 
Fair Value OCI 

Anteilsrechte 
und andere 

nicht verzins-
liche Wert-

papiere at Fair 
Value OCI 

Verbriefte 
Verbind-

lichkeiten at 
Fair Value 

through Profit 
or Loss 

Stand zum 01.01.2019 85.287 54.750 - 81.973 84.744 

GuV-Rechnung1) 442 -740 - - -507 

Umgliederungen - - - - - 

Sonstiges Ergebnis - - - 4.827 - 

Käufe/Zugänge - 12.988 1.018 700 - 

Verkäufe/Tilgungen -6.651 -8.642 - -3.458 - 

Stand zum 31.12.2019 79.078 58.356 1.018 84.042 84.237 
      

1) über die GuV geführte Bewertungsänderungen; Ausweis in der Position Ergebnis aus zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten und in der Position Ergebnis 
aus FV, die erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten sind (verpflichtend) 

 
Bewertungsgrundsätze und Kategorisierung 
Die unter der Kategorie Level 1 „Marktwerte“ dargestellten Fair Values wurden anhand quotierter Marktpreise auf 
aktiven Märkten (Börse) bewertet. 

Liegen keine Marktwerte vor, wird der Fair Value über marktübliche Bewertungsmodelle basierend auf beobacht-
baren Inputfaktoren bzw. Marktdaten ermittelt und unter der Kategorie Level 2 „Marktdaten basierend“ ausgewie-
sen (z. B. Diskontierung der zukünftigen Cash Flows von Finanzinstrumenten). Die unter dieser Kategorie ausge-
wiesenen Fair Values wurden grundsätzlich über Marktdaten bewertet, die für den Vermögenswert oder die 
Verbindlichkeit beobachtbar (z. B. Zinskurve, Wechselkurse) sind. Für die Bewertung der Positionen der Kategorie 
Level 2 kam grundsätzlich die Barwertmethode zur Anwendung. 

In der Kategorie Level 3 „interne Bewertungsmethode“ werden Wertansätze für einzelne Finanzinstrumente auf 
Basis eigener allgemein gültiger Bewertungsverfahren festgelegt. Die verbrieften Verbindlichkeiten in der Kategorie 
Level 3 wurden grundsätzlich über Marktdaten bewertet, die für die Verbindlichkeit beobachtbar (z. B. Zinskurve, 
Wechselkurse) sind.  

Nicht am Markt beobachtbare Einflussfaktoren bei der Bewertung der Positionen in der Kategorie Level 3 sind auf 
internen Ratingverfahren basierende Bonitätsanpassungen von Kunden bzw. der BKS Bank selbst für verbriefte 
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Verbindlichkeiten und die daraus abgeleiteten Credit Spreads. Für die Bewertung der Positionen der Kategorie 
Level 3 kam grundsätzlich die Barwertmethode zur Anwendung. 

Veränderungen in der Kategorisierung 
Umgliederungen in den einzelnen Kategorien werden vorgenommen, wenn die Marktwerte (Level 1) oder verläss-
liche Inputfaktoren (Level 2) nicht mehr zur Verfügung stehen oder Marktwerte (Level 1) für einzelne Finanzin-
strumente neu zur Verfügung stehen (z. B. Börsengang). 

Bonitätsveränderung bei zum Fair Value bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten 
Die Ermittlung der Veränderung der Marktwerte aus dem Ausfallsrisiko von Wertpapieren und Krediten, die er-
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, erfolgt anhand der internen Bonitätseinstufung des 
Finanzinstrumentes sowie der Restlaufzeit. Bei Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 
wird die Veränderung des Ausfallsrisikos in der Berichtsperiode über die BKS Bank-spezifische Fundingkurve und 
die Restlaufzeit des Finanzinstruments ermittelt. Die Bonitätsveränderung der zum Fair Value bilanzierten Forde-
rungen an Kunden wirkte sich im Berichtszeitraum 2020 auf den Marktwert mit 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: -0,9 Mio. 
EUR) aus. Die Bonitätsveränderung der BKS Bank auf die zum Fair Value bilanzierten verbrieften Verbindlichkeiten 
wirkte sich im Berichtszeitraum 2020 auf den Marktwert mit -0,7 Mio. EUR (Vorjahr: -0,4 Mio. EUR) aus. 

Sensitivitätsanalyse 
Die Sensitivitätsanalyse der Kundenforderungen, die zum Fair Value bewertet werden, ergibt bei einer angenom-
menen Bonitätsverbesserung bzw. -verschlechterung von 10 Basispunkten im Credit Spread ein kumuliertes Be-
wertungsergebnis von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR). Die Analyse einer angenommenen Bonitätsverbes-
serung bzw. -verschlechterung der BKS Bank um 10 Basispunkte im Credit Spread würde zu einem kumulierten 
Bewertungsergebnis der zum Fair Value designierten verbrieften Verbindlichkeiten von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 
0,4 Mio. EUR) führen. 

Von den Level 3-Eigenkapitalinstrumenten in Höhe von 26,9 Mio. EUR (Vorjahr: 21,7 Mio. EUR) ist der Zinssatz 
der wesentliche nicht beobachtbare Parameter. Eine Erhöhung des Zinssatzes um 50 Basispunkte reduziert den 
Fair Value um 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR). Eine Senkung des Zinssatzes von 50 Basispunkten führt zu 
einer Erhöhung des Fair Values von 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR). Für Level 3-Anteilsrechte (Beteiligun-
gen) in Höhe von 49,4 Mio. EUR (Vorjahr: 52,4 Mio. EUR) führt eine Veränderung externer Preisangaben um 10 % 
zu einer Veränderung des Fair Values um 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR). Für Level 3-Eigenkapitalinstru-
mente in Höhe von 10,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR) ist das buchhalterische Eigenkapital der wesentliche 
nicht beobachtbare Parameter. Der Rest spiegelt unwesentliche Minderheitsbeteiligungen wider, für die keine Fair 
Value-Bewertung durchgeführt wurde. 

Finanzielle Vermögenswerte und Schulden, die nicht zum Fair Value bilanziert werden  
 
31.12.2020 

in Tsd. EUR 
Level 1 

"Marktwert" 

Level 2 
"Marktwert 
basierend" 

Level 3 
"Interne 

Bewertungs-
methode" 

Fair Value 
total 

Buchwert 
31.12.2020 

Aktiva            
Forderungen an Kreditinstitute1)      282.990  282.990  282.769  

Forderungen an Kunden1)      6.477.780  6.477.780  6.437.585  

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere  886.644      886.644  829.190  

Passiva            
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      893.553  893.553  899.929  

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden      6.545.783  6.545.783  6.542.245  

Verbriefte Verbindlichkeiten  178.118  356.913  64.236  599.267  584.034  

Nachrangkapital  184.170  3.428  27.286  214.884  209.583  
      

1) vermindert um EWB/ECL 
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31.12.2019 

in Tsd. EUR 
Level 1 

"Marktwert" 

Level 2 
"Marktwert 
basierend" 

Level 3 
"Interne 

Bewertungs-
methode" 

Fair Value 
total 

Buchwert 
31.12.2019 

Aktiva            
Forderungen an Kreditinstitute1)  - - 200.272  200.272  200.215  

Forderungen an Kunden1)  - - 6.237.762  6.237.762  6.150.619  

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere  853.379  - - 853.379  797.761  

Passiva            
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  - - 686.495  686.495  689.224  

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden  - - 5.815.920  5.815.920  5.813.967  

Verbriefte Verbindlichkeiten  174.003  301.079  81.163  556.244  539.555  

Nachrangkapital  207.211  3.428  26.519  237.158  230.584  
      

1) vermindert um EWB/ECL 

 
 

(54) Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente 
Mit Ausnahme der Investmentfondsanteile im Eigenportfolio des BKS Bank Konzerns wird für alle Eigenkapitalin-
strumente gemäß IFRS 9 eine erfolgsneutrale Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FV 
OCI) vorgenommen, da für diese die Fair Value-OCI-Option ausgeübt wird. Dabei handelt es sich neben einer 
geringen Anzahl an Aktienbeständen mit einem Buchwert zum Bilanzstichtag von 5,5 Mio. EUR (Vorjahr: 
4,1 Mio. EUR) überwiegend um sonstige Beteiligungen sowie um Tochtergesellschaften, die aufgrund von Unwe-
sentlichkeit nicht konsolidiert werden. 

Die Fair Value-OCI-Option wurde gewählt, weil diese Eigenkapitalinstrumente Finanzinvestitionen darstellen, für 
welche eine langfristige Behalteabsicht vorliegt. 

Aus dem Verkauf von Aktien sowie aus dem Abgang sonstiger Beteiligungen ergaben sich im Geschäftsjahr 
2020 keine wesentlichen Effekte. 
 

Darstellung wesentlicher sonstiger Beteiligungen 

in Tsd. EUR 

Beizulegender 
Zeitwert zum 

31.12.2019 

in 2019 
erfasste 

Dividenden-
erträge 

Beizulegender 
Zeitwert zum 

31.12.2020 

in 2020 
erfasste 

Dividenden-
erträge 

Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. 11.479 3.900 8.314 2.460 

Generali 3Banken Holding AG 38.556 379 38.696 - 

Wienerberger AG 1.292 39 1.275 29 

3-Banken Beteiligung Gesellschaft mbH 1.048 - 1.093 - 

Oesterreichische Kontrollbank AG 15.866 1.000 17.317 1.000 

BWA Beteiligungs- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft 4.094 - 3.841 - 

PEKRA Holding GmbH 5.843 - 9.540 - 

VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH 4.188 - 5.514 - 

3 Banken Kfz-Leasing GmbH 2.251 662 2.251 646 

3 Banken IT GmbH 1.050 - 1.050 - 

Sonstige strategische Beteilungen 2.468 287 2.341 315 

Summe 88.137 6.267 91.233 4.450 
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(55) Gewinne/Verluste nach Bewertungskategorien 
in Tsd. EUR 2019 2020 

Zinsertrag 1.789 1.661 

Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste 6.316 4.096 

Ergebnis aus FV1) bewertet at Fair Value through Profit or Loss (verpflichtend) 8.105 5.757 
Zinsertrag 2.391 1.759 

Zinsaufwand -2.010 -1.935 

Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste -1.586 457 

Im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne/Verluste 355 668 

Ergebnis aus FI2) bewertet at Fair Value through Profit or Loss (designiert) -850 949 
Zinsertrag 151.676 153.111 

Provisionsüberschuss 41.177 44.602 

Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste 234 2.232 

Ergebnis aus FV bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten 193.087 199.945 
Zinsertrag 6.708 4.832 

Im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne/Verluste 5.638 -815 

Ergebnis aus FV bewertet erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im 
sonstigen Ergebnis (designiert) 12.346 4.017 
Zinsertrag 529 618 

Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste -58 -40 

Im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne/Verluste 2.124 665 

Ergebnis aus FV bewertet erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im 
sonstigen Ergebnis 2.595 1.243 
Zinsaufwand -27.320 -26.767 

Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste - - 

Ergebnis aus finanziellen Verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten 
Anschaffungskosten -27.320 -26.767 

   
1) FV = Finanzielle Vermögenswerte 
2) FI = Finanzinstrumente 

 
 

(56) Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen 
Unter den at Equity bilanzierten Gesellschaften werden die Oberbank AG und die BTV AG aus folgenden Grün-
den in den Konzernabschluss einbezogen, obwohl sie die 20 %-Beteiligungsgrenze nicht erreichten: Für die Be-
teiligung an der Oberbank AG besteht zwischen der BKS Bank, der BTV AG und der Wüstenrot Wohnungswirt-
schaft reg. Gen.m.b.H. bzw. für die Beteiligung an der BTV AG besteht zwischen der BKS Bank AG, der Oberbank 
AG, der Generali 3Banken Holding AG und der Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. jeweils ein Syndi-
katsvertrag. Diese eröffnen die Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen der Institute 
im Rahmen der 3 Banken Gruppe mitzuwirken, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. 

Die Oberbank AG und BTV AG wurden mit Stichtag 30. September 2020 in den Konzernabschluss einbezogen, 
da die Werte der IFRS-Konzernabschlüsse zum Jahresende aufgrund der knappen Zeitpläne nicht zur Verfügung 
stehen. 
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Assoziierte Unternehmen       Stimmrechte in % Kapitalanteile in % 
Beizulegender Zeitwert 

des Anteils          
Werte jeweils  
zum 31.12. Art der Beziehung 

Sitz der 
Gesellschaft 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Oberbank AG Strategische 
Beteiligung zur 
Sicherung der 
Eigenständigkeit 

Linz 

15,2 14,2 14,2 14,2 477.959 421.442 

BTV AG Strategische 
Beteiligung zur 
Sicherung der 
Eigenständigkeit 

Innsbruck 

14,7 14,7 13,6 14,0 133.305 141.881 
         

 

Finanzinformationen zu den wesentlichen assoziierten Unternehmen 

  Oberbank AG BTV AG      
in Mio. EUR 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

Zinsüberschuss 345,8 336,9 139,9 130,9 

Provisionsüberschuss 163,0 170,7 49,4 54,6 

Konzernjahresüberschuss nach Steuern 216,1 123,5 126,7 53,0 

Bilanzsumme 22.829,0 24.432,9 12.549,2 13.969,5 

Forderungen an Kunden nach Risikovorsorge 16.570,2 17.264,7 7.938,3 8.026,1 

Eigenkapital 2.960,5 3.038,9 1.749,3 1.786,9 

Primärmittel 14.166,0 15.426,9 8.936,6 9.649,1 

• hiervon Spareinlagen 2.697,4 2.660,9 1.390,7 1.530,8 

• hiervon verbriefte Verbindlichkeiten inkl. Nachrangkapital 2.185,4 2.339,8 1.420,7 1.389,6 

Erhaltene Dividenden (in Tsd. EUR) 5.519 903 1.387 572 
     

 
 
Gemeinsame Vereinbarung – Gemeinschaftliche Tätigkeit 
Nach IFRS 11 ist die ALPENLÄNDISCHE GARANTIE – GESELLSCHAFT m.b.H. (ALGAR) als gemeinschaftliche Tä-
tigkeit einzustufen und quotal in den Konsolidierungskreis einzubeziehen. Die ALGAR wird von der Oberbank AG, 
BTV AG und der BKS Bank AG gemeinschaftlich geführt und dient der Absicherung von Risiken aus Großkredi-
ten der Gesellschafterbanken. Je ein Geschäftsführer wird pro Bank entsendet, die gemeinsame Vertretung er-
folgt durch zwei Geschäftsführer. Die Generalversammlung beschließt stets einstimmig. Finanzinformationen zur 
ALGAR sind von untergeordneter Bedeutung. 

Nicht beherrschende Anteile 
Nicht beherrschende Anteile stellen in der BKS Bank Gruppe einen minimalen Anteil dar, weshalb Angaben auf-
grund der Unwesentlichkeit unterbleiben. 

 

(57) Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 
Die folgenden Tabellen enthalten Pflichtangaben gemäß § 245a UGB sowie IAS 24 über Beziehungen der BKS 
Bank zu nahestehenden Unternehmen und Personen. Als nahestehend werden Unternehmen oder Personen 
qualifiziert, wenn diese einen beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben kön-
nen. Mitglieder des Managements gemäß IAS 24.9 sind Personen, die direkt oder indirekt für die Planung, Leitung 
und Überwachung der Tätigkeiten des Unternehmens zuständig und verantwortlich sind, wobei neben den Mit-
gliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der BKS Bank AG auch die Geschäftsführer der Tochter-
gesellschaften eingeschlossen werden müssen. 
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Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen   Höhe der ausstehenden 
Salden per 

erhaltene  
Garantien per 

gewährte  
Garantien per        

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

Nicht konsolidierte 
Tochterunternehmen             
• Forderungen 24.529 35.920 - - - - 

• Verbindlichkeiten 4.003 5.838 - - - - 

Assoziierte Unternehmen             
• Forderungen 4.425 5.874 - - - - 

• Verbindlichkeiten 3.690 34.785 - - - - 

Mitglieder des Managements             
• Forderungen 1.113 1.012 - - - - 

• Verbindlichkeiten 2.361 2.979 - - - - 

Sonstige nahestehende 
Personen             
• Forderungen 173 491 - - - - 

• Verbindlichkeiten 805 750 - - - - 
       

 
Die Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgen zu marktüblichen Konditionen. Im Ge-
schäftsjahr gab es für nahestehende Unternehmen und Personen keine Rückstellungen für zweifelhafte Forde-
rungen und keinen Aufwand für uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen.  
 

Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Personen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer 1.032 1.009 
• davon Arbeiter 55 32 

• davon Angestellte 977 977 

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer anteilig einbezogener Unternehmen 3.605 3.582 
Bezüge des Vorstandes     
• Bezüge aktiver Vorstandsmitglieder 1.490 1.688 

• Bezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebener 805 820 

Bezüge des Aufsichtsrates     
• Bezüge aktiver Aufsichtsratsmitglieder 230 283 

• Bezüge ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder und deren Hinterbliebener - - 

Vergütungen des Managements gemäß IAS 24 1.721 1.989 
• Vergütungen für kurzfristig fällige Leistungen 1.519 1.762 

• Vergütungen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 202 227 

• Vergütungen für andere langfristige Leistungen - - 

• Vergütungen für Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses - - 

• anteilsbasierte Vergütung - - 

Gewährte Vorschüsse und Kredite     
• Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstandes 20 17 

• Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Aufsichtsrates 184 141 

Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen     
• Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen von Vorstandsmitgliedern 194 -3 

• Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen anderer Arbeitnehmer 5.561 6.856 
   

 
Alle Vorschüsse, Kredite und Einlagen an bzw. von Mitglieder(n) des Vorstandes oder Aufsichtsrates wurden zu 
marktüblichen Konditionen gewährt. 
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(58) Segmentberichterstattung 
Die Segmentberichterstattung orientiert sich an der dem internen Managementberichtssystem zugrundeliegen-
den Struktur des Konzerns. 

Segmentergebnis 2020 

in Tsd. EUR Privatkunden Firmenkunden 
Financial 
Markets Sonstige Summe 

Zinsüberschuss 28.818 106.903 26.800 3.949 166.469 

• hiervon Ergebnis aus at Equity bilanzierten 
Unternehmen - - 30.903 - 30.903 

Risikovorsorge -389 -24.344 -292 - -25.026 

Provisionsüberschuss 28.926 34.957 -161 625 64.347 

Handelsergebnis - - 2.231 - 2.231 

Verwaltungsaufwand -53.921 -51.795 -10.453 -6.984 -123.154 

Saldo sonstiger betrieblicher Erträge bzw. 
Aufwendungen 1.388 851 -53 -6.663 -4.477 

Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 156 -1.007 5.364 - 4.514 

Jahresüberschuss vor Steuern 4.977 65.565 23.436 -9.074 84.904 
Ø risikogewichtete Aktiva 947.685 3.448.292 643.215 158.852 5.198.044 

Ø zugeordnetes Eigenkapital 115.618 420.692 755.078 40.711 1.332.098 

Segmentverbindlichkeiten 3.285.382 4.628.755 1.719.200 223.140 9.856.477 

ROE auf Basis Jahresüberschuss 4,3% 15,6% 3,1% - 6,4% 
Cost-Income-Ratio 91,2% 36,3% 36,3% - 53,9% 
Risk-Earnings-Ratio 1,4% 22,8% 1,1% - 15,0% 

      

Segmentergebnis 2019 

in Tsd. EUR Privatkunden Firmenkunden 
Financial 
Markets Sonstige Summe 

Zinsüberschuss 27.646 105.754 44.935 3.423 181.758 

• hiervon Ergebnis aus at Equity bilanzierten 
Unternehmen - - 45.915 - 45.915 

Risikovorsorge 268 -18.739 -111 - -18.582 

Provisionsüberschuss 25.671 32.148 -278 680 58.221 

Handelsergebnis - - 1.244 - 1.244 

Verwaltungsaufwand -53.462 -51.838 -8.402 -7.254 -120.956 

Saldo sonstiger betrieblicher Erträge bzw. 
Aufwendungen 1.643 417 219 -4.506 -2.227 

Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten -125 628 3.159 - 3.662 

Jahresüberschuss vor Steuern 1.641 68.369 40.766 -7.658 103.118 
Ø risikogewichtete Aktiva 727.159 3.390.382 782.898 110.908 5.011.347 

Ø zugeordnetes Eigenkapital 88.089 409.917 730.120 27.997 1.256.123 

Segmentverbindlichkeiten 2.971.204 4.167.239 1.492.342 226.811 8.857.596 

ROE auf Basis Jahresüberschuss 1,9% 16,7% 5,6% - 8,2% 
Cost-Income-Ratio 97,3% 37,5% 18,2% - 50,7% 
Risk-Earnings-Ratio - 17,7% 0,2% - 10,2% 

      
 

Methode: Die Aufspaltung des Zinsüberschusses erfolgt nach der Marktzinsmethode. Die angefallenen Kosten 
werden verursachungsgerecht den einzelnen Unternehmensbereichen zugerechnet. Der Strukturbeitrag wird dem 
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Segment Financial Markets zugeordnet. Die Kapitalallokation erfolgt nach aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten. 
Das durchschnittlich zugeordnete Eigenkapital wird mit einem Zinssatz von 5 % verzinst und als Eigenkapitalver-
anlagungsertrag im Zinsüberschuss ausgewiesen. Der Erfolg des jeweiligen Unternehmensbereiches wird an dem 
von diesem Segment erwirtschafteten Ergebnis vor Steuern gemessen. Die Eigenkapitalrentabilität ist neben der 
Cost-Income-Ratio eine der wesentlichsten Steuerungsgrößen für die Unternehmensbereiche. Die Segmentbe-
richterstattung orientiert sich an der internen Steuerung. Für die Unternehmensführung verantwortlich zeichnet 
der Gesamtvorstand. 

Die Berichte für die interne Steuerung umfassen im Einzelnen: 
• Monatliche Ergebnisberichte auf Profit-Center-Ebene 
• Quartalsweise Berichte für alle relevanten Risikoarten 
• Ad-hoc-Berichte auf Basis außerordentlicher Ereignisse 

Firmenkundensegment 
Im Segment Firmenkunden wurden Ende 2020 rund 25.100 Firmenkunden betreut. In der ursprünglich als Fir-
menkundenbank konzipierten BKS Bank stellt dieser Geschäftsbereich nach wie vor die wichtigste Unterneh-
menssäule dar. Firmenkunden nehmen auch heute noch den Großteil der Ausleihungen in Anspruch und tragen 
wesentlich zum Periodenergebnis bei. Neben sämtlichen Ertrags- und Aufwandskomponenten der BKS Bank AG 
aus dem Firmenkundengeschäft werden diesem Segment auch die Erträge und Aufwendungen der Leasingge-
sellschaften, soweit sie im Geschäft mit Unternehmen erzielt werden, zugeordnet. 

Privatkunden 
Im Segment Privatkunden werden sämtliche Ertrags- und Aufwandskomponenten des Geschäftes der BKS Bank 
AG, der BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H., der BKS-leasing d.o.o., der BKS-leasing Croatia d.o.o. sowie der BKS-
Leasing s.r.o. mit Privatkunden, unselbständig Erwerbstätigen und Zugehörigen der Berufsgruppe Heilberufe ge-
bündelt. Ende Dezember 2020 waren diesem Segment rund 167.300 Kunden zugeordnet. 

Financial Markets 
Das Segment Financial Markets bündelt die Ergebnisse aus dem Eigenhandel der BKS Bank AG, aus den im Ei-
genbestand gehaltenen Wertpapieren, aus den Beteiligungen, aus Derivaten des Bankbuches und aus dem In-
terbankengeschäft bzw. umfasst auch das Ergebnis aus dem Zinsstrukturmanagement. 

Im Segment Sonstige sind Ertrags- und Aufwandspositionen und Ergebnisbeiträge, die nicht den anderen Seg-
menten bzw. nicht einem einzelnen Unternehmensbereich zugeordnet werden konnten, abgebildet. 
 
 

(59) Zinslose Aktiva 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Zinslose Aktiva 152.097 181.904 19,6 
    

 
Die zinslosen Forderungen gegenüber Kunden betrugen nach Abzug von Wertberichtigungen 1,3 Mio. EUR (Vor-
jahr: 0,9 Mio. EUR). 
 
 

(60) Gesamtkapitalrentabilität 
Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt zum 31. Dezember 2020 0,80 % (Vorjahr: 1,07 %). 
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(61) Fremdwährungsvolumina 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Vermögenswerte 293.997 297.948 1,3 

Verbindlichkeiten 293.279 219.095 -25,3 
    

 
 

(62) Verwaltungs- und Agenturdienstleistungen 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Verwaltungs- und Agenturdienstleistungen 1.953 1.972 1,0 
    

 
 

(63) Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Bürgschaften und Garantien 463.620 567.205 22,3 

Akkreditive 3.473 741 -78,7 

Eventualverbindlichkeiten 467.093 567.947 21,6 
Sonstige Kreditrisiken 1.324.057 1.693.658 27,9 

Kreditrisiken 1.324.057 1.693.658 27,9 
    

 
Die sonstigen Kreditrisiken beinhalten im Wesentlichen bereits zugesagte, aber noch nicht in Anspruch genom-
mene Kreditrahmen. Die Wahrscheinlichkeit der Ausnutzung dieser Rahmen wird laufend überwacht und die Zie-
hungswahrscheinlichkeit tourlich überprüft. 
 
 

(64) Saldierung von Finanzinstrumenten 

31.12.2020 
       

in Tsd. EUR 

Finanzinstru-
mente 

(brutto) 

Saldierte 
Beträge 
(brutto) 

Bilanzierte 
Finanzinstru-

mente (netto) 

Effekte von 
Aufrechnungs-

verein-
barungen1) 

Erhaltene/Ge-
gebene 

Barsicher-
heiten1) Nettobetrag 

Aktiva             
Handelsaktiva 10.527 - 10.527 -6.681 -2.815 1.031 

Summe der Aktiva 10.527 - 10.527 -6.681 -2.815 1.031               
Passiva             
Handelspassiva 13.711 - 13.711 -6.681 -6.226 805 

Summe der Passiva 13.711 - 13.711 -6.681 -6.226 805 
       

1) Bestehende Saldierungsmöglichkeiten, die in den vorliegenden Bilanzpositionen nicht saldiert wurden. 
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31.12.2019 
       

in Tsd. EUR 

Finanzinstru-
mente 

(brutto) 

Saldierte 
Beträge 
(brutto) 

Bilanzierte 
Finanzinstru-

mente (netto) 

Effekte von 
Aufrechnungs-

verein-
barungen1) 

Erhaltene/Ge-
gebene 

Barsicher-
heiten1) Nettobetrag 

Aktiva             
Handelsaktiva 8.755 - 8.755 -4.475 -3.638 642 

Summe der Aktiva 8.755 - 8.755 -4.475 -3.638 642               
Passiva             
Handelspassiva 10.848 - 10.848 -4.475 -4.804 1.569 

Summe der Passiva 10.848 - 10.848 -4.475 -4.804 1.569 
       

1) Bestehende Saldierungsmöglichkeiten, die in den vorliegenden Bilanzpositionen nicht saldiert wurden. 

 
Die BKS Bank verwendet für Derivate Globalverrechnungsverträge zur Reduktion von Kreditrisiken. Diese Verträge 
qualifizieren sich als potentielle Saldierungsvereinbarungen. Globalverrechnungsverträge sind für Kontrahenten 
mit mehreren Derivateverträgen relevant. Aufgrund eines Ausfalls einer Gegenpartei erfolgt durch diese Verträge 
eine Nettoabwicklung über alle Verträge. Wenn darüber hinaus noch eine Absicherung in Form von Barsicherhei-
ten erfolgt, werden diese in der entsprechenden Spalte „Erhaltene/Gegebene Barsicherheiten“ ausgewiesen. 
 
 

(65) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Bereits im August 2020 hat das Oberlandesgericht Graz den Antrag der UniCredit Bank Austria auf Durchfüh-
rung einer Sonderprüfung bei der BKS Bank abgewiesen. Mit der am 13. Januar 2021 zugestellten Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs wurde nun das Rechtsmittel der UniCredit gegen diesen Entscheid zurückgewiesen. 
Damit ist das Verfahren auf Durchführung einer Sonderprüfung bis zurück ins Jahr 1994 rechtskräftig abge-
schlossen. 

Hinsichtlich der Rechtsstreitigkeiten der 3 Banken mit der UniCredit Bank Austria AG und der CABO Beteili-
gungsgesellschaft m.b.H. verweisen wir auch auf Punkt 2.5. Ermessensentscheidungen, Annahmen und Schät-
zungen. 

Am 17. Januar 2021 hat die österreichische Bundesregierung angekündigt, dass der bereits seit 26. Dezember 
2020 geltende Lockdown bis mindestens 07. Februar 2021 verlängert wird und weitere Verschärfungen, wie das 
Tragen einer FFP2-Maske oder die Abstandsregel von zwei Metern, hinzukommen. Der Handel bleibt geschlos-
sen, Ausnahmen dazu bestehen u. a. im Lebensmittelhandel. Hotels und Beherbergungsbetriebe sowie die ge-
samte Gastronomie bleiben für den Kundenbetrieb ebenfalls geschlossen, Schulen bleiben bis zu den Semester-
ferien 2021 auf Distance Learning umgestellt. Prinzipiell gilt eine permanente Ausgangsbeschränkung mit einigen 
Ausnahmen, auch Kontakte bleiben stark eingeschränkt. Anfang Februar 2021 wurden von der österreichischen 
Bundesregierung erste Lockerungen angekündigt. Der Handel sowie körpernahe Dienstleistungen dürfen ab 08. 
Februar 2021 unter strengen Auflagen wieder öffnen, in den Schulen findet nach den Semesterferien wieder Prä-
senzunterricht statt. Die Folgen der umfassenden COVID-19-bedingten Lockdown-Auflagen sowie auch die wei-
tere Vorgehensweise von Seiten der österreichischen Bundesregierung in den kommenden Wochen lassen sich 
derzeit nicht abschätzen. 

Im Zeitraum zwischen dem Ende des Geschäftsjahres und der Erstellung bzw. Bestätigung des Jahresabschlus-
ses durch die Abschlussprüfer gab es keine weiteren Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeutung oder be-
richtsrelevante Ereignisse. 
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(66) In den Aktivposten enthaltene Sicherheiten für Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten Vermögenswert 31.12.2019 31.12.2020 

Mündelgelder gemäß § 230 a ABGB Wertpapiere 11.906 11.919 

Arrangementkaution für Wertpapierbörsehandel Wertpapiere 1.590 1.593 

Kaution für Handel an EUREX Forderung Kreditinstitut 3.987 2.103 

Sicherheiten Xetra Wertpapiere 3.975 3.982 

Pfandsperre Euro-Clear Wertpapiere 10.077 10.064 

Eurex Repo (GC Pooling) Wertpapiere 3.458 3.592 

Margin Finanztermingeschäfte Forderung Kreditinstitut 6.127 5.490 

An die Oesterreichische Kontrollbank zedierte Forderungen Kredite 76.356 102.301 

Sicherheiten für OeNB-Refinanzierung Kredite 297.863 349.057 

Hypothekarischer Deckungsstock für fundierte 
Schuldverschreibungen Kredite 293.161 334.132 

Deckungsstock auf Basis öffentlicher Forderungen für 
fundierte Schuldverschreibungen Kredite 8.540 7.061 

Solidarpfand OeKB CCPA Forderung Kreditinstitut 75 110 
    

 
Die Sicherstellung für Mündelgeldspareinlagen erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben des § 68 BWG. Der De-
ckungsstock für fundierte Anleihen unterliegt dem Gesetz für fundierte Bankschuldverschreibungen (FBSchVG). 
Des Weiteren werden Vermögenswerte als Sicherheiten für Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften verpfändet. 
 
 

(67) Angaben zu Vergütungen an den Bankprüfer 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

Honorare für Pflichtprüfungen für Einzel- und Konzernabschluss 559 538 -3,8 

Honorare für sonstige Bestätigungsleistungen 116 44 -62,2 

Honorare für wirtschaftliche Beratung inklusive steuerlicher Beratung 85 97 14,4 

Summe Honorare 760 679 -10,7 
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(68) Derivatives Geschäftsvolumen: Bankbuch   Nominalbetrag nach Restlaufzeiten        
in Tsd. EUR < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre   
Zinssatzverträge 10.000 143.556 137.190   
Zinsswaps 10.000 143.556 137.190   
• Kauf 5.000 71.778 68.595   
• Verkauf 5.000 71.778 68.595   
Optionen auf zinsbezogene Instrumente - - -   
• Kauf - - -   
• Verkauf - - -   
Wechselkursverträge 1.000.815 92.362 -   
Devisentermingeschäfte 485.157 - -   
• Kauf 240.085 - -   
• Verkauf 245.072 - -   
Kapitalmarktswaps 92.363 92.362 -   
• Kauf 46.075 46.074 -   
• Verkauf 46.288 46.288 -   
Geldmarktswaps (Devisenswaps) 423.295 - -   
• Kauf 213.146 - -   
• Verkauf 210.149 - -   
Wertpapierbezogene Geschäfte - - -   
Aktienoptionen - - -   
• Kauf - - -   
• Verkauf - - -   

     
 
 

Derivatives Geschäftsvolumen: Handelsbuch   Nominalbetrag nach Restlaufzeiten        
in Tsd. EUR < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre   
Zinssatzverträge - - 738   
Zinsswaps - - -   
• Kauf - - -   
• Verkauf - - -   
Zinssatzoptionen - - 738   
• Kauf - - 369   
• Verkauf - - 369   
Wechselkursverträge - - -   
Devisenoptionen (Währungsoptionen) - - -   
• Kauf - - -   
• Verkauf - - -   

     
 
 

Finanzinstrumente des Handelsbuches 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Verzinsliche Wertpapiere - - 

Substanzwerte - - 
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   Nominalbetrag Marktwert (positiv) Marktwert (negativ)          31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

  338.994 290.746 6.558 6.319 7.316 7.598   338.994 290.746 6.558 6.319 7.316 7.598   169.497 145.373 - - 7.198 7.459   169.497 145.373 6.558 6.319 118 139   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - - 

  1.026.882 1.093.177 1.516 3.610 3.077 5.668   506.066 485.157 139 216 2.639 5.339   252.209 240.085 130 134 2.594 5.322   253.857 245.072 9 82 45 17   184.010 184.725 - - 234 40   91.878 92.149 - - - -   92.132 92.576 - - 234 40   336.806 423.295 1.377 3.394 204 289   168.779 213.146 - 27 95 109   168.027 210.149 1.377 3.367 109 180 

  - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - - 
       
 

 
 
 

 Nominalbetrag Marktwert (positiv) Marktwert (negativ)        
 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

 10.962 738 - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 10.962 738 - - - - 

 5.481 369 - - - - 

 5.481 369 - - - - 

 -   - - - - 

 -   - - - - 

 -   - - - - 

 -   - - - - 
       
 

 

Dem Handelsbuch wurden jene Geschäfte (Wertpapiere und Derivate) zugerechnet, welche von der Organisati-
onseinheit Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel zur Erzielung von Kursgewinnen bzw. zur Nutzung von Zins-
schwankungen eingegangen wurden. Der Marktwert ist derjenige Betrag, der in einem aktiven Markt aus dem 
Verkauf eines Finanzinstruments erzielt werden könnte oder der für einen entsprechenden Erwerb zu zahlen 
wäre. Sofern Marktpreise verfügbar waren, wurden diese als Marktwert angesetzt. Bei fehlenden Marktpreisen 
wurden interne Bewertungsmodelle, insbesondere die Barwertmethode, angewandt.
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Vorstand 
Vst.-Vors. Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vst.-Dir. Mag. Dieter Kraßnitzer 
Vst.-Dir. Mag. Alexander Novak 

Kapitalvertreter im Aufsichtsrat 
Mag. Hannes Bogner ab 29. Mai 2020 
Gerhard Burtscher, Vorsitzender 
Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch 
Dr. Franz Gasselsberger, MBA; Stellvertreter des Vorsitzenden bis 29. Mai 2020 
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst bis 29. Mai 2020 
Dr. Reinhard Iro 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, LL.M. ab 29. Mai 2020 
Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt  
Dkfm. Dr. Heimo Penker 
Karl Samstag bis 29. Mai 2020 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik, Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 29. Mai 2020  
Mag. Klaus Wallner 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
Sandro Colazzo ab 13. Mai 2020 
Mag. Maximilian Medwed  
Herta Pobaschnig  
Hanspeter Traar bis 14. April 2020 
Mag. Ulrike Zambelli  

 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vorstandsvorsitzende 

 

  

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA                        Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes                    Mitglied des Vorstandes 
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Erklärung des Vorstandes gemäß § 124 Börsegesetz 
Der Vorstand der BKS Bank AG erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den vom 
International Financial Reporting Standards Board (IASB) veröffentlichten und in Kraft befindlichen International 
Financial Reporting Standards (IFRSs), wie sie in der EU anzuwenden sind, und deren Auslegung durch das In-
ternational Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) erstellt wurde und ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BKS Bank Konzerns vermittelt. Weiters erklärt er, dass der Lagebe-
richt den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des BKS Bank Konzerns so darstellt, dass ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht und auch die wesentlichen Risiken 
und Ungewissheiten, denen er ausgesetzt ist, beschreibt. 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 
Der Vorstand 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer 
Vorstandsvorsitzende 

 

Vorstandsvorsitzende mit Verantwortung für den Vertrieb im Inland, das Private Banking, die kundenbedürfnis-
zentrierten Fachabteilungen, Rechnungswesen und Vertriebscontrolling, Human Resources, Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing, CSR und Nachhaltigkeit, Investor Relations, Konzerntöchter Inland und Beteiligungen 

 
 

 

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA  
Mitglied des Vorstandes 

 
Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Bereiche Risikomanagement, Risikocontrolling, Marktfolge Kredit, 
BKS Service GmbH, IKT und Betriebsorganisation, 3 Banken IT GmbH; Backoffice Treasury, Wertpapierservice;  

im Ausland zuständig für die Marktfolge und das Risikomanagement 

 

 

 

Mag. Alexander Novak  
Mitglied des Vorstandes 

 
Vorstandsmitglied mit Verantwortung für den Vertrieb im Ausland, Treasury und Bankenbetreuung, BCS  

Fiduciaria, Leasing- und Immobilientöchter im Ausland, IKT Ausland  

Schlussbemerkungen des Vorstandes 
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Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020  
ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 11.173.964,67 für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 0,12  
pro dividendenberechtigter Aktie, somit einen Gesamtbetrag von EUR 5.153.148,- auszuschütten, vom verbleiben-
den Restbetrag EUR 6.000.000,-- der Gewinnrücklage zuzuschreiben und den Restbetrag in Höhe von  
EUR 20.816,60 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

Der Vorstand 

 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vorstandsvorsitzende 

 

  

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA                      Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes                  Mitglied des Vorstandes 

 

 

 

 

 

 

Gewinnverteilungsvorschlag 



Bestätigungsvermerk

229 

Bericht zum Konzernabschluss 
Prüfungsurteil 
Wir haben den Konzernabschluss der

BKS Bank AG,  
Klagenfurt am Wörthersee, 

 
und ihrer Tochtergesellschaften ("der Konzern"), be-
stehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 
2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Geld-
flussrechnung und der Konzern-Eigenkapitalentwick-
lung für das an diesem Stichtag endende Geschäfts-
jahr und dem Konzernanhang, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2020 so-
wie der Ertragslage und der Zahlungsströme des Kon-
zerns für das an diesem Stichtag endende Geschäfts-
jahr in Übereinstimmung mit den International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU an-
zuwenden sind, und den zusätzlichen Anforderungen 
des § 245a UGB sowie § 59a BWG. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit der EU-Verordnung Nr 537/2014 (im Folgen-
den AP-VO) und mit den österreichischen Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durch-
geführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung 
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere 
Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernab-
schlusses" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind vom Konzern unabhängig 
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmens-, bank- und berufsrechtlichen Vorschriften 
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise bis zum Datum dieses Bestäti-
gungsvermerkes ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Da-
tum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Er-
messen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des 
Konzernabschlusses des Geschäftsjahres waren. 
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzes 
und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 
berücksichtigt und wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Für den vorliegenden Abschluss wurden folgende be-
sonders wichtige Prüfungssachverhalte identifiziert: 

• Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden 
• Bewertung von at Equity-bilanzierten Unternehmen 
• Rechtsstreitigkeiten der 3-Banken-Gruppe mit der 

UniCredit Bank Austria AG und der CABO Beteili-
gungsgesellschaft m.b.H. 

Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Forderungen an Kunden werden in der Bilanz mit 
einem Betrag in Höhe von TEUR 6.657.343 ausgewie-
sen. Die Risikovorsorgen betragen TEUR 87.378. 

Der Vorstand beschreibt die Vorgehensweise für die 
Bildung von Risikovorsorgen im Anhang im Abschnitt 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden "Erläuterun-
gen zu einzelnen Bilanzposten (Unterpunkt Risikovor-
sorge)" sowie im Abschnitt "Ermessensentscheidun-
gen und Schätzungen (Unterpunkt Werthaltigkeit 
finanzieller Vermögenswerte – Risikovorsorge)". 

Der Konzern überprüft im Rahmen der Kreditüberwa-
chung, ob ein Ausfall vorliegt und somit eine Risiko-
vorsorge (Stufe 3) für den erwarteten Verlust (ECL – 
Expected Credit Loss) zu bilden ist. Für nicht ausfalls-
gefährdete Forderungen (Stufe 1 und Stufe 2) werden 
Risikovorsorgen für den erwarteten Verlust (ECL – Ex-
pected Credit Loss) modellbasiert berechnet. 

Bestätigungsvermerk 
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Die Ermittlung der Einzelwertberichtigung für ausgefal-
lene signifikante Forderungen (Stufe 3) erfolgt indivi-
duell auf Basis einer Schätzung von Höhe und Zeit-
punkt erwarteter Cashflows. Die Cashflows sind 
wesentlich durch die wirtschaftliche Lage und Ent-
wicklung des Kreditnehmers, sowie durch den Wert 
von Kreditsicherheiten beeinflusst. 

Die Vorsorgen für Forderungen der Stufen 1 und 2 
bzw für nicht signifikante Forderungen der Stufe 3 
(Ausfall) basieren auf Modellen mit statistischen Pa-
rametern, wie beispielsweise von 1 Year- bzw Lifetime-
Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie Verlustquoten, 
und sind durch den Wert vorhandener Kreditsicher-
heiten beeinflusst. Die erwarteten Auswirkungen aus 
der COVID 19 Krise werden durch Adaptierungen von 
Parametern und Stufenumgliederungen berücksichtigt. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass 
der Ermittlung der Risikovorsorgen in bedeutendem 
Ausmaß Schätzungen und Annahmen zugrunde lie-
gen. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Werthaltigkeit von Forderungen 
an Kunden haben wir folgende wesentliche Prüfungs-
handlungen durchgeführt: 

• Wir haben den Überwachungsprozess und wesentli-
che Kontrollen zur Bildung von Vorsorgen für den 
erwarteten Kreditverlust analysiert und beurteilt, ob 
das ECL-Modell mit den Vorgaben des IFRS 9 kon-
sistent und geeignet ist, die Werthaltigkeit der Kredit-
forderungen angemessen abzubilden. Weiters haben 
wir wesentliche Schlüsselkontrollen auf ihr Design, 
ihre Implementierung und in Stichproben ihre Effek-
tivität überprüft. 
 

• Auf Basis einer Stichprobe signifikanter Einzelkredite 
aus dem Kredit- und Ausleihungsportfolio haben wir 
überprüft, ob Ausfälle zeitgerecht erkannt wurden. 
Die Auswahl der Stichproben erfolgte hierbei groß-
teils risikobasiert unter besonderer Gewichtung der 
Ratingstufen mit höherem Ausfallsrisiko. 
 

• Bei festgestellten Ausfällen wurde bei signifikanten 
Forderungen beurteilt, ob die getroffenen Einschät-
zungen hinsichtlich der Höhe und des Zeitpunktes 
der zukünftigen Zahlungsströme der Kunden und 
aus der Verwertung der Sicherheiten nachvollziehbar 
sind. 
 

• Bei der Beurteilung der Vorsorgen für nicht ausgefal-
lene Kredite und ausgefallene nicht signifikante Kre-
dite haben wir Finanzmathematiker eingebunden 

und auf Basis von bankinternen Validierungen der 
verwendeten Parameter – insbesondere zu 1 Year- 
und Lifetime-Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie 
Verlustquoten auch hinsichtlich der Erwartungen 
durch die COVID 19-Krise – beurteilt, ob die Annah-
men angemessen sind. Zusätzlich wurden die Aus-
wahl und Bemessung von zukunftsgerichteten 
Schätzungen und Szenarien analysiert und deren 
Berücksichtigung in Stufenzuordnung und Parame-
terschätzung überprüft. 

Bewertung von at Equity-bilanzierten Unternehmen 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Anteile an assoziierten Unternehmen werden 
nach der at Equity-Methode bilanziert. Insgesamt be-
laufen sich die fortgeschriebenen Buchwerte der at 
Equity-bilanzierten Anteile an assoziierten Unterneh-
men auf TEUR 661.538. Die wesentlichsten Beteiligun-
gen betreffen die Oberbank AG sowie die Bank für Ti-
rol und Vorarlberg Aktiengesellschaft. 

Der Vorstand beschreibt die Vorgehensweise für die 
Bewertung von at-Equity-bilanzierten Unternehmen 
im Anhang im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden "Erläuterungen zu einzelnen Bilanz-
posten (Unterpunkt Anteile an at Equity-bilanzierten 
Unternehmen)". 

Die Beteiligungen an at Equity-bilanzierten Unterneh-
men werden vom Vorstand einer Werthaltigkeitsüber-
prüfung unterzogen, wenn objektive Hinweise auf 
Wertminderungen vorliegen. Es wird auf Basis eines 
Dividend Discount-Modells ein Nutzungswert ermit-
telt. Dabei stellen die zukünftig ausschüttbaren Ergeb-
nisse unter Beachtung der relevanten Eigenkapitalvor-
schriften die bewertungsrelevanten Erträge dar, welche 
mit einem Eigenkapitalkostensatz auf den Bewer-
tungsstichtag diskontiert werden. Diese Bewertung ist 
von internen und externen Faktoren abhängig, wie 
zum Beispiel der Unternehmensplanung, der Höhe 
des Diskontierungszinssatzes und dem in der ewigen 
Rente zugrunde gelegten nachhaltigen Zukunftserfolg. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass 
die Bewertung mit wesentlichen Ermessens- und 
Schätzunsicherheiten verbunden ist. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Bewertung von at Equity-bilan-
zierten Unternehmen haben wir folgende wesentliche 
Prüfungshandlungen durchgeführt: 
 
• Von unseren Bewertungsspezialisten wurde die An-

gemessenheit des Bewertungsmodelles und die da-
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rin getroffenen wesentlichen Annahmen und Ermes-
sensentscheidungen beurteilt. Dafür haben wir die 
bei der Bestimmung der Diskontierungszinssätze 
herangezogenen Annahmen durch Abgleich mit 
markt- und branchenspezifischen Richtwerten auf 
Angemessenheit überprüft und die Herleitung der 
Diskontierungssätze nachvollzogen. 
 

• Wir haben die in das Bewertungsmodell eingehen-
den Datengrundlagen der Unternehmensplanungen 
analysiert und unter anderem auf ihre Planungstreue 
durch Vergleich der Ist-Werte des aktuellen Jahres 
mit den im Vorjahr verwendeten Planungswerten 
überprüft. 

Rechtsstreitigkeiten der 3-Banken-Gruppe mit der 
UniCredit Bank Austria AG und der CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Aktionäre UniCredit Bank Austria AG und CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben gegen einzelne 
Hauptversammlungsbeschlüsse der BKS Bank und 
die weiteren Banken der 3 Banken-Gruppe Anfech-
tungsklagen eingebracht. Die Vorhalte betreffen vor 
allem die Behandlung der wechselseitigen Beteiligun-
gen. In sämtlichen Anfechtungsverfahren behaupten 
die Kläger außerdem, dass übernahmerechtliche Vor-
schriften verletzt worden seien und eine Verletzung 
der Angebotspflicht vorliegt. Sollte eine Angebots-
pflichtverletzung festgestellt werden, wären die Syndi-
kate der 3 Banken-Gruppe voraussichtlich entweder 
zur Legung eines Pflichtangebots verpflichtet oder mit 
Schadensersatzansprüchen anderer Aktionäre kon-
frontiert. 

Der Vorstand beschreibt den Sachverhalt im Anhang 
zum Jahresabschluss in "Ermessensentscheidungen 
und Schätzungen". 

Die Bank hat zahlreiche Gutachten von externen 
Rechtsexperten eingeholt. Der Vorstand hat auf Basis 
der vorliegenden Gutachten und Verfahrensstände 
eine Beurteilung der Rechtsrisiken und der Auswir-
kungen auf den Abschluss vorgenommen.  

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich aus der Ein-
schätzung der oben angeführten Faktoren, insbeson-
dere der Erfolgsaussichten aus den laufenden Verfah-
ren. Daraus ergeben sich Schätzunsicherheiten 
hinsichtlich potentiell erforderlicher Vorsorgen aus 
den Rechtsstreitigkeiten mit der UniCredit Bank Aus-
tria AG und der CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Rechtsstreitigkeiten der 3 Banken-
Gruppe mit der UniCredit Bank Austria AG und der 
CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben wir fol-
gende wesentliche Prüfungshandlungen durchgeführt: 
 
• Wir haben im Rahmen unserer Prüfung relevante 

Dokumente eingesehen, die Einschätzungen zur Bil-
dung von Vorsorgen nachvollzogen und die bilanzi-
elle Darstellung geprüft. 
 

• Wir haben die Beurteilung des Vorstands, insbeson-
dere die darin enthaltenen Annahmen sowie die 
rechtlichen und bilanziellen Schlussfolgerungen 
nachvollzogen. Dazu haben wir von den Klagspar-
teien eingebrachte Gutachten sowie Stellungnah-
men der von der Bank betrauten Rechtsanwalts-
kanzlei eingeholt und analysiert, ob die 
Einschätzungen des Vorstands mit den aktuelle vor-
liegenden Informationen konsistent sind. 
 

• Abschließend wurde beurteilt, ob die diesbezügli-
chen Angaben im Anhang zum Jahresabschluss an-
gemessen sind. 

Sonstige Informationen 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen alle Informationen im Geschäftsbericht, 
ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzern-
lagebericht und den Bestätigungsvermerk. 

Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt 
sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir 
geben keine Art der Zusicherung darauf. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzern-
abschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdi-
gen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Un-
stimmigkeiten zum Konzernabschluss oder unseren 
bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen auf-
weisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor 
dem Datum des Bestätigungsvermerks des Ab-
schlussprüfers erlangten sonstigen Informationen 
durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 
Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang nichts zu berichten. 
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und 
des Prüfungsausschusses für den Konzernabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in 
der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen An-
forderungen des § 245a UGB sowie § 59a BWG ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie da-
für, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, 
die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder 
den Konzern zu liquidieren oder die Unternehmenstä-
tigkeit einzustellen oder haben keine realistische Al-
ternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Konzernabschlusses 
Unsere Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil bein-
haltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit der AP-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprü-
fung, die die Anwendung der ISA erfordern, durch-
geführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern be-
einflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der AP-VO und mit den österreichischen Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die An-
wendung der ISA erfordern, üben wir während der ge-
samten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentli-

cher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, 
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen oder das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Ab-
schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
abzugeben. 
 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhängende Angaben. 
 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die er-
hebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
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Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch die Abkehr des Konzerns von der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 
 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst 
getreues Bild erreicht wird. 
 

• Wir erlangen ausreichende geeignete Prüfungsnach-
weise zu den Finanzinformationen der Einheiten  
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns, 
um ein Prüfungsurteil zum Konzernabschluss abzu-
geben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 
Überwachung und Durchführung der Konzernab-
schlussprüfung. Wir tragen die Alleinverantwortung 
für unser Prüfungsurteil. 
 

• Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter 
anderem über den geplanten Umfang und die ge-
plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung so-
wie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Ab-
schlussprüfung erkennen, aus. 
 

• Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklä-
rung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhal-
tensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten 
haben und uns mit ihm über alle Beziehungen und 
sonstigen Sachverhalte austauschen, von denen 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass 
sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern 
einschlägig – damit zusammenhängende Schutz-
maßnahmen auswirken. 
 

• Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir 
uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht ha-
ben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten 
für die Prüfung des Konzernabschlusses des Ge-
schäftsjahres waren und daher die besonders wich-
tigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben 
diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, 
dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungs-
vermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftiger-
weise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer 
solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere 
rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Konzernlagebericht 
Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf 
zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in Ein-
klang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen 
Anforderungen aufgestellt wurde.  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtli-
chen Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit 
den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Konzernlage-
berichts durchgeführt. 

Urteil 
Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wor-
den, enthält die nach § 243a UGB zutreffenden Angaben, 
und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss. 

Erklärung 
Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlus-
ses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld 
haben wir keine wesentlichen fehlerhaften Angaben 
im Konzernlagebericht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 AP-VO 
Wir wurden von der Hauptversammlung am 8. Mai 
2019 als Abschlussprüfer gewählt und am 19. Juni 
2019 vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung der 
Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 endende 
Geschäftsjahr beauftragt. 

Am 29. Mai 2020 wurden wir für das am 31. Dezem-
ber 2021 endende Geschäftsjahr gewählt und am 3. 
Juni 2020 vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung 
beauftragt. 

Wir sind ohne Unterbrechung seit dem Konzernab-
schluss zum 31. Dezember 1991 Abschlussprüfer der 
Gesellschaft. 

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt 
"Bericht zum Konzernabschluss" mit dem zusätzli-
chen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 
11 der AP-VO in Einklang steht. 

Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der AP-VO) erbracht 
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haben und dass wir bei der Durchführung der Ab-
schlussprüfung unsere Unabhängigkeit von der ge-
prüften Gesellschaft gewahrt haben. 

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca. 

 

Klagenfurt am Wörthersee, 8. März 2021 

 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs- 
gesellschaft 
 

Mag. Wilhelm Kovsca 
Wirtschaftsprüfer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. 
Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Konzernabschluss samt Konzernlagebericht. Für 
abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten. 



Bestätigungsvermerk

235 

 

 

  



Unternehmensstrategie

236

Aktionärsstruktur 3 Banken Gruppe   238

Unsere Unternehmenshistorie   239

Glossar   240

Abkürzungsverzeichnis   245

Zukunftsbezogene Aussagen   247

Impressum   247

Ergänzende
Angaben



Unternehmensstrategie

237



Ergänzende Angaben 

238 

Aktionärsstruktur der BKS Bank AG 

 

Aktionärsstruktur der Oberbank AG 

  

Aktionärsstruktur der Bank für Tirol und Vorarlberg AG 

 

 

Aktionärsstruktur 3 Banken Gruppe 
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1922  A. v. Ehrfeld tritt mit der Bayerischen Hypothe-
ken- und Wechselbank in ein Kommanditver-
hältnis unter dem Namen „Kärntner Kredit- 
und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co“ 
ein. 

1928  Bestrebungen, die Kommandite in eine Aktien-
gesellschaft umzuwandeln, führen zur Grün-
dung der „Bank für Kärnten“. 

1939  Änderung des Firmenwortlautes „Bank für 
Kärnten“ in „Bank für Kärnten Aktiengesell-
schaft“. 

1964  Es wird mit dem Ausbau des Zweigstellennet-
zes begonnen. 

1983  Mit der Expansion in die Steiermark wird der 
Firmenwortlaut in „Bank für Kärnten und Stei-
ermark Aktiengesellschaft“ (kurz: BKS) geän-
dert. 

1986  Going Public der BKS-Stammaktie im Amtli-
chen Handel an der Wiener Börse. 

1990  Eröffnung der ersten Filiale in Wien. 

1998  Beginn der internationalen Expansion mit 
Gründung einer Repräsentanz in Kroatien 
und dem Erwerb einer Leasinggesellschaft 
in Slowenien. 

2000  Erstmaliger gemeinsamer Auftritt der BKS Bank 
mit den Schwesterbanken als 3 Banken 
Gruppe. 

2003  Erwerb der Mehrheit an der „Die Burgenländi-
sche Anlage & Kredit Bank AG“ (Die BAnK). 

2004  Inbetriebnahme der ersten slowenischen 
Bankfiliale in Slowenien und Errichtung einer 
Repräsentanz in Italien. 

2005  Gründung einer Repräsentanz in Ungarn. 
Der Firmenwortlaut wird an die Expansion der 
letzten Jahre angepasst und lautet nun „BKS 
Bank AG“.  

2007  Übernahme der Kvarner banka d.d. und damit 
Eintritt in den Bankenmarkt in Kroatien. Kauf 
der slowakischen „KOFIS Leasing“. 

2011  Markteintritt in das slowakische Bankgeschäft. 

2015  Die renommierte Ratingagentur oekom 
research AG erkannte der BKS Bank den 
„Prime“-Status erstmalig zu. 

2016  Die Stamm-Stückaktien der BKS Bank werden 
in den Nachhaltigkeitsindex VÖNIX der Wiener 
Börse aufgenommen. Die kroatische BKS Bank 
d.d. wird mit der BKS Bank AG verschmolzen. 

2017  Als erstes Kreditinstitut in Österreich haben wir 
einen Social Bond begeben. Die BKS Bank war 
erstmals für den Staatspreis Unternehmens-
qualität nominiert. 

2018  ISS-ESG (vormals oekom research AG) verlieh 
der BKS Bank erneut den „Prime-Status“. Da-
mit zählen wir zu den nachhaltigsten Banken 
weltweit. 

2019  Als erste Bank gewann die BKS Bank den 
Staatspreis Unternehmensqualität. In Slowe-
nien sind wir durch die Übernahme von einer 
weiteren Brokergesellschaft größter Wertpapier-
dienstleister geworden. 

2020 BKS Bank Connect – die digitale Bank in der 
Bank – wurde im Sommer gelauncht. In Kroa-
tien erhielten wir in der Kategorie Klein- und 
Mittelbetriebe den Staatspreis für familien-
freundliche Unternehmen. Anfang November 
2020 wurde die Umwandlung aller Vorzugsak-
tien in Stammaktien im Verhältnis 1:1 abge-
schlossen. Das Grundkapital setzt sich nun-
mehr aus 42.942.900 stimmberechtigten 
Stamm-Stückaktien zusammen. 

Unsere Unternehmenshistorie 
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Amendment: Änderungen, Ergänzungen oder Nach-
besserungen bei bestehenden IFRS-Standards werden 
in Form sogenannter Amendments erlassen. 

APM-Gremium: Das Aktiv-Passiv-Management-Gre-
mium (Asset Liability Management) ist ein internes 
Gremium der BKS Bank und verantwortlich für die 
Steuerung der Bilanzstruktur, des Zinsänderungsrisi-
kos und der Liquidität. 

At Equity bilanzierte Gesellschaften sind Beteili-
gungsunternehmen, die nicht beherrscht werden, bei 
denen jedoch die Möglichkeit besteht, finanz- und ge-
schäftspolitische Entscheidungen maßgeblich mitzu-
gestalten. Sie werden in die Konzernbilanz mit dem 
anteiligen Eigenkapital am Beteiligungsunternehmen 
aufgenommen. In die Konzern-GuV-Rechnung geht 
der dem Beteiligungsverhältnis entsprechende ali-
quote Anteil am Jahresüberschuss des Beteiligungs-
unternehmens ein. 

Das Bankbuch umfasst alle bilanziellen und außerbi-
lanziellen Positionen einer Bankbilanz, die nicht dem 
Handelsbuch zugeordnet werden. 

BIP: Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert 
aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen, an, die 
von einer Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres nach 
Abzug aller Vorleistungen hergestellt wurden. Um das 
BIP losgelöst von Veränderungen der Preise betrach-
ten zu können, verwendet man das reale BIP, in dem 
alle Waren und Dienstleistungen zu den Preisen eines 
Basisjahres bewertet werden. 

Die Capital Requirements Directive (CRD IV) ebnete 
den Weg zu einem solideren und sichereren europäi-
schen Finanzsystem. Die Richtlinie war von den EU-
Mitgliedsstaaten bis zum 31. Dezember 2013 in natio-
nales Recht umzusetzen. In Österreich wurde das 
Bankwesengesetz (BWG) sowie verwandte Aufsichts-
gesetze umfassend novelliert. 

Die unmittelbar im österreichischen Rechtssystem an-
wendbare Capital Requirements Regulation - CRR I 
enthält ein einheitliches Mindestinstrumentarium für 
die nationalen Aufsichtsbehörden, somit bindende 
Vorschriften für alle Mitgliedsstaaten u. a. zu den Be-
standteilen der Eigenmittel, zu den Eigenmittelanfor-
derungen, zu Großkrediten (Großveranlagungen), zur 
Liquidität, zur Verschuldung (Leverage) und zur Of-
fenlegung. 

Corporate Social Responsibility (CSR) ist eine unter-
nehmerische Praxis, die soziale Gerechtigkeit und 
ökologische Verantwortung mit ökonomischen Zielen 
verbindet: systematisch, nachvollziehbar, transparent 
und freiwillig. 

Corporate Volunteering bezeichnet einerseits den 
freiwilligen Einsatz der Mitarbeiter bei sozialen Projek-
ten und andererseits die Förderung des bereits beste-
henden Freiwilligenengagements von Mitarbeitern. 

Die Cost-Income-Ratio misst die operative Aufwand-
Ertrags-Relation von Banken. Hierbei wird der im je-
weiligen Geschäftsjahr angefallene Verwaltungsauf-
wand ins Verhältnis zu den operativen Erträgen der 
Bank gesetzt. Die operativen Erträge ergeben sich als 
Summe aus Zins- und Provisionserträgen, Handelser-
gebnis und dem sonstigen betrieblichen Erfolg. Diese 
Kennzahl sagt aus, welcher Prozentsatz der operativen 
Erträge durch den Verwaltungsaufwand aufgebraucht 
wird, und gibt Aufschluss über das Kostenmanage-
ment und die Kosteneffizienz. Je niedriger die Quote, 
desto besser wirtschaftet das Unternehmen. 

Counterbalancing Capacity (CBC) ist die Bezeich-
nung für die Liquiditätsreserve, die aus leicht liquidier-
baren Asset-Positionen gebildet wird. 

Credit Spread: Der Credit Spread ist die Risikoprämie 
bzw. Renditedifferenz zwischen einem verzinslichen 
Wertpapier und einem risikolosen Referenzzinssatz 
mit gleicher Laufzeit. Das Credit Spread-Risiko stellt 
die bonitäts- und/oder risikoprämieninduzierten Än-
derungen der Marktpreise des zinsbezogenen Wertpa-
pierportfolios dar. 

DBO steht für: Defined Benefit Obligation, der Wert 
einer Verpflichtung aus betrieblicher Altersversorgung 
nach der Projected Unit Credit Method. 

Derivate bezeichnen Finanzinstrumente, deren Preise 
sich nach den Kursschwankungen oder den Preiser-
wartungen anderer Finanzinstrumente richten. Daher 
lassen sie sich sowohl zur Absicherung gegen Wert-
verluste als auch zur Spekulation auf Kursgewinne 
des Basiswerts verwenden. Zu den wichtigsten Deri-
vaten zählen Optionen, Futures und Swaps. 

Die Kennzahl Einlagenkonzentration dient der Ein-
schätzung des passivischen Abrufrisikos durch Einla-
genabzüge und zeigt damit vor allem die Gefahr der 
Abhängigkeit von Großeinlagen. 

Glossar 
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Endorsement: Damit neue International Financial Re-
porting Standards in Österreich anwendbar sind, be-
darf es eines sogenannten Endorsements durch die 
Europäische Union. Als Endorsement bezeichnet man 
den Prozess, mit dem die Europäische Union die In-
ternational Financial Reporting Standards übernimmt. 

ESG – Environmental-, Social- und Corporate Gover-
nance – sind die drei zentralen Faktoren eines umfas-
senden Nachhaltigkeitsmanagement. Daran werden 
die gesellschaftlichen Auswirkungen von Investitionen 
in Unternehmen bzw. von Finanzierungen durch Ban-
ken gemessen. 

Expected-Loss-Modell: Erwartete Kreditverluste, die 
bei einem Finanzinstrument innerhalb von 12 Mona-
ten oder über die gesamte Laufzeit (Lifetime Expected 
Credit Loss) nach dem Abschlussstichtag eintreten 
können. 

Fair Value definiert den Preis, der in einem geordne-
ten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am 
Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermö-
genswerts eingenommen bzw. für die Übertragung ei-
ner Schuld gezahlt werden würde. 

Der FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 
wurde am 18. März 2010 vom US-Kongress mit der 
Zielsetzung erlassen, die Einhaltung der steuerlichen 
Verpflichtungen von US-Personen mit Konten im 
Ausland zu gewährleisten. Demnach sind alle Kredit-
institute verpflichtet, ihre Kunden mit US-Bezug zu 
identifizieren und – vorbehaltlich deren Zustimmung – 
namentlich an die US-amerikanische Steuerbehörde 
zu melden. 

FATF (Financial Action Task Force on Money Laun-
dering) ist ein internationales Gremium zur Bekämp-
fung der Geldwäsche mit dem Sitz bei der OECD in 
Paris mit dem Auftrag, die Methoden der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung zu analysieren und 
Maßnahmen zu deren Bekämpfung zu entwickeln. 

Unter Forbearance sind Zugeständnisse an einen 
Schuldner (z. B. Modifikationen von Verträgen) zu 
verstehen, wenn dieser Gefahr läuft, seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können. 
Hiervon erfasst werden Kredite, Schuldverschreibun-
gen, widerrufbare und unwiderrufbare Kreditzusagen 
mit Ausnahme von im Handelsstand gehaltenen Ex-
posures. Der Forbearance-Status ist nach den Richtli-
nien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) viertel-
jährlich zu melden. 

Geschäftsmodell gemäß IFRS 9: Finanzinstrumente 
sind gemäß IFRS 9 einem Geschäftsmodell zuzuord-
nen. Das Geschäftsmodell bestimmt, wie die Steue-
rung und Bewertung der Finanzinstrumente zu erfol-
gen hat. 

Das Going Concern-Prinzip besagt, dass bei der 
Rechnungslegung oder Risikobetrachtung von der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen 
ist, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. Unter anderem ist dies 
wichtig für die Bewertung von Vermögenswerten. 

Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse 
ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen Finan-
zierung oder Refinanzierung geeigneter grüner Pro-
jekte verwendet werden und die alle vier Kernkompo-
nenten der Green Bond Principles erfüllen. Dabei 
kann es sich um neue und/oder bereits bestehende 
Projekte handeln. Die ausgewählten grünen Projekte 
sollten einen klaren Umweltnutzen schaffen, der eva-
luiert und, wo durchführbar, quantifiziert werden sollte. 

Das Handelsbuch umfasst alle Positionen eines Kre-
ditinstituts aus dem Eigenhandel mit Finanzinstru-
menten, die es zum Zweck des Wiederverkaufs hält 
oder übernommen hat, um bestehende oder erwar-
tete Unterschiede zwischen den Kauf- und Verkaufs-
preisen oder um Preis- und Zinsschwankungen kurz-
fristig zu nutzen. Nicht zum Handelsbuch zählende 
Positionen werden im Bankbuch geführt. 

Hedging dient der Absicherung bestehender oder 
künftiger Positionen gegen Risiken, wie z. B. Kurs- und 
Zinsänderungsrisiken. Zu einer Position wird dabei 
eine korrespondierende Gegenposition aufgebaut, um 
damit das Risiko ganz oder teilweise auszugleichen. 

Die Historische Simulation ist ein auf Verwendung 
historischer Zeitreihen basierendes statistisches Ver-
fahren zur Ermittlung des Value-at-Risk. 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Pro-
cess) bezeichnet den umfassenden Prozess und die 
dazugehörige Strategie, mit denen Kreditinstitute die 
Höhe, die Zusammensetzung und die Verteilung des 
(internen) Kapitals vornehmen. Mit der Verteilung des 
ökonomischen Kapitals werden alle wesentlichen 
bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken ge-
steuert und begrenzt. 

Das IFRS-Ergebnis je Aktie (Earnings per Share) er-
rechnet sich aus dem Konzernjahresüberschuss bezo-
gen auf die durchschnittliche Anzahl der im Umlauf 
befindlichen Aktien eines Unternehmens. 
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ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Pro-
cess) ist neben dem ICAAP ein Verfahren zur Beurtei-
lung der Angemessenheit der internen Liquidität nach 
Säule 2 und somit ein für Kreditinstitute wichtiges In-
strument des Risikomanagements. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sind die vom International Accounting Standards 
Board (IASB) in Form von einzelnen Standards verab-
schiedeten Rechnungslegungsvorschriften. Zielset-
zung von Jahresabschlüssen nach IFRS ist es, ent-
scheidungsrelevante Informationen für Investoren 
über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens sowie deren Veränderungen im Zeit-
ablauf zu vermitteln. Im Gegensatz dazu orientiert 
sich ein nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
erstellter Jahresabschluss vorrangig am Gläubiger-
schutzgedanken. 

Die International Standards on Auditing (ISAs) sind 
international anerkannte, im jährlich erscheinenden 
Handbuch der International Federation of Accoun-
tants (IFAC) veröffentlichte Grundsätze der Ab-
schlussprüfung, die entsprechend den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) einzuhalten 
sind. 

ISIN steht für International Securities Identification 
Number und dient der weltweit eindeutigen Kenn-
zeichnung von Wertpapieren. Die ISIN ist ein zwölf-
stelliger alphanumerischer Code und besteht aus ei-
nem zweistelligen internationalen Länderkürzel (z. B. 
AT für Österreich), einer neunstelligen nationalen 
Kennnummer und einer einstelligen Prüfziffer. Die 
ISIN der Stammaktie der BKS Bank AG lautet 
AT0000624705.  

ISS-oekom (vormals oekom research AG) ist eine 
weltweit führende Rating-Agentur im nachhaltigen 
Anlagesegment. Unternehmenssitz ist München. Ge-
ratet werden Unternehmen und Länder. Zusätzlich 
bietet oekom auch Strategieberatungen zu ver-
schiedensten Nachhaltigkeitsthemen an. 

Das Kernkapital gliedert sich in hartes und zusätzli-
ches Kernkapital. Das harte Kernkapital umfasst die 
Positionen Grundkapital, einbehaltene Gewinne und 
sonstige Rücklagen. Zu den zusätzlichen Kernkapital-
komponenten zählen verbriefte Verbindlichkeiten, wel-
che die Anforderungen des Artikels 52 CRR erfüllen. 

Key Audit Matters sind die bedeutsamsten Prüfsach-
verhalte, die aus Sicht des Abschlussprüfers das 
größte Risiko einer wesentlichen Fehldarstellung bein-
halten könnten. 

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine für In-
vestoren wichtige Kennzahl zur Beurteilung von Ak-
tien. Hierbei wird der Börsekurs der Aktie in Relation 
zu dem im Vergleichszeitraum erzielten bzw. erwarte-
ten Gewinn je Aktie gesetzt. Bei einem relativ niedri-
gen KGV wird eine Aktie als günstig bewertet angese-
hen, bei einem relativ hohen KGV als ungünstig. 

Die Leverage Ratio wird aus dem Verhältnis des har-
ten Kernkapitals zur nicht-risikogewichteten Aktiva in-
klusive außerbilanzieller Geschäfte ermittelt. Sie dient 
dem Ziel, jene Geschäftsmodelle zu begrenzen, wel-
che auf hohen Bilanzständen und hoher Kreditqualität 
bei gleichzeitig geringem Eigenkapitaleinsatz basieren. 

Lifetime Expected Loss: Die erwarteten Kreditver-
luste, die aus allen möglichen Ausfallereignissen über 
die erwartete Laufzeit eines Finanzinstruments resul-
tieren. 

Liquidity Coverage Ratio (LCR): Mit der Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) wird überprüft, ob eine Bank in 
der Lage ist, die Liquidität für die nächsten 30 Tage 
auch im Fall eines gleichzeitigen markt- und bankspe-
zifischen Stresses sicherzustellen. Hochliquide Aktiva 
werden dem erwarteten Netto-Cash-Abfluss (Cash-
Abfluss abzüglich Cash-Zufluss) der nächsten 30 
Tage gegenübergestellt. 

Loan-Deposit-Ratio ist das Verhältnis von Ausleihun-
gen zu den Primäreinlagen. Die Kennzahl beschreibt, 
zu welchem Prozentsatz die Ausleihungen durch Pri-
märeinlagen refinanziert werden können. 

Marktkapitalisierung ist der börsemäßige Wert eines 
Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. Die 
Berechnung erfolgt durch Multiplikation der umlau-
fenden Anzahl der Aktien mit dem aktuellen Börse-
kurs der jeweiligen Aktien. 

MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Di-
rective) legt einheitliche Regeln für Wertpapierdienst-
leistungen im Europäischen Wirtschaftsraum fest. Pri-
märe Ziele sind die Erhöhung der Markttransparenz, 
die Stärkung des Wettbewerbs unter Anbietern von Fi-
nanzdienstleistungen und damit die Verbesserung 
des Anlegerschutzes. MiFID II/MiFIR zielt auf die Ver-
besserung des bestehenden Regelwerkes ab, wobei 
ein Fokus auch auf den Handel auf regulierten Platt-
formen und auf mehr Transparenz im Hochfrequenz-
handel gelegt wird. 

Minimum Requirement for Eligible Liabilities 
(MREL): Mindestanforderung an Eigenmittel und be-
rücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Art. 45 
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BRRD. Die EU-Mitgliedsstaaten haben dafür zu sor-
gen, dass die Institute zu jedem Zeitpunkt eine Min-
destanforderung an Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähige Verbindlichkeiten für den Abwicklungsfall 
vorhalten. 

Modified Duration ist eine Kennzahl zur Evaluierung 
der Zinsempfindlichkeit von Finanzanlagen. Ergebnis 
dieser Kennzahl ist ein Maß zur Approximation von 
Marktwertänderungen. 

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Diese Kennzahl 
beurteilt die Stabilität einer Refinanzierung über einen 
Zeithorizont von mehr als einem Jahr. Die NSFR soll 
sicherstellen, dass die Vermögenswerte in Relation zu 
deren Liquidierbarkeit zumindest anteilig mit langfristig 
gesicherten („stabilen“) Mitteln refinanziert werden. 
Damit soll die Abhängigkeit von der Funktionsfähigkeit 
und Liquidität des Interbankenmarkts reduziert werden. 

Die Grundlage für die Berechnung der NPL-Quote 
bilden die Non-performing Loans in den Kategorien 
5a - 5c des BKS Bank-Ratingsystems (Ausfallsklas-
sen), die den Bruttoforderungen im Kundenkreditge-
schäft, zugesagten Kreditrahmen, Bankenforderungen 
und festverzinslichen Wertpapieren gegenübergestellt 
wurden. 

ÖGNI Die Österreichische Gesellschaft für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft ist eine Nichtregierungsorga-
nisation zur Förderung der Nachhaltigkeit in allen Be-
langen der Bau- und Immobilienwirtschaft in 
Österreich.  

ÖNACE ist die österreichische Version des aus den 
NACE (Nomenclature statistique des activités écono-
miques dans la Communauté européenne) abgeleite-
ten europäischen Klassifikationssystems von Wirt-
schaftszweigen. Die derzeitige NACE-kompatible 
Statistik heißt ÖNACE 2008. 

Payment Services Directive: Die Zahlungsdienste-
richtlinie (PSD, PSD 2) bildet die rechtliche Grundlage 
für die Schaffung eines EU-weiten Binnenmarkts für 
den Zahlungsverkehr. 

Primäreinlagen sind die einer Bank zur Verfügung ge-
stellten Kundengelder in Form von Spar-, Sicht- und 
Termineinlagen, verbrieften Verbindlichkeiten sowie 
Nachrangkapital. 

Projected Unit Credit-Methode oder Anwartschafts-
barwertverfahren bezeichnet ein versicherungsmathe-
matisches Bewertungsverfahren für Verpflichtungen 

aus der betrieblichen Altersversorgung, das im inter-
nationalen Rechnungslegungsstandard IAS 19 und in 
vielen ausländischen Rechnungslegungsstandards 
vorgeschrieben ist. Es wird zu jedem Bewertungsstich-
tag nur jener Teil der Verpflichtung bewertet, der be-
reits verdient ist. Der Barwert des verdienten Teils der 
Verpflichtung wird als Defined Benefit Obligation be-
zeichnet. 

Return on Assets (ROA) ist das Verhältnis von Ge-
winn (Jahresüberschuss ohne Fremdanteile) zu 
durchschnittlicher Bilanzsumme in Prozent. 

Return on Equity (ROE) vor und nach Steuern ist 
das Verhältnis des Ergebnisses vor bzw. nach Steuern 
zum durchschnittlichen Eigenkapital. Diese Kennziffer 
beschreibt die Eigenkapitalverzinsung eines Unterneh-
mens. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Gewinn 
wurde auf das Eigenkapital des Unternehmens erwirt-
schaftet. 

Risk-Earnings-Ratio (RER) bezeichnet das Verhältnis 
des Kreditrisikoaufwandes zum Zinsergebnis. Der Pro-
zentsatz gibt an, welcher Anteil des Zinsergebnisses 
für die Abdeckung des Kreditrisikos verwendet wird. 

Social Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse 
ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen Finan-
zierung oder Refinanzierung geeigneter sozialer Pro-
jekte verwendet werden und die alle vier Kernkompo-
nenten der Social Bond Principles erfüllen. Die 
ausgewählten Projekte sollten einen klaren sozialen 
Nutzen schaffen, der evaluiert und, wo durchführbar, 
quantifiziert werden sollte. 

Solvabilität bezeichnet die Gegenüberstellung des 
sich aus den (gewichteten) Bilanzaktiva und außerbi-
lanzmäßigen Geschäften ergebenden Eigenmitteler-
fordernisses mit den anrechenbaren Eigenmitteln ge-
mäß CRR. Die Solvabilität wird in der CRR geregelt. 

SPPI-Kriterium: Ein Kriterium für die Klassifizierung 
und Bewertung von Finanzinstrumenten stellt das 
SPPI-Kriterium dar. SPPI steht für „solely payment of 
principal and interest“ und zielt auf die Bestimmung 
der vertraglichen Zahlungsströme eines finanziellen 
Vermögenswertes ab. SPPI-konform bedeutet, dass 
sich in den Zinsen das Entgelt für den Zeitwert des 
Geldes, für das Ausfallrisiko und für andere grundle-
gende Risiken, die Kosten des Kreditgeschäfts sowie 
eine Gewinnmarge widerspiegeln. Die Ausprägung 
des SPPI-Kriteriums führt in Kombination mit dem 
Geschäftsmodell zu einer bestimmten Klassifizierung 
und Bewertung nach IFRS 9. 
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Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): 
Der aufsichtsrechtliche Überprüfungs- und Evaluie-
rungsprozess ist im Rahmen der Säule 2 (bankenauf-
sichtlicher Überprüfungsprozess) der neuen Basler Ei-
genkapitalvereinbarung neben dem internen 
Kapitaladäquanzverfahren Teil des Überprüfungsver-
fahrens hinsichtlich der Beaufsichtigung und Evaluie-
rung des Risikomanagements des Kreditinstituts so-
wie der Angemessenheit seines ICAAP. Er wird in 
Österreich für less significant banks von der FMA als 
zuständiger Aufsichtsbehörde wahrgenommen. Wei-
ters umfasst er die Überprüfung der Einhaltung sämt-
licher relevanter Vorschriften, die Identifikation regel-
widriger Zustände sowie die Verhängung von 
Aufsichtsmaßnahmen. 

Swap ist die angloamerikanische Bezeichnung für ein 
Tauschgeschäft. Die Partner tauschen dabei Zah-
lungsverpflichtungen, wobei feste Zinszahlungen ge-
gen variable getauscht (Zinsswaps) oder Beträge in 
verschiedenen Währungen ausgetauscht (Währungs-
swaps) werden. Zinsswaps ermöglichen eine Absi-
cherung gegen Zinsänderungsrisiken und damit eine 
feste Kalkulationsbasis durch Zinsfestschreibung. 
Währungsswaps ermöglichen eine Absicherung der 
Währungsrisiken durch den Tausch von Kapitalbeträ-
gen in unterschiedlichen Währungen, einschließlich 
der damit verbundenen Zinszahlungen. 

Total Risk Exposure Amount ist die Summe der nach 
Adresse- bzw. Partnerrisiko gewichteten Aktiva inklu-
sive Erfordernissen aus dem operationalen Risiko, au-
ßerbilanzmäßigen und besonderen außerbilanzmäßi-
gen Positionen des Bankbuches, die nach 
österreichischen bankaufsichtsrechtlichen Vorschrif-
ten berechnet werden. 

Value-at-Risk ist eine Methode zur Risikoquantifizie-
rung. Sie misst die potentiellen künftigen Verluste, die 
innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums und mit ei-
ner bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschrit-
ten werden. 

Vollkonsolidierte Gesellschaften sind wesentliche, 
beherrschte Unternehmen, deren Aktiva, Passiva, Er-
träge und Aufwendungen nach Abzug von Konsolidie-
rungsposten zur Gänze in den Konzernabschluss der 
BKS Bank einbezogen sind. 
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ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  
AfA Absetzung für Abnutzung  
AktG Aktiengesetz 
ALGAR ALPENLÄNDISCHE GARANTIE – GE-

SELLSCHAFT m.b.H.  
AML Anti-Money Laundering  
APM Aktiv-Passiv-Management 
APRÄG 2016 Abschlussprüfungsrechts-Änderungs-

gesetz 2016 
AR Aufsichtsrat  
ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz 
ATX Prime Österreichischer Aktienindex, der sich 

aus sämtlichen Titeln des Segmets 
prime market zusammensetzt 

AT1 Additional Tier 1 Capital 
AVÖ Aktuarvereinigung Österreichs  
BaSAG Bundesgesetz über die Sanierung und 

Abwicklung von Banken 
BIP Bruttoinlandsprodukt  
BSG BKS Service GmbH  
BTV AG Bank für Tirol und Vorarlberg Aktienge-

sellschaft  
BVG Beteiligungsverwaltung Gesellschaft 

m.b.H. 
BWG Bankwesengesetz  
CCF Credit Conversion Factor  
CCPA California Consumer Privacy Act  
CET1 Common Equity Tier 1 Capital 
CHF Schweizer Franken  
CI Corporate Identity  
CIA Certified Internal Auditor  
CNY Internationaler Währungscode für chi-

nesischen Renminbi (Yuán)  
COSO Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission  
CO2 Kohlendioxid 
CRD Capital Requirements Directive  
C-Regeln „Comply or Explain“-Regeln  
CRR Capital Requirements Regulation 
CSR Corporate Social Responsibility  
D Diskontsatz  
DAX Deutscher Aktienindex  
DBO Defined Benefit Obligation  
EAD Exposure at Default  
EBA European Banking Authority 
ECB European Central Bank 
ECL Expected Credit Loss  
EMAS Eco-Management and Audit Scheme 
ESEF European Single Electronic Format 
ESG Environmental, Social, Governance 
ESMA European Securities and Markets Au-

thority 

ESZB Europäisches System der Zentralbanken  
EUREX European Exchange (Terminbörse für  
 Finanzderivate)  
EWB Einzelwertberichtigung  
EZB Europäische Zentralbank 
FBSchVG Gesetz für fundierte Bankschuldver- 
 schreibungen  
FI Finanzinstrumente 
FLI Forward-looking Information  
FMA Finanzmarktaufsicht  
FMVÖ Finanz-Marketing Verband Österreich 
FV Finanzielle Vermögenswerte  
FV OCI Fair Value through Other  
 Comprehensive Income  
FV PL Fair Value through Profit or Loss  
FX-Quote Fremdwährungsquote  
GBP Great Britain Pound (Britisches Pfund)  
GL Guidelines 
GRI Global Reporting Initiative  
GuV Gewinn- und Verlustrechnung  
GWh Gigawattstunden  
HRK Kroatische Kuna  
IAS International Accounting Standard  
IASB International Accounting Standards 
 Board  
IASC International Accounting Standards 
Committee  
IBOR Interbank Offered Rate 
IC IFRIC Interpretations Committee 
ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment 
 Process  
IFRIC International Financial Reporting Inter- 
 pretations Committee  
IFRS International Financial Reporting Stand-
ards  
IHS Institut für Höhere Studien 
IKS Internes Kontrollsystem  
IKT Informations- und Kommu 
 nikationstechnologie 
ILAAP Internal Liquidity Adequacy Assessment 
 Process  
ILO International Labour Organization 
IRRBB Interest Rate Risk in the Banking Book  
ISAs International Standards on Auditing  
ISIN International Securities Identification 
Number  
iVV individuelle Vermögensverwaltung 
IWF Internationaler Währungsfonds  
JPY Japanischer Yen 

Abkürzungsverzeichnis 
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KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis  
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
KR Kommerzialrat 
LAA Verlustabsorptionsbetrag  
LCR Liquidity Coverage Ratio 
LDR Loan-Deposit-Ratio 
LGD Loss given Default  
L-Regeln „Legal Requirements“-Regeln 
LSI Less Significant Institutions 
m marginal 
MCC  Aufschlag zur Aufrechterhaltung des 

Marktvertrauens  
MiFID II Markets in Financial Instruments  
 Directive  
MREL Minimum Requirement for Own funds  
 and Eligible Liabilities  
NaDiVeG Nachhaltigkeits- und  
 Diversitätsverbesserungsgesetz  
NII Net Interest Income 
NPL-Quote Non-performing Loan-Quote 
NSFR Net Stable Funding Ratio 
ÖCGK Österreichischer Corporate  
 Governance Kodex 
OCI Other Comprehensive Income  
OECD Organisation for Economic  
 Cooperation and Development  
OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG  
OeNB Oesterreichische Nationalbank  
OGH Oberster Gerichtshof 
ÖGNI Österreichische Gesellschaft für  
 Nachhaltige Immobilienwirtschaft  
ÖGVS Österreichische Gesellschaft für  
 Verbraucherstudien 
ÖNACE Österreichische Version des NACE  
 Nomenclature statistique des activités 
 économiques dans la Communauté 
 européenne  
OR-Gremium Operationales Risiko-Gremium  
PD Probability of Default (Ausfallsquote)  
PEPP Pandemic Emergency Purchase  
 Programme 
pEWB pauschalierte Einzelwertberichtigung 

PJ Personaljahre  
RCA Recapitalization Amount  
 (Rekapitalisierungsbetrag)  
ROA Return on Assets  
 (Gesamtkapitalrendite)  
ROE Return on Equity (Eigenkapitalrendite)  
R-Regeln „Recommendations“-Regeln 
SEPA Single Euro Payments Area 
SIC Standing Interpretations Committee  
SPPI-Kriterium Solely Payments of Principal  
 and Interest  
SREP Supervisory Review and Evaluation  
 Process  
S&P 500 Standard & Poor's 500 
t Tonnen 
TLOF Total Liabilities and Own Funds  
TLTRO Targeted Longer-Term Refinancing  
 Operation 
ÜbG Übernahmegesetz 
UGB Unternehmensgesetzbuch 
USD US-Dollar  
VAR Value-at-Risk  
VJ Vorjahr 
Vst.-Dir. Vorstandsdirektor 
Vst.-Vors. Vorstandsvorsitzende  
WAG Wertpapieraufsichtsgesetz 
WIFO Österreichisches Institut für  
 Wirtschaftsforschung 
Xetra Exchange Electronic Trading  
 (elektronischer Handelsplatz)  
ZCR/RC Abteilung Controlling und  
 Rechnungswesen/Risikocontrolling  
ZKR Zentrale Abteilung Kreditrisiko 
ZRS Zentrale Abteilung Risikoanalyse und 
 Service 
ZTF Abteilung Treasury und Financial  
 Institutions 
ZTF/GDH Abteilung Treasury und Financial  
 Institutions/Gruppe Geld- und  
 Devisenhandel 
ZVB Zentrale Abteilung Vorstandsbüro 
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Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung des BKS Bank 
Konzerns beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum Stichtag 08. März 
2021 zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten An-
nahmen nicht eintreffen oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarte-
ten Ergebnissen abweichen. Mit diesem Geschäftsbericht ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Ak-
tien der BKS Bank AG verbunden. 
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Bilanzzahlen in Mio. EUR 2018 2019 2020 

Bilanzsumme 7.918,4 8.255,8 9.237,1 

Forderungen an Kunden 5.984,1 6.338,5 6.612,9 

Festverzinsliche Wertpapiere (Position 2. + 5.) 895,8 882,2 916,6 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5.484,9 5.822,7 6.561,5 

• hiervon Spareinlagen 1.428,5 1.412,6 1.400,5 

• hiervon sonstige Verbindlichkeiten 4.056,4 4.410,1 5.161,0 

Verbriefte Verbindlichkeiten 574,7 629,5 657,5 

Anrechenbare Eigenmittel 784,5 875,5 905,8 

• hiervon Kernkapital 637,1 679,8 706,3 

Eigenmittelüberschuss 283,5 241,6 244,4 

Wertpapiervolumen auf Kundendepots 8.300,2 11.879,7 11.559,2 

Primäreinlagen 6.239,6 6.683,0 7.428,7 

        

Erfolgsrechnung in Mio. EUR       

Betriebsergebnis 70,7 69,4 62,7 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 42,3 56,4 38,1 

Jahresüberschuss 33,0 45,6 30,1 

        

Unternehmenskennzahlen       

Kernkapitalquote 12,6 13,1 13,1 

Gesamtkapitalquote 15,5 16,9 16,8 

Return on Equity nach Steuern 5,3 6,7 4,2 

Return on Assets nach Steuern 0,4 0,6 0,3 

Cost-Income-Ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 62,4 63,9 67,4 

Betriebsergebnis in % der durchschnittl. Bilanzsumme 0,9 0,9 0,7 

        

Ressourcen       

Mitarbeiterstand im Jahresdurchschnitt ohne Vorstand1) 816,0 841,0 840,0 

Anzahl der Geschäftsstellen 63,0 63,0 64,0 

        

Kennzahlen zur BKS Bank-Aktie       

Gewinn pro Aktie 0,8 1,1 0,7 

Dividende pro Aktie 0,23 0,12 0,122) 

Höchstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 19,8/-/18,2 17,2/-/17,0 16,0/13,6/15,0 

Tiefstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,5/-/16,9 15,0/-/13,4 11,3/11,8/10,3 

Schlusskurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,8/-/17,0 16,0/-/14,3 12,5/13,6/- 
    

1) Ohne entsandte Mitarbeiter 
2) Vorschlag an die 82. ordentliche Hauptversammlung der BKS Bank AG am 17. Mai 2021. 
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Globale Lockdowns bremsten die 
wirtschaftliche Entwicklung  
Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie führten im vierten Quartal 2020 
erneut zu einem Einbruch der Weltwirt-
schaft. Fast alle Länder sind von der Pan-
demie betroffen, sodass die OECD im De-
zember die Wachstumsprognose für die 
globale Wirtschaftsleistung nach unten 
revidierte.  

Die US-amerikanische Wirtschaft ist im 
Jahr 2020 wegen der Corona-Krise in his-
torischem Ausmaß eingebrochen und 
schrumpfte – auf das Gesamtjahr gese-
hen – um 3,5%. Als einzige große Volks-
wirtschaft verbuchte die Volksrepublik 
China im vergangenen Jahr ein Wachs-
tum in Höhe von 2,3%. Das Land hat  
rigorose Maßnahmen im Kampf gegen 
das Corona-Virus gesetzt. Bereits ab dem 
zweiten Quartal ist die chinesische Wirt-
schaft auf den Wachstumspfad zurück-
gekehrt, wenn auch in einem deutlich ge-
ringeren Ausmaß.  

In der Eurozone haben die Lockdown-
Maßnahmen im ersten Halbjahr und  
gegen Ende des Jahres 2020 ihre Spuren 
hinterlassen. Nach der deutlichen Erho-
lung im dritten Quartal mussten die meis-
ten Volkswirtschaften im vierten Quartal 
wieder eine Schrumpfung der Wirtschafts-
leistung hinnehmen, wobei der Einbruch 
nicht mehr so deutlich wie im zweiten 
Quartal ausfiel. In der gesamten Eurozone 
lag der Rückgang des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) im vierten Quartal bei -0,7%. 
Auf das Gesamtjahr 2020 berechnet, 
dürfte das BIP in der Eurozone aller Vo-
raussicht nach um 6,8% gesunken sein. 
Deutschland, ein Land, das ebenfalls im 
November viele Wirtschaftsbereiche 
schloss, kam vorerst mit einem blauen 
Auge davon. Nach dem starken Auf-
schwung im dritten Quartal stagnierte die 
Volkswirtschaft von Oktober bis Dezem-
ber. Spanien verzeichnete im vierten 
Quartal ein leichtes Wachstum in Höhe  

von 0,4%, während Frankreichs Wirt-
schaftsleistung um 1,4% zurückging.  

In Österreich fiel der BIP-Rückgang im 
vierten Quartal massiver aus und betrug 
4,3%. Als eine sehr stark vom Tourismus 
abhängige Volkswirtschaft litt Österreich 
besonders stark an den gesetzten 
Corona-Maßnahmen. Hotels und Gastro-
nomie sind seit Monaten geschlossen. 
Laut dem Österreichischen Wirtschafts-
forschungsinstitut (WIFO) sank die öster-
reichische Wertschöpfung in den Berei-
chen Handel, Beherbergung, Gastronomie 
und Verkehr in den letzten drei Monaten 
2020 im Vergleich zum Vorquartal um 
19,7%. Bei den sonstigen Dienstleistun-
gen, zu denen auch der Kunst- und Kul-
turbereich zählt, fiel der Einbruch mit 
25,2% noch dramatischer aus. Besser lief 
es für die Industrie und die Bauwirtschaft. 
Im Schlussquartal 2020 wurde hier ein 
kleines Wachstum von 1,0% erzielt.  

Notenbanken bleiben expansiv 
Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt 
auch weiterhin für günstige Finanzie-
rungsbedingungen für die Realwirtschaft. 
Das Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme (PEPP) wurde im Dezember 
2020 um weitere 500 Milliarden Euro auf-
gestockt und läuft mit einem Volumen 
von nun 1,85 Billionen Euro bis mindes-
tens Ende März 2022. Der Leitzins wurde 
in den letzten Monaten nicht angepasst 
und lag zum 31. Dezember 2020 weiterhin 
bei 0%, der Einlagenzins bei -0,5%. Auch 
in den USA gab es keine Änderung der 
Zinspolitik. Der Leitzins steht bei einer 
Spanne von 0 bis 0,25%. Zur Stabilisie-
rung der Wirtschaft sollen auch die Wert-
papierkäufe von monatlich 120 Milliarden 
USD beibehalten werden. Ein Zurückfüh-
ren der Bilanzsumme der US-Notenbank, 
im Fachjargon „Tapering“ genannt, wird 
frühestens nach einer überstandenen 
Corona-Krise im Jahr 2022 erfolgen  
können.  

Wirtschaftliches Umfeld 
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Kapitalmärkte sahen ein Jahr  
voller Höhen und Tiefen 
Das Jahr 2020 begann voller Euphorie. 
Der Abschwung aus 2019 lag hinter uns, 
Wachstumsprognosen wurden angeho-
ben, Stimmungsindikatoren ließen positiv 
in die Zukunft blicken. Im Handelskrieg 
USA gegen China schien eine Einigung in 
Aussicht. Mit den ersten COVID-19-Fällen 
außerhalb Chinas änderte sich das welt-
weite Kapitalmarktumfeld drastisch.  
Globale Lockdowns und der folgende 
konjunkturelle Einbruch führten dazu, 
dass die Börsen mit einem der schärfsten 
Einbrüche der Geschichte reagierten. In-
nerhalb weniger Wochen verzeichneten 
sowohl Aktien, Rohstoffe und auch Anlei-
hen deutliche Wertverluste. Die milliarden-
schweren Unterstützungsmaßnahmen der 
Regierungen und Notenbanken rund um 
den Globus stoppten Ende März den 
Ausverkauf an den Börsen und die  
Erholung bei Aktien und Anleihen mit  
höherem Risiko startete. Diese setzte sich 
mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jah-
resende 2020 fort. So erreichten einige In-
dizes wieder Rekordniveaus. In den USA 
legte der S&P 500 um 18,0% und der 
Nasdaq um 45,3% – in US-Dollar gerech-
net – zu.  

In Europa haben sich die Märkte zum 
Jahresende noch nicht ganz erholt, so-
dass einige Indizes noch leicht im Minus 
waren. Der österreichische Aktien-Index 
ATX Prime schloss das Jahr mit einem 
Minus von 10,2%.  

Euro wertete gegenüber den  
wichtigsten Währungen auf 
Der Euro wertete im vierten Quartal ge-
genüber den meisten wichtigen Leitwäh-
rungen auf. Gegenüber dem US-Dollar 
wertete der Euro von 1,172 auf 1,222 EUR 
je USD auf, ein Plus von 4,2%. Gegenüber 
dem Schweizer Franken veränderte sich 
das Verhältnis von 1,079 auf 1,081, ein Zu-
wachs von 0,2%. Das Verhältnis EUR/JPY 
stieg von 123,65 auf 126,18, was einen An-
stieg von 2,1% bedeutete. Im Vergleich 
zum britischen Pfund verlor der Euro 1,5% 
(0,907 auf 0,894 EUR je GBP). Der chine-
sische Renminbi verteuerte sich gegen-
über dem Euro um 0,3% von 7,976 auf 
8,003 EUR je CNY. Die für unser Haus 
wichtige kroatische Kuna verzeichnete 
eine geringe Abwertung in Höhe von 0,1% 
gegenüber dem Euro und notierte per 
Ende Dezember bei 7,554 HRK je EUR. 

 

Performance europäischer Aktienindizes 
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Das Geschäftsjahr war geprägt durch die 
COVID-19-Pandemie. Innerhalb weniger 
Wochen kam es zu einer gesundheit- 
lichen Ausnahmesituation von internati-
onaler Tragweite. Die Folgen waren Aus-
gangsbeschränkungen, Schließungen 
ganzer Wirtschaftszweige, Wirtschafts-
einbrüche und eine „neue Normalität“. 
Um die Gesundheit der Mitarbeiter und 
Kunden zu schützen sowie den Erhalt 
der Arbeitsplätze zu sichern, ergriff die 
BKS Bank umfassende Maßnahmen. 

Ein Krisenstab steuerte die BKS Bank si-
cher durch die Pandemie. Der Krisenstab 
veröffentlichte am Beginn der Krise nahe-
zu täglich Informationen zum Umgang mit 
COVID-19 im Mitarbeiterportal und stand 
für Fragen der Mitarbeiter rund um die 
Uhr zur Verfügung.  

Neben der Einrichtung von über 200 
Homeoffice-Arbeitsplätzen wurden auch 
Ersatzquartiere bezogen. Besprechungen 
fanden ausschließlich online statt und  
Seminare wurden abgesagt bzw. als On-
line-Events angeboten. Eltern von betreu-
ungspflichten Kindern wurden mit Son-
derbetreuungstagen unterstützt. Im 
November eröffneten wir eine eigene 
Teststraße in der Zentrale. Sie ermöglicht 
eine rasche Reaktion bei Verdachtsfällen. 
Bis Jahresende wurden bereits 144 Mitar-
beiter getestet. Erfreulicherweise blieb die 
Anzahl an COVID-19-Erkrankten unter 
den Mitarbeitern in Österreich mit 39 Per-
sonen gering. Die Quarantänequote lag in 
Österreich bei 0,34%. Lediglich Slowenien 
war mit 24 erkrankten Mitarbeitern relativ 
stärker betroffen. Unter den Mitarbeitern 
gab es keinen Todesfall zu beklagen,  
wofür wir besonders dankbar sind.  

Während des Lockdowns hielten wir  
unsere Filialen für unsere Kunden stets  
geöffnet. Um Ansteckungen zu vermei-
den, wurden Kundenzonen mit Infektions-
schutzscheiben ausgestattet und unsere 
Kunden kostenlos mit Mund-Nasen-
Schutz versorgt.  

Kundenveranstaltungen wurden abgesagt 
bzw. online abgehalten. Unsere Finanzie-
rungs- und Förderexperten sowie die 
Marktfolgeeinheiten waren im Dauer-
einsatz, um die vielen Anfragen zu Stun-
dungen, Überbrückungsfinanzierungen, 
zu möglichen Förderungen und zur 
Investitionsförderprämie zu beantworten. 
Insgesamt haben wir im Jahr 2020 rund 
160,6 Mio. EUR an Überbrückungs-
finanzierungen gewährt und rund 3.652 
Stundungen mit einem Volumen von 
61,4 Mio. EUR eingeräumt.  

Die COVID-19-Pandemie hat zu massiven 
Veränderungen im Kundenverhalten ge-
führt. Durch Ausgangsbeschränkungen 
bzw. Vermeidung von persönlichen Kon-
taktpunkten kam es zu einer starken Re-
duktion der Kundenfrequenz in unseren 
Filialen. Auch ein deutlicher Rückgang des 
Bargeldbezuges war zu verzeichnen. Kar-
tenzahlungen bzw. kontaktloses Bezahlen 
hingegen erfuhren eine rasante Verbrei-
tung. COVID-19 beschleunigte die digitale 
Transformation immens und so erfuhr 
das Online-Banking einen regelrechten 
Boom. Digitale Produkte und Services 
wurden deutlich stärker nachgefragt als 
davor. Da wir schon früh auf die Chancen 
der Digitalisierung gesetzt haben, konnten 
wir rasch auf die geänderten Kundenbe-
dürfnisse reagieren. Unsere Kunden konn-
ten ihre Bankgeschäfte uneingeschränkt 
über die gesamte Zeit hinweg durchführen.  

Trotz aller Herausforderungen ist es uns 
gelungen, die Geschäftstätigkeit aufrecht-
zuerhalten und auch unsere strategischen 
Projekte, wie zum Beispiel den  
Launch von BKS Bank Connect, den Aus-
bau des Spektrums nachhaltiger Produkte 
oder den Bau des BKS-Holzquartiers, 
plangemäß fortzuführen. In der Liquidi-
tätssteuerung kam es zu keinerlei Engpäs-
sen und für allfällig steigende Kreditrisiken 
haben wir gut vorgesorgt. Wir sind stolz 
darauf, dieses Krisenjahr gut gemeistert zu 
haben.  

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
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Die BKS Bank-Aktien notieren im Seg-
ment Standard Market Auction der Wie-
ner Börse. Bis zum 31. Oktober 2020 war 
das Grundkapital in 41.142.900 auf Inha-
ber lautende Stamm-Stückaktien und 
1.800.000 auf Inhaber lautende Vorzugs-
Stückaktien mit jeweils einem rechneri-
schen Nominalwert von 2,- EUR je Aktie 
aufgeteilt. 

In der Hauptversammlung am 29. Mai 
2020 und der Versammlung der Vorzugs-
aktionäre am 09. Juni 2020 wurde der Be-
schluss gefasst, die Vorzugs-Stückaktien 
in Stamm-Stückaktien umzuwandeln.  

Nach Vorliegen der dazu erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen erfolgte am 
31. Oktober die Eintragung dieser Um-
wandlung im Firmenbuch, sodass seit die-
sem Tag das unveränderte nominelle 
Grundkapital in 42.942.900 Stamm-Stück-
aktien unterteilt ist. 

Genehmigtes Kapital 
Der Vorstand ist gemäß § 4 der Satzung 
der BKS Bank ermächtigt, innerhalb von 
fünf Jahren ab Eintragung der entsprech-
enden Satzungsänderung im Firmenbuch 
gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Grundkapital um bis 
zu 16.000.000,- EUR durch Ausgabe von 
bis zu 8.000.000 Stück auf Inhaber lau-
tende Stamm-Stückaktien zu erhöhen 

und den Ausgabekurs sowie die Ausgabe-
bedingungen im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Die Satzungs-
änderung wurde nach dem Beschluss der  
79. ordentlichen Hauptversammlung am 
12. Juni 2018 in das Firmenbuch eingetragen. 

Zusammensetzung des Kapitals 
Am 31. Dezember 2020 hielt die Oberbank 
AG, einschließlich des Untersyndikates mit 
der Beteiligungsverwaltung GmbH, 19,2% 
der Stimmrechte. Vor der Umwandlung 
und Bildung des Untersyndikates waren 
es 19,3%. Auf die Bank für Tirol und Vor-
arlberg Aktiengesellschaft entfielen am 
31. Dezember 2020 18,9% der Stimm-
rechte (vor der Umwandlung 19,5%).  
Die Generali 3Banken Holding AG hielt 
am Stichtag 31. Dezember 2020 7,4% der 
Stimmrechte (vor der Umwandlung 7,8%). 
Diese Investoren sind miteinander in ei-
nem Syndikat verbunden. Zweck der  
Syndikatsvereinbarung ist es, durch ge-
meinsame Ausübung der Stimmrechte in 
den Hauptversammlungen sowie gegen-
seitige Vorkaufsrechte der Syndikats-
partner die Unabhängigkeit der BKS Bank 
zu sichern. Der Stimmrechtsanteil aller 
Syndikatspartner, einschließlich des Un-
tersyndikats der Oberbank AG mit der Be-
teiligungsverwaltung GmbH, betrug zum 
Jahresultimo 45,5%. Der Bestand eigener 
Anteile belief sich zum 31. Dezember 2020 
auf 811.300 Stamm-Stückaktien, das ent-
sprach einer Quote von rund 1,9%. 

 
Aktionärsstruktur der BKS Bank AG zum 31. Dezember 2020 

 

Aktionärsstruktur 



Lagebericht 

256 

Basisinformationen zur BKS Bank-Aktie   2019 2020 

Anzahl Stamm-Stückaktien ISIN AT0000624705 41.142.900 41.142.900 

Anzahl Stamm-Stückaktien-Umtausch ISIN AT0000A2HQD1 - 1.800.000 

Anzahl Vorzugs-Stückaktien ISIN AT0000624739 1.800.000 - 

Höchstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 17,2/-/17,0 16,0/13,6/15,0 

Tiefstkurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 15,0/-/13,4 11,3/11,8/10,3 

Schlusskurs Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie in EUR 16,0/-/14,3 12,5/13,6/- 

Marktkapitalisierung in Mio. EUR 684 539 

Dividende pro Vorzugs-Stückaktie/Stamm-Stückaktie-Umtausch 0,12/- -/0,121) 

Dividende pro Stamm-Stückaktie 0,12 0,121) 

KGV Stamm-/Stamm-Umtausch/Vorzugsaktie 15,1/-/13,5 17,9/19,4/- 

Dividendenrendite Stamm-Stückaktie 0,75 0,96 

Dividendenrendite Vorzugs-Stückaktie/Stamm-Stückaktie-Umtausch 0,84/- -/0,88 
   

1) Vorschlag an die 82. ordentliche Hauptversammlung am 17. Mai 2021 

 

Aktienrückerwerb 
Im Jahr 2019 wurde ein Aktienrückkauf-
programm erfolgreich durchgeführt. Zum 
Restbestand aus dem Aktienrückkaufpro-
gramm 2013 von insgesamt 14.000 
Stamm-Stückaktien wurden durch ein öf-
fentlich bekanntgegebenes Aktienrück-
kaufprogramm börslich und außerbörslich 
insgesamt 100.000 Stück Stamm-Stück-
aktien zu einem Durchschnittskurs von 
rund 17,1 EUR je Aktie zurückgekauft. Der 
Rückkauf erfolgte im Rahmen der in der 
79. Hauptversammlung erteilten Ermächti-
gung gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG. 
Nachdem im Jahr 2019 für ein Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm bereits 17.989 Stück 
dieser Aktien verwendet worden waren, 
wurde im Jahr 2020 wiederum ein Mitar-
beiterbeteiligungsprogramm durchgeführt: 
Im Zeitraum von 01. April bis 16. April 
2020 wurden 25.343 Stück Aktien aus 
dem Aktienrückkaufprogramm 2019 zum 
Kurs von 12,4 EUR für dieses Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm verwendet. Die  
Aktien wurden unter näher definierten Be-
dingungen als Teil des Bilanzgeldes an 
Mitarbeiter ausbezahlt.  

Per Jahresende 2020 betrug der Stand der 
Stamm-Stückaktien, die dem Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm zugeordnet sind, 
70.668 Stück. 

Laufende Verfahren 
Die UniCredit Bank Austria AG und CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. hatten als 
Minderheitsaktionäre beim Landesgericht 
Klagenfurt im Juni 2019 einen Antrag auf 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers gemäß § 130 Abs. 2 AktG einge-
bracht. In diesem Verfahren begehrten die 
Antragsteller eine Sonderprüfung im Zu-
sammenhang mit Kapitalerhöhungen der 
Emittentin zwischen 1994 und 2018. Der 
Antrag wurde vom Landesgericht Kla-
genfurt in erster Instanz und vom Ober-
landesgericht Graz in zweiter Instanz ab-
gewiesen. Mit Beschluss vom November 
2020 hat der OGH den Revisionsrekurs 
der Antragstellerinnen zurückgewiesen. 
Damit ist der Antrag von UniCredit Bank 
Austria AG und CABO Beteiligungsgesell-
schaft m.b.H., einen gerichtlichen Sonder-
prüfer zu bestellen, endgültig abgelehnt 
worden.  
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Der OGH verwies insbesondere darauf, 
dass es den Antragstellern nicht gelungen 
sei, eine Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung aufzuzeigen.  

Dieselben Minderheitsaktionäre haben im 
Juni 2019 eine Klage auf Anfechtung von 
Beschlüssen der Hauptversammlung vom 
08. Mai 2019 unter anderem wegen der 
Ablehnung der Durchführung einer Son-
derprüfung eingebracht. Das Anfech-
tungsverfahren wurde nach einer Verfah-
rensunterbrechung fortgesetzt. 

Im Juni 2020 wurde von denselben Min-
derheitsaktionären eine Klage auf Anfech-
tung von Beschlüssen der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 
beim Landesgericht Klagenfurt einge-
bracht. Angefochten werden die beschlos-
sene Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes und die (Nicht-)Entlastung 
einzelner Mitglieder des Aufsichtsrates so-
wie die Ablehnung der Durchführung von 
verschiedenen Sonderprüfungen. Begehrt 
werden ferner die positive Beschlussfest-
stellung der Nichtentlastung der Mitglieder 
des Vorstandes und einzelner Mitglieder 
des Aufsichtsrates, der Entlastung eines 
Aufsichtsratsmitglieds sowie die positive 
Beschlussfeststellung über die Durchfüh-
rung der oben genannten Sonderprüfun-
gen. Das Anfechtungsverfahren ist unter-
brochen, der Akt wurde der Übernahme-
kommission vorgelegt.  

Weiters wurde im März 2020 auf Antrag 
der genannten Minderheitsaktionäre die 
Einleitung eines Verfahrens gemäß § 33 
ÜbG vor der Übernahmekommission be-
schlossen.  

Gegenstand der Untersuchung in diesem 
Nachprüfungsverfahren ist die Vorfrage zu 
den obengenannten Anfechtungsverfah-
ren, ob eine Verletzung der Angebots-
pflicht, insbesondere gemäß § 22a Z 3  
oder § 22 Abs. 4 ÜbG, durch die 
BKS Bank und die mit ihr verbundenen 
Rechtsträger vorliegt. Ebenso wurde auf 
Antrag der genannten Minderheitsaktio-
näre die Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens gemäß § 33 ÜbG betreffend 
die Oberbank und die Bank für Tirol und 
Vorarlberg beschlossen.  

Die Übernahmekommission hat diese 
Verfahren miteinander verbunden und 
eine mündliche Verhandlung durchge-
führt. Die Entscheidung steht noch aus. 
Angesichts der Verbindungen zwischen 
den Mitgliedern der 3 Banken Gruppe 
kann sich eine Verletzung der Angebots-
pflicht einer der drei Banken auch auf die 
beiden anderen Banken auswirken.  

Der Vorstand geht nach sorgfältiger Prü-
fung unter Beiziehung externer Experten 
davon aus, dass die von den genannten 
Minderheitsaktionären erhobenen Vor-
würfe haltlos sind. Der bisherige Verfah-
rensverlauf und die ergangenen Entschei-
dungen, insbesondere die Ablehnung der 
Bestellung eines gerichtlichen Sonderprü-
fers durch den OGH, bestärken die 
BKS Bank in dieser Sichtweise.   
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Informationen zum ÖCGK und zur BKS Bank im Internet 
 Adressen im Internet 

Österreichischer Corporate Governance Kodex www.corporate-governance.at 
BKS Bank-Aktie  www.bks.at/investor-relations/die-bks-bank-aktie 
Aktionärsstruktur www.bks.at/investor-relations/aktionaersstruktur 
Unternehmenskalender www.bks.at/investor-relations/unternehmenskalender 
Hauptversammlung www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung 
Corporate Governance  
• Entsprechenserklärung der BKS Bank AG 
• Leitlinien für die Unabhängigkeit 
• Bericht der BKS Bank zum Österreichischen 

Corporate Governance Kodex 
• Veröffentlichungen gemäß § 65a BWG 

betreffend Corporate Governance & 
Vergütung 

• Satzung der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/corporate-governance 

Geschäfts-, Finanz- und 
Nachhaltigkeitsberichte der BKS Bank 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Informationen gemäß 
Offenlegungsverordnung 

www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen 

Pressemitteilungen der BKS Bank www.bks.at/news-presse 
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Die BKS Bank wurde 1922 als „Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgesellschaft  
Ehrfeld & Co“ in Klagenfurt gegründet. Seit den Gründungstagen hat sich das Markt-
gebiet stetig vergrößert. Heute umfasst die BKS Bank 64 Filialen und vier  
Leasinggesellschaften in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei sowie  
eine Repräsentanz in Italien. 

Unsere Kernregionen 

 

 

Bank Anzahl Filialen Anzahl Kunden Anzahl Mitarbeiter 

Österreich 49 130.241 719,8  
Kärnten inkl. Corporate Banking 20 78.220 544,3  
Steiermark 12 24.525 76,2  
Wien-Niederösterreich-Burgenland 17 27.496 99,3  
Auslandsmärkte 15 54.757 221,6 
Slowenien 8 48.563 129,0 

Kroatien 4 5.333 63,8 

Slowakei 3 861 28,8         
Leasinggesellschaften 

Leasing- 
Barwertvolumen Anzahl Kunden Anzahl Mitarbeiter 

BKS-Leasing GmbH 256.197 2.364 10,1 

BKS-leasing d.o.o., Ljubljana 155.559 5.691 18,9 

BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb 77.943 984 13,3 

BKS-Leasing s.r.o., Bratislava 60.098 725 13,4 
    

 
 

Märkte 
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Österreich 
Die Ursprünge der BKS Bank liegen in 
Kärnten. Viele Jahrzehnte lang waren wir 
ausschließlich am Kärntner Markt tätig. 
Die ersten Expansionsschritte unternah-
men wir 1983 mit der Gründung einer  
Filiale in Graz. Die Süd-Ost-Achse wurde 
2003 mit der Übernahme der „Die Bur-
genländische Anlage & Kreditbank AG“ 
geschlossen. Wir haben uns bevorzugt in 
Bezirksstädten mit guter Wirtschaftskraft 
angesiedelt, sodass wir über kein über- 
dimensioniertes Filialnetz verfügen.  

Slowenien 
Die internationale Expansion starteten wir 
in den 1990er Jahren im benachbarten 
Slowenien. Seither hat sich die Direktion 
Slowenien zum wichtigsten Auslands-
markt innerhalb der BKS Bank entwickelt. 
In den vergangenen Jahren sind wir ins-
besondere durch eine erfolgreiche Akqui-
sitionspolitik kräftig gewachsen. Im Wert-
papiergeschäft haben wir die 
Marktführerschaft erlangt. Seit über 20 
Jahren betreiben wir außerdem eine  
eigene Leasinggesellschaft, die am slowe-
nischen Markt gut reüssieren konnte.  

Kroatien 
Der Markteintritt der BKS Bank in Kroatien 
erfolgte 1998 mit der Gründung einer  
Repräsentanz. Später folgte die Gründung 
der kroatischen Leasinggesellschaft, BKS-
leasing Croatia d.o.o., die seither stabil 
wächst.  

In den kroatischen Bankenmarkt sind wir 
2007 mit dem Erwerb der in Rijeka behei-
mateten Kvarner banka d.d. eingetreten. 
Seit der Übernahme haben wir das Filial-
netz um je eine Stelle in Zagreb und Split 
erweitert, 2020 erfolgte eine weitere Nie-
derlassung in Zagreb.  

Slowakei 
Seit 2007 sind wir durch die Übernahme 
einer slowakischen Leasinggesellschaft in 
der Slowakei aktiv. Die erste Banknieder-
lassung gründeten wir 2011. Sowohl die 
Bank als auch die Leasinggesellschaft 
haben ihren Sitz in Bratislava. In Banská 
Bystrica und Žilina betreiben wir zwei 
Bankfilialen und zwei Leasingstandorte.  

Sonstige Märkte 
Zu unseren Kunden zählen auch Perso-
nen, die außerhalb unserer definierten 
Auslandsmärkte leben, darunter z. B. Ita-
lien oder Deutschland. Diese Kunden wer-
den ausschließlich Cross-Border durch 
unsere österreichischen Direktionen be-
treut. In Italien betreiben wir eine Reprä-
sentanz.  

Unsere Zielgruppen 
Mit unserem vielfältigen Produkt- und 
Dienstleistungsangebot sprechen wir  
Privat- und Firmenkunden an. Im Firmen-
kundenbereich sind wir seit den Grün-
dungstagen vor allem in der Industrie und 
im Gewerbe stark vertreten. Darüber hin-
aus betreuen wir auch eine große Anzahl 
an gemeinnützigen Wohnbaugesellschaf-
ten und Wohnbauträgern. In den letzten 
Jahren arbeiten wir auch verstärkt mit Ge-
meinden und öffentlichen Institutionen 
zusammen. Auch für die attraktive Kun-
dengruppe der freien Berufe sind wir ein 
verlässlicher Bankpartner.  

Im Privatkundenbereich konzentrieren wir 
uns auf gehobene Privatkunden und auf 
Zugehörige der Berufsgruppe Heilberufe.  
Als neue Zielgruppe haben wir digitalaf-
fine Kunden in den Fokus genommen. 
Dieser Personengruppe wollen wir vor al-
lem mit BKS Bank Connect ein attraktives 
Angebot bieten.   
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Die Bilanzsumme der BKS Bank ist zum 
31. Dezember 2020 um rund 1,0 Mrd. 
EUR auf beachtliche 9,2 Mrd. EUR ge-
wachsen. Ein moderates, verantwor-
tungsbewusstes Kreditwachstum  
(+4,3%) sowie die Verdoppelung der 
Barreserve waren für den kräftigen An-
stieg verantwortlich. Die Primäreinlagen 
verzeichneten erneut einen signifikanten 
Zufluss an Kundengeldern (+11,2%). 

Aktiva 
Kreditgeschäft verlief zufriedenstellend  
Wir blicken auf ein außergewöhnliches 
Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Wirt-
schaftsschock, der durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus aus-
gelöst wurde, hat tiefe Spuren in unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft hinterlassen. 
Zahlreiche staatliche Stützungsmaßnah-
men und Hilfsprogramme wurden entwi-
ckelt, die von den Banken binnen kürzes-
ter Zeit umgesetzt wurden. Durch den 
beispiellosen Einsatz unserer Mitarbeiter 
haben wir einen wichtigen Beitrag zur Sta-
bilisierung der Wirtschaft geleistet und un-
sere Kunden mit notwendigen Überbrü-
ckungsfinanzierungen und Stundungen 
unterstützt. Ab April haben wir über 3.652 
Stundungen im Kreditgeschäft im In- und 
Ausland bearbeitet und Überbrückungsfi-
nanzierungen in Höhe von rund 
160,6 Mio. EUR eingeräumt.  

Das Geschäftsjahr 2020 war im Kreditge-
schäft aber keineswegs nur von den  
Folgen der Pandemie geprägt. Viele Unter-
nehmen setzten ihren Expansions- und 
Investitionskurs fort und so konnten wir in 
allen Regionen, in denen wir tätig sind, 
Zuwächse im Finanzierungsgeschäft  
erzielen. Rund 2,0 Mrd. EUR haben wir in 
Österreich und auf unseren Auslands-
märkten neu an Finanzierungen vergeben. 
Insgesamt beliefen sich die Forderungen 
an Kunden auf 6,6 Mrd. EUR nach 6,3 
Mrd. EUR zum 31. Dezember 2019, was 
ein Kreditwachstum in Höhe von 4,3% be-
deutete. 

Bei den Forderungen an Kreditinstituten 
erhöhte sich das Forderungsvolumen um 
56,2% auf 248,4 Mio. EUR, da wir kurzfris-
tige Liquiditätsspitzen bei Kreditinstituten 
mit erstklassigen Bonitäten veranlagt  
haben.  

Dank unseres Engagements, den Anteil 
der Forderungen in Schweizer Franken 
kontinuierlich zu senken, erreichte die 
Fremdwährungsquote zum 31. Dezember 
2020 einen erfreulichen Wert von nur 
1,5%. In der FX-Quote sind die EUR-Kre-
dite an Kunden der Direktion Kroatien 
nicht enthalten. 

 

 

Entwicklung Forderungen an Kunden  
 

 

 

Vermögens- und Finanzlage 
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Der Bestand an festverzinslichen Wertpa-
pieren erhöhte sich durch Investitionen 
um 3,9% auf 916,6 Mio. EUR. Bis zum 
31. Dezember 2020 haben wir Investitio-
nen im Ausmaß von 71,4 Mio. EUR  
getätigt, diesen standen Tilgungen und 
Verkäufe in Höhe von 36,4 Mio. EUR  
gegenüber. Diese Position stellt eine  
wesentliche Säule unseres Liquiditäts- 
managements dar. 

Die Barreserve, die sich aus Kassenbe-
ständen und Guthaben bei den Noten-
banken zusammensetzt, hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahreswert verdoppelt und 
erreichte einen Wert von 1,1 Mrd. EUR. 
Dieser hohe Stand ist einmalig in unserer 
Unternehmensgeschichte und ein Indika-
tor dafür, dass es insbesondere am öster-
reichischen und slowenischen Markt zu 
keinen Liquiditätsengpässen während der 
Pandemie kam.  

Der hohe Stand der Barreserve hat auch 
eine Schattenseite: Für Einlagen bei der 
Österreichischen Nationalbank (OeNB) 
sind Negativzinsen in Höhe von 0,5% zu 
entrichten, die das Zinsergebnis entspre-
chend belasten. 

Passiva 
Primäreinlagen legten kräftig zu 
Bei den Primäreinlagen eilten wir erneut 
zu einem Höchststand. Zum 31. Dezember 
2020 verwalteten wir Kundengelder in 
Höhe in 7,4 Mrd. EUR. Den Rekordwert 
aus dem Vorjahr haben wir mit 
745,6 Mio. EUR kräftig übertroffen. 

Das Sparverhalten hat sich im Berichts-
jahr in Folge der COVID-19-Pandemie ver-
ändert. Viele Kunden haben zusätzliche 
Liquiditätsreserven geschaffen, um für 
mögliche negative Auswirkungen der Krise 
besser gerüstet zu sein.  

Wir sehen diese Entwicklung insbeson-
dere bei den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden, die mit 6,6 Mrd. EUR um 12,7% 
gestiegen sind. Diese Position setzt sich 

aus Spar- sowie Sicht- und Termineinla-
gen zusammen. Bei den Spareinlagen gab 
es keine großen Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr.  

Der Stand in Höhe von 1,4 Mrd. EUR ent-
sprach dem Vorjahresniveau. Bei den 
Sicht- und Termineinlagen hingegen ver-
zeichnen wir schon seit einigen Jahren 
jährliche zweistellige Zuwachsraten. Die 
Corona-Pandemie hat diesem Trend noch 
einen zusätzlichen Schub verliehen, so-
dass wir zum 31. Dezember 2020 um  
17,0% höhere Sicht- und Termineinlagen 
(5,2 Mrd. EUR) ausweisen konnten als 
noch im Dezember 2019. Der Großteil die-
ser Gelder – nämlich rund 4,2 Mrd. EUR –
entfällt auf Sichteinlagen, die sowohl bei 
Firmen- als auch Privatkunden sehr 
beliebt sind. Firmenkunden nutzen diese 
zur Veranlagung kurzfristiger Liquiditäts-
überhänge, während es für Privatkunden 
wichtig ist, über ihr Erspartes orts- und 
zeitunabhängig auch digital verfügen zu 
können. Die Volumina auf dem Mein 
Geld-Konto steigen seit Jahren kontinuier-
lich. So auch im Berichtsjahr. Zum 31. De-
zember 2020 haben wir 450,2 Mio. EUR in 
dieser Produktsparte verwaltet.  

Emissionsgeschäft zufrieden- 
stellend verlaufen 
Mit der Entwicklung des Emissionsge-
schäftes im Geschäftsjahr 2020 sind wir 
ebenfalls zufrieden. Vor allem bei instituti-
onellen Anlegern erwies sich die 
BKS Bank als verlässliche und kompe-
tente Emittentin. Bis zum 31. Dezember 
2020 haben wir 70 Mio. EUR an Privatplat-
zierungen begeben. Zur Stärkung des 
Nachrangkapitals haben wir im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr drei neue Nachrang-
Obligationen mit unterschiedlichen Lauf-
zeiten aufgelegt.  

Knapp vor Jahresende haben wir für 
Großanleger und institutionelle Anleger 
eine AT-1-Anleihe zur Zeichnung  
aufgelegt.  
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Entwicklung Primäreinlagen  
 

 

 
 

Immer mehr Anleger legen Wert auf die 
ökologische und/oder soziale Wirkung  
ihrer Geldanlage. Wir freuen uns, dass  
wir im Berichtsjahr mit der Emission eines 
Social und Green Bonds diesem Kunden-
bedürfnis Rechnung tragen konnten. Der 
im Herbst emittierte Green Bond war be-
reits der vierte, den unser Haus auflegte. 
Der Emissionserlös wurde für das Projekt 
„Nachhaltige Energieversorgung und  
Abluftreinigung“ der Hermes Schleifmittel 
Ges.m.b.H. eingesetzt. Das Emissions- 
volumen betrug 3,0 Mio. EUR.  

Mit dem Social Bond, der ein Emissions-
volumen von 5,0 Mio. EUR aufwies, wurde 
die Sanierung und der Zubau der Mittel-
schule Edelseegasse Hartberg Rieger fi-
nanziert. Insgesamt erreichten die eigenen 
Emissionen inklusive Nachrangkapital ei-
nen Wert von 867,2 Mio. EUR.  

Der Rückgang der Rückstellungen auf  
83,9 Mio. EUR entfällt überwiegend auf die 
Veränderungen der Berechnungsparame-
ter für die Pensions- und Abfertigungs-
rückstellung. Der Zinssatz reduzierte sich 
von 2,17% auf 1,79% und gleichzeitig ver-
ringerte sich auch der Gehaltstrend leicht 
auf 2,04%.   

 

 

Die BKS Bank verzeichnete zum 31. De-
zember 2020 einen Anstieg des Eigenka-
pitals um 3,5% auf 734,9 Mio. EUR. 

Im März 2020 hatte die Finanzmarktauf-
sicht (FMA) anknüpfend an eine Empfeh-
lung der Europäischen Zentralbank die 
Empfehlung ausgesprochen, auf die Aus-
schüttung einer Dividende zu verzichten, 
soweit nicht eine rechtliche Verpflichtung 
dazu besteht.  

Die 81. ordentliche Hauptversammlung 
hat in der Folge beschlossen, auf jede di-
videndenberechtigte stimmrechtslose Vor-
zugs-Stückaktie die satzungsmäßige Min-
destdividende von EUR 0,12 auszu-
schütten. Weiters, die Ausschüttung der 
Dividende auf dividendenberechtigte 
Stamm-Stückaktien von näher festgeleg-
ten Bedingungen abhängig zu machen, 
die im Zusammenhang mit den genann-
ten Empfehlungen standen.  

Die Bedingungen für die Ausschüttung 
sind im Dezember 2020 eingetreten. Im 
Januar 2021 wurde daher auf die BKS 
Bank Stammaktien eine Dividende in 
Höhe von 0,12 EUR pro Stück, somit ins-
gesamt rund 5,0 Mio. EUR, gezahlt. Das 
gezeichnete Kapital betrug unverändert 
85,9 Mio. EUR.  
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Begebene eigene Schuldverschreibungen aus 2020 
ISIN Bezeichnung Nominale in EUR 

AT0000A2CWL3 2,75% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2032/1 8.433.000,00 

AT0000A2GGE2 3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2030/2 4.289.000,00 

AT0000A2HL84 3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2020-2030/3 9.739.000,00 

AT0000A2HL92 0,6% BKS Bank Green Bond 2020-2026/4 3.000.000,00 

AT0000A2JU08 0,8% BKS Bank Social Bond 2020-2028/5 5.000.000,00 

AT0000A2CGB7 0,7% BKS Bank Obligation 2020-2025/1/PP 50.000.000,00 

AT0000A2CPM5 0,67% BKS Bank Obligation 2020-2025/2/PP 14.500.000,00 

AT0000A2K2N9 0,7% BKS Bank Obligation 2020-2027/3/PP 5.500.000,00 

AT0000A2LJ17 BKS Bank Additional Tier 1-Anleihe 2020 700.000,00 
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Die BKS Bank hat das herausfordernde 
Geschäftsjahr 2020 trotz unverminderter 
Herausforderungen für Banken mit einer 
erfreulichen Rücklagendotation in Höhe 
von 25 Mio. EUR abgeschlossen. Auf-
grund der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage blieb der Jahresüberschuss 
(30,1 Mio. EUR) jedoch unter dem Vor-
jahreswert. Das rückläufige Ergebnis ist 
neben der Negativzinspolitik der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) auf einzelne 
Sondereffekte zurückzuführen. Dazu 
zählt vor allem das gesunkene Ergebnis 
aus Beteiligungserträgen und die Dota-
tion von Expected Credit Risk-Vorsorgen 
im Einzelabschluss. Daneben wirken sich 
auch höhere regulatorische Belastungen 
ertragsdämpfend aus. Sehr zufrieden-
stellend hingegen verlief das Dienstleis-
tungsgeschäft.  

Sondereffekte belasteten das Ergebnis 
Die BKS Bank erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss 
nach Steuern in Höhe von 30,1 Mio. EUR, 
was einen Rückgang von 34,1% bedeutet. 
Der Rückgang resultierte aus mehreren er-
gebnisbelastenden Sondereffekten: Die 
Erträge aus Beteiligungen verzeichneten 
einen Rückgang von 61,2% auf 
3,4 Mio. EUR. Die Dotation der Expected 
Credit Risk-Vorsorgen im UGB führte zu 
einer Ergebnisbelastung von 
20,5 Mio. EUR. Negativ auf das Ergebnis 
hat sich auch die Insolvenz der Commer-
zialbank Mattersburg ausgewirkt. Ein uner-
warteter Sonderbeitrag in Höhe von 
1,4 Mio. EUR war an die Einlagensicherung 
zu entrichten und wird auch in den kom-
menden vier Jahren in dieser Höhe anfal-
len.  

Ergebniskomponenten im Detail  
Der Rückgang des Nettozinsertrags auf 
113,2 Mio. EUR (-2,5%) ist u. a. auf die Ne-
gativzinspolitik der EZB sowie den 
höheren Zinsaufwand (+4,1%) zurückzu-
führen.  

Die Erträge aus Wertpapieren und Beteili-
gungen sanken um 24,1% auf 
10,6 Mio. EUR. Grund dafür war der Rück-
gang aus Erträgen aus Beteiligungen (-
5,4 Mio. EUR), welcher nicht durch die Er-
träge aus Anteilen an verbundenen Unter-
nehmen (+56,3% oder +2,1 Mio. EUR) und 
aus Aktien kompensiert werden konnte. 

Sehr zufriedenstellendes Ergebnis im 
Provisionsgeschäft erzielt 
Gemäß unserer Geschäftsstrategie liegt 
der Fokus auf Geschäftsfeldern, die kein  
Eigenkapital binden. Aus diesem Grund 
wurde auch in diesem Jahr der Ausbau 
des Dienstleistungsgeschäftes weiter for-
ciert – und das mit großem Erfolg. Das 
Provisionsergebnis konnte um erfreuliche 
6,0% von 58,3 Mio. EUR auf 61,7 Mio. EUR 
gesteigert werden.  

Kräftiger Anstieg der 
Wertpapierprovisionen 
Sehr erfolgreich entwickelte sich im 
Berichtsjahr das Wertpapiergeschäft. 
Zum 31. Dezember 2020 konnte diese 
Geschäftssparte ein Ergebnis in Höhe von 
18,6 Mio. EUR verbuchen. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das ein kräftiges Plus 
von 17,4% oder 2,8 Mio. EUR. Erfreuliche 
Zuwächse konnten wir erneut in Slowe-
nien erzielen. Dort sind wir – durch die 
Übernahme von rund 25.000 Kunden des 
slowenischen Wertpapierdienstleisters 
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. – 
seit März 2019 der größte Wertpapier-
dienstleister des Landes.  

Die Ertragssteigerung in dieser Geschäfts-
sparte ist im Wesentlichen auf zwei  
Faktoren zurückzuführen: Zum einen ist 
ein nachhaltiger Vermögensaufbau mit 
den derzeitigen Sparbuchzinsen wegen 
der Niedrigzinspolitik nicht mehr möglich. 
Durch die Beimischung von Fonds, eine 
Streuung von Aktien und Anleihen sind 
positive Renditen möglich. Viele unserer 
Kunden nutzten – abgestimmt auf die in-
dividuelle Risikoneigung – diese Veranla-
gungsmöglichkeiten.  

Ertragslage 
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Zum anderen wirkte die stark gestiegene 
Volatilität der Märkte infolge des Aus-
bruchs von COVID-19 im März 2020 auf 
zahlreiche Anleger stimulierend, sodass 
sie ihre Wertpapierdepots im Laufe des 
Jahres neu ausgerichtet haben. Dement-
sprechend hoch fielen auch die getätigten 
Transaktionen aus, die auch bevorzugt 
online getätigt wurden. Bei den Wertpa-
pieraufträgen über unser Kundenportal 
kam es im Jahr 2020 fast zu einer Ver-
dreifachung gegenüber dem Vorjahr.  
Während im Jahr 2019 rund 6.300 Auf-
träge online angenommen wurden, waren 
es im Jahr 2020 ungefähr 16.500.  

Zahlungsverkehr auf Vorjahresniveau  
Das strategisch wichtige Geschäftsfeld 
Zahlungsverkehr stand stark im Einfluss 
von COVID-19. Lockdown-bedingt kam es 
zu massiven Rückgängen bei den Trans-
aktionszahlen, speziell im Firmenkunden-
bereich. Durch die Einschränkungen in der 
Reisefreiheit verzeichneten wir auch auf 
der Privatkundenseite einen Rückgang bei 
den reisetypischen Transaktionen. Nichts-
destotrotz ist es uns gelungen, den Über-
schuss aus dem Geschäft mit Zahlungs-
verkehrsprodukten und -dienstleistungen 
mit 21,4 Mio. EUR stabil zu halten. Dies 
war insbesondere durch den erfreulichen 
Zuwachs an neuen Kunden, die auf un-
sere langjährige Expertise im Bereich der 
Zahlungsdienste vertrauen, möglich. 

Digitale Bezahlmethoden gewinnen 
massiv an Bedeutung 
Social Distancing hat zu einem veränder-
ten Kundenverhalten im Zahlungsverkehr 
geführt. Bargeldumsätze sind dramatisch 
gesunken, während bargeld- und kontakt-
lose Bezahlmethoden einen regelrechten 
Boom erlebten.  

Dieser Trend setzte schon vor der Pande-
mie ein, sodass wir rechtzeitig unser An-
gebot in diesem Bereich erweitert haben. 
Wir bieten unseren Kunden alle Möglich-
keiten des smarten Bezahlens mit dem 
Smartphone oder der Smartwatch an.  

Ob mit der BKS Wallet, ApplePay, Garmin 
Pay oder bluecode – der Kunde entschei-
det selbst. Die Anzahl an Kunden, die 
diese smarten Bezahlmethoden verwen-
den, steigt konstant an. Weiters haben wir 
den steigenden Anforderungen an karten-
basierten Zahlungsinstrumenten Rech-
nung getragen. Die BKS Mastercard hat 
nicht nur ein neues Design, sondern 
wurde auch mit einer ganzen Reihe von 
neuen Features ausgestattet. Im Herbst 
haben wir die BKS Maestro Karte abgelöst 
und durch die neue BKS Debit Mastercard 
ersetzt. Diese ermöglicht – zusätzlich zu 
den Funktionen der Maestro Karte – auch 
das Bezahlen von Internetkäufen und 
kann auch in Wallets registriert werden, 
um Zahlungen per Smartphone oder 
Smartwatch zu tätigen.  
Weiters wurde im Jahr 2020 das Instant 
Payment realisiert, wodurch speziell für 
Firmenkunden die Möglichkeit geschaffen 
wurde, SEPA Zahlungen in Echtzeit zu er-
halten oder auch auszuführen.  

Geringe Steigerung des 
Verwaltungsaufwandes 
Um die negativen Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise abfedern zu können, ist ein 
effektives Kostenmanagement unerläss-
lich. Obwohl wir seit jeher eine strikte Kos-
tendisziplin verfolgen, haben wir vor eini-
gen Monaten begonnen, auf die 
Kostenbremse zu steigen. Der Verwal-
tungsaufwand erhöhte sich leicht auf 
129,4 Mio. EUR (+5,2%). Die dominierende 
Position im Verwaltungsaufwand stellt der 
Personalaufwand dar. Diesen konnten wir 
durch gezielte Maßnahmen auf Vorjahres-
niveau halten (+0,1%). Neben dem Abbau 
von Zeitsalden und dem Verbrauch von 
Resturlauben trug die Auslagerung des 
Reinigungsdienstes zum Kostenabbau bei. 
Zum 31. Dezember 2020 haben wir 840 
Beschäftigten – in Personaljahren gerech-
net – einen sicheren und attraktiven Ar-
beitsplatz geboten und den Mitarbeiter-
stand in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahresultimos gehalten, obwohl wir 
eine weitere Filiale gegründet haben.  
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Digitale Transformation erfordert  
hohe Investitionen 
Im Berichtszeitraum lagen die Sachauf-
wendungen mit 46,4 Mio. EUR deutlich 
über dem Niveau des Vorjahres. In dieser 
Position dominieren vor allem die Auf-
wendungen für die Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) und für 
unseren IT-Dienstleister 3 Banken IT 
GmbH, die von 15,6 Mio. EUR auf 
17,7 Mio. EUR gestiegen sind. Der Anstieg 
resultierte aus den Maßnahmen zur Um-
setzung unserer Digitalisierungsstrategie. 
Im Geschäftsjahr 2020 wurde die digitale 
Transformation weiter vorangetrieben und 
war einer unserer Arbeitsschwerpunkte.  

Einen Meilenstein in der Umsetzung un-
serer Digitalisierungsstrategie stellte die 
Gründung von BKS Bank Connect dar, 
unserer digitalen Bank in der Bank. Neben 
der Einführung von smarten Zahlmetho-
den haben wir auch unser digitales Pro-
duktangebot ausgebaut, darunter die Ein-
führung von digitalen KFZ-Leasing-
Verträgen oder der Online-Abschluss von 
Fondssparplänen. Weiters wurde auch 
das Intranet zu einem interaktiven Mitar-
beiterportal weiterentwickelt. Die Umset-
zung dieser innovativen Produkte und Ser-
vices ist naturgemäß mit hohen Kosten 
verbunden.  

Für die Umsetzung von IT-Projekten und 
für den laufenden IKT-Betrieb der 
BKS Bank ist die 3 Banken IT GmbH mit-
verantwortlich. Die 3 Banken IT GmbH ist 
eine gemeinsame Gesellschaft von 
Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarl-
berg Aktiengesellschaft und BKS Bank 
und hat ihren Firmensitz in Linz. In Kla-
genfurt und Innsbruck betreibt sie Kom-
petenzzentren. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
durch Einlagensicherung belastet 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen werden vor allem durch die regulatori-
schen Kosten belastet. Im Jahr 2020 

führte insbesondere die Pleite der Com-
merzialbank Mattersburg zu einem höhe-
ren Dotationserfordernis des Einlagensi-
cherungsfonds, der von der Einlagen-
sicherung Austria GmbH verwaltet wird. 
Im Geschäftsjahr 2020 haben wir 
7,5 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR) für 
den Abwicklungs- und Einlagensiche-
rungsfonds aufgewendet.  

Betriebsergebnis 
In Summe sind die Betriebsaufwendun-
gen gegenüber den Betriebserträgen um 
5,2% angestiegen. Dies spiegelt sich in ei-
ner über dem Vorjahr liegenden Cost-In-
come-Ratio von 67,4% (Vorjahr: 63,9%) 
wider. In Summe liegt das Betriebsergeb-
nis mit 62,7 Mio. EUR um 9,6% unter dem 
Vorjahr. 

Höhere Kreditrisikovorsorgen  
Das Geschäftsjahr 2020 war durch zu-
sätzliche Risikovorsorgen im Kreditge-
schäft geprägt. Ausschlaggebend dafür 
war eine Änderung in der Risikovorsorge. 
Das ab 2020 zum Einsatz kommende 
Wertberichtigungsmodell ist nun ein Ex-
pected-Credit-Loss-Modell (ECL), wel-
ches auch für erwartete zukünftige Ver-
luste Risikovorsorgen vorsieht. Bis 2020 
fand das “Incurred but not reported loss 
(IBNR)”-Modell Anwendung. Aus dieser 
Änderung kommt es zu einer Dotation 
des ECL in Höhe von 35,6 Mio. EUR und 
einer Auflösung der IBNR von 
15,2 Mio. EUR und der in den Vorjahren 
gebildeten § 57 (1) BWG-Vorsorge in 
Höhe von 8,0 Mio. EUR. Per Saldo erhöhte 
sich der Aufwand in der Position Wertbe-
richtigungen auf Forderungen und Zufüh-
rung zu Rückstellungen für Eventualver-
bindlichkeiten und Kreditrisiken um 
11,3 Mio. EUR auf 25,6 Mio. EUR.  
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Jahresüberschuss 
Die BKS Bank erzielte per 31. Dezember 
2020 einen Jahresüberschuss nach Steu-
ern von 30,1 Mio. EUR nach 45,6 Mio. EUR 
im Vorjahr (-34,1%).  

Rückläufige Entwicklung der 
Unternehmenskennzahlen  
Unter Berücksichtigung des Jahresüber-
schusses zeigten die wichtigsten Steue-
rungskennzahlen zum Jahresende fol-
gende Entwicklung: Der Return on Equity 
(ROE) nach Steuern verringerte sich um 
2,5%-Punkte auf 4,2%, der Return on As-
sets (ROA) nach Steuern sank auf 0,3%.  

Die Cost-Income-Ratio erhöhte sich von 
63,9% auf 67,4%. Die NPL-Quote belief 
sich zum Jahresende 2020 auf 1,5% und 
war damit deutlich besser als im Durch-
schnitt der Branche. 

Die Leverage Ratio belief sich zum 31. De-
zember 2020 auf 7,9% nach 7,7% im Vor-
jahr, während sich die Liquidity Coverage 
Ratio (LCR-Quote) um 6,7%-Punkte auf 
151,6% verbesserte.  

Sowohl die Leverage Ratio als auch die 
LCR-Quote erfüllten die aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben mit 3,0% bzw. 100% mehr 
als deutlich. 

Damit wir die Auswirkungen der aktuellen 
wirtschaftlich angespannten Situation zu-
künftig gut stemmen können, brauchen 
wir eine starke Eigenmittelausstattung.  

Die Kernkapitalquote erreichte 13,1% und 
die Gesamtkapitalquote blieb mit 16,8% 
auf Vorjahresniveau.  
 

 
Wichtige Unternehmenskennzahlen 
in % 2019 2020 ± in %-Pkte. 

ROE nach Steuern (Jahresüberschuss/Ø Eigenkapital) 6,7 4,2 -2,5 

ROA nach Steuern (Jahresüberschuss/Ø Bilanzsumme) 0,6 0,3 -0,3 

Cost-Income-Ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 63,9 67,4 3,5 

LCR-Quote 144,9 151,6 6,7 

Kernkapitalquote 13,1 13,1 - 

Gesamtkapitalquote 16,9 16,8 -0,1 
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Die Ermittlungen der Eigenmittelquote 
und der Bemessungsgrundlage erfolgen 
nach den Eigenmittelvorgaben der Capi-
tal Requirements Regulation (CRR) und 
der Capital Requirements Directive 
(CRD). Für die Berechnung des Eigen-
mittelerfordernisses für das Kreditrisiko, 
für das Marktrisiko und für das operatio-
nale Risiko kommt der Standardansatz 
zur Anwendung. 

Die BKS Bank hat zum 31. Dezember 2020 
als Ergebnis des Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP) durch die 
Finanzmarktaufsicht (FMA) folgende 
Mindesterfordernisse ohne Kapitalpuffer 
als Prozentsatz des Total Risk Exposure 
Amount zu erfüllen: 

• 5,5% für das harte Kernkapital 
• 7,3% für das Kernkapital und 
• 9,7% für die Gesamtkapitalquote  

gesamt 

Solide Kapitalausstattung 
Das harte Kernkapital erhöhte sich um 
25,8 Mio. EUR auf 650,4 Mio. EUR, ein 
Zuwachs um 4,1%. Die harte Kernkapital-
quote blieb trotz des kräftigen Bilanz-
summenwachstums mit 12,0% auf 
Vorjahresniveau. Das zusätzliche Kern-
kapital erhöhte sich von 55,2 Mio. EUR 
auf 55,9 Mio. EUR. Unter Einrechnung 
des Ergänzungskapitals in Höhe von 
199,6 Mio. EUR betrugen die gesamten 
Eigenmittel 905,8 Mio. EUR, ein Anstieg 
um erfreuliche 3,5%. Die Gesamtkapital-
quote erreichte einen Wert von 16,8%. 

 
 
BKS Bank AG: Eigenmittel gemäß CRR 

in Mio. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Grundkapital 83,4 85,9 

Rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände 598,1 622,5 

Abzugsposten -56,8 -58,0 

Hartes Kernkapital (CET1) 624,6 650,4 

Harte Kernkapitalquote 12,1% 12,0%       
AT1-Anleihe 55,2 55,9 

Zusätzliches Kernkapital 55,2 55,9 

Kernkapital (CET1 + AT1) 679,8 706,3 

Kernkapitalquote (unter Einrechnung des  
zusätzlichen Kernkapitals) 13,1% 13,1%       
Ergänzungskapital 195,6 199,6 

Eigenmittel insgesamt 875,5 905,8 

Gesamtkapitalquote 16,9% 16,8% 
   

 

  

Eigenmittel 
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Bemessungsgrundlage optimiert 
Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden 
Maßnahmen aus der CRR II vorgezogen. 
Banken erhielten die Möglichkeit, Forde-
rungen gegenüber Klein- und Mittelbetrie-
ben mit einem Unterstützungsfaktor in 
Höhe von 0,76 bzw. 0,85 anzuwenden. 
Dadurch erzielten wir eine Reduktion der 
Bemessungsgrundlage in Höhe von rund 
80 Mio. EUR. Da wir im Berichtsjahr ein 
gutes Kreditwachstum erzielten, ist der  
Total Risk Exposure Amount dennoch  
um 231,5 Mio. EUR auf 5,4 Mrd. EUR  
gestiegen. 

Leverage Ratio entwickelte sich positiv  
Die Leverage Ratio stellt das Verhältnis 
des Kernkapitals zum ungewichteten Ex-
posure der BKS Bank unter Einschluss  
außerbilanzieller Risikopositionen dar. Die 
Leverage Ratio belief sich zum 31. Dezem-
ber 2020 auf 7,9%. Wir erfüllen damit 
deutlich die regulatorische Mindestquote 
von 3,0%. 
 
Im Jahr 2020 gab es bei der Berechnung 
der Leverage Ratio eine wesentliche Neu-
erung. Forderungen an Zentralbanken 
können temporär von der Leverage Ratio 
ausgenommen werden.  
 

Leverage Ratio 
 

  

 
 
Vorgaben zur MREL-Quote erfüllt 
Die MREL-Quote steht für Minimum Re-
quirement for Own Funds and Eligible Lia-
bilities und soll sicherstellen, dass Banken 
im Falle einer Schieflage geordnet abgewi-
ckelt werden können. Die Mindestanfor-
derung an die MREL-Quote setzt sich aus 
dem Verlustabsorptionsbetrag (LAA) und 
dem Rekapitalisierungsbetrag (RCA) zu-
sammen und wird um den Aufschlag zur 
Aufrechterhaltung des Marktvertrauens 
(MCC) ergänzt. 

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der 
BKS Bank einen Mindestbetrag an Eigen-
mitteln und berücksichtigungsfähigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von 14,99% der 
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenmittel 
(Total Liabilities and Own Funds, TLOF) 
auf konsolidierter Ebene vorgeschrieben, 
ein Wert, der bis 01. Jänner 2022 zu errei-
chen ist. Die MREL-Quote wird auf mo-
natlicher Basis berechnet und an die FMA 
gemeldet. Die geforderte Mindestquote 
wurde bereits während des gesamten Jah-
res 2020 eingehalten. 
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Rechnungslegungsbezogenes 
internes Kontrollsystem 
Im Folgenden werden wesentliche Anga-
ben gemäß § 243a Abs. 2 UGB zum inter-
nen Kontroll- und Risikomanagementsys-
tem (IKS) in Hinblick auf den Rechnungs-
legungsprozess der BKS Bank angeführt. 

Das IKS stellt sicher, dass die Unterneh-
mensberichterstattung, insbesondere die 
Finanzberichterstattung, richtig, zuverlässig 
und vollständig ist. Wir erfüllen diese An-
forderung durch eine dokumentierte und 
transparente Organisationsstruktur, eine 
entsprechende Risikoorientierung und Ri-
sikoanalyse und durch Kontrollaktivitäten. 
Zur Unterstützung einer professionellen 
Unternehmensberichterstattung wurde im 
Jahr 2020 firesys als Reportingsoftware 
eingeführt. Mit Hilfe dieser Software kön-
nen Zahlenänderungen bzw. -anpassun-
gen prüfungssicher durchgeführt werden.  

Alle Maßnahmen des rechnungslegungs-
bezogenen IKS haben wir in einem eige-
nen Konzernhandbuch sowie in einer in-
ternen Richtlinie zur Bildung von 
Risikovorsorgen festgeschrieben.  

Der Vorstand trägt die Verantwortung für 
die Einrichtung und Ausgestaltung des 
Kontroll- und Risikomanagementsystems, 
welches den Anforderungen der Rech-
nungslegungsprozesse der BKS Bank ent-
spricht. Das Rechnungswesen mit den 
dazugehörigen Prozessen, sowie das da-
zugehörige Risikomanagement sind in der 
Abteilung Controlling und Rechnungswe-
sen angesiedelt. Für die einzelnen Funkti-
onen gibt es eigene Stellenbeschreibun-
gen mit definierten Kompetenz- und 
Verantwortungsbereichen. Sämtliche Ver-
antwortlichkeiten sind in einer Aufgaben-
matrix festgeschrieben.  

Die entsprechende Ausbildung der Mitar-
beiter wird durch interne und externe Se-
minare sichergestellt. 

Kontrollaktivitäten  
Die Risiken und Kontrollen in den Berei-
chen Finanzbuchhaltung, Anlagenwirt-
schaft, Bilanzerstellung, Steuern und 
Budgetierung wurden systematisch er-
fasst, bewertet und in einer Risiko-Kon-
trollmatrix miteinander verknüpft. Kontrol-
len, die hohe Risiken decken, stehen im 
Mittelpunkt der IKS-Berichterstattung und 
werden der Kategorie „Hauptkontrollen“ 
zugeordnet. 

Die Qualität der Hauptkontrollen wird mit-
hilfe des Reifegradmodells klassifiziert. Je 
nach Einstufung in der Risiko-Kontroll-
matrix werden den einzelnen Tätigkeiten 
bzw. Positionen bestimmte verpflichtende 
Kontrollaktivitäten zugeordnet. Dabei wer-
den verschiedene Kontrollverfahren ange-
wendet. Gemeinsam mit IT-Anwendern 
und mit externen Prüfern wurden für die 
eingesetzten IT-Systeme (z. B. SAP, GEOS 
etc.) wiederkehrende systemische Kon-
trollen implementiert. Der Prüfung unter-
liegen die Ordnungsmäßigkeit, Vollstän-
digkeit und Genauigkeit der Daten. 
Darüber hinaus werden Plausibilitätsprü-
fungen durchgeführt, Checklisten einge-
setzt sowie das Vier-Augen-Prinzip konse-
quent angewendet. 

Im Bereich der Finanzbuchhaltung wird 
insbesondere überprüft, ob ausgehende 
Beträge auch von den zuständigen Kom-
petenzträgern angewiesen werden und 
keine Kompetenzüberschreitungen vorlie-
gen. Zahlungen werden im Vier-Augen-
Prinzip freigegeben. Zwischen den Organi-
sationseinheiten Rechnungswesen/Bilan-
zierung und Controlling gibt es für den 
Abgleich von Daten implementierte Ab-
stimmungsprozesse. Damit wird die Kon-
sistenz von Daten für das interne Berichts-
wesen, das Meldewesen und die externe 
Berichterstattung sichergestellt. Eine we-
sentliche Kontrollmaßnahme betrifft die 
restriktive Vergabe und Überprüfung der IT-
Berechtigungen für SAP. Im Rahmen einer 
eigenen Berechtigungsverwaltung werden 
die Berechtigungen dokumentiert und die 
Vergabe von der internen Revision geprüft. 

Risikomanagement  



Lagebericht 

272 

Diese umfassenden Kontrollmaßnahmen 
werden in internen Handbüchern, Arbeits-
behelfen, Checklisten und Prozessbe-
schreibungen umfassend geregelt. 

Information und Kommunikation 
Der Vorstand der BKS Bank wird regelmä-
ßig und zeitgerecht über alle Belange der 
Rechnungslegung sowie über die wirt-
schaftlichen Ergebnisse in monatlichen 
Berichten informiert. Der Aufsichtsrat und 
Prüfungsausschuss erhalten quartals-
weise Berichte mit Erläuterungen zu 
Budgetabweichungen und wesentlichen 
und periodischen Veränderungen.  

 

Überwachung der Wirksamkeit 
der Maßnahmen 
Die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses erfolgt mehrstufig. Einer-
seits führen wir jährlich ein Self-Assess-
ment durch und andererseits wird im 
Rahmen des Prozessmanagements das 
rechnungslegungsbezogene IKS kritisch 
gewürdigt. Darüber hinaus erfolgen unab-
hängige Prüfungen durch die interne Revi-
sion der BKS Bank, die direkt an den Vor-
stand berichtet. Der Abteilungsleiter sowie 
die verantwortlichen Gruppenleiter üben 
im Rechnungslegungsprozess gemäß 
Funktionsbeschreibung die primäre Über-
wachungs- und Aufsichtsfunktion aus. 
Um die Zuverlässigkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit des Rechnungslegungsprozesses 
sowie des dazugehörigen Berichtswesens 
zu gewährleisten, werden zusätzliche Über-
wachungsmaßnahmen durch die gesetz-
lich vorgesehenen Abschlussprüfer und 
den Prüfungsausschuss wahrgenommen.  
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Risikopolitik und Risikostrategie 
Unser geschäftspolitisches Credo ist die 
Sicherung der Eigenständigkeit und Unab-
hängigkeit durch Ergebnissteigerungen im 
Rahmen einer nachhaltigen Wachs-
tumsstrategie. Ein wesentliches Merkmal 
unserer Geschäftstätigkeit ist die gezielte 
Übernahme von Risiken mit der Direktive, 
alle relevanten Risiken, die sich aus dem 
Bankgeschäft und dem Bankbetrieb erge-
ben, frühzeitig zu erkennen und durch 
eine wirksame Risikosteuerung aktiv zu 
managen und zu begrenzen. Alle Einzelri-
siken werden dazu erfasst, bewertet und 
analysiert. Das verfügbare Kapital wird 
möglichst effizient unter Berücksichtigung 
mittel- und langfristiger strategischer Ziele 
eingesetzt und die Risiko-/Ertragsrelation 
ständig optimiert.  

In der BKS Bank ist eine solide und insti-
tutsweite Risikokultur auf Grundlage eines 
umfassenden Verständnisses unserer Ri-
siken etabliert, die auf den Werten der 
BKS Bank gründet. Die Risikokultur wird 
auf oberster Ebene durch das Leitbild und 
die Risikostrategie der BKS Bank beschrie-
ben und bildet ab, wie Führungskräfte und 
Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit mit 
Risiken umgehen sollen.  

ICAAP 
Gemäß den Bestimmungen der §§ 39 
und 39a BWG haben Banken über wirk-
same Pläne und Verfahren zu verfügen, 
um die Höhe, die Zusammensetzung und 
die Verteilung des Kapitals, welches zur 
quantitativen und qualitativen Absiche-
rung aller wesentlichen bankgeschäftli-
chen und bankbetrieblichen Risiken zur 
Verfügung steht, zu ermitteln. Darauf auf-
bauend haben sie Kapital in erforderli-
chem Ausmaß zu halten. Diese Verfahren 
werden im ICAAP zusammengefasst und 
in der BKS Bank im Rahmen der Risiko-
tragfähigkeitsrechnung quantifiziert. 

ILAAP  
Der ILAAP ist das von der BKS Bank ge-
mäß § 39 Abs. 3 BWG einzurichtende 

Verfahren zur Ermittlung, Messung, Steue-
rung und Überwachung der Liquidität. Er 
umfasst die Systeme und Methoden zur 
Messung und Steuerung von Liquiditäts- 
und Finanzierungsrisiken. Die BKS Bank 
misst und überwacht die Einhaltung ihrer 
Liquiditätsziele im Rahmen zeitnaher und 
umfassender Risikoberichte. 

BASAG 
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Sanierung und Abwicklung von 
Banken (BaSAG) fordern die Erstellung 
von Sanierungs- und Abwicklungsplänen 
für Banken. Der Sanierungsplan der BKS 
Bank wurde 2020 aktualisiert und vom 
Vorstand und Aufsichtsrat genehmigt. Der 
Sanierungsplan soll sicherstellen, dass die 
BKS Bank im Krisenfall über umsetzbare 
Optionen verfügt, um die Kapital- und Li-
quiditätserfordernisse auch bei einer ne-
gativen wirtschaftlichen Entwicklung jeder-
zeit erfüllen zu können. Weiters wurde 
durch die österreichische Finanzmarktauf-
sicht der Abwicklungsplan für die BKS 
Bank aktualisiert. Im Rahmen der Abwick-
lungsplanung wurde die Mindestanforde-
rung an Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL) in 
Form eine Quote festgelegt. Im Jahr 2020 
wurde erstmals durch die BKS Bank das 
Bail-in-Playbook erstellt. Hierbei handelt 
es sich um eine vorausschauende Be-
schreibung der Vorgehensweisen und Pro-
zesse für das Abwicklungsinstrument der 
Gläubigerbeteiligung, den sogenannten 
Bail-in, für den Fall einer Abwicklung des 
Institutes aufgrund von existentiellen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten.  

Struktur und Organisation des 
Risikomanagements 
Die Risikostrategie der BKS Bank ist von 
einem konservativen Umgang mit den 
bankgeschäftlichen und -betrieblichen 
Risiken geprägt. Diese werden durch ein 
umfassendes System von Risikoprinzipien, 
Risikomess- und Überwachungsverfahren 
sowie durch entsprechende Organisati-
onsstrukturen kontrolliert und gesteuert. 

Risikobericht 
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Die zentrale Verantwortung für das Risiko-
management liegt bei einem vom Markt 
unabhängigen Vorstandsmitglied. 

Die Risikostrategie wird jährlich überarbei-
tet, vom Vorstand beschlossen und im 
Aufsichtsrat von den Mitgliedern des Risi-
koausschusses diskutiert und evaluiert. 
Der Vorstand entscheidet über die Grund-
sätze des Risikomanagements, die Limite 
für alle relevanten Risiken sowie die Ver-
fahren zur Überwachung und Steuerung 
der Risiken. Die Überarbeitung der Risi-
kostrategie war 2020 naturgemäß sehr 
von den potentiellen Auswirkungen der 
Pandemie geprägt.  

Das Risikocontrolling ist gemäß § 39 Abs. 
5 BWG als zentrale und vom operativen 
Geschäft unabhängige Einheit in der BKS 
Bank für die Identifikation, Messung und 
Analyse von Risiken verantwortlich. Diese 
berichtet regelmäßig an den Vorstand so-
wie an die risikoverantwortlichen operati-
ven Einheiten und beurteilt die aktuelle 
Risikosituation unter Berücksichtigung  
der entsprechenden Risikolimite und der 
Risikotragfähigkeit. Als unabhängige In-
stanz beurteilt sie, ob sich alle Risiken in-
nerhalb der vom Vorstand beschlossenen 
Limite bewegen. 

Das Risikocontrolling ist darüber hinaus 
für die Entwicklung und Implementierung 

der Methoden der Risikomessung, für die 
laufende Weiterentwicklung und Verfeine-
rung der Steuerungsinstrumente sowie für 
die Weiterentwicklung und Wartung der 
Risikostrategie und weiterer Regelwerke 
zuständig. Bei der jährlichen Überarbei-
tung der Risikostrategie wird in der BKS 
Bank eine Risikoinventur vorgenommen. 
Die Identifikation von Risiken und die Ein-
schätzung der Risikoausprägung erfolgt 
auf Basis einer Risikoanalyse durch das  
ICAAP-Gremium. 

Die in der Risikostrategie abgebildeten Li-
mit- und Zielvorgaben werden jährlich 
evaluiert und gegebenenfalls geändert. Als 
unabhängige interne Instanz überprüft die 
interne Revision der BKS Bank sämtliche 
Betriebs- und Geschäftsabläufe, die An-
gemessenheit und Wirksamkeit der vom 
Risikomanagement und Risikocontrolling 
gesetzten Maßnahmen sowie die internen 
Kontrollsysteme. 

Zur Gesamtbankrisikosteuerung sind eine 
Reihe von Gremien installiert. Sie gewähr-
leisten eine umfassende Behandlung der 
einzelnen Risikoarten durch das breit ge-
fächerte Know-how, das die einzelnen 
Gremiumsmitglieder in den Steuerungs-
prozess einbringen. 

 

 

Risikogremien 
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ICAAP-Gremium 
Das ICAAP-Gremium tagt vierteljährlich 
und erörtert die Risikotragfähigkeit anhand 
des ökonomischen Kapitalbedarfs und 
der zur Verfügung stehenden Risikode-
ckungsmasse. 

Aktiv-Passiv-Management-Gremium 
Das Aktiv-Passiv-Management-Gremium 
tagt monatlich, analysiert und steuert die 
Bilanzstruktur in Hinblick auf das Zinsän-
derungsrisiko im Bankbuch, das Aktien-
kurs- und das Liquiditätsrisiko. Das Gre-
mium nimmt in diesem Zusammenhang 
auch wesentliche Aufgaben der Funding-
planung, des Funds-Transfer-Pricing und 
der Steuerung von Konzentrationsrisiken 
wahr. 

Gremium zum operationalen Risiko 
Die Sitzungen des OR-Gremiums finden 
vierteljährlich statt. Die Mitglieder des OR-
Gremiums analysieren die aufgetretenen 
Schadensfälle, unterstützen die Risk-Ta-
king-Units und die Geschäftsführung bei 
der aktiven Steuerung des operationalen 
Risikos, überwachen getroffene Maßnah-
men und entwickeln das OR-Risikomana-
gementsystem weiter. 

Kreditrisiko-Jour fixe 
In den wöchentlich anberaumten Jour fi-
xes zum Kreditrisiko werden primär Frage-
stellungen erörtert, die sich aus dem Ta-
gesgeschäft im Zusammenhang mit der 
Kreditvergabe, der Prolongation und sons-
tigen aktuellen Themen aus dem Firmen- 
und Privatkundengeschäft ergeben. Neben 
den wöchentlich stattfindenden Jours fi-
xes tagt quartalsweise ein erweitertes Kre-
ditrisikogremium. Dieses steuert das Kre-
ditrisiko auf Portfolioebene, treibt die 
laufende Weiterentwicklung des Kreditrisi-
komanagements voran und ermöglicht 
den effektiven Einsatz von Steuerungsin-
strumenten. 

Das Jahr 2020 war geprägt durch die  
COVID-19-Pandemie auf die das Risiko-
management unmittelbar und umfassend 
reagierte. So wurden Maßnahmen zur 

Früherkennung von Kreditrisiken und zur 
zeitnahen Überwachung der Liquiditätssi-
tuation bereits frühzeitig in 2020 gesetzt. 
Ein internes COVID-19-Reporting wurde 
implementiert. 

Folgende tourliche Berichte mit COVID-
Bezug wurden eingeführt: 
• Wöchentliches NPL-Monitoring 
• Wöchentliches Monitoring von Stundun-

gen und Überbrückungsfinanzierungen 
im Zusammenhang mit COVID-19 

• Monitoring von Überziehungen gem. Art. 
178 CRR 

• Wöchentliche Berechnung und Überwa-
chung der Entwicklung der Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) 

• Analyse der Vulnerabilität einzelner 
Branchen im Firmenkundengeschäft 

Das Reporting zur Überwachung von  
COVID-19-Auswirkungen auf die Risiko-
lage der BKS Bank wurde erfolgreich in 
kürzester Zeit implementiert und wird ak-
tuell weiter durchgeführt. 

Interne Kapitalausstattung und 
Risikotragfähigkeit (ICAAP) 
Die Risikotragfähigkeitsanalyse anhand 
des internen Kapitaladäquanzverfahrens 
(ICAAP) ist ein essentieller Bestandteil 
der Gesamtbankrisikosteuerung der BKS 
Bank. Die Beurteilung der Angemessen-
heit der internen Kapitalausstattung er-
folgt quartalsweise. Ziel ist es, sicherzu-
stellen, dass die BKS Bank jederzeit über 
ausreichende Risikodeckungsmassen ver-
fügt, um eingegangene Risiken auch im 
unerwarteten Fall tragen zu können. Da-
her werden alle identifizierten und quanti-
fizierten unerwarteten Risiken zu einem 
Gesamtbankrisiko aggregiert. 

Die einzelnen Positionen der Risikode-
ckungsmasse werden nach ihrer Verwert-
barkeit gereiht, wobei vor allem die Liqui-
dierbarkeit und Publizitätswirkung 
mitberücksichtigt werden. Im Absiche-
rungsziel „Going Concern“ werden das Ri-
sikopotential, die Risikotragfähigkeit und 
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die daraus abgeleiteten Limite so aufei-
nander abgestimmt, dass die Bank in der 
Lage ist, einen negativen Belastungsfall zu 
verkraften und die geordnete Geschäftstä-
tigkeit fortzusetzen. Das Absicherungsziel 
des Liquidationsansatzes spiegelt die auf-
sichtsrechtliche Sichtweise wider und 
dient dem Schutz der Gläubiger. 

Mit Beginn 2020 haben wir das Projekt  
ICAAP-Neu – Neukonzeptionierung und 
Implementierung der neuen dualen Risi-
kotragfähigkeitsperspektiven begonnen. 
Ziel war die Implementierung der neuen 
dualen Risikotragfähigkeitsrechnung mit 
Bezug auf die aufsichtsrechtliche Erwar-
tungshaltung zum ICAAP für LSI der FMA 
laut Schreiben vom 17. Dezember 2018 in 
Verbindung mit dem Leitfaden der EZB für 
den bankinternen Prozess zur Sicherstel-
lung einer angemessenen Kapitalausstat-
tung (ICAAP) vom November 2018. Die 
extern begleitete Projektphase ist im We-
sentlichen abgeschlossen. Aktuell befin-
den wir uns in der Übergangsphase und 
bearbeiten folgende Punkte.  
• Implementierung des ICAAPs nach der 

normativen Perspektive einschließlich 
Stresskonzept 

• Implementierung des ICAAPs nach der 
ökonomischen Perspektive einschließlich 
Stresskonzept 

• Überarbeitung des Risk Appetite  
Frameworks und Integration in der  
Risikostrategie 

• Anpassung der Governance-Dokumente 

Die Ablöse der bisherigen ökonomischen 
Sichtweise erfolgt im ersten Quartal 2021. 

Stresstests in der 
Gesamtbankrisikosteuerung 
Wir führen quartalsweise Stresstests 
durch, um die Risikotragfähigkeit der Kre-
ditinstitutsgruppe bei potentiellen negati-
ven Ereignissen zu evaluieren. Die daraus 
resultierenden quantitativen Auswirkun-
gen werden in Hinblick auf die Risikotrag-
fähigkeit analysiert.  

Stresstests liefern ergänzende Informatio-
nen zu den Value-at-Risk-Analysen und 
zeigen potentielle zusätzliche Verlustpo-
tentiale auf. Die Resultate der verschiede-
nen Szenarien werden dem Vorstand und 
den Risikosteuerungseinheiten vierteljähr-
lich berichtet. 

Wesentliche Risiken 
 
Kreditrisiko 
Wir verstehen unter Kreditrisiko die Gefahr 
eines teilweisen oder vollständigen Aus-
falls vertraglich vereinbarter Zahlungen bei 
Kreditgeschäften. Das kann in der Bonität 
des Geschäftspartners oder mittelbar über 
den Sitz des Geschäftspartners im Län-
derrisiko begründet sein. Das Kreditrisiko 
stellt mit Abstand die wichtigste Risikoka-
tegorie für die BKS Bank dar. Die Überwa-
chung und Analyse erfolgt auf Ebene von 
Produkten, Einzelkunden, Gruppen ver-
bundener Kunden und auf Portfoliobasis. 

Steuerung der Kreditrisiken 
Die Steuerung des Kreditrisikos basiert auf 
dem Grundsatz, dass die Kreditvergabe 
ausschließlich nach dem Know-your- 
Customer-Prinzip erfolgt. Kredite werden 
demnach erst nach eingehender Perso-
nen- und Bonitätsprüfung und – sofern ri-
sikorelevant – immer nach dem Vier-Au-
gen-Prinzip (Markt und Marktfolge) 
vergeben. Das Erfordernis von Sicherhei-
ten ergibt sich nach Ratingstufe und nach 
Produkt. Die materiellen Wertansätze für 
Sicherheiten orientieren sich an in der 
Vergangenheit erzielten durchschnittlichen 
Verwertungserlösen. Immobiliensicherhei-
ten werden von vom Vergabeprozess un-
abhängigen Experten aus dem Bereich 
Kreditmanagement bewertet und regelmä-
ßig überprüft. Für das Kreditgeschäft in 
Märkten außerhalb Österreichs gelten 
spezielle Richtlinien, die auf die jeweiligen 
Besonderheiten des Landes, insbesondere 
das wirtschaftliche Umfeld und das hö-
here Verwertungsrisiko von Sicherheiten, 
abgestimmt sind. 
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Kreditrisikosteuerung 
 

 

 

Die Abteilung Kreditmanagement hat die 
Verantwortung für die Risikoanalyse und -
steuerung auf Einzelkundenbasis. Auf 
Portfolioebene steuert der erweiterte Kre-
ditrisiko-Jour fixe auf Basis von Berichten 
des Risikocontrollings. Wesentliche Ziele 
im Zusammenhang mit der Übernahme 
von neuen Risikopositionen betreffen die 
Ratingstruktur, wonach Neugeschäft nur 
bis zu bestimmten Ratingstufen und mit 
ausreichenden Sicherheiten anzustreben 
ist. 

Kreditrisikokonzentrationen werden auf 
Portfolioebene gesteuert, wobei eine aus-
gewogene Größenverteilung der Kredit- 
obligos angestrebt wird und Limits für die 
Regionen- und Branchenverteilung sowie 
den Fremdwährungsanteil festgesetzt  
werden.  

Die ALGAR, an der die BKS Bank mit 25% 
beteiligt ist, dient der Absicherung von 
Großkrediten. 

Das Beteiligungsrisiko umfasst das Divi-
dendenausfalls-, Abwertungs- und Veräu-
ßerungsverlustrisiko sowie das Risiko, 
dass stille Reserven aufgrund negativer 
wirtschaftlicher Entwicklungen jener  
Unternehmen, an denen die BKS Bank 
Beteiligungen hält, reduziert werden. Das 
Eingehen von Beteiligungen steht nicht im 
strategischen Fokus der BKS Bank.  

Bei verbundenen Unternehmen wird der 
Fokus auf strategische Partner in den Sek-
toren Kredit- und Finanzinstitute sowie 
auf Unternehmen, die banknahe Hilfs-
dienste erbringen, gelegt. 

Bonitätseinstufung im Kreditrisiko 
Ein umfassendes Ratingsystem bildet die 
wesentliche Säule der Risikobeurteilung 
und ist die Grundlage für das Risikoma-
nagement innerhalb der BKS Bank. Die 
bankinternen Ratingmodelle werden jähr-
lich validiert. 

Ein Ausfall liegt auch vor, wenn davon 
auszugehen ist, dass der Schuldner sei-
nen Kreditverpflichtungen gegenüber dem 
Kreditinstitut nicht in voller Höhe nach-
kommen wird. Dies wird angenommen, 
wenn eines der nachstehenden Kriterien 
zutrifft: 

• Neubildung einer Einzelwertberichtigung 
• Restrukturierung des Kreditengagements 

verbunden mit einer Verschlechterung 
der Forderungsqualität 

• Einleitung von Betreibungsmaßnahmen 
wegen Zahlungsunfähigkeit oder -unwil-
ligkeit, Betrug oder aus  
sonstigen Gründen 

• Abdeckung der Forderung nur mit Ver-
lust für die BKS Bank möglich 



Lagebericht 

278 

• Forderungsverkauf mit bedeutendem, 
bonitätsbedingtem Verlust für die  
BKS Bank 

• Insolvenz des Schuldners 
• aus sonstigen Gründen uneinbringliche 

Kreditengagements 

Ratingstufen 
AA Erstklassige beste Bonität 

A1 Erstklassige hervorragende Bonität 

1a Erstklassige Bonität 

1b Sehr gute Bonität 

2a Gute Bonität 

2b Noch gute Bonität 

3a Akzeptable Bonität 

3b Noch akzeptable Bonität 

4a Mangelhafte Bonität 

4b Schlechte Bonität 

5a Ausfall im Fortbetrieb 

5b Ausfall – Notleidend 

5c Ausfall – Uneinbringlich 
  

 
 
 
Darüber hinaus treten ab 01.01.2021 die 
Bestimmungen der EBA/GL2016/07 Leitli-
nie zur Anwendung der Ausfallsdefinition 
in Kraft, für die weitere Hinweise für die 
Unwahrscheinlichkeit des Begleichens von 
Verbindlichkeiten („unlikeliness to pay“) 
enthalten.  

Die Quote der Non-performing Loans be-
trug zum Jahresende 1,5% (2019: 2,4%). 
Grundlage für die Berechnung bildeten die 
Non-performing Loans in den Kategorien 
5a – 5c des BKS Bank-Ratingsystems 
(Ausfallsklassen) und die bilanziellen For-
derungen gegenüber Staaten, Zentralban-
ken, Kreditinstituten und Kunden. Die Be-
deckung des Verlustpotentials notleiden-
der Kredite wird mit der Coverage Ratio 
abgebildet.  

Für die Steuerung von Problemengage-
ments ist der Begriff „Forbearance“ bzw. 
„Nachsicht“ wesentlich. Unter diesem  
Begriff sind all jene vertraglichen Neurege-
lungen zu verstehen, die notwendig sind, 
weil der Kreditnehmer in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten ist.  

Finanzielle Schwierigkeiten sind gegeben, 
wenn die Rückführbarkeit auf Basis realis-
tischer Laufzeiten aus Cash Flows bzw. 
aus dem Ergebnis der Kreditfähigkeitsprü-
fung nicht gesichert ist. Diese Geschäfts-
fälle unterliegen gemäß CRR einer beson-
deren Kennzeichnungspflicht. Solche 
Nachsichtmaßnahmen sind beispiels-
weise: 

• Verlängerung der Kreditlaufzeit 
• Zugeständnisse in Bezug auf die ur-

sprünglich vereinbarten Raten 
• Zugeständnisse in Bezug auf die Kredit-

konditionen 
• gänzliche Neugestaltung des Kreditenga-

gements (Restrukturierung) 

Kreditrisikovolumen im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Krise 
Durch COVID 19 wurden im Geschäftsjahr 
2020 eine Reihe von Nachsichtsmaßnah-
men ausgelöst, sowie Stundungen und 
Überbrückungsfinanzierungen gewährt.  
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Zinsänderungsrisiko 
Als Zinsänderungsrisiko bezeichnet man 
die Gefahr von negativen Wertverände-
rungen zinssensitiver Positionen oder des 
Zinsergebnisses. 

Unterschiedliche Laufzeiten und Zinsan-
passungsperioden aktiv- und passivseitig 
können zu Zinsänderungsrisiken führen, 
die grundsätzlich durch eine Kombination 
bilanzieller und außerbilanzieller  
Geschäfte abgesichert werden können. 
Die BKS Bank geht keine übermäßigen 
Fristentransformationen ein. Laufzeitarbit-
rage mit wesentlichen offenen Zinspositi-
onen zur Generierung von Erträgen nach 
dem „Riding the Yield-Curve“-Ansatz  
stehen daher nicht im Fokus unserer  
Aktivitäten. 

Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos 
und die entsprechende Limitsetzung  
basieren auf einer Kombination von Kenn-
zahlen und Methoden wie Value-at-Risk 
(VAR), Modified Duration, Volumensgrö-
ßen, Szenarioanalysen gemäß den Rege-
lungen zur Ermittlung des Zinsänderungs-
risikos im Bankbuch (IRRBB) aus ökono-
mischer Sicht sowie der NII-Perspektive 
und Stresstests zum ökonomischen Kapi-
tal. Das Management des Zinsänderungs-
risikos im Bankbuch liegt im Zuständig-
keitsbereich des Aktiv-Passiv-Manage-
ments. Die Steuerung des Zinsänderungs-
risikos im Handelsbuch liegt im Zuständig-
keitsbereich der Abteilung Treasury und  
Financial Institutions. Die Risikokontrolle 
erfolgt durch das Risikocontrolling. 

 

Steuerung Zinsänderungsrisiko 
 

  

 

Die BKS Bank verfolgt eine konservative 
Zinsrisikostrategie und geht grundsätzlich 
keine wesentlichen spekulativen Derivativ-
geschäfte ein. Derivative Geschäfte wer-
den in der BKS Bank weitestgehend zur 
Absicherung von Marktrisiken eingegan-
gen, wobei ausschließlich Instrumente ver-
wendet werden, deren Merkmale und da-
mit verbundene Risiken bekannt sind und 
für die Erfahrungswerte vorliegen. Die 
zentralen Zinssteuerungsinstrumente in 
der BKS Bank sind Zinsswaps. 

Credit Spread-Risiko 
Das Credit Spread-Risiko stellt die boni-
täts- und/oder risikoprämieninduzierten 
Änderungen der Marktpreise des zinsbe-
zogenen Wertpapierportfolios dar. Die 
BKS Bank quantifiziert das Credit Spread-
Risiko für das Anleihenportfolio im Bank-
buch. Die BKS Bank verfolgt grundsätzlich 
eine konservative Strategie zur Vermeidung 
von Credit Spread-Risiken. Die Steuerung 
des Credit Spread-Risikos erfolgt monat-
lich im APM-Gremium. Die Risikokontrolle 
erfolgt durch das Risikocontrolling. 
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Aktienkursrisiko 
Das Aktienkursrisiko umfasst das Risiko 
von Kursänderungen, die sich aus dem 
Zusammenwirken von Angebot und Nach-
frage ergeben. Aktienveranlagungen im Ei-
genportfolio erfolgen vornehmlich in deut-
schen und österreichischen Börsetiteln 
mit hoher Liquidität. Das Aktienkursrisiko 
wird monatlich als Value-at-Risk auf Basis 
der historischen Simulation quantifiziert. 

Die Steuerung des Aktienkursrisikos im 
Bankbuch erfolgt durch das APM-Gre-
mium. Der Eigenhandel mit Aktien war im 
Berichtsjahr ausgesetzt. Langfristige In-
vestments in Aktien- und Substanzwerten 
im Bankbuch tätigen wir grundsätzlich auf 
Fondsbasis, in Einzeltitel wird nur in unter-
geordnetem Umfang investiert. Die Risiko-
kontrolle erfolgt durch das Risikocontrolling. 

 
 
Steuerung Aktienkursrisiko 
 

  

 

Risiken aus Fremdwährungspositionen 
Diese resultieren aus dem Eingehen von 
aktiv- oder passivseitigen Fremdwäh-
rungspositionen, die nicht durch eine ge-
gengleiche Position oder ein Derivativge-
schäft geschlossen werden. Eine 
ungünstige Wechselkursentwicklung kann 
somit zu Verlusten führen. Zur Überprü-
fung des Fremdwährungsrisikos werden 
täglich Auswertungen zu offenen Devi-
senpositionen erstellt und mit den ent-
sprechenden Limiten verglichen. Wäh-
rungsrisiken werden in der BKS Bank 
traditionell nur in geringem Ausmaß ein-
gegangen, da die Erwirtschaftung von Er-
trägen aus offenen Devisenpositionen 
nicht im Fokus unserer Geschäftspolitik 
steht. Das Management der Devisenposi-
tionen obliegt der Abteilung Treasury und 
Financial Institutions.  

Die Überwachung von Devisenpositionen 
erfolgt durch das Risikocontrolling. 

Liquiditätsrisiko und 
Liquiditätsrisikomanagement (ILAAP) 
Mit dem Liquiditätsrisiko wird die Gefahr, 
aktuellen oder zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen möglicherweise nicht voll-
ständig oder nicht zeitgerecht nachkom-
men zu können, assoziiert. Dazu zählt 
auch das Risiko, dass Refinanzierungsmit-
tel nur zu erhöhten Marktsätzen aufge-
nommen (Refinanzierungsrisiko) und 
dass Aktiva nur mit Abschlägen zu den 
Marktpreisen liquidiert werden können 
(Marktliquidationsrisiko). 
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Liquiditätsrisikosteuerung 

Grundsätze des Liquiditätsmanagements 
Der ILAAP ist grundlegender Bestandteil 
des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- 
und Evaluierungsprozesses (SREP) und 
soll eine angemessene Liquidität und ein 
wirksames Liquiditätsrisikomanagement 
sicherstellen. Zur Steuerung des Liquidi-
tätsrisikos bestehen in der BKS Bank klar 
definierte Grundsätze, welche in der Risi-
kostrategie und dem ILAAP-Rahmenwerk 
verankert sind. 

Essentiell für das Liquiditätsmanagement 
ist die Diversifikation des Refinanzierungs-
profils nach Anlegerkategorien, Produkten 
und Laufzeiten. Die Steuerung der Konditi-
onenpolitik im Kundengeschäft erfolgt un-
ter anderem auf Basis der Risikomanage-
mentverordnung und der ihr zugrunde-
liegenden EBA-Guidelines. Im Rahmen  
eines sophistizierten Funds- Transfer- 
Pricing werden jene Kosten ermittelt, die 
bei der Refinanzierung von Finanzproduk-
ten entstehen. Diese werden in der Pro-
duktkalkulation und der Profit-Center-
Rechnung alloziert. Intraday erfolgt das  
Liquiditätsmanagement durch die Steue-
rung der täglichen Ein- und Auszahlun-
gen. Basis hierfür sind Informationen über 
liquiditätswirksame Transaktionen. Dazu 
zählen die Dispositionen des Zahlungs-
verkehrs sowie Vorabinformationen aus 
dem Vertrieb über anstehende Kundenge-
schäfte, aus dem Wertpapier-Backoffice 
über Zahlungsflüsse aus eigenen Emissio-

nen und aus dem Treasury über Wertpa-
pier- und Geldmarkttransaktionen. Liquidi-
tätsspitzen werden über Geldaufnahmen 
oder -veranlagungen bei der OeNB oder 
im Interbankenmarkt ausgeglichen. Das 
Intraday-Liquiditätsmanagement erfolgt 
auf Basis vorgegebener Limite, deren Aus-
nutzung täglich ermittelt, analysiert und 
berichtet wird. 

Die Steuerung der mittel- und längerfristi-
gen Liquidität sowie des Liquiditätspuffers 
erfolgt durch das Aktiv-Passiv-Manage-
ment-Komitee. Die Gruppe Risikocontrol-
ling ist zuständig für die Liquiditätsrisiko-
kontrolle, um die Einhaltung der 
festgelegten Grundsätze, Verfahren und 
Limite sicherzustellen. Die Berichterstat-
tung erfolgt auf täglicher, wöchentlicher, 
monatlicher und quartalsweiser Basis. 
Werden außergewöhnliche Entwicklungen 
festgestellt oder bestimmte Vorwarnstu-
fen/Limite erreicht, erfolgt eine entspre-
chende Ad-hoc-Berichterstattung an den 
Vorstand. 

Die BKS Bank verfügt über ein umfangrei-
ches Limitsystem (Limit je Laufzeitband, 
Time-to-Wall-Limit), welches einen ra-
schen Überblick über die aktuelle Situa-
tion gibt. Ergänzt werden die Analysen um 
Stresstests, die wir in marktweite Szena-
rien, institutsspezifische Szenarien und 
kombinierte Stressszenarien einteilen. 
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Die Refinanzierung erfolgt vornehmlich 
auf Eurobasis. Bei den Fremdwährungen 
liegt das Hauptaugenmerk auf der Absi-
cherung der Refinanzierung von Krediten 
in Schweizer Franken über mittelfristige bis 
langfristige Kapitalmarktswaps. 

Operationales Risiko und IKT-Risiken 
nach Ereigniskategorien 
Mit dem Begriff operationales Risiko asso-
ziieren wir die Gefahr von Verlusten, die 
infolge unangemessener oder nicht funkti-
onaler interner Verfahren, durch Perso-
nen- und Systemfehler oder durch ex-
terne Einflussfaktoren hervorgerufen 
werden können. Weitere Risikoarten, wel-
che eng mit dem operationalen Risiko zu-
sammenhängen, sind Reputationsrisiken, 
Verhaltensrisiken, Modellrisiken sowie In-
formations- und Kommunikationstechno-
logie-Risiken (IKT-Risiken). 

Alle drei Jahre findet ein Risk-Assessment 
statt. Dabei werden über 100 Führungs-
kräfte zu ihrer Risikoeinschätzung aus 
dem Bereich des operationalen Risikos 
befragt. 

Operationale Risiken werden in der BKS 
Bank AG und allen in- und ausländischen 
Tochtergesellschaften durch ein ange-
messenes und laufend weiterentwickeltes 
internes Kontrollsystem begrenzt. Dieses 
umfasst eine Vielzahl von organisatori-
schen Maßnahmen, welche von einer 
zweckentsprechenden Funktionstrennung 
in Abwicklungsprozessen (Trennung 
Markt und Marktfolge, Vier-Augen-Prinzip) 
über umfangreiche interne Regelwerke 
und regelmäßige Kontrollen bis hin zu 

Notfallplänen und Self-Auditing-Syste-
men reichen. 

Informations- und Kommunikationstech-
nologie-Risiken (IKT-Risiken) begegnen 
wir durch ein professionelles IT-Security- 
Management in unserer gemeinsam mit 
den Schwesterbanken gehaltenen 3 Ban-
ken IT GmbH und durch umfangreiche 
Datenschutz- und Datensicherheitsmaß-
nahmen, wobei auch für ein professionel-
les Business Continuity-Management ge-
sorgt wird. Regelmäßig überprüft die 
interne Revision die Angemessenheit die-
ser Vorkehrungen. 

Sämtliche Unternehmensprozesse stehen 
mit der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie in Verbindung, weshalb 
der IKT-Governance große Bedeutung zu-
kommt. Unter IKT-Governance werden 
Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen 
zusammengefasst, die sicherstellen, dass 
die IKT-Strategie die Geschäftsstrategie 
unterstützt und dass mit Hilfe der einge-
setzten Hard- und Software die Ge-
schäftsziele abgedeckt, Ressourcen ver-
antwortungsvoll eingesetzt und Risiken 
angemessen überwacht werden. 

Zur ganzheitlichen Steuerung der operati-
onalen Risiken auf Gesamtbankebene be-
steht ein OR-Gremium, das vierteljährlich 
tagt. Das Risikocontrolling ist für die Mes-
sung und die Definition des Rahmenwer-
kes für operationale Risiken zuständig, 
während die Verantwortung für die Um-
setzung risikominimierender Maßnahmen 
bei den Risk-Taking-Units liegt. 
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Operationales Risiko und IKT-Risiken 
 

  

 

Durch COVID-19 sind in der BKS Bank im 
Jahr 2020 operationelle Schäden in der 
Höhe von 143 Tsd. EUR identifiziert wor-
den. Die BKS Bank quantifiziert Risiken 
und Verluste der Pandemie auf Basis des 
EBA-Berichtes über die Umsetzung aus-
gewählter COVID-19-Richtlinien. Dabei 
werden Aufwände, die nach dem 
30.01.2020 angefallen sind, und die zur 
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
der Geschäftstätigkeit dienten, erfasst. 
Dazu zählen insbesondere Aufwände für 
die Anschaffung von Schutzvorrichtungen 
für Mitarbeiter und Kunden, die Erstaus-
stattungen mit Masken und Desinfekti-
onsmitteln und bestimmte IKT-Kosten, die 
als pandemiebedingte operationale Risi-
ken erfasst und berichtet wurden. 

Makroökonomisches Risiko 
Das makroökonomische Risiko beschreibt 
die Gefahr von negativen gesamtwirt-
schaftlichen Veränderungen und daraus 
resultierenden Risiken, welche sich für die 
BKS Bank ergeben könnten. Die Entwick-
lung der volkswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen wird laufend anhand eines 
Sets von Kennzahlen überprüft, in den 
Gremien diskutiert und in unseren Risi-
komodellen abgebildet. Die makroökono-
mischen Risiken und deren Einfluss auf 
das Kreditrisiko werden wegen der Pande-
mie als hoch eingeschätzt. Zur Steuerung 
und Kontrolle der Risiken haben wir 2020 
engmaschige Kontrollen in Form von Aus-
fallsvorlaufindikatoren im Risikomanage-
ment eingeführt. 

Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
Das Risiko einer übermäßigen Verschul-
dung zeigt die Gefahr einer hohen Ver-
schuldung, welche eine negative Auswir-
kung auf den Geschäftsbetrieb der BKS 
Bank haben könnte. Neben einer allen-
falls erforderlichen Anpassung des Ge-
schäftsplans könnten auch Refinanzie-
rungsengpässe auftreten, welche die 
Veräußerung von Aktiva in einer Notlage 
erforderlich machen und somit zu Verlus-
ten oder Bewertungsanpassungen der 
verbleibenden Aktiva führen könnten. 

Das Risiko einer übermäßigen Verschul-
dung wird mit der Verschuldungsquote 
(Leverage Ratio) gemessen. Die Verschul-
dungsquote ist der Quotient aus der Kapi-
talmessgröße (Kernkapital) und der Ge-
samtrisikopositionsmessgröße und betrug 
zum Jahresultimo 7,9% (Vorjahr: 7,7%). 
Somit liegt die Leverage Ratio deutlich 
über der aufsichtsrechtlich vorgegebenen 
Mindestquote von 3%. 

ESG-Risiken 
ESG- bzw. Nachhaltigkeitsrisiken sind Er-
eignisse oder Bedingungen aus den Be-
reichen Umwelt, Soziales oder Unterneh-
mensführung, welche tatsächlich oder 
potentiell erheblich negative Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage sowie auf die Reputation eines 
Unternehmens haben können.  
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ESG- bzw. Nachhaltigkeitsrisiken werden 
in der BKS Bank umfassend analysiert 
und so weit wie möglich vermieden. Die 
Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken er-
folgt innerhalb der Steuerung der einzel-
nen Risikoarten der BKS Bank. Die risiko-
politischen Grundsätze zur Steuerung von 
Nachhaltigkeitsrisiken und im Speziellen 
von klimabezogenen Risiken beziehen 
sich auf die unterschiedlichen Steue-
rungsebenen und Risikokategorien in der 
BKS Bank.  
 
 
 

Sonstige Risiken 
Weitere Risikoarten, welche in der BKS 
Bank derzeit als nicht wesentlich einge-
stuft werden, werden in der Kategorie 
sonstige Risiken zusammengefasst. Diese 
umfassen:  
• Risiken aus neuartigen Geschäften und 

wesentlichen strukturellen Änderungen 
• Reputationsrisiken 
• Restwertrisiken im Leasinggeschäft 
• Risiken von Geldwäscherei und Terroris-

musfinanzierung 
• Risiken aus dem Geschäftsmodell der 

Bank 
• Systemische Risiken und Risiken aus der 

Finanzierung von Schattenbanken 
• Eigenkapitalrisiken 
• Verhaltensrisiken 
• Modellrisiken aus der Anwendung von 

Modellen zur Quantifizierung von Markt-
preis- und Kreditrisiken 

 
 
 

Nachhaltigkeit und nichtfinanzielle  
Leistungsindikatoren 
 
Die BKS Bank veröffentlicht die nicht-finanziellen Informationen gemäß § 243b UGB und 
gemäß § 267a UGB (Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz NaDiVeG)  
gemeinsam in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht 2020. Dieser ist unter 
www.bks.at/Nachhaltigkeit downloadbar.   
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Konjunkturerholung in Sicht 
Mit dem Beginn der Impfungen gegen 
COVID-19 steigen die Hoffnungen auf 
eine weitgehende Rückkehr zur Normali-
tät. Allerdings wird die Durchimpfung der 
weltweiten Bevölkerung mehr Zeit benöti-
gen als ursprünglich erwartet. Die Pande-
mie wird uns somit noch einige Zeit be-
gleiten. Nichtsdestotrotz haben sich die 
weltweiten Konjunkturaussichten deutlich 
verbessert.  

In seiner jüngsten Veröffentlichung ging 
der Internationale Währungsfonds (IWF) 
im Jahr 2021 von einem weltweiten Wirt-
schaftswachstum von 5,5% aus. Während 
die Wachstumsprognosen für die USA, 
Japan und einige Schwellenländer positi-
ver ausfielen, wurde die Wachstumsprog-
nose für den Euroraum von vormals 5,2% 
auf 4,2% gesenkt. Als Grund nannte man 
die Abschwächung der Wirtschaftslage 
Ende 2020 aufgrund der unterschiedli-
chen Lockdown-Maßnahmen in einzelnen 
Ländern der Eurozone. 

Der zu erwartende globale Konjunkturauf-
schwung wird aber nicht ohne Hinder-
nisse vonstattengehen. Ein erneuter An-
stieg der COVID-19-Fallzahlen im Frühjahr 
könnte das Wachstum in den großen 
Volkswirtschaften erneut bremsen. Der 
IWF appellierte an die Regierungen und 
Zentralbanken, in ihren Bemühungen zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage 
nicht verfrüht nachzulassen.  

Die Inflation könnte in den kommenden 
Jahren vor einem Comeback stehen. Ähn-
lich wie nach der Finanzkrise 2009 ist da-
von auszugehen, dass die deutlich höhere 
Geldmenge mittelfristig zu einer höheren 
Inflation führen könnte. Allerdings ist eine 
grundsätzliche und dauerhafte Verände-
rung nicht zu erwarten. Die Angst vor  
einer Hyperinflation ist unbegründet. 

Schwierig bleibt die Lage am Arbeitsmarkt. 
Die Reduktion der Arbeitslosenzahlen gilt 
als größte Herausforderung für die Regie-
rungen rund um den Globus.  

Erst mit einer zunehmenden Erholung der 
einzelnen Wirtschaftsräume ist mit einem 
nachhaltigen Rückgang der hohen Ar-
beitslosenquoten zu rechnen.  

Aktienmärkte bleiben weiterhin 
attraktiv 
Da Geldmarktveranlagungen keinen bzw. 
sogar nur einen negativen Ertrag abwer-
fen, sind und bleiben sie auch im Jahr 
2021 unattraktiv. Positiv hingegen stehen 
die Vorzeichen für Aktieninvestments.  
Gestützt wird diese Annahme von einer 
weiterhin lockeren Politik der großen No-
tenbanken sowie der Alternativlosigkeit 
konservativer Anlageklassen. Mit Gewinn-
mitnahmen sowie Marktkorrekturen ist al-
lerdings immer wieder zu rechnen.  
Investments in Anleihen sind derzeit ver-
gleichsweise teuer. Dies spiegelt sich in 
negativen Renditen von Staats- und teil-
weise auch von Unternehmensanleihen 
mit guter Bonität wider.  

BKS Bank für kommende 
Herausforderungen gut gerüstet 
Wir sind uns bewusst, dass die kommen-
den Monate nicht leicht werden. Zu den 
bekannten Herausforderungen wie Nied-
rigzinsniveau, Kostendruck oder starker 
Mitbewerb kommen nun auch die Sorgen 
um künftige Kreditausfälle hinzu. Auch 
wenn es viele staatliche Unterstützungs-
maßnahmen und Hilfspakete für die an-
geschlagene Wirtschaft gibt, wird es mit 
hoher Sicherheit zu einer Insolvenzwelle 
bei Unternehmen und zu Einkommens-
verlusten durch die hohe Arbeitslosigkeit 
bei Privatkunden kommen. Da wir in der 
Vergangenheit viele Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kreditqualität gesetzt haben 
und über ein breit gestreutes Kreditportfo-
lio verfügen, rechnen wir zwar mit einem 
deutlichen Anstieg der Risikokosten, je-
doch in einem gut bewältigbaren Ausmaß.  

Damit die Ergebnisentwicklung trotz stei-
gender Risikokosten stabil bleibt, gilt es,  

Ausblick 
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in den beiden wichtigen Ertragskompo-
nenten – Zinsüberschuss und Provisions-
geschäft – weiterhin solide zu wachsen.  

Das Zinsgeschäft ist durch die anhaltend 
niedrigen Zinsen schon seit mehreren 
Jahren belastet. Mit einer markanten 
Trendwende in der Zinspolitik kann auf-
grund der gegenwärtigen Wirtschaftssitua-
tion nicht gerechnet werden. Vielmehr 
wird von den Notenbanken signalisiert, 
dass sie an ihrer Niedrigzinspolitik festhal-
ten werden. In unseren Planrechnungen 
für 2021 gehen wir daher davon aus, dass 
wir ein ähnliches Zinsergebnis wie 2020 
erzielen werden können.    

Das größte Wachstumspotential sehen wir 
im Dienstleistungsgeschäft. Die Stärkung 
dieses vielfältigen Betätigungsfeldes liegt 
uns schon länger am Herzen. In den ver-
gangenen Jahren konnten wir in diesem 
Bereich sehr große Erfolge verbuchen. Bei-
spielsweise sind wir durch eine kluge Ak-
quisitionspolitik in Slowenien zum größten 
Wertpapierdienstleister aufgestiegen.  

Auch der Zahlungsverkehr – mit Aus-
nahme von 2020 – hat sich zu einem ver-
lässlichen und stabilen Ergebnisbringer 
entwickelt. Wir haben Jahr für Jahr Er-
tragszuwächse in beiden Kundensegmen-
ten erzielen können. An diese Erfolge wol-
len wir 2021 anknüpfen. Wir werden 
unsere Vertriebsaktivitäten verstärken und 
den Einsatz unserer Sales-Experten erhö-
hen, um neue Kunden von unserem 
Know-how und unserem umfangreichen 
Produktangebot zu überzeugen.  

Für 2021 haben wir als generellen Arbeits-
schwerpunkt die Akquisition neuer Kun-
den ausgerufen. Sowohl im stationären 
Vertrieb als auch auf unseren digitalen 
Kanälen wollen wir kräftig wachsen. Mit 
BKS Bank Connect sprechen wir insbe-
sondere digitalaffine Privatkunden an.  

In den Wachstumsmärkten Wien-Nieder-
österreich-Burgenland sowie auf unseren 
Auslandsmärkten wollen wir unsere 

Marktanteile durch Cross- und Up-Sel-
ling-Maßnahmen weiter stärken und neue 
Kunden gewinnen.  

Digitalisierung bleibt im Fokus der 
Geschäftsstrategie 
Wir werden auch weiterhin konsequent an 
der Umsetzung unserer Strategie arbeiten, 
mit dem Ziel, Wachstum zu generieren.  
Einen wichtigen strategischen Fokus, der 
uns auch in Zukunft begleiten wird, bildet 
die digitale Transformation. Dabei fokus-
sieren wir uns nicht nur auf den Launch 
neuer digitaler Produkte und Services auf 
unseren digitalen Kanälen, sondern viel-
mehr auf die digitale Transformation des 
gesamten Unternehmens, vor allem auch 
in den internen Prozessen. Für unsere Pri-
vatkunden bieten wir bereits sämtliche 
Bankprodukte online an. In den nächsten 
Monaten werden wir das digitale Angebot 
für unsere Firmenkunden massiv erwei-
tern. Dazu zählen beispielsweise der digi-
tale Onboardingprozess, und eng damit 
verbunden, die digitale Eröffnung von Ge-
schäftskonten. Weiters wollen wir den 
Kreditprozess digitalisieren und wie für 
das KFZ-Leasing auch einen digitalen 
End-to-End-Prozess für den Abschluss 
von Mobilienleasinggeschäften schaffen.  

Die planmäßige Umsetzung unserer Stra-
tegieziele kann durch die Pandemie, mit 
den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen, durch aufsichtsrechtliche oder 
konkurrenzbedingte Änderungen beein-
trächtigt werden.  

Insgesamt auf stabilem Kurs 
Die Geschäftsentwicklung in den ersten 
Wochen des neuen Geschäftsjahres verlief 
ähnlich wie im Vorjahr. Das Kreditwachs-
tum war weiter von den Investitionsförder-
maßnahmen getrieben, die Kreditrisiken 
blieben überschaubar. Der Geschäftsalltag 
war kaum von COVID-19 beeinflusst und 
Erkrankungen blieben Einzelfälle.  
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Wir bieten unseren Mitarbeitern und de-
ren Angehörigen kostenlose Testmöglich-
keiten in unserer Unternehmenszentrale 
an, die auch in das offizielle Meldesystem 
des Bundeministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 
eingemeldet werden. Die Testergebnisse 
gelten somit als offizielle „Freitest-Ergeb-
nisse“. Insgesamt bleiben wir daher trotz 
Pandemie zuversichtlich, dass wir unsere 
angestrebten Wachstumsziele für 2021  
erreichen werden.  

Rechtliche Auseinandersetzungen 
werden uns auch 2021 begleiten  
Wir gehen davon aus, dass uns die Ver-
fahren, die die Minderheitsaktionärinnen 
UniCredit Bank Austria AG und CABO Be-
teiligungsgesellschaft m.b.H. gegen die 
BKS Bank führen, auch im Jahr 2021 be-
schäftigen werden. Zuletzt hat die BKS 
Bank das Sonderprüfungsverfahren vor 
dem OGH rechtskräftig gewonnen. Dies 
bestärkt uns in unserer Sichtweise, dass 
die BKS Bank sich stets rechtskonform 
verhalten hat und die von den genannten 
Minderheitsaktionärinnen erhobenen Vor-
würfe haltlos sind. 

 
Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 

 

 

                    Mag. Dr. Herta Stockbauer  
                 Vorstandsvorsitzende 

 

 

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA              Mag. Alexander Novak 
Mitglied des Vorstandes                    Mitglied des Vorstandes 
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Aktiva 
 

  in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR) 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

1. Kassenbestand, Guthaben bei 
Zentralnotenbanken und Postgiroämtern 550.746,92 1.102.686.748,02 100,2 

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur 
Refinanzierung bei der Zentralnotenbank 
zugelassen sind 624.208,16 713.232.701,27 14,3 

3. Forderungen an Kreditinstitute 159.065,93 248.415.957,99 56,2   a) täglich fällig 28.928,37 51.344.152,99 77,5   b) sonstige Forderungen 130.137,56 197.071.805,00 51,4 

4. Forderungen an Kunden 6.338.491,50 6.612.898.868,80 4,3 

5. Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 258.008,41 203.344.477,52 -21,2   a) von öffentlichen Emittenten 5.120,90 5.121.232,88 –   b) von anderen Emittenten 252.887,50 198.223.244,64 -21,6   darunter: eigene Schuldverschreibungen 14.162,49 17.211.405,50 21,5 

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 50.034,46 62.668.401,10 25,3 

7. Beteiligungen 126.530,43 129.994.673,92 2,7   darunter:         an Kreditinstituten 118.057,56 121.893.562,91 3,2 

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 81.338,67 85.819.435,13 5,5   darunter:         an Kreditinstituten – – – 

9. Immaterielle Vermögensgegenstände         des Anlagevermögens 10.692,18 9.854.991,51 -7,8 

10. Sachanlagen 32.374,99 33.859.227,75 4,6   darunter: Grundstücke und Bauten, die vom 
Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen 
Tätigkeit genutzt werden 14.836,23 15.177.476,90 2,3 

11. Sonstige Vermögensgegenstände 9.445,13 13.731.403,85 45,4 

12. Rechnungsabgrenzungsposten 6.068,97 4.845.296,28 -20,2 

13. Aktive latente Steuern 8.744,65 15.762.294,31 80,3 

    8.255.750,40 9.237.114.477,45 11,9 
     

 
 

Posten unter der Bilanz   in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR) 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

1.  Auslandsaktiva 2.566.899,55 2.788.655.672,89 8,6 
     
 

Jahresabschlussposten sind nur insoweit angeführt, als dafür Wertansätze vorhanden sind. 

BKS Bank Bilanz zum 31. Dezember 2020  
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Passiva 
 

BKS Bank Bilanz zum 31. Dezember 2020 

  in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR)   31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten   699.237,79 906.689.884,45 29,7   a) täglich fällig   61.860,06 148.786.274,77 > 100 

  b) mit vereinbarter Laufzeit oder  
  Kündigungsfrist   637.377,73 757.903.609,68 18,9 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   5.822.713,46 6.561.520.863,95 12,7   a) Spareinlagen   1.412.638,66 1.400.521.642,46 -0,9   aa) täglich fällig   876.282,21 1.035.015.567,17 18,1 

  ab) mit vereinbarter Laufzeit oder  
  Kündigungsfrist   536.356,45 365.506.075,29 -31,9   b) sonstige Verbindlichkeiten   4.410.074,80 5.160.999.221,49 17,0   ba) täglich fällig   3.335.457,16 4.163.765.339,15 24,8   bb) mit vereinbarter Laufzeit oder  
  Kündigungsfrist   1.074.617,64 997.203.882,34 -7,2 

3. Verbriefte Verbindlichkeiten   629.510,41 657.463.962,20 4,4   a) begebene Schuldverschreibungen   558.122,54 602.587.117,25 8,0   b) andere verbriefte 
Verbindlichkeiten   71.387,86 54.876.844,95 -23,1 

4. Sonstige Verbindlichkeiten   18.899,18 23.997.467,42 27,0 

5. Rechnungsabgrenzungsposten   2.296,34 2.181.609,79 -5,0 

6. Rückstellungen   86.087,45 83.934.222,02 -2,5   a) Rückstellungen für Abfertigungen   23.826,02 23.077.615,41 -3,1   b) Rückstellungen für Pensionen   36.993,31 35.573.475,00 -3,8 

  c) Steuerrückstellungen   3.227,01 5.555.606,80 72,2   d) sonstige   22.041,11 19.727.524,81 -10,5 

7. Ergänzungskapital gem. Teil 2 Titel I 
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013   230.843,30 209.708.431,94 -9,2 

8.  Zusätzl. Kernkapital gem. Teil 2 Titel I 
Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013   56.049,72 56.753.043,03 1,3 

9. Gezeichnetes Kapital   85.885,80 85.885.800,00 -   abzüglich Nennbetrag eigener 
Aktien   -1.750,65 -1.763.936,00 -0,8 

10. Gebundene Kapitalrücklagen   243.586,80 243.597.000,42 0,0 

11. Gewinnrücklagen   286.752,08 309.672.163,56 8,0 

  a) gesetzliche Rücklage   503,41 503.410,04 - 

  b) andere Rücklagen   286.248,67 309.168.753,52 8,0 

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs.5 
BWG   84.500,00 86.300.000,00 2,1 

13. Bilanzgewinn   11.138,72 11.173.964,67 0,3 

      8.255.750,40 9.237.114.477,45 11,9 
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Posten unter der Bilanz 
 

  in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR)   31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

1. Eventualverbindlichkeiten           Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten   467.303,74 568.157.698,59 21,6 

2. Kreditrisiken   1.337.896,57 1.718.586.089,09 28,5 

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften   91.033,80 151.026.590,42 65,9 

4. Anrechenbare Eigenmittel gem. Teil 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013   875.473,50 905.848.900,25 3,5   darunter: Ergänzungskapital gem. Teil 2 Titel 1 
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   195.647,79 199.566.381,01 2,0 

5. Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013   5.176.382,41 5.407.923.007,97 4,5   darunter: Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92 
Abs. 1           lit a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   12,1% 12,0% -0,6   lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   13,1% 13,1% -   lit c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   16,9% 16,8% -0,9 

6. Auslandspassiva   1.497.387,02 1.797.340.110,79 20,0 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
 

  in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR) 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

1. Zinsen und ähnliche Erträge 134.762,89 132.642.645,86 -1,6   darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren 14.071,31 13.494.266,47 -4,1 

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.681,90 19.455.585,80 4,1 

I. Nettozinsertrag 116.080,99 113.187.060,06 -2,5 
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 13.908,49 10.559.871,98 -24,1   a) Erträge aus Aktien, anderen  

  Anteilsrechten und nicht  
  festverzinslichen Wertpapieren 1.370,69 1.369.102,08 -0,1   b) Erträge aus Beteiligungen 8.855,47 3.435.550,33 -61,2   c) Erträge aus Anteilen an  
  verbundenen Unternehmen 3.682,34 5.755.219,57 56,3 

4. Provisionserträge 63.380,84 67.088.982,02 5,9 

5. Provisionsaufwendungen 5.111,22 5.354.152,27 4,8 

6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 720,09 1.082.650,34 50,3 

7. Sonstige betriebliche Erträge 3.487,56 5.584.152,64 60,1 

II. Betriebserträge 192.466,76 192.148.564,77 -0,2 
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 111.596,26 115.649.910,95 3,6   a) Personalaufwand 69.178,64 69.275.719,89 0,1   aa) Löhne und Gehälter 48.724,12 48.972.912,85 0,5   ab) Aufwand für gesetzlich  

  vorgeschriebene soziale Abgaben  
  und vom Entgelt abhängige  
  Abgaben und Pflichtbeiträge 12.359,44 12.283.132,47 -0,6   ac) sonstiger Sozialaufwand 2.308,15 2.292.025,12 -0,7   ad) Aufwendungen für  
  Altersversorgung und Unterstützung 4.450,06 4.364.313,77 -1,9   ae) Dotierung der Pensionsrückstellung -1.378,91 -1.419.833,00 -3,0   af) Aufwendungen für Abfertigungen  
  und Leistungen an betriebliche  
  Mitarbeitervorsorgekassen 2.715,78 2.783.168,68 2,5   b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen  

  (Sachaufwand) 42.417,63 46.374.191,06 9,3 

9. Wertberichtigungen auf die im  
Aktivposten 9 und 10 enthaltenen 
Vermögensgegenstände 5.091,29 5.406.495,63 6,2 

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.380,56 8.355.022,34 30,9 

III. Betriebsaufwendungen 123.068,11 129.411.428,92 5,2 
IV. Betriebsergebnis 69.398,64 62.737.135,85 -9,6 

     
 

 

BKS Bank Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020 



Anhang

293 

    in EUR (Vorjahr in Tsd. EUR) 31.12.2019 31.12.2020 ± in % 

11. Wertberichtigungen auf Forderungen und 
Zuführungen zu Rückstellungen für Eventual-
verbindlichkeiten und für Kreditrisiken -30.121,99 -56.617.274,57 -88,0 

12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 
auf Forderungen und aus Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken 15.798,66 31.037.395,24 96,5 

13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanz-
anlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und 
Anteile an verbundenen Unternehmen -1.092,08 -716.273,42 34,4 

14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die 
wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf 
Beteiligungen und Anteile an verbundenen 
Unternehmen 2.407,58 1.635.100,76 -32,1 

V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 56.390,80 38.076.083,86 -32,5 
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag 9.311,58 6.545.512,82 -29,7   darunter: latente Steuern -2.043,48 -7.014.547,26 < 100 

16. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 15 
auszuweisen 1.498,61 1.472.978,17 -1,7 

VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 45.580,62 30.057.592,87 -34,1 
17. Rücklagenbewegung 34.909,66 19.207.388,44 -45,0   darunter: Dotierung der Haftrücklage 1.200,00 1.800.000,00 50,0 

VII. Jahresgewinn 10.670,95 10.850.204,43 1,7 
18. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 467,77 323.760,24 -30,8 

VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 11.138,72 11.173.964,67 0,3 
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I. Allgemeine Angaben 
Der Jahresabschluss wurde nach den geltenden Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB) – so-
weit auf Kreditinstitute anwendbar – sowie nach den Vorschriften des Bankwesengesetzes (BWG) und – sofern 
relevant – nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) aufgestellt. Die Zah-
lenangaben erfolgen in Tsd. EUR, sofern im Posten nicht ausdrücklich etwas Abweichendes festgehalten ist. Die 
bisherige Form der Darstellung wurde grundsätzlich bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses bei-
behalten. 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Allgemeine Grundlagen 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
zu vermitteln. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei 
der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Im Berichtsjahr 2020 gab es eine 
Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Bereich der Berechnung der Risikovorsorge. 

Auswirkung von COVID-19 auf Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Gesetzliche Moratorien und freiwillige Stundungen  
Neben den Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit wurden von der österreichischen Regierung sowie von den 
Regierungen der Länder, in denen die BKS Bank tätig ist – Slowenien, Kroatien und Slowakei –, Maßnahmen er-
lassen, um auch die wirtschaftlichen Folgen aus der COVID-19-Krise einzudämmen. Dazu zählen öffentliche Ga-
rantien im Zusammenhang mit COVID-19 sowie gesetzliche und freiwillige Kreditmoratorien gemäß den dazu von 
der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) erlassenen Leitlinien. Im Jahr 2020 wurden insgesamt Kredite in Höhe 
von 524,8 Mio. EUR gestundet, Zum Stichtag 31. Dezember 2020 waren davon noch 163,3 Mio. EUR aktiv. 

Staatsgarantien 
Weitere COVID-19-Maßnahmen in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei stellen Garantien zugunsten 
von Kreditinstituten für Überbrückungsfinanzierungen dar, um schnelle Liquidität für Unternehmen gewährleisten 
zu können. Die gewährten Überbrückungsfinanzierungen belaufen sich auf 160,6 Mio. EUR. Davon sind rd. 50 % 
mit staatlichen Garantien abgesichert. 

Währungsumrechnung 
Die auf Fremdwährung lautenden Aktiva und Passiva werden zum jeweiligen Devisenmittelkurs, die Terminge-
schäfte zum Terminkurs des Bilanzstichtages umgerechnet und Gewinne und Verluste erfolgswirksam berück-
sichtigt. 

Wertpapiere 
Die dauernd dem Geschäftsbetrieb gewidmeten Wertpapiere werden wie Anlagevermögen nach dem gemilder-
ten Niederstwertprinzip bewertet. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie des Handelsbuches werden 
nach dem strengen Niederstwertprinzip bilanziert. Es wird das gleitende Durchschnittspreisverfahren angewandt. 

Risikovorsorge: Buchforderungen an Kreditinstitute und Kunden  
Die Buchforderungen an Kreditinstitute und Kunden werden mit dem Nennwert angesetzt. Die Bildung von Wert-
berichtigungen für Kunden erfolgt auf der Grundlage einer internen Richtlinie auf Basis eines standardisierten 
Prozesses, in Rahmen dessen für nicht werthaltige Forderungen Risikovorsorgen für den nicht durch Sicherheiten 
gedeckten Forderungsteil gebildet werden. Das ab 2020 zum Einsatz kommende Wertberichtigungsmodell ist ein 
Expected-Credit-Loss Modell, welches auch für erwartete zukünftige Verluste Risikovorsorgen vorsieht. Bis 2020 
fand das "Incurred but not reported losses (IBNR)"-Modell Anwendung. Der Grund für den Wechsel war, dass 
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das Expected-Credit-Loss Modell die Auswirkung der Corona Pandemie auf das Kreditportfolio wesentlich ge-
nauer und risikoorientierter abbildet. 

Die Höhe der zu bildenden Risikovorsorge ist dabei von der Veränderung des Ausfallsrisiko eines Finanzinstru-
mentes nach dessen Zugang abhängig. Auf Basis dieses Verfahrens werden drei unterschiedliche Stufen unter-
schieden, wobei sich in Abhängigkeit von der Zuordnung des Finanzinstrumentes in eine dieser Stufen die Höhe 
der Risikovorsorgen ergibt. 

Stufe 1: Für Finanzinstrumente der Stufe 1 erfolgt die Bildung einer Risikovorsorge in Höhe des 12-Months Expec-
ted Credit Loss (ECL). Der 12-Months Credit Loss entspricht den erwarteten Kreditverlusten, die bei einem Finan-
zinstrument innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussstichtag entstehen könnten. Jedes Finanzinstrument 
ist bei Zugang grundsätzlich der Stufe 1 zuzuordnen, wobei zu jedem Abschlussstichtag diese Zuordnung zu 
überprüfen ist. 

Stufe 2: Für Finanzinstrumente der Stufe 2 erfolgt die Bildung eine Lifetime Expected Credit Loss (Lifetime ECL), 
welcher den erwarteten Verlusten bezogen auf die Restlaufzeit des Finanzinstrumentes entspricht. 

Stufe 3: Für Finanzinstrumente der Stufe 3 wird für signifikante Forderungen die Risikovorsorge nach der Dis-
counted Cash-Flow-Methode bzw. für nicht signifikante Forderungen nach pauschalen Kriterien ermittelt. Basis 
für die Berechnung bildet die nicht durch Sicherheiten gedeckte Risikoposition. 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 
Die Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen stehen mit den Anschaffungskosten zu Buche, 
sofern nicht durch anhaltende Verluste dauerhafte Wertminderungen eingetreten sind, die eine Abwertung erfor-
derlich machten. 

Bei der Überprüfung des Bilanzansatzes auf Wertminderung finden unter anderem folgende Bewertungsmetho-
den Anwendung: Adjusted Net Asset Value-Methode, Multiple- und Barwertverfahren. Beim Barwertverfahren 
wird der Buchwert mit dem Barwert aller zukünftigen cashwirksamen Zahlungsströme, die der Gesellschaft zuzu-
rechnen sind, verglichen (Discounted-Cash-Flow-Modell). 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen 
bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibungssätze bewegen sich bei den unbeweglichen Anlage-
gütern zwischen 1,5 % und 2,5 % und bei den beweglichen Anlagegütern zwischen 10 % und 25 %. Bei immateri-
ellen Anlagegütern bewegt sich der Abschreibungssatz zwischen 10 % und 25 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
mit Einzelanschaffungswerten bis 800,- EUR wurden mit Inbetriebnahme voll abgeschrieben und im Anlagen-
spiegel als Zu- und Abgänge dargestellt. Im Jahr 2020 wurde die Abschreibungsmethode auf Proratatemporis-
Abschreibung geändert. 

Derivative Geschäfte 
Derivative Geschäfte werden in der BKS Bank weitestgehend zur Absicherung von Marktrisiken eingegangen. 
Durch das Aktiv-Passiv-Management-Gremium (APM-Gremium) werden je nach Zinslage bzw. Zinserwartung 
Sicherungsgeschäfte auf Einzelgeschäftsbasis beschlossen. Bei der Sicherung von Grundgeschäften wird die Bil-
dung der Bewertungseinheit am Beginn der Sicherungsbeziehung nach Identifizierung des abzusichernden Risi-
kos im APM-Gremium beschlossen. Im APM-Protokoll werden die zur Bildung der Bewertungseinheit erforderli-
chen qualitativen Merkmale des Derivates und des Grundgeschäfts sowie der Absicherungsbedarf dokumentiert. 

Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. In den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind 
Mündelgeldspareinlagen in Höhe von 7.131 Tsd. EUR (Vorjahr: 7.722 Tsd. EUR) enthalten. 

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat die BKS Bank mit einem Volumen von 350 Mio. EUR am 
TILTRO III-Programm (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) der Europäischen Zentralbank (EZB) teilge-
nommen. Dieses Tenderprogramm stellt den Banken längerfristige Finanzierungen zu günstigen Konditionen zur 
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Verfügung, wobei die Verzinsung für die einzelnen Banken davon abhängt, inwieweit in den relevanten Referenz-
perioden die Kreditvergabeziele erreicht wurden. Nach den Anpassungen des Tenderprogramms als Reaktion auf 
die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 gilt für die Verzinsungsperioden bis Juni 2022 immer ein Abschlag 
von 0,5 %. Dieser Abschlag gilt auch dann, wenn die Kreditvergabeziele in den relevanten Referenzperioden nicht 
erreicht werden. Aus Sicht der BKS Bank ist dieser Zinssatz jedoch aktuell auch durch Refinanzierungsmöglich-
keiten am Markt gegeben. Des Weiteren beinhaltet dieses Tenderprogramm die Möglichkeit, einen Zinssatz von  
-1,0 % zu erhalten, wenn von Seiten der Bank die Kreditvergabeziele erreicht werden. 

Eigene Emissionen 
Agio und Disagio aus der Emission von Anleihen werden laufzeitkonform verteilt aufgelöst. Die Emissionskosten 
sind im Jahr der Begebung erfolgswirksam. Bei Stufenzinsobligationen wird zur Ermittlung des Zinsaufwandes 
der interne Zinsfuß herangezogen. Im Berichtsjahr wurden keine fundierten Bankschuldverschreibungen (Vorjahr: 
keine) begeben. 

Rückstellungen 
Rückstellungen für Pensionen, Abfertigungen, Jubiläums- sowie für Sterbegelder werden nach der PUC-Methode 
(Projected Unit Credit Method) bilanziert. Für den UGB-Abschluss hat die BKS Bank AG seit dem Geschäftsjahr 
2014 die Herleitung des Rechnungszinssatzes auf Basis des AFRAC-Gutachtens „Rückstellungen für Pensions-, 
Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen nach den Vorschriften des Un-
ternehmensgesetzbuches“ vorgenommen.  

Konkret wurde der Rechnungszinssatz aus dem Durchschnitt des für den IFRS-Abschluss zum Bilanzstichtag 
angewendeten Zinssatzes und der sechs vorangegangenen Bilanzstichtage errechnet. 2020 wurde der Berech-
nung ein Zinssatz von 1,79 % (Vorjahr: 2,17 %) zu Grunde gelegt. Auch hinsichtlich des Gehaltstrends wurde die-
selbe Durchschnittsbetrachtung angestellt und dieser mit 2,04 % (Vorjahr: 2,09 %) errechnet. Für die Berücksich-
tigung der Karrieredynamik wurde unverändert zum Vorjahr ein Faktor von 0,25 % herangezogen. 2018 wurden 
die neuen „AVÖ 2018-P-Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung“ veröffentlicht, die neben Sterbe-
wahrscheinlichkeiten auch Invalidisierungs- und Verheiratungswahrscheinlichkeiten enthalten (neue Sterbetafel). 
Diese Rechnungsgrundlagen sind relevant für die Bewertung von betrieblichen Pensions-, Abfertigungs- und Ju-
biläumsgeldverpflichtungen. 

Die bestehenden Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme des Altersteilzeitblockmodelles werden seit dem 
Jahr 2005 im Posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme ge-
bildet. 

Zusätzliches Kernkapital 
Im Berichtsjahr wurden 0,7 Mio. EUR zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 begeben (Vorjahr: 11,7 Mio. EUR). Der Bilanzstand inklusive abgegrenzter Zinsen zum 31. Dezember 
2020 betrug 56,8 Mio. EUR (Vorjahr: 56,0 Mio. EUR). 

Steuerliche Verhältnisse 
Die BKS Bank AG ist Gruppenträger einer Unternehmensgruppe. Gruppenmitglieder sind die BKS-Leasing Gesell-
schaft m.b.H. und die BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H. sowie seit 2019 die BKS Service GmbH und 
die BKS 2000 GmbH. Eine Steuerumlage wird nur mit der BKS 2000 GmbH verrechnet, mit den anderen Grup-
penmitgliedern liegen Ergebnisabführungsverträge vor. Die Steuerumlagevereinbarung mit der BKS 2000 GmbH 
ist als „stand alone“ (Belastungsmethode) ausgestaltet, das bedeutet, die Steuerumlage entspricht im Wesentli-
chen der Körperschaftssteuer. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Im August 2020 hat das Oberlandesgericht Graz den Antrag der UniCredit Bank Austria auf Durchführung einer 
Sonderprüfung bei der BKS Bank abgewiesen. Mit der am 13. Januar 2021 zugestellten Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofs wurde das Rechtsmittel der UniCredit gegen diesen Entscheid zurückgewiesen. Damit ist der 
Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung bis zurück ins Jahr 1994 rechtskräftig abgewiesen. 
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Am 17. Januar 2021 hat die österreichische Bundesregierung angekündigt, dass der bereits seit 26. Dezember 
2020 geltende Lockdown bis mindestens 07. Februar 2021 verlängert wird und weitere Verschärfungen, wie das 
Tragen einer FFP2-Maske oder die Abstandsregel von zwei Metern, hinzukommen. Der Handel bleibt weiter ge-
schlossen, Ausnahmen dazu bestehen u. a. für den Lebensmittelhandel. Hotels und Beherbergungsbetriebe so-
wie auch die gesamte Gastronomie bleiben für den Kundenbetrieb geschlossen, Schulen bleiben bis zu den Se-
mesterferien 2021 auf Distance Learning umgestellt. Prinzipiell gilt eine permanente Ausgangsbeschränkung mit 
einigen Ausnahmen, persönliche Kontakte bleiben stark eingeschränkt. Anfang Februar 2021 wurden von der ös-
terreichischen Bundesregierung erste Lockerungen angekündigt. Der Handel sowie körpernahe Dienstleistungen 
dürfen ab 08. Februar 2021 unter strengen Auflagen wieder öffnen, in den Schulen findet nach den Semesterfe-
rien wieder Präsenzunterricht statt. Die Folgen der umfassenden COVID-19-bedingten Lockdown-Auflagen sowie 
auch die weitere Vorgehensweise von Seiten der österreichischen Bundesregierung in den kommenden Wochen 
lassen sich derzeit nicht abschätzen. 

Im Zeitraum zwischen dem Ende des Geschäftsjahres und der Erstellung bzw. Bestätigung des Jahresabschlus-
ses durch die Abschlussprüfer gab es darüber hinaus keine weiteren Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeu-
tung oder weitere berichtsrelevante Ereignisse. 

III. Ermessensentscheidungen und Schätzungen 
Für die Bilanzierung sind für einige Bilanzpositionen Schätzungen und Annahmen erforderlich. Die Schätzungen 
und Annahmen basieren auf historischen Erfahrungen, Planungen, Erwartungen und Prognosen zukünftiger Er-
eignisse, die nach heutigem Ermessen wahrscheinlich sind. Annahmen, die den Schätzungen zugrunde liegen, 
werden regelmäßig überprüft. Potentielle Unsicherheiten, mit denen die Schätzungen behaftet sein können, erfor-
dern in künftigen Perioden unter Umständen Anpassungen des Buchwertes von Vermögenswerten und Schul-
den. Dies betrifft insbesondere die Ermittlung des Expected Credit Losses. 

Laufende Verfahren 
Die beiden Minderheitsaktionäre UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben im 
Juni 2019 eine Klage auf Anfechtung von Beschlüssen der Hauptversammlung vom 08. Mai 2019 unter anderem 
wegen der Ablehnung der Durchführung einer Sonderprüfung eingebracht. Das Anfechtungsverfahren wurde 
nach einer Verfahrensunterbrechung fortgesetzt. 

Im Juni 2020 wurde von denselben Minderheitsaktionären eine Klage auf Anfechtung von Beschlüssen der or-
dentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 beim Landesgericht Klagenfurt eingebracht. Angefochten wer-
den die beschlossene Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und die (Nicht-)Entlastung einzelner Mitglieder 
des Aufsichtsrates sowie die Ablehnung der Durchführung von verschiedenen Sonderprüfungen. Begehrt werden 
ferner die positive Beschlussfeststellung der Nichtentlastung der Mitglieder des Vorstandes und einzelner Mitglie-
der des Aufsichtsrates, der Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds sowie die positive Beschlussfeststellung über 
die Durchführung der oben genannten Sonderprüfungen. Das Anfechtungsverfahren ist unterbrochen, der Akt 
wurde der Übernahmekommission vorgelegt.  

Weiters wurde im März 2020 auf Antrag der genannten Minderheitsaktionäre die Einleitung eines Verfahrens ge-
mäß § 33 ÜbG vor der Übernahmekommission beschlossen. Gegenstand der Untersuchung in diesem Nachprü-
fungsverfahren ist die Vorfrage zu den obengenannten Anfechtungsverfahren, ob eine Verletzung der Angebots-
pflicht, insbesondere gemäß § 22a Z 3 oder § 22 Abs. 4 ÜbG, durch die BKS Bank und die mit ihr verbundenen 
Rechtsträger vorliegt. Ebenso wurde auf Antrag der genannten Minderheitsaktionäre die Einleitung eines Nach-
prüfungsverfahrens gemäß § 33 ÜbG betreffend die Oberbank und die Bank für Tirol und Vorarlberg beschlos-
sen. Die Übernahmekommission hat diese Verfahren miteinander verbunden und eine mündliche Verhandlung 
durchgeführt. Die Entscheidung steht noch aus. Angesichts der Verbindungen zwischen den Mitgliedern der 
3 Banken Gruppe kann sich eine Verletzung der Angebotspflicht einer der drei Banken auch auf die beiden an-
deren Banken auswirken.  
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Der Vorstand geht nach sorgfältiger Prüfung unter Beiziehung externer Experten davon aus, dass die von den 
genannten Minderheitsaktionären erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Der bisherige Verfahrensverlauf und die er-
gangenen Entscheidungen, insbesondere die Ablehnung der Bestellung eines gerichtlichen Sonderprüfers durch 
den OGH im November 2020, bestärken die BKS Bank in dieser Sichtweise.  

Relevante bilanzielle Auswirkungen der genannten Verfahren sind nicht erkennbar. 

IV. Erläuterungen zur Bilanz 

Bilanzvolumen in fremder Währung 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Aktiva 224.588 219.239 

Passiva 291.597 218.893 
   

 

Fristengliederung 
Gliederung der nicht täglich fälligen Forderungen und Guthaben (in den Bilanzpositionen 2., 3., 4. und 5.) gegen-
über Kreditinstituten und Nichtbanken nach Restlaufzeiten: 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

bis 3 Monate 1.097.853 1.011.532 

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 658.465 712.036 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 1.104.007 1.259.736 

mehr als 5 Jahre 4.276.215 4.532.650 
   

 

Gliederung der nicht täglich fälligen Verpflichtungen (in den Bilanzpositionen 1., 2., 3., 7. und 8.) gegenüber Kredit-
instituten und Nichtbanken nach Restlaufzeiten: 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

bis 3 Monate 395.025 358.708 

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 995.461 881.834 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 1.058.321 1.366.362 

mehr als 5 Jahre 629.816 580.153 
   

 

Wertpapiere 
Die wie Anlagevermögen bewerteten Wertpapiere sind dauernd dem Geschäftsbetrieb gewidmet. In den Wertpa-
pieren des Anlagevermögens sind zum Stichtag 31.12.2020 stille Lasten in Höhe von 12 Tsd. EUR (Vorjahr: 
57 Tsd. EUR) enthalten. Eine außerplanmäßige Abschreibung war nach den Kriterien gemäß AFRAC – Stellung-
nahme 24 (Austrian Financial Reporting and Auditing Committee) nicht erforderlich. 
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Aufgliederung stiller Lasten im Anlagevermögen   31.12.2019 31.12.2020        
in Tsd. EUR Buchwert Marktwert Stille Last Buchwert Marktwert Stille Last 

Schuldtitel öffentlicher Stellen – – – – – – 

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 5.955 5.898 57 5.000 4.988 12 

Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere – – – – – – 

Summe 5.955 5.898 57 5.000 4.988 12 
       

 

Der über dem Rückzahlungsbetrag liegende Teil der Anschaffungskosten bei im Geschäftsjahr neu erworbenen 
Wertpapieren des Anlagevermögens wurde zum Bilanzstichtag voll abgeschrieben und in der GuV-Rechnung ver-
rechnet. Unter dem Rückzahlungsbetrag erworbene Wertpapiere werden zu den Anschaffungskosten bilanziert. 
Zum 31.12.2020 gab es keine Pensionsgeschäfte gemäß § 50 BWG (Vorjahr: 0). 

Aufgliederung der Wertpapiere und Beteiligungen nach Börsenotierung (ohne Stückzinsen) 
     31.12.2019 31.12.2020       

in Tsd. EUR Pos. Nr. 
börsen-
notiert 

nicht 
börsen-
notiert 

börsen-
notiert 

nicht 
börsen-
notiert 

Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 6. 3.901 46.133 5.397 57.271 

Beteiligungen 7. 109.273 17.257 113.109 16.886 
      

 

Die in den Posten 2. und 5. enthaltenen Schuldverschreibungen sind alle zum Börsehandel zugelassen. 
 
Im Berichtsjahr erfolgten Zuschreibungen auf Wertpapiere von in der Vergangenheit vorgenommenen Abschrei-
bungen bis maximal auf den historischen Anschaffungswert: 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

Schuldtitel öffentlicher Stellen 2. 459 – 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5. 25 – 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6. 2.787 157 

Summe   3.271 157 
    

 

Die zum Börsehandel zugelassenen Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten 
abzüglich einer allfälligen außerplanmäßigen Abschreibung bewertet (ohne Stückzinsen). Der Unterschied des 
Bilanzwertes zum höheren Marktwert beträgt 4.190 Tsd. EUR (Vorjahr: 4.085 Tsd. EUR). 
 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5. 188.484 132.255 
    

 

Die zum Börsehandel zugelassenen Wertpapiere des Umlaufvermögens werden nach dem strengen Niederst-
wertprinzip bewertet (ohne Stückzinsen):  
 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5. 66.948 69.997 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6. 3.902 5.397 
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Fällige Schuldverschreibungen 
Im nächsten Jahr werden bei den Posten Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie 
bei den verbrieften Verbindlichkeiten folgende Werte fällig: 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

Schuldverschreibungen, Schuldtitel öffentlicher Stellen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 2. und 5. 25.988 72.471 

Verbriefte Verbindlichkeiten 3. 51.000 87.400 
    

 

Erfolge aus Veranlagungen in Investmentfonds 

in Tsd. EUR   31.12.2019 31.12.2020 

Ausschüttungserträge       
• inländische   551 655 

• ausländische   349 287 

Summe   900 942 
Zu- und Abschreibungen       
• inländische   1.866 -291 

• ausländische   802 -52 

Summe   2.668 -343 
Kurserfolge aus Verkäufen   1.967 7 

Summe   1.967 7 

Summe Erfolge aus Investmentfonds   5.535 606 
    

 

Sonstige Angaben zu Vermögensgegenständen 
Vermögensgegenstände nachrangiger Art sind in folgenden Posten der Aktiva enthalten: 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6. 3.634 3.634 
    

In den Aktivposten enthaltene Vermögensgegenstände, die als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gestellt sind: 
 

in Tsd. EUR 
Verbindlichkeiten Vermögensgegenstände 31.12.2019 31.12.2020 

Mündelgelder gemäß § 230a ABGB  Wertpapiere 11.876 11.876 

Arrangementkaution für Wertpapierbörsehandel Wertpapiere 1.575 1.575 

Kaution für Handel an EUREX Wertpapiere/Cash Collateral 3.987 2.103 

Sicherheiten für XETRA Wertpapiere 3.937 3.937 

Pfandsperre Euro-Clear Wertpapiere 10.000        10.000 

Sicherheiten für OeNB- Refinanzierung Kredite 297.863 349.057 

Eurex Repo (GC Pooling) Wertpapiere 3.485 3.592 

Margin Finanztermingeschäfte Cash Collaterial 6.127 5.490 

Hypothekarischer Deckungsstock Kredite 293.161 334.132 

Deckungsstock auf Basis öffentlicher Forderungen Kredite 8.540 7.061 

Solidarfonds OeKB Cash Collaterial 75 110 

An die OeKB zedierte Forderungen Kredite 76.356 102.282 
    

In den Forderungen an Kreditinstitute sind keine eigenen, nicht börsennotierten Schuldverschreibungen im 
Nostrobestand enthalten (Vorjahr: 0 Tsd. EUR). 
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Details wesentlicher Werte in den Sonstigen Vermögensgegenständen 
in Tsd. EUR Pos. Nr. 12 31.12.2019 31.12.2020 

Steuerverrechnung   1.502 1.535 

Verrechnung mit verbundenen Unternehmen   2.118 3.036 

Forderungen aus Beteiligungen   – 1.461 

Positive Marktwerte aus Fremdwährungsderivaten   1.072 3.503 

Sonstige Positionen   4.753 4.196 

Summe   9.445 13.731 
    

 

Von den in der Tabelle dargestellten Beträgen sind 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR) als Erträge erst nach 
dem Abschlussstichtag zahlungswirksam. Alle Beträge haben im Wesentlichen eine Restlaufzeit von unter einem 
Jahr. 

Details wesentlicher Werte in den sonstigen Verbindlichkeiten 
in Tsd. EUR Pos. Nr. 4 31.12.2019 31.12.2020 

Negative Marktwerte aus Fremdwährungsderivaten   2.222 5.919 

Verbindlichkeiten Finanzamt   1.360 2.297 

KESt-Verbindlichkeiten   814 938 

Steuerverbindlichkeiten Auslandsdirektionen   1.164 1.716 

Sonstige Verbindlichkeiten der Auslandsdirektionen   2.957 2.393 

Verbindlichkeiten Altersteilzeit   2.034 1.605 

Sozialversicherungsbeiträge   1.490 1.495 

Noch nicht ausbezahlte Dividenden   3 4.852 

Sonstige Positionen   6.855 2.782 

Summe   18.899 23.997 
    

 

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind 18,1 Mio. EUR (Vorjahr: 16,7 Mio. EUR) erst nach dem Abschluss-
stichtag zahlungswirksam. Alle Beträge haben im Wesentlichen eine Laufzeit von unter einem Jahr. 
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Liste ausgewählter Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen   Eigenkapital Anteil BKS Bank in % 
Jahresüberschuss bzw. 

-fehlbetrag        
in Mio. EUR 2019 2020 direkt indirekt 2019 2020 

BKS-Leasing s.r.o., Bratislava 19,26 19,36 100,00 - 0,39 0,13 

BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt 2,03 2,03 99,75 0,25 0,89 0,76 

BKS-leasing d.o.o., Ljubljana 15,97 17,78 100,00 - 1,86 1,82 

BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb 5,85 4,01 100,00 - 0,66 0,26 

Immobilien Errichtungs- u. 
Vermietungsgesellschaft m.b.H. & Co. KG, 
Klagenfurt 7,51 7,13 100,00 - 0,58 1,12 

IEV Immobilen GmbH, Klagenfurt 0,06 0,06 100,00 - - - 

BKS Zentrale-Errichtungs- u. Vermietungs-
gesellschaft m.b.H., Klagenfurt1) 4,51 4,87 - 100,00 0,24 0,37 

BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H., 
Klagenfurt 3,22 3,22 100,00 - 0,49 0,46 

BKS Service GmbH, Klagenfurt 0,04 0,04 100,00 - -0,01 0,03 

BKS 2000 - 
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, 
Klagenfurt 24,62 25,05 100,00 - 1,81 1,43 

Oberbank AG, Linz 2.085,50 2.187,25 14,21 - 162,27 120,87 

Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck 1.108,01 1.127,79 14,00 - 45,87 25,18 

Alpenländische Garantie-Gesellschaft m.b.H., 
Linz 8,89 8,89 25,00 - - - 

3 Banken IT GmbH, Linz 3,66 3,68 30,00 - 0,02 0,02 

3-Banken Beteiligung Gesellschaft m.b.H., Linz 2,41 2,55 - 30,00 0,13 0,14 

E 2000 Liegenschaftsverwertungs GmbH, 
Klagenfurt 0,31 0,34 99,00 1,00 0,08 0,03 

VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, 
Klagenfurt 4,34 4,36 100,00 - 1,29 0,02 

BKS Hybrid beta GmbH, Klagenfurt 0,13 0,14 100,00 - 0,01 0,01 

VBG-CH Verwaltungs- und Beteiligungs 
GmbH, Klagenfurt 0,03 0,03 100,00 - - - 

3 Banken Versicherungsmakler Gesellschaft 
m.b.H., Innsbruck 0,87 0,53 30,00 - 0,32 -0,01 

PEKRA Holding GmbH, Klagenfurt 4,01 7,41 100,00 - - – 

Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. 21,84 13,63 - 30,00 2,97 0,01 
       

1) Der Ausweis des Eigenkapitals erfolgt unter Einbeziehung eines nachrangig gestellten Genussrechtes von 3,63 Mio. EUR. 

Das in der Beteiligungsaufstellung angegebene Eigenkapital und das Jahresergebnis wurden jeweils den Jahres-
abschlüssen zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2019 entnommen. 

Wechselseitige Beteiligungen bestehen mit der Oberbank AG und mit der Bank für Tirol und Vorarlberg AG. 
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Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

AKTIVA       
Forderungen an Kreditinstitute 3. 4.518 5.064 

Forderungen an Kunden 4. 8.416 8.034 

Sonstige Vermögensgegenstände 11. – 1.461 

PASSIVA       
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1. 199.928 268.746 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2. 388 48 

Sonstige Verbindlichkeiten 4. 3.688 1.913 
    

 

Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen 

in Tsd. EUR Pos. Nr. 31.12.2019 31.12.2020 

AKTIVA       
Forderungen an Kunden 4. 550.221 603.484 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6. 3.634 3.634 

Sonstige Vermögensgegenstände 11. 2.118 3.036 

PASSIVA       
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1. – – 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2. 19.400 26.815 

Sonstige Verbindlichkeiten 4. 229 – 

Ergänzungskapital 7. 20.117 51 
    

 

Ergebnisabführungsverträge bestehen mit der BKS Immobilien-Service GmbH, Klagenfurt, der BKS-Leasing 
GmbH, Klagenfurt, und der BKS Service GmbH, Klagenfurt. Im Geschäftsjahr 2020 wurden von der BKS Immobi-
lien-Service GmbH 464 Tsd. EUR (Vorjahr: 493 Tsd. EUR), von der BKS-Leasing GmbH 760 Tsd. EUR (Vorjahr: 
889 Tsd. EUR) und der BKS Service GmbH, Klagenfurt, 31 Tsd. EUR (Vorjahr: -8 Tsd. EUR) Gewinne bzw. Verluste 
überrechnet. Eine Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG besteht mit der BKS Immobilien-Service GmbH und 
der BKS-Leasing GmbH sowie mit der BKS Service GmbH und der BKS 2000 GmbH. Im Berichtsjahr wurde 
keine Steuerumlage mit der BKS 2000 GmbH verrechnet (Vorjahr: 11 Tsd. EUR). 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt. Der Grundwert in der Bilanz von bebau-
ten und unbebauten Grundstücken beträgt 8.967 Tsd. EUR (Vorjahr: 8.967 Tsd. EUR).  
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Aktive und passive latente Steuern 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Aktive Steuerlatenz     
Sachanlagen 479 390 

Wertpapiere des Anlagevermögens 2.163 1.979 

Pauschalwertberichtigung § 57/1 BWG 8.000 – 

Langfristige Personalrückstellungen 23.998 24.472 

Sonstige Rückstellungen 334 149 

Expected Credit Losses Stage 1 und Stage 2 – 31.681 

Bemessungsgrundlage Aktive Steuerlatenz 34.974 58.671 

• hiervon 25% 8.744 14.668 

Passive Steuerlatenz     
Bewertungsreserve auf Sachanlagen und Grundstücke 4.883 4.759 

Unterschied Abschreibungsmethoden – 133 

Bemessungsgrundlage Passive Steuerlatenz 4.883 4.892 

• hiervon 25% 1.221 1.223 

Aktivseitiger Überhang Inland 7.523 13.445 
Aktivseitiger Überhang Kroatien 18% 1.222 2.035 

Aktivseitiger Überhang Slowakei 21% – 282 

Aktivseitiger Überhang gesamt 8.745 15.762  
   

 

Alle Änderungen der latenten Steuern wurden erfolgswirksam verbucht. Die erfolgswirksame Veränderung betrug 
im Berichtsjahr 7.015 Tsd. EUR (Vorjahr: 2.043 Tsd. EUR). 
 

Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Verbindlichkeiten  
Das Grundkapital setzt sich wie folgt zusammen:   31.12.2019 31.12.2020        Stück in Tsd. EUR Stück in Tsd. EUR 

Stammaktien 41.142.900 82.286 41.142.900 82.286 

Stammaktien Umtausch 2020 – – 1.800.000 3.600 

Vorzugsaktien 1.800.000 3.600 – – 

Summe 42.942.900 85.886   42.942.900             85.886  
     

 

Der Höchststand an eigenen Aktien betrug im Berichtsjahr 940.234 Stück, das sind 2,19 % des Grundkapitals 
(Vorjahr: 908.816 Stück, das sind 2,12 %). 

Die 81. ordentliche Hauptversammlung beschloss, auf jede dividendenberechtigte stimmrechtslose Vorzugs- 
Stückaktie die Mindestdividende von EUR 0,12 auszuschütten und diesen Betrag auch auf Stammaktien auszu-
schütten, sofern die im Zusammenhang mit der Empfehlung EZB/2020/1 der Europäischen Zentralbank näher 
festgelegten Bedingungen erfüllt werden. 

Mit Veröffentlichung der Empfehlung der Europäischen Zentralbank am 15.12.2020 wurde die bisherige Empfeh-
lung betreffend Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen der Europäischen Zentralbank aufgeho-
ben. Da auch kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestand, waren damit die aufschiebenden Bedin-
gungen für den Anspruch und die Auszahlung der Dividende für jede dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie 
der BKS Bank AG in Höhe von EUR 0,12 für das Geschäftsjahr 2019 am 15.12.2020 erfüllt. Die Auszahlung der 
Dividende erfolgte im Jänner 2021. 
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Zusammensetzung des Ergänzungskapitals 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 Gesamtlaufzeit 

Var. Ergänzungskapital- Obligation 2006-2021/PP 2.350 2.350 15 Jahre 

Stufenzins-Ergänzungskapital-Obligation 2008-2020/4 15.000 – 12 Jahre 

Stufenzins-Ergänzungskapital-Obligation 2010-2020/2 16.000 – 10 Jahre 

6,10% Ergänzungskapital-Obligation 2010/PP 20.000 – unbegrenzt 

5% Nachrangige Obligation 2014-2023/2 20.000 20.000 9 Jahre 

4% Nachrangige Obligation 2015-2025/2 20.000 20.000 10 Jahre 

2 3/4% Nachrangige Obligation 2016-2024/2 20.000 20.000 8 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2017-2027/4 20.000 20.000 10 Jahre 

3,43% Nachrangige Obligation 2018-2028/3 PP 13.000 13.000 10 Jahre 

2 1/4% Nachrangige Obligation 2018-2026/3 17.287 17.287 8 Jahre 

4,54% Nachrangige Obligation 2019-2034/2/PP 8.000 8.000 15 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2019-2029/3 20.000 20.000 10 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2019-2030/4 20.000 20.000 11 Jahre 

3,85% Nachrangige Obligation 2019-2034/4/PP 3.400 3.400 15 Jahre 

3 1/8% Nachrangige Obligation 2019-2031/5/ 12.655 20.000 11,5 Jahre 

2 3/4% Nachrangige Obligation 2020-2032/1 – 8.433 12 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2020-2030/2 – 4.289 10 Jahre 

3% Nachrangige Obligation 2020-2030/3 – 9.739 10 Jahre 

Summe Ergänzungskapital 227.692 206.498   
    

 

Die Aufwendungen für Ergänzungskapital betrugen im Geschäftsjahr 8.327 Tsd. EUR (Vorjahr: 7.513 Tsd. EUR). 
Das Ergänzungskapital ist aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen zur Gänze nachrangig. Im Geschäftsjahr 
2021 werden 2,4 Mio. EUR Ergänzungskapitalemissionen fällig (Vorjahr: 31,0 Mio. EUR). 

Im Berichtsjahr wurde zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in 
Höhe von 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0 EUR) begeben. 
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Derivatives Geschäftsvolumen: Bankbuch   Nominalbetrag nach Restlaufzeiten        
in Tsd. EUR < 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre   
Zinssatzverträge 10.000 143.556 137.190   
Zinsswaps 10.000 143.556 137.190   
• Kauf 5.000 71.778 68.595   
• Verkauf 5.000 71.778 68.595   
Optionen auf zinsbezogene Instrumente – – –   
• Kauf – – –   
• Verkauf – – –   
Wechselkursverträge 1.000.815 92.362 –   
Devisentermingeschäfte 485.157 – –   
• Kauf 240.085 – –   
• Verkauf 245.072 – –   
Kapitalmarktswaps 92.363 92.362 –   
• Kauf 46.075 46.074 –   
• Verkauf 46.288 46.288 –   
Geldmarktswaps (Devisenswaps) 423.295 – –   
• Kauf 213.146 – –   
• Verkauf 210.149 – –   
Wertpapierbezogene Geschäfte – – –   
Aktienoptionen – – –   
• Kauf – – –   
• Verkauf – – –   

     
 

Derivatives Geschäftsvolumen: Handelsbuch   Nominalbetrag nach Restlaufzeiten        
in Tsd. EUR < 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre   
Zinssatzverträge – – 738   
Zinsswaps – – –   
• Kauf – – –   
• Verkauf – – –   
Zinssatzoptionen – – 738   
• Kauf – – 369   
• Verkauf – – 369   
Wechselkursverträge – – –   
Devisenoptionen (Währungsoptionen) – – –   
• Kauf – – –   
• Verkauf – – –   
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 Nominalbetrag Marktwert (positiv) Marktwert (negativ)          31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

  338.994 290.746 6.558 6.319 7.316 7.598   338.994 290.746 6.558 6.319 7.316 7.598   169.497 145.373 – – 7.198 7.459   169.497 145.373 6.558 6.319 118 139   – – – – – –   – – – – – –   – – – – – – 

  1.026.882 1.093.177 1.072 3.503 2.221 5.919   506.066 485.157 145 218 1.792 5.205   252.209 240.085 142 137 1.748 5.188   253.857 245.072 3 81 44 17   184.010 184.725 – – 254 427   91.878 92.149 – – – –   92.132 92.576 – – 254 427   336.806 423.295 927 3.285 175 287   168.779 213.146 – 27 80 108   168.027 210.149 927 3.258 95 179 

  – – – – – –   – – – – – –   – – – – – –   – – – – – – 
       
 

 

  Nominalbetrag Marktwert (positiv) Marktwert (negativ)          31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

  10.962 738 – – – –   – – – – – –   – – – – – –   – – – – – –   10.962 738 – – – –   5.481 369 – – – –   5.481 369 – – – – 

  – – – – – –   – – – – – –   – – – – – –   – – – – – – 
       
 

Dem Handelsbuch wurden jene Geschäfte (Wertpapiere und Derivate) zugerechnet, welche von der Organisati-
onseinheit Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel zur Erzielung von Kursgewinnen bzw. zur Nutzung von Zins-
schwankungen eingegangen wurden. Der Marktwert ist derjenige Betrag, der in einem aktiven Markt aus dem 
Verkauf eines Finanzinstruments erzielt werden könnte oder der für einen entsprechenden Erwerb zu zahlen 
wäre. Sofern Marktpreise verfügbar waren, wurden diese als Marktwert angesetzt. Bei fehlenden Marktpreisen 
wurden interne Bewertungsmodelle, insbesondere die Barwertmethode, angewandt.  
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Verbindlichkeiten mit eingebetteten Derivaten 
In den anderen verbrieften Verbindlichkeiten sind strukturierte Produkte mit eingebetteten Derivaten enthalten. 
Der Nominalwert der strukturierten Produkte zum Bilanzstichtag betrug 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 5,0 Mio. EUR). Die 
Risiken der eingebetteten Derivate wurden durch entsprechende Sicherungsinstrumente mit einem Nominalwert 
von 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 5,0 Mio. EUR) zur Gänze abgesichert. 

Absicherung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten 
Die BKS Bank geht keine wesentlichen spekulativen Derivativgeschäfte ein. Derivative Geschäfte werden in der 
BKS Bank weitestgehend zur Absicherung von Zinsrisiken im Zusammenhang mit Kundenforderungen, festver-
zinslichen Wertpapieren und anderen verbrieften Verbindlichkeiten eingegangen. 

Die Absicherung von Zinsrisiken erfolgt durch Zinsswaps, die den Grundgeschäften gegenlaufen. Der beizule-
gende Zeitwert zum 31. Dezember 2020 der Grundgeschäfte nach Abzug des Nominalwertes betrug  
-2,6 Mio. EUR (Vorjahr: -4,2 Mio. EUR) und wurde durch gegenläufige Derivate abgesichert. Die Laufzeit der  
Sicherungsinstrumente entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Grundgeschäft. 

Die Marktwertschwankungen von Bewertungseinheiten werden durch die Dollar-Offset-Methode analysiert. Die 
Effektivitätsanalyse der Sicherungsbeziehung von Bewertungseinheiten erfolgt über die Bandbreiten 80 % –  
125 % und einer Wertänderungsgrenze je Sicherungsbeziehung von 3,0 %. Bei Ineffektivität erfolgt die Bildung 
einer Drohverlustrückstellung für negative Marktwerte der Derivate, ausgewiesen in den Sonstigen Rückstellun-
gen. Zum 31.12.2020 wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 7 Tsd. EUR (Vorjahr: 0 EUR) resultierend 
aus der Ineffektivität der zugrundeliegenden Sicherungsbeziehungen gebildet. 

Pensionsrückstellung 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Rückstellungen gem. § 14 EStG 23.678 22.324 

zusätzlich versteuerte Vorsorge 13.315 13.249 

in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung 36.993 35.573 
   

 

Abfertigungsrückstellung 

in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Rückstellungen gem. § 14 EStG 17.297 16.561 

zusätzlich versteuerte Vorsorge 6.529 6.517 

in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung 23.826 23.078 

Rückstellung in Prozent der fiktiven Ansprüche zum Bilanzstichtag 87,9  91,2  
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Details wesentlicher sonstiger Rückstellungen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Jubiläumsgelder 5.969 6.176 

Sterbequartale 3.843 4.059 

Urlaubsrückstellung 1.386 1.192 

Bilanzremuneration inklusive gesetzlicher Sozialaufwand 1.775 1.863 

Zinsen für Stufenzinssparbücher 248 327 

Zinsen für Stufenzinsobligation 1.561 1.146 

Schadensfälle 1.018 990 

Rückstellung für Beratungs- und Haftungsrisiken 5.113 3.074 

Sonstige Rückstellungen 1.128 901 

Summe 22.041 19.728 
   

 

Angaben zu Posten unter dem Bilanzstrich 

Eventualverbindlichkeiten 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Bürgschaften und Garantien abzüglich Rückstellungen für Haftungsrisiken 463.831 567.417 

Akkreditive 3.473 741 

Eventualverbindlichkeiten 467.304  568.158 
   

 

Kreditrisiken 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

nicht ausgenützte Kreditrahmen 1.329.795 1.714.442 

Promessen 8.102 4.144 

Kreditrisiken 1.337.897  1.718.586 
   

 

Eigenkapital und ergänzende Eigenmittel 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Hartes Kernkapital 624.626 650.383 

Zusätzliches Kernkapital 55.200 55.900 

Ergänzende Eigenmittel 195.648 199.566 

Anrechenbare Eigenmittel 875.474 905.849 
   

 

Die Gesamtkapitalrendite verringerte sich auf 0,34 % (Vorjahr: 0,55 %). Im Berichtsjahr betrug das genehmigte 
Kapital gemäß Satzung 16,0 Mio. EUR (Vorjahr: 16,0 Mio. EUR). 
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Eigenmittelanforderungen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Kreditrisiko 4.823.363 5.028.134 

Operationales Risiko 327.828 351.058 

Fremdwährungsrisiko 19.231 25.342 

CVA Risiko 5.961 3.389 

Eigenmittelanforderungen gesamt 5.176.382 5.407.923 
   

 

Die konsolidierten Eigenmittel gemäß § 64 (1) Z 17 BWG sind im Konzernanhang dargestellt. 

Finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind 

Verpflichtungen aus der Nutzung von Sachanlagen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

im folgenden Geschäftsjahr 7.224 7.288 

in den folgenden 5 Jahren 37.568 37.906 

davon gegenüber verbundenen Unternehmen     
• im folgenden Geschäftsjahr 5.243 5.323 

• in den folgenden 5 Jahren 27.171 27.589 
   

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
Der Gesamtbetrag der Erträge für Verwaltungs- und Agenturdienstleistungen betrug im Geschäftsjahr 
1.972 Tsd. EUR (Vorjahr: 1.953 Tsd. EUR). Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer werden im Konzernab-
schluss und im Corporate Governance Bericht offengelegt. 

Eine Aufgliederung der Ertragsanteile nach geographischen Märkten (Ausland) wird nicht vorgenommen, da sich 
die Märkte und das Geschäftsmodell der BKS Bank AG nicht wesentlich vom Heimatmarkt unterscheiden. 
 

Sonstige betriebliche Erträge 
in Tsd. EUR Pos. Nr. 7 31.12.2019 31.12.2020 

Vermittlungsprovision Versicherungen   1.416 1.402 

Erträge aus der Vermietung von Realitäten   851 865 

Auflösung Rückstellung für Schadensfälle   630 2.207 

Sonstige Positionen   591 1.110 

Summe   3.488 5.584 
    

 

Analyse der Zinserträge und Zinsaufwendungen 
in Tsd. EUR   31.12.2019 31.12.2020 

Negative Ertragszinsen   5.140 5.089 

Positive Aufwandszinsen   8.196 6.407 
    

 

Im Nichtverbrauchergeschäft kommt in allen Währungen ein Mindestwert des Refinanzierungssatzes (konkret 
des Indikators) zur Anwendung (Floor). Wird der Refinanzierungssatz (Euribor, Libor) negativ, gilt für die Sollzins-
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berechnung ein Mindestwert von 0,0 %. Im Jahr 2020 kam der Floor bei einem Neufinanzierungsvolumen von 
428,7 Mio. EUR (Vorjahr: 437,4 Mio. EUR) zu tragen. 
 

Angaben zu Arbeitnehmern und Organen 
in Tsd. EUR 31.12.2019 31.12.2020 

durchschnittliche Zahl der Angestellten     
• für die BKS Bank tätige Angestellte 841 840 

• in BKS Bank für nahestehende Unternehmen tätig 74 69 

• in nahestehenden Unternehmen tätig 63 68 

Angestellte des BKS Bank Konzerns 977 977 

• aus Konzernsicht sind für nahestehende Unternehmen tätig 16 15 

• durchschnittliche Anzahl der Arbeiter/-innen 55 32 

Bezüge des Vorstandes 1.490 1.688 

Ruhegenüsse ehemaliger Vorstandsmitglieder und ihrer Hinterbliebenen 805 820 

Erträge/Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen für Vorstandsmitglieder 194 -3 

Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen für ehemalige Vorstandsmitglieder 
und ihrer Hinterbliebenen 1.411 170 

Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen für Arbeitnehmer  
(auch ehemaliger und ihrer Hinterbliebenen) 5.561 6.856 

Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrates 230 283 

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates 
(Rückzahlungen und Verzinsung erfolgen zu marktüblichen Bedingungen) 204 158 

   
 

Von der Schutzklausel gemäß § 241 Abs. 4 UGB wird nicht Gebrauch gemacht. 

Der Pensionskassenbeitrag belief sich 2020 auf 1.412 Tsd. EUR (Vorjahr: 1.375 Tsd. EUR), die Pensionszahlungen 
auf 2.927 Tsd. EUR (Vorjahr: 2.948 Tsd. EUR). Die Rückstellung für Jubiläumsgelder wurde mit 208 Tsd. EUR dotiert 
(Vorjahr: 39 Tsd. EUR). Im Posten Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervor-
sorgekassen sind Zahlungen in Höhe von 353 Tsd. EUR (Vorjahr: 337 Tsd. EUR) an Mitarbeitervorsorgekassen ent-
halten. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
in Tsd. EUR Pos. Nr. 10 31.12.2019 31.12.2020 

Aufwendungen für zur Vermietung bestimmte Realitäten   201 242 

Schadensfälle   299 314 

Aufwendungen Einlagensicherungsfonds   2.162 4.091 

Aufwendungen Abwicklungsfonds   2.673 3.391 

Aufwendungen für Rückstellungen aus Beratungs- und Haftungsrisiken   1.000 – 

Sonstige Positionen   46 317 

Summe   6.381 8.355 
    

 

Weiterverrechnete Kosten an Tochtergesellschaften 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden Erträge aus weiterverrechneten Personalaufwendungen in Höhe von 
6.143 Tsd. EUR (Vorjahr: 6.591 Tsd. EUR) saldiert im Verwaltungsaufwand dargestellt. An die Töchter wurden 
sonstige Aufwendungen in Höhe von 97 Tsd. EUR (Vorjahr: 67 Tsd. EUR) weiterverrechnet. 
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BKS Bank Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2020 

 

in Tsd. € 

Anschaffungs-/ 
Herstellungsk. 

zum 
01.01.2020 Zugänge Umgliederung Abgänge 

Anschaffungs-/ 
Herstellungsk. 

zum 
31.12.2020 

Ab-
schreibungen 

kumuliert zum 
01.01.2020 Umgliederung 

Schuldtitel 
öffentlicher Stellen 592.960 37.896 75.392 25.018 681.229 2.773 449 

Forderungen an 
Kunden 8.499 – – – 8.499 – – 

Schuldverschrei-
bungen und andere 
festverzinsliche 
Wertpapiere von 
anderen Emittenten 189.636 28.915 -75.392 10.055 133.104 1.152 -449 

Aktien und andere 
nicht festverzinsliche 
Wertpapiere – – – – – – – 

Beteiligungen 131.535 3.836 – 409 134.963 5.005 – 

Anteile an 
verbundenen 
Unternehmen 85.615 3.400 – – 89.015 4.277 – 

Summe 
Finanzanlagen 1.008.245 74.046 – 35.482 1.046.810 13.207 – 
Immaterielle VG 22.705 1.543 – – 24.248 12.013 – 

Sachanlagen 94.790 4.570 – 539 98.820 62.415 – 

Summe 1.125.740 80.159 – 36.021 1.169.879 87.634 – 
        

 

Im Berichtsjahr wurden die Wertpapiere der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) von den Schuld-
verschreibungen in die Position Schuldtitel öffentlicher Stellen aufgrund einer Zuordnungsänderung durch die 
Europäische Bankenaufsicht (EBA) sowie der Österreichischen Nationalbank (OeNB) umgegliedert. 
 

in Tsd. € Zugang 
Zuschrei-

bungen Abgänge 

Abschreibungen 
kumuliert zum 
31.12.2020 

Buchwert 
zum 

31.12.2019 

Buchwert 
zum 

31.12.2020 

Schuldtitel öffentlicher Stellen 141 – 126 3.237 590.186 677.993 

Forderungen an Kunden – – – – 8.499 8.499 

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere von anderen 
Emittenten 201 – 55 849 188.484 132.255 

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere – – – – – – 

Beteiligungen 355 – 393 4.967 126.530 129.995 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 9 1.090 – 3.196 81.339 85.819 

Summe Finanzanlagen 705 1.090 574 12.249 995.038 1.034.561 
Immaterielle VG 2.380 – – 14.393 10.692 9.855 

Sachanlagen 3.026 – 479 64.962 32.375 33.859 

Summe 6.112 1.090 1.053 91.604 1.038.106 1.078.275 
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Vorstand 
Vst.-Vors. Mag. Dr. Herta Stockbauer  
Vst.-Dir. Mag. Dieter Kraßnitzer 
Vst.-Dir. Mag. Alexander Novak 

Kapitalvertreter im Aufsichtsrat 
Mag. Hannes Bogner ab 29. Mai 2020 
Gerhard Burtscher, Vorsitzender 
Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch 
Dr. Franz Gasselsberger, MBA; Stellvertreter des Vorsitzenden bis 29. Mai 2020 
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst bis 29. Mai 2020 
Dr. Reinhard Iro 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, LL.M. ab 29. Mai 2020 
Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt  
Dkfm. Dr. Heimo Penker 
Karl Samstag bis 29. Mai 2020 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik, Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 29. Mai 2020  
Mag. Klaus Wallner 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
Sandro Colazzo ab 13. Mai 2020 
Mag. Maximilian Medwed  
Herta Pobaschnig  
Hanspeter Traar bis 14. April 2020 
Mag. Ulrike Zambelli  

 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

 

 

 

                                                                            Mag. Dr. Herta Stockbauer  
                                                                                Vorstandsvorsitzende 

 

  

                    Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA             Mag. Alexander Novak 
                     Mitglied des Vorstandes                    Mitglied des Vorstandes 

 

 

Organe der Gesellschaft 
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Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 
ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 11.173.964,67 für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 0,12 
pro dividendenberechtigter Aktie, somit einen Gesamtbetrag von EUR 5.153.148,- auszuschütten, vom 
verbleibenden Restbetrag EUR 6.000.000,-- der Gewinnrücklage zuzuschreiben und den Restbetrag in Höhe 
von EUR 20.816,60 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

Der Vorstand 

 

 

 

                                                                            Mag. Dr. Herta Stockbauer  
                                                                                Vorstandsvorsitzende 

 

  

                    Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA             Mag. Alexander Novak 
                     Mitglied des Vorstandes                    Mitglied des Vorstandes 
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Erklärung des Vorstandes gemäß § 124 Börsegesetz 
Der Vorstand der BKS Bank AG erklärt gemäß § 124 BörseG in seiner Funktion als gesetzlicher Vertreter der BKS 
Bank AG, dass der vorliegende, im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte Jah-
resabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BKS Bank AG vermittelt. 
Weiters erklärt er, dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage der BKS Bank 
AG so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht und auch die 
wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen er ausgesetzt ist, beschreibt. 

Klagenfurt am Wörthersee, 08. März 2021 

Der Vorstand 

 

 

Mag. Dr. Herta Stockbauer 
Vorstandsvorsitzende 

 

Vorstandsvorsitzende mit Verantwortung für den Vertrieb im Inland, das Private Banking, die kundenbedürfnis-
zentrierten Fachabteilungen, Rechnungswesen und Vertriebscontrolling, Human Resources, Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing, CSR und Nachhaltigkeit, Investor Relations, Konzerntöchter Inland und Beteiligungen 

 
 

 

Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA  
Mitglied des Vorstandes 

 
Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Bereiche Risikomanagement, Risikocontrolling, Marktfolge Kredit, 
BKS Service GmbH, IKT und Betriebsorganisation, 3 Banken IT GmbH; Backoffice Treasury, Wertpapierservice;  

im Ausland zuständig für die Marktfolge und das Risikomanagement 

 

 

 

Mag. Alexander Novak  
Mitglied des Vorstandes 

 
Vorstandsmitglied mit Verantwortung für den Vertrieb im Ausland, Treasury und Bankenbetreuung, BCS  

Fiduciaria, Leasing- und Immobilientöchter im Ausland, IKT Ausland 

 

 

Schlussbemerkungen des Vorstandes 
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Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der 

BKS Bank AG,  
Klagenfurt am Wörthersee, 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage zum 31. Dezember 2020 sowie der Ertrags-
lage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag en-
dende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen 
Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit der EU-Verordnung Nr 537/2014 (im Folgen-
den AP-VO) und mit den österreichischen Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durch-
geführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung 
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere 
Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmens-, bank- und berufsrechtlichen Vorschriften 
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise bis zum Datum dieses Bestäti-
gungsvermerkes ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Da-
tum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Er-
messen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des 
Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren. Diese 
Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei 

der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil 
zu diesen Sachverhalten ab. 

Für den vorliegenden Abschluss wurden folgende be-
sonders wichtige Prüfungssachverhalte identifiziert: 

• Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden 
• Rechtsstreitigkeiten der 3-Banken-Gruppe mit der 

UniCredit Bank Austria AG und der CABO Beteili-
gungsgesellschaft m.b.H. 

Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Forderungen an Kunden werden in der Bilanz 
nach Abzug von Wertberichtigungen mit einem Betrag 
in Höhe von EUR 6.612.898.868,80 ausgewiesen. 

Der Vorstand beschreibt die Vorgehensweise für die 
Bildung von Risikovorsorgen im Anhang zum Jahres-
abschluss im Abschnitt "Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden" im Punkt II Risikovorsorge. 

Die Bank überprüft im Rahmen der Kreditüberwa-
chung, ob ein Ausfall vorliegt und somit eine Risiko-
vorsorge (Stufe 3) für den erwarteten Verlust (ECL – 
Expected Credit Loss) zu bilden ist. Für nicht ausfalls-
gefährdete Forderungen (Stufe 1 und Stufe 2) werden 
Risikovorsorgen für den erwarteten Verlust (ECL –  
Expected Credit Loss) modellbasiert berechnet. 

Die Ermittlung der Einzelwertberichtigung für ausgefal-
lene signifikante Forderungen (Stufe 3) erfolgt indivi-
duell auf Basis einer Schätzung von Höhe und Zeit-
punkt erwarteter Cashflows. Die Cashflows sind 
wesentlich durch die wirtschaftliche Lage und Ent-
wicklung des Kreditnehmers, sowie durch den Wert 
von Kreditsicherheiten beeinflusst. 

Die Vorsorgen für Forderungen der Stufen 1 und 2 
bzw. für nicht signifikante Forderungen der Stufe 3 
(Ausfall) basieren auf Modellen mit statistischen Pa-
rametern, wie beispielsweise von 1 Year- bzw Lifetime-
Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie Verlustquoten, 

Bestätigungsvermerk 
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und sind durch den Wert vorhandener Kreditsicher-
heiten beeinflusst. Die erwarteten Auswirkungen aus 
der COVID 19-Krise werden durch Adaptierungen von 
Parametern und Stufenumgliederungen berücksichtigt. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass 
der Ermittlung der Wertberichtigungen in bedeuten-
dem Ausmaß Schätzungen und Annahmen zugrunde 
liegen. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Werthaltigkeit von Forderungen 
an Kunden haben wir folgende wesentliche Prüfungs-
handlungen durchgeführt: 

• Wir haben den Überwachungsprozess der Bank 
analysiert, die diesbezüglichen internen Richtlinien 
eingesehen und beurteilt, ob der Prozess geeignet 
ist, die Werthaltigkeit der Kreditforderungen ange-
messen abzubilden. Weiters haben wir wesentliche 
Schlüsselkontrollen auf ihr Design, ihre Implementie-
rung und in Stichproben ihre Effektivität überprüft. 
 

• Auf Basis einer Stichprobe signifikanter Einzelkredite 
aus dem Kredit- und Ausleihungsportfolio haben wir 
überprüft, ob Ausfälle zeitgerecht erkannt wurden. 
Die Auswahl der Stichprobe erfolgte hierbei großteils 
risikobasiert unter besonderer Gewichtung der Ra-
tingstufen mit höherem Ausfallsrisiko. 
 

• Bei festgestellten Ausfällen wurde bei signifikanten 
Forderungen beurteilt, ob die getroffenen Einschät-
zungen hinsichtlich der Höhe und des Zeitpunktes 
der zukünftigen Zahlungsströme der Kunden und 
aus der Verwertung der Sicherheiten nachvollziehbar 
sind. 
 

• Bei der Beurteilung der Vorsorgen für nicht ausgefal-
lene Kredite und ausgefallene nicht signifikante Kre-
dite haben wir Finanzmathematiker eingebunden 
und auf Basis von bankinternen Validierungen der 
verwendeten Parameter – insbesondere zu 1 Year- 
und Lifetime-Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie 
Verlustquoten auch hinsichtlich der Erwartungen 
durch die COVID 19-Krise – beurteilt, ob die Annah-
men angemessen sind. Zusätzlich wurden die Aus-
wahl und Bemessung von zukunftsgerichteten 
Schätzungen und Szenarien analysiert und deren 
Berücksichtigung in Stufenzuordnung und Parame-
terschätzung überprüft. 

Rechtsstreitigkeiten der 3 Banken mit der  
UniCredit Bank Austria AG und der CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Aktionäre UniCredit Bank Austria AG und CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben gegen einzelne 
Hauptversammlungsbeschlüsse der BKS Bank und 
die weiteren Banken der 3 Banken Gruppe Anfech-
tungsklagen eingebracht. Die Vorhalte betreffen vor 
allem die Behandlung der wechselseitigen Beteiligun-
gen. In sämtlichen Anfechtungsverfahren behaupten 
die Kläger außerdem, dass übernahmerechtliche Vor-
schriften verletzt worden seien und eine Verletzung 
der Angebotspflicht vorliegt. Sollte eine Angebots-
pflichtverletzung festgestellt werden, wären die Syndi-
kate der 3 Banken voraussichtlich entweder zur Le-
gung eines Pflichtangebots verpflichtet oder mit 
Schadensersatzansprüchen anderer Aktionäre kon-
frontiert. 

Der Vorstand beschreibt den Sachverhalt im Anhang 
zum Jahresabschluss im Abschnitt III. Ermessensent-
scheidungen und Schätzungen und im Lagebericht. 

Die Bank hat Gutachten von externen Rechtsexperten 
eingeholt. Der Vorstand hat auf Basis der vorliegen-
den Gutachten und Verfahrensstände eine Beurtei-
lung der Rechtsrisiken und der Auswirkungen auf den 
Abschluss vorgenommen. 

Das Risiko für den Abschluss ergibt sich aus der Ein-
schätzung der oben angeführten Faktoren, insbeson-
dere der Erfolgsaussichten aus den laufenden Verfah-
ren. Daraus ergeben sich Schätzunsicherheiten 
hinsichtlich potentiell erforderlicher Vorsorgen aus 
den Rechtsstreitigkeiten mit der UniCredit Bank Aus-
tria AG und der CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Rechtsstreitigkeiten der 3-Ban-
ken-Gruppe mit der UniCredit Bank Austria AG und 
der CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. haben wir 
folgende wesentliche Prüfungshandlungen durchge-
führt: 

• Wir haben im Rahmen unserer Prüfung relevante 
Dokumente eingesehen, die Einschätzungen zur  
Bildung von Vorsorgen nachvollzogen und die  
bilanzielle Darstellung geprüft. 
 

• Wir haben die Beurteilung des Vorstands, insbeson-
dere die darin enthaltenen Annahmen sowie die 
rechtlichen und bilanziellen Schlussfolgerungen 
nachvollzogen. Dazu haben wir von den Klags- 
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parteien eingebrachte Gutachten sowie Stellungnah-
men der von der Bank betrauten Rechtsanwalts-
kanzlei eingeholt und analysiert, ob die Einschätzun-
gen des Vorstands mit den aktuellen vorliegenden 
Informationen konsistent sind. 
 

• Abschließend wurde beurteilt, ob die diesbezügli-
chen Angaben im Anhang zum Jahresabschluss an-
gemessen sind. 

Sonstige Informationen 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen alle Informationen im Geschäftsbericht, 
ausgenommen den Jahresabschluss, den Lagebericht 
und den Bestätigungsvermerk. 

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt 
sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir 
geben keine Art der Zusicherung darauf. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahres-
abschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdi-
gen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Un-
stimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren 
bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen auf-
weisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor 
dem Datum des Bestätigungsvermerks des Ab-
schlussprüfers erlangten sonstigen Informationen 
durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 
Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und 
des Prüfungsausschusses für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmens- und bankrechtlichen Vorschriften ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, 
den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die 
gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Ge-
sellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätig-
keit einzustellen oder haben keine realistische Alter-
native dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den öster-
reichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln  
oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der AP-VO und mit den österreichischen Grunds-
ätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die 
Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der 
gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  

Darüber hinaus gilt: 

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, 
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
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werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Ab-
schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
abzugeben. 
 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhängende Angaben. 
 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die er-
hebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch die Abkehr der Gesellschaft von der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 
 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst ge-
treues Bild erreicht wird. 
 

• Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter 
anderem über den geplanten Umfang und die ge-
plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung so-
wie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Abschlussprüfung erkennen, aus. 
 

• Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklä-
rung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhal-
tensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten 
haben und uns mit ihm über alle Beziehungen und 
sonstigen Sachverhalte austauschen, von denen 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass 
sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern 
einschlägig – damit zusammenhängende Schutz-
maßnahmen auswirken. 
 

• Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir 
uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht ha-
ben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten 
für die Prüfung des Jahresabschlusses des Ge-
schäftsjahres waren und daher die besonders wich-
tigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben 
diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, 
dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungs-
vermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftiger-
weise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer 
solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche 
Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen un-
ternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, 
ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und 
ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt wurde.  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit 
den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts 
durchgeführt. 

Urteil 
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt 
worden, enthält die nach § 243a UGB zutreffenden 
Angaben, und steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss. 
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Erklärung 
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlus-
ses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld 
haben wir keine wesentlichen fehlerhaften Angaben 
im Lagebericht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 AP-VO 
Wir wurden von der Hauptversammlung am 8. Mai 
2019 als Abschlussprüfer gewählt und am 19. Juni 
2019 vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung der 
Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 endende 
Geschäftsjahr beauftragt. 

Am 29. Mai 2020 wurden wir für das am 31. Dezem-
ber 2021 endende Geschäftsjahr gewählt und am 
3. Juni 2020 vom Aufsichtsrat mit der Abschluss-
prüfung beauftragt. 

Wir sind ohne Unterbrechung seit dem Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 1991 Abschlussprüfer der 
Gesellschaft. 

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt 
"Bericht zum Jahresabschluss" mit dem zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der 
AP-VO in Einklang steht.  

Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der AP-VO) erbracht 
haben und dass wir bei der Durchführung der Ab-
schlussprüfung unsere Unabhängigkeit von der  
geprüften Gesellschaft gewahrt haben. 

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca. 

Klagenfurt am Wörthersee, 8. März 2021 

KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft 

Mag. Wilhelm Kovsca 
Wirtschaftsprüfer 
 

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. 
Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende 
Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
das abgelaufene Geschäftsjahr war, wie 
wohl die gesamte Welt, von einem domi-
nierenden Thema beherrscht. Beginnen 
möchte ich meinen Bericht aber nicht mit 
der Pandemie, sondern mit einer Auswahl 
der hervorragenden Leistungen im Jahr 
2020, die die BKS Bank vorweisen kann. 

Die BKS Bank hat mit ihrem neuen Mar-
kenauftritt ein erfrischtes und verjüngtes 
Gesicht bekommen. Mit der Festlegung 
auf die neuen Markenkernwerte – herzlich, 
exzellent, regional verbunden, zukunfts-
orientiert, beziehungsstark, verantwor-
tungsbewusst – beschreibt die BKS Bank, 
was sie ist und was sie bleiben möchte: 
Die herzliche Bank für eine lebenswerte 
Zukunft. 

Dass der BKS Bank vor allem die Zukunft 
am Herzen liegt, beweisen die zahlreichen 
Auszeichnungen, die die BKS Bank im 
Jahr 2020 erhalten hat: Die „Green Brand“ 
Zertifizierung, eine EU-Gewährleistungs-
marke, welche die BKS Bank 2020 erhal-
ten hat, dürfen Unternehmen mit einer 
besonders hohen ökologischen Nachhal-
tigkeit tragen. Die BKS Bank-Stammaktie 
wurde im Juni 2020 erneut in den Nach-
haltigkeitsindex VÖNIX an der Wiener 
Börse aufgenommen.  

Das Eco Management and Audit Scheme 
(EMAS) zählt zu den verbreitetsten und 
anspruchsvollsten Umweltmanagement-
systemen in Europa – im Jahr 2020 hat 
die Quality Austria der BKS Bank diese 
Zertifizierung erneut zuerkannt.  

Diese Auszeichnungen sind Anerkennun-
gen, die stolz machen. Sie stellen aber 
gleichzeitig die Verpflichtung dar, die  
hohen Standards der BKS Bank auch  
in Zukunft zu pflegen. 

Gemeinsam mit allen Mitarbeitern und 
Führungskräften hat der Vorstand unser 
Haus durch ein bewegtes Jahr gesteuert. 
Vor dem Hintergrund der Pandemie und 

der damit einhergehenden Wirtschafts-
krise ist es beeindruckend, welches Jah-
resergebnis dennoch erreicht werden 
konnte. Vor allem das Ergebnis der opera-
tiven Geschäftstätigkeit bestärkt mich in 
meiner Überzeugung, dass die BKS Bank 
krisensicher aufgestellt ist und zuversicht-
lich in die kommenden Geschäftsjahre  
blicken darf.  

Auch die Rückmeldungen von Kunden, 
Mitarbeitern und Stakeholdern, die meine 
Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat 
und ich selbst erhalten haben, zeigen, 
dass das Vertrauen, das die BKS Bank ih-
ren Partnern auch in schwierigen Zeiten 
entgegenbringt, zu einer hohen Wert-
schätzung führt und die gemeinsamen 
Beziehungen stärkt. 

Wenig erfreulich ist dagegen, dass das 
Verhältnis zu den beiden zur UniCredit-
Gruppe gehörenden Minderheitsaktionä-
ren weiterhin getrübt ist. Durch die An-
fechtung gültig gefasster Mehrheitsbe-
schlüsse der ordentlichen Hauptver-
sammlungen der Jahre 2019 und 2020 
vor Gericht und das Anstrengen weiterer 
Verfahren sind der BKS Bank hohe Kosten 
entstanden, die letztlich unseren Aktionä-
ren, Mitarbeitern und Kunden zum Nach-
teil gereichen.  

Der Oberste Gerichtshof hat mittlerweile 
erfreulicherweise entschieden, dass der 
Antrag auf eine gerichtliche Sonderprü-
fung betreffend Geschäftsjahre zurück bis 
1994 von der UniCredit-Gruppe zu Un-
recht gestellt worden ist und hat diesen 
endgültig abgelehnt. Diese Entscheidung 
bestärkt die BKS Bank in ihrer Auffassung, 
stets eine korrekte Geschäftspolitik gelebt 
zu haben. Dennoch verschließen wir un-
sere Türen nicht für seriöse Gespräche, 
um eine für alle Seiten tragbare Lösung 
zur Beendigung der noch verbleibenden 
Auseinandersetzungen mit der UniCredit-
Gruppe zu suchen. 

Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden 
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Intensive Abstimmung zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand 
Der Aufsichtsrat überwachte den Vor-
stand und unterstützte diesen bei der Lei-
tung der BKS Bank und der Konzernunter-
nehmen. Es wurden fünf Sitzungen 
abgehalten, in denen die Mitglieder des 
Aufsichtsrates die wirtschaftliche Lage 
einschließlich der Risikolage und des Risi-
komanagements, aber auch die strategi-
sche Weiterentwicklung und sonstige 
bankrelevante Ereignisse gemeinsam mit 
dem Vorstand erörtert haben. Bedingt 
durch die Pandemie wurden diese Sitzun-
gen entsprechend den gesetzlichen und 
behördlichen Vorgaben überwiegend als 
virtuelle Versammlungen abgehalten. 

Der Aufsichtsrat wurde zeitnah und um-
fassend anhand von schriftlichen und 
mündlichen Berichten vom Vorstand in-
formiert. Ich stand regelmäßig im Kontakt 
mit der Vorsitzenden des Vorstandes und 
habe mit ihr unter anderem Geschäftsent-
wicklung, Risikomanagement und Strate-
gie erörtert und analysiert. Der Aufsichts-
rat war somit in alle für die BKS Bank 
bedeutenden Entscheidungen eingebun-
den. Er konnte so die ihm nach Gesetz, 
Satzung und den Vorgaben des Österrei-
chischen Corporate Governance Kodex 
obliegenden Aufgaben wahrnehmen. Der 
Aufsichtsrat hat sich von der Rechtmäßig-
keit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsge-
mäßheit der Geschäftsführung überzeugt. 

Der Aufsichtsrat bündelt seine Kompetenz 
in sieben Ausschüssen. Auf Seite 33 ff. in 
diesem Bericht wird über die Schwer-
punkte der Ausschusstätigkeiten ausführ-
lich berichtet. Die Zusammensetzung und 
Unabhängigkeit des Aufsichtsrates, die 
Kriterien für dessen Unabhängigkeit, seine 
Arbeitsweise und seine Entscheidungsbe-
fugnisse werden ausführlich ab den Sei-
ten 23 erläutert. Ich schließe mich in mei-
nem Bericht diesen Darlegungen 
vollinhaltlich an. 

Personellen Veränderungen im 
Aufsichtsrat 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im 
Aufsichtsrat mehrere personelle Verände-
rungen. Herr KR Karl Samstag hat mit 
Ende der Hauptversammlung nach sieb-
zehnjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat sein 
Mandat zurückgelegt. Ich danke Herrn KR 
Samstag herzlich dafür, dass er der 
BKS Bank über so viele Jahre seine pro-
funde Erfahrung im Bank-Management 
und seine fachliche Expertise zur Verfü-
gung gestellt hat. Ich wünsche ihm alles 
nur erdenklich Gute für die Zukunft. Mit 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung 
endete nach dreijähriger Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat auch das Mandat von 
Herrn Mag. Gregor Hofstätter-Pobst.  

Es freut mich besonders, dass wir nach 
dem Ausscheiden der beiden genannten 
Mitglieder die neuen Mitglieder des Auf-
sichtsrates, Frau Univ.-Prof. Dr. Susanne 
Kalss und Herrn Mag. Hannes Bogner 
willkommen heißen durften. Sie sind von 
der Hauptversammlung mit großer Mehr-
heit gewählt worden. Frau Univ.-Prof. 
Susanne Kalss ist eine der anerkanntes-
ten Gesellschaftsrechtsprofessorinnen in 
Österreich und ihre Kommentare zum Ak-
tiengesetz und zum Privatstiftungsrecht 
sind bestens bekannt und geschätzt. Herr 
Mag. Hannes Bogner erwarb nach dem 
Studium der Politikwissenschaft und Pub-
lizistik sowie der Betriebswirtschaftslehre 
1988 die Berufsbefugnis als Steuerberater 
und 1993 die Berufsbefugnis als beeideter 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Herr 
Mag. Bogner hatte bis zum Jahr 2016 ver-
schiedene Vorstandsfunktionen inne und 
ist derzeit auch Aufsichtsratsmitglied in 
weiteren in Österreich börsennotierten 
Unternehmen. Einstimmig wiedergewählt 
wurde Herr Mag. Klaus Wallner. 
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Aufgrund seiner bevorstehenden Pensio-
nierung legte Herr Hanspeter Traar als ei-
ner der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat sein Mandat mit 20. April 2020 
zurück. Mit 13. Mai 2020 wurde Herr 
Sandro Colazzo neu in den Aufsichtsrat 
entsandt. 

Die neu- und wiedergewählten Aufsichts-
ratsmitglieder haben sich als unabhängig 
deklariert. Die entsprechenden Erklärun-
gen gemäß § 87 Abs. 2 AktG wurden ab-
gegeben. Der Nominierungsausschuss hat 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
die Qualifikation der Kandidaten überprüft.  

In der im Anschluss an die 81. Hauptver-
sammlung abgehaltenen Plenarsitzung 
des Aufsichtsrates wurde ich als Vorsit-
zender bestätigt. Als meine Stellvertreterin 
wurde Frau Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine  
Urnik gewählt. Die Mitglieder der sieben 
Ausschüssen wurden ebenfalls in dieser 
Sitzung bestellt. 

Diversität 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
40% der Kapitalvertreter und die Hälfte 
der Arbeitnehmervertreter Frauen, das 
entspricht einer Gesamtquote von 43%. 
Die im Aktiengesetz normierte 30%-
Quote für Frauen und Männer im Auf-
sichtsrat wird sowohl bei den Kapitalver-
tretern als auch bei den gemäß § 110 Ar-
bVG entsandten Arbeitnehmervertretern 
erfüllt. Ich möchte an dieser Stelle beto-
nen, dass der Nominierungsausschuss 
bei seinen Vorschlägen zur Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates darauf achtet, 
allen Aspekten der Diversität wie Alter, 
Geschlecht, Bildung und Bildungshinter-
grund sowie Internationalität zu entspre-
chen.  

Die Kapitalvertreter des Aufsichtsrates 
sind erfahrene Führungspersönlichkeiten 
aus der Finanz- und IT-Branche, der In-
dustrie sowie von Universitäten. Sie ge-
stalten mit Sorgfalt und unternehmeri-
schem Weitblick die Geschicke der 
BKS Bank mit. Kein Mitglied des Auf-
sichtsrates hat an mehr als der Hälfte der 
Aufsichtsratssitzungen nicht teilgenom-
men. Die Anwesenheitsrate aller Auf-
sichtsräte in den Aufsichtsratssitzungen 
betrug rund 90%.  

Abschlussprüfung 
Die Buchführung, der Jahresabschluss 
und Lagebericht 2020 der BKS Bank AG 
wurden von der KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft, Zweigniederlassung 
Klagenfurt, geprüft. Die Prüfung hat den 
gesetzlichen Vorschriften entsprochen 
und zu keinen Einwendungen geführt. Der 
Abschlussprüfer bescheinigte dies ohne 
Einwand in einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk.  

Sämtliche Unterlagen der Abschlussprü-
fung, der Gewinnverteilungsvorschlag und 
die Prüfberichte des Abschlussprüfers 
wurden vom Prüfungsausschuss einge-
hend geprüft und dem Aufsichtsrat vorge-
legt. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Er-
gebnis der Prüfung an, erklärte sich mit 
dem dem Vorstand vorgelegten Jahresab-
schluss samt Lagebericht einverstanden 
und stellte den Jahresabschluss 2020 der 
Gesellschaft somit gemäß § 96 Abs. 4 Ak-
tiengesetz fest. 

Für die Ausschüttung einer Dividende auf 
die BKS Bank Aktie für das Geschäftsjahr 
2020 sind heuer besondere aufsichts-
rechtliche Vorgaben zu beachten: Die 
FMA hat anknüpfend an eine Empfehlung 
der ESMA vorgegeben, dass ein Dividen-
denvorschlag der FMA zur Kenntnis zu 
bringen ist.  
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Die BKS Bank wird der Hauptversamm-
lung vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2020 eine Dividende in Höhe 
von 0,12 EUR je Aktie auszuschütten,  
6,0 Mio. EUR der Gewinnrücklage zuzu-
führen und den verbleibenden Rest auf 
neue Rechnung vorzutragen. 

Im Namen des Aufsichtsrates danke ich 
dem Vorstand, den Führungskräften und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der BKS Bank für ihr persönliches Engage-
ment. Besonders bedanken möchte ich 
mich auch bei den Kunden und Aktionä-
ren, die der BKS Bank großes Vertrauen 
entgegenbringen.  

 

Klagenfurt am Wörthersee, im März 2021 

Gerhard Burtscher  
Aufsichtsratsvorsitzender 
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